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Geleitwort

Die vorliegende Untersuchung zur Legalbewährung nach Sicherungsverwahrung
fällt in einen Forschungsschwerpunkt des Instituts, der sich gefährlichen Straftätern
widmet und der im Forschungsprogramm auch die strategische Ausrichtung auf die
Untersuchung der Risikogesellschaft und des Risikostrafrechts konkretisiert. Mit
dem Bericht zur Legalbewährung nach Sicherungsverwahrung wird ein Projekt
abgeschlossen, das in einer ersten Phase auf Fragestellungen der Anordnung und
Vollstreckung der Sicherungsverwahrung konzentriert war und nunmehr die
Legalbewährung nach der Entlassung aus der Sicherungsverwahrung thematisiert.
Das Projekt entstand in einer Zeit, in der eine kritische Betrachtung der Maßregel
der Sicherungsverwahrung überwog und Forderungen nach der Abschaffung ihre
Tagesordnung bestimmten. Noch in der ersten Hälfte der 1990er Jahre war es fast
undenkbar, dass der Sicherungsverwahrung noch eine praktische Zukunft beschie-
den sein sollte. Der Wandel im rechtspolitischen Umgang mit der Sicherungsver-
wahrung ist Ausdruck einer zunehmenden Orientierung des Strafrechts an der Kon-
trolle von Risiken, an der Gefährlichkeit von Straftätern und einer damit einherge-
henden Ausrichtung an Sicherheit und Sicherheitsgefühlen. Die schrittweise Aus-
weitung der Sicherungsverwahrung seit dem Gesetz zur Bekämpfung schwerer
Sexualkriminalität im Jahr 1998 und schließlich die Einführung der vorbehaltenen
Sicherungsverwahrung für Heranwachsende und der nachträglichen Sicherungs-
verwahrung für jugendliche Straftäter belegt die Neubelebung einer aus kriminolo-
gischen Perspektiven eher fragwürdigen Sanktion.

Der Forschungsbericht demonstriert den erheblichen Aufwand, der allein auf die
Rekonstruktion der Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen von Sicherungsver-
wahrten (und ihrer Vollstreckung) auf der Grundlage von Bundeszentralregister-
auszügen entfällt. Er verweist zudem auf die Problematik der Beurteilung der Si-
cherungsverwahrung unter Effizienzgesichtspunkten. Die Verwendung eines Kon-
trollgruppendesign war bereits für die Fragestellung der Anordnung und Vollstre-
ckung von grundlegender Bedeutung. Die Untersuchungsanordnung erlaubte nun
für die Untersuchung des Rückfalls eine vergleichende Einschätzung, die sich aus
dem Kontrast zu einer Kontrollgruppe ergibt, für die jedenfalls die formellen Vor-
aussetzungen der Sicherungsverwahrung vorgelegen haben. Die Daten zur Legal-
biographie belegen nachdrücklich, dass es sich bei Sicherungsverwahrten um eine



Gruppe handelt, die aus einer extremen Auswahl entsteht und die auch von den
Inhaftierungszeiten und dem Entlassungsalter her gesehen besonders herausgeho-
ben ist. Die im Forschungsbericht gezogene Bilanz der Sicherungsverwahrung fällt
aus normativen und empirischen Perspektiven ernüchternd aus. Sie bietet Anlass
für eine evidenzgestützte Kriminalpolitik.

Professor Dr. Dr. hc Hans-Jörg Albrecht



Vorwort

Die vorliegende Untersuchung wurde während meiner Zeit als Wissenschaftli-
cher Referent der Forschungsgruppe Kriminologie am Max-Planck-Institut für aus-
ländisches und internationales Strafrecht in Freiburg/Brsg. begonnen und nach
meinem Wechsel auf einen Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht an der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen abgeschlossen.

Bedingt durch diese berufliche Veränderung, aber auch durch die gleichzeitige
Arbeit an meiner Habilitationsschrift, Lehrstuhlvertretungen sowie Berufungsver-
handlungen konnte sie nicht ganz so zügig abgeschlossen werden, wie ich das ei-
gentlich erhofft und gewünscht habe. Dieser Umstand ist jedoch nicht nur nachtei-
lig, war ich dadurch in der Lage, über den empirischen Teil der Untersuchung hin-
aus die stürmische Entwicklung auf dem Gebiet der Sicherungsverwahrung wäh-
rend einer Dekade in der Zeit von 1998 bis zum Jahr 2008 nachzuzeichnen.

Am Entstehen dieser Arbeit hatten mehrere Personen einen gewichtigen Anteil.
Für die Unterstützung beim Datenzugang danke ich den beteiligten Justizministeri-
en aus Baden-Württemberg, Bayern sowie Nordrhein-Westfalen, für die Zurverfü-
gungstellung der Bundeszentralregisterauszüge der (früheren) Dienststelle Bundes-
zentralregister beim Generalbundesanwalt, namentlich Frau Rosenfeldt.

Um die Datenaufnahme und Dateneingabe haben sich Frau Dr. Beate Mehlin,
Frau Dr. Anna Luczak und Herr Malte Dembek verdient gemacht. Bei der Daten-
auswertung war Herr Michael Würger eine große Hilfe.

Rechtsprechung und Literatur befinden sich auf dem Stand 1. März 2008.

Dieser zweiten Auflage wurde ein Nachtrag angefügt, der die erweiterte schrift-
liche Fassung einer Stellungnahme enthält, die ich Anfang September 2010 auf
einer Sachverständigenanhörung des Bundesministeriums der Justiz zum Diskussi-
onsentwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung
und zur Stärkung der Führungsaufsicht abgegeben habe. Die genannte Neuordnung
wird auch durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte vom Dezember 2009/Mai 2010 in Sachen M. gegen Deutschland erforder-
lich.



Ich widme diese Arbeit meinem im letzten September verstorbenen verehrten
akademischen Lehrer, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günther Kaiser, über den ich
zur mich heute noch beschäftigenden Fragestellung einer gerechten Sanktionierung
gefährlicher Straftäter gekommen bin.

Tübingen, im September 2010

Jörg Kinzig
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Einleitung

Die Diskussion über den richtigen gesellschaftlichen Umgang mit gefährlichen
Straftätern dauert seit mehr als einer Dekade mit unverminderter Intensität an.

Öffentlichkeit, Rechtspolitik, Rechtswissenschaft und Kriminologie, ja mittler-
weile unter Effizienzgesichtspunkten sogar die Volkswirtschaft,1 beschäftigen sich
aus unterschiedlichen Perspektiven, stellenweise auch unter kaum miteinander zu
vereinbarenden Prämissen, mit dieser schwierigen Thematik.

Die veröffentlichte Meinung, vor allem die der Regenbogenpresse wie auch die
in den (privaten) Fernsehkanälen, scheint den unerschütterlichen Glauben zu besit-
zen, (zumindest) jede schwere Rückfalltat könne verhindert werden. Der Grund für
diese Überzeugung liegt offensichtlich in der auch ausgesprochenen Auffassung,
ein (schwerer) Straftäter habe die Chance verwirkt, wieder ein Leben in Freiheit
führen zu dürfen. Plastisch und unübertroffen ausgedrückt, findet sich diese An-
sicht im mittlerweile sprichwörtlich gewordenen kriminalpolitischen Programm des
Ex-Kanzlers Gerhard Schröder vom „Wegschließen – und zwar für immer“2 als
Patentrezept für den Umgang mit Sexualstraftätern. Dabei kann sich Schröder mit
seiner Ansicht durchaus in einer breiten Übereinstimmung mit der Bevölkerung
fühlen. So antworteten in einer Ende des Jahres 2001 durchgeführten EMNID-
Umfrage auf die vorgegebene Formulierung „Unter welchen Bedingungen sollte
Ihrer Meinung nach ein verurteilter Sexual- und Kindermörder wieder freikommen
können?“ 61% von 1000 Befragten mit „gar nicht, diese Täter sollten bis an ihr
Lebensende weggesperrt bleiben“.3

Die Rechtspolitik hat auf die Erwartung nach der Herstellung einer absoluten Si-
cherheit vor gefährlichen Straftätern dadurch reagiert, dass sie das noch in der ers-
ten Hälfte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts vor der Abschaffung stehende
Rechtsinstitut der Sicherungsverwahrung in den letzten zehn Jahren sukzessiv aus-

___________

1 So Möbert/Meyer, http://www.bwl.tu-darmstadt.de/vwl/forsch/veroeff/papers/ddpie_173.pdf
mit dem Versuch, Formulierungen des Gesetzgebers in mathematische Konzepte zu über-
setzen.

2 Bild am Sonntag vom 8.7.2001; dazu Rautenberg, NJW 2001, 2608. Zur Medienbe-
richterstattung über schwere Straftaten aus der Sicht einer Journalistin: Rückert, 2003.

3 Quelle: EMNID, Befragungszeitraum: 30.11. bis 1.12.2001. Zum Ansteigen der Pres-
seberichterstattung zum Thema „Kindesmißbrauch“: Rüther, MschrKrim 81 (1998), 246 ff.
Zum stark angestiegenen Wunsch der Bevölkerung nach Sicherung vor Straftätern, siehe
die Ergebnisse der wiederholten Befragungen von Jura-Studienanfängern in Erlangen, vgl.
Streng, 2003, 611 ff.
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geweitet hat. Die nachhaltige Verwahrung auf Dauer ist, wie es der Bundesrichter
Axel Boetticher formuliert, systematisch in die Mitte des Sanktionensystems ge-
rückt worden.4 Trotz der Vielzahl der Verschärfungen sind aber noch längst nicht
alle Forderungen nach einer Ausweitung dieser sichernden Maßregel befriedigt.5

Selbige werden ohne einen derzeit nicht absehbaren kriminalpolitischen Kurswech-
sel so lange erhoben werden, bis alle von vorbestraften Personen ausgehenden Ge-
fahrenquellen verstopft worden sind. Da ein solches Verstopfen aber selbst durch
einen unbestimmten Freiheitsentzug mit höchstens minimaler Entlassungschance
für jeden Straftäter kaum möglich sein dürfte, die Rechtspolitik aber auch nicht
einzugestehen wagt, dass es in einem humanen Rechtsstaat keine absolute Sicher-
heit geben kann, befindet sich selbige angesichts der geschilderten und teilweise
von ihr sogar geschürten öffentlichen Erwartungen unter einem enormen Druck.
Von diesem Druck kündet exemplarisch ein im Februar 2006 in Mecklenburg-
Vorpommern eingesetzter parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Dieser soll-
te im Zusammenhang mit dem Mord an einer 16-Jährigen namens „Carolin“ durch
einen Vorbestraften herausfinden, ob der Täter in der Haft ausreichend therapiert
und die Möglichkeit zur Anordnung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung
gründlich genug geprüft worden war.6 Die Konsequenz eines solchen Prüfungsauf-
trags liegt auf der Hand: War das gesetzliche Instrumentarium zur Verhinderung
der festgestellten Rückfalltat nicht vorhanden, muss es der Strafrechtspflege an die
Hand gegeben werden.7 Existierte es bereits, ist zu fragen, warum es vom beteilig-
ten Justizpersonal nicht konsequent angewandt wurde. Ins Kreuzfeuer gerät damit
zwangsläufig auch die Strafrechtspflege. Staatsanwälte, Richter und Anstaltsperso-
nal, aber auch forensische Gutachter laufen Gefahr, für wirkliche oder auch nur
vermeintliche Versäumnisse (sogar strafrechtlich) zur Verantwortung gezogen zu
werden.8 Auch das für den jeweiligen Strafvollzug eines später rückfälligen Straf-
täters verantwortliche Land muss befürchten, für ein Fehlverhalten seiner Bediens-

___________
4 Boetticher, 2006, 87 (88).
5 Siehe dazu Kapitel 3 von Teil A.
6 Beschlussempfehlung und Sachstandsbericht des Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses zur Klärung von Sachverhalten im Bereich des Justizministeriums, LT-Drs.
MVP 4/2092.

7 So geschehen, vgl. dazu den Gesetzesantrag von Mecklenburg-Vorpommern, „Ent-
wurf eines Gesetzes zum Schutz vor schweren Wiederholungstaten durch Anordnung der
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung bei sogenannten Ersttätern“, BR-Drs. 876/05
vom 7.12.2005.

8 BGH, U v. 13.11.2003 – 5 StR 327/03, BGHSt 49, 1 = NJW 2004, 237 = StraFo 2004,
21 = NStZ 2004, 151 = BGHR StGB vor § 1/Kausalität Pflichtwidrigkeit 5 = BGHR StGB
vor § 1/Kausalität Zurechenbarkeit 5 = BGHR StGB § 222 Zurechenbarkeit 4 = MedR
2004, 386 = JZ 2004, 975 = StV 2004, 484 = JR 2004, 427 = ArztR 2005, 71 = Rechtsme-
dizin 15, 190 (2005) für den Fall eines sorgfaltspflichtwidrig gewährten (unbeaufsichtig-
ten) Ausgangs bei Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.
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teten schadensersatzpflichtig gemacht zu werden.9 Dies muss dazu führen, dass
Sicherheitsüberlegungen dominant werden.

___________

Doch hat die Sicherungsverwahrung in der Rechtspolitik nicht nur als Mittel ge-
gen Straftaten von Gewalt- und Sexualtätern Konjunktur. Sie scheint inzwischen
auch für andere Zwecke entdeckt zu werden. Schon ist am kriminalpolitischen Ho-
rizont eine Sicherungsverwahrung ohne Straftat, etwa für Islamisten oder potentiel-
le Terroristen, zu erkennen.10

Wie exzeptionell sich die bereits eingeführten, aber auch die noch zu erwarten-
den Neuerungen ausnehmen, ist auch daran zu sehen, dass die Sicherungsverwah-
rung in der Rechtswissenschaft als Beleg für die Existenz eines so genannten
Feindstrafrechts angeführt wird. „An die Stelle der an sich kompetenten Person, der
mit der Strafe widersprochen wird, tritt also das gefährliche Individuum, gegen das
… physisch effektiv vorgegangen wird: Gefahrbekämpfung statt Kommunikation,
Feindstrafrecht … statt Bürgerstrafrecht“, so formuliert es Günther Jakobs.11 Ihm
folgt in der Analyse Karl-Ludwig Kunz, der eine Verwahrung, die das tatproporti-
onale Strafmaß übersteigt, als exkludierend und als „für ein um Inklusion bemühtes
Strafrecht systemwidrig“ ansieht.12 Bernhard Haffke zitiert die mehrfach erweiterte
Sicherungsverwahrung als einen Beleg für einen Paradigmenwechsel „vom frei-
heitlich verfassten Rechtsstaat, vom freiheitlich verfassten Schuldstrafrecht zum

9 OLG Karlsruhe, U v. 26.9.2001 – 7 U 148/99, NJW 2002, 445 = BlStVKunde 2002,
Nr 1, 4 = OLGR Karlsruhe 2002, 21 = R&P 2002, 37 = VersR 2002, 1239 bei einer Amts-
pflichtverletzung durch die Gewährung von Vollzugslockerungen.

10 Vgl. nur TAZ vom 17.1.2005: Forderung nach einer Sicherungsverwahrung „bei Ter-
rorverdächtigen, die nicht abgeschoben werden können“, durch den SPD-Politiker Otto
Schily. Stuttgarter Nachrichten vom 1.8.2005: Forderung nach einer Sicherungsverwah-
rung für „potentielle Terroristen“ durch den CSU-Politiker Günther Beckstein. Berliner
Zeitung vom 30.12.2005: Forderung nach einer „vorbeugenden Sicherungshaft für terror-
verdächtige Ausländer“ durch den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. Diese Forderungen
finden mittlerweile auch die Unterstützung eines Staatsrechtslehrers (vgl. „Wie viele Tote
müssen es denn sein?“; Warum der Staatsrechtler Otto Depenheuer Guantánamo in
Deutschland für möglich hält“; Die Welt vom 28.11.2007).

11 Jakobs, HRRS 3/2004, 88 (89), dazu Sack, http://www.cilip.de/presse/2005/sack.htm,
der den Bereich der Sicherungsverwahrung in Vorbereitung der Auseinandersetzung mit
Jakobs Thesen als Beleg für eine „eine ungeschminkte Wiedereinsetzung gerade der re-
pressiven Seiten des alten Strafrechts“ anführt. Zustimmend Jakobs in deskriptiver Sicht
etwa Streng, StV 2006, 92 (93), Barton, 2006, 11 (26) sowie Schneider, H., StV 2006, 99
(104), letzterer unter Verweis auf die Problematik der derzeit verwendeten Prognosemanu-
ale.

12 Kunz, 2005, 1375 (1385); ders., 2006, 71 ff. Zur Exklusion weiterhin ders., ZStrR
122 (2004), 234 ff.
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Sicherheitsstaat, zum präventiv und polizeilich orientierten Sicherheitsstrafrecht“.13

Hans-Jörg Albrecht konstatiert „einen Kreislauf steigender Repressivität“.14

Eine besondere Attraktivität bezieht das Konzept der Sicherungsverwahrung
oder, weiter gefasst, das des Maßregelrechts generell, aber auch aus einer ganz an-
deren Richtung: der Hirnforschung. So wird prominenten und pointierten Vertre-
tern dieser Disziplin, wie Wolf Singer und Gerhard Roth, vorgeworfen, aufgrund
der Interpretation ihrer Erkenntnisse drohe „ein durch neurowissenschaftliche Gut-
achten gesteuertes Gefährlichkeits-Verwahrwesen“, aus dem „womöglich die
Hirnmanipulation als der einzige Weg ins Freie“ verbleibe.15 Klaus Lüderssen be-
fürchtet eine Allianz zwischen „rigoroser Kriminalpolitik“ und „avancierter Hirn-
forschung“ sowie einen „Rückfall in täterstrafrechtliche Konzeptionen, deren tota-
litäre Spuren schrecken sollten“.16 Realitätsnaher erscheint derzeit die Einschät-
zung, dass in der Zukunft versucht werden könnte, per bildgebender Verfahren
„gewisse neurobiologische Dispositionen kenntlich zu machen, die im Zusammen-
hang mit Sexual- und Gewaltkriminalität stehen“.17

Vor dieser bisweilen scharf geführten Diskussion über die Sicherungsverwah-
rung machen sich die Erkenntnisse der Kriminologie über die Praxis dieser Maßre-
gel und die zu ihr verurteilten Straftäter nach wie vor eher bescheiden aus. Daher
ist es das primäre Anliegen dieses Buches, die Datengrundlage zur Anwendung
und Wirkungsweise der Sicherungsverwahrung zu verbreitern. Dies geschieht vor-
nehmlich aufgrund einer Analyse der Bundeszentralregisterauszüge von rund 500
gefährlichen Straftätern, von denen die Mehrheit zu Sicherungsverwahrung, ein
weiterer Teil nur zu einer zeitigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Dabei schließt

___________
13 Haffke, Kritische Justiz 2005, 17 (20).
14 Albrecht, H.-J., 2006, 191 (210). Gegen diese Einschätzung allerdings Rosenau

(2006, 286), der jedoch ebenfalls von einer „rechtsstaatlichen Erosion“ spricht (316), ge-
gen die die Gerichte allerdings „mutige Pflöcke“ gesetzt hätten.
Zur Debatte um das „Feindstrafrecht“, vgl. auch die Nachweise bei Fischer, 2008, Einl.
Rdnr. 12b.

15 So Gehring, Philosophische Rundschau 51 (2004), 273 ff. Mittlerweile differenzierter
aber etwa Roth/Lück/Strüber, 2006, 335 (341 f.): „In diesem Zusammenhang wird der Ruf
immer lauter, derart verhaltensauffällige Jungen und junge Männer ‚wegzusperren’. Dies
ist aber ethisch nicht zu vertreten, weil rein statistisch gesehen, die Mehrheit dieser Perso-
nen nicht zu chronischen Gewalttätern werden, wenngleich aus Gründen, die wir zur Zeit
nicht kennen.“
Der Determinismusstreit ist wiederum mit der auch für die Sicherungsverwahrung zentra-
len Prognoseproblematik verknüpft. Dazu: Pollähne, 2006, 221 (224) und nachfolgend
Kapitel 9 von Teil B.

16 Lüderssen, KrimJ 2006, 361 (367).
17 Barton, 2006, 11 (32); Vgl. auch Zilles, 2006, 49 (68) für bildgebende Verfahren bei

der Beurteilung von „dissozialen Persönlichkeiten oder Mördern“.
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___________

die vorliegende Arbeit an die im Jahre 1996 erschienene normativ-empirische Un-
tersuchung „Die Sicherungsverwahrung auf dem Prüfstand“18 an.

Die Darstellung ist in vier Teile (A-D) gegliedert.

Zur Erhellung des juristischen Hintergrundes wird in Teil A zunächst die rechtli-
che Entwicklung der Sicherungsverwahrung seit Mitte der 90er Jahre beschrieben.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der nachträglichen Sicherungsverwah-
rung. Kapitel 1 beleuchtet die verschiedenen Gesetzgebungsphasen bis zur Einfüh-
rung der nachträglichen Sicherungsverwahrung im Jahre 2004. Das sich anschlie-
ßende Kapitel 2 behandelt die erste Ausweitung der nachträglichen Sicherungsver-
wahrung, die im Jahre 2007 erfolgte, bevor in Kapitel 3 ein Ausblick auf neuere
Gesetzentwürfe auf dem Gebiet der Sicherungsverwahrung erfolgt. Dieser Teil
wird durch eine ausführliche Analyse der aktuellen Rechtsprechung zu den neuen
Sanktionen der vorbehaltenen, insbesondere aber der nachträglichen Sicherungs-
verwahrung abgeschlossen (Kapitel 4).

Teil B widmet sich neueren empirischen Befunden zur Sicherungsverwahrung.
Dabei wird zunächst (Kapitel 5) auf der Basis eigener Auswertungen die Siche-
rungsverwahrung im Spiegel der Strafverfolgungs- und der Strafvollzugsstatistik
vorgestellt. Die folgenden Kapitel 6-8 fassen Ergebnisse neuerer empirischer Ar-
beiten zusammen, die einen Bezug zur Sicherungsverwahrung aufweisen. So hat
sich die Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden in mehreren Untersuchungen mit
der Sicherungsverwahrung beschäftigt (Kapitel 6). Beleuchtet werden zudem die
Ergebnisse der Kommentierten Rückfallstatistik (Kapitel 7). Kapitel 8 wird das
Ergebnis einiger neuerer Untersuchungen zusammenfassen, die vom Rostocker
Psychiater Elmar Habermeyer und Kollegen durchgeführt wurden. Dies leitet über
zu Kapitel 9, das aus der Sicht eines juristisch ausgebildeten Kriminologen der
Frage nachgeht, wie sich der Stand der Prognoseforschung im deutschsprachigen
Raum unter besonderer Berücksichtigung der Anordnung der Sicherungsverwah-
rung heute darstellt.

Am Beginn des Teils C steht eine Einführung in die eigene empirische Untersuchung
(Kapitel 10). Das Herzstück dieses Teils bilden die Kapitel 11 und 12. In ihnen wird die
Analyse der Legalbewährung der Sicherungsverwahrtengruppe (rund 300 Probanden)
sowie der Kontrollgruppe (rund 200 Probanden) rund zehn Jahre nach der Datenerfas-
sung in der Ausgangsuntersuchung präsentiert. Im Vordergrund stehen dabei die Daten
zum Vollzugsverlauf, zur Dauer der Sicherungsverwahrung (nur für die Verwahrten-
gruppe) sowie die Darstellung etwaiger Rückfälle.

Zum Schluss (Teil D) werden die Ergebnisse der vorgelegten Untersuchung zu-
sammengefasst.

18 Kinzig, 1996.





TEILA
Die rechtliche Entwicklung der

Sicherungsverwahrung seit Mitte der 90er Jahre

Bis zum Jahr 1998 waren die zentralen Voraussetzungen für die Anordnung der
Sicherungsverwahrung (nur) in den Absätzen 1 und 2 von § 66 StGB geregelt.1

Zusammen mit dem später eingeführten Absatz 3 (s. sogleich) kann man diese Va-
rianten als traditionelle Form dieser Maßregel bezeichnen. Sie sind im Gegensatz
zu den später eingeführten §§ 66a und b StGB dadurch gekennzeichnet, dass das
erkennende Gericht die Sicherungsverwahrung in dem Verfahren anordnet, in dem
es auch über die Anlasstat befindet (originäre Sicherungsverwahrung). Ihr
Grundtyp ist in § 66 Abs. 1 StGB normiert. Er setzt als formelle Voraussetzung u.a.
einen zweiten Rückfall, als materielle Voraussetzung einen Hang und eine Gefähr-
lichkeitsprognose voraus. Die Anordnung hat zwingend zu erfolgen.

Die fakultative originäre oder auch traditionelle Sicherungsverwahrung in Abs. 2
des § 66 StGB sucht den noch unentdeckt gebliebenen Serientäter zu erfassen. Sie
verlangt in formeller Hinsicht ebenfalls mindestens drei Straftaten, die aber auch
gleichzeitig abgeurteilt werden können. Damit kann auch eine noch nicht vorbe-
strafte Person von dieser Alternative erfasst werden.

Die traditionelle Form der Sicherungsverwahrung ist des Weiteren dadurch cha-
rakterisiert, dass sie zum Schutz des Straftäters vor einer unberechtigten schuldlo-
sen Freiheitsentziehung eine doppelte Gefährlichkeitsprognose vorsieht. So genügt
es nicht, dass der Verurteilte nur zum Zeitpunkt der Entscheidung des erkennenden
Gerichts als gefährlich prognostiziert wird. Vielmehr hat die Strafvollstreckungs-
kammer nach § 67c Abs. 1 Satz 1 StGB vor dem Ende des Vollzugs der Freiheits-
strafe erneut zu prüfen, „ob der Zweck der Maßregel die Unterbringung noch er-
fordert“. Zu beurteilen ist also, ob die positive Gefährlichkeitsprognose auch nach
den Erkenntnissen des Strafvollzuges noch fortbesteht.2

___________
1 Zur Entwicklung der Sicherungsverwahrung bis Mitte der 90er Jahre s. Kinzig, 1996,

7 ff.
2 Vgl. auch Fischer, 2008, § 67c Rdnr. 3. Zur Problematik von Gefährlichkeitsbeurtei-

lungen aus rechtlicher Sicht: Müller-Dietz, 2002, 423 ff.; Horstkotte, 2005, 15 ff.; Wolf,
2005, 73 ff.





KAPITEL 1
Die verschiedenen Gesetzgebungsphasen
bis zur Einführung der nachträglichen
Sicherungsverwahrung im Jahre 2004

Diese vormals recht klare Struktur ist durch die verschiedenen Reformen seit
dem Jahr 1998 einem nunmehr nahezu unüberschaubaren gesetzgeberischen Fli-
ckenteppich gewichen. Lässt man die normative Entwicklung der Sicherungs-
verwahrung seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre bis zur Einführung der nachträg-
lichen Sicherungsverwahrung Revue passieren, können insgesamt fünf Phasen un-
terschieden werden.3

1.1 Die Entwicklung bis zum Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten
und anderen gefährlichen Straftaten vom 26.1.1998 (Phase 1)

Nachdem die Sicherungsverwahrung in den achtziger und in der ersten Hälfte
der 90er Jahre fast völlig aus dem kriminalpolitischen wie auch wissenschaftlichen
Blickfeld verschwunden war und verschiedentlich sogar ihre Abschaffung gefor-
dert wurde,4 geriet diese schärfste Maßregel des Strafrechts in den Jahren 1996/97
im Zuge des Falles Dutroux in Belgien sowie der beiden Tötungsdelikte an zwei
Kindern namens Natalie und Kim in das Interesse der (Medien-)Öffentlichkeit.

Der Fall Dutroux,5 der im August 1996 ans Tageslicht kam, bewegte nicht nur
die belgische Bevölkerung mehrere Jahre. Marc Dutroux und seine Mittäter begin-
gen zwischen Juli 1994 bis zu ihrer Festnahme im August 1996 mehrere schwere
Straftaten. Besonderes Aufsehen erregte dabei, dass Dutroux und seine Frau Mi-
chelle Martin bereits zuvor im Februar 1986 verhaftet und im April 1989 wegen
Vergewaltigung und Entführung zu 13,5 Jahren (Dutroux) und fünf Jahren (Martin)
Freiheitsstrafe verurteilt worden waren. Martin war im August 1991 aus der Haft

___________
3 Zur Entwicklung der Sicherungsverwahrung nach dem Jahr 1998 vgl. ausführlich auch

Jansing, 2004, 67 ff.; Milde, 2006; Bender, 2007; zusammengefasst: Pollähne, SchlHA 2005,
135. Zur größeren historischen Einbettung: Sander, 2007, 89 ff., 189 ff.

4 Vgl. den Gesetzentwurf der Gruppe der PDS vom 3.11.1995, BT-Drs. 13/2859.
5 Über den „Fall Dutroux“ sind mittlerweile eine Fülle von Büchern und zwei Fernseh-

reportagen erschienen. Hier sei nur auf die im Internet in deutscher Sprache veröffentlichte
Anklageschrift hingewiesen (Quelle: http://www.just.fgov.be/proces-arlon/de/arlon-pro-
zess.html) sowie auf die Ergebnisse einer parlamentarischen Untersuchungskommission zu
den Umständen des Falles: „Enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses
volets policiers et judiciaires a été menée dans ! l’affaire Dutroux-Nihoul" et consorts“
(frz.) oder „Parlementair onderzoek naar de wijze waarop het onderzoek door politie en
gerecht werd gevoerd in de zaak ‚Dutroux-Nihoul’ en consorten“ (niederl.). Chambre des
représentants de Belgique; session ordinaire 1996-1995, 713/6-96/97; 1997.
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entlassen worden, Dutroux wegen guter Führung im April 1992.6 Nach langwieri-
gen Ermittlungen verurteilte das Schwurgericht in Arlon im Juni 2004 den Haupt-
angeklagten Dutroux wegen dreifachen Mordes und weiterer schwerer Straftaten zu
einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Gegen Dutroux’s Exfrau Martin und seinen
Komplizen Michel Lelièvre verhängten die zwölf Geschworenen und die drei Rich-
ter Freiheitsstrafen von 30 und 25 Jahren. Der mitangeklagte Brüsseler Geschäfts-
mann und vorbestrafte Betrüger Michel Nihoul wurde zu fünf Jahren Gefängnis
verurteilt.7

Im Fall Natalie war ein gleichnamiges siebenjähriges Mädchen aus dem bayeri-
schen Epfach im September 1996 von einem 27-jährigen Elektriker entführt, sexu-
ell missbraucht und kurz darauf ermordet worden. Schon drei Jahre zuvor im Sep-
tember 1993 war der Täter wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexu-
eller Nötigung in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verur-
teilt worden. Die Vollstreckung dieser Strafe war im Juli 1995 vorzeitig zur Be-
währung ausgesetzt worden. Gegen den Täter wurde im Dezember 1997 eine le-
benslange Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld
verhängt. Nach Medienberichten fand das gesamte Strafverfahren in einer emotio-
nal aufgeladenen Atmosphäre statt. So musste der Angeklagte aus Sicher-
heitsgründen mehrfach verlegt werden. Zudem kritisierte der Vorsitzende Richter
in seiner Urteilsbegründung anonyme Briefe, in denen Lynchjustiz gefordert wor-
den sei.8 Bereits zuvor hatten sich Bürgerinitiativen gegründet, die eine Verschär-
fung des Sexualstrafrechts forderten.9

Nur wenige Monate nach dem Verbrechen an Natalie wurde im Januar 1997 in
der niedersächsischen Ortschaft Horumersiel ein zehnjähriges Mädchen namens
Kim von einem 34-jährigen gelernten Buchhändler sexuell missbraucht und ermor-
det. Auch dabei handelte es sich um eine vorbestrafte Person. Denn der Mann war
bereits im Juni 1981, als zum damaligen Tatzeitpunkt (im Januar 1979) 16-Jähri-
ger, wegen Mordes an einer zwölf Jahre alten Schülerin zu einer Jugendstrafe von
sechs Jahren verurteilt worden. Aus dem Vollzug dieser Jugendstrafe war er im
Dezember 1984 entlassen worden, ohne zuvor irgendeine psychiatrische oder psy-
chotherapeutische Behandlung absolviert zu haben. Der Täter wurde im Dezember
1997 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Schwurge-
richtskammer sprach den Angeklagten außerdem der Freiheitsberaubung und des
sexuellen Missbrauchs des Mädchens, zudem des sexuellen Missbrauchs an einem
13 Jahre alten Jungen sowie des versuchten sexuellen Missbrauchs an einem weite-

___________
6 Süddeutsche Zeitung vom 18.6.2004.
7 Süddeutsche Zeitung vom 23.6.2004.
8 Süddeutsche Zeitung vom 4.12. und 18.12.1997.
9 Süddeutsche Zeitung vom 20.9.1997.
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ren Elfjährigen schuldig. Eine besondere Schwere der Schuld verneinte das Ge-
richt, weil es eine verminderte Schuldfähigkeit nicht habe ausschließen können.10

Als Reaktion auf diese schwere Rückfallkriminalität legten die damaligen (Re-
gierungs-)Fraktionen von CDU/CSU und FDP im März 1997 den „Entwurf eines
Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten“
vor.11 Als Begründung für die darin enthaltenen Gesetzesverschärfungen wurde
angeführt, „die in letzter Zeit bekanntgewordenen schweren Straftaten, insbesonde-
re an Kindern begangene Sexualdelikte“, hätten gezeigt, „daß der Schutz der Be-
völkerung vor Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten verbessert wer-
den muß“.12 In schweren Fällen, so der Gesetzentwurf, solle bereits bei dem ersten
einschlägigen Rückfall die Unterbringung des Täters in der Sicherungsverwahrung
angeordnet werden können.

Der kurz darauf im April 1997 vom Bundesrat vorgelegte „Entwurf eines Geset-
zes zur Verbesserung des Schutzes der Gesellschaft vor gefährlichen Straftätern“13

unterschied sich in seiner Zielsetzung nur unwesentlich von dem Entwurf der da-
maligen Regierungsfraktionen. Auch er führte an, „furchtbare Verbrechen der
jüngsten Vergangenheit, die von einschlägig vorbestraften Personen“ begangen
worden seien, hätten „das Sicherheitsempfinden der Allgemeinheit und das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger in die Schutzfunktion des Staates außerordent-
lich erschüttert“.14 Als Lösung schlug auch er einen Ausbau des Instituts der Siche-
rungsverwahrung vor.

Die damalige konservativ-liberale Bundesregierung griff in ihrem vom Septem-
ber 1997 stammenden Gesetzentwurf15 die Begründung des Entwurfes der Regie-
rungsfraktionen auf. Auch sie forderte, in schweren Fällen bereits nach dem ersten

___________
10 Süddeutsche Zeitung vom 9.12.1997.
11 BT-Drs. 13/7163 vom 11.3.1997. NK-StGB-Böllinger/Pollähne, § 66a Rdnr. 1 wer-

ten schon diese erste Verschärfung als „populistische Reaktion symbolischer Politik“.
12 Dies ist die Standard-Begründung für alle folgenden Forderungen nach einer Auswei-

tung der Sicherungsverwahrung, vgl. etwa den Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung
von Rückfalltaten gefährlicher junger Gewalttäter vom 21.4.2005, BR-Drs. 276/05. Die
Formel wird gleichermaßen für Verschärfungen des Sexualstrafrechts generell benutzt, vgl.
etwa den Gesetzentwurf der Abgeordneten Wolfgang Bosbach, Dr. Norbert Röttgen, Gün-
ter Baumann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU – Drucksache 15/29
– Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung vor Sexualver-
brechen und anderen schweren Straftaten, BT-Drs. 15/29, S. 1; dazu eindrucksvoll: Haffke,
Kritische Justiz 2005, 17 (30 f.); Amelung/Funcke-Auffermann, StraFo 2004, 114 ff.; Pfis-
ter, 2004, 146 (147 f.).

13 BT-Drs. 13/7559 vom 28.4.1997.
14 BT-Drs. 13/7559, S. 1.
15 Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährli-

chen Straftaten, BT-Drs. 13/8586 vom 25.9.1997.
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einschlägigen Rückfall die Unterbringung des Täters in der Sicherungsverwahrung
anordnen zu können.

Nach einer Expertenanhörung im Rechtsausschuss des Bundestages am 8.9.199716

wurde der Regierungsentwurf unter Modifikationen am 14.11.1997 vom Bundestag
angenommen.17

1.1.1 Wesentliche Neuerungen im Bereich der Sicherungsverwahrung

Im Bereich der Sicherungsverwahrung18 ergaben sich durch das „Gesetz zur Be-
kämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten“ drei wichtige
Ausweitungen:

! So wurde ein neuer Absatz 3 in § 66 StGB eingefügt, der die Verhängung von
Sicherungsverwahrung bei Verbrechen und anderen enumerativ aufgezählten
Straftaten, zu denen ganz überwiegend Sexualdelikte zählen, erleichterte.19

Bewerkstelligt wurde dies durch eine Absenkung der formellen Hürden.20 Seit-
dem kann unter weiteren Voraussetzungen bei einer Verurteilung zu einer Frei-
heitsstrafe von mindestens zwei Jahren die Sicherungsverwahrung schon dann
angeordnet werden, wenn der Täter zuvor nur einmal zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist (Abs. 3 Satz 1). Sogar ohne
frühere Verurteilung ist Sicherungsverwahrung in dieser Variante möglich,

___________
16 Zu der Anhörung, insbesondere im Hinblick auf die ungeklärten Prognosefragen:

Siciliano, 1999, 363 ff.
17 Das Gesetz trat am 31.1.1998 in Kraft (BGBl. I 160). Die dem Inkrafttreten des Ge-

setzes vorangegangene Bundestagsdebatte vom 14.11.1998 sah Volckart (2004, 92 (120))
durchgehend geprägt von „Ignoranz über die Implikationen der Kriminalprognose“.
Zum Gesetz insgesamt auch: Schall/Schreibauer, NJW 1997, 2412; Hammer-
schlag/Schwarz, NStZ 1998, 321; Schöch, NJW 1998, 1257; Boetticher, MschrKrim 81
(1998), 354, Kröber, Z. Sexualforsch. 11 (1998), 59; Deutsche Gesellschaft für Sexualfor-
schung, Z. Sexualforsch. 11 (1998), 163; Eisenberg/Hackethal, ZfStrVo 1998, 196;
Volckart, R&P 1998, 3; Albrecht, H.-J., ZStW 111 (1999), 863; Schöch, 1999, 223; Rose-
nau, StV 1999, 388; Laubenthal, ZStW 116 (2004), 703 (705 ff.);Milde, 2006, 39 ff.

18 Zu den Auswirkungen der Änderungen im Bereich der Sozialtherapie, siehe Albrecht,
H.-J., ZStW 111 (1999), 863 (884 ff.), Schüler-Springorum, GA 2003, 575 sowie Alex,
StV 2006, 105 ff.

19 Pfister, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 111 (114) bezeichnet die eine
Gruppe als die der „Sexual- und Gewaltstraftäter“, die andere als die der „Verbrecher“;
siehe auch ders., 2004, 146 (156 f.). Zur Kritik am (zu breiten) Deliktskatalog: Laubenthal,
ZStW 116 (2004), 703 (718 f.). Positiv zur Aufnahme des § 323a StGB: Milde, StraFo
2006, 217 ff. Zu dieser Problematik auch MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66 Rdnr.
198 ff.

20 Pfister, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 111 (114) stellt zu Recht fest, dass
sich damit auch das dem Sachverständigen zur Verfügung stehende Tatsachenmaterial
verringert hat; vgl. auch ders., 2004, 146 (159) sowie Kröber, 2004, 187 (197).
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wenn der Täter zwei Straftaten begangen hat, durch die er jeweils eine Frei-
heitsstrafe von mindestens zwei Jahren verwirkt hat und er wegen einer oder
mehrerer dieser Taten zu zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren
verurteilt wird (Abs. 3 Satz 2).21

! Des Weiteren wurde die bis dahin in § 67d Abs. 1 StGB vorgesehene Befris-
tung der ersten Sicherungsverwahrung auf zehn Jahre gestrichen. Trotz erhebli-
cher verfassungsrechtlicher Bedenken wurde diese Änderung auch für Altfälle
(Art. 1a Abs. 3, später Abs. 4 EGStGB a.F.) eingeführt.22 Betroffen waren von
dieser Neuregelung laut Auskunft der Landesjustizverwaltungen „mindestens
165 Untergebrachte (ohne Nordrhein-Westfalen)“.23 Seitdem gilt jede Siche-
rungsverwahrung unbefristet. Im neu eingefügten § 67d Abs. 3 Satz 1 StGB ist
statt dessen nunmehr vorgesehen, dass die Vollstreckungskammer die Siche-
rungsverwahrung nach Ablauf von zehn Jahren für erledigt zu erklären hat,
„wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Untergebrachte infolge seines Hanges
erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder kör-
perlich schwer geschädigt werden“.24 Dieser strengere Maßstab für die Fort-
dauer der Sicherungsverwahrung gilt selbstverständlich auch für jede weitere
Entscheidung der Strafvollstreckungskammer nach mehr als zehn Jahren.25

___________
21 Diese Änderungen werden von Horstkotte (2005, 15 (18)) als „wirklicher Tabubruch“

bezeichnet. „Verwirkt“ im Sinne von § 66 Abs. 3 Satz 2 StGB kann selbstverständlich
auch bedeuten, dass eine Straftat bereits abgeurteilt ist, vgl. BGH, U v. 10.10.2006 – 1 StR
284/06, NStZ 2007, 212.

22 Zur Entstehung der Befristung: Milde, 2006, 74 ff.
Zu frühen in der Literatur aus verfassungsrechtlicher Sicht geäußerten Bedenken (Verstoß
gegen das in Art. 103 Abs. 2 GG verankerte Rückwirkungsverbot): Kinzig, StV 2000, 330
ff., a.A. Peglau, NJW 2000, 179 ff.

23 BVerfG, U v. 5.2.2004 – 2 BvR 2029/01, BVerfGE 109, 133 ff. = BGBl. I S. 1069 =
EuGRZ 2004, 73 = NJW 2004, 739 = ZNER 2004, 266.

24 Kritisch zur neuen Formulierung und der damit verbundenen teilweisen Entgrenzung
der Unterbringungsdauer: Streng, 2003, 611 (633); Müller-Metz, StV 2003, 42 (46 ff.).
Verfahrensrechtlich flankierende Bestimmungen wurden in § 463 Abs. 3 StPO zur Frage
der vorherigen Gutachtenerstellung eingefügt. Zu den Anforderungen an das zu erstellende
Sachverständigengutachten: OLG Karlsruhe, B v. 30.11.2005 – 2 Ws 125/05, NStZ-RR
2006, 90 sowie OLG Karlsruhe, B v. 25.11.2005 – 2 Ws 76/05, NStZ-RR 2006, 93 =
StraFo 2006, 82 = StV 2006, 426 m. Anm. Tondorf, der im Regelfall nicht nur Psychiater,
sondern auch klinisch-forensische Psychologen als kompetent ansieht. Eine ausführlich
begründete, eine Aussetzung nach § 67d Abs. 3 StGB ablehnende, dennoch aber in Ergeb-
nis und Begründung fragwürdige Entscheidung findet sich bei OLG Koblenz, B v.
19.11.2007 – 1 Ws 141/07 m. krit. Anm. Groß, jurisPR-StrafR 4/2008 Anm. 4.
Zum öffentlichen Druck, der auf dem Sachverständigen lastet: Nedopil, R&P 1999, 120 ff.
Zur Pflicht zur Einholung eines Gutachtens: Immel, JR 2007, 183.

25 So auch OLG Hamm, B v. 4.8.2005 – 4 Ws 343/05, NStZ-RR 2006, 27 = StV 2005,
680 = R&P 2006, 210 m. Anm. Pollähne. Der Fortbestand der Sicherungsverwahrung ist
also von einer negativen Prognose abhängig, vgl. OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2006, 90.
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! Schließlich wurden die Voraussetzungen für die Strafrestaussetzung zur Be-
währung (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 StGB), vor allem aber für die Aussetzung der wei-
teren Vollstreckung einer freiheitsentziehenden Maßregel, speziell der Siche-
rungsverwahrung, zur Bewährung (§ 67d Abs. 2 StGB) verändert. In § 57
Abs. 1 Nr. 2 StGB wurde die frühere Erprobensklausel („verantwortet werden
kann zu erproben, ob der Verurteilte außerhalb des Strafvollzugs keine Strafta-
ten mehr begehen wird“) durch die Formulierung, wenn „dies unter Berück-
sichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden
kann“ abgelöst. In die bei der Entscheidung zu berücksichtigenden Gesichts-
punkte wurde „das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts“ auf-
genommen (§ 57 Abs. 1 Satz 2 StGB).
Für das Rechtsgebiet der Sicherungsverwahrung wichtiger war die Änderung in
§ 67d Abs. 2 StGB. Auch hier wurde die Erprobensklausel abgeschafft. Seit-
dem verlangt die Aussetzung der Sicherungsverwahrung die Erwartung, „dass
der Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine rechtswidrigen Ta-
ten mehr begehen wird“.26

1.1.2 Die neue fakultative Sicherungsverwahrung (§ 66 Abs. 3 StGB)
im Spiegel der Rechtsprechung

Bisher hat sich die Judikatur vor allem mit den neuen formellen Voraussetzun-
gen (Art und Strafhöhe der Anlasstat sowie der Vortat) des § 66 Abs. 3 StGB be-
schäftigt. Dabei ist der BGH seiner Ansicht nach zu restriktiven Tendenzen der
Instanzgerichte entgegengetreten und hat damit die Anordnung der Sicherungsver-
wahrung erleichtert.27

So stellte der BGH zunächst fest, dass die formellen Voraussetzungen des § 66
Abs. 3 Satz 2 StGB schon dann erfüllt seien, wenn für eine der dort vorausgesetz-
ten zwei Taten zwar auf eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren erkannt
werde, dabei aber zu der erforderlichen Katalogtat eine Nichtkatalogtat tateinheit-
lich dazu träte.28 Allerdings, so der 3. Strafsenat einschränkend, müssten die abge-
urteilten Taten eine hinreichend sichere Grundlage für die notwendige Gefährlich-
keitsprognose bilden.29 Kritisch wurde in der Literatur dazu angemerkt, dass zu-

___________
26 Kritisch Nedopil, MschKrim 81 (1998), 44 ff.; Streng, 2003, 611 ff.; Pollähne, 2006,

221 (226 ff.).
27 Vgl. auch Laubenthal, ZStW 116 (2004), 703 (721 ff.).
28 Im zu entscheidenden Fall wurde eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren für eine ver-

suchte gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit einer einfachen Körperverletzung
verhängt.

29 BGH, U v. 14.7.1999 – 3 StR 209/99, NJW 1999, 3723 = NStZ 2000, 138 m. Anm.
Schöch = BGHR StGB § 66 Abs 3 idF 6. StRG Katalogtat 1 = StV 2000, 254 = NStZ-RR
1999, 358. Zweifelnd, ob dies bei zwei Straftaten innerhalb eines einheitlichen Lebens-
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mindest bei einer genau zweijährigen Freiheitsstrafe unter Zusammentreffen von
Katalogtat und Nichtkatalogtat das für § 66 Abs. 3 StGB erforderliche Gewicht
nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit erreicht sei.30 Darüber hinaus wurde auf
die bedenkliche Entwicklung hingewiesen, dass im konkreten Fall die Sicherungs-
verwahrung gegen einen erst 22-jährigen Täter verhängt worden war, dessen beide
Anlasstaten in einem engen zeitlichen Zusammenhang standen.31 Demgegenüber
unterstrich der BGH kurz darauf, dass Sicherungsverwahrung auch dann angeord-
net werden könne, wenn der Täter eine der beiden Straftaten als Jugendlicher be-
gangen habe. Insoweit reiche es auch im Falle des § 66 Abs. 3 Satz 2 StGB aus,
dass der Täter wenigstens eine der Symptomtaten als Erwachsener verübt habe.32

Diese weite Interpretation der Rechtsprechung erstreckt sich auch auf die in § 66
Abs. 3 Satz 1 StGB verankerten formellen Voraussetzungen. So entschied der 2.
Strafsenat, dass es zur Erfüllung der formellen Voraussetzungen des § 66 Abs. 3
Satz 1 StGB („schon einmal zu Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt
worden ist“) nicht erforderlich sei, dass darin eine entsprechend hohe Einzelfrei-
heitsstrafe für eine Katalogtat enthalten sein müsse, wenn der Gesamtstrafe nur
Katalogtaten zugrunde liegen.33 Bereits damals wurde in der Literatur die Frage
aufgeworfen, ob diese Entwicklung nicht zu einer allmählichen Erosion des
Grundverständnisses der Maßregel der Sicherungsverwahrung als „ultima ratio“
des strafrechtlichen Sanktionensystems und „letzter Notmaßnahme der Kriminalpo-
litik“ führe.34 Die Grenze dieser weiten Auslegung der in § 66 Abs. 3 StGB enthal-
tenen Auslegung markiert eine weitere Entscheidung des 2. Strafsenates. So liege
___________
vorgangs der Fall sein kann: Laubenthal, ZStW 116 (2004), 703 (719 ff.); ähnlich Schrei-
ber/Rosenau, 2004, Kap. 5.5, S. 99.

30 Eisenberg/Schlüter, NJW 2001, 188, allerdings ohne angeben zu können, wie es etwa
bei tateinheitlichem Zusammentreffen und einer Freiheitsstrafe von drei Jahren wäre;
s. auch MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66 Rdnr. 251 f.; dem BGH zustimmend
dagegen Schöch, NStZ 2000, 138.

31 Insbesondere von Schöch, NStZ 2000, 138. Vgl. auch Streng, 2003, 611 (637) mit der
Forderung nach zwei Taten im prozessualen Sinne.
Zur Anwendung des § 66 Abs. 3 Satz 2 StGB bei einem Täter, der das 21. Lebensjahr noch
nicht wesentlich überschritten hat, vgl. auch BGH, U v. 23.8.2000 – 3 StR 307/00, NStZ-
RR 2001, 13.

32 BGH, B v. 20.12.2001 – 2 StR 513/01, NStZ-RR 2002, 183 = BGHR StGB § 66
Abs. 3 Katalogtat 2. Im konkreten Fall hatte das Landgericht gegen den Angeklagten ne-
ben einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren für eine Tat als Erwachsener nach § 32 JGG
eine weitere Freiheitsstrafe von drei Jahren für eine Straftat verhängt, die der Angeklagte
noch als Jugendlicher begangen hatte.

33 BGH, U v. 13.11.2002 – 2 StR 261/02, BGHSt 48, 100 = NJW 2003, 981 = StraFo
2003, 139 = NStZ 2003, 254 = wistra 2003, 177 = BGHR StGB § 66 Abs 3 Satz 1 Vorver-
urteilung 1. Die Frage war noch in BGH, B v. 14.5.2002 – 5 StR 138/02, NStZ-RR 2002,
230 als nicht entscheidungserheblich offen gelassen worden.
Dagegen: MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66 Rdnr. 226 f.

34 Ullenbruch in seiner Anmerkung in NStZ 2003, 255.
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die für § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB notwendige Vorverurteilung nicht vor, wenn zwar
die Gesamtstrafe die 3-Jahres-Grenze erreiche oder übersteige, darin aber nur eine
Katalogtat mit einer Strafe von eineinhalb Jahren enthalten sei.35

Der 1. Strafsenat hat in einer neuen Entscheidung zu § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB
ausgeführt, dass eine hinreichende Vorverurteilung zu mindestens drei Jahren dann
vorliege, wenn die Gesamtstrafe zwar aus Katalog- und Nichtkatalogtaten zusam-
mengesetzt sei, es aber auszuschließen ist, dass ohne die Nichtkatalogtaten eine
Freiheitsstrafe von weniger als drei Jahren gebildet worden wäre.36 Abzuwarten
bleibt, wie der BGH entscheiden wird, wenn in der (Gesamt-)Vorstrafe mehrere
Katalog- und Nichtkatalogtaten enthalten sind und diese nur als Gesamtstrafe, aber
möglicherweise nicht die Katalogtaten allein die Drei-Jahres-Grenze erreichen oder
überschreiten.

In prozessualer Hinsicht äußerte sich der 3. Strafsenat zunächst zur Darlegungs-
last des erkennenden Gerichts bei Nichtanordnung der Sicherungsverwahrung nach
§ 66 Abs. 3 StGB. Trotz der Fassung des § 66 Abs. 3 StGB in Form einer lediglich
fakultativen Anordnung liege nach Ansicht des Senats ein sachlich-rechtlicher
Mangel des Urteils vor, wenn die Umstände des Falles die Anordnung der Siche-
rungsverwahrung nach dieser Vorschrift nahe legten, die schriftlichen Urteilsgrün-
de dazu aber keine Ausführungen enthielten.37 Wegen des daraus resultierenden
Drucks auf die Instanzgerichte und einer damit einhergehenden unabsehbaren Be-
gründungs- und Gutachtenpflicht hat dieses Urteil in der Literatur zu Recht Kritik
erfahren.38

Die fakultative Ausgestaltung des § 66 Abs. 3 StGB hat des Weiteren zur Folge,
dass eine Maßregel, die fehlerhaft auf § 66 Abs. 1 StGB gestützt wurde, nicht im
Revisionsverfahren nach Abs. 3 aufrechterhalten werden kann.39

Schließlich hat der 1. Strafsenat den sich auf die Ausübung des Ermessens aus-
wirkenden Ausnahmecharakter der Varianten des § 66 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2
StGB hervorgehoben. Selbiger zeige sich daran, dass diese Alternativen eine frühe-
re Verurteilung und eine frühere Strafverbüßung des Täters nicht voraussetzten.40

___________
35 BGH, B v. 2.6.2004 – 2 StR 123/04, StV 2004, 481 = BGHR StGB § 66 Abs 3 S 1

Vorverurteilung 2 = NStZ 2005, 88.
36 BGH, B v. 19.7.2006 – 1 StR 238/06, m. Anm. Kinzig, StV 2007, 574.
37 BGH, U v. 9.6.1999 – 3 StR 89/99, NJW 1999, 2606 = NStZ 1999, 473 = StraFo

1999, 345 = BGHR StGB § 66 Abs 3 Begründung 1 = JR 2000, 207 m. Anm. Schöch =
NStZ-RR 1999, 358.

38 Eisenberg/Schlüter, NJW 2001, 188 sowie Schöch, JR 2000, 209.
39 BGH, B v. 21.8.2003 – 3 StR 251/03, NStZ-RR 2004, 12. Vgl. zuletzt etwa BGH, B

v. 10.1.2007 – 2 StR 486/06.
40 BGH, U v. 20.11.2007 – 1 StR 442/07 im Falle eines nicht vorbestraften erstmals in-

haftierten „sozial voll integrierten Angeklagten im Alter von 53 Jahren“.
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1.2 Landesrechtliche Gesetze und vorbehaltene
Sicherungsverwahrung (Phase 2)

Bereits im Gesetzgebungsverfahren der Jahre 1997/98 war die Frage aufgewor-
fen worden, ob man nicht im Bundesrecht eine so genannte nachträgliche Siche-
rungsverwahrung benötige.41 Deren Grundidee ist es, Straftäter, die man erst am
Ende ihrer Freiheitsstrafe für gefährlich hält, auf unbestimmte Zeit im Gefängnis
verwahren zu können. Verschiedene Initiativen von Bayern,42 Baden-Württem-
berg43 und Hessen44 sowie der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag45 vor und nach
der Bundestagswahl 1998, diese nachträgliche Sicherungsverwahrung per Bundes-
recht im Strafgesetzbuch zu verankern, fanden zunächst jedoch keine Mehrheit.46

1.2.1 Die neue landesrechtliche Unterbringung

Im September 1999 gab die damalige Bundesministerin der Justiz, Herta Däub-
ler-Gmelin, in einem Schreiben an den Justizminister des Bundeslandes Baden-
Württemberg den Hinweis, dass aus ihrer Sicht keine Bundeskompetenz für die
Einführung einer solchen nachträglichen Sicherungsverwahrung bestehe.47 Unter-

___________
41 So vom Abgeordneten Geis in der Anhörung des Rechtsausschusses vom 8.9.1997

(Protokoll S. 28): „Wie verhalten wir uns, wenn wir nach der ersten Tat nach Vollverbü-
ßung durch ein Prognosegutachten wissen, dass der Täter mit Sicherheit rückfällig wird?
Müssen wir nicht unseren Gesetzentwurf dahingehend abändern, dass wir schon nach der
ersten Tat, wenn ein entsprechendes Gutachten mit einer entsprechenden Prognose vor-
liegt, die Sicherungsverwahrung anordnen können?“
Vgl. dazu aus der Praxis den Fall des „Christian H.“: Keller/Maser, Kriminalistik 2005,
114 ff.

42 Entwurf eines Gesetzes zur nachträglichen Anordnung der Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung vom 16.9.1997, BR-Drs. 699/97, mit lesenswerter ablehnender
(„schwerwiegende verfassungsrechtliche und rechtssystematische Einwände“) Beschluss-
empfehlung des Rechtsausschusses und des Ausschusses für Innere Angelegenheiten, BR-
Drs. 854/98, Einbringung abgelehnt am 6.11.1998. Erneut von Bayern eingebracht am
1.3.2000, BR-Drs. 144/00, Einbringung abgelehnt am 7.4.2000; erneut eingebracht am
7.3.2001, BR-Drs. 176/01, Einbringung abgelehnt am 13.7.2001.

43 Gesetz zum Schutz der Allgemeinheit vor schweren Wiederholungstaten – landes-
rechtlicher Vorbehalt zur Einführung der nachträglichen Anordnung der Unterbringung in
der Sicherungsverwahrung vom 13.3.2000, BR-Drs. 159/00, Einbringung abgelehnt am
19.5.2000.

44 Entschließungsantrag Hessens zur nachträglichen Sicherungsverwahrung vom
13.12.2000, BR-Drs. 822/00, abgelehnt am 9.3.2001.

45 Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung vor Sexualverbrechen und
anderen schweren Straftaten, BT-Drs. 14/6709 vom 19.7.2001, abgelehnt am 18.4.2002.

46 Zur Entwicklung der landes- und bundesrechtlichen Konzepte siehe auch ausführlich
Rzepka, R&P 2003, 127 ff., 191 ff.; Jansing, 2004, 147 ff.; Milde, 2006.

47 Schreiben an den Justizminister des Landes Baden-Württemberg vom 13.9.1999.
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stützt wurde diese Ansicht durch einen Zeitschriftenaufsatz eines damaligen Mitar-
beiters des Bundesministeriums der Justiz.48 Daraufhin beauftragte der baden-
württembergische und der FDP angehörende Justizminister Ulrich Goll den Frei-
burger Ordinarius für Staats- und Verwaltungsrecht, Thomas Würtenberger, mit
einem Gutachten zu der Frage, ob und wie eine nachträgliche Sicherungsverwah-
rung per Landesrecht geregelt werden könne. Nachdem der Gutachter die Einfüh-
rung einer Sicherungsverwahrung auf polizeirechtlicher Grundlage für verfassungs-
mäßig angesehen hatte,49 machte sich die baden-württembergische Landesregie-
rung ans Werk.50 Der Landtag verabschiedete in der letzten Sitzungswoche vor der
Landtagswahl im Frühjahr 2001 den Prototyp einer landesrechtlichen Unterbrin-
gung.51

1.2.1.1 Das baden-württembergische Gesetz über die Unterbringung besonders
rückfallgefährdeter Straftäter (Straftäter-Unterbringungsgesetz – StrUBG)

Kernstück des Gesetzes über die Unterbringung besonders rückfallgefährdeter
Straftäter (Straftäter-Unterbringungsgesetz – StrUBG) vom 20.2.200152 ist § 1
Abs. 1 StrUBG. Er lautet:53

„Gegen einen Strafgefangenen, der in einer Justizvollzugsanstalt des Landes un-
ter den Voraussetzungen von § 66 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 bis 4 des Strafgesetz-
buches eine zeitige Freiheitsstrafe verbüßt, kann das Gericht die Unterbringung in
einer Justizvollzugsanstalt anordnen, wenn auf Grund von Tatsachen, die nach der
Verurteilung eingetreten sind, davon auszugehen ist, dass von dem Betroffenen
eine erhebliche gegenwärtige Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit,
die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung anderer ausgeht, ins-
___________

48 Peglau, ZRP 2000, 147; ders., NJW 2001, 2436. Für eine landesrechtliche Zustän-
digkeit auch Richter, ZfStrVo 2003, 201, der jedoch eine Verfassungswidrigkeit wegen
Unverhältnismäßigkeit annahm, sowie Gärditz, 2003, 288 ff.

49 Vgl. zusammenfassend Würtenberger/Sydow, NVwZ 2001, 1201 ff. Zu den zuneh-
menden Verschränkungen zwischen Polizeirecht, materiellem Strafrecht und Kriminologie,
vgl. Waechter, JZ 2002, 854 ff.

50 Die Gesetzgebungskompetenz des Landes ebenfalls verteidigend: Goll/Wulf, ZRP
2001, 284 ff.

51 Zur ungewöhnlichen Eile im Gesetzgebungsverfahren: Ross, Betrifft JUSTIZ 2001,
118. Zum rechtstatsächlichen Hintergrund des die Gesetzgebung in Baden-Württemberg
beflügelnden Rückfalltäters Daniel Zier: Adams, StV 2003, 51 ff.

52 BW GBl. 5/2001, 188, in Kraft getreten am 17.3.2001. Der Gesetzentwurf der Lan-
desregierung stammt vom 17.1.2001, LT-Drs. Baden-Württemberg 12/5911; der Gesetzes-
text findet sich in LT-Drs. Baden-Württemberg 12/6037; vgl. dazu die Beschlußempfeh-
lung und den Bericht des Ständigen Ausschusses, LT-Drs. Baden-Württemberg 12/6019
sowie die Plenardebatten in der 102. Sitzung des Landtags vom 31.1. sowie in der 104.
Sitzung vom 20.2.2001.

53 Dass das StrUBG nach dem Inkrafttreten der nachträglichen Sicherungsverwahrung
auf Bundesebene aufgehoben wurde, ist nicht ersichtlich.
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besondere weil er im Vollzug der Freiheitsstrafe beharrlich die Mitwirkung an der
Erreichung des Vollzugsziels (§ 2 des Strafvollzugsgesetzes) verweigert, nament-
lich eine rückfallvermeidende Psycho- oder Sozialtherapie ablehnt oder abbricht“.

Nach § 3 Abs. 1 StrUBG ist für die Entscheidung über Anordnung, Fortdauer,
Aussetzung, Widerruf der Aussetzung und Erledigung der Unterbringung die
Strafvollstreckungskammer zuständig. Antragsberechtigt für die Unterbringung ist
nach § 4 Abs. 1 StrUBG die Justizvollzugsanstalt, in die der Betroffene eingewie-
sen ist. Vor der Unterbringung hat das Gericht zur Gefährlichkeit des Betroffenen
die Gutachten von zwei Sachverständigen einzuholen. Einer der Sachverständigen
darf weder mit der Behandlung des Betroffenen in der Justizvollzugsanstalt befasst
noch regelmäßig in einer Justizvollzugsanstalt beschäftigt sein (§ 4 Abs. 2
StrUBG). Mindestens alle zwei Jahre hat das Gericht zu prüfen, ob die weitere
Vollziehung der Unterbringung erforderlich ist (§ 5 Abs. 1 StrUBG). Nach § 6
StrUBG wird die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt nach den Vorschrif-
ten über den Vollzug der Sicherungsverwahrung (§§ 129 ff StVollzG) vollzogen.54

Allerdings blieben die Wirkungen des Gesetzes, von der Politik als „zentrale
kriminalpolitische Herausforderung“55 apostrophiert, überaus bescheiden. So ver-
meldete das Justizministerium Baden-Württemberg,56 ihm seien 16 Anträge auf
Unterbringung nach dem StrUBG unterbreitet worden. Ein Antrag sei zurückge-
nommen worden. Von den verbleibenden 15 Anträgen hätten die Gerichte neun
abschlägig beschieden, weil vor allem das Tatbestandsmerkmal ausgesprochen
schwierig zu erfüllen sei, dass während der Haft neue Umstände zutage treten
müssten, um die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung zu rechtfer-
tigen. So kam es bis zum Inkrafttreten der nachträglichen Sicherungsverwahrung
auf Bundesebene im Jahre 2004 in Baden-Württemberg zu keinem Unterbringungs-
fall auf Basis des StrUBG.

Zu dieser restriktiven Haltung trug in einem nicht unerheblichen Maße die
Rechtsprechung des OLG Karlsruhe bei. Bekannt wurden in diesem Zusammen-
hang drei Entscheidungen, in denen Anträge auf eine Unterbringung nach dem
StrUBG abgelehnt wurden. Zunächst verneinte das OLG Karlsruhe die Möglichkeit

___________
54 Das Gesetz wurde in der Fachwelt fast einhellig abgelehnt: z.B. Kinzig, NJW 2001,

1455; Ullenbruch, NStZ 2001, 292; Ross, Betrifft JUSTIZ 2001, 118; Dünkel/Kunkat,
NKP 3/2001, 16 ff.; Eisenberg, ZfStrVo 2001, 131 ff.; Alex, NKP 4/2002, 122; Richter,
ZfStrVo 2003, 201; Rzepka, R&P 2003, 127 ff.; Streng, 2003, 611 ff.; Müller-Metz, 2003,
225 (237 ff.); Jansing, 2004, 147 ff.; Schreiber/Rosenau, 2004, Kap. 5.5, S. 101 ff.
Zu den Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung: Adams, StV 2003, 51 ff. Zu ersten
gerichtlichen Entscheidungen: Ullenbruch, NStZ 2002, 466.

55 So Justizminister Goll in der 104. Sitzung des Landtags vom 20.2.2001 (Protokoll
S. 8240).
Frisch, 2002, 669 (681) hatte schon früh „eine bescheidene praktische Bedeutung“ pro-
gnostiziert.

56 LT-Drs. 13/448 vom 14.11.2001 und LT-Drs. 13/3200 vom 4.6.2004.
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der Anordnung der Unterbringung schon deswegen, weil der Gefangene zwischen-
zeitlich in Freiheit entlassen worden war.57 Einen weiteren Antrag auf Verwahrung
eines Drogenhändlers lehnte es mit der Begründung ab, unter die in § 1 Abs. 1
StrUBG abschließend aufgezählten höchstpersönlichen Rechtsgüter falle nicht die
„Volksgesundheit“.58 Schließlich führte es zu der zentralen Frage der neuen Tatsa-
chen aus, der Anordnungsgrund für die nachträgliche Unterbringung müsse sich
von der Anlasstat unterscheiden. Anordnungsgrund sei (nur) die aktuelle – sich
(vorrangig) aus dem Vollzugsverhalten ergebende – Gefährlichkeit des vor seiner
Entlassung stehenden Gefangenen. Im konkreten Fall ging das OLG davon aus,
dass dem Tatgericht die pädophile Veranlagung mit der daraus resultierenden
Rückfallgefahr bereits bekannt gewesen sei. Eine beharrliche Therapieverweige-
rung „im Sinne einer strikten Ablehnung“ als weiteren möglichen Unterbringungs-
grund und neue Tatsache habe die Strafvollstreckungskammer nicht hinreichend
dargelegt.59

1.2.1.2 Das bayerische Gesetz zur Unterbringung von
besonders rückfallgefährdeten hochgefährlichen Straftätern

Als erstes Bundesland folgte Bayern dem Vorbild Baden-Württembergs und ver-
abschiedete am 12.12.2001 das bayerische Gesetz zur Unterbringung von beson-
ders rückfallgefährdeten hochgefährlichen Straftätern. Bis auf die Steigerung des
Titels des Gesetzes, es ging jetzt nicht mehr nur um besonders rückfallgefährdete,
sondern zusätzlich um hochgefährliche Straftäter, und wenige redaktionelle Ände-
rungen war es mit dem baden-württembergischen Gesetz inhaltsgleich.60 Es trat zu
Beginn des Jahres 2002 in Kraft.61

In Bayern waren häufigere Unterbringungsversuche als in Baden-Württemberg
zu verzeichnen, die aber auch nur vereinzelt von Erfolg gekrönt waren. So berich-
tete das Bayerische Justizministerium im Frühjahr 2003, dass bisher in 26 Fällen
ein Antrag auf Unterbringung eines Gefangenen nach dem BayStrUBG gestellt
worden sei. Davon betroffen seien ganz überwiegend Sexualstraftäter. In vier Fäl-

___________
57 OLG Karlsruhe, B v. 12.6.2002 – 3 Ws 127/02, NStZ 2002, 503 = StV 2002, 494 =

OLGSt StGB § 64 Nr 2 = Die Justiz 2003, 23 = ZfStrVo 2003, 54; so auch: OLG Nürn-
berg, B v. 11.9.2002 – Ws 1100/02, StV 2003, 38 = NJW 2003, 601 = ZfStrVo 2003, 601,
a.A. OLG Naumburg, B v. 16.4.2002 – 1 Ws 140/02, NJW 2002, 2577.

58 OLG Karlsruhe, B v. 28.10.2002 – 3 Ws 195/02, StV 2003, 34 = NJW 2003, 598 =
OLGSt StrUBG BW § 1 Nr 1 = Die Justiz 2003, 172 = ZfStrVo 2003, 173.

59 OLG Karlsruhe, B v. 30.12.2002 – 2 Ws 260/02, StV 2003, 571 = Die Justiz 2004,
29. Gegen die Tauglichkeit des Kriteriums der Therapieverweigerung auch: Richter,
ZfStrVo 2003, 201 (203).
60 LT-Drs. 14/7642 und 14/8395.
61 Bayerisches Gesetz zur Unterbringung von besonders rückfallgefährdeten hochge-

fährlichen Straftätern (BayStrUBG) vom 24.12.2001 (BayGVBl S. 978).
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len sei eine Unterbringung rechtskräftig angeordnet worden, wobei es sich in allen
Fällen um Sexualstraftäter gehandelt habe. Deliktischer Hintergrund seien in drei
Fällen Sexualstraftaten gegen Kinder gewesen. In sechs Fällen sei das Verfahren
noch offen, darunter gegen vier wegen Sexualdelikten inhaftierte Gefangene, von
denen wiederum drei Sexualstraftaten gegen Kinder begangen hätten. Ein Gefan-
gener verbüße eine Haftstrafe wegen versuchten Mordes, ein weiterer eine Frei-
heitsstrafe wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

In neun der 20 beschiedenen Anträge sei die Unterbringung abgelehnt worden,
wobei in zwei Fällen die Unterbringung (erst) durch das OLG München bzw. das
OLG Nürnberg aufgehoben worden sei. Auch hier habe es sich in sieben Fällen um
Sexualstraftäter gehandelt. Ein Gefangener habe zuletzt eine Freiheitsstrafe wegen
Mordes, sexueller Nötigung und Körperverletzung verbüßt, ein weiterer Gefange-
ner sei mehrfach wegen vorsätzlicher Körperverletzung vorbestraft. In den verblei-
benden sieben der 20 Fälle sei der Antrag auf Unterbringung durch die Justizvoll-
zugsanstalten zurückgenommen worden. In allen Fällen, in denen die Unterbrin-
gung nach dem BayStrUBG erstinstanzlich angeordnet worden sei, sei sofortige
Beschwerde eingelegt worden. In vier Fällen sei die sofortige Beschwerde zurück-
gewiesen, in zwei Fällen sei ihr stattgegeben worden.62

In einem ersten Anwendungsfall im April 2002 ordnete die Strafvollstreckungs-
kammer des LG Bayreuth die Unterbringung eines 68-jährigen Straftäters an, der
kurz vor der Entlassung aus einer dreieinhalbjährigen Freiheitsstrafe stand, zu der
er im Jahre 1999 verurteilt worden war, nachdem er Jahre zuvor, und zwar 1986,
zweimal ein 12 Jahre altes Mädchen vergewaltigt hatte.63 Das Landgericht begrün-
dete das Vorliegen neuer Tatsachen auf der Basis von zwei Sachverständigengut-
achten damit, der Verurteilte sei krankheitsbedingt nicht mehr zur Reflexion über
sexuell abweichendes Verhalten fähig. Darüber hinaus verstärke sein zunehmendes
Alter nach statistischer Erfahrung die Zuwendung zu Kindern als Ersatzobjekten.64

Noch im gleichen Monat ordnete das LG Bayreuth eine weitere Unterbringung
bei einem Strafgefangenen an, der im November 1998 wegen sexuellen Miss-
___________

62 Antwort des Staatsministeriums der Justiz vom 27.2.2003 auf die Schriftliche Anfra-
ge der Abgeordneten Köhler vom 3.1.2003, LT-Drs. 14/11805 vom 26.3.2003. Vgl. auch
die Schilderung des Stands vom 15.1.2004 durch Arloth, 2004, 327 (335 f.): vier rechts-
kräftige Anordnungen bei 36 gestellten Anträgen.

63 Der Fall ist in der Presse umfangreich dokumentiert, vgl. vor allem Rückert, Die Zeit
Nr. 8 vom 13.2.2003: „Wird er es wieder tun?“

64 LG Bayreuth vom 10.4.2002. Dieser Fall lag der späteren Verfassungsgerichtsent-
scheidung vom 10.2.2004 zugrunde, vgl. auch die dortige Falldokumentation. Daneben:
Nürnberger Nachrichten vom 11.4.2002; FAZ vom 12.4.2002. Die Beschwerdeentschei-
dung des OLG Bamberg (B v. 3.5.2002 – Ws 234/02) ist veröffentlicht in NStZ 2002, 502.
Die später nach Bundesrecht angeordnete nachträgliche Sicherungsverwahrung wurde
durch Urteil des 1. Strafsenates des BGH vom 23.3.2006 (1 StR 476/05, R&P 2006, 205)
aufgehoben und der Fall zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Der im Jahr 1934
geborene Revisionsführer war zu diesem Zeitpunkt 72 Jahre alt.
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brauchs eines Kindes in 130 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren
(gebildet aus 130 Einzelstrafen von je eineinhalb Jahren) verurteilt worden war.
Zur Begründung führte es diesmal an, der Betreffende habe während des Vollzuges
eine Sexualtherapie nicht absolviert. Dabei komme es nicht darauf an, ob er die
Therapie verweigert bzw. schuldhaft nicht an ihr teilgenommen habe. Zudem hät-
ten tätliche Angriffe auf Mitgefangene während des Vollzuges eine gesteigerte
Form von Impulsivität bzw. Aggressivität offenbart.65 Dagegen lehnte das LG
Wieden eine nachträgliche Unterbringung mit dem Argument ab, alle vorgetrage-
nen und erkennbaren Umstände, aus denen sich eine Therapiebedürftigkeit ergebe,
seien bereits bei Urteilserlass bekannt gewesen.66

Mit einem anderen problematischen Punkt des StrUBG hatte sich der 3. Strafse-
nat des OLG München auseinanderzusetzen. Er hob eine Unterbringungsanordnung
des LG Augsburg mangels Vorliegens der von Art. 1 Abs. 1 StrUBG verlangten
gegenwärtigen erheblichen Gefahr für bestimmte Rechtsgüter auf. Diese liege nur
dann vor, wenn die Entwicklung des schädigenden Ereignisses bereits begonnen
habe oder unmittelbar oder in allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit bevorstehe. Eine solche Gefahr konnte naturgemäß von den
Gutachtern nicht prognostiziert werden.67

Auch das OLG Nürnberg vertrat eine restriktive Rechtsprechungslinie. Es bestä-
tigte die Ablehnung einer Unterbringungsanordnung durch das LG Regensburg, da
es die Justizvollzugsanstalt versäumt habe, neue Tatsachen im Sinne des BayStr
UBG vorzutragen. Insbesondere ermögliche es das Gesetz nicht, Versäumnisse
während des Strafvollzugs durch die Anordnung einer Sicherungsverwahrung auf-
zufangen, selbst wenn es sich um einen hochgefährlichen Straftäter handele, dessen
Persönlichkeitsstörung mangels Behandlung trotz seines im Wesentlichen beans-
tandungsfreien Vollzugsverhaltens fortbestehe.68 In einem weiteren Fall hob das
OLG Nürnberg eine nachträgliche Unterbringung auf, die zuvor vom LG Nürn-
berg-Fürth angeordnet worden war. Denn bereits der erkennenden Strafkammer
seien die Verhaltensweise des Verurteilten im Umgang mit Alkohol, seine schwere,
mangels Therapiewillens und Therapiefähigkeit nicht behandelbare Alkoholabhän-
gigkeit und seine dissoziale Persönlichkeit bekannt gewesen. Das BayStrUBG
könne nicht die Allgemeinheit oder den Einzelnen vor einem Strafgefangenen
schützen, dessen im Ausgangsurteil festgestellte hohe Gefährlichkeit unverändert

___________
65 LG Bayreuth, B v. 24.4.2002 – StVK 1460/00, NStZ 2002, 504.
66 LG Weiden, B v. 15.7.2002 – StVK 43/02, StV 2002, 499.
67 OLG München, B v. 30.9.2002 – 3 Ws 652/02, StV 2003, 573. Zu dem von den Lan-

desgesetzen geforderten untauglichen Prognosemaßstab bereits kritisch Kinzig, NJW 2001,
1455 (1458 f.).

68 OLG Nürnberg, B v. 2.10.2002 – Ws 1257/02, StV 2003, 36 = NStZ-RR 2003, 95 =
OLGSt StrUBG BY = ZfStrVo 2003, 175.
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fortbestehe.69 An dieser Auffassung hielt es auch nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 10.2.2004 fest.70 So genüge die bloße Feststellung
fortdauernder Gefährlichkeit auch im Rahmen der vom Bundesverfassungsgericht
geforderten Gesamtbeurteilung nicht. Die bloße Verweigerung einer Therapie al-
lein rechtfertige keine Unterbringung.71

Das BayStrUBG blieb bis zum 30.9.2004 nach Maßgabe der Gründe des Bun-
desverfassungsgerichts in seiner Entscheidung vom 10.2.2004 anwendbar.72

1.2.1.3 Das sachsen-anhaltinische Gesetz über die Unterbringung
besonders rückfallgefährdeter Personen zur Abwehr erheblicher Gefahren
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (UnterbringungsG – UBG)

In Sachsen-Anhalt trat am 9.3.2002 nach vorangegangenen Gesetzentwürfen von
CDU und SPD das „Gesetz über die Unterbringung besonders rückfallgefährdeter
Personen zur Abwehr erheblicher Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung (UnterbringungsG – UBG)“ in Kraft.73 In diesem Zusammenhang ist daran zu
erinnern, dass die Sicherungsverwahrung, die es in der DDR nicht gab, erst im Jahr
1995 auf das Gebiet der neuen Bundesländer erstreckt wurde.74 Als landesrechtli-
che Besonderheit war die erste Unterbringung nach dem SachsAnhUBG auf sechs
Monate befristet, dann konnte sie jeweils um bis zu 12 Monate verlängert werden
(§ 2).75

Dieses Gesetz kann durchaus als Einzelfallgesetz bezeichnet werden.76 Nur neun
Tage nach seinem Inkrafttreten am 18.3.2002 ordnete die Auswärtige Strafvollstre-
___________

69 OLG Nürnberg, B v. 11.2.2003 – Ws 167/03, NStZ-RR 2003, 217 = StV 2003, 574.
70 Zu dieser Entscheidung siehe Kapitel 1.4.3.
71 OLG Nürnberg, B v. 23.3.2004 – Ws 242/04, StV 2004, 502.
72 Zu dieser Entscheidung siehe Kapitel 1.4.3.
73 Gesetz vom 6.3.2002, GVBl. LSA Nr. 12/2000 S. 80 f.; vorangegangene Gesetzent-

würfe noch unter dem Namen „Entwurf eines Gesetzes über die Unterbringung besonders
rückfallgefährdeter Straftäter“ der Fraktion der CDU (LT-Drs. 3/5151) sowie der Fraktion
der SPD (LT-Drs. 3/5167).

74 SichVG vom 16.6.1995 (BGBl. I S. 818) mit Wirkung vom 1.8.1995. Zu den späte-
ren rechtspolitischen Konsequenzen siehe Kapitel 2.

75 Zum Hintergrund siehe die Beschlussempfehlung des Ausschusses Recht und Verfas-
sung, LT-Drs. Sachsen-Anhalt 3/5284. Im Übrigen war das Gesetz nach § 9
SachsAnhUBG zunächst auf zwei Jahre befristet, wurde dann durch Gesetz vom 10.2.2004
(GVBl Nr 10 S. 72) um ein Jahr verlängert (vgl. auch LT-Drs. 4/1145 vom 12.11.2003).

76 Vgl. auch die Äußerung des Innenministers Jeziorsky in der Debatte über die Verlän-
gerung des Gesetzes im Landtag vom 22.1.2004: „Wie Sie alle wissen, ist auch deshalb
Eile geboten, weil das planmäßige Außer-Kraft-Treten des Gesetzes am 9. März 2004 zur
Entlassung eines derzeit untergebrachten, ganz besonders gefährlichen Mörders führen
würde, bei dem aufgrund seiner schweren Persönlichkeitsstörung mit hoher Wahrschein-
lichkeit von einer sehr baldigen Wiederholung brutaler Straftaten bis hin zur Tötung wehr-
loser Opfer ausgegangen werden muss“ (vgl. Plenarprot. 4/33, S. 2455).
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ckungskammer des LG Halle beim AG Naumburg die bundesweit erste nachträgli-
che Unterbringung an. Betroffen war ein 36-jähriger Strafgefangener, der einen
Tag später entlassen werden sollte, nachdem er in der JVA Naumburg wegen ver-
suchten Totschlages eine achtjährige Freiheitsstrafe verbüßt hatte.77 Zuvor war er
bereits im Jahr 1984 als 17-Jähriger wegen Mordes zur höchsten in der DDR mög-
lichen Jugendstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Da der Beschluss des LG Hal-
le bis zum Ablauf der Strafhaft noch nicht rechtskräftig war, erließ das Amtsgericht
zusätzlich einen Haftbefehl analog § 453c StPO. Das OLG Naumburg hielt den
Haftbefehl aufrecht, änderte aber seine Rechtsgrundlage (§ 112 StPO analog).78

Dass die nunmehr diagnostizierte dissoziale Persönlichkeitsstörung, insbesondere
deren Schwere, schon dem Tatgericht bekannt gewesen sei, habe sich nicht feststel-
len lassen. Erst das in den Gefangenenpersonalakten dokumentierte Vollzugsver-
halten des Betroffenen begründe den Verdacht, dass er gegenwärtig eine erhebliche
Gefahr für Leib und Leben anderer darstellen könne. So sei es im Laufe des Straf-
vollzugs immer wieder zu verbal-aggressiven Angriffen des Betroffenen auf Be-
dienstete gekommen, die auch wiederholt die Drohung enthalten hätten, den jewei-
ligen Bediensteten nach der Haftentlassung zu töten. Zudem habe der Betroffene
wiederholt trotz Kenntnis ihrer Erforderlichkeit eine rückfallvermeidende Sozial-
therapie abgelehnt und dadurch beharrlich die Mitwirkung an der Erreichung des
Vollzugsziels verweigert.79

Dagegen verneinte das OLG Naumburg in einem anderen Fall eine Unterbrin-
gung, weil allein die Neubewertung der Persönlichkeitsstörung unter differierenden

___________
77 Pressemitteilung Nr. 20/02 des Ministeriums der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt

vom 18.3.2002; vgl. auch die Beschwerdeentscheidung des OLG Naumburg, B v.
23.4.2002 – 1 Ws 120/02, NJW 2002, 2573 = NStZ 2002, 501 m. Anm. Alex NStZ 2003,
224 = StV 2002, 496 = ZfStrVo 2003, 114 = NStZ 2003, 224.

78 OLG Naumburg, B v. 2.4.2002 – 1 Ws 110/02, NJW 2002, 2576 = OLG-NL 2002,
191 = NStZ 2002, 500. A.A.: OLG Nürnberg, B v. 5.2.2002 – Ws 452/02 für das
BayStrUBG; ebenso ablehnend: Peglau, NJW 2002, 3679.

79 OLG Naumburg, NJW 2002, 2573. Der Verurteilte, in der Presse „Frank O.“ tituliert,
war einer der Beschwerdeführer, über dessen Fall das Bundesverfassungsgericht am
10.2.2004 zu entscheiden hatte. Die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung
wurde im Januar 2006 vom 4. Strafsenat aufgehoben (U v. 19.1.2006 – 4 StR 222/05, NJW
2006, 1446 = NStZ-RR 2006, 170). Mit Urteil vom 13.12.2006 lehnte das Landgericht
Magdeburg (25 Ks 12/06) die nachträgliche Unterbringung in der Sicherungsverwahrung
ab, weil zu diesem Zeitpunkt die für § 66b StGB vorausgesetzte hohe Gefährlichkeit nicht
mehr bestand. Der BGH, U v. 11.10.2007 – 4 StR 246/07, NStZ-RR 2008, 40 hat die Revi-
sion der Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich verworfen. Zur Prozessgeschichte auch
Ullenbruch, NJW 2006, 1377 sowie ders., NStZ 2007, 62 (69) zum Problem der überlan-
gen Verfahrensdauer sowie des „untoten Unterbringungsbefehls“.
Zum Fall „Frank O.“ vgl. auch Kapitel 2.1.1.
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Gesichtspunkten, aber bei gleichbleibender Tatsachengrundlage keine neuen Tatsa-
chen i.S. von § 1 Abs. 1 SachsAnhUBG zu begründen vermöge.80

Auch das SachsAnhUBG blieb bis zum 30.9.2004 nach Maßgabe der Gründe des
Bundesverfassungsgerichts in seiner Entscheidung vom 10.2.2004 anwendbar.

1.2.1.4 Das Thüringer Gesetz über die Unterbringung
besonders rückfallgefährdeter Straftäter (ThürStrUBG)

Als viertes Bundesland führte Thüringen durch das Thüringer Gesetz über die
Unterbringung besonders rückfallgefährdeter Straftäter (ThürStrUBG) vom
17.3.2003, in Kraft getreten am 4.4.2003, die nachträgliche Sicherungsverwahrung
auf Landesebene ein.81 Ein Antrag, das Gesetz nach der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 10.2.2004 aufzuheben, fand im Thüringer Landtag zu-
nächst keine Mehrheit.82 Mit Wirkung zum 22.3.2006 wurde das Gesetz dann doch
aufgehoben.83

Am 8.3.2004 ordnete die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Gera die
Unterbringung einer Person an, die im Jahr 2001 wegen sexuellen Missbrauchs von
Kindern in sieben Fällen jeweils in Tateinheit mit der Verbreitung pornografischer
Schriften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verur-
teilt worden war. Selbige wurde „in normergänzender Auslegung des § 1 Abs. 1
ThürStrUBG“ statt in der Justizvollzugsanstalt in einem psychiatrischen Kranken-
haus untergebracht. Gegen diese Entscheidung wurde kein Rechtsmittel einge-
legt.84 Dabei handelte es sich offensichtlich um die einzige rechtskräftige Anord-
nung nach dem ThürStrUBG, der sieben Anträge auf eine nachträgliche Unterbrin-
gung gegenüberstanden.85

___________
80 OLG Naumburg, NJW 2002, 2577.
81 ThüGVBl. 5/2003 vom 3.4.2003, S. 195-197; Gesetzentwurf der Landesregierung

LT-Drs. 3/2493 vom 5.6.2002.
82 Gesetzentwurf der Fraktion der PDS: Gesetz zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes

über die Unterbringung besonders rückfallgefährdeter Straftäter, LT-Drs. 3/4027 vom
25.2.2004, abgelehnt am 1.4.2004, Plenarprotokoll 3/103.

83 ThüGVBl. 5/2006 vom 21.3.2006, S. 53-56. Vgl. auch die vorangegangene Land-
tagsdebatte vom 26.1.2006 (PlenProt 4./32).

84 LG Gera, B v. 8.3.2004 – StVK 622/03. Im Februar 2006 beschloss das LG Erfurt (U
v. 27.2.2006 – 140 Js 60037/00 – 3 KLs jug.) in entsprechender Anwendung von § 67a
Abs. 2 StGB, dass die Sicherungsverwahrung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu
vollziehen sei.

85 So der Abgeordnete Blechschmidt, Plenarprotokoll 4/32 des Thüringer Landtags vom
26.1.2006, S. 3163.
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1.2.1.5 Das niedersächsische Gesetz über die Unterbringung
besonders gefährlicher Personen zur Abwehr erheblicher Gefahren für

die öffentliche Sicherheit (NUBG)

Als letztes Bundesland verabschiedete Niedersachsen am 29.10.2003 das Gesetz
über die Unterbringung besonders gefährlicher Personen zur Abwehr erheblicher
Gefahren für die öffentliche Sicherheit (NUBG).86

Der erste Anwendungsfall galt einem im Januar 2005 41-jährigen Straftäter, der
im Oktober 1994 vom Landgericht Hildesheim wegen versuchten Mordes in fünf
rechtlich zusammentreffenden Fällen und wegen eines weiteren versuchten Mor-
des, jeweils in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und unbe-
fugter Ausübung der tatsächlichen Gewalt über Kriegswaffen zu einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden war. Kurz vor Vollverbüßung dieser
Strafe am 20.2.2004 ordnete die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts
Hannover am 3.2.2004 seine einstweilige Unterbringung an. Die hiergegen gerich-
tete sofortige Beschwerde des Verurteilten verwarf das OLG Celle mit der Maßga-
be, dass die einstweilige Unterbringung des Verurteilten in einer gesicherten Abtei-
lung eines Niedersächsischen Landeskrankenhauses zu erfolgen habe.87 Auf das
Problem des Erfordernisses von neuen Tatsachen nach § 1 Abs. 1 NUBG ging das
OLG in seiner Entscheidung nicht ein.88 Vielmehr führte es aus, dass die Grundla-
gen der Persönlichkeit des Verurteilten mit den sich daraus ergebenden Gefahren
für andere unverändert fortbestünden. Daraufhin wurde der Betreffende am
23.3.2004 in das Niedersächsische Landeskrankenhaus Moringen verlegt. Nach
mündlicher Anhörung des Verurteilten und zweier Sachverständiger ordnete dann
das LG Hannover am 20.4.2004 gemäß § 1 Abs. 1 NUBG die Unterbringung des
Verurteilten in einem Psychiatrischen Krankenhaus an. Die hiergegen gerichtete
sofortige Beschwerde verwarf das OLG Celle am 14.5.2004. Am 1.10.2004 erfolg-
te die Verlegung in die Justizvollzugsanstalt Celle I. Am 24.1.2005 ordnete die 1.
Große Strafkammer des LG Hildesheim die nachträgliche Sicherungsverwahrung
an, nunmehr gestützt auf § 66b Abs. 2 StGB, nachdem sie zuvor gemäß § 275a

___________
86 Gesetz vom 30.10.2003 (Nds. GVBl. Nr. 25 vom 4.11.2003, S. 368-369), Gesetzent-

wurf vom 16.6.2003, LT-Drs. 15/231.
87 OLG Celle, B v. 20.2.2004 – 1 Ws 50/04 = NJW 2004, 2105 = NdsRpfl 2004, 189.
88 § 1 Abs. 1 NUBG lautet: „Gegen eine Person, die in einer niedersächsischen Justiz-

vollzugsanstalt eine zeitige Freiheitsstrafe verbüßt und bei der die formellen Vorausset-
zungen des § 66 des Strafgesetzbuches (StGB) vorliegen, kann das Gericht die Unterbrin-
gung in einer Justizvollzugsanstalt anordnen, wenn nach der Verurteilung eingetretene
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von der betroffenen Person eine gegenwärtige
erhebliche Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder die se-
xuelle Selbstbestimmung anderer ausgeht.“
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Abs. 5 StPO die vorläufige Unterbringung des Verurteilten in der Sicherungsver-
wahrung beschlossen hatte.89

Demgegenüber hob das OLG Oldenburg im Mai 2004 eine Anordnung einer
einstweiligen Unterbringung durch das LG Osnabrück auf, die auf § 3 Abs. 6
Satz 1 NUBG gestützt worden war.90 Der hiervon Betroffene war im Dezember
1996 wegen sexueller Nötigung, gefährlicher Körperverletzung, Freiheits-
beraubung und Nötigung unter Einbeziehung eines weiteren Urteils zu einer Ge-
samtfreiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden, die aus Einzelstrafen von
vier Jahren, fünf Jahren sechs Monaten und vier Jahren sechs Monaten gebildet
worden war. Eine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach § 66 Abs. 2
StGB war in dem Urteil erwogen, jedoch mit eingehender Begründung abgelehnt
worden, weil die sachverständig beratene Strafkammer nicht festzustellen vermocht
hatte, dass der Betroffene infolge eines Hangs zu erheblichen Straftaten für die
Allgemeinheit gefährlich war. Denn, so das Landgericht, wegen des Abstreitens der
Taten und der Blockadehaltung des Angeklagten sei keine hinreichend sichere
Aussage zu dessen innerer Tatmotivation und zur Bedeutung einer sexuellen Stö-
rung möglich gewesen. Die Strafvollstreckungskammer stützte die Anordnung der
einstweiligen Unterbringung auf eine Gesamtwürdigung der Taten und des Verhal-
tens des Betroffenen im Strafvollzug sowie auf ein Sachverständigengutachten.

Demgegenüber verneinte das OLG die Anordnungsvoraussetzungen nach § 1
Abs. 1 NUBG. Die Umstände, auf die sich das Landgericht gestützt habe, seien
keine nach der Verurteilung eingetretenen Tatsachen. Sowohl die potentielle Ge-
fährlichkeit des Betroffenen als auch das Abstreiten seiner Straftaten und seine
Blockade bzw. Verweigerungshaltung hätten schon bei der Aburteilung durch das
LG Hannover vorgelegen. Eine neue sachverständige Begutachtung ohne verän-
derte Umstände sei keine nach der Verurteilung eingetretene Tatsache im Sinne
von § 1 Abs. 1 NUBG. Das gelte erst recht, wenn die in Rede stehenden Umstände
bereits vom Tatrichter gesehen und eingehend gewürdigt worden seien. „Andern-
falls würde in rechtsstaatlich nicht hinnehmbarer Weise im Verfahren nach dem
NUBG eine Art von nachträglicher ! Zweitverurteilung" aufgrund von Tatsachen

___________
89 LG Hildesheim, U v. 24.1.2005 – 12 Ks 17 Js 4944/94, NdsRpfl 2005, 157 = R&P

2006, 45 m. Anm. Pollähne. Zum Inhalt dieses Urteils vgl. die Ausführungen in Kapitel 4.
Die gegen den Unterbringungsbefehl der Kammer gerichtete Beschwerde hatte das Ober-
landesgericht Celle zuvor mit Beschluss vom 12.10.2004 verworfen.

90 § 3 Abs. 6 NUBG lautet: „Endet die Haftzeit vor einer rechtskräftigen Entscheidung
über den Unterbringungsantrag, so kann das Gericht auf Antrag der Justizvollzugsanstalt
durch Beschluss die einstweilige Unterbringung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über
den Antrag, längstens aber bis zur Dauer von drei Monaten, anordnen, wenn dies zum
Schutz der in § 1 Abs. 1 genannten Rechtsgüter erforderlich ist. Der Beschluss ist mit so-
fortiger Beschwerde anfechtbar.“
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erfolgen, die schon in der zur Bestrafung des Betroffenen führenden Hauptverhand-
lung gerichtlich gewürdigt wurden.“91

1.2.1.6 Gesetzgebungsaktivitäten in anderen Bundesländern

In Sachsen fand im März 2002 vor dem Verfassungs- und Rechtsausschuss des
Landtages eine Sachverständigenanhörung zum Entwurf eines sächsischen StrUBG
statt, der inhaltlich mit dem baden-württembergischen Gesetz weitgehend identisch
war.92 Das Gesetz wurde allerdings nie verabschiedet.

In Hessen setzte das Justiz- und das Innenministerium eine siebenköpfige Ar-
beitsgruppe ein, die Vorschläge zum Thema „Bundes- und landesrechtliche Lö-
sungsmöglichkeiten für eine Sicherung besonders gefährlicher Straftäter im An-
schluß an die Vollstreckung von Freiheitsstrafe“ erarbeiten sollte. Die Kommission
legte im Januar 2002 einen umfangreichen Abschlussbericht vor. Im Ergebnis emp-
fahl die Kommission, sowohl auf Bundesebene eine vorbehaltene Sicherungsver-
wahrung für alle Alternativen des § 66 StGB einzuführen als auch eine nachträgli-
che Sicherungsverwahrung auf Landesebene.93 Die hessische Landesregierung ver-
sprach, diese Vorschläge aufzugreifen. Im Februar 2002 wurde der „Entwurf eines
Gesetzes zur Einführung eines Vorbehaltes für die nachträgliche Anordnung der
Sicherungsverwahrung“ in den Bundesrat eingebracht.94 Nachdem die Ablehnung
durch den Bundesrat am 22.3.2002 beschlossen worden war, wurde er kurz darauf
in unveränderter Form erneut aufgegriffen95. Dieser Entwurf sah in § 66a Abs. 1
StGB für alle Fälle des § 66 StGB vor, dass das erkennende Gericht eine vorbehal-
tene Sicherungsverwahrung anordnen müsse, wenn „nach Erschöpfung der Ermitt-
lungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit beurteilt werden (sc. kann), ob der Täter
zum Zeitpunkt der Urteilsfindung nach § 66 Abs. 1 Nr. 3 gefährlich für die Allge-
meinheit ist.“ Würde sich während des Vollzuges die Gefährlichkeit des Täters
herausstellen, sollte dann die Strafvollstreckungskammer die Sicherungsverwah-
rung endgültig anordnen können.

1.2.1.7 Bilanz der Unterbringungsgesetze der Länder

Bemisst man die Effektivität der landesrechtlichen Bemühungen an der Gesamt-
zahl der rechtskräftig Untergebrachten, fällt die Bilanz dieser Aktivitäten eher be-
___________

91 OLG Oldenburg, B v. 13.5.2004 – 1 Ws 167/04, NdsRpfl 2004, 217 = StV 2004, 502.
92 Gesetzentwurf über die Unterbringung besonders rückfallgefährdeter Straftäter

(Straftäter-Unterbringungsgesetz – StrUBG) vom 14.11.2001, LT-Drs. 3/5343.
93 Arbeitsgruppe aus Justiz- und Innenministerium „Bundes- und landesrechtliche Lö-

sungsmöglichkeiten für eine Sicherung besonders gefährlicher Straftäter im Anschluß an
die Vollstreckung von Freiheitsstrafe“ (Hessische Kommission).
94 BR-Drs. 118/02 v. 7.2.2002.
95 BR-Drs. 281/02 v. 28.3.2002.
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scheiden aus.96 In Baden-Württemberg wurde trotz einer ganzen Reihe von Anträ-
gen niemand aufgrund des neuen StrUBG verwahrt. Die höchste Zahl der Unter-
bringungsanträge war in Bayern zu verzeichnen, doch wurden auch dort, soweit
ersichtlich, nur vier Personen über die Strafe hinaus inhaftiert. Im Übrigen be-
schränkten sich die Anordnungen auf wenige Einzelfälle.

Interessanterweise ungeklärt ist die Frage, wie das strafrechtliche Schicksal der
Personen verlaufen ist, deren Unterbringung erwogen oder gar beantragt wurde, die
aber aus verschiedensten Gründen dann doch nicht über das Strafende hinaus ver-
wahrt wurden. Dass jedenfalls bisher schwere Rückfälle in der Öffentlichkeit nicht
bekannt wurden, nährt den Verdacht, dass es sich zumindest teilweise um „false
positives“, also von den Antragstellern fälschlicherweise als gefährlich prognosti-
zierte Personen gehandelt hat.97

1.2.2 Die vorbehaltene Sicherungsverwahrung (§ 66a StGB)

Ungeachtet der geschilderten Aktivitäten verschiedener Landesgesetzgeber kon-
kurrierten auf Bundesebene im Frühjahr 2002 weitere Gesetzentwürfe, teilweise
mit einer Vorbehaltslösung, teilweise mit der Variante einer nachträglichen Siche-
rungsverwahrung.98

1.2.2.1 Gesetzgebungsgeschichte

Obwohl Baden-Württemberg mittlerweile sein StrUBG erlassen hatte, brachte es
im Januar 2002 zusammen mit Thüringen einen Entwurf eines Gesetzes zum
Schutz vor schweren Wiederholungstaten durch nachträgliche Anordnung der Un-
terbringung in der Sicherungsverwahrung ein. Dieser Entwurf zielte erstmals auf
die Verhängung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung für Einmaltäter und
löste sich insoweit von den Voraussetzungen der traditionellen Sicherungsverwah-
rung in § 66 StGB.99 Trotz einer Ablehnung im Bundesrat wiederholten Baden-
Württemberg und Thüringen ihre Initiative in unveränderter Form noch zweimal.100

Zudem hatte Hessen besagten Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Vor-
behaltes für die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung vorgelegt, der

___________
96 Kritische Stimmen verantwortlicher Justizminister gegen die Unterbringungsgesetze

wurden nur vereinzelt laut, siehe aber: Merk, KritV 2004, 150 ff.
97 Zu diesem Problem siehe Kapitel 9 in Teil B.
98 Zur Geschichte der Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung auch:

Rzepka, R&P 2003, 127 (138 ff.);Milde, 2006, 123 ff.
99 BR-Drs. 48/02 vom 22.1.2002, Einbringung abgelehnt am 22.3.2002.
100 BR-Drs. 304/02 vom 11.4.2002, Einbringung abgelehnt am 26.4.2002 und BR-Drs.

507/02 vom 6.6.2002, Einbringung beschlossen am 21.6.2002 (BT-Drs. 14/9847).
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vom Bundesrat im April 2002 beschlossen wurde.101 Die Bundesregierung favori-
sierte demgegenüber den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der vorbehaltenen
Sicherungsverwahrung.102 Zudem lag im Frühjahr 2002 ein weiterer Gesetzentwurf
von Abgeordneten der rot-grünen Koalition (Alfred Hartenbach u.a.) mit dem
gleichlautenden Titel Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der vorbehaltenen
Sicherungsverwahrung vor.103

Im Juni 2002 empfahl der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, der zu-
vor eine Sachverständigenanhörung durchgeführt hatte, den Entwurf der Bundesre-
gierung für erledigt zu erklären und den Entwurf der Abgeordneten der Regie-
rungsfraktionen mit Modifikationen anzunehmen.104 Am 7.6.2002 beschloss der
Deutsche Bundestag kurz vor Ende der Legislaturperiode mit den Stimmen der
Koalitionsfraktionen und der FDP das Gesetz zur Einführung der vorbehaltenen
Sicherungsverwahrung.105

Begegnet werden sollte auch mit dem neuen Gesetz der Besorgnis, „dass in sel-
tenen Ausnahmefällen die Entlassung eines hochgefährlichen Straftäters nach dem
Vollzug der Freiheitsstrafe nicht ausgeschlossen werden könne“.106

1.2.2.2 Wichtigste Neuerungen

Dieses Gesetz brachte nicht nur eine neue Variante der schärfsten Maßregel des
Strafrechts, sondern beseitigte auch die bisher grundsätzlich bestehende Inkompa-
tibilität zwischen der Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und der
Anordnung der Sicherungsverwahrung.

Denn nach altem Recht war wegen des ausdrücklichen Gesetzeswortlautes in
§ 66 Abs. 1, 2 und 3 Satz 1 und 2 StGB a.F. (Verurteilung zu „zeitiger Freiheits-
strafe“) die Anordnung der Sicherungsverwahrung neben der Verhängung einer
(ausschließlich) lebenslangen Freiheitsstrafe selbst dann nicht zulässig, wenn diese
aus mehreren lebenslangen Einzelstrafen gebildet worden war. Anderes galt nur
dann, wenn zur Verurteilung zu einer lebenslangen (Gesamt-)Freiheitsstrafe eine
zeitige, den formellen Anforderungen des § 66 StGB genügende Freiheitsstrafe

___________
101 BR-Drs. 281/02 (Beschluss) vom 26.4.2002, später BT-Drs. 14/9456.
102 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung,

BR-Drs. 219/02 vom 15.3.2002 = BT-Drs. 14/9041.
103 BT-Drs. 14/8586 vom 19.3.2002.
104 BT-Drs. 14/9264 vom 5.6.2002, Sachverständigenanhörung am 17.4.2002.
105 Vom 21.8.2002, BGBl. I S. 3344. Dazu Kinzig, NJW 2002, 3204 ff.; Peglau, JR

2002, 449 ff.; Rzepka, R&P 2003, 127 (138 ff.); Müller-Metz, 2003, 225 (231 ff.); positive
Wertung bei Schreiber/Rosenau, 2004, Kap. 5.5, S. 101.

106 BT-Drs. 14/9041, S. 1; zur kriminalpolitischen Kritik: NK-StGB-Böllinger/Polläh-
ne, § 66a Rdnr. 4.
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hinzutrat. Diese Ungleichbehandlung, deren Beseitigung der BGH107 angemahnt
hatte, hob der Gesetzgeber durch die Streichung des Adjektivs „zeitiger“ in § 66
StGB a.F. auf.108 Eine gegen die Doppelung von lebenslanger Freiheitsstrafe und
Sicherungsverwahrung erhobene Verfassungsbeschwerde hat die 1. Kammer des
Zweiten Senates nicht zur Entscheidung angenommen.109

Den Kern des Gesetzes bildete jedoch die Einführung der vorbehaltenen Siche-
rungsverwahrung. Nach § 66a Abs. 1 StGB kann das erkennende Gericht jetzt,
wenn bei der Verurteilung wegen einer der in § 66 Abs. 3 Satz 1 genannten Strafta-
ten nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar ist, ob der Täter für die Allge-
meinheit im Sinne von § 66 Abs. 1 Nr. 3 gefährlich ist, die Anordnung der Siche-
rungsverwahrung vorbehalten, soweit auch die übrigen Voraussetzungen des § 66
Abs. 3 erfüllt sind.110 Die vorbehaltene Sicherungsverwahrung knüpft demnach nur
an die fakultative Sicherungsverwahrung des § 66 Abs. 3 StGB an.

Das Gericht des ersten Rechtszuges (§ 275a Abs. 1 StPO), nicht die Straf-
vollstreckungskammer, ordnet in einem zweiten Verfahren die Maßregel an, „wenn
die Gesamtwürdigung des Verurteilten, seiner Taten und seiner Entwicklung wäh-
rend des Strafvollzuges ergibt, dass von ihm erhebliche Straftaten zu erwarten sind,
durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden“ (§ 66a
Abs. 2 Satz 2 StGB). Diese Entscheidung hat nach § 66a Abs. 2 Satz 1 StGB spä-
testens sechs Monate vor dem Zeitpunkt zu ergehen, ab dem eine Aussetzung der
Vollstreckung des Strafrestes zur Bewährung möglich ist. Grundsätzlich darf die
Entscheidung über die Aussetzung der Reststrafe erst nach Rechtskraft der Ent-
scheidung über die endgültige Anordnung der Sicherungsverwahrung erfolgen
(§ 66a Abs. 3 StGB).111

Prozessual gelten für das Nachverfahren gemäß § 275a Abs. 2 StPO n.F. die
Vorschriften über die Hauptverhandlung (§§ 213 bis 275 StPO) entsprechend.
Nach § 275a Abs. 4 Satz 1 StPO n.F. hat das Gericht vor der endgültigen Entschei-
dung über die Anordnung der Maßregel das Gutachten eines Sachverständigen ein-

___________
107 BGH, U v. 21.3.2000 – 5 StR 41/00, NStZ 2000, 417. Dazu Peglau, NJW 2000,

2980 ff., der keinen zwingenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf konstatierte.
108 Diese Kombination kann als Ausdruck einer „ hybriden Strafverwahrung“ höchster

Stufe gedeutet werden, vgl. Kunz, 2005, 1375 (1382).
109 BVerfG, B v. 14.8.2007 – 2 BvR 1063/07.
110 Horstkotte, 2005, 15 (21) bezeichnet es als „merkwürdig“, dass eine belastende

Sanktion davon abhängig gemacht wird, dass „der Richter über etwas Bestimmtes nicht
Bescheid weiß“. Nach Pfister, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 111 (116) trägt die
Vorschrift den Charakter eines rechtspolitischen Kompromisses.

111 Kritisch zu Rückwirkungen auf den Vollzug: Asbrock, Betrifft JUSTIZ, 71/2002,
371 ff.
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zuholen. Dieser darf im Rahmen des Strafvollzugs nicht mit der Behandlung des
Verurteilten befasst gewesen sein (vgl. § 275a Abs. 4 Satz 3 StPO n.F.).112

1.2.2.3 Die Rechtsprechung zur vorbehaltenen Sicherungsverwahrung

Obwohl die vorbehaltene Sicherungsverwahrung vor der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung in das Strafgesetzbuch eingeführt wurde, ist die zu dieser Siche-
rungsverwahrungsvariante ergangene Judikatur weniger umfangreich.113 Sie kann
in Entscheidungen über die Anordnung des Vorbehalts (1.2.2.3.1) und die endgül-
tige Anordnung der Sicherungsverwahrung (1.2.2.3.2) unterteilt werden.

1.2.2.3.1 Entscheidungen über die Anordnung des Vorbehalts

Zunächst wies der 5. Strafsenat darauf hin, die Möglichkeit, sich nach § 66a
StGB die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten zu können, solle nicht
dazu führen, deren Verhängung zu vermeiden, wenn diese nach § 66 StGB ange-
zeigt sei.114 Danach betonte der 1. Strafsenat in einem obiter dictum, § 66a StGB
komme nur in Betracht, wenn zum einen ein Hang im Sinne von § 66 Abs. 1 Nr. 3
StGB festgestellt sei und wenn zum anderen eine erhebliche, naheliegende Wahr-
scheinlichkeit dafür bestehe, dass der Täter für die Allgemeinheit im Sinne von
§ 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB gefährlich sei und dies auch zum Zeitpunkt einer mögli-
chen Entlassung aus dem Strafvollzug sein werde.115

Ausführlich mit der Frage, ob auch die Anordnung der vorbehaltenen Siche-
rungsverwahrung die Feststellung eines Hangs erfordert, setzte sich dann der 2.

___________
112 Vgl. auch Rissing-van Saan, 2006, 191 (200); Pfister, Forens Psychiatr Psychol

Kriminol 2007, 111 (117).
113 Pfister, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 111 (117) nennt Konstellationen,

in denen die vorbehaltene Sicherungsverwahrung in Betracht kommt, zu Recht „eher aka-
demisch“. Nach Kröber, DNP 2005, 54 handelt es sich um „eine vermutlich völlig über-
flüssige Vorschrift, die nur erforderlich wird, falls der psychiatrische Gutachter mangels
Fachkunde sich nicht zu einer Beurteilung entschließen kann und die Entscheidung auf das
Strafende vertagt wird.“
Immerhin ist in der Entscheidung BGH, B v. 6.12.2005 – 1 StR 140/04 die Anordnung
eines Vorbehalts bestätigt worden.

114 BGH, B v. 18.12.2003 – 5 StR 445/03, BGHR StGB § 66a Vorbehaltene Siche-
rungsverwahrung 1; so auch BGH, U v. 8.7.2005 – 2 StR 120/05, BGHSt 50, 188 = NJW
2005, 3155 = StV 2005, 546 = wistra 2005, 422 = StraFo 2005, 431 = JR 2006, 38 = NStZ
2006, 278 m. Anm. Renzikowski. Dazu Rissing-van Saan, 2006, 191 (195). Vgl. auch
BGH, U v. 13.3.2007 – 5 StR 499/06, NStZ 2007, 401, in dem der Senat rügte, dass das
Tatgericht nur einen Vorbehalt verhängt hatte, weil es von der Möglichkeit ausging, der
Angeklagte werde erfolgreich eine Therapie absolvieren.

115 BGH, U v. 22.10.2004 – 1 StR 140/04, NStZ 2005, 211 = StV 2005, 129.
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Strafsenat in seiner Entscheidung vom 8.7.2005 auseinander.116 Dabei hielt der
BGH fest, dass sich entgegen der missverständlichen Gesetzesbegründung117 die
Unsicherheit, die den Vorbehalt des erkennenden Gerichts fakultativ auslösen kön-
ne, nur auf die Prognose der Gefährlichkeit, nicht aber auf den ebenfalls in § 66a
Abs. 1 StGB in Bezug genommenen Hang zu erheblichen Straftaten bezöge.118

Darüber hinaus führte der 2. Strafsenat in seiner Entscheidung aus, Hangtätereigen-
schaft und Gefährlichkeit für die Allgemeinheit seien keine identischen Merkmale.
Denn der Hang sei nur ein wesentliches Kriterium der Prognose. Er bezeichne als
„eingeschliffenes Verhaltensmuster“ einen aufgrund umfassender Vergangenheits-
betrachtung festgestellten gegenwärtigen Zustand. Die Gefährlichkeitsprognose
schätze dagegen die Wahrscheinlichkeit dafür ein, ob sich der Täter in Zukunft
trotz seines Hanges erheblicher Straftaten enthalten könne oder nicht.119 Diese vor-
geblich strikte Trennung stellte der Senat allerdings durch die Wendung infrage,
jedoch beeinflusse „der Grad der 'Eingeschliffenheit'“ die Beurteilung der Höhe der
Wahrscheinlichkeit.

Einen Hang schon für die Anordnung des Vorbehalts nach § 66a StGB zu ver-
langen, hat sicherlich den Wortlaut des Gesetzes für sich.120 Jedoch scheint seitdem
die Bedeutungslosigkeit der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung besiegelt. Denn
es dürfte doch eher unwahrscheinlich sein, dass ein Gericht erst einen Hang zu er-
heblichen Straftaten feststellt, um dann aber dennoch Zweifel hinsichtlich der Ge-

___________
116 BGHSt 50, 188. Bestätigt auch durch BGH, U v. 12.7.2006 – 2 StR 180/06, BGHR

BtMG § 30 Abs 1 Nr 1 Bande 8 (Gründe) = NStZ 2007, 339.
117 BT-Drs. 14/8586, S. 10.
118 Dem zustimmend Renzikowski in seiner Anmerkung in NStZ 2006, 278. Zur Bedeu-

tung des Hangs bei der Sicherungsverwahrung generell: Boetticher, 2005, 125 ff.
119 Demgegenüber führt der 1. Strafsenat in einer neueren Entscheidung aus, dass sich

die Gefährlichkeit „vielfach schon allein aus der … Feststellung eines Hanges“ ergebe
(BGH, U v. 10.1.2007 – 1 StR 530/06, StraFo 2007, 211 = NStZ 2007, 464). Ungeklärt ist
noch der für den Ausspruch des Vorbehalts erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad weiterer
Straftaten. Renzikowski (NStZ 2006, 278 (282)) verlangt eine „erhebliche Wahrscheinlich-
keit“.

120 So auch Müller-Metz, 2003, 225 (232 ff.); Lackner/Kühl, 2007, § 66a Rdnr. 2; Lau-
benthal, ZStW 116 (2004), 703 (738); Pfister, 2004, 146 (172 ff.); MünchKommStGB/-
Ullenbruch, 2005, § 66a Rdnr. 36; Zschieschack/Rau, JR 2006, 8 (13); Boetticher, 2006,
87 (108 f.); Rissing-van Saan, 2006, 191 (194); NK-StGB-Böllinger/Pollähne, § 66a Rdnr.
9; a.A. Schreiber/Rosenau, 2004, Kap. 5.5, S. 100 f.: Hang im Erkenntnisverfahren nicht
feststellbar, aber im Falle einer späteren Anordnung notwendig; wiederum a.A. Peglau, JR
2002, 449 (451 f.); Schulz, SchlHA 2005, 247 (250): Hangfeststellung weder im Aus-
gangs- noch im Nachverfahren erforderlich.
Zu Recht kritisch hinsichtlich der unklaren Abgrenzung zwischen der Feststellung eines
Hanges und der Gefährlichkeit: Fischer, 2008, § 66a Rdnr. 5a; vgl. schon Kinzig, NJW
2002, 3204 (3207 f.).
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fährlichkeit des betreffenden Angeklagten zu begründen.121 Die vom BGH in seiner
Entscheidung angeführten Fälle, dass es trotz Feststellung eines Hanges an einer
Gefährlichkeit fehlen könne, überzeugen nicht.122 Insgesamt wirkt die Differenzie-
rung zwischen Hang und Gefährlichkeit reichlich konstruiert.123

Denkbare, aber nur erhoffte positive Veränderungen und Wirkungen künftiger
Maßnahmen im Strafvollzug, wie etwa eine Therapiebereitschaft, führen nicht zu
Zweifeln an der Gefährlichkeit und können daher auch keinen Vorbehalt begrün-
den. Sie bleiben vielmehr wie bisher der Überprüfung nach § 67c Abs. 1 StGB vor
Ende des Vollzuges vorbehalten.124

1.2.2.3.2 Entscheidungen über die endgültige Anordnung der Sicherungsverwahrung

In einer soweit ersichtlich ersten Entscheidung über die endgültige Anordnung
der Sicherungsverwahrung hob der 1. Strafsenat ein Urteil des Landgerichts Am-
berg auf, in dem die Strafkammer nach der Anordnung des Vorbehalts, der zu-
sammen mit einer vierjährigen Freiheitsstrafe wegen versuchter räuberischer Er-
pressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ergangen war, die end-
gültige Sicherungsverwahrung verhängt hatte.

Dabei ließ es der BGH in materieller Hinsicht für die erforderliche Gefahr
schwerwiegender Delikte gegen die Person nicht genügen, dass das Landgericht
„die Beschädigung eines Toilettendeckels, das Eindreschen mit den Fäusten gegen
eine Toilettentür und Schlagen gegen eine Wand sowie das Zertrümmern eigener
Gegenstände“ angeführt hatte. Hierbei handele es sich weder um aggressive Hand-
lungen gegen Strafvollzugsbedienstete oder Mitgefangene noch um Straftaten oder
Drohungen, welche für sich betrachtet auf eine Rückkehr in kriminelle Subkulturen
hindeuteten.125

Dessen ungeachtet ordnete das Instanzgericht in der Neuauflage des Falles er-
neut Sicherungsverwahrung an. In seiner zweiten Revisionsentscheidung verfügte
der 1. Strafsenat daraufhin den Wegfall der Anordnung. Das nunmehr zusätzlich
geschilderte Vollzugsverhalten sei zwar „teilweise ausgesprochen unfreundlich und

___________
121 Vgl. schon die Rechtsprechungspraxis zur traditionellen Sicherungsverwahrung:

Kinzig, 1996, 367 f.
122 Im zitierten Fall BGH, U v. 13.9.1989 – 3 StR 150/89, BGHR StGB § 66 Abs. 1

Hang 4 aus dem Jahr 1989 führte der BGH aus: Sei damit zu rechnen, dass die vom Ange-
klagten erwarteten Betrügereien zwar auf die Erlangung hoher Geldbeträge gerichtet seien,
aber in ihrer Begehungsweise leicht zu durchschauen seien, müsse dies bei der Gefährlich-
keit Berücksichtigung finden. Dagegen lässt sich anführen, dass dann schon nicht der er-
forderliche Hang zu erheblichen Straftaten vorliegt.

123 Vgl. Kinzig, 1996, 367 f.
124 BGH, NStZ 2007, 401.
125 BGH, B v. 25.10.2005 – 1 StR 324/05, StV 2006, 63 = StraFo 2006, 81.
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gemeinschaftswidrig“. Jedoch handele es sich dabei „um ubiquitäre und vollzugs-
typische Verhaltensweisen, welche ohne weitere Feststellungen nicht als Hinweise
auf eine erhebliche Gefährlichkeit eines Verurteilten gewertet werden können“.126

Des Weiteren haben den BGH bisher die Konsequenzen einer Fristüberschrei-
tung nach § 66a Abs. 2 Satz 1 StGB beschäftigt. Dazu stellte zunächst der 1. Straf-
senat in der eben genannten ersten Revisionsentscheidung fest, dass trotz der Über-
schreitung der in § 66a Abs. 2 Satz 1 StGB geregelten 6-Monats-Frist die Revisi-
onsrüge jedenfalls dann nicht durchgreife, wenn „die Verzögerung nur wenige Ta-
ge beträgt und zudem der Verzögerungsgrund nicht direkt im Verantwortungsbe-
reich der Justiz liegt.“127 Demgegenüber führte der 3. Strafsenat in zwei Urteilen
aus, dass es sich bei der 6-Monats Frist des § 66a Abs. 2 Satz 1 StGB für das
Nachverfahren nicht um eine bloße Ordnungsvorschrift, sondern um eine grund-
sätzlich verbindliche materiellrechtliche Voraussetzung für die Anordnung der spä-
teren Sicherungsverwahrung handele. Dafür sprächen der Wortlaut des Gesetzes
(„spätestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt … entscheidet“) sowie der Sinn und
Zweck der Fristbestimmung, nach der der Verurteilte über seine Lebensplanung
nicht zu lange im Unklaren gelassen werden solle. Dabei beziehe sich die 6-
Monats-Grenze aber nur auf das erste tatrichterliche Urteil im Nachverfahren, nicht
jedoch auf spätere Entscheidungen in einem etwaigen Rechtsmittelverfahren.128

1.3 Die teilweise Einbeziehung von
Heranwachsenden in das System der Sicherungsverwahrung (Phase 3)

Ein Jahr nach Inkrafttreten der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung (§ 66a
StGB) im Jahre 2002 wurde im Juli 2003 erstmals auch von den damaligen Regie-
rungsfraktionen SPD sowie Bündnis 90/Die Grünen die Ausweitung dieses (neuen)
Rechtsinstituts auf Heranwachsende vorgeschlagen (im Wege der Einfügung des

___________
126 BGH, B v. 10.11.2006 – 1 StR 483/06, NStZ 2007, 267 = StV 2007, 73 mit zustim-

mender Anmerkung Ullenbruch, NStZ 2008, 5 ff.
127 BGH, StV 2006, 63.
128 BGH, U v. 14.12.2006 – 3 StR 269/06, BGHSt 51, 159 = StV 2007, 129 = NJW

2007, 1011 = StraFo 2007, 165 = NStZ 2007, 327 = BGHR StGB § 66a Abs 2 S 1 Frist 1
m. Anm. Ullenbruch, NJW 2008, 5 ff. Ob etwas anderes bei einer Fristüberschreitung um
„nur wenige Tage“ gelten könne, ließ der 3. Strafsenat offen. In einem weiteren Fall
(BGH, B v. 11.9.2007 – 3 StR 323/07, StraFo 2007, 514, zur abweichenden Vorinstanz s.
LG Kiel, U v. 29.3.2007 – II KLs 15/04) hob der 3. Strafsenat die angeordnete Siche-
rungsverwahrung auf, weil die Frist um rund sieben Monate überschritten war. Skeptisch
gegenüber der Vereinbarkeit der Rechtsprechung des 1. und des 3. Strafsenats: Meyer-
Goßner, 2007, § 275a Rdnr. 5. Vgl. auch MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66 Rdnr.
42: „Ausschlussfrist“; dagegen: Peglau, JR 2002, 449 (451): „Ordnungsfrist“.
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§ 106 Abs. 3 und 4 JGG).129 Noch weiter reichten die Vorstellungen des Bundesra-
tes. Er rief im September 2003 den Vermittlungsausschuss u.a. mit dem Ziel an, die
Heranwachsenden durch Streichung von § 106 Abs. 2 Satz 1 JGG a.F. im Falle der
Anwendung von Erwachsenenstrafrecht voll in das System der Sicherungsverwah-
rung einzubeziehen.130 Das Vermittlungsverfahren endete ergebnislos. Nachdem
der Bundestag den Einspruch des Bundesrates am 19.12.2003 zurückgewiesen hat-
te, trat das Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften zum Jahreswech-
sel 2003/2004 in Kraft.131

Neben einer marginalen Änderung in § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB132 brachte das Ge-
setz durch die Einführung des § 106 Abs. 3 und 4 JGG eine teilweise Erstreckung
der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung auch auf Heranwachsende.133 Damit
wurde eine Zurückhaltung bei der Anordnung der Sicherungsverwahrung gegen-
über Heranwachsenden aufgegeben, die rund 50 Jahre bestanden hatte.134

Diese Neuerung kam erst aufgrund der Beratungen des Rechtsausschusses in das
JGG. Als Begründung für die Notwendigkeit der Regelung wurde in den Materia-
lien einleitend angegeben, es sei „im Interesse des Schutzes der Bevölkerung nicht
hinnehmbar“, dass bei Heranwachsenden, für die das Erwachsenenstrafrecht zur
Anwendung komme, die Anordnung der Sicherungsverwahrung generell ausge-
schlossen sei.135

Zur weiteren Begründung wurde mit dem bereits genannten Versatzstück gear-
beitet, das in Variationen sämtliche Verschärfungen der Sicherungsverwahrung seit
___________

129 BT-Drs. 15/1311 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses
(6. Ausschuss) a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Drucksache 15/350 – Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Vorschriften
über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vor-
schriften b) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Wolfgang Bosbach, Dr. Norbert
Röttgen, Günter Baumann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU –
Drucksache 15/29 – Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes der Bevölke-
rung vor Sexualverbrechen und anderen schweren Straftaten c) zu dem Antrag der Abge-
ordneten Wolfgang Bosbach, Dr. Norbert Röttgen, Günter Baumann, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der CDU/CSU – Drucksache 15/31 – Sozialtherapeutische Maßnah-
men für Sexualstraftäter auf den Prüfstand stellen.

130 Bundesrat, Empfehlungen Rechtsausschuss (federführend); Ausschuss für Frauen
und Jugend; Innenausschuss BR-Drs. 603/1/03 v. 16.9.2003; BT-Drs. 15/1642
v. 1.10.2003. In der Literatur wurde die Streichung des § 106 Abs. 2 Satz 1 JGG a.F. be-
reits früh von Hinz (ZRP 2001, 106 (110)) gefordert.

131 BGBl. I S. 3007. Zur Entstehung auchMilde, 2006, 209 ff.
132 Dort wurde die Angabe „§ 179 Abs. 1 bis 3“ durch die Angabe „§ 179 Abs. 1 bis 4“

ersetzt.
133 Kritisch Duttge/Hörnle/Renzikowski, NJW 2004, 1065 (1072).
134 Dazu siehe Kinzig, RdJB 2007, 155 (156 f.).
135 BT-Drs. 15/1311, S. 2.
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dem Jahr 1998 begleitet.136 So hätten „Fälle mit schwerwiegenden Gewalttaten“,
diesmal von Heranwachsenden, „in der jüngeren Vergangenheit“ gezeigt, dass die
komplette Herausnahme der Heranwachsenden aus dem Anwendungsbereich dieser
Maßregel nicht vollständig dem Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit entspreche.
Und weiter: „Bei einzelnen besonders gefährlichen frühkriminellen Hangtätern, die
sich nicht mehr wie Jugendliche in einem der positiven Beeinflussung leichter zu-
gänglichen Entwicklungsstadium befinden und die deshalb auch im Übrigen straf-
rechtlich wie Erwachsene behandelt werden, sollte zum besseren Schutz der Be-
völkerung zwar nicht die sofortige Anordnung der Sicherungsverwahrung nach
§ 66 StGB, jedoch nötigenfalls deren Vorbehalt möglich sein.“137

Für die Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung für Heranwach-
sende musste zunächst § 106 Abs. 2 Satz 1 JGG a.F., der, wie erörtert, auch für
diese Altersgruppe und trotz Anwendung des allgemeinen Strafrechts die Siche-
rungsverwahrung generell für nicht anwendbar erklärte, gestrichen werden, wobei
§ 106 Abs. 3 Satz 1 JGG (derzeit noch) daran festhält, dass bei Heranwachsenden
die traditionelle Form der Sicherungsverwahrung, also die Anordnung der Maßre-
gel neben der Strafe (§ 66 StGB), nicht angeordnet werden darf.

§ 106 Abs. 3 Satz 2 JGG bezieht sich im Übrigen allein auf die Anordnung der
so genannten vorbehaltenen Sicherungsverwahrung (vgl. § 66a StGB), dies aller-
dings, was das Verständnis der Vorschrift erschwert, nur in einer modifizierten
Form. So soll mit § 66a Abs. 1 StGB der im Urteilszeitpunkt noch nicht mit Si-
cherheit als gefährlich zu prognostizierende Täter erfasst werden. Für eine Anord-
nung des Vorbehalts gemäß § 106 Abs. 3 JGG muss der Täter dagegen bereits im
Urteilszeitpunkt als gefährlich beurteilt werden (§ 106 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 JGG). In-
sofern steht § 106 Abs. 3 JGG von seiner gesetzlichen Ausgestaltung her zwischen
der traditionellen Sicherungsverwahrung (§ 66 StGB) einerseits und der vorbehal-
tenen (§ 66a StGB) andererseits.

§ 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 JGG wie auch § 66a StGB verlangen gleichermaßen
als formelle Voraussetzung zunächst, dass die Verurteilung wegen einer Straftat
der in § 66 Abs. 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art erfolgt. Dies hat
zur Konsequenz, dass z.B. ein Diebstahl oder ein Betrug als Anlasstaten ausschei-
den. Gegenüber der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung für Erwachsene in § 66a
StGB wurden die Anforderungen für diese Anlasstat in § 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1
JGG mehrfach erhöht. So ist für die vorbehaltene Sicherungsverwahrung bei Her-
anwachsenden erforderlich, dass für eine einzelne Straftat138 eine Freiheitsstrafe
___________

136 Kritisch auch Goerdeler, ZJJ 2003, 185 (186).
137 BT-Drs. 15/1311, S. 25. Dazu, dass sich die Lebensphase Jugend in den letzten Jahr-

zehnten eher verlängert hat: Goerdeler, ZJJ 2003, 185 (188 f.).
138 Eine Gesamtstrafe, die erst aufgrund mehrerer unter fünf Jahren liegender Einzel-

strafen diese Grenze überschreitet, genügt also nicht. Vgl. etwa die andersartige Formulie-
rung in § 66b Abs. 2 StGB.
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von mindestens fünf Jahren verhängt wurde. Zudem muss das Opfer durch die be-
sagte Straftat seelisch oder körperlich schwer geschädigt oder einer solchen Gefahr
ausgesetzt worden sein.

Ist diese Regelung noch einigermaßen verständlich, gibt § 106 Abs. 3 Satz 2 Nr.
2 und Nr. 3 JGG dem Rechtsanwender nur schwer lösbare Rätsel auf. Dabei ist
zunächst zu beachten, dass sich § 106 Abs. 3 Satz 2 JGG nach dem ausdrücklichen
Wortlaut und seiner teilweisen Anlehnung an die traditionelle Sicherungsverwah-
rung auf die „übrigen Voraussetzungen des § 66“, also nicht, wie eigentlich zu er-
warten, auf die vorbehaltene Sicherungsverwahrung in § 66a StGB bezieht.

§ 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 JGG verlangt nun, dass „es sich auch bei den nach den
allgemeinen Vorschriften maßgeblichen früheren Taten um solche der in Nummer
1 bezeichneten Art“ handeln muss. Nur: Was sind eigentlich die „nach den allge-
meinen Vorschriften maßgeblichen früheren Taten“?

Hier erscheinen drei Auslegungsvarianten möglich:

! § 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 JGG könnte so auszulegen sein, dass die „früheren
Taten“ nur derart zu qualifizieren sind, wenn sie nach den „übrigen Voraus-
setzungen des § 66“ überhaupt erforderlich sind. „Frühere Taten“ wären bei den
Varianten in § 66 Abs. 2 sowie Abs. 3 Satz 2 StGB aber nicht zwingend not-
wendig. Dann könnte die vorbehaltene Sicherungsverwahrung nach § 106
Abs. 3 JGG auch gegen heranwachsende Ersttäter angeordnet werden.139

! Jedoch könnte die Formulierung „frühere Taten“ auch deswegen so gewählt
worden sein, um generell auf alle Konstellationen „der übrigen Voraus-
setzungen des § 66“ zu verweisen, soweit sie nur mindestens eine frühere Tat
enthalten. Dann wären nur die Varianten Mehrfach-, aber Ersttäter in § 66
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 StGB nicht erfasst.140

! Schließlich könnte man für § 106 Abs. 3 Satz Nr. 2 JGG tatsächlich „frühere
Taten“, also mindestens zwei abgeurteilte Taten der in § 106 Abs. 3 Satz 2 Nr.
1 JGG bezeichneten Art, verlangen.141

Die Gesetzgebungsmaterialien sind nicht eindeutig, sprechen aber immerhin von
„erforderlichen Vortaten“.142 Darauf, dass jedenfalls die erstgenannte Auslegungs-
variante ausscheidet, deutet hin, dass der Gesetzgeber bei der späteren Einführung
der nachträglichen Sicherungsverwahrung für Heranwachsende ausdrücklich da-
rauf hingewiesen hat, dass gegenüber heranwachsenden Ersttätern eine vorbehalte-
ne Sicherungsverwahrung nicht möglich gemacht werden sollte.143 Für die engste

___________
139 So mit fragwürdiger Argumentation: Milde, 2006, 218.
140 So wohl MünchKommStGB/Altenhain, 2006, § 106 JGG Rdnr. 17.
141 Laubenthal/Baier, 2006, Rdnr. 435 sprechen das Problem an, ohne es zu lösen.
142 BT-Drs. 15/1311, S. 26.
143 BT-Drs. 15/2887, S. 19; so auch Laubenthal/Baier, 2006, Rdnr. 435.
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am Wortlaut orientierte Auslegung lässt sich zudem die Intention und Selbstbe-
schränkung des Gesetzes anführen, die vorbehaltene Sicherungsverwahrung nur für
„einzelne besonders gefährliche frühkriminelle Hangtäter“ zu ermöglichen.144

Für diese früheren Verurteilungen zu Freiheitsstrafe ist zu beachten, dass nach
der Rechtsprechung des BGH auch solche zu Jugendstrafe (andere sind ja bei Her-
anwachsenden kaum denkbar) in der entsprechenden Höhe ausreichen, allerdings
nur dann, wenn im Falle der Bildung einer einheitlichen Jugendstrafe nach § 31
JGG erkennbar ist, dass der Täter wenigstens für eine der ihr zugrundeliegenden
Taten allein eine Jugendstrafe in der entsprechenden Höhe verwirkt hat.145

Schließlich ist nach § 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 JGG und damit in einer weiteren
Abweichung zum Wortlaut des § 66a Abs. 1 StGB,146 aber in Übereinstimmung
mit der traditionellen Sicherungsverwahrung, zudem erforderlich, dass „die Ge-
samtwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt, dass er infolge eines Hanges zu
solchen Straftaten für die Allgemeinheit gefährlich ist.“ Das ohnehin schon frag-
würdige Konstrukt des Hangs mag nun aber zu Straftaten eines Heranwachsenden
so gar nicht passen. Denn wie soll bei einem 20-Jährigen jemals eine „auf charak-
terliche Anlage beruhende oder durch Übung erworbene intensive Neigung zu
Rechtsbrüchen, die den Täter immer wieder straffällig werden lässt“,147 festgestellt
werden können?148

Wie könnte nun ein praktischer Fall für die Anwendung des § 106 Abs. 3 JGG
aussehen?149 Am ehesten wohl so: Ein Angeklagter steht wegen eines Tötungsde-
likts mit sexuellem Hintergrund, das er im Heranwachsendenalter begangen hat,
vor der Jugendkammer. Bereits als 14-Jähriger wurde er wegen eines Sexualdelikts
zu einer Jugendstrafe von einem Jahr, als 16-Jähriger aus demselben Grund zu ei-
ner Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt, von denen er zweieinhalb Jahre ver-
büßte. Erhält er nun z.B. für das Tötungsdelikt unter Anwendung des allgemeinen
Strafrechts eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder mehr, dürften jedenfalls die
formellen Voraussetzungen von § 106 Abs. 3 Satz 2 JGG in Verbindung mit § 66
Abs. 1 StGB erfüllt sein. Dann müsste er (nur?) noch den besagten Hang und die
entsprechende Gefährlichkeit aufweisen, damit der Vorbehalt der Sicherungsver-

___________
144 BT-Drs. 15/1311, S. 25.
145 Ständige Rechtsprechung seit BGH, U v. 27.5.1975 – 5 StR 115/5, BGHSt 26, 152;

weitere Rechtsprechungsnachweise bei Fischer, 2008, § 66 Rdnr. 7.
146 Allerdings erfordert nach BGHSt 50, 188 trotz des zweifelhaften Wortlauts auch die

Anordnung des Vorbehalts nach § 66a StGB die Feststellung eines Hangs, s. dazu oben
Kapitel 1.2.2.3.1.

147 Vgl. die Rechtsprechungsnachweise bei Fischer, 2008, § 66 Rdnr. 24.
148 Kritisch auch Eisenberg, 2007, § 106 Rdnr. 4a sowie Laubenthal/Baier, 2006, Rdnr.

436.
149 Schulz, SchlHA 2005, 247 (251) spricht davon, dass von dieser Regelung nur eine

„außerordentlich kleine Gruppe schwerster Gewaltstraftäter betroffen sein“ dürfte.
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wahrung angeordnet werden kann, wobei allerdings zu beachten ist, dass nach
§ 106 Abs. 3 Satz 2 JGG dies nur fakultativ („kann“) zu geschehen hat.

Schon hier ist zu sehen, dass sich das traditionelle Konzept der Sicherungsver-
wahrung – man muss sich diese Maßregel schon aufgrund der
Prognoseschwierigkeiten durch mehrere Rückfälle erst verdienen – gegenüber ei-
ner Anwendung auf Jugendliche, aber auch Heranwachsende, als sperrig erweist.
Soweit ersichtlich, ist eine vorbehaltene Sicherungsverwahrung gegen einen Her-
anwachsenden bisher noch nicht verhängt worden. Würde dies geschehen, sähe
§ 106 Abs. 4 JGG vor, dass das erkennende Gericht den Vollzug der Freiheitsstrafe
in einer sozialtherapeutischen Anstalt anordnet, es sei denn, dass dadurch aus-
nahmsweise die Resozialisierung des Täters nicht besser gefördert werden kann.150

In einem Nachverfahren (vgl. § 106 Abs. 3 Satz 3 JGG mit Verweis auf § 66
Abs. 2 und 3 StGB) würde dann über die endgültige Anordnung der Sicherungs-
verwahrung entschieden.

1.4 Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
aus dem Jahr 2004 (Phase 4)

Auch nach Aufnahme der Vorbehaltslösung verstummte die Forderung nach ei-
ner bundesrechtlich geregelten nachträglichen Sicherungsverwahrung nicht. Schon
im November 2002 brachten die Länder Bayern151 sowie Baden-Württemberg und
Thüringen152 erneut Gesetzesanträge in den Bundesrat und die CDU/CSU-Fraktion
einen Gesetzentwurf in den Bundestag ein.153 Alle diese Vorhaben hatten die Ein-
führung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung nach Bundesrecht zum Ziel.
Bis zum Sommer 2004 wurde diese aber nicht Gesetz.

Die Weiche hierfür stellten erst zwei Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts. Im Februar 2004 nahm das höchste deutsche Gericht binnen nur einer
Woche in zwei grundlegenden Entscheidungen zu einem Teil der vielfältigen Än-
derungen Stellung, die das Recht der Sicherungsverwahrung seit dem Jahr 1998
durch die immer hektischer und damit auch unübersichtlicher werdende Gesetz-
gebung von Bund und Ländern erfahren hatte.154 Im ersten Fall hatte das Gericht zu

___________
150 DazuMilde, 2006, 220 f.
151 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor schweren Straftaten, BR-Drs. 850/02 vom

13.11.2002, Einbringung abgelehnt am 14.3.2003.
152 Gesetz zum Schutz vor schweren Wiederholungstaten durch nachträgliche Anord-

nung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, BT-Drs. 860/02 vom 21.11.2002,
Gesetzentwurf des Bundesrats vom 14.3.2003, BT-Drs. 15/899.

153 Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung vor Sexualverbrechen und
anderen schweren Straftaten, BT-Drs. 15/29 vom 5.11.2002.

154 Inhalt und Kritik beider Entscheidungen finden sich im Wesentlichen bereits bei
Kinzig, NJW 2004, 911; vgl. auch Dünkel/van Zyl Smit, KrimPäd 32 (2004), 47; Goerde-
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prüfen, ob die rückwirkende Abschaffung der zehnjährigen Höchstdauer der ersten
Anordnung von Sicherungsverwahrung (§ 67d Abs. 1 StGB a.F.) im Jahre 1998
gegen das Grundgesetz verstieß. In Frage stand dabei vor allem eine Verletzung
des Rückwirkungsverbots in Art. 103 Abs. 2 GG.

In der zweiten Entscheidung befanden sich die seit dem Jahr 2001 in den
Bundesländern Bayern und Sachsen-Anhalt155 erlassenen landesrechtlichen Geset-
ze zur Unterbringung besonders rückfallgefährdeter Straftäter auf dem Prüfstand.
Den Kern dieser Entscheidung bildete die Frage, ob der Gegenstand der landes-
rechtlichen Unterbringungsgesetze nicht zur in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG normierten
Materie des Strafrechts und damit zur Kompetenz des Bundes gehört.

1.4.1 Der rechtspolitische Hintergrund der beiden Entscheidungen

Beide Judikate können nicht losgelöst von dem konkreten Ergebnis betrachtet
werden, das eine Verfassungswidrigkeit und damit unter Umständen eine
Nichtigkeit der angegriffenen Gesetze für die Beschwerdeführer, durchweg Straf-
täter mit einer erheblichen kriminellen Karriere und damit mittelbar auch für die
Allgemeinheit, gezeitigt hätte.156 So wäre, hätte das Bundesverfassungsgericht die
rückwirkende Aufhebung der 10-Jahres-Grenze im Fall erster Sicherungsverwah-
rung für nichtig erklärt, auf einen Schlag eine ganze Reihe Straftäter entlassen
worden, die von Sachverständigen im Verfahren vor der Strafvollstreckungs-
kammer als weiterhin gefährlich diagnostiziert worden waren.

Ähnliches (eine Entlassung als gefährlich erkannter Personen, hier aber am Ende
der Strafzeit) hätte auch als Konsequenz bei einem Verdikt der landesrechtlichen
Unterbringungsgesetze gedroht. Wie weit die Furcht der Richterinnen und Richter,
im Falle einer Freilassung und späterer neuer erheblicher Straftaten der Be-
schwerdeführer an den Pranger vor allem der Regenbogenpresse gestellt zu wer-
den, die Entscheidung bestimmte, kann hier nicht beurteilt werden. Dass der
mediale Druck aber erheblich gewesen sein dürfte, zeigt ein Vorfall vom Januar
2004. Dort hatte die „Bild“-Zeitung in mehreren Artikeln unter Überschriften wie
„Saustall Justiz“ und „Skandalrichter“ BGH-Richtern, die wie auf Verbrecherfotos
mit Augenbalken versehen waren, vorgeworfen, einen mehrfach vorbestraften Ver-

___________
ler, ZJJ 2004, 191. Zur Einbettung dieser beiden Entscheidungen in die übrige verfas-
sungsrechtliche Judikatur: Sander, 2007, 207 ff.

155 Die anderen landesrechtlichen Unterbringungsgesetze in Baden-Württemberg, Thü-
ringen sowie Niedersachsen waren somit nur mittelbar Gegenstand der verfassungsgericht-
lichen Überprüfung.

156 So auch Kreuzer, ZIS 2006, 145 (147).
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gewaltiger frei gelassen zu haben, der kurz nach seiner Entlassung eine junge Frau
in Hamburg vergewaltigt haben soll.157

1.4.2 Die Entscheidung zur Abschaffung der
zehnjährigen Höchstdauer im Falle erster Sicherungsverwahrung

Die Höchstdauer-Entscheidung nutzte der 2. Senat zunächst dazu klarzustel-
len,158 dass die Sicherungsverwahrung nicht, wie im Schrifttum seit den 50er Jah-
ren immer wieder vereinzelt behauptet,159 gegen die in Art. 1 Abs. 1 GG verankerte
Garantie der Menschenwürde verstoße. Die vom Gericht für die Androhung und
Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe im 45. Band entwickelten Maßstä-
be160 müssten auch bei der Sicherungsverwahrung Anwendung finden. So fordere
auch bei ihr der Schutz der Menschenwürde „gesetzliche Vorgaben sowie Voll-
zugskonzepte, die den Untergebrachten eine reelle Chance auf Wiedergewinnung
ihrer Freiheit einräumen.“ Konkret gewährleiste das System wiederkehrender
Überprüfungen von Aussetzungs- und Erledigungsreife161 den Betroffenen die an-
gemessene prozedurale Rechtssicherheit.

Schwerer tat sich das Gericht allerdings damit,162 den Vollzugsbedingungen bei
der Sicherungsverwahrung zu attestieren, sie seien, wie auch in § 3 Abs. 2
StVollzG normiert, darauf ausgelegt, schädlichen Wirkungen des Freiheitsentzuges
entgegenzuwirken und damit menschenwürdig. Dazu verwies der Senat insbeson-
dere auf die Vergünstigungen der §§ 129 ff. StVollzG, die Aussicht auf Hafter-

___________
157 Dazu Beck-Aktuell vom 2.2.2004. Diese Berichterstattung führte zu einer Rüge

durch den Deutschen Presserat. Dazu Schluckebier, DRiZ 2005, 78 ff. Zur Bedeutung der
Mediendynamik ab Beginn der zweiten Hälfte der 90er Jahre auch Albrecht, H.-J., 2006,
191 (200).

158 BVerfGE 109, 133 ff. Dazu Kinzig, NJW 2004, 911; Rösch, ZfStrVo 2004, 131;
Rzepka, R&P 2004, 222; Waterkamp, StV 2004, 267; Dünkel/van Zyl Smit, KrimPäd 32
(2004), 47.

159 Nachweise bei Kinzig, 1996, 123; zum Aspekt der Menschenwürde in der Entschei-
dung auch Hörnle, StV 2006, 383 (384 f.) sowie Köhne, BewHi 2005, 278, der kritisiert,
dass das Bundesverfassungsgericht im Bereich des Straf- und Maßregelvollzugs strengere
Maßstäbe als im Übrigen verwende. Elsner/Schobert, DVBl 2007, 278 meinen, das Gericht
habe in seinem Urteil die Menschenwürde abgewogen.

160 BVerfG, U v. 21.6.1977 – 1 BvL 14/76, BVerfGE 45, 187 = EuGRZ 1977, 267 =
NJW 1977, 1525 = DRiZ 1977, 281 = MDR 1977, 906 = JuS 1977, 833 = VR 1977, 390 =
VerfRspr Art 1 Abs 1 GG, Nr 170.

161 Genannt wurden die in §§ 67c Abs. 1, 67d Abs. 2 und 3 sowie 67e StGB normierten
Verfahren. Rosenau (2006, 286) meint allerdings, bei der Sicherungsverwahrung gehe es
„einzig und allein um die Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit“. Dagegen begrüßen
Schmälzger/Skirl, ZfStrVo 2004, 323 ausdrücklich die Geltung des Resozialisierungsprin-
zips für Sicherungsverwahrte.

162 Unter C. I. 2. c., S. 153 ff.
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leichterungen nach den §§ 10 ff. StVollzG auch für Sicherungsverwahrte sowie die
Möglichkeit, in eine therapeutische Maßregel nach §§ 63, 64 StGB oder in die So-
zialtherapeutische Anstalt (vgl. § 9 StVollzG) überwiesen zu werden. Einheitliches
statistisches Material, wie es um die Umsetzung dieser normativen Vorgaben be-
stellt ist, hatten die im Verfahren befragten Landesregierungen aber nicht vorge-
legt. Dies focht das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht an. Insoweit begnügte
es sich damit, künftig Erhebungen darüber zu fordern, „ob den Sicherungsverwahr-
ten hinreichende Resozialisierungsangebote, insbesondere Behandlungs-, Therapie-
oder Arbeitsmöglichkeiten angeboten werden.“163

Im nächsten Abschnitt164 begründete das Gericht, warum die Sicherungsverwah-
rung auch nicht das Freiheitsgrundrecht des Art. 2 Abs. 2 GG verletze. Enttäu-
schend gerieten allerdings die Ausführungen des Senats zur Prognosesicherheit im
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, einem zentralen Punkt der Legitimation
jeder Sicherungsverwahrung. Dazu führte das Gericht zunächst aus, die Prognose
bleibe „als Grundlage jeder Gefahrenabwehr unverzichtbar, mag sie auch im Ein-
zelfall unzulänglich sein.“ Dem ist für Entscheidungen im Bereich der allgemeinen
Gefahrenabwehr zuzustimmen, doch fragt sich, ob nicht bei lang dauernden Ein-
griffen in Freiheitsrechte, die nicht von schuldhaftem Verhalten gedeckt sind,
strengere Maßstäbe gelten müssen.

Im Folgenden stützte sich der Senat bei seinen Überlegungen zur Prognose auf
die Aussage zweier in der Verhandlung gehörter Psychiater, „ein bestimmter und
bestimmbarer Anteil der Probanden versammele eine derartige Häufung von Risi-
kofaktoren auf sich, dass eine Gefahr sicher (!)165 prognostiziert werden könne.“
Abweichende Ansichten, quantitativ in der Überzahl, zitierte der Senat, ohne aber
in eine inhaltliche Auseinandersetzung einzutreten. Insbesondere vermied das Ge-
richt eine Diskussion der nicht nur in der kriminologischen, sondern auch in der
juristischen Literatur seit Jahren hervorgehobenen wissenschaftstheoretischen
Probleme, die für die Unzulänglichkeit von Kriminalprognosen, gerade auch im
Bereich der Sicherungsverwahrung, verantwortlich sind.166

Die Prognoseprobleme solchermaßen eskamotiert, trat das Gericht in die Prüfung
der Frage ein,167 ob das Freiheitsgrundrecht des Betroffenen auf der Ebene des Ver-
fahrensrechts als auch materiell hinreichend abgesichert sei. Dabei betonte der Se-

___________
163 BVerfGE 109, 133 (156); kritisch Rzepka, R&P 2004, 222 (225); Dünkel/van Zyl

Smit, KrimPäd 32 (2004), 47 (52). Für ausreichend hält die Forderung nach künftigen Er-
hebungen dagegen Rösch, ZfStrVo 2004, 131.

164 Unter C. II., S. 156 ff.
165 Zusatz des Verfassers.
166 Vgl. z. B.: Volckart/Grünebaum, 2003, 137 ff.; kritisch zum Umgang mit dem Prog-

nose-Aspekt in der Entscheidung auch Rzepka, R&P 2004, 222 (223); Hörnle, StV 2006,
383 (385 f.); eingehend dazu Kapitel 9.

167 Unter C II. 2. b, S. 159 ff.
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nat mehrfach, dass sich die Sicherungsverwahrung nach § 67d Abs. 3 StGB regel-
mäßig nach spätestens zehn Jahren erledige und eine Vollstreckung darüber hinaus
nur als „ultima ratio“ in Betracht komme.168 Allerdings kenne dieser Grundsatz
auch Grenzen: „Die Regelung des § 67d Abs. 3 StGB erfasst auch den chronisch
unverbesserlichen Hangtäter, der sich dauerhaft jeder Behandlung verweigert und
ungeachtet fortschreitenden Alters bis an sein Lebensende gefährlich bleibt. Im
Interesse der Allgemeinheit gestattet § 67d Abs. 3 StGB ohne Verfassungsverstoß
seine möglicherweise über mehrere Jahrzehnte andauernde Verwahrung. Dass in
diesem Fall das Resozialisierungsziel des Strafvollzugs nicht mehr zum Tragen
kommt, beruht nicht auf der Anordnung der Sicherungsverwahrung, sondern auf
dem Verhalten des Betroffenen, das eine erfolgreiche Resozialisierung auf Dauer
ausschließt.“169

Das Prognoseproblem – das Bundesverfassungsgericht scheint es doch irgendwie
zu sehen – versuchte der Senat dann, durch gesteigerte verfahrensrechtliche Anfor-
derungen in den Griff zu bekommen.170 Für die Praxis könnte dabei von Bedeutung
sein, dass das Gericht der Vollzugsbehörde untersagte, künftig pauschal Lockerun-
gen nach dem StVollzG vorzuenthalten.171 In die Pflicht genommen werden hier
insbesondere die Strafvollstreckungskammern.

Leider hielt sich das Gericht auch bei der Frage einer verfassungsmäßigen Voll-
zugsausgestaltung zu sehr zurück.172 Hier versäumte es – auch wenn die der Um-
setzung inhärenten Probleme nicht zu verkennen sind –, ein Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetz zu fordern, was dem seit Jahrzehnten vorgetragenen Vorwurf
des „Etikettenschwindels“, die Sicherungsverwahrung sei in Wahrheit nur eine
unbestimmte Freiheitsstrafe, den Boden hätte entziehen können. Immerhin, so das
Gericht, müsse im Ergebnis sichergestellt sein, „dass ein Abstand zwischen dem

___________
168 Zu den mit der Entscheidung nach § 67d Abs. 3 StGB verbundenen

Prognoseproblemen: Boetticher, NStZ 2005, 417 (419 ff.); ders., 2005, 125 (133 f.); ders.
2006, 86 (88 ff.); Kröber, MSchrKrim 87 (2004), 261 (269 f.) mit dem Hinweis, dass nach
den Vorgaben im Regelfall eine sinnvolle kriminalprognostische Begutachtung nicht mehr
erfolgen könne; ders., 2004, 187 (212). Aus rechtlicher Sicht: Laubenthal, ZStW 116
(2004), 703 (728 f.).

169 BVerfG a.a.O., bekräftigt in BVerfG, B v. 14.9.2005 – 2 BvR 882/05.
170 Zu den damit verbundenen Anforderungen an die Gutachtenerstellung und die Ent-

scheidungsmaßstäbe: Boetticher, 2005, 11 (24 ff.). Das OLG Karlsruhe versucht in zwei
neueren, bereits oben erwähnten Entscheidungen (NStZ-RR 2006, 93 und NStZ-RR 2006,
90), die Anforderungen an das im Rahmen der Prüfung nach § 67d Abs. 3 StGB zu erstel-
lende Gutachten zu präzisieren.

171 Skeptisch zur derzeitigen Lage bei den Vollzugslockerungen: Boetticher, NStZ
2005, 417 (420 ff.). Rösch, ZfStrVo 2004, 131 (133) sieht entgegen dem Urteil aber nicht
die Vollzugsanstalt, sondern die Strafvollstreckungskammer in der Pflicht, für Lockerun-
gen zu sorgen; gegen Rösch wiederum Schmälzger/Skirl, ZfStrVo 2004, 323 (325).

172 Unter C II. 2. c, S. 166 f.
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allgemeinen Strafvollzug und dem Vollzug der Sicherungsverwahrung gewahrt
bleibt, der den allein spezialpräventiven Charakter der Maßregel sowohl dem Ver-
wahrten als auch für die Allgemeinheit deutlich macht.“173 In diesem Zusammen-
hang wird in der Literatur nunmehr diskutiert, ob Konzepte der (neuen) niederlän-
dischen Longstay-Abteilungen, die für als therapieunfähig angesehene Maßregel-
insassen gedacht sind und größere individuelle Freiheiten zu reduzierten Kosten er-
möglichen sollen, auf die Gruppe der Sicherungsverwahrten übertragen werden
können.174

___________
173 Zum geläufigen Vorwurf des Etikettenschwindels zuletzt etwa Laubenthal, ZStW

116 (2004), 703 (710 f.), der dem Gericht vorwirft (731 f.), sich „souverän über die in den
Einrichtungen praktizierende weitgehende Nivellierung der Lebensbedingungen in den
beiden Vollzugsformen und den damit verbundenen Vorwurf des Etikettenschwindels“
hinweggesetzt zu haben.
Mushoff, KritV 2004, 137 (146 f.) weist in diesem Zusammenhang zu Recht auf die sehr
unterschiedlichen Prozentangaben über die Behandlungsmaßnahmen bei den Verwahrten
hin, die die Bundesländer vorbereitend geliefert hatten. Zur Vollzugswirklichkeit auch
MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66 Rdnr. 297 f. sowie Feest/Köhne, AK-
StVollzG, 2006, vor § 129 Rdnr. 9 ff.
Rösch, ZfStrVo 2004, 131 (133 ff.), Leiter der JVA Freiburg, in der auch Sicherungsver-
wahrte untergebracht sind, versucht, Vorschläge für die konkrete Umsetzung des Ab-
standsgebotes zu machen. Schmälzger/Skirl, ZfStrVo 2004, 323, die für die JVA Werl
zuständig sind, betonen demgegenüber, „viele der von Rösch a.a.O. postulierten Unter-
schiede werden hier seit mehr als einem Jahrzehnt wie selbstverständlich gewährleistet“.
Köhne, BewHi 2005, 278 hält die in den §§ 129 ff. StVollzG normierte Besserstellung für
eine anzustrebende Resozialisierung keinesfalls für ausreichend.
Das OLG Karlsruhe, B v. 30.4.2007 – 2 Ws 280/06 sowie B v. 30.4.2007 – 2 Ws 332/05
hat in zwei Entscheidungen das Abstandsgebot für die Prüfung der Frage fruchtbar ge-
macht, ob eine Arbeit für einen Sicherungsverwahrten nach seiner körperlichen oder psy-
chischen Verfassung zumutbar ist oder nicht.

174 Über die Praxis in den Niederlanden berichten Sagel-Grande, 2006, 187 ff. sowie
Kröger, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 172 (177); gegen eine solche Übertra-
gung etwa Lindemann, http://www.jura.uni-bielefeld.de/Lehrstuehle/Barton/Institute_Pro-
jekte/Rechtstatsachenforschung/Lindemann/sicherungsverwahrung.pdf; für den psychiatri-
schen Maßregelvollzug: kritisch: Boetticher, 2005, 11 (18); Braasch, Forens Psychiatr
Psychol Kriminol 2007, 269 ff.; positiver in der Einschätzung: Jöckel, 2004, 127 ff;
Dönisch-Seidel, 2005, 169 ff.
Vorschläge für einen Behandlungsvollzug machen dagegen Schmälzger/Skirl, ZfStrVo
2004, 323 (325 ff.) sowie Skirl, ZfStrVo 2005, 323 ff, wobei jedoch eine „Konzentration
der meisten personalaufwändigen Behandlungsmaßnahmen auf die hochmotivierten Ver-
wahrten“ erfolgen soll.
Dass potentiellen Anwärtern auf nachträgliche Sicherungsverwahrung durch eine dezentra-
le Einrichtung von psychiatrisch/psychologisch betreuten Stationen begegnet werden kön-
ne, meint Bennefeld-Kersten, BewHi 2005, 31 (39).
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Danach diskutierte das Gericht die Frage,175 ob das in Art. 103 Abs. 2 GG nor-
mierte absolute Rückwirkungsverbot nicht auch die Sicherungsverwahrung umfas-
se. Dies verneinte der Senat mit der Begründung, der Anwendungsbereich sei „auf
staatliche Maßnahmen beschränkt, die eine missbilligende hoheitliche Reaktion auf
ein rechtswidriges, schuldhaftes Verhalten darstellen und wegen dieses Verhaltens
ein Übel verhängen, das dem Schuldausgleich dient.“ Die „rein präventive Maß-
nahme“ der Sicherungsverwahrung falle nicht darunter. Diese formale Betrachtung
kann nicht überzeugen. So fällt in internationaler wie historischer Sicht auf, dass
ein- und dasselbe kriminalpolitische Ziel mal im Gewand einer unbestimmten Stra-
fe, einer Rückfallschärfung oder auch in Form einer Maßregel verfolgt wird.176

Sollte gerade die möglicherweise schärfste Sanktion des Strafrechts keinerlei Straf-
charakter besitzen? Anders formuliert: Kann es nur von der Etikettierung durch den
Gesetzgeber abhängen, ob einer Sanktion Straf- oder Maßregelcharakter zu-
kommt?177

Mit der Entscheidung des Gerichts, die Sicherungsverwahrung nicht an den Ga-
rantien des Art. 103 Abs. 2 GG teilhaben zu lassen, war das Schicksal der Verfas-
sungsbeschwerden im Wesentlichen besiegelt. Im Übrigen sah der Senat, hier aber
nur mit 6:2 Mehrheit, im Wegfall der 10-Jahres-Grenze nur eine so genannte un-
echte Rückwirkung,178 da dadurch ausschließlich Personen betroffen seien, gegen
welche die Maßregel zum Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes noch vollstreckt
wurde. Dabei überwiege die Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für das
Wohl der Allgemeinheit das Vertrauen der betroffenen Gefangenen auf den Fortbe-
stand der alten Zehnjahresfrist.

1.4.3 Die Entscheidung zur Sicherungsverwahrung nach Landesrecht

Auch in dieser, in ihrem Kern überzeugenderen Entscheidung179 ging es ganz
zentral um die Frage, wie das Verhältnis der Sicherungsverwahrung zum Strafrecht
___________

175 C. III., S. 167 ff.
176 Kinzig, 1996, 489 ff. in rechtsvergleichender Sicht.
177 So auch Baier, Jura 2004, 552 (553); kritisch zudem Laubenthal, ZStW 116 (2004),

703 (724 f.); Mushoff, KritV 2004, 137; Rzepka, R&P 2004, 222 (223); Kreuzer, ZIS 2006,
145 (147 f.); pointiert Albrecht, H.-J., 2006, 191 (203): „Zweifellos lässt sich heute nicht
mehr ernstlich behaupten, dass eine scharfe Trennung zwischen freiheitsentziehender Stra-
fe und freiheitsentziehender Maßregel möglich sei.“
Dem BVerfG zustimmend aber Rösch, ZfStrVo 2004, 131 (132); Rosenau, 2006, 286 (295
ff.).

178 C IV., S. 180 ff.
179 BVerfG, U v. 10.2.2004 – 2 BvR 834/02, 2 BvR 1588/02, BVerfGE 109, 190 =

BGBl. I S. 469 = EuGRZ 2004, 89 = DVBl 2004, 501 = NJW 2004, 750 = NJ 2004, 310 =
JuS 2004, 531 (Sachs).
Dazu Kinzig, NJW 2004, 911; Rzepka, R&P 2004, 222 (224 ff.); Waterkamp, StV 2004,
267; Dünkel/van Zyl Smit, KrimPäd 32 (2004), 47; im Ergebnis, nicht aber in der Begrün-
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beschaffen ist. Dabei war hier aber zu beurteilen, ob die Sicherungsverwahrung
zum Strafrecht in der Kompetenzverteilung des GG gehört, genauer: nach Art. 74
Abs. 1 Nr. 1 GG der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes unter-
fällt.

Nach einer Auslegung des Begriffes „Strafrecht“ in Art. 74 GG180 stellte der Se-
nat in aller Deutlichkeit heraus,181 dass die landesrechtliche Straftäterunterbringung
„sowohl verfahrensrechtlich als auch inhaltlich weit reichende Parallelen zur Siche-
rungsverwahrung“ aufweise. So knüpfe die Unterbringung schon an eine Straftat
an. Die von den Ländern vorgenommene Beschränkung der Prognosebasis (um
dem Vorwurf, zum Strafrecht zu gehören, zu entgehen, klammerten die Landesge-
setze die Straftat als prognostisch relevante Tatsache aus) kritisierte das Gericht
scharf als „misslungenen Kunstgriff des Gesetzgebers“. Auch habe der Bund von
seiner Kompetenz, wie die Gesetzgebungsgeschichte zeige, abschließend Gebrauch
gemacht.182 Insbesondere seien die Länder nicht berechtigt, „eine konkurrierende
Gesetzgebungskompetenz dort in Anspruch zu nehmen, wo sie eine – abschließen-
de – Bundesregelung für unzulänglich und deshalb reformbedürftig halten.“

Der eigentliche Zündstoff dieser Entscheidung (dass die Landesgesetze gegen
das Grundgesetz verstoßen, war schon vorher im Schrifttum ganz überwiegende
Meinung) lag in der Frage, ob die Verfassungswidrigkeit der Landesgesetze deren
Nichtigkeit (und damit die Freilassung des erwähnten in Sachsen-Anhalt einsitzen-
den von mehreren Sachverständigen als hochgefährlich begutachteten Straftäters)
oder eine bloße Unvereinbarkeits-Feststellung zur Folge haben sollte. Letzteres
beschloss die Mehrheitsmeinung mit 5:3 Stimmen, um gleichzeitig die verfas-
sungswidrigen (!) Landesgesetze mit Maßgabe der Gründe bis zum 30.9.2004 wei-
ter für anwendbar zu erklären.

Die von Mehrheit und Minderheit zu dieser Frage gelieferten Argumente offen-
barten einen überaus scharfen Dissens innerhalb des Senats. Die das Urteil tragen-
de Meinung war der Auffassung, die „Entlassung gegenwärtig, konkret und hoch-
gradig gefährlicher Personen“ müsse im Fall der Nichtigerklärung erfolgen, „ohne
dass der – fälschlich von seiner Unzuständigkeit ausgehende – Bundesgesetzgeber
die ihm obliegende Entscheidung über die Notwendigkeit bundesgesetzlicher Re-
gelung getroffen hat.“ „Das Regelungsanliegen“ (hier fragt man sich allerdings, um
wessen Anliegen [das des Bundes, der Länder, der Bevölkerung oder gar des Ge-
richts] es eigentlich gehen soll) bliebe nur deshalb ohne Wirkung, weil es aus tat-
sächlichen Gründen nicht möglich sei, die kompetenzwidrig erlassenen Landesge-
setze sogleich durch ein Bundesgesetz zu ersetzen.
___________
dung zustimmend: Pestalozza, JZ 2004, 605. In Begründung und Ergebnis ablehnend:
Gärditz, BayVBl 2006, 231 ff.

180 Unter B I. 1, S. 211 ff.
181 Unter B I. 2, S. 219 ff.
182 Unter B I. 3, S. 229 ff.
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Dieser Argumentation hielt die abweichende Ansicht zu Recht entgegen, da-
durch werde „ein Weg zur Durchsetzung politischer Anliegen der Länder auf Bun-
desebene honoriert, der nicht nur mit dem verfassungsrechtlich geordneten Gesetz-
gebungsverfahren unvereinbar ist, sondern durch die Mitwirkung des Bundes-
verfassungsgerichts auch geeignet ist, dessen Stellung im gewaltenteiligen Ge-
samtgefüge der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen.“ Schärfer lässt
sich auch formulieren, die Länder könnten sich dadurch ermuntert fühlen, kompe-
tenzwidrige Gesetze zu erlassen, wenn bei nur billigenswertem politischen Vorha-
ben das Bundesverfassungsgericht dem Bund die Möglichkeit gibt oder vielleicht
besser: ihn sanft auffordert, die entsprechende Vorschrift zu erlassen. Richtigerwei-
se rügte die Minderheit auch, die Mehrheit verhalte sich mit ihrer Auffassung des-
wegen widersprüchlich, sei sie doch bei der Auslegung von Art. 74 GG selbst da-
von ausgegangen, der Bund habe mit der Nicht-Regelung der isolierten nachträgli-
chen Unterbringung eine abschließende Regelung getroffen.183

Damit leitete das Bundesverfassungsgericht Phase 5 der Gesetzgebung zur
(nachträglichen) Sicherungsverwahrung ein.

1.5 Die Einführung der nachträglichen Anordnung
der Sicherungsverwahrung (§ 66b StGB) (Phase 5)

Denn die Bundesregierung nahm den Spielball des Bundesverfassungsgerichts,
im Bereich der Sicherung vor so genannten gefährlichen Straftätern müsse der
Bundesgesetzgeber entscheiden, „ob und inwieweit Anlass zu gesetzgeberischem
Einschreiten besteht“,184 umgehend auf.

Sie begründete einen solchen Anlass mit der Überlegung, dass „Erfahrungen aus
der Anwendungspraxis der Landesgesetze gezeigt (sc. hätten), dass in seltenen Fäl-
len das Bedürfnis nach der Möglichkeit einer nachträglichen Anordnung der Siche-
rungsverwahrung besteht.“185 Allerdings fand eine valide Evaluation der Frage, bei
welchen Strafgefangenen in der Vergangenheit die Stellung eines Antrages auf
nachträgliche Unterbringung zu erwarten gewesen wäre und wie deren auf die Ent-
lassung folgendes Legalverhalten war, nicht statt. So wurde z.B. laut Presseberich-

___________
183 Gegen eine Weitergeltung auch Baier, Jura 2004, 552 (556 ff.); Gärditz, NVwZ

2004, 693; Laubenthal, ZStW 116 (2004), 703 (747); Rzepka, R&P 2004, 222 (224); Dün-
kel/van Zyl Smit, KrimPäd 32 (2004), 47 (53 ff.); Goerdeler, ZJJ 2004, 191 (192); Alb-
recht, H.-J., 2006, 191 (206); Rosenau, 2006, 286 (292); Streng, StV 2006, 92 (93).
Zur Weitergeltung aus verfassungsdogmatischer Sicht: Lerche, 2005, 1221 ff.

184 BVerfGE 109, 190 (237).
185 Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 15/2887, S. 1. Zu diesem und den al-

ternativ vorgelegten Entwürfen auch Waterkamp, StV 2004, 267 (271 ff.); Calliess,
ZfStrVo 2004, 135; Goerdeler, ZJJ 2004, 191 (193). Kritisch zur Notwendigkeit: NK-
StGB-Böllinger/Pollähne, § 66b Rdnr. 3.
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ten von neun Gefangenen, die nach dem Straftäterunterbringungsgesetz des Landes
Baden-Württemberg als gefährlich hätten verwahrt werden sollen, tatsächlich aber
seit dem Jahr 2002 sukzessive entlassen wurden, von keinem bisher ein Rückfall
bekannt.186 Dennoch und trotz der Beschreibung möglicher alternativer Schutzvor-
kehrungen durch die Richter im Minderheitenvotum187 legte die Bundesregierung
rasch einen entsprechenden Gesetzentwurf vor.

Am 29.7.2004 trat das „Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungs-
verwahrung“ in Kraft.188 Die eigentliche Überraschung bildete der Umstand, dass
im neuen Gesetz in § 66b Abs. 2 StGB sogar eine nachträgliche Sicherungsverwah-
rung für Einmaltäter vorgesehen ist.189

Ziel der nachträglichen Sicherungsverwahrung ist es nach der Gesetzesbegrün-
dung, dass das Gericht des ersten Rechtszuges in einem Nachverfahren Siche-
rungsverwahrung auch bei denjenigen Personen anordnen kann, bei denen dies aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen im Erkenntnisverfahren nicht möglich war
(§ 66b Abs. 1 StGB).190 Darüber hinausgehend ist eine nachträgliche Sicherungs-
verwahrung nach § 66b Abs. 2 StGB aber auch dann zulässig,191 wenn im Aus-
gangsverfahren nicht einmal die formellen Voraussetzungen für die Sicherungs-
verwahrung vorlagen. § 66b Abs. 3 StGB ermöglicht es zudem, Personen, die bis-
her im psychiatrischen Krankenhaus untergebracht waren, in die Sicherungsver-
wahrung zu überführen. Schließlich wurde durch eine Änderung von § 106 JGG

___________
186 Focus vom 15.2.2004.
187 BVerfGE 109, 190 (244 ff.).
188 BGBl. I S. 1838. Dazu, dass damit über die Konzeption des nationalsozialistischen

Gesetzgebers hinausgegangen wurde, vgl. Sander, 2007, 200 ff.; zur Gesetzgebungsge-
schichte auch Bender, 2007, 31 ff., 36 ff.
Zum wesentlichen Inhalt bereits (kritisch) Kinzig, NStZ 2004, 655; Schneider, U., 2006,
413 (418) resümiert: „Die nachträgliche Sicherungsverwahrung hat in der rechtswissen-
schaftlichen und kriminologischen Literatur bislang keine Befürworter gefunden. Über-
wiegend wird sie mit Vehemenz abgelehnt.“ Vgl. nur Horstkotte, 2005, 15 (22): „ Der
Gesetzestext … beinhaltet meines Erachtens gravierende systematische Unzulänglichkei-
ten.“
Mit positiver Einschätzung dagegen Poseck, NJW 2004, 2559; Blau, 2006, 525.

189 Auch wenn, wie dargelegt, Gesetzentwürfe mit einer nachträglichen Sicherungsver-
wahrung auch für Einmaltäter bereits existierten (insoweit richtig: Schneider, U., 2006,
413 (420)), erfolgte deren Einführung durch eine rot-grüne Bundesregierung doch voll-
kommen unerwartet.

190 BT-Drs. 15/2887, S. 10. Zur Problematik, dass die mögliche Intention, eine Siche-
rungsverwahrung aufgrund einer bloßen rechtlichen Unmöglichkeit (ohne das Vorliegen
neuer Tatsachen) im Ausgangsverfahren einführen zu wollen, keinen Niederschlag im
Gesetzestext gefunden hat, s.u.

191 Zu möglichen Kriterien zur Ausfüllung des Ermessens der nur fakultativen Anord-
nung: Bender, 2007, 107 ff.
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die nachträgliche Sicherungsverwahrung auch auf Heranwachsende erstreckt, auf
die das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden ist.

1.5.1 Die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Mehrfachtäter
(§ 66b Abs. 1 StGB)

§ 66b Abs. 1 StGB enthält die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Mehr-
fachtäter.192

1.5.1.1 Verurteilung wegen einer bestimmten Anlass- (Katalogtat)

Die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Mehrfachtäter in § 66b Abs. 1
StGB setzt zunächst voraus, dass der zu Verwahrende „wegen eines Verbrechens
gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die
sexuelle Selbstbestimmung oder eines Verbrechens nach §§ 250, 251, auch in Ver-
bindung mit den §§ 252, 255 oder wegen eines der in § 66 Abs. 3 Satz 1 genannten
Vergehen“ verurteilt wurde.

Diese Formulierung für den Katalog der Anlasstaten wurde erst im Rechtsaus-
schuss eingefügt. Er sei „eng an die Vorgaben der Entscheidung des BVerfG vom
10. Februar 2004 … angelehnt.“193 Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht
eine solche Vorgabe nicht gemacht, sondern sich nur auf den Schutz vor schweren
Straftaten „gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder die
sexuelle Selbstbestimmung“ bezogen.194

Die jetzt Gesetz gewordene Formulierung war dem StGB und der StPO bis dahin
unbekannt. Als „Verbrechen gegen das Leben“ kommen Verurteilungen wegen
Mordes (§ 211 StGB) oder Totschlags (§ 212 StGB) sowie qualifizierte Formen der
Aussetzung nach §§ 221 Abs. 2 oder 3 StGB in Betracht. Unter „Verbrechen gegen
die körperliche Unversehrtheit“ fallen so unterschiedliche Delikte wie die qualifi-
zierte Form der Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 Abs. 3 StGB), die
schwere Körperverletzung nach § 226 Abs. 1 und 2 StGB sowie die Körperverlet-
zung mit Todesfolge nach § 227 StGB. Als „Verbrechen gegen die persönliche
Freiheit“ sind der qualifizierte Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeu-
tung (§ 232 Abs. 3 und 4 StGB), der qualifizierte Menschenhandel zum Zweck der
Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 Abs. 3 StGB mit einem Verweis auf § 232
Abs. 3 und 4 StGB), der Menschenraub (§ 234 Abs. 1 StGB), die Verschleppung
(§ 234a Abs. 1 StGB), qualifizierte Formen der Entziehung Minderjähriger nach
§ 235 Abs. 4 und 5 StGB, die Nachstellung mit Todesfolge (§ 238 Abs. 3 StGB),

___________
192 Zu späteren Änderungen des § 66b Abs. 1 StGB siehe sogleich.
193 Bericht des Rechtsausschusses v. 16.6.2004, BT-Drs. 15/3346, S. 17.
194 BVerfGE 109, 190 (236).
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qualifizierte Formen der Freiheitsberaubung nach § 239 Abs. 3 und 4 StGB, der
erpresserische Menschenraub (§ 239a StGB) sowie die Geiselnahme (§ 239b
StGB) anzusehen. Dazu treten der schwere Raub, der schwere räuberische Dieb-
stahl sowie die schwere räuberische Erpressung (§§ 249, 252, 253, 255 jeweils in
Verbindung mit 250 StGB) und diese auch einfach (§§ 249, 252, 253, 255 StGB)
begangenen Delikte mit Todesfolge (jeweils mit § 251 StGB).

Die Begrenzung der Einbeziehung der „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung“ auf Verbrechen195 und die damit scheinbare verbundene Restriktion
wird allerdings dadurch konterkariert, dass auch die in § 66 Abs. 3 genannten Ver-
gehen Anlasstaten für eine nachträgliche Sicherungsverwahrung sein können.196

1.5.1.2 Vorhandensein der übrigen (formellen) Voraussetzungen

Ist somit schon der Straftatenkatalog des § 66b Abs. 1 StGB unübersichtlich, gilt
dies auch für die weiteren formellen Voraussetzungen der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung nach Abs. 1. Insoweit verweist der Gesetzestext lapidar auf die
Erfüllung der „übrigen Voraussetzungen des § 66“.197 Diese Vorschrift enthält aber
nicht nur verschiedene Absätze, sondern eben darin auch unterschiedliche formelle
Voraussetzungen hinsichtlich der Höhe der so genannten Anlassstrafe, früherer
Verurteilungen und Notwendigkeit eines Vorvollzuges.198

Dass diese „übrigen Voraussetzungen des § 66“ kumulativ vorliegen müssen,
kann wohl nicht gemeint sein. Der Bericht des Rechtsausschusses schweigt zu die-
ser Frage. Der Entwurf der Bundesregierung enthielt noch die Formulierung „übri-
gen Voraussetzungen des § 66 Abs. 3“. Diesen Bezug zu Absatz 3 wollte der
Rechtsausschuss vermutlich lockern. Damit dürfte die Passage so zu lesen sein,
dass es genügt, „wenn die übrigen (formellen) Voraussetzungen des § 66 Abs. 1, 2
oder 3“ erfüllt sind.199 Damit kann nachträgliche Sicherungsverwahrung in formel-

___________
195 Dazu gehören der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern nach § 176a StGB, der

sexuelle Missbrauch von Kindern mit Todesfolge nach § 176b StGB sowie die sexuelle
Nötigung bzw. Vergewaltigung nach § 177 StGB, die sexuelle Nötigung und Vergewalti-
gung mit Todesfolge nach § 178 StGB sowie der qualifizierte sexuelle Missbrauch wider-
standsunfähiger Personen nach § 179 Abs. 5 StGB.

196 § 66 Abs. 3 StGB bezieht denjenigen ein, der „wegen einer Straftat nach den §§ 174
bis 174c, 176, 179 Abs. 1 bis 4, §§ 180, 182, 224, 225 Abs. 1 oder 2 oder nach § 323a,
soweit die im Rausch begangene Tat ein Verbrechen oder eine der vorgenannten rechts-
widrigen Taten ist“, verurteilt worden ist.
Zur besonderen Problematik der Einbeziehung des § 323a StGB: Milde, 2006, 45 ff.; Ben-
der, 2007, 46 f.

197 Kritisch auch Kreuzer, ZIS 2006, 145 (148 f.).
198 Zu den formellen Voraussetzungen vgl. auch Bender, 2007, 43 ff.
199 So wohl auch Lackner/Kühl, 2007, § 66b Rdnr. 8; Fischer, 2008, § 66b Rdnr. 11;

MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66b Rdnr. 73 ff., 101 ff. mit Trennung nach den
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ler Hinsicht in vielen Fällen angeordnet werden, in denen dies auch schon im Er-
kenntnisverfahren möglich gewesen wäre.

Hinzu kommt die Sicherungsverwahrung bei früherer rechtlicher Unmöglichkeit.
Ein solcher Fall liegt z.B. vor, wenn das Recht der Sicherungsverwahrung zum
Zeitpunkt des Urteils des erkennenden Gerichts nicht anwendbar war, was vor dem
1.8.1995 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR der Fall war (vgl. Art. 1a Abs. 1
EGStGB).200 Fraglich ist, ob dazu auch Verurteilungen unter Vorhandensein der
formellen Voraussetzungen des § 66 Abs. 3 StGB vor dem Jahr 1998 zählen, sah
doch Art. 1a Abs. 2 EGStGB a.F. einen Vertrauensschutz vor, der durch die Mög-
lichkeit nachträglicher Sicherungsverwahrung unterlaufen würde.201

Formelle Voraussetzungen für die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach
Abs. 1 sind neben dem Vorhandensein der beschriebenen Katalogtat im Wesentli-
chen, dass der nachträglich zu Verwahrende im Vollzug einer Freiheitsstrafe von
mindestens zwei (§ 66 Abs. 1 oder Abs. 3 Satz 1) oder drei Jahren (§ 66 Abs. 2
oder Abs. 3 Satz 2) einsitzt, er bestimmte Vorstrafen und einen Vorvollzug auf-
weist (§ 66 Abs. 1 Nr. 1 und 2) oder wegen drei Straftaten mit einer bestimmten
minimalen Strafhöhe (§ 66 Abs. 2) (vor-)verurteilt wurde. Für die in § 66 Abs. 3
StGB genannten Delikte, insbesondere Sexualstraftaten, werden diese formellen
Voraussetzungen noch einmal, insbesondere auf die Begehung von nur zwei Straf-
taten, abgesenkt.

1.5.1.3 Vorhandensein einer neuen Tatsache zur Eröffnung
einer Gesamtwürdigung

Des Weiteren verlangt § 66b Abs. 1 StGB für die nachträgliche Anordnung, dass
„nach einer Verurteilung … vor Ende des Vollzugs dieser Freiheitsstrafe Tatsachen
erkennbar (sc. werden), die auf eine erhebliche Gefährlichkeit des Verurteilten für
die Allgemeinheit hinweisen.“202 Erst ein solches Novum, oder gar solche Nova,

___________
Konstellationen „Vorverurteilungen“ und „Mehrfachtäter“; Pfister, Forens Psychiatr
Psychol Kriminol 2007, 111 (118); unzutreffend Poseck, NJW 2004, 2559 (2560): „Da-
nach kommt § 66b I StGB grundsätzlich nur bei Tätern zur Anwendung, die bereits mehr-
fach verurteilt wurden.“

200 Als Beispiel dafür kann der Fall eines der beiden Beschwerdeführer im zweiten Ver-
fahren vor dem Bundesverfassungsgericht dienen, s. oben Kapitel 1.2.1.3.

201 Siehe auch Schneider, U., 2006, 413. Zum Problem der zusätzlich erforderlichen
neuen Tatsache sowie der späteren Gesetzesänderung, s.u. Kapitel 2.

202 Rein sprachlich bleibt übrigens der Bezugspunkt des Ausdruckes „dieser Freiheits-
strafe“ offen, weil das Gesetz zuvor gerade nicht von einer Freiheitsstrafe spricht.
Zu den Nova insgesamt: Bender, 2007, 55 ff.
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öffnen das Tor zur späteren Gesamtwürdigung.203 Zudem müssen selbige auf eine
erhebliche Gefährlichkeit des Verurteilten für die Allgemeinheit hinweisen.

Als Beispiele für diese – neuen – Tatsachen nennt der Gesetzentwurf „wiederholt
verbal-aggressive Angriffe auf Bedienstete der Justizvollzugsanstalt“, „die Dro-
hung des Verurteilten, nach der Entlassung weitere Straftaten zu begehen, die Be-
gehung einer erneuten Straftat während des Vollzugs der Freiheitsstrafe oder inten-
sive Kontakte zu einem gewaltbereiten Milieu aus der Haft heraus.“204

1.5.1.4 Die Gefährlichkeitsprognose als materielle Voraussetzung

Gegenüber der traditionellen Sicherungsverwahrung modifiziert wurde auch der
Prognosemaßstab. Als materielle Voraussetzung verlangt § 66b Abs. 1 StGB als
Ergebnis der Gesamtwürdigung, dass der Inhaftierte „mit hoher Wahrscheinlichkeit
erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körper-
lich schwer geschädigt werden.“205 Damit soll der „Ausnahmecharakter der gefor-
derten Prognoseentscheidung“ gekennzeichnet werden.206

1.5.2 Die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Einmaltäter
(§ 66b Abs. 2 StGB)

Wie bereits erwähnt, begnügte sich der Entwurf der Bundesregierung überra-
schenderweise nicht damit, die Lücke zu schließen, die das Bundesverfassungsge-
richt durch die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der entsprechenden Unter-
bringungsgesetze der Länder hinterlassen hatte. Vielmehr wurde in § 66b Abs. 2
StGB eine nachträgliche Sicherungsverwahrung (auch) für Einmaltäter eingeführt.
Dies war schon deswegen erstaunlich, weil es ein Pendant dazu in § 66 StGB gera-
de nicht gibt, die nachträgliche Sicherungsverwahrung damit also in einem erhebli-
chen Maße in Fällen möglich ist, in denen sie dem erkennenden Gericht im Aus-
gangsverfahren qua Gesetz verwehrt war und ist.207

___________
203 Hanack, 2002, 709 (719) hat als erster und schon für die Landesgesetze darauf hin-

gewiesen, dass die nachträgliche Anordnung in der Sache eine Wiederaufnahme zuunguns-
ten des Verurteilten darstellt. Eine Erweiterung des Wiederaufnahmerechts statt nachträg-
licher Sicherungsverwahrung diskutiert Müller-Metz, 2003, 225 (255 f.). Ausführlich da-
gegen: Bender, 2007, 150 ff.

204 BT-Drs. 15/2887, S. 12. Prinzipiell gegen jegliche Berücksichtigung des Verhaltens
und der Entwicklung des Gefangenen wegen einer fehlenden Mitwirkungspflicht: Calliess,
ZfStrVo 2004, 135.

205 Nach Schneider, H. (StV 2006, 99) ist die nachträgliche Sicherungsverwahrung „na-
hezu vollständig von einem begrenzenden Korsett normativer Prüfungsschritte befreit“ und
„im Ergebnis nur durch eine Gefährlichkeitsprognose legitimiert.“

206 BT-Drs. 15/2887, S. 13.
207 Kreuzer, ZIS 2006, 145 (150) spricht gar von einem „unerträglichen Systembruch“,

Pfister, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 111 (118) von einer „neuen Qualität“;
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Formell setzt die Sicherungsverwahrung nach § 66b Abs. 2 StGB nur eine Verur-
teilung wegen eines oder mehrerer der in Abs. 1 genannten bestimmten Verbrechen
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren voraus. Der Katalog ist enger
als der in § 66b Abs. 1 StGB, weil der Bezug auf die in § 66 Abs. 3 StGB geregel-
ten Vergehen entfallen ist. Wegen der parallelen Formulierung zu § 66 Abs. 3
StGB dürfte es nach der Rechtsprechung wohl ausreichen, wenn einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von mindestens fünf Jahren ausschließlich Katalogtaten der in § 66b
Abs. 2 StGB genannten Art zugrunde liegen.208 Alle anderen Fälle von fiktiven
Gesamtstrafenbildungen (z.B. Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren sechs Monaten
bei zwei Einzelfreiheitsstrafen von vier Jahren und zwei Jahren wegen Katalogta-
ten und einer weiteren von einem Jahr wegen einer Nicht-Katalogtat) sollten schon
wegen des „ultima ratio“-Charakters der Sicherungsverwahrung209 nicht genügen,
zumal in diesen Fällen zumeist eine Anordnung nach § 66b Abs. 1 StGB möglich
sein dürfte.

Auch hier müssen nach dem ausdrücklichen Gesetzestext neue Tatsachen vorlie-
gen. Der Sinn dieses Merkmals ist aber schon deswegen fraglich, weil das Aus-
gangsgericht im Falle einer rechtlichen Unmöglichkeit Sicherungsverwahrung ja
niemals hätte anordnen können.210

Die materielle Voraussetzung sowie der Prognosemaßstab bei der nachträglichen
Sicherungsverwahrung für Ersttäter gleichen dem in Abs. 1 des § 66b StGB. Strei-
tig ist, ob § 66b Abs. 2 StGB einen Hang verlangt.211

Bisher nicht abschätzbar ist das zahlenmäßige Potential dieser Variante der nach-
träglichen Sicherungsverwahrung.212

1.5.3 Die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Heranwachsende
(§ 106 Abs. 5 JGG)

Schon ein Jahr nach der Erstreckung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung
auf Heranwachsende wurde im Juli 2004 für dieselbe Personengruppe auch die
nachträgliche Sicherungsverwahrung verfügbar gemacht.213

___________
ähnlich: Hörnle, StV 2006, 383 (387); Schulz, SchlHA 2005, 247 (250, 253).
MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66b Rdnr. 48 hält diese Regelung daher wegen
Unverhältnismäßigkeit für verfassungswidrig.

208 Vgl. BGHSt 48, 100 mit kritischer Anmerkung von Ullenbruch, NStZ 2003, 255;
vgl. auch Fischer, 2008, § 66b Rdnr. 13.

209 Davon zu sprechen, wird allerdings zunehmend fraglich.
210 Dazu sogleich.
211 Dazu sogleich.
212 Strafverfolgungs- bzw. Strafvollzugsstatistik lassen sich entsprechende Angaben

nicht valide entnehmen. Kreuzer, ZIS 2006, 145 (151) sowie ders., BewHi 2006, 195 (207)
geht überschlägig von einem Potential von 6.000 Strafgefangenen aus.
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Auf eine substantielle Begründung für die Übernahme auch dieser Variante der
Sicherungsverwahrung in das JGG verzichtete der Gesetzentwurf. Statt dessen
nahm er Bezug auf die vorangegangene Einführung der vorbehaltenen Sicherungs-
verwahrung für Heranwachsende und argumentierte in einem Erst-Recht-Schluss
damit, das Schutzbedürfnis der Allgemeinheit wiege auch gegenüber denjenigen
Heranwachsenden nicht geringer, bei denen sich die Gefährlichkeit erst im Laufe
des Strafvollzugs herausstelle oder sich diese im Maßregelvollzug trotz Fortfalls
der psychischen Störung in qualifizierter Weise bestätige.214

Diese Ausweitung der nachträglichen Sicherungsverwahrung auf Heranwach-
sende enthält ungleich mehr kriminalpolitischen Sprengstoff als die in § 106 Abs. 3
und 4 JGG getroffene Regelung.

Wichtig für das Verständnis des neuen § 106 Abs. 5 JGG ist zunächst, dass diese
Vorschrift eine Sonderregelung für die Fälle aufweist, in denen im Ausgangsver-
fahren ein Heranwachsender nach allgemeinem Strafrecht abgeurteilt wurde. Im
Umkehrschluss ist die allgemeine Vorschrift des § 66b StGB (und zwar auch der
problematische Absatz 2!) nicht im Falle der Verhängung einer Jugendstrafe an-
wendbar, obwohl der Strafgefangene im Verfahren, in dem über die nachträgliche
Sicherungsverwahrung entschieden wird, regelmäßig über 25 Jahre alt sein wird.215

In den formellen Voraussetzungen erreicht § 106 Abs. 5 JGG nicht durchweg die
strengen Voraussetzungen des § 66b StGB. Diese Feststellung betrifft die Aus-
gangstat. So sieht § 66b Abs. 2 StGB (als gegenüber § 66b Abs. 1 StGB restriktive-
re Vorschrift) für selbige vor, dass es sich um eine Verurteilung wegen eines oder
mehrerer Verbrechen gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persön-
liche Freiheit, die sexuelle Selbstbestimmung oder nach den §§ 250, 251, auch in
Verbindung mit § 252 oder § 255, handeln muss, während § 106 Abs. 5 Satz 1 JGG
auf § 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 JGG und damit auf § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB verweist.
Daher genügt hier eigentlich jedes Verbrechen (vgl. § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB), al-
lerdings wiederum unter der Einschränkung, dass dadurch „das Opfer seelisch oder
körperlich schwer geschädigt oder einer solchen Gefahr ausgesetzt worden ist“
(§ 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 JGG). Damit ist § 106 Abs. 5 JGG nicht in jedem Fall
gegenüber § 66b StGB die engere Vorschrift.216Während z.B. eine schwere Brand-

___________
213 Dazu ausführlich Kinzig, RdJB 2007, 155 ff. Noch darüber hinaus reichten die Ent-

würfe der CDU/CSU-Fraktion (BT-Drs. 15/276) wie des Bundesrates (BT-Drs. 15/3146),
die § 106 Abs. 2 Satz 1 JGG (jeweils Art. 2 des Entwurfes) streichen wollten. Damit wären
alle Vorschriften der Sicherungsverwahrung auf Heranwachsende erstreckt worden, sofern
gegen sie allgemeines Strafrecht angewendet würde.

214 BT-Drs. 15/2887, S. 18.
215 Zutreffend LG Hamburg, B v. 15.09.2004 – 617 - 9/04, 617 - 9/04 - 28 Js 877/94

(4202) = StraFo 2004, 393.
216 Aus diesem Grund für eine einschränkende Auslegung der Vorschrift in Überein-

stimmung mit § 66b Abs. 2 StGB: Schulz, SchlHA 2005, 247 (251).
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stiftung keine Anlasstat für die Anordnung einer nachträglichen Sicherungsverwah-
rung nach § 66b Abs. 1 und 2 StGB darstellt,217 wäre (allerdings systemwidrig) ein
Vorgehen nach § 106 Abs. 5 JGG (§ 306a StGB stellt ein Verbrechen dar) zulässig.

Strenger ist § 106 Abs. 5 JGG allerdings hinsichtlich der Strafhöhe der Aus-
gangsverurteilung. Während bei § 66b Abs. 2 StGB die Verurteilung zu mindestens
fünf Jahren auch aus einer Gesamtstrafe resultieren kann („wegen einer oder meh-
rerer Verbrechen“), müssen bei § 106 Abs. 5 JGG diese fünf Jahre „wegen einer
(einzigen) Straftat“ verhängt worden sein.

Auch die materiellen Voraussetzungen von § 106 Abs. 5 JGG und § 66b Abs. 2
StGB sind wiederum nur ähnlich, aber nicht deckungsgleich. § 106 Abs. 5 JGG
verlangt nach seinem ausdrücklichen Wortlaut, dass „die Gesamtwürdigung des
Verurteilten, seiner Taten (!) und ergänzend seiner Entwicklung während des
Strafvollzugs ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten der in
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bezeichneten Art begehen wird.“ Damit ist, obwohl es sich um
ein Redaktionsversehen handeln dürfte, aufgrund des ausdrücklichen Wortlautes
(vgl. dagegen § 66b Abs. 2: „wenn die Gesamtwürdigung … seiner Tat oder seiner
Taten“) bei Heranwachsenden eine Sicherungsverwahrung für Einmaltäter ausge-
schlossen.218

Eine weitere Unklarheit resultiert daraus, dass bei den nach § 106 Abs. 5 JGG zu
prognostizierenden Straftaten pauschal auf § 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 JGG (nicht
aber auf § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB (!) direkt) Bezug genommen wird. Müssen selbi-
ge damit so schwer sein, dass sie zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren führen?
Der Wortlaut legt dies jedenfalls nahe.

Ein zusätzlicher Unterschied zwischen § 106 Abs. 5 JGG und § 66b StGB be-
steht in den zu prognostizierenden Straftaten.

§ 66b StGB verlangt in beiden Absätzen die Prognose von Taten, „durch welche
die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden“. § 106 Abs. 5 JGG
hingegen verweist insoweit auch hier auf die in § 106 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 JGG ge-
nannten Taten. Das sind nicht nur solche, durch die das Opfer seelisch oder körper-
lich schwer geschädigt wird, sondern auch solche, durch die das Opfer bloß „einer
solchen Gefahr ausgesetzt“ wird. Während gemäß § 66b StGB also Taten prognos-
tiziert werden müssen, bei denen ein schwerer Schaden eintritt, reichen zur Progno-
se bei § 106 Abs. 5 JGG auch Taten, bei denen das Opfer lediglich in eine solche
Gefahr gebracht wird.

___________
217 BGH, U v. 6.4.2006 – 1 StR 78/06, BGHSt 51, 25 = NJW 2006, 1745 = NStZ 2006,

443; vgl. auch LG Köln, B v. 18.3.2005 – 111/9/05.
218 Anders demgegenüber die Begründung in BT-Drs. 15/2887, S. 18, nach der auch der

„hochgefährliche Ersttäter“ erfasst werden soll. Dem steht aber der Wortlaut als unüber-
steigbare Grenze entgegen.
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Auch für die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach § 106 Abs. 5 JGG ist das
Vorliegen eines Hanges vorausgesetzt.219

Im Übrigen werden die gerade bei jungen Straftätern beträchtlichen
Prognoseschwierigkeiten in der Entwurfsbegründung des neuen Gesetzes zwar ein-
geräumt, doch lapidar durch die Forderung nach dem Schutz der Allgemeinheit
überspielt.220

Rechtstatsächlich ist bisher kein Fall bekannt, in dem gegen Heranwachsende die
nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Dies gilt auch für die Va-
riante des § 106 Abs. 6 JGG, der, parallel zu § 66b Abs. 3 StGB, eine Unterbrin-
gungsmöglichkeit in der Sicherungsverwahrung vorsieht, nachdem die Unterbrin-
gung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d Abs. 6 StGB für erledigt
erklärt worden ist.221

1.5.4 Die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung für zuvor in einem
psychiatrischen Krankenhaus Untergebrachte (§ 66b Abs. 3 StGB)

Die Zielrichtung dieser ebenfalls überraschend in das Gesetz aufgenommenen
Vorschrift ist es, die nachträgliche Sicherungsverwahrung auch dann zu ermögli-
chen, wenn die Unterbringung eines wegen einer Straftat nach § 66 Abs. 3 Satz 1
StGB Abgeurteilten in einem psychiatrischen Krankenhaus für erledigt erklärt wird
(§ 67d Abs. 6 StGB), weil nach Beginn der Vollstreckung festgestellt wurde, dass
der krankheitsbedingte Zustand, auf dem die Unterbringung beruht, nicht oder
nicht mehr vorliegt.222 Bisher mussten diese Personen unter Umständen entlassen
werden. § 66b Abs. 3 StGB bricht einerseits mit dem Grundsatz des § 67a StGB,
nach dem von einer (anderen) Maßregel nicht in die Sicherungsverwahrung über-

___________
219 Zur Begründung der Rechtsprechung im Falle der nachträglichen Sicherungsverwah-

rung im Erwachsenenstrafrecht sogleich; vgl. auch MünchKommStGB/Altenhain, 2006,
§ 106 JGG Rdnr. 27.

220 BT-Drs. 15/2887, S. 18 f.
221 Dazu MünchKommStGB/Altenhain, 2006, § 106 JGG Rdnr. 29 ff.; Schulz, SchlHA

2005, 247 (252).
222 So die Begründung BT-Drs. 15/2887, S. 13. Zu § 66b Abs. 3 StGB auch Bender,

2007, 101 ff.
Zum früheren Rechtszustand bezüglich der Erledigungserklärung, vgl. Hofstetter/Rohner,
R&P 2007, 51 ff. sowie Koller, R&P 2007, 57 ff. Gegen die Intention des Gesetzes:
Böllinger, 2005, 138 (145 f.) mit der Befürchtung, die Vorschrift könne dazu missbraucht
werden, „sich ! endlich" schwieriger Patienten zu erledigen.“ Ähnlich: Schmälzger/Skirl,
ZfStrVo 2004, 323. Heering/Konrad, R&P 2007, 76 ff. mit interessanten Fallbeispielen.
A.A. Dessecker, 2005, 37 (49 f.); Hofstetter/Rohner, R&P 2007, 51 (55 f.).
Zu alternativen Vorschlägen während des Gesetzgebungsverfahrens: Schneider, U., NStZ
2004, 649 ff.
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wiesen werden kann,223 wie andererseits mit dem Prinzip, dass Sicherungsverwah-
rung eine schuldhaft begangene Straftat voraussetzt.224

Die formellen Voraussetzungen für eine solche Überweisung sind gering und in
zwei Alternativen realisierbar, von denen nur in der ersten die Begründung des
Gesetzgebers hinreichenden Ausdruck gefunden hat. Im Fall von § 66b Abs. 3 Nr.
1 Alt. 1 StGB reicht formell die Begehung von zwei Straftaten („wegen mehrerer“)
der in § 66 Abs. 3 Satz 1 genannten Art, also z.B. jedes Verbrechen, aus. Eine
Strafhöhe oder ein Vorvollzug wird – auch wegen des Einflusses der verminderten
oder nicht vorliegenden Schuld auf die Strafhöhe – bei dieser Alternative nicht
verlangt.

Im Fall von § 66b Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 StGB muss nach dem Wortlaut („wegen
einer oder mehrerer solcher Taten“) nur die Vorverurteilung oder -unterbringung
wegen einer (weiter qualifizierten) Katalogtat nach § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB erfol-
gen. Da der Gesetzgeber aber das Erfordernis einer doppelten Katalogtat statuieren
wollte, ist auch für die Anlasstat eine derartige Katalogtat zu fordern.225 Materiell
muss in beiden Fällen die nach § 66b Abs. 3 Nr. 2 StGB erforderliche Prognose
hinzutreten, der ebenfalls ein Hang zugrunde liegen muss.226

Ob bei gleichzeitiger Anordnung von Freiheitsstrafe und Maßregel nach § 63
StGB im Ausgangsverfahren § 66b Abs. 1 oder 2 StGB oder § 66b Abs. 3 StGB für
die nachträgliche Sicherungsverwahrung Anwendung findet, kann im Einzelfall
von der (zufälligen) Abfolge von Freiheitsstrafe oder der Unterbringung im psychi-
atrischen Krankenhaus abhängig sein.227

Die tatsächliche Tragweite dieser Unterbringungsmöglichkeit ist derzeit noch
nicht absehbar.228 In einer ersten Entscheidung hat es der Erste Strafsenat nur für
___________

223 Dass mittlerweile die Maßregeln der Besserung und Sicherung bei der Reaktion auf
den gefährlichen Straftäter gegenüber (lebens)langen Freiheitsstrafen im Vordergrund ste-
hen, belegt Albrecht, H.-J., 2006, 191 (196 f.); zu den kriminalstatistischen Befunden vgl.
auch Heinz, 2006, 893. Zu zunehmenden Sicherungstendenzen im Maßregelvollzug nach
§§ 63, 64 StGB: Royen, StV 2005, 411 ff.

224 Zutreffend: Schulz, SchlHA 2005, 247 (254). MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005,
§ 66b Rdnr. 49 spricht von einer grundsätzlichen Veränderung des Instituts der Siche-
rungsverwahrung.

225 Anders nach dem reinen Wortlaut MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66b
Rdnr. 126. Fischer, 2008, § 66b Rdnr. 15 mit Kritik an den in § 66b Abs. 3 Nr. 1 statuier-
ten geringen formellen Voraussetzungen.
Zum Problem der dreijährigen Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe: OLG Frankfurt/M. B v.
27.1.2005 – 3 Ws 1036/04, NStZ-RR 2005, 140.

226 Zutreffend: Koller, R&P 2007, 57 (66).
227 Dazu: Koller, R&P 2007, 57 (66 f.).
228 Schalast, R&P 2007, 69 (73 f.). Nach Pfister, Forens Psychiatr Psychol Kriminol

2007, 111 (119) ist diese Variante in den ersten beiden Jahren ihrer Geltung nicht zum
Gegenstand einer Revision geworden. Vgl. aber den Fall OLG Stuttgart, B v. 6.6.2007 – 2
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maßgeblich gehalten, dass die Unterbringung aus den in § 66b Abs. 3 StGB ge-
nannten Gründen für erledigt erklärt worden, nicht aber ob als Rechtsgrundlage die
früher herangezogene Analogie zu § 67c Abs. 2 Satz 5 StGB genannt worden sei.
Auch seien in diesem Fall, anders als bei § 66b Abs. 1 oder Abs. 2 StGB, keine
„Nova“ erforderlich, so dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung auch auf der
Grundlage von solchen Erkenntnissen angeordnet werden könne, welche schon im
Erkenntnisverfahren vorlagen oder hätten gewonnen werden können. Trotz der
nach § 67d Abs. 6 Satz 2 StGB regelmäßig vorgesehenen Führungsaufsicht sei bei
entsprechend gefährlichen Verurteilten nach einer solchen Erledigterklärung die
Möglichkeit nachträglicher Sicherungsverwahrung vorgesehen. Taten, die allein
gegen § 176 StGB verstoßen, dürfe man nicht per se die Eigenschaft absprechen,
zu den in § 66b Abs. 3 Nr. 2 StGB genannten schweren Schäden zu führen. § 66b
Abs. 3 StGB sei aber regelmäßig dann nicht anwendbar, wenn nach der Entschei-
dung gemäß § 67d Abs. 6 StGB noch eine mit der Unterbringung gemäß § 63 StGB
zugleich verhängte Freiheitsstrafe zu vollstrecken sei. § 66b Abs. 1 und § 66b
Abs. 2 StGB entfalteten in derartigen Fällen eine Sperrwirkung gegenüber § 66b
Abs. 3 StGB.229

1.5.5 Verfahrensrecht

Das Verfahren, in dem die nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet
werden kann, ist in § 275a StPO geregelt.230 Zuständig für die vorbehaltene wie für
die nachträgliche Sicherungsverwahrung ist nach den §§ 74f, 120a GVG im Regel-
fall die Strafkammer, die bereits im ersten Rechtszug entschieden hat. Dieser wur-
de im Gesetzgebungsverfahren der Vorrang vor der Strafvollstreckungskammer
eingeräumt. Außer Betracht blieb dabei, dass sich das Verfahren der nachträglichen
von dem der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung durchaus unterscheidet. Hat bei
der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung die Strafkammer des ersten Rechtszuges
durch die Anordnung des Vorbehalts selbst die Grundlage für die zweite von ihr
durchzuführende Hauptverhandlung gelegt, wird bei der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung die Strafkammer nur auf Initiative der beteiligten Staatsanwalt-
schaften tätig. Dadurch verliert das Argument, die Strafkammer sei im Vergleich
zur Strafvollstreckungskammer das sachnähere Gericht, an Gewicht.231

„Ist über die … nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung … zu ent-
scheiden“, übersendet die Vollstreckungsbehörde, die mit der Staatsanwaltschaft

___________
Ws 137/07, in dem das Gericht einer Erledigung der Unterbringung nach § 63 StGB billig-
te, weil die diagnostizierte Pädophilie nicht mehr als schwere andere seelische Abartigkeit
einzustufen war.

229 BGH, U v. 28.8.2007 – 1 StR 268/07, NJW 2008, 240 = StV 2008, 77.
230 Zum Verfahren auch Bender, 2007, 109 ff.
231 Vgl. auch Krüger, NJ 2004, 295 ff.
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des später zuständigen Gerichts nicht identisch zu sein braucht, die Akten rechtzei-
tig an die Staatsanwaltschaft des zuständigen Gerichts (§ 275a Abs. 1 Satz 1 StPO).
Fraglich ist, ob der Vollstreckungsbehörde damit ein Vorprüfungsrecht zusteht
oder ob sie die Akten in jedem einzelnen Fall übersenden muss, bei dem eine nach-
trägliche Sicherungsverwahrung auch nur theoretisch in Betracht kommt.232

Während der Beratungen im Rechtsausschuss wurden die Sätze 2 und 3 des
§ 275a Abs. 1 StPO eingefügt. Wenn die Staatsanwaltschaft in eine Prüfung ein-
tritt, ob eine nachträgliche Sicherungsverwahrung in Betracht kommt, hat sie dies
dem Betroffenen mitzuteilen (Satz 2). Diese frühzeitige Hinweispflicht soll die
Rechtssicherheit und Transparenz des Verfahrens verbessern.233 Des Weiteren soll
der Antrag nach Satz 3 spätestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt gestellt werden,
zu dem der Vollzug der Freiheitsstrafe oder der freiheitsentziehenden Maßregel der
Besserung und Sicherung gegen den Betroffenen endet.234

§ 275a Abs. 5 StPO sieht die Möglichkeit vor, einen Unterbringungsbefehl bis
zur Rechtskraft des Urteils zu erlassen, „sind dringende Gründe für die Annahme
vorhanden, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet wird.“ Unge-
klärt ist, wo der Vollzug dieser einstweiligen Unterbringung zu erfolgen hat.235

Im Übrigen sind, wie bei der Ausgestaltung der vorbehaltenen Sicherungsver-
wahrung, die §§ 213-275 StPO grundsätzlich anwendbar (§ 275a Abs. 2 StPO).
Allerdings erfordert § 275a Abs. 4 StPO für die nachträgliche Sicherungsverwah-
rung die Einholung von zwei Gutachten von Sachverständigen, die noch nicht mit
der Behandlung des Verurteilten befasst gewesen sein dürfen.236 Wie in § 246a
StPO, schweigt das Gesetz zur Profession, der der Sachverständige angehören
soll.237 Von der Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung blieb das
Verschlechterungsverbot der §§ 331, 358 StPO unberührt.238

___________
232 Bejahend: Zschieschack/Rau, JR 2006, 8 (9). Zur Zuständigkeit der Staatsanwalt-

schaften bei mehreren nacheinander zu vollstreckenden Freiheitsstrafen: OLG Frankfurt, B
v. 4.1.2005 – 3 Ws 1278/04, NStZ-RR 2005, 106 = StV 2005, 142 m. kritischer Anm. Ei-
senberg, StV 2005, 345 = StraFo 2005, 123.

233 BT-Drs. 15/3346, S. 17.
234 Zu den Konsequenzen bei Fristversäumnis, s. u.
235 Nach Skirl, Nachträgliche Sicherungsverwahrung praktisch. Ihr Vollzug in

Nordrhein-Westfalen, http://www.evangelische-
akademie.de/_old/materialien/055855/skirl.pdf erfolgt dieser in Nordrhein-Westfalen der-
zeit in Untersuchungshaftanstalten.

236 Folkers (NStZ 2006, 426) kritisiert, dass die Gutachten „de lege lata“ durch das Ge-
richt einzuholen seien. Siehe auch Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Forens Psychiatr
Psychol Kriminol 2007, 130 (137) zu den Erfahrungen bei dieser Doppelbegutachtung.

237 Dazu s. unten.
238 Dazu Peglau, NJW 2004, 3599.



KAPITEL 2
Die erste Ausweitung der nachträglichen

Sicherungsverwahrung

Die nächste Ausweitung und damit zugleich die erste der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung ließ sich vor allem auf die in der Presse ausführlich diskutierten
Fälle von „Frank O.“ und „Uwe K.“ zurückführen.

2.1 Der rechtstatsächliche Hintergrund

Sowohl im Fall Frank O. als auch im Fall Uwe K. wurde argumentiert, dass die
Vorschrift des § 66b StGB für eine nachträgliche Sicherungsverwahrung nicht aus-
reiche und daher nachgebessert werden müsse.

2.1.1 Der Fall Frank O.

Frank O. war zunächst im Jahr 1984 wegen Mordes nach DDR-Recht zu einer
Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt worden, die bereits im August 1991 zur
Bewährung ausgesetzt wurde. Nur ein halbes Jahr danach, im Januar 1992, wurde
er schwer rückfällig und nach Widerruf der Strafrestaussetzung im November 1992
wegen versuchten Totschlags durch das Landgericht Magdeburg zu einer Freiheits-
strafe von acht Jahren verurteilt. Die Anordnung einer Sicherungsverwahrung war
damals auf dem Gebiet der neuen Bundesländer nicht möglich. Nachdem Frank O.
am 23.3.2002 beide Freiheitsstrafen verbüßt hatte, wurde er zunächst aufgrund des
neuen sachsen-anhaltinischen Landesgesetzes verwahrt.239 Obwohl das Bundes-
verfassungsgericht das neue Landesgesetz im Februar 2004 für verfassungswidrig
erklärt hatte, blieb der Verurteilte aufgrund einer Entscheidung des Landgerichts
Halle zunächst übergangsweise in der Unterbringung. Nachdem die nachträgliche
Sicherungsverwahrung nach Bundesrecht in Kraft getreten war, ordnete das Land-
gericht Magdeburg am 28.7.2004 die einstweilige Unterbringung nach § 275a
Abs. 5 StPO an. Zugleich beantragte die Staatsanwaltschaft Magdeburg die Anord-
nung der nachträglichen Sicherungsverwahrung nach § 66b StGB, die am
20.12.2004 durch das Landgericht Magdeburg verfügt wurde. Auf die Revision des
Angeklagten hob der 4. Strafsenat die nachträgliche Sicherungsverwahrung am
19.1.2006 auf und verwies den Fall an das Landgericht zurück.240 Mit Urteil vom
13.12.2006 lehnte es das Landgericht Magdeburg ab, gegen Frank O. die nachträg-
liche Sicherungsverwahrung anzuordnen. Dies begründete es damit, dass nunmehr

___________
239 Siehe zu Frank O. bereits oben Kapitel 1.2.1.3.
240 BGH, NJW 2006, 1446.
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die für § 66b StGB vorausgesetzte hohe Gefährlichkeit nicht mehr bestehe.241 Der
BGH verwarf im Oktober 2007 die Revision der Staatsanwaltschaft.242

Die Justizministerin des Landes Sachsen-Anhalt, Angela Kolb, nahm diese Ent-
scheidung zum Anlass, „eine Verschärfung der Rechtsgrundlagen zur nachträgli-
chen Sicherungsverwahrung von hochgradig gefährlichen Straftätern“ zu for-
dern.243

Der Fall wurde zum Politikum, als im Februar 2007 bekannt wurde, dass Frank
O. im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft erwirkten verschärften Führungs-
aufsicht rund um die Uhr von 30 Zivilbeamten begleitet wird.244 Teil der im Rah-
men der Führungsaufsicht erteilten Weisungen war unter anderem auch, „den
Wohn- bzw. Aufenthaltsort im Bereich des Landkreises Quedlinburg nicht ohne
Erlaubnis der Aufsichtsstelle zu verlassen.“ Weil Frank O. im Februar 2007 dieser
Weisung zuwiderhandelte, um ein Bordell zu besuchen, und zudem den Kontakt zu
seinem Bewährungshelfer abbrach, verurteilte ihn das Amtsgericht Quedlinburg
laut Presseberichten im März 2007 zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe, die zur
Bewährung ausgesetzt wurde.245

Mitte April 2007 wurde gemeldet, die 32 Polizeibeamten seien zunächst für eine
Woche abgezogen. Die Behörde wolle Frank O. damit „Raum geben, von dem ihm
unterbreiteten Therapieangebot Gebrauch zu machen“.246 Im April 2007 unter-
schrieb Frank O. einen „Therapievertrag“, zu dessen Konditionen eine teilweise
Entbindung des Therapeuten von der Schweigepflicht sowie eine Alkoholabstinenz
des Patienten gehörten.247

2.1.2 Der Fall Uwe K.

Uwe K. war zunächst im Juli 1997 vom Landgericht Potsdam248 wegen Verge-
waltigung in zwei Fällen, wegen versuchter Vergewaltigung in zwei Fällen, wegen
sexueller Nötigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes und mit
sexuellem Missbrauch einer Schutzbefohlenen, wegen sexueller Nötigung in Tat-
einheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes in zwei Fällen, wegen sexueller
Nötigung in drei Fällen, wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit
mit sexuellem Missbrauch einer Schutzbefohlenen in vier Fällen und wegen Miss-

___________
241 LG Magdeburg, U v. 13.12.2006 – 25 Ks 12/06.
242 BGH, NStZ-RR 2008, 40.
243 Ministerium der Justiz - Pressemitteilung Nr.: 089/06 vom 13.12.2006.
244 „Heftige Debatte um freigelassene Sexualstraftäter“, Spiegel Online vom 3.2.2007.
245 DDP Basisdienst vom 26.3.2007. Die Welt vom 27.3.2007.
246 Frankfurter Rundschau vom 17.4.2007.
247 DDP Basisdienst vom 24.4.2007.
248 LG Potsdam, U v. 24.7.1997 – 22 KLs 38/97 76 Js 47/96.
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handlung einer Schutzbefohlenen in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von
14 Jahren verurteilt worden. Daneben hatte das Landgericht die Sicherungsverwah-
rung angeordnet. In die Gesamtstrafe einbezogen wurden Einzelstrafen aus einer
rechtskräftigen Verurteilung durch das Landgericht Potsdam vom Mai 1996 zu
sieben Jahren Gesamtfreiheitsstrafe.

Die auf § 66 Abs. 2 StGB gestützte Sicherungsverwahrung hob der 5. Strafsenat
im März 1998 auf. Zwar habe der Tatrichter nicht verkannt, dass die Anordnung
der Sicherungsverwahrung wegen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer began-
gener Taten nach der Neufassung des Art. 1a EGStGB die Begehung mindestens
einer Anlasstat nach dem 1. August 1995 erfordere. Allerdings habe er diese Vo-
raussetzung zu Unrecht als erfüllt angesehen.

Der BGH beanstandete darüber hinaus auch den Strafausspruch: Auch wenn
“Vielzahl und Gewicht der zum Nachteil von insgesamt acht jungen Mädchen be-
gangenen Straftaten“ nicht in Frage stünden, komme eine Gesamtfreiheitsstrafe
von 14 Jahren regelmäßig nur für Fälle schwerster Kriminalität in Betracht, was
besonders sorgfältiger Begründung bedürfe. Vor diesem Hintergrund vermittele
insbesondere die Anlastung einer „unglaublich menschenverachtenden Brutalität
der Tatausführungen den Eindruck einer von Tatsachen nicht mehr gedeckten Ne-
gativwertung.“249

Laut Presseberichten wurde Uwe K. im neuen Prozess zu einer Freiheitsstrafe
von nur noch elf Jahren verurteilt,250 aus der er im Januar 2007 entlassen wurde.
Dazu ließ der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, Erardo Rautenberg,
verlauten, gegen Uwe K. sei kein Verfahren zur Anordnung der nachträglichen
Sicherungsverwahrung eingeleitet worden, weil dieses wegen der engen rechtlichen
Voraussetzungen keinen Erfolg versprochen habe.251 Am 2.2.2007 kam Uwe K.
nach Brandenburger Polizeirecht zunächst in Polizeigewahrsam,252 drei Tage später
wurde er aufgrund des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den
Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für psychisch Kranke (Branden-
burgisches Psychisch-Kranken-Gesetz – BbgPsychKG) aufgrund einer „dissozialen
Persönlichkeitsstörung“, einer „psychosexuellen Fehlentwicklung“ und einer da-
raus resultierenden Gefährlichkeit (§ 13 Abs. 2 BbgPsychKG, § 70h FGG) vorläu-
fig im Maßregelvollzug untergebracht.253 Ein im April erstelltes neues Gutachten
kam dann zum Ergebnis, dass bei Uwe K. keine psychische Erkrankung vorlie-

___________
249 BGH, B v. 30.03.1998 – 5 StR 29/98, StV 1998, 480.
250 Berliner Kurier vom 2.2.2007.
251 Spiegel Online vom 3.2.2007. Vgl. auch Der Tagesspiegel vom 23.1.2007. Ur-

sprünglich ging Rautenberg erst von einer Entlassung „Anfang Februar“ aus.
252 Berliner Morgenpost vom 4.2.2007.
253 Spiegel Online vom 5.2.2007 und vom 8.2.2007. DDP-Basisdienst vom 16.3.2007.
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ge.254 Am 24.4.2007 wurde Uwe K. aufgrund einer Entscheidung des Landgerichts
Potsdam entlassen und in einem Wohnprojekt untergebracht.255

2.2 Änderungen durch das Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht
und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Anordnung

der Sicherungsverwahrung

Als Reaktion auf diese beiden Fälle wurde das Gesetz zur Reform der Führungs-
aufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Anordnung der
Sicherungsverwahrung beschlossen,256 dessen Ziel es im Bereich der Sicherungs-
verwahrung war, der beschriebenen DDR-Altfallproblematik Herr zu werden.

2.2.1 Die Problematik der „Altfälle“

Die Neuerung betrifft nach ihrer Begründung so genannte „Altfälle“.257 Dazu
gehören Fälle, in denen die Vorschriften über die (traditionelle) Sicherungsverwah-
rung im Erkenntnisverfahren nicht angewendet werden konnten, weil

! bis zum 1.8.1995 die (traditionelle) Sicherungsverwahrung nur gegen diejeni-
gen Täter verhängt werden konnte, die die Verurteilung auslösende Tat an ei-
nem Ort im bisherigen Geltungsbereich des StGB (alte Länder) begangen oder
dort ihre „Lebensgrundlage“ hatten (= Neue-Länder-Problematik 1);258

! in der Zeit vom 1.8.1995 bis zum 29.7.2004 die Sicherungsverwahrung nur
dann auf dem Gebiet der neuen Länder angeordnet werden konnte, wenn der
Täter mindestens eine Tat nach dem 1.8.1995 begangen hatte
(= Neue-Länder-Problematik 2);259

___________
254 Berliner Morgenpost vom 18.4.2007.
255 Berliner Morgenpost vom 4.5.2007.
256 BGBl. I S. 513, in Kraft getreten am 18.4.2007. Die Änderungsvorschläge auf dem

Gebiet der Sicherungsverwahrung wurden erst im Februar 2007 durch eine Formulie-
rungshilfe des BMJ eingefügt. Am 19.3.2007 fand dazu vor dem Rechtsausschuss des
Deutschen Bundestages eine Sachverständigenanhörung statt. Vgl. auch die Beschluss-
empfehlung und den Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drs. 16/4740 vom 20.3.2007.
Vgl. dazu auch den (abgelehnten) Änderungsantrag der Fraktion B90/GR, BT-Drs.
16/4775 vom 21.3.2007.
Zur Neuregelung auch Peglau, NJW 2007, 1558 (1561).

257 S. 3 f. der genannten Formulierungshilfe.
258 Zu dieser Regelung nach dem EinigungsV, vgl. Art. 1a EGStGB a.F., eingefügt

durch Anl. I, Kap. III, Sachg. C, Abschn. II Nr. 1a zum EinigungsV, dazu Kinzig, NJ 1997,
63 ff.

259 Erst Art. 1a EGStGB in der Fassung des SichVG vom 16.6.1995 (BGBl. I S. 818)
erstreckte die Sicherungsverwahrung auf das Gebiet der neuen Bundesländer, sah aber –
vereinfacht formuliert – unter Vertrauensschutzgesichtspunkten vor, dass mindestens eine
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! vom 31.1.1998 bis zum 29.7.2004 die Anwendung von § 66 Abs. 3 StGB ver-
langte, dass der Täter mindestens eine der in § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB genann-
ten Straftaten nach dem 31.1.1998 begangen hatte
(= Problematik des § 66 Abs. 3).260

Allerdings war schon nach dem Rechtszustand bis zum 18.4.2007 in allen diesen
Fällen regelmäßig eine Anordnung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung
nach § 66b Abs. 2 StGB möglich. So hielt es der 4. Strafsenat für verfassungsrecht-
lich unbedenklich, wenn die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach § 66b
Abs. 2 StGB angeordnet wurde, dem Verurteilten aber im Zeitpunkt der Aburtei-
lung der Anlasstat Sicherungsverwahrung nicht hätte auferlegt werden dürfen, weil
er die Anlasstat vor dem 1.8.1995 im Beitrittsgebiet begangen hatte. Denn diese
Variante der nachträglichen Sicherungsverwahrung finde gerade unabhängig vom
Vorliegen der formellen Voraussetzungen des § 66 StGB Anwendung. Anderes
könne allenfalls im Rahmen der Prüfung der Anordnungsvoraussetzungen des
§ 66b Abs. 1 StGB gelten, weil diese Vorschrift durch die Formulierung „und wenn
die übrigen Voraussetzungen des § 66 erfüllt sind“ explizit auf die Voraussetzun-
gen dieser Vorschrift und damit auch die zeitliche Anwendbarkeit Bezug nehme.261

Durch die Rechtsprechung noch nicht geklärt war bis dato also die Anwendbarkeit
des § 66b Abs. 1 StGB in Verbindung mit der DDR-Altfallproblematik (Konstella-
tionen 1 und 2) sowie in Verbindung mit § 66 Abs. 3 StGB (Konstellation 3).262

Vorausgesetzt war aber dann das Vorliegen „neuer Tatsachen“, die nicht allein in
einer Änderung der Rechtslage gesehen werden durften.263

___________
der für die Sicherungsverwahrung erforderlichen vorsätzlichen Straftaten nach dem
1.8.1995 begangen worden sein musste.

260 Art. 1a Abs. 2 EGStGB a.F. enthielt bis zur Einführung der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung folgende Übergangsregelung: „§ 66 Abs. 3 des Strafgesetzbuches findet
nur Anwendung, wenn der Täter eine der Straftaten der in § 66 Abs. 3 Satz 1 des Strafge-
setzbuches bezeichneten Art nach dem 31. Januar 1998 begangen hat.“

261 BGH, B v. 12.1.2006 – 4 StR 485/05, NStZ 2006, 276 (277) = StV 2006, 243; BGH,
NJW 2006, 1446 (1447); ausführlich auch BGH, B v. 22.2.2006 – 5 StR 585/05 = BGHSt
50, 373 (377) = NJW 2006, 1442 = StV 2006, 244 = NJ 2006, 227 und BGH, NStZ-RR
2006, 303 (nur Leitsatz), jeweils für § 66b Abs. 2 StGB, während die Frage für § 66b
Abs. 1 StGB noch nicht entschieden worden ist. Allerdings sind trotz geänderter Rechtsla-
ge jeweils „neue Tatsachen“ erforderlich (dazu sogleich). Vgl. auch OLG Brandenburg, B
v. 8.4.2005 – 1 Ws 13/05.

262 BGH, U v. 25.11.2005 – 2 StR 272/05, BGHSt 50, 284 (294 f. zum Bezug des § 66b
Abs. 1 StGB auf § 66 Abs. 3 StGB) = StV 2006, 67 = NJW 2006, 531 = NStZ 2006, 156 =
JR 2006, 209 m. Anm. Zschieschack/Rau).

263 BGHSt 50, 284 (296) gegen Veh, NStZ 2005, 307, der allerdings zu Recht auf die
widersprüchliche Begründung des Gesetzentwurfes verweist.
Wie der 2. Strafsenat auch BGH, U v. 11.7.2006 – 5 StR 125/06, NStZ-RR 2006, 303 (nur
Leitsatz) = NJ 2006, 515 (nur Leitsatz) sowie BGH, B v. 25.7.2006 – 1 StR 274/06, NJW
2006, 3154 = StV 2006, 631 = NStZ-RR 2007, 108. Zustimmend: Rosenau, 2006, 286
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2.2.2 Die Neuregelung des § 66b Abs. 1 StGB

Durch das neue Gesetz wurde § 66b Abs. 1 StGB wie folgt geändert:
„Werden nach einer Verurteilung wegen eines Verbrechens gegen das Leben, die kör-
perliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung
oder eines Verbrechens nach den §§ 250, 251, auch in Verbindung mit den §§ 252, 255,
oder wegen eines der in § 66 Abs. 3 Satz 1 genannten Vergehen vor Ende des Vollzugs
dieser Freiheitsstrafe Tatsachen erkennbar, die auf eine erhebliche Gefährlichkeit des
Verurteilten für die Allgemeinheit hinweisen, so kann das Gericht die Unterbringung in
der Sicherungsverwahrung nachträglich anordnen, wenn die Gesamtwürdigung des
Verurteilten, seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung während des Strafvollzugs
ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Straftaten begehen wird, durch
welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden, und wenn im
Zeitpunkt der Entscheidung über die Anordnung der nachträglichen Sicherungs-
verwahrung die übrigen Voraussetzungen des § 66 erfüllt sind.War die Anordnung der
Sicherungsverwahrung im Zeitpunkt der Verurteilung aus rechtlichen Gründen nicht
möglich, so berücksichtigt das Gericht als Tatsachen im Sinne des Satzes 1 auch sol-
che, die im Zeitpunkt der Verurteilung bereits erkennbar waren.“

Seinem Sinn nach wurde die nachträgliche Sicherungsverwahrung in § 66b
Abs. 1 StGB (nicht in § 66b Abs. 2 StGB) durch § 66b Abs. 1 Satz 2 StGB n. F. da-
durch erweitert, dass, wenn das Recht zum Aburteilungszeitpunkt die (entspre-
chende Variante der) Sicherungsverwahrung nicht erlaubte, nunmehr keine „neuen
Tatsachen“ für die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung erforder-
lich sind.

Die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Einmaltäter in § 66b Abs. 2 StGB
erfordert dagegen weiterhin das Vorliegen von neuen Tatsachen.264 Ihre bloße
rechtliche Unmöglichkeit genügt nach wie vor nicht.

2.2.3 Die Neuregelung des § 106 Abs. 5 JGG

§ 106 Abs. 5 JGG hat nunmehr folgenden Inhalt:
„Werden nach einer Verurteilung wegen einer Straftat der in Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 be-
zeichneten Art zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren vor Ende des Voll-
zugs dieser Freiheitsstrafe Tatsachen erkennbar, die auf eine erhebliche Gefährlichkeit
des Verurteilten für die Allgemeinheit hinweisen, so kann das Gericht die Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwahrung nachträglich anordnen, wenn die Gesamtwürdigung
des Verurteilten, seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung während des Strafvoll-
zugs ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten der in Absatz 3
Satz 2 Nr. 1 bezeichneten Art begehen wird. War keine der Straftaten dieser Art, die
der Verurteilung zugrunde lagen, nach dem 1. April 2004 begangen worden und
konnte die Sicherungsverwahrung deshalb nicht nach Absatz 3 Satz 2 vorbehalten

___________
(312). Markwardt, 2006, 223 ff. forderte in der Folge einen Lückenschluss durch den Ge-
setzgeber.

264 § 66b Abs. 2 StGB bezieht sich nach der Gesetzesänderung ausdrücklich nur noch
auf Tatsachen der in Absatz 1 Satz 1 genannten Art.



Die erste Ausweitung der nachträglichen Sicherungsverwahrung 67

werden, so berücksichtigt das Gericht als Tatsachen im Sinne des Satzes 1 auch sol-
che, die im Zeitpunkt der Verurteilung bereits erkennbar waren.“

§ 106 Abs. 5 JGG ist damit der in § 66b Abs. 1 Satz 2 StGB geltenden Regelung
nachgebildet worden, so dass auch hier vom Erfordernis neuer Tatsachen abgese-
hen wird.

2.2.4 Der erste Anwendungsfall

Am 10.5.2007 stützte das Landgericht Frankfurt (Oder) die erste nachträgliche
Sicherungsverwahrung auf die erweiterte Variante des § 66b StGB. Im Ausgangs-
fall war nach Presseberichten der Verurteilte im Jahr 1993 wegen Tötung einer 24-
jährigen Frau und ihres dreijährigen Kindes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren
verurteilt worden. Eine lebenslange Freiheitsstrafe sei nicht verhängt worden, weil
es sich um eine „Affekttat“ gehandelt habe. Sicherungsverwahrung war damals auf
dem Gebiet der neuen Bundesländer noch nicht anwendbar. Das Landgericht habe
die Anordnung der Sicherungsverwahrung auf alte und neue Tatsachen gestützt. So
sei schon im Jahr 1993 erkennbar gewesen, dass der heute 45-jährige Mann einen
Hang zu Gewaltverbrechen habe. Zudem habe er während seiner Haft gegenüber
Mitgefangenen angegeben, sich an zwei an den damaligen Ermittlungen beteiligten
Polizisten rächen zu wollen.265

___________
265 Ddp Basisdienst vom 10.5.2007; Berliner Zeitung und Berliner Morgenpost vom

11.5.2007.



KAPITEL 3
Neuere Gesetzentwürfe auf dem Gebiet

der Sicherungsverwahrung

Die Phase der Ausweitung der Sicherungsverwahrung dauert an. Ihr Ende ist
bisher nicht absehbar. Derzeit (Stand: 1.3.2008) liegt eine ganze Reihe von Geset-
zesanträgen und -entwürfen vor, die eine weitere Ausdehnung der Sicherungsver-
wahrung beabsichtigen.

Zusammenfassend gehen die Überlegungen in die folgenden drei Richtungen:

! Einführung einer originären Sicherungsverwahrung für Einmaltäter in einem
neuen § 66 Abs. 4 StGB266

! Ausweitung der Möglichkeiten zur Anordnung der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung267
Die Ausweitung der nachträglichen Sicherungsverwahrung soll im Wesentli-
chen dadurch bewerkstelligt werden, dass entgegen der bisherigen Recht-
sprechung des BGH eine neue Tatsache schon dann vorliegt, wenn im Aus-
gangsverfahren die Sicherungsverwahrung aus rechtlichen Gründen nicht ange-
ordnet werden konnte. Davon betroffen wären nach der letzten Ausweitung der
Sicherungsverwahrung vom April 2007 vor allem Einmaltäter im Sinne des
§ 66b Abs. 2 StGB, bei denen die originäre Sicherungsverwahrung aus rechtli-
chen Gründen bisher generell nicht möglich ist.268

! Teilweise Anwendung der Vorschriften über die Sicherungsverwahrung auch
auf Jugendliche und Heranwachsende durch
! eine vollumfängliche Anwendung der Vorschriften über die Sicherungs-
verwahrung auf Heranwachsende, auf die das Erwachsenenstrafrecht ange-
wendet wird;269

___________
266 Gesetzesantrag von Mecklenburg-Vorpommern, „Entwurf eines Gesetzes zum

Schutz vor schweren Wiederholungstaten durch Anordnung der Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung bei sogenannten Ersttätern“, BR-Drs. 876/05 vom 7.12.2005.

267 Gesetzentwurf des Bundesrates „Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes –
Stärkung der Sicherungsverwahrung – (... StrÄndG)“, BT-Drs. 16/1992 vom 28.6.2006;
vgl. auch die Überlegungen des BMJ „zu Neuregelungen zum Recht der Sicherheitsver-
wahrung“.

268 Rau/Zschieschack (JR 2006, 477 (479)) bezweifeln, dass ein Verzicht auf Nova, wie
es neuere Gesetzentwürfe vorsehen, verfassungsmäßig wäre, und sprechen sich für einen
Ausbau der originären Sicherungsverwahrung aus.

269 Gesetzesantrag von Mecklenburg-Vorpommern „Entwurf eines Gesetzes zum
Schutz vor schweren Wiederholungstaten durch Anordnung der Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung bei sogenannten Ersttätern“, BR-Drs. 876/05 vom 7.12.2005;
Gesetzentwurf des Bundesrates „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Jugendstraf-
rechts und zur Verbesserung und Beschleunigung des Jugendstrafverfahrens“ vom
24.6.2004, BT-Drs. 15/3422, wieder eingebracht von Hessen, BR-Drs. 888/05 vom
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! eine Ausweitung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Jugendli-
chen und Heranwachsenden, die zu einer Jugendstrafe von mindestens fünf
Jahren verurteilt worden sind.270

Größte Chancen der Realisierung hat gegenwärtig der „Entwurf eines Gesetzes
zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach
Jugendstrafrecht“ der Bundesregierung.271 Kern dieses Vorhabens ist die Einfüh-
rung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung von Jugendlichen in einem neuen
§ 7 Abs. 2 JGG. Diese setzt voraus:

! die Verurteilung wegen einer Anlasstat (die „Verurteilung zu einer Jugend- strafe
von mindestens sieben Jahren wegen oder auch wegen eines Verbrechens
1. gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbe-
stimmung oder
2. nach § 251 des Strafgesetzbuches, auch in Verbindung mit § 252 oder § 255
des Strafgesetzbuchs, durch welches das Opfer seelisch oder körperlich schwer
geschädigt oder einer solchen Gefahr ausgesetzt worden ist“),

! dass vor Ende des Vollzugs dieser Jugendstrafe Tatsachen (nicht unbedingt
neue Tatsachen, also „nova“272) erkennbar werden, die auf eine erhebliche Ge-
fährlichkeit des Verurteilten für die Allgemeinheit hinweisen und

! „die Gesamtwürdigung des Verurteilten, seiner Tat oder seiner Taten und er-
gänzend seiner Entwicklung während des Vollzugs der Jugendstrafe ergibt,
dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten der vorbezeichneten Art
begehen wird“.273

___________
9.12.2005; befürwortend: Poseck, NJW 2004, 2559 (2562); dagegen: Sieveking/Eisenberg/
Heid, ZRP 2005, 188 (189 f.).
Gesetzentwurf des Bundesrates „Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Rückfallta-
ten gefährlicher junger Gewalttäter“, BT-Drs. 15/5909, wieder eingebracht von Baden-
Württemberg, BR-Drs. 50/06 vom 20.1.2006; dagegen: Sieveking/Eisenberg/Heid, ZRP
2005, 188 (189 f.).
Gesetzentwurf des Bundesrates „Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes - Stärkung
der Sicherungsverwahrung - (... StrÄndG)“, BT-Drs. 16/1992 vom 28.6.2006.

270 Gesetzentwurf des Bundesrates „Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Rück-
falltaten gefährlicher junger Gewalttäter“, BT-Drs. 15/5909, wieder eingebracht von Ba-
den-Württemberg, BR-Drs. 50/06 vom 20.1.2006.
Ähnlich der Gesetzesantrag Bayerns „Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des An-
wendungsbereiches der Sicherungsverwahrung bei gefährlichen jungen Gewalttätern“, BR-
Drs. 181/06 vom 7.3.2006. Tendenziell befürwortend: Kalf, 2006, 205 (212). Dagegen:
Ostendorf/Bochmann, ZRP 2007, 146 ff.; Eisenberg, JZ 2007, 1143 f.

271 BT-Drs. 16/6562 vom 4.10.2007.
272 Vgl. dazu die Begründung, BT-Drs. 16/6562, S. 9.
273 Ablehnend: Ostendorf/Bochmann, ZRP 2007, 146 ff.; Eisenberg, JZ 2007, 1143 f.;

Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer zum Referentenentwurf eines Gesetzes
zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach Ju-
gendstrafrecht vom 10. April 2007; vgl. auch die Stellungnahme Nr. 7/2007 zum Vorhaben
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Kurz- bis mittelfristig ist zu erwarten, dass sich die derzeit im Raum stehenden
Maximalforderungen durchsetzen werden.

Diese lägen in einer

! Ausweitung der nachträglichen Sicherungsverwahrung auf die Altfälle, in de-
nen die Sicherungsverwahrung aus rechtlichen Gründen im Anordnungsverfah-
ren nicht verhängt werden konnte. Allein in dieser rechtlichen Unmöglichkeit
soll eine neue Tatsache zu sehen sein;

! Umstellung auf ein reines System nachträglicher Sicherungsverwahrung;
! Einbeziehung von Jugendlichen und Heranwachsenden in das gesamte System
der Sicherungsverwahrung.

___________
zur Erweiterung der Sicherungsverwahrung des Strafrechtsausschusses des Deutschen An-
waltvereins vom Februar 2007.



KAPITEL 4
Die Rechtsprechung zur

nachträglichen Sicherungsverwahrung

Die Anwendung der nachträglichen Sicherungsverwahrung hat inzwischen durch
die Rechtsprechung Konturen bekommen.274 Die dort behandelten Fragen lassen
sich im Wesentlichen vier Bereichen zuordnen.

So hatten sich die Gerichte zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemen zu
beschäftigen. Dazu gehören die Verfassungsmäßigkeit, der Sinn und Zweck sowie
der Anwendungsbereich dieser neuen Sanktion (4.1). Während die in § 66b StGB
genannten formellen Voraussetzungen im Rahmen der konkreten Anwendung die-
ser Sanktion bisher nur wenig Anlass zur Diskussion gaben (4.2), hat sich inner-
halb der materiellen Voraussetzungen die Frage, wann „neue Tatsachen“ vorliegen,
als neuralgischer Punkt der nachträglichen Sicherungsverwahrung erwiesen. Dane-
ben versuchte die Rechtsprechung auch, die Prüfungsmethodik (das Zusammen-
spiel zwischen neuen Tatsachen und der Gesamtwürdigung), die Frage nach dem
Erfordernis eines Hangs, den anzulegenden Gefährlichkeitsmaßstab sowie die Be-
schaffenheit der zu erwartenden Straftaten zu klären (4.3). Schließlich waren auf-
grund nur geringer Verfahrensvorgaben einige prozessuale Probleme zu lösen
(4.4).

4.1 Klärung grundsätzlicher Fragen

4.1.1 Die Verfassungsmäßigkeit der nachträglichen Sicherungsverwahrung

Das erste Urteil zur nachträglichen Sicherungsverwahrung (konkret: zu § 66b
Abs. 1 StGB) veranlasste den BGH im Mai 2005, wenn auch nur sehr kurz, zu ei-
nem Teil der gegen diese neue Sanktion geäußerten verfassungsrechtlichen Beden-
ken Stellung zu nehmen.275

Dabei bezeichnete der 1. Strafsenat unter Berufung auf die Mehrheitsmeinung
des Bundesverfassungsgerichts das in Art. 103 Abs. 2 GG normierte absolute
Rückwirkungsverbot im Falle der „rein präventiven Maßnahme“ (nachträgliche)
Sicherungsverwahrung als nicht einschlägig. Auch einen Verstoß gegen das allge-
meine Vertrauensschutzgebot sah der BGH entgegen der Mindermeinung des Bun-
desverfassungsgerichts276 und Bedenken in der Literatur277 deswegen nicht für ge-
___________

274 Pfister, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 111 (117) berichtet, dass dem
Bundesgerichtshof bis zum November 2006 ca. 30 Revisionen in Verfahren nach § 66b
StGB vorlagen.

275 BGH, U v. 11.5.2005 – 1 StR 37/05, BGHSt 50, 121 = NJW 2005, 2022 = NStZ
2005, 561 m. Anm. Ullenbruch = StraFo 2005, 300 m. Anm. Böhm = JZ 2005, 1063 m.
Anm. Kinzig = StV 2005, 388 m. Anm. Brettel StV 2006, 64 = JR 2006, 32.

276 BVerfGE 109, 190 (254 ff.).
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geben an, weil die Sicherungsverwahrung – jedenfalls regelmäßig – bereits vom
Ausgangsgericht habe verhängt werden können.278 Anderes könne, so der
1. Strafsenat des BGH, allenfalls für die Fälle der §§ 66b Abs. 1 und 2 StGB gel-
ten, die auf § 66 Abs. 3 StGB verwiesen, wenn das Ausgangsgericht damals (vor
dem Jahr 1998) Sicherungsverwahrung nicht nach § 66 Abs. 3 StGB habe anordnen
können.279

Zwischenzeitlich wurde auch der nachträglichen Einmaltäterverwahrung nach
§ 66b Abs. 2 StGB vom 2. Strafsenat eine verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit
attestiert. Diese gelte nicht nur im Hinblick auf Art. 103 Abs. 2 GG und das rechts-
staatliche Vertrauensschutzgebot, sondern auch für das in Art. 103 Abs. 3 GG ga-
rantierte Verbot der Mehrfachbestrafung, das für diese „rein präventive Maßnah-
me“ nicht gelte.280

Verzichteten alle Strafsenate des BGH auf eine detaillierte Auseinandersetzung
mit den gegen die Verfassungsmäßigkeit der nachträglichen Sicherungsverwahrung
sprechenden Gründen, fand eine mit einer Begründung versehene Prüfung am
Maßstab der EMRK noch überhaupt nicht statt. Insoweit wurde bisher, wenn über-
haupt, nur ausgeführt, es bestünden keine „konventionsrechtlichen Bedenken“.281

Aufgrund dieser Vorgeschichte war nicht zu erwarten, dass das Bundes-
verfassungsgericht, das sich im August 2006 in einer Kammerentscheidung des 2.
Strafsenats erstmals zur nachträglichen Sicherungsverwahrung äußerte, zu einem
anderen Urteil gelangen könnte. Auch dieses Gericht stellte fest, dass die Regelung
___________

277 Vgl. etwa Braum, ZRP 2004, 105; Dünkel, NKP 2/2004, 42; Jansing, 2004, 477;
Gazeas, StraFo 2005, 9 ff. Streng, StV 2006, 92 (97); Römer, JR 2006, 5. Kritisch auch
Ullenbruch in seiner Anmerkung NStZ 2005, 561.

278 BGHSt 50, 121. So, ohne Begründung, auch der 2. Strafsenat in seinem Urteil vom
1.7.2005 (BGH, U v. 1.7.2005 – 2 StR 9/05, BGHSt 50, 180 = NJW 2005, 3078 = NStZ
2005, 684 = StV 2005, 549 = JR 2006, 36) zur nachträglichen und in seinem Urteil vom
8.7.2005 (BGHSt 50, 188) zur vorbehaltenen Sicherungsverwahrung. Kritisch dazu unter
dem Blickwinkel des Art. 7 EMRK Renzikowski in seiner Anmerkung in NStZ 2006, 280
(284).
Zur Rückwirkungsproblematik der nachträglichen Sicherungsverwahrung auch Bender,
2007, 137 ff.

279 Insoweit offen gelassen auch vom 2. Strafsenat (BGHSt 50, 284; ohne eine Rück-
wirkung zu problematisieren, noch der 2. Strafsenat in BGHSt 50, 180). Die Verfassungs-
widrigkeit der nachträglichen Sicherungsverwahrung insgesamt verneinend OLG Bran-
denburg B v. 6.1.2005 – 2 Ws 229/04, NStZ 2005, 272 = StraFo 2005, 208, ebenso aus der
Literatur: Poseck, NJW 2004, 2559 (2561); offen gelassen etwa von OLG Frankfurt, NStZ-
RR 2005, 106 m. kritischer Anm. Eisenberg, StV 2005, 345 sowie von OLG Rostock, B v.
18.1.2005 – 1 Ws 560/04, StV 2005, 279 sowie B v. 7.12.2005 – I Ws 408/05 m. weit.
Nachw.

280 BGHSt 50, 284. Anders wohl Fischer, 2008, § 66b Rdnr. 5. Einen Verstoß gegen
Art. 103 Abs. 3 GG ausführlich begründend: Bender, 2007, 147 ff.

281 Mit einem Wort erwähnt in BGHSt 50, 373.
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über die nachträgliche Anordnung der Unterbringung nach § 66b Abs. 2 StGB
nicht gegen Verfassungsrecht verstoße.282 Als verfassungsrechtliche Maßstäbe
prüfte das Gericht Art. 103 Abs. 2 GG, das rechtsstaatliche Vertrauensschutzgebot
nach Art. 2 Abs. 2 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG sowie Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG.

In seinen Ausführungen zu einem möglichen Verstoß gegen das verfassungs-
rechtliche Rückwirkungsverbot nach Art. 103 Abs. 2 GG wiederholte die Kammer
die Feststellungen des 2. Senats vom Februar 2004. Art. 103 Abs. 2 GG sei nicht
einschlägig, weil die (nachträgliche) Sicherungsverwahrung nur eine präventive
Maßnahme darstelle, deren Zweck es sei, die Allgemeinheit vor dem Täter zu
schützen.283

Im Übrigen, so die Kammer, enthalte die Regelung des § 66b Abs. 2 StGB nur
eine tatbestandliche Rückanknüpfung („unechte“ Rückwirkung). Als (wenig über-
zeugende) Begründung führte das Gericht an, die Neuregelung des § 66b StGB
knüpfe zwar „gegebenenfalls“284 an eine vor ihrer Verkündung begangene Anlass-
tat an, ändere aber nicht nachträglich eine an die Anlasstat anknüpfende Rechtsfol-
ge.285 Die vom Gesetzgeber im Rahmen seiner Einschätzungsprärogative getroffe-
ne Wertung, die Vertrauensschutzbelange der von der Neuregelung betroffenen
Verurteilten müssten hinter das Gemeinwohlinteresse eines effektiven Schutzes der
Allgemeinheit vor einzelnen hochgefährlichen Straftätern zurücktreten, sei unter
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden.

Die Neuregelung des § 66b Abs. 2 StGB, so das Gericht weiter, verstoße auch
nicht gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG. Denn die enge Begrenzung des Anwendungs-
bereichs des § 66b StGB könne gewährleisten, dass diese Maßnahme nur in beson-
deren Ausnahmefällen in Betracht komme, auf einige wenige Verurteilte be-

___________
282 BVerfG, B v. 23.8.2006 - 2 BvR 226/06, NJW 2006, 3483 = StV 2006, 574 = NStZ

2007, 87 m. Anm. Foth = JR 2006, 474 mit Anm. Rau/Zschieschack = HRRS 2006 Nr. 804
m. Anm. Milde HRRS 2006, 380 = JZ 2007, 582 m. Anm. Rosenau/Peters.

283 Die zuvor im Schrifttum einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG behauptenden
Stimmen waren zahlreich: siehe nur Streng, StV 2006, 92 (96). Zu den Gegenargumenten
vgl. auch Bender, 2007, 137 ff.

284 Man fragt sich, welcher Fall hier „gegeben“ sein muss. Die Anknüpfung ist schon
aufgrund des Gesetzestextes zwingend.

285 Zu den Straftäterunterbringungsgesetzen (BVerfGE 109, 190) hatte die Mehrheits-
meinung noch richtigerweise festgestellt, die Unterbringung sei „eine nachträgliche prä-
ventive Sanktion, die ausschließlich für Straftäter gilt und ihre sachliche Rechtfertigung
aus der Straftat bezieht.“ Vgl. demgegenüber eindeutig und richtig zur Rückwirkung schon
das Minderheitenvotum in der Entscheidung über die landesrechtlichen Unterbringungsge-
setze: „Die Straftäterunterbringungsgesetze der Länder haben deshalb nachträglich än-
dernd in bereits abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingegriffen.“
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schränkt bleibe und damit verhältnismäßig sei.286 So wirke einschränkend, dass es
sich bei den „nova“ um Tatsachen handeln müsse, die jenseits einer gewissen
Erheblichkeitsschwelle liegen, also einerseits in einem prognoserelevanten symp-
tomatischen Zusammenhang mit der Anlassverurteilung stehen und andererseits
nach anerkannten und überprüfbaren Maßstäben auf eine erhebliche Gefährlichkeit
des Verurteilten schließen lassen müssten. Darunter fielen für Strafgefangene typi-
sche Verhaltensweisen nicht ohne Weiteres.

Zudem werde durch die Rechtsprechung sichergestellt, dass durch die Anord-
nung der nachträglichen Sicherungsverwahrung nicht Versäumnisse der Straf-
verfolgungsbehörden im Ausgangsverfahren zu Lasten des Verurteilten im Nach-
hinein korrigiert würden. Als „nova“ im Sinne des § 66b Abs. 1 StGB kämen mit-
hin nur solche Tatsachen in Betracht, die die Gefährlichkeit des Verurteilten in
einem neuen Licht erscheinen ließen. Verlangt sei, so die Kammer in einer schwer
verständlichen Differenzierung, „zwar nicht eine gegenüber dem Zeitpunkt der
Verurteilung objektiv gesteigerte Gefährlichkeit“ …, „jedoch eine nach Überzeu-
gung des über die Anordnung befindenden Gerichts gesteigerte Gefährlichkeit.“

Der Verzicht des Gesetzgebers auf das Erfordernis des Hanges in § 66b Abs. 2
StGB287 sei nicht zu beanstanden, da § 66b Abs. 2 StGB im Gegensatz zu § 66b
Abs. 1 StGB weitere limitierende Merkmale enthalte. Dennoch könne im Einzelfall
die Feststellung eines Hanges zu erheblichen Straftaten geboten sein.288

Auch den vom Gesetz verlangten Wahrscheinlichkeitsgrad künftiger Straftaten
hielt das Gericht für limitierend. So müsse es sich um eine konkrete, auf den Ein-
zelfall bezogene hohe Wahrscheinlichkeit handeln. Durch den Aspekt ihrer Ge-
genwärtigkeit hebe sich die zu prognostizierende Gefährlichkeit von einer allge-
meinen Rückfallwahrscheinlichkeit ab. Dazu trete eine Gesamtwürdigung des Ver-
urteilten, seiner Tat oder seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung während
des Strafvollzugs, die bewirke, dass nicht einzelne Ereignisse und Verhaltenswei-
sen des Verurteilten isoliert betrachtet und fehl gewichtet würden.

Die Einhaltung der Verhältnismäßigkeit gebiete aber auch – dies kann als weiter-
führender Aspekt dieser Kammerentscheidung angesehen werden – mildere Mittel
in Betracht zu ziehen. Dazu gehörten die Anordnung von Führungsaufsicht (§ 68f
StGB), gegebenenfalls mit begleitender Erteilung von Weisungen (§ 68b StGB),
Maßnahmen der Entlassenenhilfe (vgl. §§ 74 Satz 2, 126 StVollzG) und des Opfer-
schutzes (vgl. etwa § 406d Abs. 2 StPO) oder auch präventive Maßnahmen auf

___________
286 Rau/Zschieschack (JR 2006, 477 (479)) meinen, dass nach dieser Entscheidung die

Norm nahezu ins Leere laufe. Kritisch zur Inanspruchnahme des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes: Foth, NStZ 2007, 89. Ausführlich ablehnend: Bender, 2007, 156 ff.

287 A.A. zum Hangerfordernis aber BGHSt 50, 373, siehe dazu sogleich.
288 Kritisch dazu Rau/Zschieschack in ihrer Anmerkung in JR 2006, 477 (478). Milde,

HRRS 2006, 380 plädiert dafür, den „Hang“ nun gänzlich abschaffen.
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polizeirechtlicher Grundlage.289 Gleichermaßen sei auf die nachträgliche Verwah-
rung zu verzichten, wenn „eine Gesamtabwägung im Einzelfall ein Überwiegen der
Freiheitsrechte des Betroffenen gegenüber den schutzwürdigen Allgemeininteres-
sen ergebe“, wobei bei den im Übrigen strengen Voraussetzungen im Unklaren
bleibt, unter welchen Umständen dies angezeigt sein kann.290

Im konkreten Fall bejahte die Kammer einen Verstoß der Urteile des Landge-
richts und des BGH gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG.291 Zwar sei ein erst während
des Vollzugs zu Tage tretender Wegfall der Therapiemotivation grundsätzlich ge-
eignet, eine neue Tatsache im Sinne des § 66b Abs. 1 StGB darzustellen. Doch
liege ein Novum dann, wie im zu entscheidenden Fall, nicht vor, wenn die Gefähr-
lichkeit sich ausschließlich als Folge der – zum Zeitpunkt der Verurteilung bereits
bekannten – unbewältigten Suchtproblematik darstelle, da es dann bereits dem über
die Anlasstat befindenden Gericht offen gestanden hätte, geeignete Maßnahmen
zum Schutz der Allgemeinheit zu ergreifen.292

Des Weiteren könne auch eine Haltungsänderung des Verurteilten hinsichtlich
der Bewertung seiner Tat grundsätzlich ein Novum im Sinne des § 66b Abs. 1
StGB bilden, aber nur dann, wenn in einem solchen Verhalten Hinweise für einen
Gesinnungswandel lägen, der eine erhöhte Gefährlichkeit des Betroffenen begrün-
de. Dies sei hier nicht festgestellt worden.

Einschränkend nahm die Kammer auch zu der Frage Stellung, welche Auffällig-
keiten im Vollzug ein Novum darstellen könnten. Die nachträgliche Anordnung der
Sicherungsverwahrung folge insoweit nicht den Maßstäben der Strafrestausset-
zung, sondern setze einen empirisch belastbaren Zusammenhang zwischen den im
Vollzug erkennbar gewordenen Tatsachen und einer durch sie zu Tage getretenen
erheblichen Gefährlichkeit des Betroffenen voraus. Ubiquitäre und vollzugstypi-
sche Verhaltensweisen könnten also nicht ohne weitere Feststellungen als Hinweise
auf eine erhebliche Gefährlichkeit des Betroffenen gewertet werden.

Zudem sei die Feststellung einer gegenwärtigen erheblichen Gefährlichkeit des
Betroffenen für die Allgemeinheit erforderlich, für die bloße Erwägungen zur
Rückfallwahrscheinlichkeit nicht genügten.

___________
289 Ob mit den präventiven Maßnahmen auf polizeirechtlicher Grundlage primär die

Überwachung durch Polizeibeamte nach Entlassung, wie im Fall Frank O., gemeint ist, ist
unklar.

290 Kritisch auch Ullenbruch, NStZ 2007, 62 (68).
291 Vorgängerentscheidung: BGH, B v. 8.12.2005 – 1 StR 482/05.
292 Kritisch dazu Milde in Anm. HRRS 2006, 380; Foth, NStZ 2007, 89 ff. sowie Rose-

nau/Peters, JZ 2007, 584 (586 f.).
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4.1.2 Sinn und Zweck sowie Anwendungsbereich der neuen Sanktion

Auch wenn der Bundesgerichtshof (und später, wie gesehen, auch das Bundes-
verfassungsgericht) den zahlreichen in der Literatur geäußerten verfassungs- wie
menschenrechtlichen Bedenken bisher nicht gefolgt ist, bemüht er sich dennoch um
eine restriktive Interpretation der Vorschrift. So betont der BGH unter Bezug auf
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts293 und die Gesetzgebungsmate-
rialien,294 und dies nunmehr bereits in ständiger Rechtsprechung, dass die nachträg-
liche Sicherungsverwahrung „nur bei einer geringen Anzahl denkbarer Fälle in
Betracht“ komme295 und daher „auf seltene Einzelfälle extrem gefährlicher Täter-
persönlichkeiten beschränkt“ sei.296 Auch könne sie weder dazu dienen, „unklare
Gefährdungslagen $vorsorglich$ abzuwenden“, noch dazu, die Grenzen des § 63
StGB zu umgehen.297

Als Zielpopulation des § 66b StGB werden Straftäter genannt, gegen die zwar
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen Sicherungsverwahrung im Ausgangs-
verfahren nicht habe angeordnet werden können, bei denen sich aber nach ihrer
Verurteilung bis zum Ende ihres Vollzugs herausstelle, dass von ihnen eine erheb-
liche Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe.298 Allerdings diene die nachträgliche
Sicherungsverwahrung nicht dazu, Rechtsfehler nachträglich zu korrigieren.299 So
komme etwa eine Maßregel nach § 66b StGB nicht in Betracht, wenn die formellen
Voraussetzungen der (traditionellen) Sicherungsverwahrung im Ausgangsverfahren
fehlerhaft verneint worden seien.300

4.2 Die formellen Voraussetzungen

Die formellen Voraussetzungen der nachträglichen Sicherungsverwahrung, ins-
besondere Art und Höhe der Vorstrafen wie Art der und Strafhöhe für die Anlass-

___________
293 BVerfGE 109, 190 (236).
294 BT-Drs. 15/2887, S. 10.
295 BGHSt 50, 121; BGHSt 50, 284; vorher bereits OLG Koblenz, B v. 21.9.2004 – 1

Ws 561/04, NStZ 2005, 97 = StraFo 2004, 392 = StV 2004, 665.
296 BGHSt 50, 373; BGH, R&P 2006, 205.
297 BGH, B v. 1.12.2006 – 2 StR 475/06, StraFo 2007, 120 = R&P 2007, 90.
298 BGHSt 50, 121.
299 BGHSt 50, 121; BGH, B v. 3.2.2006 – 2 StR 598/05 in einem Fall, in dem ein

Amtsgericht als Ausgangsgericht entschieden hatte; so auch schon das OLG Frankfurt/M.
in einer frühen Entscheidung (B v. 4.1.2005 – 3 Ws 1278/04, NStZ-RR 2005, 106 m. kriti-
scher Anm. Eisenberg, StV 2005, 345) sowie OLG Rostock, B v. 7.12.2005 – I Ws 408/05.

300 OLG Frankfurt/M, B v. 6.1.2005 – 3 Ws 1280/04. So auch OLG Brandenburg (B v.
8.4.2005 – 1 Ws 13/05) mit der Auffassung, § 66b StGB sei nicht dazu da, eine nachträgli-
che Sicherungsverwahrung zu ermöglichen, die das Ausgangsgericht „schlechthin ‚verges-
sen’“ habe.
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tat, haben der Rechtsprechung bisher nur wenige Probleme beschert. Dies ist im
Bezug auf die Vorstrafen dadurch begründet, dass der Gesetzestext in der Variante
des § 66b Abs. 1 StGB mit dem Verweis auf die „übrigen Voraussetzungen des
§ 66“ an die traditionelle Sicherungsverwahrung und damit an die dazu ergangene
Judikatur anknüpft.

Allerdings hatte sich der 2. Strafsenat301 mit der Frage auseinanderzusetzen, ob
es zur Erfüllung der formellen Voraussetzungen nach §§ 66b Abs. 1, 66 Abs. 3
Satz 1 StGB ausreicht, wenn als Vorverurteilung vor der Anlasstat eine Einheitsju-
gendstrafe von drei Jahren vorliegt, diese aber nicht ausschließlich Katalogtaten im
Sinne des § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB enthält. Der BGH hat dies zu Recht verneint
und dabei eine Parallele zu dem Fall gezogen, dass in einer Gesamtfreiheitsstrafe
von drei Jahren lediglich eine Katalogtat mit einer niedrigeren Einzelstrafe neben
einer Reihe von Nichtkatalogtaten enthalten ist.302 Darüber hinaus hat das OLG
Celle richtigerweise entschieden, dass der Bezug in § 66b Abs. 1 StGB auf die üb-
rigen Voraussetzungen des § 66 StGB und damit auch auf die Variante des § 66
Abs. 3 Satz 2 StGB nicht voraussetzt, dass die beiden Straftaten zusammen abgeur-
teilt worden sind.303

In der Variante des § 66b Abs. 2 StGB beschränkt sich hingegen die Prüfung der
formellen Voraussetzungen auf die Frage, ob eine „Verurteilung zu einer Freiheits-
strafe von mindestens fünf Jahren“ wegen einer (oder mehrerer) der dort genannten
Straftaten vorliegt. Unter die dort genannten Katalogtaten fällt aufgrund des ein-
deutigen Gesetzeswortlauts nicht die (besonders) schwere Brandstiftung.304 Nach
einer neuen Entscheidung genügt eine Gesamtfreiheitsstrafe in der Höhe von min-
destens fünf Jahren jedenfalls dann, wenn ihr ausschließlich Katalogtaten im Sinne
dieser Vorschrift zugrunde lagen.305 Offen lassen konnte der 1. Strafsenat, ob die
formellen Voraussetzungen in einem Fall erfüllt sind, in dem eine Einzelstrafe in
Höhe von fünf Jahren für elf tateinheitlich verwirklichte Straftatbestände verhängt
worden war, aber nur die letzte Tat eine Katalogtat im Sinne des § 66b Abs. 2

___________
301 BGHSt 50, 284.
302 S. bereits oben Kapitel 1.1.2 die Rechtsprechung zu § 66 Abs. 3 StGB. Vgl. auch LG

Hamburg, StraFo 2004, 393: Jugendstrafe ist keine Freiheitsstrafe im Sinne des § 66b
Abs. 2 StGB.

303 OLG Celle, B v. 19.6.2007 – 1 Ws 251/07, StV 2007, 577 im Rahmen einer Be-
schwerde gegen die Ablehnung des Erlasses eines Unterbringungsbefehls nach § 275a
StPO, im konkreten Fall aber das Vorliegen von Nova verneinend.

304 BGHSt 51, 25; vgl. auch LG Köln, B v. 18.3.2005 – 111/9/05. Kritisch: Skirl, Nach-
trägliche Sicherungsverwahrung praktisch. Ihr Vollzug in Nordrhein-Westfalen,
http://www.evangelische-akademie.de/_old/materialien/055855/skirl.pdf.

305 BGH, U v. 6.11.2007 – 1 StR 290/07, StV 2008, 76 allerdings mit unklarem Bezug
zur „Vorverurteilung zu einer einheitlichen Jugendstrafe“.
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StGB darstellte.306 Der Senat „neigt (aber) für solche Fälle dahin, dass bei tatein-
heitlicher Verurteilung von einer oder mehreren Katalogtaten sowie weiteren Straf-
taten die formellen Voraussetzungen nach § 66b Abs. 2 StGB nur vorliegen, sofern
die mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe erreichende Strafhöhe wesentlich durch
die Katalogtat geprägt ist.“307

In einem weiteren Fall monierte der 5. Strafsenat, dass das Tatgericht seine hy-
pothetische Gesamtstrafe fehlerhaft nicht nur aus Verbrechen gebildet hatte.308

Auch die Variante nach § 66b Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 StGB hat das OLG Frankfurt
richtigerweise nicht für erfüllt angesehen, wenn nicht erkennbar ist, dass mindes-
tens drei Jahre der (notfalls fiktiven) Gesamtstrafe auf Katalogtaten zurückge-
hen.309

4.3 Die materiellen Voraussetzungen

Im Gegensatz zu den formellen Voraussetzungen sind die für die nachträgliche
Sicherungsverwahrung erforderlichen materiellen Voraussetzungen noch von einer
abschließenden Klärung entfernt.

4.3.1 Das Erfordernis eines Hangs

In seinem ersten Urteil zur nachträglichen Sicherungsverwahrung musste der
BGH festlegen, ob auch diese Sanktion (im Falle des § 66b Abs. 1 StGB) einen
Hang erfordert.310 Dies war deswegen fraglich geworden, weil die Begründung des
Regierungsentwurfes die Passage enthielt, bei der nachträglichen Anordnung der
Sicherungsverwahrung müsse im Gegensatz zu ihrer traditionellen Variante das
Vorliegen eines Hanges nicht festgestellt werden.311 Jedoch versäumte der Gesetz-
geber, dieser Auffassung Ausdruck im Gesetzestext zu geben.312 In dieser Streit-
frage räumte der 1. Strafsenat, allerdings ohne nähere Begründung, dem Wortlaut

___________
306 Dabei bestand die besondere Konstellation, dass elf grundsätzlich selbstständige

Handlungen über einen Zeitraum von einem Jahr vorlagen, welche in der Ausgangsverur-
teilung nur durch eine zugleich begangene Dauerstraftat zur Tateinheit verklammert wur-
den.

307 BGH, StV 2008, 76 unter Hinweis auf die Gesetzgebungsmaterialien zu § 66b
Abs. 2 StGB (BT-Drs. 15/3146, S. 10).

308 Im Fall BGH, B v. 10.10.2007 – 5 StR 376/07.
309 OLG Frankfurt, NStZ-RR 2005, 140.
310 BGHSt 50, 121.
311 BT-Drs. 15/2887, S. 13.
312 Siehe wiederum den kryptischen Verweis auf „die übrigen Voraussetzungen des

§ 66“.
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den Vorrang vor dem gesetzgeberischen Willen ein.313 Er relativierte dieses Merk-
mal allerdings durch die Bemerkung, dass die Feststellung der erforderlichen Ge-
fährlichkeit in der Regel auf einen entsprechenden Hang zurückgehen dürfte. Den-
noch sei das Vorliegen eines Hanges ausdrücklich zu prüfen.314

Das Erfordernis eines Hangs gilt nach dem 5. Strafsenat auch für die Siche-
rungsverwahrung nach § 66b Abs. 2 StGB. Damit würden, so die durchaus über-
zeugende Argumentation, Wertungswidersprüche zu § 67d Abs. 3 StGB vermie-
den, der für eine Fortdauer einer Sicherungsverwahrung über die 10-Jahres-Grenze
eine Gefährlichkeit infolge eines Hanges verlangt. Allerdings wäre zu erwägen, ob
auf das Kriterium des „eingeschliffenen Verhaltensmusters“ zu verzichten sei.315

Ob das zusätzliche Merkmal des Hangs in der Rechtsprechung eine einschrän-
kende Wirkung entfalten wird, bleibt jedoch abzuwarten. Immerhin verneinte das
LG Bochum in einem Fall neben anderen materiellen Voraussetzungen auch das
Vorliegen eines Hanges, definiert als „eingeschliffenes Verhaltensmuster“.316 Das
LG Kaiserslautern bejahte in einem weiteren Urteil zwar einen Hang zur Begehung
von Eigentums- und Vermögensdelikten unter Einbeziehung der Begehung qualifi-
zierter Raubtatbestände, verneinte aber einen „Hang zu grundloser und/oder exzes-
siver Gewalt“, so dass die zu erwartenden Straftaten nicht den in § 66b StGB ge-
forderten Erheblichkeitsmaßstab erreichten.317

___________
313 Zustimmend Ullenbruch, NStZ 2005, 561; Römer, JR 2006, 5 (6); Rosenau, 2006,

286 (304 ff.); Zschieschack/Rau, JR 2006, 8 (13).
Zuvor schon OLG Frankfurt, NStZ-RR 2005, 106 m. kritischer Anm. Eisenberg, StV
2005, 345; anders aber dezidiert: ThürOLG, StV 2006, 71 (72): „die Verweisung auf § 66
betrifft nicht auch dessen Abs. 1 Nr. 3“.

314 Zur Redundanz der Prüfungspunkte Hang und Gefährlichkeit in der Praxis schon
Kinzig, 1996, 367 ff. Für eine strikte Trennung dieser beiden Punkte plädiert Neuhaus,
2006, 355 (380 f.). Rosenau, 2006, 286 (293) spricht dagegen von einer „Hangprognose“.

315 BGHSt 50, 373; zustimmend Zschieschack/Rau, JZ 2006, 895 (896); Rissing-van
Saan, 2006, 191 (199); Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 121 (129); vgl.
auch MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66b Rdnr. 115; a.A. aufgrund des Wortlautes
des § 66b Abs. 2 StGB die 1. Kammer des 2. Senates: BVerfG, NJW 2006, 3483 (3484);
ebenso, Bender, 2007, 85 ff.;
dagegen wiederum: BGH, B v. 9.1.2007 – 1 StR 605/06, BGHSt 51, 191 = NJW 2007,
1074 = StV 2007, 181 = BGHR StGB § 66b Gefährlichkeit 1 = BGHR StGB § 66b Abs 2
Voraussetzungen 2 = NStZ 2007, 520.
Dem BVerfG kritisch gegenüber auch Rau/Zschieschack in ihrer Anmerkung JR 2006, 477
(478). Einen Hang verneinend auch OLG Brandenburg, B v. 8.4.2005 – 1 Ws 13/05, da im
Gegensatz zu § 66b Abs. 1 StGB nicht auf die „übrigen Voraussetzungen“ verwiesen wor-
den sei. Milde, HRRS 2006, 380 will dagegen den „Hang“ nun gänzlich abschaffen.

316 LG Bochum, U v. 27.7.2005 – 8 KLs 36 Js 59/02.
317 LG Kaiserslautern, B v. 6.10.2005 – 6110 Js 16066/99 SVn 4 Kls.
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4.3.2 Die neuen Tatsachen

Große Schwierigkeiten macht die Beurteilung der Frage, wann die in § 66b
Abs. 1 und 2 StGB vorausgesetzten neuen (erheblichen) Tatsachen vorliegen.318

4.3.2.1 Die Berücksichtigungsfähigkeit neuer Tatsachen

4.3.2.1.1 Zeitliche Grenzen

In diesem Zusammenhang äußerte sich der 1. Strafsenat zunächst dazu, wann ei-
ne Tatsache als „neu“ zu betrachten ist. Hierfür komme es „allein auf die Möglich-
keit der Kenntnisnahme und Berücksichtigung im vorangegangenen Strafverfah-
ren“ an. Umstände, die für den ersten Tatrichter erkennbar gewesen seien, könnten
daher, so der BGH, keine neuen Tatsachen im Sinne des § 66b StGB darstellen.319

Neu seien Tatsachen im Sinne von § 66b Abs. 1 StGB also nur dann, so der
2. Strafsenat im Anschluss an die Rechtsprechung des OLG Frankfurt,320 wenn sie
nach der letzten Verhandlung in der Tatsacheninstanz und vor Ende des Vollzugs
der verhängten Freiheitsstrafe erkennbar wurden.321 Erfolgen während des Voll-
zugs weitere Verurteilungen, ist die letzte Tatsachenverhandlung im Sinne des
§ 66b StGB diejenige, in der eine Entscheidung über die primäre Anordnung von
Sicherungsverwahrung ergehen konnte.322

___________
318 Einen umfassenden Katalog möglicher Nova (die im einzelnen aber durchaus frag-

würdig sind) liefert Folkers, NStZ 2006, 426. Zschieschack/Rau, JR 2006, 8 (12) befür-
worten eine Auslegung in Anlehnung an die Kriterien für ein Wiederaufnahmeverfahren.
Zu den Nova auch Bender, 2007, 55 ff.

319 BGHSt 50, 121 (126), BGHSt 50, 373 (378 ff.); dagegen Baltzer, 2005, 59 (69 ff.),
der befürchtet, dass dadurch nicht dem Schutz der Allgemeinheit Rechnung getragen wer-
de; BGH, B v. 22.2.2006 – 5 StR 552/05, NStZ-RR 2006, 172 = NStZ-RR 2006, 204 (205)
= BGHR StGB § 66b Neue Tatsachen 2: keine neue Tatsache bei einer Vorverurteilung,
die bekannt war, deren Akten aber vom Ausgangsgericht nicht beigezogen werden konn-
ten; vgl. auch OLG Rostock B v. 7.12.2005 – I Ws 408/05 sowie BVerfG, NJW 2006,
3483 (3484).

320 OLG Frankfurt, NStZ-RR 2005, 106 m. kritischer Anm. Eisenberg, StV 2005, 345;
vgl. auch schon OLG Koblenz, NStZ 2005, 97.

321 BGHSt 50, 180 (187). So auch BGH, B v. 9.11.2005 - 4 StR 483/05, BGHSt 50, 275
(278) = NJW 2006, 384 = StV 2006, 66 = NStZ 2006, 155. Zusammenfassend zur Neuheit
auch: Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 121 (124 ff.).

322 In BGHSt 50, 373 (379 f.) (Fall des René N.) wurde die nachträgliche Sicherungs-
verwahrung in einem Fall abgelehnt, in dem für eine während des Strafvollzugs der Aus-
gangstat begangene Tat eine Freiheitsstrafe von vier Jahren verhängt worden war, auf die
Anordnung der Sicherungsverwahrung aber verzichtet wurde, obwohl die formellen Vo-
raussetzungen der traditionellen Sicherungsverwahrung vorlagen. Laut Presseberichten
(Die Welt, Hamburger Abendblatt sowie die Taz vom 14.12.2007) ist der Betreffende vom
Landgericht Hamburg wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung zu einer neuerli-
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Das Ende des Vollzugs der Freiheitsstrafe markiert das Ende des berücksichti-
gungsfähigen Zeitraums.323 Tatsachen aus der Bewährungszeit sind dann berück-
sichtigungsfähig, wenn gegen den zwischenzeitlich im Wege der Strafrestausset-
zung zur Bewährung in Freiheit gelangten Verurteilten nach Widerruf der Strafaus-
setzung die Freiheitsstrafe wieder vollzogen wird.324 Dagegen sind Tatsachen aus-
geschlossen, die durch Sachverständige in ihren Gutachten erst erstmals nach Ende
des Strafvollzuges festgestellt werden.325 Wegen der zeitlichen Grenze „vor Ende
des Vollzugs dieser Freiheitsstrafe“ in § 66b StGB sind auch Vorfälle nicht berück-
sichtigungsfähig, die sich zwar während einer landesrechtlichen Unterbringung,
aber nach Ende der Freiheitsstrafe ereignet haben.326 Jedoch dürfte diese zeitliche
Grenze wohl nur für belastende neue Tatsachen gelten, müsste doch eine etwaige
Bewährung in Freiheit nach Vollverbüßung und vor der Entscheidung über die
nachträgliche Maßregel in die Gesamtwürdigung einbezogen werden.327

4.3.2.1.2 Die Erkennbarkeit neuer Tatsachen

Die „Möglichkeit der Kenntnisnahme und Berücksichtigung im vorangegange-
nen Strafverfahren“, kurz: die Frage der Erkennbarkeit, hatte der 4. Strafsenat in
einem weiteren Beschluss zu präzisieren.328 Erkennbar und daher nicht „neu“ i.S.
des § 66b StGB seien auch solche „Tatsachen, die ein sorgfältiger Tatrichter mit
Blick auf § 244 Abs. 2 StPO hätte aufklären müssen, um entscheiden zu können, ob
eine Maßregel nach §§ 63, 64, 66, 66a StGB anzuordnen ist.“ „Rechtsfehler, die
durch deren Nichtberücksichtigung entstanden sind, können nicht durch die An-
ordnung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung korrigiert werden.“ Eine blo-
ße neue (abweichende) Bewertung bereits bei der Anlassverurteilung bekannter
oder erkennbarer Tatsachen stelle daher keine „neue“ Tatsache dar.329 Dies gilt

___________
chen Freiheitsstrafe von drei Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt
worden. Dabei soll er „über die Freundin eines Bekannten hergefallen“ sein. „Er lebte mit
Freundin und Tochter zusammen, ohne im Strafvollzug therapiert oder auch nur auf seine
Entlassung vorbereitet worden zu sein“.

323 BGHSt 50, 180 (187) mit Wortlautargumentation.
324 BGH, B v. 10.10.2006 – 1 StR 475/06, NStZ 2007, 30 = StV 2006, 690 = BGHR

StGB § 66b Abs 1 Neue Tatsachen 6.
325 BGH, B v. 15.2.2006 – 2 StR 4/06, StV 2006, 413 = NStZ-RR 2006, 303 = BGHR

StGB § 67a Abs 2 Überweisung 1 = R&P 2006, 203.
326 BGH, R&P 2006, 205.
327 Im Fall BGHSt 50, 180 scheint der möglicherweise zu Verwahrende immerhin

(mindestens) von der Entlassung aus seiner vollverbüßten Freiheitsstrafe am 6.12.2004 bis
zum BGH-Urteil am 1.7.2005 in Freiheit gewesen zu sein.

328 BGHSt 50, 275.
329 BGHSt 50, 275 (278) (4. Strafsenat) mit Verweis auf BGHSt 50, 121 (1. Strafsenat)

sowie BGHSt 50, 180 (2. Strafsenat); außerdem BGH, StV 2006, 413 (2. Strafsenat) bei
unterlassener Begutachtung im Ausgangsverfahren und später diagnostizierter „Kernpädo-
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selbst dann, wenn es sich nach der Beurteilung des BGH um einen „äußerst gefähr-
lichen Straftäter“ handelt.330

Der zur Entscheidung über die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwah-
rung berufene Richter muss deshalb prüfen, ob das Gericht im Ausgangsverfahren
seiner Pflicht zur Aufklärung von Tatsachen nachgekommen war, deren Kenntnis
Anlass gegeben hätte, die Sicherungsverwahrung schon damals näher zu prüfen
und gegebenenfalls anzuordnen. Daher hat sich der neue Richter die Kenntnis der
Akten des Ausgangsverfahrens zu verschaffen und sich so in den Stand zu verset-
zen, den der Richter damals hätte haben können. Diese Einschränkung hat auch
Konsequenzen für die Aufklärungspflicht im Ausgangsverfahren, etwa bei einer
Verständigung über das Verfahrensergebnis.331

Nach dem 5. Strafsenat sind Vorfälle während der Haftzeit nicht als eine „neue
Tatsache“ anzusehen, wenn der Verurteilte bereits vor seiner Inhaftierung im
Übermaß dem Alkohol zugesprochen hat. „Zahlreiche verbale Ausfälle …, Angrif-
fe gegen Sachen sowie die Verstöße gegen die Anstaltsordnung“ sind ebenfalls
nicht neu, wenn die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten den schon früher er-
kennbaren Persönlichkeitsdefiziten des Verurteilten entsprechen.332 Ähnlich hat
auch das OLG Rostock darauf hingewiesen, dass, wenn das vollzugliche Verhalten
schon vor der letzten Verurteilung immer wieder Anlass zu Beanstandungen gege-
ben habe, andauerndes Fehlverhalten keine neue Tatsache darstellt, und zwar selbst
dann nicht, wenn der Verurteilte dabei neue Straftaten begangen hat.333

4.3.2.1.3 Die Erheblichkeit neuer Tatsachen

Bereits in der ersten Entscheidung zur nachträglichen Sicherungsverwahrung
wies der 1. Strafsenat unter Rekurs auf die Begründung des Gesetzesentwurfs da-

___________
philie“; BGH, NStZ-RR 2006, 172 (5. Strafsenat) für eine Vorverurteilung, die zwar be-
kannt, deren Akten aber vom Ausgangsgericht nicht beigezogen werden konnten; BGH, B
v. 29.8.2006 – 1 StR 306/06, StV 2007, 29 = NStZ-RR 2007, 199 (nur Leitsatz) für den
Fall unterlassener Prüfung der Sicherungsverwahrung im Ausgangsverfahren; BGH, NStZ
2006, 276 (277 f.) (4. Strafsenat); BGHSt 50, 373 (379); außerdem bereits OLG Koblenz,
NStZ 2005, 97 sowie OLG Frankfurt, NStZ-RR 2005, 106 m. kritischer Anm. Eisenberg,
StV 2005, 345.
Die Erkennbarkeit für den Tatrichter festzustellen, kann enorme Probleme bereiten, läuft
sie doch auf eine Rekonstruktion der Hauptverhandlung vor dem erkennenden Gericht
hinaus (vgl. auch Ullenbruch, NJW 2006, 1377).

330 BGH, B v. 19.10.2007 – 3 StR 378/07, NStZ-RR 2008, 39.
331 BGH, U v. 21.12.2006 – 3 StR 396/06 = NJW 2007, 1148 = StV 2007, 238 m. Anm.

Kinzig, JZ 2007, 1006.
332 BGH, NStZ-RR 2006, 303 (nur Leitsatz).
333 OLG Rostock, B v. 7.12.2005 – I Ws 408/05, OLGSt StGB § 66b Nr. 5.
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rauf hin, dass es sich bei diesen neuen Tatsachen um solche „jenseits einer gewis-
sen Erheblichkeitsschwelle handeln“ müsse.334

Erhöhte Anforderungen inhaltlicher Art an die erforderliche neue Tatsache statu-
ierte dann der 4. Strafsenat. Da die nachträgliche Sicherungsverwahrung an die
Anlasstat anknüpfe, müssten „die $nova$ in einem prognoserelevanten symptomati-
schen Zusammenhang mit der Anlassverurteilung stehen.“335 Angesichts der Trag-
weite des mit der Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung verbunde-
nen Eingriffs in die Rechtskraft des Ausgangsurteils und des hohen verfassungs-
rechtlichen Ranges des Freiheitsgrundrechtes des Betroffenen sei das Erfordernis,
dass es sich um erhebliche Tatsachen handeln müsse, ernst zu nehmen.336

Der 2. Strafsenat hat mittlerweile dieses Erheblichkeitserfordernis konkreter aus-
gestaltet. „Die neuen Tatsachen müssen im Lichte des Verhältnismäßigkeitsprin-
zips schon für sich und ungeachtet der notwendigen Gesamtwürdigung aller Um-
stände Gewicht haben im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen des Lebens,
der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung
anderer. So kann nicht schon jeder während des Vollzugs aufgetretene Ungehorsam
ungeachtet seiner Neuheit im Sinne des § 66b Abs. 1 und 2 StGB die Einleitung
eines Verfahrens über die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung
rechtfertigen.“337

In der Rechtsprechung finden sich Formulierungen wie, aus den Nova müsse
„die Gefährlichkeit eines Täters originär erkennbar werden“,338 die Gefährlichkeit

___________
334 BGHSt 50, 121 (125) sowie BGHSt 50, 275 (278), jeweils mit Verweis auf BT-Drs.

15/2887, S. 10 und 12; BGH, R&P 2006, 205; vgl. schon vorher OLG Frankfurt, NStZ-RR
2005, 106 m. kritischer Anm. Eisenberg, StV 2005, 345 sowie OLG Rostock, OLGSt
StGB § 66b Nr. 5.

335 BGHSt 50, 275 (279); ebenso BGH, NStZ 2006, 276 (278), der im konkreten Fall
einen solchen Zusammenhang zwischen einer „Kernpädophilie“ und der Anlasstat, der ein
Tötungsdelikt zugrunde lag, verneinte, sowie BGHSt 50, 373 (378); vgl. auch BVerfG,
NJW 2006, 3483 (3484). Kritisch dagegen Zschieschack/Rau, JZ 2006, 895 (897), die im
Zuge dieser Rechtsprechung ein neues Bedürfnis für „gefahrenabwehrrechtliche Landesge-
setze“ sehen.

336 BGHSt 50, 284 (296).
337 BGHSt 50, 284 (296 f.) m. Anm. Zschieschack/Rau, JR 2006, 213; so auch BGH,

R&P 2006, 205; vgl. auch Böhm, StraFo 2005, 304 (305): „Es ist daher zu fragen, ob die
‚nova’ den ursprünglich erkennenden Richter, wie etwa bei unentdeckten früheren Strafta-
ten möglich, zu einer anderen Entscheidung hätten veranlassen können oder ob von der
Maßregel aus ganz anderen Gründen Abstand genommen wurde.“ Vgl. auch OLG Kob-
lenz, B v. 3.1.2006 – 1 Ws 891/05, das eine Erheblichkeit neuer Tatsachen bei drei diszip-
linarischen Auffälligkeiten im Vollzug verneint. Dagegen mit zweifelhafter Argumentation
Folkers (NStZ 2006, 428), die Nova könnten „durchaus niederschwellig sein“.

338 BGH, NJW 2006, 3154 (3155).



84 Die rechtliche Entwicklung der Sicherungsverwahrung

des Verurteilten müsse in einem „neuen Licht“339 oder in einem „deutlich anderen
Licht“ erscheinen340 oder es seien Handlungen erforderlich, „die Schlüsse auf eine
deutlich erhöhte“341 oder „gesteigerte Gefährlichkeit“342 zuließen.

Kein Novum ist daher das „für den Verurteilten negative Ergebnis einer erstma-
ligen Gesamtwürdigung $alter$ Tatsachen (unter ergänzender Berücksichtigung des
Vollzugsverhaltens) unter dem Gesichtspunkt erhöhter Gefährlichkeit“,343 auch
nicht eine lediglich abweichende Bewertung der prognoserelevanten Tatsachen.344

Daher kann auch die „bloße Feststellung fortdauernder Gefährlichkeit“ keine neue
Tatsache sein.345 Ebenso wenig genügt der Nichteintritt der mit der Strafvollstre-
ckung angestrebten Resozialisierung.346 Demgegenüber hält es das OLG Branden-
burg für ausreichend, wenn sich die Tatsachengrundlage zum Nachteil des Verur-
teilten verbreitert hat.347

Allein die Änderung der Rechtslage durch Einführung der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung bedeutet nach der Rechtsprechung des BGH zu Recht keine neue
Tatsache im Sinne des Gesetzes.348

___________
339 So ThürOLG, StV 2006, 71 (72); OLG München, B v. 30.12.2004 – 2 Ws 1319/04,

NStZ 2005, 573 (574) = StraFo 2005, 168; BVerfG, NJW 2006, 3483 (3484). Siehe auch
Rissing-van Saan, 2006, 191 (197).

340 OLG Koblenz, NStZ 2005, 97 (100) sowie OLG Frankfurt, NStZ-RR 2005, 106
(107) m. kritischer Anm. Eisenberg, StV 2005, 345.

341 OLG Koblenz, NStZ 2005, 97 (99); OLG Rostock, StV 2005, 279 (281).
342 BVerfG, NJW 2006, 3483 (3484) im Anschluss an OLG Koblenz, NStZ 2005, 97.
343 So OLG Koblenz, NStZ 2005, 97 (99) im Anschluss an OLG Oldenburg, StV 2004,

502 zu § 1 NUBG; gleichlautend OLG Rostock, StV 2005, 279 (281).
344 OLG Frankfurt, NStZ-RR 2005, 106 (108) m. kritischer Anm. Eisenberg, StV 2005,

345.
345 Zunächst OLG Nürnberg, StV 2004, 502 (503) für das BayStrUBG, dann OLG Kob-

lenz, NStZ 2005, 97 (100) unter Bezug auf den Regierungsentwurf (BT-Drs. 15/2887, S.
12) sowie OLG Rostock, StV 2005, 279 (283). Zustimmend: Rosenau, 2006, 286 (314);
Zschieschack/Rau, JR 2006, 8 (11 f.); ausführlich: Streng, StV 2006, 92 (94 ff.).

346 OLG Koblenz, NStZ 2005, 97 (100), OLG Rostock, StV 2005, 279 (283), OLG
Frankfurt/M., B v. 10.1.2005 – 3 Ws 1303/04 sowie LG Frankfurt/M, B v. 6.1.2005 – 5/2
Kls 1/02, StV 2005, 145 (146); zustimmend Brettel, StV 2006, 64 sowie Ullenbruch, NJW
2006, 1377.
Freilich kann es dann im Einzelfall auch schnell wieder zu neuen Straftaten kommen, vgl.
die Schilderung bei Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol
2007, 130 (133).

347 OLG Brandenburg, NStZ 2005, 272 (275) sowie LG Mannheim, B v. 16.8.2005, 1
Ks 200 Js 13129/05; ähnlich Folkers, NStZ 2006, 426.

348 BGHSt 50, 284 (296) gegen Veh, NStZ 2005, 307, der allerdings zu Recht auf die
widersprüchliche Begründung des Gesetzentwurfes verweist; siehe dazu bereits oben Kapi-
tel 2.2.
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4.3.2.2 Neue erhebliche Tatsachen im Einzelfall

Als mögliche neue Tatsachen nannte die Gesetzesbegründung „z. B. wiederholte
verbal-aggressive Angriffe auf Bedienstete der Justizvollzugsanstalt als Anknüp-
fungspunkt für eine weitere Prüfung“ ebenso wie „die Drohung des Verurteilten,
nach der Entlassung weitere Straftaten zu begehen, die Begehung einer erneuten
Straftat während des Vollzugs der Freiheitsstrafe oder intensive Kontakte zu einem
gewaltbereiten Milieu aus der Haft heraus.“ Dagegen brachte sie dem Merkmal der
Therapieverweigerung und dem Therapieabbruch Skepsis entgegen. Denn „für sich
alleine genommen bietet … das seit jeher umstrittene Merkmal der $Therapiever-
weigerung$ oder des $Therapieabbruchs$ in landesrechtlichen Straftäterunterbrin-
gungsgesetzen eine zu schmale Tatsachenbasis, um die besondere Gefährlichkeit
des Täters während des Strafvollzugs zu begründen.“349

Dass alle diese Beispiele problembehaftet sein können, lag frühzeitig auf der
Hand. So müssen „verbal-aggressive Angriffe auf Bedienstete der Justizvollzugs-
anstalt“, selbst dann, wenn sie wiederholt erfolgen, schon wegen der besonderen
Atmosphäre im Strafvollzug sicher nicht per se eine erhöhte Gefährlichkeit indizie-
ren. Aus demselben Grund dürfte es schwer fallen, die Substanz einer im Strafvoll-
zug, in der Regel für eine fernere Zukunft ausgestoßene Drohung zu bestimmen.
Auch eröffnet „die Begehung einer erneuten Straftat während des Vollzugs der
Freiheitsstrafe“ bei hinreichender Schwere die Anordnung einer traditionellen Si-
cherungsverwahrung. Ist eine solche Sicherungsverwahrung in einem neuen Straf-
verfahren nicht möglich, stellt sich die Frage, warum stattdessen eine nachträgliche
Sicherungsverwahrung greifen können soll.350 Schließlich verbietet sich selbst im
Falle einer fehlenden Therapiebereitschaft oder -willigkeit nach allen kriminologi-
schen Erkenntnissen eine gedankliche Verknüpfung derart, dass sich aus einer in
Aussicht genommenen Therapie ohne Weiteres eine Minderung der Gefährlichkeit
ableiten lässt, im Umkehrschluss also eine verweigerte Therapie zu einer erhöhten
Gefährlichkeit führt.351 Zudem dürfte durchaus nicht immer zweifelsfrei festzustel-
len sein, bei wem die Verantwortlichkeit für die Nichtaufnahme oder das Misslin-
gen einer Behandlung zu suchen ist. Dazu kommt, dass gerade im Falle schwerer
Straftaten aufgrund der dann zumeist in der Hauptverhandlung vorliegenden psy-
chiatrischen (Gefährlichkeits-)Gutachten die problematische Therapiefähigkeit

___________
349 BT-Drs. 15/2887, S. 12 f. Kritisch zu dieser Aufzählung: MünchKommStGB/Ullen-

bruch, 2005, § 66b Rdnr. 29 ff.; Römer, JR 2006, 5 (7).
350 Siehe dazu bezogen auf den Fall der landesrechtlichen Sicherungsverwahrung auch

Jansing, 2004, 175 ff.
351 So auch Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007,

130 (135).
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oder auch -bereitschaft und damit auch die Gefährlichkeit des Betroffenen dem
erkennenden Gericht bereits bekannt gewesen sein dürfte.352

Tatsächlich dürfte in den meisten Fällen das auch durch geänderte kriminalpoli-
tische Vorstellungen gewachsene Bedürfnis nach einer Korrektur eines (mögli-
cherweise fehlerhaften) Ausgangsurteils maßgeblich für den Wunsch nach Anord-
nung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung sein. Empirisch belegt ist in die-
sem Zusammenhang, dass jedenfalls in den 90er Jahren in vielen Fällen Siche-
rungsverwahrung trotz des Vorliegens der formellen Voraussetzungen von den
erkennenden Gerichten nicht einmal geprüft oder jedenfalls nicht angeordnet wur-
de.353 Dass sich die Tatsachengrundlage für die Bewertung der Gefährlichkeit des
potentiell zu Verwahrenden geändert hat, dürfte nur ganz selten der Fall sein.

Ungeachtet der grundsätzlichen Problematik der in der Gesetzesbegründung ge-
nannten Nova lassen sich derzeit vier Fallkonstellationen identifizieren, in denen
neue erhebliche Tatsachen in Betracht kommen können. Dazu gehören die Bege-
hung neuer Straftaten (4.3.3.2.1), neue psychiatrische Diagnosen (4.3.3.2.2), eine
Therapieverweigerung oder ein Therapieabbruch (4.3.3.2.3), das vollzugliche Ver-
halten (4.3.3.2.4) sowie sonstige Tatsachen (4.3.3.2.5).

4.3.2.2.1 Neue Straftaten

Wie bereits ausgeführt, nennt die Gesetzesbegründung explizit „die Begehung
einer erneuten Straftat während des Vollzugs der Freiheitsstrafe“ als Beispiel für
eine neue Tatsache. Nicht bedacht wurde dabei das (problematische) Verhältnis
zwischen der auf diese neue Straftat folgenden Sanktion, die ja zu einer (traditio-
nellen) Sicherungsverwahrung führen (aber auch nicht führen) kann, und einer et-
waigen nachträglichen Sicherungsverwahrung.

So sah sich das OLG Brandenburg zunächst nicht daran gehindert, eine neue
Tatsache in einer Straftat zu sehen, die nach der Verurteilung im Ausgangsverfah-
ren begangen wurde, im darauf durchgeführten Strafverfahren aber nicht zur An-
ordnung einer (traditionellen) Sicherungsverwahrung führte.354 Richtigerweise ist
___________

352 Kritisch zur alleinigen Therapieunwilligkeit für die Einleitung eines Anordnungsver-
fahrens auch MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66b Rdnr. 69.

353 Zu den darüber vorliegenden empirischen Erkenntnissen, Kinzig, 1996, 369 ff.; be-
stätigt von: Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130
(131).

354 OLG Brandenburg, NStZ 2005, 272 (Argumentation des Senats dort nicht abge-
druckt);
ähnlich auch der Fall OLG Frankfurt, NStZ-RR 2005, 106 m. kritischer Anm. Eisenberg,
StV 2005, 345 mit der Besonderheit, dass die Nichtanordnung der Sicherungsverwahrung
offensichtlich Gegenstand einer Urteilsabsprache gewesen war. Zu diesem Fall aus juristi-
scher Sicht: Boetticher, 2005, 11 (32 ff.); aus psychiatrischer Sicht: Kröber/Lammel/
Wendt/Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130 (131 f.).



Die Rechtsprechung zur nachträglichen Sicherungsverwahrung 87

dieser Umstand als „neue Tatsache“ für das nachfolgende nachträgliche Siche-
rungsverwahrungsverfahren schon deswegen verbraucht, weil sonst das tatfernere
Gericht die Entscheidung des erkennenden Gerichts überholen könnte.355 Dement-
sprechend hat der 5. Strafsenat, wie bereits erwähnt, die Rechtsauffassung des
OLG Brandenburg dahingehend korrigiert, dass bei weiteren Verurteilungen nach
der Entscheidung im Ausgangsverfahren die letzte Tatsachenverhandlung, in der
eine Entscheidung über die primäre Anordnung von Sicherungsverwahrung habe
erfolgen können, maßgeblich ist. Die nachträgliche Sicherungsverwahrung ist so-
mit auf Fälle beschränkt, in denen die zum Schutz der Allgemeinheit unerlässliche
Anordnung der Sicherungsverwahrung im ordentlichen Verfahren nicht durchsetz-
bar war.356 Noch nicht geklärt ist damit, ob dann nicht jede neue Straftat als Novum
ausscheiden muss.357 Bisher hat die Begehung neuer Straftaten jedenfalls nicht ent-
scheidend zur Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung beigetra-
gen.358

In zeitlicher Perspektive hat der 2. Strafsenat klargestellt, dass neue Straftaten
dann keine neuen Tatsachen im Sinne des § 66b Abs. 1 und 2 StGB darstellen kön-
nen, wenn sie, etwa im Rahmen einer Exploration durch den Sachverständigen,
„erst nach dem Ende der regulären Haftzeit bekannt geworden sind.“ Dies soll al-
lerdings nicht ausschließen, sie bei der Gesamtwürdigung zur Gefährlichkeitsprog-
nose zu berücksichtigen, wenn im Übrigen neue Tatsachen bekannt geworden sind,
die die Durchführung des Verfahrens rechtfertigen.359

___________
355 So auch MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66b Rdnr. 71 sowie BGHSt 50, 373

(382) gegen die vorangegangene Entscheidung des OLG Brandenburg; zustimmend
Zschieschack/Rau, JZ 2006, 895 (898); vgl. aber Fischer, 2008, § 66b Rdnr. 32, der bis zur
53. Aufl. 2006 argumentierte, dass sich so ein Wertungswiderspruch ergebe, da mögli-
cherweise zu Sicherungsverwahrung führende Straftaten nicht berücksichtigt werden dürf-
ten, dafür aber „Taten von geringerem Gewicht.“

356 BGHSt 50, 373 (381); auch ein paralleles Sicherungsverfahren ist vorrangig: BGH,
R&P 2006, 205.

357 Vgl. den interessanten, mit der DDR-Altfallproblematik verquickten Fall des OLG
Brandenburg, B v. 11.7.2007 – 11 KLs 5/07. Dort wurde das Aufrechterhalten eines
Unterbringungsbefehls auf den Verdacht einer neuen Straftat gestützt, obwohl die Eröff-
nung des darauf erfolgenden (späteren) Strafverfahrens wegen eines Prozesshindernisses
abgelehnt worden war.

358 Nach LG Kaiserslautern (B v. 6.10.2005 – 6110 Js 16066/99 SVn 4 Kls, im konkre-
ten Fall wurde ein Antrag der StA auf Unterbringung nach § 275a StPO allerdings abge-
lehnt) kann ein laufendes neues Strafverfahren eine neue Tatsache darstellen.

359 BGHSt 50, 284 (298), vgl. zur Vorinstanz LG Gera, OLG-NL 2005, 165.
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Als für eine neue Tatsache nicht hinreichend gewichtig hat der 5. Strafsenat zwei
Verurteilungen nach dem Betäubungsmittelgesetz gehalten, wenn die Anlasstaten
aus zwei Morden bestanden.360

4.3.2.2.2 Neue psychiatrische Diagnosen

Obwohl die Gesetzesbegründung neue psychiatrische Erkenntnisse nicht als neue
Tatsachen nennt, haben selbige in der Rechtsprechung eine nicht unerhebliche Be-
deutung entfaltet. Dabei unterschieden die Instanzgerichte zunächst nicht deutlich
zwischen etwaigen neuen Anknüpfungstatsachen und der darauf fußenden Diagno-
se. So sollten während der Haftzeit diagnostizierte „psychische Normabweichun-
gen“ auch dann in Betracht kommen, wenn sie möglicherweise „bereits bei Bege-
hung der abgeurteilten Tat(en) vorhanden waren und ein deutlich erhöhtes Rück-
fallrisiko begründen können.“361

Auch das OLG Frankfurt/M. bejahte die Erkenntnisse eines neuen Sachverstän-
digengutachtens undifferenziert als eine neue Tatsache. Diese ergäben sich daraus,
dass ein im Verlauf des Vollzuges eingeschalteter Gutachter nunmehr in 16 von 20
Unterpunkten auffällige Ergebnisse nach dem SVR-20 und außerdem eine „sexuel-
le Deviation im Sinne eines sexuellen Sadismus“ diagnostiziert habe.362 Dem OLG
Brandenburg genügte als neue Tatsache die Diagnose einer „schwere(n) krank-
heitswertige(n) Persönlichkeitsstörung“, ohne darauf einzugehen, ob diese schon
im Ausgangsverfahren hätte erkannt werden können.363 Das LG Hildesheim sah
neue Tatsachen in zwei Sachverständigengutachten, von denen eines die Zunahme
einer paranoiden Persönlichkeitsstörung, ein anderes eine „schwere paranoide Per-
sönlichkeitsstörung“ diagnostiziert hatte.364 Das LG Erfurt bejahte Nova u.a. in
Diagnosen einer Pädophilie sowie einer Störung der Impulskontrolle.365

Diese Rechtsprechung ist heute zumindest teilweise überholt. Mittlerweile trennt
der BGH scharf zwischen der psychiatrischen Diagnose und den ihr zugrunde lie-
genden Befund- oder Anknüpfungstatsachen. Von den neuen Tatsachen sei, so vor
___________

360 BGH, NStZ-RR 2006, 303 (nur Leitsatz). Nach dem Landgericht Mannheim (B v.
16.8.2005 – 1 Ks 200 Js 13129/05) genügen „länger zurückliegende einfache Körperver-
letzungen von geringem Gewicht“ während des Vollzuges ebenfalls nicht als Novum.

361 OLG Koblenz, NStZ 2005, 97 (99). Ebenso LG Bochum, U v. 27.7.2005 – 8 KLs 36
Js 59/02 für eine Persönlichkeitsstörung.

362 OLG Frankfurt/M, NStZ-RR 2005, 106 m. kritischer Anm. Eisenberg, StV 2005,
345. In einem anderen Fall die einem Gutachten zugrunde liegenden Tatsachen als nicht
neu verneinend LG Frankfurt/M., StV 2005, 145. Ebenso reichte dem OLG Frankfurt/M
(B v. 6.1.2005 - 3 Ws 1280/04) die neue Diagnose eines hirnorganischen Psychosyndroms
nicht aus, da sie nicht eine deutlich erhöhte Gefährlichkeit nach sich ziehe.

363 OLG Brandenburg, B v. 8.4.2005 – 1 Ws 13/05.
364 LG Hildesheim, NdsRpfl 2005, 157.
365 LG Erfurt, U v. 27.02.2006 – 140 Js 60037/00 – 3 KLs jug.
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allem der 4. Strafsenat, die Bewertung der Persönlichkeitsauffälligkeiten, etwa als
schwere Persönlichkeitsstörung, zu unterscheiden. Maßgeblich sei allein, ob die
dieser Einschätzung zugrunde liegenden Anknüpfungstatsachen im Zeitpunkt der
Aburteilung bereits vorlagen oder erkennbar waren.366

Daher hat es der 4. Strafsenat abgelehnt, in einer „zwischenzeitlich verfestigte(n)
dissoziale(n) Persönlichkeitsstörung“ eine „neue Tatsache“ zu sehen, wenn es sich
dabei nur um eine neue Bewertung bereits bei der Anlassverurteilung bekannter
oder erkennbarer Tatsachen gehandelt habe.367 Auch sei nicht von Bedeutung, ob,
etwa bei der Diagnose einer „Persönlichkeitsstörung“, diese (Anknüpfungs-)
Tatsachen bereits im Ausgangsverfahren oder in einem früheren Verfahren Grund-
lage einer sachverständigen Bewertung gewesen seien.368 Wenn darauf abgestellt
werde, eine Persönlichkeitsstörung des Verurteilten sei „jedenfalls in ihrer nun-
mehrigen Qualifizierung und auch in ihrem Ausmaß“ zum Zeitpunkt der Anlass-
verurteilung nicht bekannt gewesen, müssten auch dafür konkrete „neue“ (Anknüp-
fungs-)Tatsachen genannt werden.369

Dagegen akzeptierte der BGH einen erstmals festgestellten „frontal betonten
Hirnsubstanzdefekt“ in einem Fall als eine neue Tatsache, in dem der im Aus-
gangsverfahren gehörte Sachverständige einen Hirnschaden ausdrücklich ausge-

___________
366 Grundlegend dafür die Rechtsprechung des 4. Strafsenats: zunächst andeutungsweise

in BGHSt 50, 275 (279); dann: BGH, NStZ 2006, 276 (278); BGH, NJW 2006, 1446
(1447). In der Folgeentscheidung des LG Magdeburg, U v. 13.12.2006 – 25 Ks 12/06 (Fall
des „Frank O.“) wurden die neuen Tatsachen dann bejaht, die Gefährlichkeit aber verneint.
In BGH, NJW 2006, 3154 (3155) neue Tatsachen verneint für „Persönlichkeitsdefizite“.

367 BGHSt 50, 275 (279). Ebenso BGHSt 50, 373 (377) für eine bloße Änderung der
psychiatrischen Diagnose sowie BGH, StV 2007, 29 für fortgesetzte Auffälligkeiten auf
Grundlage eines bekannten Störungsbildes. Dazu Rissing-van Saan, 2006, 191 (198).

368 BGH, NStZ 2006, 276 (278). Nach Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Forens
Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130 (134) begünstigt eine „unterbliebene (oder sehr
flüchtige) Begutachtung im Erkenntnisverfahren offenbar Konstellationen, aus denen her-
aus nachträglich Sicherungsverwahrung beantragt wird.“

369 BGHSt 50, 275 (279); BGH, NStZ 2006, 276 (278) sowie BGH, U v. 19.1.2006 – 4
StR 393/05 für die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung schlechthin; ähnlich BGH, StV
2006, 413 und BGH, B v. 10.10.2007 – 5 StR 376/07, jeweils im Fall einer später diagnos-
tizierten „Kernpädophilie“, wobei im Ausgangsverfahren kein Sachverständiger bestellt
worden war (s. dazu sogleich ThürOLG) sowie BGH, U v. 11.7.2006 – 5 StR 113/06,
NStZ-RR 2006, 302 = NJW 2006, 3447 (nur Leitsatz) für festgestellte „Persönlichkeitsde-
fizite“.
Zschieschack/Rau, JZ 2006, 895 (897) weisen zutreffend auf die Schwierigkeit hin, dass
im Verfahren über die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung zu prüfen ist,
ob schon im Ausgangsverfahren ein Gutachten hätte eingeholt werden müssen. Dazu illust-
rierend ThürOLG, B v. 13.6.2006 – 1 Ws 193/06 = StV 2006, 640: Das Gericht prüft, ob,
wäre der Angeklagte im Ausgangsverfahren begutachtet worden, die später diagnostizierte
„Kernpädophilie“ verborgen geblieben wäre und verneint dies.
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schlossen hatte.370 Gebilligt wurde auch die Diagnose einer paranoiden Schizo-
phrenie, die sich auf Anknüpfungstatsachen stützte, die im Zeitpunkt der Anlass-
verurteilung noch nicht aufgetreten waren,371 ebenso eine „gefestigte und genuine
Pädophilie“, die sich erst innerhalb einer Therapie offenbart habe.372 Anerkannt
wurde auch die „konkrete Erweiterung des sexuellen Suchtverhaltens auf Opfer
außerhalb des engen Familienkreises“ sowie die „zunehmende Dominanz der
Missbrauchsphantasien im Laufe des Strafvollzuges“ mit suchtartigem Charak-
ter.373

Allerdings müsse belegt werden, dass derartige Entäußerungen der Krankheit ei-
ne Gefahr für die Allgemeinheit i.S. des § 66b StGB indizieren und in einen symp-
tomatischen Zusammenhang mit der Anlasstat gebracht werden können. Erst kon-
krete Auswirkungen der Krankheit verbreiterten die Entscheidungsgrundlage in der
von § 66b StGB geforderten Weise und verliehen der Erkrankung ein die Gefähr-
lichkeitsprognose tragendes Gewicht. Für die Fallgruppe psychisch erkrankter Ver-
urteilter gelte, dass die Krankheit ihren Ausdruck in Auffälligkeiten gefunden ha-
ben müsse, die sich als Fortsetzung oder Verstärkung der Gefahrenlage bei der An-
lasstat darstellten. Dagegen kämen allenfalls präventive polizeirechtliche Maßnah-
men in Betracht, wenn allein auf Grund der aufgetretenen Krankheit ein delikti-
sches Verhalten des Verurteilten zu erwarten sei, ein konkreter Zusammenhang mit
der zurückliegenden Straftat sich jedoch nicht herstellen lasse.374

In diesem Zusammenhang vertritt das OLG Koblenz zu Recht die Auffassung,
eine nachträgliche Sicherungsverwahrung könne nicht angeordnet werden, wenn es
sich bei dem die besondere Gefährlichkeit begründenden psychischen Zustand des
Verurteilten um eine erstmals während der Haftzeit aufgetretene Geisteskrankheit
___________

370 BGHSt 50, 275 (279 f.). Dagegen: Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol
2007, 121 (126), auch weil dieser bereits für den Tatrichter erkennbar gewesen sei.
Zweifelnd aber BGH, R&P 2006, 205 für das Fortschreiten eines „frontalen Hirnsubstanz-
defekts“, der schon zum Zeitpunkt des Ausgangsverfahrens vorgelegen haben muss.
Rissing-van Saan, 2006, 191 (203 f.) diskutiert im Anschluss daran, ob bei „jungen Er-
wachsenen“ nicht auch das Ausbleiben eines Nachreifungsprozesses eine neue Tatsache
sein könne.

371 BGH, B v. 24.3.2006 – 1 StR 27/06, BGHR StGB § 66b Neue Tatsachen 3; ebenso:
BGHSt 51, 191; dagegen: Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 121 (128);
zur Geisteskrankheit während der Haft auch: Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Forens
Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130 (136 f.).

372 BGH, NJW 2007, 1148 (1149) m. Anm. Kinzig, JZ 2007, 1006. Dabei stellt sich die
schwierige Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Therapeut in
der Therapie gewonnene Erkenntnisse zu offenbaren hat; dazu und insbesondere zur Aus-
legung von § 182 StVollzG: Harrendorf, JR 2007, 18.
Zur Pädophilie als neue Tatsache auch: Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Forens Psychiatr
Psychol Kriminol 2007, 130 (136).

373 BGH, B v. 12.9.2007 – 1 StR 391/07.
374 BGHSt 51, 191; vgl. auch BGH, StV 2008, 76.
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handele. Eine solche schicksalhafte, rein zufällig mit der Haftzeit zusammentref-
fende Entwicklung sei sachlich dem Polizeirecht – und damit der Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder – zuzuordnen.375

Darüber hinaus hat der 2. Strafsenat betont, neue Tatsachen könnten auch „inne-
re Tatsachen“, „also Umstände und Veränderungen in der Persönlichkeit, der psy-
chischen Stabilität, der Lebensplanung oder Motivation des Verurteilten sein.“
Konkret könnten in der Haft geschriebene Briefe, in der sich der Strafgefangene
u.a. als „allergrößter Gewaltverbrecher des 21. Jahrhunderts“ bezeichnete, Indizien
für solche Tatsachen sein.376

4.3.2.2.3 Therapieverweigerung oder Therapieabbruch

Ungeachtet der vom Bundesverfassungsgericht und dem Gesetzgeber gegen das
Merkmal der Therapieverweigerung und des Therapieabbruchs als Anknüpfungs-
punkt für eine nachträgliche Sicherungsverwahrung geäußerten Bedenken, hat die
Frage, inwieweit diese Umstände eine neue Tatsache im Sinne des § 66b StGB
darstellen und entscheidend zu einer Anordnung der nachträglichen Sicherungs-
verwahrung beitragen können, eine größere Bedeutung in der Judikatur erlangt.377

In diesem Zusammenhang hat zunächst der 1. Strafsenat ausgeführt, dass die
Verweigerung oder der Abbruch einer Therapie grundsätzlich solche Nova darstel-
len können.378 Allerdings reiche ein solcher Umstand allein nicht aus, eine nach-
trägliche Sicherungsverwahrung anzuordnen.379 Vielmehr sei nach § 66b Abs. 1
StGB eine Gesamtwürdigung des Verurteilten, seiner Taten und ergänzend seiner
Entwicklung während des Strafvollzuges vorzunehmen, welche einer Übergewich-
tung der Verweigerung von Resozialisierungs- und Therapiemaßnahmen entgegen-
stehe. Daher könne eine Therapieverweigerung zunächst für die Einleitung der Prü-
fung der nachträglichen Sicherungsverwahrung maßgeblich sein. Kern der
materiellrechtlichen Prüfung sei dagegen eine Gesamtwürdigung des Verurteilten,
wobei es vom konkreten Einzelfall abhänge, mit welchem Gewicht eine Verweige-
rungshaltung des Verurteilten (etwa bei einer noch im Strafverfahren erklärten

___________
375 OLG Koblenz, B v. 3.1.2006 – 1 Ws 891/05.
376 BGH, StraFo 2007, 120. Allerdings wurde im konkreten Fall die Anordnung der

nachträglichen Sicherungsverwahrung abgelehnt.
377 Dazu auch Bender, 2007, 73 ff.
378 BGHSt 50, 121 (126); ihm folgend der 2. Strafsenat, BGHSt 50, 284 (298) (im kon-

kreten Fall aber verneinend, weil keine Anhaltspunkte dafür vorgelegen hätten, dass der
Verurteilte während der früheren Hauptverhandlung seine Therapiewilligkeit bekundet
habe) sowie der 5. Strafsenat (BGH, NStZ-RR 2006, 302 sowie NStZ-RR 2006, 303, in
beiden Fällen verneinend). So grundsätzlich auch BVerfG, NJW 2006, 3483 (3485).

379 So auch BGHSt 50, 373 (383). Kritisch gegenüber einem alleinigen Abstellen auf
eine Verweigerungshaltung auch OLG Koblenz, NStZ 2005, 97 (99 f.).
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Therapiebereitschaft) die Gesamtwürdigung und die Gefährlichkeitsprognose be-
einflussen könne.380

Während der 1. Strafsenat in dem von ihm entschiedenen Fall weder einen The-
rapieabbruch noch eine Therapieverweigerung für ausreichend dargelegt ansah,
bejahte der 4. Strafsenat ein solches Novum bei einem Angeklagten, der im Aus-
gangsverfahren ausdrücklich seine Therapiebereitschaft bekundet hatte, dann aber
die Mitwirkung in der Behandlung der daraufhin angeordneten Maßregel nach § 64
StGB verweigerte. Dass diese Therapiebereitschaft nur vorgetäuscht gewesen sei,
habe das Erstgericht nicht erkennen können.381 Ebenso bejahte das Thüringer OLG
ein Novum bei einem Verurteilten wegen „einer seinen Bekundungen bei der letz-
ten Verurteilung völlig widersprechende(n) Verweigerung einer Aufarbeitung sei-
ner Straftaten und Bewältigung seiner Suchtproblematik.“382

Die Rechtsprechung des Thüringer OLG, dass eine Therapieverweigerung nur
dann keine neue Tatsache sei, „wenn der Verurteilte schon in der Hauptverhand-
lung seine Ablehnung einer Therapie geäußert oder – anders ausgedrückt – das
Bestehen von Therapiebereitschaft verneint hat, nicht aber schon in den Fällen, in
denen es an einer – positiven – Bekundung des Verurteilten, therapiewillig zu sein,
fehlt“, ist mittlerweile überholt.383 Denn nach dem 5. Strafsenat kann eine Thera-
pieverweigerung nur dann als berücksichtigungsfähige Tatsache angesehen wer-
den, „wenn das Ursprungsgericht zum Zeitpunkt seiner Verurteilung begründet
annehmen konnte, der Verurteilte werde sich im Vollzug einer erfolgversprechen-
den Therapie unterziehen.“ Dies sei dann nicht der Fall, wenn die Frage der Thera-
piewilligkeit im Ausgangsurteil nicht erörtert wurde.384

___________
380 BGHSt 50, 121 (126 ff.), ähnlich der 4. Strafsenat BGH, U v. 19.1.2006 – 4 StR

393/05; dazu kritisch Ullenbruch, NStZ 2005, 561 und NJW 2006, 1377; gegen die Zulas-
sung einer Therapieverweigerung als „Novum“ Brettel, StV 2006, 64 und Schneider, H.,
StV 2006, 99 (103); vgl. auch LG Mannheim, B v. 16.8.2005 – 1 Ks 200 Js 13129/05.

381 BGHSt 50, 275 (280 f.); dagegen Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007,
121 (126). Demgegenüber hat das OLG Rostock (StV 2005, 279) das Vorliegen einer neu-
en Tatsache in einem Fall abgelehnt, obwohl der Verurteilte in der Hauptverhandlung er-
klärt hatte, er sei zur Mitwirkung an seiner Behandlung im Maßregelvollzug bereit. Denn
diese mangelnde Therapiemotivation sei schon für das Ausgangsgericht erkennbar gewe-
sen.

382 ThürOLG, StV 2006, 71 (73); dagegen Streng, StV 2006, 92 (93).
383 ThürOLG, B v. 8.6.2005 – 1 Ws 196/05, StV 2006, 186 m. krit. Anm. Hörnle, die

fordert, dass bei einer Therapieverweigerung deren Ursachen genau zu prüfen seien. Siehe
auch dies., StV 2006, 383 (388).

384 BGH, NStZ-RR 2006, 302; ähnlich BGH, NStZ-RR 2006, 303, wenn Anhaltspunkte
dafür fehlen, dass „der Verurteilte während der früheren Hauptverhandlung seine Thera-
piewilligkeit bekundet hat.“ Vgl. auch BVerfG, NJW 2006, 3483 (3485) sowie BGH, NJW
2006, 3154 (3155), BGH, B v. 12.9.2007 – 1 StR 391/07 sowie BGH, B v. 10.10.2007 – 5
StR 376/07. Zu den Problemen, die sich daraus für die Verteidigung vor dem erkennenden
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In einem späteren Beschluss sah wiederum der 1. Strafsenat ein Novum in einer
grundlegenden Haltungsänderung des Verurteilten. Dieser sei vor der Verurteilung
glaubhaft schuldeinsichtig und therapiemotiviert gewesen, habe aber nach der Ver-
urteilung Obstruktion betrieben und den Therapieabbruch provoziert.385

Der 5. Strafsenat hat auch angedeutet, dass ein solches Novum in der Weigerung,
sich einer Hormonbehandlung als Voraussetzung weiterer Therapiemöglichkeiten
zu unterziehen, gesehen werden könne.386 Dagegen liegt es nahe, in einer Thera-
pieverweigerung keine neue Tatsache zu sehen, wenn der Angeklagte die Straftaten
schon vor dem Ursprungsgericht bestritten hat.387

Im Falle einer Therapieverweigerung oder eines Therapieabbruchs muss nicht
nur beurteilt werden, ob die mangelnde Therapiewilligkeit schon im Erkenntnisver-
fahren habe festgestellt werden können, sondern auch, ob das therapeutische Schei-
tern dem Verurteilten zuzurechnen ist. Dies hat das LG Bochum in einem Fall mit
der Begründung verneint, es sei „ein einzeltherapeutisches Nachsetzen“ erforder-
lich gewesen.388

4.3.2.2.4 Vollzugsverhalten

Der 2. Strafsenat hat kürzlich die Bedeutung des Vollzugsverhaltens als zu be-
rücksichtigendes Novum relativiert. Vorfälle während der Haft (Auffinden verbo-
tener Gegenstände, Widerstand gegen eine Blutalkoholkontrolle, Bedrohung des
Vollstreckungsabteilungsleiters) könnten zwar neu sein, doch könne es ihnen an
einer im Lichte des Verhältnismäßigkeitsprinzips erforderlichen erheblichen
Indizwirkung für die Gefährlichkeit des Verurteilten fehlen. Dies sei dann der Fall,
wenn sie nicht auf eine Bereitschaft des Verurteilten hinwiesen, schwere Straftaten

___________
Gericht stellen: Hörnle, StV 2006, 383 (388). Aus psychiatrischer Sicht: Kröber/Lam-
mel/Wendt/Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130 (134 ff.).

385 BGH, B v. 8.12.2005 – 1 StR 482/05. Dazu bereits das OLG München in seiner Be-
schwerdeentscheidung (StraFo 2005, 268) mit der Auffassung, eine im Ausgangsurteil des
Schwurgerichts geäußerte Erwartung, wegen einer in der Hauptverhandlung glaubhaft
bekundeten Therapiemotivation bestehe eine hinreichend konkrete Aussicht auf eine er-
folgreiche Therapie, habe sich im Verlaufe des weiteren Vollzuges nicht erfüllt. Kritisch
gegen den 1. Stafsenat: Ullenbruch, NJW 2006, 1377 sowie Rosenau/Peters, JZ 2007, 584
(586).
Nach der mehrfach erwähnten Kammerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts (NJW
2006, 3483) verstoßen die Entscheidungen des Landgerichts und des BGH gegen das
Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG. Dazu Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol
2007, 121 (127) mit der Auffassung, dass sich damit kaum noch ein „Therapieabbruch“ als
neue Tatsache heranziehen lasse.

386 BGHSt 50, 373 (383).
387 BGH, R&P 2006, 205.
388 LG Bochum, U v. 27.7.2005 – 8 KLs 36 Js 59/02; vgl. auch BGH, NStZ-RR 2006,

303 (nur Leitsatz).
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gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder die sexuelle
Selbstbestimmung anderer zu begehen.389 Hätten Auffälligkeiten oder während der
Haft begangene Straftaten ihre Ursache überwiegend in den besonderen Bedingun-
gen des Vollzugs, werde ihnen in der Regel die erforderliche erhebliche
Indizwirkung für die Gefährlichkeit des Verurteilten nicht zukommen.390 Ebenfalls
nicht erheblich sei es, wenn der Verurteilte zwar wiederholt verbal aggressiv ge-
worden sei, aber „in einem Zeitraum von mehreren Jahren nur an drei Tagen, wo-
bei er seine Drohungen nie umsetzte, sondern keine körperlichen Angriffe auf
Vollzugsbeamte vornahm.“391 Im Vollzug getätigte Äußerungen zu den begange-
nen Straftaten seien auch nicht berücksichtigungsfähig, wenn sie nur auf ein Tat-
bild schließen lassen, das im Ausgangsverfahren bereits erkennbar gewesen sei.392

Insgesamt sei bei der Bewertung des Vollzugsverhaltens „besondere Vorsicht“ ge-
boten.393

Zwar könne in einem Angriff auf einen Mitgefangenen eine neue Tatsache lie-
gen, wenn durch diesen eine erhebliche Gefährlichkeit des Verurteilten zu Tage
getreten sei. Jedoch sei bei der Prüfung, ob eine neue Tatsache im Einzelfall erheb-
lich ist, „zu berücksichtigen, dass ihr Gewicht im Laufe der Zeit abnimmt, wenn es
sich um ein einmaliges Fehlverhalten während des Vollzuges handelt.“ Im konkre-
ten Fall hielt der 2. Strafsenat zwei Vorfälle in den Jahren 1995 und 1996 nicht für
ausreichend, nachdem der Gefangene bis zur Entscheidung im Jahre 2006 nicht
mehr durch aggressive Handlungen aufgefallen war.394

Großzügiger war zuvor teilweise noch die oberlandesgerichtliche Recht-
sprechung gewesen. So hatte das Thüringer OLG Nova u.a. in „wiederholten verbal
aggressiven Angriffen auf Vollzugsbeamte, verbunden mit der Androhung
schwerster Straftaten – Morddrohung“ gesehen.395 Das OLG Koblenz befürwortete
neue Tatsachen bei vom Verurteilten stammenden Briefen, Drohungen und War-

___________
389 BGHSt 50, 284 (297), zustimmend Hörnle StV 2006, 383 (388); vgl. auch BGH, B

v. 3.2.2006 – 2 StR 598/05. Ihm folgend der 4. Strafsenat BGH, NStZ 2006, 276 (dort
nicht abgedruckt) sowie BGH, NJW 2006, 1446 (1448), in der Folgeentscheidung des LG
Magdeburg, U v. 13.12.2006 – 25 Ks 12/06 (Fall „Frank O.“) wurden die neuen Tatsachen
dann bejaht, die Gefährlichkeit aber verneint; dies hat der BGH, NStZ-RR 2008, 40 gebil-
ligt; kritisch gegen das Vollzugsverhalten als neue Tatsache generell: Ullenbruch, NJW
2006, 1377. Skeptisch auch BVerfG, NJW 2006, 3483 (3486) bei für Strafgefangene typi-
sche Verhaltensweisen, ihm folgend: BGH, StV 2007, 29.

390 BGH, NStZ 2006, 276 (dort nicht abgedruckt) sowie BGH, U v. 19.1.2006 – 4 StR
393/05 für den Fall eines nicht fehlerfreien Verhaltens einer Vollzugsmitarbeiterin.

391 BGH, B v. 3.2.2006 – 2 StR 598/05.
392 BGH, B v. 19.10.2007 – 3 StR 378/07, NStZ-RR 2008, 39.
393 BGHSt 50, 373 (378).
394 BGH, B v. 29.9.2006 – 2 StR 324/06, NStZ 2007, 92 = StV 2006, 689.
395 ThürOLG, StV 2006, 71 (73); kritisch bereits Streng, StV 2006, 92 (93); die Ent-

scheidung wurde aufgehoben durch BGH, B v. 3.2.2006 – 2 StR 598/05.



Die Rechtsprechung zur nachträglichen Sicherungsverwahrung 95

nungen vor sich selbst.396 Auch der 5. Strafsenat ist der Auffassung, dass grund-
sätzlich „eine erst nach der Verurteilung durch entsprechende Drohungen erkenn-
bare Bereitschaft, zukünftige Opfer von Straftaten zu töten“, ein Novum darstellen
kann. Im konkreten Fall bemängelte jedoch das Gericht, dass sich das Landgericht
nicht rechtsfehlerfrei von der Ernsthaftigkeit der getanen Äußerungen überzeugt
hatte.397

4.3.2.2.5 Sonstige neue erhebliche Tatsachen

Der Wegfall des „sozialen Empfangsraumes“ (konkret: Trennung der Ehefrau)
ist kaum als eine Tatsache zu werten, aus der die Gefährlichkeit des Täters originär
erkennbar werden kann.398

Wenn der Verurteilte dagegen während einer zwischenzeitlichen Strafrestausset-
zung zur Bewährung erstmals Verhaltensweisen an den Tag legt, aus denen sich
ergibt, dass er Opfer auch außerhalb des familiären Nahbereichs sucht, soll dies als
neue Tatsache zu werten sein, die die nachträgliche Sicherungsverwahrung recht-
fertigen kann.399

4.3.3 Sonstige materielle Voraussetzungen

4.3.3.1 Neue Tatsachen und Gefährlichkeit

Nach anfänglichen Unsicherheiten scheint jetzt auch die Prüfungsmethodik in
Fällen der nachträglichen Sicherungsverwahrung geklärt. Erst die Feststellung neu-
er erheblicher Tatsachen öffnet das Tor zu der in § 66b Abs. 1 StGB erwähnten
Gesamtwürdigung. An diese Voraussetzung sind strenge Anforderungen zu stellen.
Dem Erfordernis der „neuen Tatsache“ kommt eine maßgebliche Filterfunktion
zu,400 ohne dessen Vorliegen eine Verfahrenseinleitung nicht gerechtfertigt ist.401

___________
396 OLG Koblenz, B v. 3.1.2006 – 1 Ws 891/05.
397 BGH, B v. 28.8.2007 – 5 StR 267/07.
398 BGH, NJW 2006, 3154 (3155).
399 BGH, NStZ 2007, 30; kritisch: Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007,

121 (129).
400 So jetzt deutlich der 4. Strafsenat, BGHSt 50, 275 (278) sowie in U v. 19.1.2006 – 4

StR 393/05; außerdem der 3. Strafsenat in B v. 19.10.2007 – 3 StR 378/07, NStZ-RR 2008,
39; unklarer noch der 1. Strafsenat in BGHSt 50, 121; das OLG Brandenburg (NStZ 2005,
272 (274)) spricht zu Recht von einem „zweistufigen Aufbau“, das LG Mannheim (B v.
16.8.2005 – 1 Ks 200 Js 13129/05) gar von einem dreistufigen (formelle Voraussetzungen,
neue Tatsachen, Gesamtwürdigung).

401 BGHSt 50, 284 (291 f.).
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4.3.3.2 Der Gefährlichkeitsmaßstab

Wie bereits ausgeführt,402 wurde der Gefährlichkeitsmaßstab bei der nachträgli-
chen Sicherungsverwahrung gegenüber ihrer traditionellen Variante verschärft.
§ 66b Abs. 1 und 2 StGB verlangt als Ergebnis der vorzunehmenden Gesamtwür-
digung, dass der Verurteilte „mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Straftaten
begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt
werden.“

Mehrere Entscheidungen haben sich darum bemüht, diesen Prognosemaßstab
praktikabel zu machen. Dabei hat der 1. Strafsenat darauf hingewiesen, dass sich
eine „abstrakte, auf statistische Wahrscheinlichkeiten gestützte
Prognoseentscheidung“ verbiete. Stattdessen müsse eine „individuelle Gefährlich-
keitsprognose“ auf Basis einer „umfassenden Gesamtwürdigung“ erfolgen, so dass
ein über 50 Prozent liegendes Rückfallrisiko für eine Straftatengruppe allein eine
solche Gefährlichkeit nicht begründen könne.403

Der 2. Strafsenat spricht sogar von einer „erhöhten Wahrscheinlichkeit“.404 Dass
überwiegende Umstände auf eine künftige Delinquenz des Betroffenen hindeuten,
genüge daher nicht. Erforderlich sei vielmehr „die Feststellung einer gegenwärti-
gen erheblichen Gefährlichkeit des Betroffenen für die Allgemeinheit“.405 In der
mehrfach erwähnten Kammerentscheidung hat das Bundesverfassungsgericht da-
rauf hingewiesen, dass auch der Aspekt der Gegenwärtigkeit zu berücksichtigen
sei, die diese Prognose von einer „allgemeinen Rückfallwahrscheinlichkeit“ unter-
scheide.406

Nach dem OLG Brandenburg ist eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ dann gegeben,
„wenn im Ergebnis der vorzunehmenden Gesamtwürdigung weitaus mehr oder
weitaus gewichtigere Umstände dafür sprechen, dass der Verurteilte auch in Zu-
kunft schwerste Straftaten begehen wird, als dafür, dass er dies nicht tun wird.“407

Deutlich großzügiger scheint dagegen der Maßstab des LG Bochum, nach dem die
Gefahr neuerlicher Straffälligkeit (nur) wahrscheinlicher sein müsse als das Aus-

___________
402 Siehe oben Kapitel 1.5.1.4.
403 BGHSt 50, 121 (130 f.); vgl. auch BVerfG, NJW 2006, 3483 (3485) unter Bezug auf

BVerfGE 109, 190 (242); zustimmend Ullenbruch, NStZ 2005, 561; Rosenau, 2006, 286
(303 f.). Dagegen Fischer, 2008, § 66b Rdnr. 38, der ohne nähere Begründung ein Rück-
fallrisiko von mehr als 50% „offenkundig als sehr hoch“ bezeichnet. Wieder anders Schulz,
SchlHA 2005, 247 (250): „Danach muss sehr viel für die Begehung von erheblichen Straf-
taten sprechen“.

404 BGHSt 50, 284 (299).
405 BGH, NStZ 2007, 92 (93) unter Berufung auf BVerfG, NJW 2006, 3483; dazu

Ullenbruch, NStZ 2007, 62 (67).
406 BVerfG, NJW 2006, 3483 (3485).
407 OLG Brandenburg, NStZ 2005, 272 (275).
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bleiben neuer Straftaten.408 Das LG Magdeburg judizierte, dass eine „mittelgradige
Wahrscheinlichkeit“ der Begehung erheblicher Straftaten nicht ausreiche.409

4.3.3.3 Die zu erwartenden Straftaten

Die für eine nachträgliche Sicherungsverwahrung erforderlichen, im Entlas-
sungsfall zu erwartenden Straftaten müssen die Opfer seelisch oder körperlich
schwer schädigen. Demgemäß reicht nach dem 2. Strafsenat des BGH die Erwar-
tung lediglich leichter oder mittlerer Schädigungen potentieller zukünftiger Opfer,
etwa bei zu erwartenden Raubstraftaten, nicht aus.410

Dass dabei auch die bei den Vor- und Ausgangstaten verursachten Schädigungen
zu berücksichtigen sind, deutete das OLG Frankfurt an: So sei bei einem sexuellen
Missbrauch als Vortat von Bedeutung, wenn keine für die Kinder schädlichen Fol-
gen festgestellt worden sind.411 Vor diesem Hintergrund hat das LG Kaiserslautern
eine nachträgliche Sicherungsverwahrung (auch) mit der Begründung abgelehnt,
die einfache Möglichkeit, dass der Betroffene künftig Gewalt einsetzen werde, rei-
che für diese erhöhten Prognoseanforderungen nicht aus, zumal hinzukommen
müsste, dass die Gewaltanwendung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Qualität
erreicht, die zu schweren körperlichen Schäden auf Seiten der Opfer führt.412 Auch
das LG Frankfurt verneinte zu Recht die Voraussetzungen für einen Unterbrin-
gungsbefehl nach § 275a StPO, weil bei dem Gefangenen nur ein moderates Rück-
fallrisiko bestehe und die bisherigen Straftaten nicht im Bereich der „Schwerstkri-
minalität“ gelegen hätten.413

4.4 Prozessuale Fragen der nachträglichen Sicherungsverwahrung

Da die Anforderungen an das Verfahren bei der Anordnung der nachträglichen
Sicherungsverwahrung nur in Ansätzen geregelt sind,414 hat sich die Recht-
sprechung bereits des Öfteren mit prozessualen Fragen der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung beschäftigen müssen.

___________
408 LG Bochum, U v. 27.7.2005 – 8 KLs 36 Js 59/02.
409 LG Magdeburg, U v. 13.12.2006 – 25 Ks 12/06 (Fall „Frank O.“).
410 BGHSt 50, 284 (299).
411 OLG Frankfurt, B v. 27.1.2005 – 3 Ws 1036/04 (insoweit in NStZ-RR 2005, 140 nicht ab-

gedruckt); zu diesem Fall siehe auch die Darstellung bei Boetticher, 2005, 11 (42 ff.).
412 LG Kaiserslautern, B v. 6.10.2005 – 6110 Js 16066/99 SVn 4 Kls.
413 LG Frankfurt/M., StV 2005, 145 (146).
414 So Rissing-van Saan, 2006, 191 (200 f.).
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4.4.1 Vorprüfung des nach § 275a Abs. 1 StPO erforderlichen Antrags
durch die Staatsanwaltschaft

Bereits bei Einleitung der Vollstreckung der Strafe prüft die Staatsanwaltschaft
in geeigneten Fällen, ob die formellen Voraussetzungen für die nachträgliche Si-
cherungsverwahrung vorliegen. Bejaht sie dies, teilt sie ihr Prüfungsergebnis zwar
der Justizvollzugsanstalt mit, nicht aber dem Betroffenen.

Seit dem Jahr 2005 existiert zudem eine Verwaltungsvorschrift, die „Hinweise
zur nachträglichen Sicherungsverwahrung“ sowie eine „Checkliste zur Prüfung der
formellen Voraussetzungen der nachträglichen Sicherungsverwahrung“ enthält und
die für die Staatsanwaltschaft und den Strafvollzug bestimmt ist.415 Diese beiden
Behörden werden „für die Identifizierung Verurteilter, bei denen wegen der hohen
Gefährlichkeit die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung in Betracht
kommt“, in die Pflicht genommen. Dabei ist die Justizvollzugsanstalt „gehalten,
Kenntnisse aus dem Strafvollzug, die auf eine erhebliche Gefährlichkeit des Verur-
teilten hindeuten, zum Anlass zu nehmen, bei der Vollstreckungsbehörde einen
Antrag auf nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung anzuregen.“ „Eine
solche Anregung sollte spätestens neun Monate vor dem Zeitpunkt erfolgen, in
dem der Vollzug gegen den Betroffenen endet.“

Nach einem Beschluss des 3. Strafsenates kann die Staatsanwaltschaft den nach
§ 275a Abs. 1 StPO erforderlichen Antrag erst stellen, nachdem sie in einem Vor-
prüfungsverfahren zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die formellen Vorausset-
zungen der Maßregel vorliegen. Dazu gehört insbesondere, dass neue Tatsachen
(Nova) erkennbar sind, die auf eine erhebliche Gefährlichkeit des Verurteilten für
die Allgemeinheit hinweisen.416

4.4.2 Der Antrag nach § 275a Abs. 1 StPO

4.4.2.1 Die Begründung des Antrags

Der 2. Strafsenat hat die Anforderungen an die Begründung des Antrages auf
Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung durch die Staatsanwaltschaft

___________
415 Z.B. in Baden-Württemberg: VwV d. JuM v. 6. Oktober 2005 (4344/0008), veröf-

fentlicht in Die Justiz 2005, 423. Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 121
(122) konstatiert einen „Eifer“ der Staatsanwaltschaften bei der Suche nach neuen Tatsa-
chen. Zur Praxis in Bayern: Bender, 2007, 109 f.

416 BGH, B v. 3.11.2005 – 3 StR 345/05, NJW 2006, 852 (853) = NStZ-RR 2006, 145;
dazu auch Bender, 2007, 111 f.
Welche Erkenntnisquellen dafür heranzuziehen sind und welche Dokumentationspflichten
sich daraus für den Vollzug ergeben, zeigt anschaulich Folkers (NStZ 2006, 426). Nicht
angesprochen werden dabei die Rückwirkungen auf das Vollzugsklima.
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präzisiert.417 Diese müsse insbesondere mitteilen, auf welche Variante des § 66b
StGB sich der Antrag stützt und welche neuen Tatsachen während der Strafvoll-
streckung erkennbar geworden seien, die Anlass zur Antragstellung gäben.418 Nach
dem 3. Strafsenat kommt dabei der „Darstellung der Nova hinsichtlich ihrer Er-
kennbarkeit und Aussagekraft für die Gefährlichkeit des Verurteilten besondere
Bedeutung zu.“419

4.4.2.2 Die Rechtzeitigkeit des Antrags

Der 2. Strafsenat des BGH behandelte in seinem Urteil vom 1.7.2005420 die Fra-
ge, ob die Sicherungsverwahrung auch dann noch nachträglich angeordnet werden
kann, wenn der Verurteilte nach vollständiger Verbüßung seiner Freiheitsstrafe
bereits aus dem Strafvollzug entlassen worden ist. Im konkreten Fall war der Ver-
urteilte im Jahr 1997 wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu
einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden, die er am
6.12.2004 vollständig verbüßt hatte. Bereits Ende September 2004 hatte die Staats-
anwaltschaft die nachträgliche Sicherungsverwahrung beantragt und darüber das
Landgericht, den Verurteilten und seinen Verteidiger informiert. Nachdem das
Landgericht diesen Antrag durch eine als "Beschluß" bezeichnete Entscheidung
zurückgewiesen hatte, wurde der Verurteilte mit Strafende entlassen. Der 2. Straf-
senat vertrat die Auffassung, dies stehe der Fortsetzung des Verfahrens nicht ent-
gegen. Vielmehr genüge es, dass der Antrag der Staatsanwaltschaft vorher gestellt
und dem Verurteilten vor dem Ende des Strafvollzugs mitgeteilt worden sei, die
Staatsanwaltschaft prüfe, ob die nachträgliche Anordnung der Maßregel in Betracht
komme.421 Weder § 66b StGB noch § 275a StPO sei zu entnehmen, dass sich der
Verurteilte bis zur gerichtlichen Entscheidung über die nachträgliche Sicherungs-

___________
417 Zur Begründung auch Bender, 2007, 113 f.
418 BGHSt 50, 284 (289 ff.) mit kritischer Anmerkung Zschieschack/Rau, JR 2006, 213;

vgl. auch Rissing-van Saan, 2006, 191 (201); dabei bestand für formell fehlerhafte Anträge
eine Übergangsfrist bis zur Veröffentlichung der Entscheidung des 2. Strafsenates (BGHSt
50, 284 (292 f.); BGHSt 50, 373 (376)); kritisch gegen die Einräumung dieser Übergangs-
frist: Ullenbruch, NJW 2006, 1377, der auch auf mögliche Konsequenzen bei einer Ände-
rung der Begründung der formellen Voraussetzungen hinweist.

419 BGH, NJW 2006, 852 (854).
420 BGHSt 50, 180 mit Anmerkung Renzikowski, NStZ 2006, 278.
421 BGHSt 50, 180 (181 ff.); ebenso OLG Rostock, B v. 7.12.2005 – I Ws 408/05, zuvor

(StV 2005, 279) zweifelnd. Im Ansatz zustimmend Renzikowski, NStZ 2006, 278 (283 f.).
Noch großzügiger explizit Folkers, NStZ 2006, 426, die Möglichkeit der Antragstellung
müsse auch noch nach dem Haftende zulässig sein. Nach Meyer-Goßner, 2007, § 275a
Rdnr. 6 besteht eine Benachrichtigungspflicht aber dann nicht, wenn die Prüfung der
Staatsanwaltschaft zu einem negativen Ergebnis kommt.
Zu den vollstreckungsrechtlichen Fragen der vorbehaltenen und nachträglichen Siche-
rungsverwahrung: Wolf, Rpfl 2004, 665 ff.
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verwahrung noch im Vollzug der Ausgangsstrafe befinden müsse. Gegenteilige
Aussagen in den Gesetzesmaterialien422 seien, so die nicht überzeugende Begrün-
dung des Senats, „mißverständlich formuliert.“ Wenn eine Maßregelanordnung vor
Vollverbüßung trotz frühzeitiger Einleitung des Verfahrens und gebotener Be-
schleunigung bis zum Strafende nicht möglich sei, wären die Gerichte sonst regel-
mäßig gezwungen, einen Unterbringungsbefehl nach § 275a Abs. 5 StPO zu erlas-
sen, um die Möglichkeit einer anderen als den Antrag der Staatsanwaltschaft ab-
lehnenden Entscheidung offen zu halten. Nach diesem Urteil des 2. Strafsenats
kann der Verurteilte also aus der – unter Umständen bereits länger andauernden –
Freiheit in die Sicherungsverwahrung zurückgeholt werden.423

Der 5. Strafsenat hat allerdings gemahnt, die Anträge auf nachträgliche Siche-
rungsverwahrung so rechtzeitig zu stellen (§ 275a Abs. 1 Satz 3 StPO), dass darü-
ber noch während der regulären Vollzugszeit entschieden werden kann. Offen ge-
lassen hat er die Frage nach möglichen prozessualen Konsequenzen, die mit einer
Fristüberschreitung verbunden sein können.424

Zudem seien „in jedem Fall, in dem ein Verfahren nach § 275a StPO bei beste-
hendem Unterbringungsbefehl über das Strafende hinaus andauert, im Strafvollzug
vorbereitende organisatorische Maßnahmen zu treffen …, die für den Fall einer
Anordnung der Entlassung sofort greifen.“ In diesem Zusammenhang hat der 5.
Strafsenat auch erklärt, schon aus Verhältnismäßigkeitsgründen erscheine der Aus-
bau der Führungsaufsicht als milderes Mittel angezeigt. Sinnvoll sei es, wenn das
über die nachträgliche Sicherungsverwahrung entscheidende Gericht (§ 74f GVG)
im Rahmen seines Verfahrens Entscheidungen über Weisungen im Rahmen einer
etwaigen Führungsaufsicht treffen könne. Dies könne dadurch erreicht werden,
dass die an sich zuständige Strafvollstreckungskammer (§§ 463 Abs. 6, 462a
Abs. 1 Sätze 1 und 2 StPO) in analoger Anwendung des § 462a Abs. 1 Satz 3 StPO
die im Rahmen der Führungsaufsicht zu treffenden Entscheidungen auf das nach
§ 74f GVG zuständige Gericht überträgt.425

Das Saarländische Oberlandesgericht hat in einem neueren Beschluss festge-
stellt, dass der Unterbringungsbefehl nach § 275a StPO nicht der Gewinnung drin-
gender Anhaltspunkte für eine drohende Unterbringung nach § 66b StGB dient,

___________
422 BT-Drs. 15/2887, 12 sowie 15/3346, 17.
423 Auch im Fall BGH, StV 2006, 413 war der Verurteilte zwischenzeitlich bereits fünf

Monate in Freiheit. Kritisch auch Ullenbruch, NStZ 2007, 62 (69).
424 BGHSt 50, 373 (376 f.); vgl. auch ThürOLG, StV 2006, 186 mit kritischer Anmer-

kung Hörnle gegen eine zu laxe Handhabung der Antragsfrist durch das ThürOLG. Zur
Problematik der nicht rechtzeitigen Antragstellung vgl. auch Ullenbruch, NJW 2006, 1377
sowie ders., NStZ 2007, 62 (68). Folkers, NStZ 2006, 426 empfiehlt, mit der Prüfung spä-
testens 18 Monate vor Strafende zu beginnen; vgl. auch Bender, 2007, 114 f.

425 BGHSt 50, 373 (384 ff.); kritisch Ullenbruch, NJW 2006, 1377; vgl. auch Bender,
2007, 122 f.



Die Rechtsprechung zur nachträglichen Sicherungsverwahrung 101

sondern diese voraussetzt. Er dürfe, bei zu später Antragstellung, daher nicht etwa
schon deshalb erlassen oder aufrechterhalten werden, weil sonst die Prüfung neuer
Tatsachen erschwert oder gar vereitelt werde, geschweige denn, um eine solche
Prüfung überhaupt erst zu ermöglichen.426

4.4.3 Verfahren bei Ablehnung des Antrags

Nach Entscheidungen des 1., 2. und 3. Strafsenates ergibt sich aus § 275a StPO,
dass über einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf nachträgliche Unterbringung in
der Sicherungsverwahrung (auch in einem ablehnenden Fall) nur auf Grund einer
mündlichen Hauptverhandlung in der dafür vorgesehenen Besetzung (also mit
Schöffen) und damit durch Urteil entschieden werden kann.427 Die Regelungen
über das Zwischenverfahren sind nach richtiger Auffassung mangels Vorliegens
einer „planwidrigen Regelungslücke“ nicht anwendbar.428

Allerdings scheint es nach dem 2. Strafsenat auch eine Kategorie einer Unzuläs-
sigkeit des Antrags (etwa bei Fehlen jeglicher Begründung) auf Anordnung einer
nachträglichen Sicherungsverwahrung zu geben, wobei unklar bleibt, ob ein sol-
cher Antrag dann durch einfachen Beschluss zurückgewiesen werden kann.429

Nach einem „obiter dictum“ des 3. Strafsenats kann die Staatsanwaltschaft den
Antrag auf Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bis zur Entschei-
dung des Gerichts zurücknehmen, wobei diese Möglichkeit aber nach Beginn der
Hauptverhandlung von der Zustimmung des Verurteilten abhängig ist.430

4.4.4 Auswahl und Tätigkeit der Sachverständigen

Zur Frage der Provenienz der Gutachter (§ 275a Abs. 4 Satz 1 StPO) führte der
1. Strafsenat aus, es könne im Einzelfall durchaus angezeigt sein, „Sachverständige

___________
426 Saarländisches OLG, B v. 4.7.2007 – 1 Ws 13/07.
427 BGHSt 50, 180 (186) (2. Strafsenat), BGH, U v. 6.12.2005 – 1 StR 441/05, NStZ

2006, 178 (179) = NStZ-RR 2006, 74 (1. Strafsenat) sowie BGH, NJW 2006, 852 (853)
(3. Strafsenat); so schon zuvor OLG Hamm, B v. 13.1.2005 – 3 Ws 8/05, NStZ-RR 2005,
109, ebenso OLG Celle, B v. 11.7.2005 – 1 Ws 240/05, NdsRpfl 2005, 286.

428 BGH, NStZ 2006, 178 (179);Meyer-Goßner, 2007, § 275a Rdnr. 6b;
dagegen Ullenbruch, NJW 2006, 1377; zuvor schon MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005,
§ 66b Rdnr. 155; Römer, JR 2006, 5 (7). Für eine Gesetzesänderung: Leygraf, Forens
Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 121 (123).

429 BGHSt 50, 284 (292); dagegen aber explizit BGH, NJW 2006, 852 (853), wonach
eine Beendigung des Verfahrens durch Beschluss ausgeschlossen sei; ebenso Meyer-
Goßner, 2007, § 275a Rdnr. 6a, 13.

430 BGH, NJW 2006, 852 (853). Zustimmend Folkers, NStZ 2006, 426; Rissing-van
Saan, 2006, 191 (202); Bender, 2007, 115.
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unterschiedlicher Fachrichtungen mit der Begutachtung zu beauftragen.“431 Dabei
ist die Auswahl der Sachverständigen als Entscheidung, die der Urteilsfällung vo-
rausgeht, der Beschwerde entzogen.432 In der gutachterlichen Tätigkeit scheinen
zunehmend Kriterienkataloge Verbreitung zu finden, darunter der HCR-20, der
SVR-20 sowie der PCL-R.433

4.4.5 Die Urteilsbegründung

Zum Umfang der gerichtlichen Begründung betonte der BGH, § 267 Abs. 1
Satz 1 StPO ziele darauf ab, auch für die nachträgliche Sicherungsverwahrung eine
revisionsrechtliche Nachprüfung sicherzustellen. Daher müsse „eine in sich ge-
schlossene Darstellung der vom erkennenden Gericht zur Urteilsgrundlage ge-
machten Feststellungen“ erfolgen. Eine Bezugnahme auf die rechtskräftigen Fest-
stellungen des Ausgangsurteils sei erlaubt. Auch seien die Ausführungen des Aus-
gangsurteils zur Frage der Nichtanordnung der Sicherungsverwahrung wiederzuge-
ben. Zudem könne es erforderlich sein, „darzulegen, worauf sich die Prognose
stützt, dass durch die befürchteten künftigen Straftaten Opfer seelisch oder körper-
lich schwer geschädigt werden.“434

Nach dem 2. Strafsenat muss in der gerichtlichen Entscheidung auch näher dar-
gelegt werden, wann die Nova erstmals zutage getreten sind. Dafür sei „eine Dar-

___________
431 BGHSt 50, 121 (129). Siehe zur Frage der Kriminalprognose und den damit verbun-

denen Problemen nachfolgend Teil B.
432 OLG Bamberg, B v. 17.1.2006 – Ws 1014/05, 1 Ws 1014/05.
433 Vgl. etwa OLG Frankfurt/M, StV 2005, 142 (SVR-20 sowie PCL-R) mit heftiger

Kritik von Eisenberg, StV 2005, 345 sowie Schneider, H., StV 2006, 99 (104); LG Kai-
serslautern (U v. 16.2.2005, 6035 Js 19586/04 4 KLs im Falle einer traditionellen Siche-
rungsverwahrung: PCL-SV und HCR-20) sowie LG Bochum (U v. 27.7.2005 – 8 KLs 36
Js 59/02 mit HCR-20 sowie SVR 20; zu diesem Fall: Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf,
Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130 (132)). Für den Einsatz des HCR-20 bei der
Begutachtung von Sicherungsverwahrten: Habermeyer, MschrKrim 88 (2005), 12 ff. Dazu
auch Kröber, MschrKrim 87 (2004), 261 (267 f.); ders., DNP 2005, 54 (56).
Auf die Problematik der Individualisierung der verwendeten Prognosemanuale verweist
demgegenüber Schneider, H., StV 2006, 99; vgl. auch Brettel, StV 2006, 64. Dagegen
wiederum Schneider, U., 2006, 413 (420 ff.), die „deutliche Fortschritte“ bei der Kriminal-
prognose reklamiert. Ähnlich Dahle, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 1 (2007), 15 ff.
mit einem Überblick über die standardisierten Instrumente der Kriminalprognose; wesent-
lich skeptischer dagegen der ausführliche Beitrag von Pollähne, 2006.
Zum Streit um den wissenschaftstheoretischen Hintergrund bei der Prognoseerstellung
siehe einerseits Boetticher/Kröber/Müller-Isberner/Böhm/Müller-Metz/Wolf, NStZ 2006,
537 mit scharfer Replik von Bock, StV 2007, 269.
Zur bisherigen Begutachtungspraxis bei § 66b StGB: Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf,
Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130 ff. Zur Prognoseproblematik vgl. auch die
Ausführungen in Teil B.

434 BGHSt 50, 121 (131 f.).
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legung des erkennbaren Gefährlichkeitssachverhalts zum Zeitpunkt der letzten tat-
richterlichen Verurteilung sowie der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen
erforderlich.“435 Jedenfalls dann, wenn die jetzt als neue Tatsachen gewerteten Fak-
ten aus nachträglicher Sicht im Zeitpunkt der Ausgangsentscheidung tatsächlich
schon vorhanden waren, aber nicht erkannt worden sind, seien regelmäßig nähere
Darlegungen notwendig, warum sie für das Ausgangsgericht nicht erkennbar wa-
ren.436

4.4.6 Sonstige prozessuale Fragen

Dass die Anordnung nachträglicher Sicherungsverwahrung auch dann erfolgen
kann, wenn die Anlasstat (nur) vom Amtsgericht abgeurteilt wurde, hat das Thü-
ringer OLG hervorgehoben (vgl. § 74f Abs. 2 GVG).437

Wie selbstverständlich scheint der BGH davon auszugehen, dass nach einer
Rückverweisung neue, die nachträgliche Sicherungsverwahrung begründende Tat-
sachen nachgeschoben werden können.438 Dies ist jedoch aufgrund der Umgren-
zungsfunktion des Antrages und der Rechtskraftwirkung abzulehnen. Stattdessen
ist aber innerhalb der zulässigen zeitlichen Grenzen (s.o.) die Stellung eines neuen
Antrages möglich.439

Das Landgericht Hildesheim hat in einem Fall in analoger Anwendung von § 67a
Abs. 2 StGB entschieden, dass die Unterbringung in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus zu vollziehen ist,440 das Landgericht Gera, dass die Unterbringung in einer
Entziehungsanstalt zu erfolgen hat.441 Gegen dieses Vorgehen „uno actu“ haben der
2. und ihm folgend der 1. Strafsenat Zweifel zu erkennen gegeben. Gewichtige
Argumente gegen eine solche Analogie sind, dass der Verurteilte dadurch seinem
gesetzlichen Richter (der Strafvollstreckungskammer) entzogen wird, der eine sol-
che nachträgliche Anordnung zu treffen hat. Zudem gibt es gerade keine gesetzli-
che Regelung für die nachträgliche Anordnung der Unterbringung in einem psychi-
atrischen Krankenhaus.442 In einem anderen Fall hat der 1. Strafsenat allerdings der

___________
435 BGHSt 50, 180 (187).
436 BGH, NJW 2007, 1148 (1149) m. Anm. Kinzig, JZ 2007, 1006.
437 ThürOLG, B v. 9.12.2004 – 1 Ws 375/04, StV 2006, 71 = ZfStrVo 2005, 295; dazu

kritisch Streng, StV 2006, 92 (94). Der BGH (B v. 3.2.2006 – 2 StR 598/05) ist auf dieses
Problem in seiner Revisionsentscheidung nicht eingegangen.

438 BGH, NStZ 2006, 276 (dort nicht abgedruckt).
439 So bereits Peglau, JR 2006, 14; jetzt auch Ullenbruch, NStZ 2007, 62 (69); vgl. auch

Zschieschack/Rau, JR 2006, 213.
440 LG Hildesheim, NdsRpfl 2005, 157. Vgl. auch LG Erfurt, U v. 27.02.2006 – 140 Js

60037/00 – 3 KLs jug.
441 LG Gera, U v. 4.2.2005 – 432 Js 22516/97.
442 BGH, StV 2006, 413; ebenso BGH, R&P 2006, 205.
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Strafvollstreckungskammer aufgegeben, eine (spätere) Überweisung nach § 67a Abs. 2
StGB zu prüfen.443

Das OLG Brandenburg und ihm folgend der 1. Strafsenat des BGH haben zu
Recht ausgeführt, dass im Verfahren über die nachträgliche Anordnung der Siche-
rungsverwahrung eine Nebenklage nicht zuzulassen ist.444

Nach dem OLG Koblenz stellt die einstweilige Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung nach § 275a Abs. 5 Satz 1 StPO eine Strafverfolgungsmaßnahme
im Sinne von § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1 StrEG dar mit der Folge, dass bei einer einst-
weiligen Unterbringung, der keine Anordnung der (nachträglichen) Sicherungs-
verwahrung nachfolgt, aus der Staatskasse zu entschädigen ist.445 Nach dem LG
Magdeburg kann eine Entschädigung aber nach § 5 Abs. 2 StrEG ausgeschlossen
sein, wenn und soweit der Verurteilte die vorläufige Unterbringung grob fahrlässig
verursacht hat.446

4.4.7 Die Vorbereitung der Entlassung

Der 5. und der 1. Strafsenat haben darauf hingewiesen, dass dann, wenn eine
Aufhebung des Unterbringungsbefehles in Betracht kommt, für den Fall der Entlas-
sung des Verurteilten organisatorische Maßnahmen angezeigt sind, die geeignet
sein müssen, das Rückfallrisiko zu mindern. Dazu biete sich insbesondere eine
engmaschige Leitung des Verurteilten durch Ausschöpfung der Möglichkeiten der
hier gem. § 68f Abs. 1 StGB kraft Gesetzes eintretenden Führungsaufsicht an.447

___________
443 BGHR StGB § 66b Neue Tatsachen 3; kritisch: Leygraf, Forens Psychiatr Psychol

Kriminol 2007, 121 (128).
444 OLG Brandenburg, B v. 13.9.2005 – 2 Ws 137/05, NStZ 2006, 183 = OLG-NL

2005, 287 = StV 2006, 73; BGHR StGB § 66b Neue Tatsachen 3.
445 OLG Koblenz, B v. 10.2.2006 – 2 Ws 828/05, NStZ 2007, 56 (nur Leitsatz).
446 LG Magdeburg, U v. 13.12.2006 – 25 Ks 12/06.
447 BGHSt 50, 373 (384 ff.); BGH, StV 2007, 29.



TEIL B
Neuere empirische Befunde zur

Sicherungsverwahrung

In diesem Teil werden, vorbereitend zur eigenen Erhebung in Abschnitt C, neue-
re empirische Befunde vorgestellt, die sich direkt oder zumindest indirekt auf den
Themenbereich Sicherungsverwahrung beziehen.

Dabei wird zunächst (Kapitel 5) auf der Basis eigener Auswertungen die Siche-
rungsverwahrung im Spiegel der Strafverfolgungs- und der Strafvollzugsstatistik
vorgestellt.

Die folgenden Kapitel 6-8 fassen Ergebnisse neuerer empirischer Arbeiten zu-
sammen, die einen Bezug zur Sicherungsverwahrung aufweisen. So hat sich die
Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden in mehreren Untersuchungen mit der
Sicherungsverwahrung beschäftigt. Während sich die Projekte „Legalbewährung
und kriminelle Karrieren von Sexualstraftätern“ (Kapitel 6.1) sowie „Sexualstraftä-
ter und Maßregelvollzug“ (6.2) in erster Linie auf Sexualstraftäter und damit eine
Klientel beziehen, die heute verstärkt Zielgruppe der Sicherungsverwahrung ist,
betreffen die „Auswertungen zur Dauer und zu Gründen der Beendigung der Sank-
tionen lebenslange Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und Unterbringung in
einem psychiatrischen Krankenhaus“ (6.3) direkt diese sichernde Maßregel. Eine
eigene empirische Erhebung war der „Sicherung des gefährlichen Gewalttäters“
(6.4) und damit potentiell für die Sicherungsverwahrung in Betracht kommenden
Personen gewidmet.

Beleuchtet werden zudem in Kapitel 7 die Ergebnisse der kommentierten Rück-
fallstatistik, weil ihnen möglicherweise Anhaltspunkte für die bei der Auswahl von
Sicherungsverwahrten bestehende Basisrate zu entnehmen sind.1 Zunächst werden
die in der Rückfallstatistik enthaltenen Befunde zur Sicherungsverwahrung be-
schrieben (7.1), danach wird eine Untersuchung gestreift, die sich speziell der
Rückfälligkeit und den kriminellen Karrieren von Gewalttätern widmet (7.2).

Kapitel 8 wird das Ergebnis einiger neuerer Arbeiten zusammenfassen, die vom
Rostocker Psychiater Elmar Habermeyer und Kollegen durchgeführt wurden. Sie
beinhalten kürzlich vorgestellte „kriminologische und diagnostische Merkmale von
Häftlingen mit angeordneter Sicherungsverwahrung“ (8.1). Darüber hinaus haben
sich mehrere Teilstudien direkt mit der derzeitigen Gutachtenpraxis bei der Siche-
rungsverwahrung auseinandergesetzt (8.2).
___________

1 Zu den Problemen um die Basisrate, siehe Kapitel 9.
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Dies leitet über zu Kapitel 9, das aus der Sicht eines juristisch ausgebildeten
Kriminologen der Frage nachgeht, wie sich derzeit der Stand der Prognosefor-
schung im deutschsprachigen Raum unter besonderer Berücksichtigung der Anord-
nung der Sicherungsverwahrung darstellt. Dabei stehen Aussagen und Befunde im
Vordergrund, die Auskunft über die Prognosefähigkeiten bei Entscheidungen über
die Anordnung oder Fortdauer von Sicherungsverwahrung geben.



KAPITEL 5
Die Sicherungsverwahrung im Spiegel der

Strafverfolgungs- und der Strafvollzugsstatistik

Nach dem Zweiten Weltkrieg2 überlebten die Vorschriften über die Sicherungs-
verwahrung in der neu gegründeten DDR nicht lange. Im Jahre 1952 erklärte das
Oberste Gericht der DDR die Vorschrift über gefährliche Gewohnheitsverbrecher
und damit über die Sicherungsverwahrung für ungültig. Als Begründung wurde
angeführt, diese Bestimmung sei als Auswirkung der Lehre vom Tätertyp „inhalt-
lich faschistisch“. Daher lehne das „demokratische Strafrecht“ den Begriff des „Tä-
tertyps“ und damit auch den des „Gewohnheitsverbrechers“ ab.3

In der Bundesrepublik entwickelten sich die Anordnungszahlen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zunächst durchaus zaghaft.4 Schaubild 1 zeigt, beginnend ab Mitte
der 50er Jahre, dann aber doch einen deutlichen Aufschwung des Gebrauchs dieser
Maßregel, der im Jahr 1968 mit 268 Anordnungen einen Höhepunkt erreichte. Der
drastische Rückgang in den frühen 70er Jahren war dann eine direkte Folge der
Strafrechtsreform im Jahr 1970, die den Anwendungsbereich der Sicherungsver-
wahrung stark einschränkte. Ab dem Jahr 1978 sank die Zahl der jährlichen An-
ordnungen auf unter 50.5

Schaubild 1: Anordnungen von Sicherungsverwahrung
1950-1980
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Ein Wechsel der Skalierung ermöglicht einen detaillierteren Überblick über die
Entwicklung ab dem Jahr 1980 bis zur Gegenwart (Schaubild 2). In der Zeit zwi-
schen 1982 und 1994 wurden jährlich nur 30 bis 40 Sicherungsverwahrungen an-
geordnet, in den Jahren 1989 und 1993 sogar nur 27. Dabei ist zu berücksichtigen,

___________
2 Zur Entwicklung der Sicherungsverwahrung während des Dritten Reichs, vgl. bereits

Kinzig, 1996, 19 f.
3 OG NJ 1953, 54.
4 Zu den vor allem auch im Bereich der Maßregeln der Besserung und Sicherung vor-

handenen Defiziten der amtlichen Statistiken: Heinz, 2006.
5 Quellennachweise bei Kinzig, 1996, 132.



108 Neuere empirische Befunde zur Sicherungsverwahrung

dass die Strafverfolgungsstatistik immer noch nur die Anordnungen für das frühere
Bundesgebiet einschließlich Gesamt-Berlin, nicht aber Angaben der (übrigen) neu-
en Bundesländer ausweist. Die ab dem Jahr 1998 einsetzenden gesetzlichen Aus-
weitungen der Sicherungsverwahrung haben sich inzwischen in einem Anstieg der
Anordnungen niedergeschlagen (beginnend ab dem Jahr 1998 mit einem Sprung
von zuvor 46 auf 61 Anordnungen). Zuletzt (im Jahr 2006) wurde 83mal Siche-
rungsverwahrung verhängt.6

Schaubild 2: Anordnungen von Sicherungsverwahrung
1980-2006
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung, sei
es auf landes-, sei es auf bundesgesetzlicher Grundlage, statistisch bisher nicht er-
fasst ist.

Mit einer leichten zeitlichen Verzögerung zu den Anordnungszahlen entwickelte
sich die Zahl der Sicherungsverwahrten (Schaubild 3). Dabei ist zu beachten, dass
die Strafvollzugsstatistik, auf der diese Angaben basieren, im Gegensatz zur Straf-
verfolgungsstatistik seit dem Jahr 1992 die Zahlen für Gesamtdeutschland aus-
weist. Zwischenzeitlich war im Jahr 1996 mit 176 Verwahrten ein Tiefststand er-
reicht worden. Mittlerweile hat sich die Zahl der Sicherungsverwahrten mehr als
verdoppelt. Am 31.3.2007 wurden bereits 415 Personen verwahrt.7 Dabei ist der zu

___________

6 Quelle: Rechtspflege Strafverfolgung, zuletzt Tabelle 5.5: Abgeurteilte mit sonstigen
Maßregeln der Besserung und Sicherung.

7 Quelle für 1961 bis 2006: Statistik Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und
kriminologische Merkmale der Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. (zuletzt 2006, S. 12);
für 2007: Statistik „Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den deutschen Justizvoll-
zugsanstalten nach ihrer Unterbringung auf Haftplätzen des geschlossenen und offenen
Vollzuges jeweils zu den Stichtagen 31. März, 31. August und 30. November eines Jahres
(Stand: 06.07.2006)“, S. 19. Allerdings differieren die beiden zuletzt genannten Statistiken
leicht.
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beobachtende Anstieg nicht allein auf die häufigeren Anordnungen, sondern auch
auf die selteneren Entlassungen aus der Sicherungsverwahrung zurückzuführen.8

Schaubild 3: Sicherungsverwahrte 1961-2007
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Die Strafvollzugsstatistik gibt auch Auskunft darüber, in welchen Bundesländern
die Verwahrten einsitzen. Derzeit (31.3.2007) haben 14 Bundesländer (mit Aus-
nahme Bremens und dem Saarland) 415 Sicherungsverwahrte inhaftiert. Nur fünf
davon befinden sich im offenen Vollzug.

Schaubild 4: Regionalverteilung der Sicherungsverwahrten
1992-2007 (jeweils zum 31.3. des Jahres)
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An der Spitze liegt Nordrhein-Westfalen mit 134 Verwahrten. Es folgen Baden-
Württemberg (63), Bayern (57), Hessen (35), Niedersachsen (31), Rheinland-Pfalz

___________

8 Dessecker, 2005, 37 (55) mit einem Überblick über den Rückgang der Entlassungs-
zahlen aus der Sicherungsverwahrung.
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(27), Berlin (20), Hamburg (19) und Schleswig-Holstein (13). In den neuen Bun-
desländern sind insgesamt 16 Verwahrte inhaftiert (Schaubild 4).

Zwischen den Jahren 1992 und 2007 ist die Zahl der Sicherungsverwahrten vor
allem in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen
gewachsen (Schaubild 5).

In diesen fünf Bundesländern hat sich die Zahl der Verwahrten in den letzten 15
Jahren mehr als verdoppelt: In Hessen in absoluten Zahlen um 18 von 17 auf 35, in
Baden-Württemberg um 33 (von 30 (1992) auf 63 (2007), in Hamburg um 10 (von
9 (1992) auf 19 (2007), in Berlin um 11 von 9 (1992) auf 20 (2007) und in Nord-
rhein-Westfalen gar um 84 von 50 (1992) auf 134 (2007). Dagegen ist der Zuwachs
in Niedersachsen (von 25 (1992) auf 31 (2007)) eher gering ausgefallen.9

Schaubild 5: Prozentuale Veränderungen der Sicherungs-
verwahrten in den Bundesländern im Zeitraum 1992-2007
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Ein Vergleich der Verwahrten nach Art der Straftaten, basierend auf den Bezugs-
jahren 1990 und 2006, ergibt eine Verschiebung hin zu den Gruppen der Sexual-
und Gewaltstraftäter (Schaubild 6). Zuletzt (31.3.2006) wurden 182 von 375 Per-
sonen (49%) wegen Sexualstraftaten (§§ 174-184b StGB; 1990: nur 41%) und 76
Personen (20%) wegen „Raub und Erpressung“ (§§ 249-255, 316a StGB; 1990: nur
16%) verwahrt.
___________

9 Quelle für 1992 bis 2005: Statistik Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und
kriminologische Merkmale der Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. (zuletzt 2005, S. 7); für
2005, 2006 und 2007: Statistik „Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den deutschen
Justizvollzugsanstalten nach ihrer Unterbringung auf Haftplätzen des geschlossenen und
offenen Vollzuges jeweils zu den Stichtagen 31. März, 31. August und 30. November eines
Jahres (Stand: 06.07.2007)“, S. 7.
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Zugenommen hat auch die Zahl der wegen Tötungs- (§§ 211-222 StGB; jetzt 33
Personen (9%); 1990: nur 5%) und Körperverletzungsdelikten (§§ 223-230 StGB;
jetzt: 26 Personen (7%) gegenüber 2% im Jahr 1990) Untergebrachten.

Abgenommen haben dagegen die Raten der Diebe (§§ 242 ff. StGB; von 39
(21%) auf zuletzt 22 (6%)), aber auch der Betrüger (von 12 (7%) auf 14 (4%)).10

Daneben waren im Jahr 2006 noch 12 Brandstifter (3%) verwahrt sowie zehn
wegen anderer Delikte Verurteilte.11

Schaubild 6: Verwahrte nach
Art der Straftaten 1990
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Schaubild 6: Verwahrte nach
Art der Straftaten 2006
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Den Umstand, dass sich die absolute Zahl der wegen Sexualstraftaten Siche-
rungsverwahrten im Zeitraum der Jahre 1990 und 2006 mehr als verdoppelt hat
(von 74 im Jahre 1990 auf 182 im Jahre 2006), zeigt auch die folgende Graphik
(Schaubild 7). Daneben imponiert noch der Anstieg der Gruppe der Räuber, die
sich ebenfalls mehr als verdoppelt hat (von 29 auf 76).12

___________

10 Eine ähnliche Entwicklung lässt sich bei der Klientel der sozialtherapeutischen An-
stalten beobachten, zu den damit verbundenen Problemen: Alex, StV 2006, 105 ff.

11 Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der
Strafgefangenen zum Stichtag 31.3., (zuletzt: 2006, S. 22 f.).

12 Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der
Strafgefangenen zum Stichtag 31.3., (zuletzt: 2006, S. 22 f.).
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Schaubild 7: Sicherungsverwahrte 1990-2006 nach Art der
Straftat (jeweils zum 31.3.)
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Die durch die langen Haftzeiten in der Regel selten vorhandenen familiären Bin-
dungen zeigen sich beim Familienstand (Schaubild 8). 208 (55%) Verwahrte sind
ledig, 119 (32%) geschieden und 8 (2%) verwitwet.

Schaubild 8: Sicherungsverwahrte 1990-2006 nach
Familienstand (jeweils zum 31.3.)
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Hinsichtlich des Alters der Sicherungsverwahrten zeigt sich bei Betrachtung der
absoluten Verwahrtenzahlen im Längsschnitt, dass die jüngeren Verwahrten zwi-
schen 21 und 30 Jahren, aber auch diejenigen zwischen 30 und 40 Jahren in der
Zeit von 1990 bis 2006 nicht zugenommen, ja teilweise sogar abgenommen haben
(Schaubild 9).
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Schaubild 9: Sicherungsverwahrte 1990-2006 nach
Altersgruppe (jeweils zum 31.3.)
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Nur 40 Verwahrte (11%) sind verheiratet, während dies bei den in Freiheitsstrafe
Einsitzenden immerhin bei 22% Strafgefangenen der Fall ist.13 Im Längsschnitt
unterscheiden sich diese Daten bei den Sicherungsverwahrten nur unwesentlich (so
waren im Jahr 1990 ebenfalls nur rund 10% der Sicherungsverwahrten verheiratet).

Demgegenüber ist eine deutliche Zunahme der älteren Jahrgänge zu beobachten.

So hat sich der Anteil der 60-Jährigen und älteren von 12,6% im Jahr 1990 auf
nunmehr 24% im Jahre 2006 fast verdoppelt (Schaubild 10).14 Im Gegenzug ist die
Rate der 30-40-Jährigen von 12,6% im Jahr 1990 auf 4,5% im Jahr 2006 zurückge-
gangen.15 Überspitzt kann man also behaupten, man hat es derzeit mit einer Ver-
greisung der Sicherungsverwahrten zu tun.

___________

13 Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der
Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. (zuletzt: 2006, S. 14 f.).

14 Nachweise der kaum vorhandenen Entlassungspraxis auch bei Ullenbruch, NStZ
2007, 62 (68).

15 Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der
Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. (zuletzt: 2006, S. 14). Zur Altersproblematik vgl. auch
Bartsch, BewHi 2007, 399 (405 f.).



114 Neuere empirische Befunde zur Sicherungsverwahrung

Schaubild 10: Alter der Sicherungsverwahrten
1990 und 2006
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Vergleicht man die Altersstruktur der Sicherungsverwahrten mit der in Freiheits-
strafe Einsitzenden, zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede (Schaubild 11).
Während fast 1/3 der in Freiheitsstrafe (33,1%) Befindlichen noch unter 30 Jahren
sind, sind es in der Gruppe der Sicherungsverwahrten nur 0,3%. Andererseits sind
fast ¼ der Sicherungsverwahrten über 60 Jahre alt, während dies nur bei 3,1% der
Strafgefangenen der Fall ist.

Schaubild 11: Vergleich der Altersstruktur der
Strafgefangenen und der Sicherungsverwahrten (31.3.2007)
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Die erhebliche strafrechtliche Vorbelastung der Sicherungsverwahrten zeigt sich
bei einem Blick auf die Art der Vorstrafen (Schaubild 12). Immerhin 152 Verwahr-
te wurden bereits zuvor zu Jugend- und Freiheitsstrafen verurteilt. Dabei zeigt der
Vergleich zwischen den Werten der Jahre 1990 und 2006, dass vor allem diese Per-
sonengruppe vermehrt in Sicherungsverwahrung gerät (1990: 34,6% im Gegensatz
zu 2006: 40,5%).16

Schaubild 12: Sicherungsverwahrte 1990-2006 nach Art der
Vorstrafen (jeweils zum 31.3.)
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Daneben kommen in den letzten Jahren aber auch vermehrt Personen in Siche-
rungsverwahrung, die keine Vorstrafen aufweisen. Waren dies im Jahr 1990 nur 4
Verwahrte (2,2%), befanden sich zuletzt 18 Personen (4,8%) in Sicherungsverwah-
rung, ohne vor der Anlassstrafe schon einmal verurteilt worden zu sein. Dies dürfte
einerseits auf den im Jahre 1998 neu eingefügten § 66 Abs. 3 StGB, andererseits
auf eine geänderte Anordnungspraxis der Gerichte zurückzuführen sein.

___________

16 Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der
Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. (zuletzt: 2006, S. 20 f.).
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Die intensive strafrechtliche Vorbelastung zeigt sich auch bei der Betrachtung
nach der Häufigkeit der Vorstrafen (Schaubild 13). Im Jahr 2006 waren 154 Ver-
wahrte (41,1%) zwischen 5 und 10mal vorbestraft, danach folgte die Gruppe derje-
nigen, die sogar 11-20mal vorbestraft sind (n= 60; 16,0%).17

Schaubild 13: Sicherungsverwahrte 1990-2006 nach
Häufigkeit der Vorstrafen (jeweils zum 31.3.)
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Zuletzt (im Jahr 2006) waren 224 der 375 Sicherungsverwahrten (59,7%) mit
fünf oder mehr Vorstrafen belastet. Im Jahr 1990 waren dies sogar noch 72,5%
(132 von 182). Die tendenziell damit leicht zurückgehende Vorstrafenbelastung
dürfte sich ebenfalls durch das veränderte gesetzliche Programm mit der Absen-
kung der formellen Voraussetzungen und eine stärkere Abschöpfung der formell
verwahrungsreifen Personen erklären lassen.

Wie nicht anders zu erwarten, zeichnen sich die Verwahrten auch durch eine ho-
he Rückfallgeschwindigkeit aus (Schaubild 14).18

___________

17 Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der
Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. (zuletzt: 2004, S. 20 f.).

18 Rechtspflege Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der
Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. (zuletzt: 2004, S. 14 f.).
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Schaubild 14: Sicherungsverwahrte 1990-2006 nach dem
Wiedereinlieferungsabstand (jeweils zum 31.3.)
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Bei 100 der im Jahr 2006 Verwahrten (26,7%) betrug der Wiedereinlieferungsabstand
nicht mehr als ein Jahr, bei 82 (21,9%) waren es immer noch weniger als zwei Jahre.

Ein Vergleich der Jahre 1990 und 2006 zeigt aber auch (Schaubild 15), dass jetzt
zunehmend Verwahrte existieren, die zum ersten Mal im Vollzug sind (1990: 2,2%
gegenüber 2006: 12,0%) oder deren letzte Wiedereinlieferung schon lange zurück-
liegt (im 6. Jahre nach der Entlassung und später, 1990: 4,4% gegenüber 2006:
18,9%).

Schaubild 15: Verwahrte nach
Wiedereinlieferungsabstand 1990
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Schaubild 15: Verwahrte nach
Wiedereinlieferungsabstand 2006
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KAPITEL 6
Die Untersuchungen der

Kriminologischen Zentralstelle Wiesbaden

Die Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden ist in jüngerer Zeit in mehreren
Untersuchungen Fragen der Rückfälligkeit von Sexualstraftätern, der Vollstre-
ckung von Sicherungsverwahrung und der Sicherung des gefährlichen Gewalttäters
nachgegangen.19 Die in unserem Zusammenhang wichtigsten Ergebnisse sollen
hier kurz referiert werden.

6.1 Legalbewährung und kriminelle Karrieren von Sexualstraftätern

Jutta Elz hat sich in einer im Jahr 2001 erschienenen Arbeit mit der Legalbewäh-
rung und den kriminellen Karrieren von Sexualstraftätern beschäftigt.

Dabei wurden in einer ersten Auswertungsreihe20 die Daten von 87 Probanden
erhoben, die im ersten Halbjahr 1987 wegen sexuellen Missbrauchs (§ 176 StGB
a.F.) verurteilt worden waren. Für ein Bewährungsintervall („time at risk“) von
sechs Jahren konnten für 77 Täter Registerauszüge eingeholt werden. 17 davon
(22%) wurden einschlägig rückfällig, wiederum drei von ihnen sogar wegen eines
sexuellen Gewaltdelikts erneut bestraft. Sechs Personen konnten unter Einschluss
der vor dem Jahr 1987 liegenden Straftaten als „Serientäter“ (charakterisiert durch
die Begehung von Sexualstraftaten vor und nach der Bezugsentscheidung) identifi-
ziert werden. Drei davon waren Exhibitionisten.21

Von einer weiteren Gruppe von 57 Personen, die im Jahr 1987 wegen schweren
sexuellen Missbrauchs verurteilt worden waren, wurden sechs (11%) einschlägig
rückfällig.22

Außerdem wurde eine dritte (Extrem-)Gruppe von 98 Personen gebildet, die
mindestens einmal einschlägig rückfällig wurden. Spezifische Aussagen zur Siche-
rungsverwahrung konnten jedoch nicht getroffen werden, da selbst in dieser Ex-
tremgruppe gegen keine Person Sicherungsverwahrung angeordnet wurde.23

In einer zweiten Teilstudie untersuchte Elz die Daten von 181 Probanden, die
ebenfalls im ersten Halbjahr 1987 wegen eines sexuellen Gewaltdelikts (§§ 177,
178 a.F. StGB) verurteilt worden waren. Wiederum wurde ein Bewährungszeit-
raum von sechs Jahren gewählt. Einschlägig rückfällig wurden hier 35 Personen

___________

19 Zusammenfassend auch Egg, 2004, 568 ff.
20 Elz, 2001, 82 ff., 201 ff.; vgl. auch Nedopil, 2006, 186 mit Kritik an den seiner Auf-

fassung nach teilweise unzureichend kurzen Beobachtungszeiträumen.
21 Elz, 2001, 201 ff.
22 Elz, 2001, 216 ff.
23 Elz, 2001, 267.
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(19,3%), sonst rückfällig 89 Personen (49,2%), während 57 Personen (31,5%) im
weiteren Verlauf straflos blieben.24 In dieser Gruppe wurden 16 Personen (9%) als
Serientäter (d.h. Sanktionierung wegen mindestens dreier Sexualstraftaten) identi-
fiziert.25

Auch hier wurde eine (Extrem-)Gruppe von 85 Personen gebildet, die mindes-
tens einmal einschlägig rückfällig wurden. In dieser Extremgruppe wurde nur ge-
gen eine Person Sicherungsverwahrung angeordnet.26

Beide Untersuchungen zeigen also eine einschlägige Rückfälligkeit bei Sexual-
straftätern von rund 20%. Darüber hinaus zeigt sich der bereits aus der Strafverfol-
gungsstatistik bekannte Befund, dass im gewählten Bezugsjahr 1987 die Anord-
nung der Sicherungsverwahrung ein sehr seltenes Ereignis war, daher Informatio-
nen über die Sicherungsverwahrung aus Stichproben Verurteilter jedenfalls dann
kaum zu gewinnen sind, wenn nicht die Sicherungsverwahrung selbst das Aus-
wahlkriterium darstellt.27

6.2 Sexualstraftäter und Maßregelvollzug

Die Psychologin Sabine Nowara hat in einer weiteren Studie der Kriminologi-
schen Zentralstelle die Daten von 71 Personen erhoben, bei denen im ersten Halb-
jahr 1987 wegen einer Sexualstraftat eine stationäre Maßregel angeordnet wurde
und für die ein Bewährungszeitraum von drei Jahren vorhanden war.28 Hier wurden
im Falle der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) drei von 20
Personen rückfällig (15%), bei der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus
18 von 51 Probanden (35%). 12 Personen wurden als Serientäter identifiziert, d.h.
als solche mit mindestens drei einschlägigen Verurteilungen.29 Sicherungsverwahr-
te wurden nicht untersucht.

___________
24 Elz, 2002, 216 ff.
25 Elz, 2002, 225.
26 Elz, 2002, 227, 273. Vgl. zur Rückfälligkeit von Sexualstraftätern auch die Zusam-

menfassung vorliegender Arbeiten durch Dolde (ZfStrVo 1997, 323), die ebenfalls zu dem
Ergebnis kommt, höchstens 20% würden einschlägig rückfällig. Zweifel äußert dagegen
Schneider, H.-J., MSchrKrim 85 (2002), 251, der die Rückfallraten aufgrund zu kurzer
Beobachtungszeiträume für unterschätzt hält. Siehe dazu auch Kapitel 9.

27 Informationen speziell zur Sicherungsverwahrung zu gewinnen, lag aber auch nicht
primär im Fokus der Arbeiten von Elz.

28 Nowara, 2001, 82 ff.
29 Nowara, 2001, 87.
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6.3 Lebenslange Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus

– Dauer und Gründe der Beendigung

Des Weiteren erfasst die Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden seit dem Jahr
2002 bundesweit am Ende jedes Jahres diejenigen Personen, bei denen in diesem
Jahr die lebenslange Freiheitsstrafe, die Sicherungsverwahrung oder die Unterbrin-
gung in einem psychiatrischen Krankenhaus beendet wurde.30

So wurde im Jahr 2002 bei 22, im Jahr 2003 bei 21 und im Jahr 2004 bei 26 zu
Sicherungsverwahrung verurteilten Personen die Maßregel beendet. Allerdings ist
nur jeweils ein Teil davon tatsächlich in die Freiheit entlassen worden, nämlich 18
(im Jahr 2002), 13 (im Jahr 2003) und zuletzt (2004) 15 Personen. Setzt man die
Zahl der tatsächlich in Freiheit Entlassenen zu der Zahl der Sicherungsverwahrten
des betreffenden Jahres ins Verhältnis, ergibt sich daraus ein Entlassungsverhältnis,
das zwischen 1:16 (2002) und 1:23,5 (2003) liegt. Bis auf eine Person besaßen alle
die deutsche Nationalität. Das Alter der in Freiheit entlassenen Sicherungsverwahr-
ten variiert zwischen 55,8 und 58,7 Jahren (Tabelle 1).31

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der KrimZ

Entlassungs-
jahrgang

SV
beendet

In Freiheit
entlassen

Entlassungs-
verhältnis

Nationalität
D/Ausl.

Alter der
Entlassenen

2002 22 18 1:16 22/0 55,8 J.

2003 21 13 1:23,5 21/0 58,4 J.

2004 26 15 1:20,3 25/1 58,7 J.

Erwartungsgemäß wurde die Sicherungsverwahrung zumeist durch eine Ausset-
zung nach § 67d Abs. 2 StGB beendet. Dies war bei insgesamt 38 Personen der
Fall. Eine gewisse Bedeutung für eine Freilassung hat zudem die Erledigungserklä-
rung nach § 67d Abs. 3 StGB (8 Personen). 17 Personen wurden in eine andere
Maßregel überwiesen, vier sind verstorben. Bei weiteren zwei waren sonstige
Gründe für die Beendigung der Sicherungsverwahrung verantwortlich (Tabelle 2).

___________

30 Kröniger, 2004, 2005 und 2006. Die Daten beziehen sich jeweils auf den vorvorigen
Entlassungsjahrgang.

31 Kröniger, 2004, 15 ff., Kröniger, 2005, 16 ff., Kröniger, 2006, 16 ff.
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Tabelle 2: Gründe der Beendigung der Sicherungsverwahrung

Entlassungs-
jahrgang

Aussetzung Erledigung Überweisung in
andere Maßregel

verstorben sonstige

2002 (n=22) 15 3 1 2 1

2003 (n=21) 10 3 7 1 0

2004 (n=26) 13 2 9 1 1

Ges. (n=69) 38 8 17 4 2

Die meisten (19) Sicherungsverwahrten, die in den Jahren 2002-2004 in Freiheit
entlassen wurden, waren wegen gewaltloser Eigentumsdelikte untergebracht. Es
folgen mit deutlichem Abstand sexuelle Gewaltdelikte (9), Eigentumsdelikte mit
Gewalt (7) und Tötungsdelikte (6) als Anlasstaten der entlassenen Sicherungsver-
wahrten (Tabelle 3).

Vergleicht man die Anlasstaten der entlassenen Personen mit der Deliktsstruktur
bei den Sicherungsverwahrten insgesamt, zeigt sich, dass die Gruppe der gewaltlos
handelnden Eigentumsdelinquenten vergleichsweise häufig, die der Sexualstraftäter
eher selten in Freiheit zu gelangen scheint.32

Tabelle 3: Anlasstaten bei den in Freiheit entlassenen Sicherungsverwahrten

Entlassungs-
jahrgang

Eigent.del.
o. Gewalt

Eigent.del.
m. Gewalt

Sex.
Gewaltdel.

Tötungs-
delikte

Körper-
verl.del.

sonstige

2002 10 1 4 2 1 0

2003 4 5 1 1 1 1

2004 5 1 4 3 1 1

Gesamt 19 7 9 6 3 2

Eine relative Mehrheit der in Freiheit entlassenen 46 Sicherungsverwahrten,
nämlich 20, verbrachte zwischen einem und fünf Jahren in dieser Maßregel, gefolgt
von einer Gruppe, die zwischen fünf und zehn Jahren in Sicherungsverwahrung
einsaß. Neun Personen waren zehn Jahre und länger verwahrt, nur drei unter einem
Jahr (Tabelle 4).

Tabelle 4: Dauer der Sicherungsverwahrung bei den in Freiheit Entlassenen

Entlassungs-
jahrgang

< 1 Jahr 1-5 Jahre 5-10 Jahre 10-15 Jahre

2002 2 8 4 4

2003 0 4 5 4

2004 1 8 5 1

Gesamt 3 20 14 9

___________

32 Kröniger, 2004, 18, Kröniger, 2005, 18, Kröniger, 2006, 18. Siehe dazu auch die ei-
genen Auswertungen in Kapitel 5.
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Als Median für die Dauer der der Sicherungsverwahrung vorangegangenen Frei-
heitsstrafe ermittelte Kröniger bei den entlassenen Personen einen Wert zwischen
5,6 Jahren (2002) und 9,4 Jahren (2003). Der Median der Dauer der sich anschlie-
ßenden Sicherungsverwahrung liegt jeweils darunter und schwankt zwischen 4,5
Jahren (2002) und 6,6 Jahren (2003). Daraus ergeben sich für die Gesamtdauer des
Vollzugs durchaus stark voneinander abweichende Werte zwischen 10,1 Jahren
(2002) und 17,4 Jahren (2003) (Tabelle 5).

Tabelle 5: Vollzugsdauer der in Freiheit entlassenen Sicherungsverwahrten

Entlassungs-
jahrgang

Dauer der
Freiheitsstrafe

Dauer der
Sicherungsverwahrung

Gesamtdauer
des Vollzuges

Mean Median Mean Median Mean Median

2002 7,6 J. 5,6 J. 5,4 J. 4,5 J. 12,9 J. 13,0 J.

2003 10,7 J. 9,4 J. 6,8 J. 6,6 J. 17,5 J. 17,4 J.

2004 7,7 J. 6,5 J. 4,9 J. 4,7 J. 11,5 J. 10,1 J.

6.4 Die Sicherung des gefährlichen Gewalttäters

Ziel der im Jahr 2005 veröffentlichten Arbeit von Baltzer mit dem Titel „Die Si-
cherung des gefährlichen Gewalttäters“ war es, „vor dem Hintergrund der krimi-
nalpolitischen Diskussion um die nachträgliche Sicherungsverwahrung herauszuar-
beiten, ob das Instrumentarium des geltenden Strafrechts geeignet und ausreichend
ist, dem gefährlichen Gewalttäter wirksam und dauerhaft zu begegnen.“33 Dazu
sollte „eine statistische Aussage über unterschiedliche Risikogruppen mittels eines
standardisierten Erhebungsbogens sowie eines in der empirischen Forschung ent-
wickelten und vom Verfasser aufgrund seiner forensischen Erfahrung modifizierten
Prognoseschemas“ getroffen werden. In die Untersuchung einbezogen wurden die
in den hessischen Justizvollzugsanstalten der Sicherheitsstufe I einsitzenden Ge-
walttäter, die zu zeitiger Freiheitsstrafe verurteilt worden waren, ohne dass die Un-
terbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung
angeordnet worden war.34

Eingangs konstatiert der Autor, dass mit dem Ende der Freiheitsstrafe in der Re-
gel die strafrechtliche Zugriffsmöglichkeit auf den Täter ende, und zwar auch dann,
wenn er (noch) als gefährlich eingeschätzt werde. Ob diese Lücke im System der
Sicherung des gefährlichen Gewalttäters geschlossen werden müsse und wenn ja,
mit welchen Mitteln, sei Gegenstand der weiteren Untersuchung.35

___________
33 Baltzer, 2005, 22.
34 Baltzer, 2005, 25.
35 Baltzer, 2005, 63.
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In die empirische Untersuchung einbezogen wurden 399 männliche Gefangene
mit einer zeitigen Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren wegen eines Gewalt-
delikts, die in einer Anstalt der Sicherheitsstufe I in Hessen einsaßen.36 Die Liste
der zu berücksichtigenden Risikofaktoren wurde dabei in Anlehnung an den HCR-
20, ein von kanadischen Wissenschaftlern entwickeltes und auch in Deutschland
eingesetztes Prognoseinstrument, erstellt, wobei jedoch aufgrund der anderen Ziel-
gruppe wie auch der anderen Fragestellung der Untersuchung Änderungen und
Ergänzungen erforderlich gewesen seien.37

Bei seiner Auswertung kam Baltzer zu dem Ergebnis, dass von einer eher güns-
tigen Prognose in 160 Fällen (40,1%), von einer eher ungünstigen Prognose in 167
Fällen (41,9%) und von einer eindeutig ungünstigen Prognose in 72 Fällen (18,0%)
auszugehen sei.38 Von diesen 72 „Hochrisikotätern“ hätten 39 auch die formellen
Voraussetzungen der Sicherungsverwahrung erfüllt. Insgesamt sei dies bei 134 der
399 Probanden (33,6%) der Fall gewesen.39 Dabei hätten sich zwischen einer Risi-
kobeurteilung zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung und unter Einbeziehung der
Erkenntnisse aus dem Strafvollzug nur geringe Unterschiede ergeben. Daraus fol-
gert der Autor, dass eine verlässliche Aussage über das Ausmaß der Gefährlichkeit
bereits zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung habe getroffen werden können.40 Die
Annahme der Befürworter der damals diskutierten Straftäterunterbringungsgesetze,
die Gefährlichkeit eines Gewalttäters lasse sich in bestimmten Fällen erst im Ver-
lauf des Strafvollzuges erkennen und deshalb müsse die Möglichkeit geschaffen
werden, die Sicherungsverwahrung auch nachträglich anzuordnen, sei daher unzu-
treffend.41

Hinsichtlich der Erstellung von Kriminalprognosen geht Baltzer von der an-
fechtbaren Prämisse aus, insbesondere die forensische Psychologie habe eine Viel-
zahl von Tests entwickelt, die sich durch ein hohes Maß an Objektivität, Reliabili-
tät und Validität auszeichneten und im Zusammenwirken mit einer sorgfältigen
Exploration und Befunderhebung relativ verlässliche Aussagen über das Gefähr-
lichkeitspotential eines Gewalt- oder Sexualtäters zuließen.42

In rechtlicher Sicht sieht er unter Hinweis auf Hanack die nachträgliche Anord-
nung der Sicherungsverwahrung der Sache nach als eine Wiederaufnahme zuun-
gunsten des Verurteilten an.43

___________
36 Baltzer, 2005, 74 ff., 80.
37 Baltzer 2005, 74. Zum HCR-20 siehe auch unten Kapitel 9.
38 Baltzer, 2005, 89.
39 Baltzer, 2005, 93 ff.
40 Baltzer, 2005, 102 f.
41 Baltzer, 2005, 161.
42 Baltzer, 2005, 203 f. Zur Stichhaltigkeit dieser Argumentation vgl. Kapitel 9.
43 Baltzer, 2005, 204.



124 Neuere empirische Befunde zur Sicherungsverwahrung

___________

Als wichtige Konsequenz seiner Untersuchung folgert Baltzer, dass der Anteil
der zu zeitiger Freiheitsstrafe verurteilten Straftäter, die statistisch mit einem deut-
lich erhöhten Rückfallrisiko belastet sind, mit 18% wesentlich höher liege, die „Si-
cherheitslücke“ mithin erheblich größer sei als vom Bundesgesetzgeber der nach-
träglichen Sicherungsverwahrung bisher angenommen.44 Der von der Bundes-
regierung zum Zeitpunkt des Erscheinens der Untersuchung gerade beschlossene
Gesetzentwurf zur nachträglichen Sicherungsverwahrung stelle nach Baltzer keine
ausgewogene und den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung tragende Lösung
dar. In rechtlicher Sicht richte sich der entscheidende Einwand gegen die Nichtbe-
achtung der sich aus der Rechtskraft eines Urteils ergebenden Konsequenzen.45

Prognoseprobleme (insbesondere das einer vermutlich niedrigen Basisrate) wer-
den vom Verfasser zwar referiert. Dennoch kommt er zu dem Schluss, dass derarti-
ge statistische Berechnungen für eine empirische Fundierung der Problematik zwar
wichtig seien. Jedoch, so die wenig überzeugende Begründung, seien sie „auf den
zu entscheidenden Einzelfall doch nur begrenzt anwendbar.“46 Prognoseirrtümer
könnten zwar nicht ausgeschlossen werden, sie ließen sich aber bei „Einhaltung
bestimmter Qualitätsstandards doch weitgehend vermeiden.“47

Die Erkenntnisse der Arbeit münden in einem rechtspolitischen Vorschlag, durch
einen neuen Wiederaufnahmegrund in § 362a StPO n.F. eine nachträgliche Siche-
rungsverwahrung zu eröffnen.48

44 Baltzer, 2005, 217.
45 Baltzer, 2005, 218.
46 Baltzer, 2005, 219 ff. (226).
47 Baltzer, 2005, 233.
48 Baltzer, 2005, 269.



KAPITEL 7
Die kommentierte Rückfallstatistik

Im Jahr 2003 wurde von Jehle, Heinz und Sutterer eine kommentierte Rückfall-
statistik vorgelegt. Dazu erfassten sie die Eintragungen im Zentral- bzw. Erzie-
hungsregister aller derjenigen Personen, die im Basisjahr 1994 entweder mit einer
zur Bewährung ausgesetzten Jugend- oder Freiheitsstrafe, einer Geldstrafe, einer
anderen jugendstrafrechtlichen Reaktion oder einer – isolierten – Maßregel straf-
rechtlich belegt oder nach einer freiheitsentziehenden Strafe oder Maßregel aus der
Haft entlassen worden waren. Diese Personen wurden individuell über einen Fol-
gezeitraum von vier Jahren darauf überprüft, ob weitere Eintragungen wegen einer
Freiheits-, Jugend- oder Geldstrafe, wegen sonstiger Entscheidungen nach JGG
oder/und wegen Maßregeln bzw. Nebenstrafen erfolgt sind. Insgesamt wurden Ein-
tragungen zu 947.090 Probanden in die Analyse des Basisjahrs 1994 einbezogen.49

7.1 Ergebnisse der Rückfallstatistik

Auch an den Ergebnissen der Rückfallstatistik zeigt sich zunächst das Problem,
dass es selbst bei allgemein-statistischen Erhebungen großen Umfangs schwierig
ist, zu Fallzahlen zu gelangen, die valide Aussagen über die Funktionsweise der
Sicherungsverwahrung möglich machen.

Immerhin umfasste die Rückfallstatistik noch 60 Personen,50 die im Bezugsjahr
1994 nach vorangegangener Anordnung von Sicherungsverwahrung aus der Haft
entlassen worden waren. Nur 25 davon (42%) wiesen in den nächsten vier Jahren
eine Folgeentscheidung auf.51 Damit ist die Legalbewährung in dieser Gruppe et-
was besser als nach einer vorangegangenen Freiheitsstrafe mit Bewährung als Be-
zugsentscheidung (45% Folgeentscheidungen) und deutlich besser als nach einer
vorangegangenen Freiheitsstrafe ohne Bewährung (56%). Von den 25 Folgeent-
scheidungen nach vorangegangener Sicherungsverwahrung enthielten 19 Freiheits-
strafen (davon 13 ohne Bewährung) sowie sechs Geldstrafen. Gegen vier Personen
wurde erneut Sicherungsverwahrung angeordnet.52

Ansonsten zeigt sich auch hier eindrucksvoll, wie selten es zur Anordnung von
Sicherungsverwahrung in den 90er Jahren kam: Selbst nach einer Entlassung aus
einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung lautet in nur 0,18% der Fälle (n=36) die Fol-

___________
49 Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 15.
50 Zu den nur rund halb so großen Zahlen zu Beginn dieses Jahrzehnts, vgl. die von

Kröniger erhobenen Daten (Tabelle 1).
51 Leicht abweichende Angabe bei Harrendorf, 2007, Tabelle 8.39a: 26 von 62 entlas-

senen Sicherungsverwahrten (42%) mit Wiederverurteilungen.
52 Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 38, 128.
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geentscheidung auf Sicherungsverwahrung.53 Altersabhängig liegt der höchste
Wert mit Folgeentscheidung Sicherungsverwahrung in der Gruppe der 40-49-Jäh-
rigen mit vorangegangener Freiheitsstrafe ohne Bewährung (0,30%, n=7).54 Nimmt
man nur Entlassungen aus Freiheitsstrafen von über fünf Jahren, steigt der Wert für
die Folgeentscheidung Sicherungsverwahrung auf 1,33% (n=13).55

Wie zu erwarten sicherungsverwahrungsträchtig sind Vorentscheidungen beson-
ders dann, wenn sie Verurteilungen nach §§ 177, 178 StGB (0,39%, n=8) oder
§§ 211-213 StGB (0,35%, n=3) enthalten. Diese Werte erhöhen sich auf 1,19% (für
§§ 177, 178 StGB, n=8) und 0,58% (§§ 211-213 StGB, n=3), wenn das Bezugsde-
likt zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung führte.56 Auch haben die später mit
Sicherungsverwahrung Sanktionierten in der Regel fünf und mehr Voreintragungen
(n=37 von 43) und als schwerste Voreintragung eine Freiheitsstrafe ohne Bewäh-
rung aufzuweisen (n=39 von 43).57

7.2 Rückfälligkeit und kriminelle Karrieren von Gewalttätern

In einer Sonderauswertung der Daten der Rückfallstatistik hat sich Stefan Har-
rendorf mit der Rückfälligkeit von rund 75.000 Personen beschäftigt, die im Basis-
jahr 1994 mit einem Gewaltdelikt in der Bezugsentscheidung im Datensatz der
Rückfallstatistik vertreten waren. Bei den Bezugsstraftaten überwiegen deutlich die
Körperverletzungsdelikte (zusammen 78,7%), während die für die Sicherungsver-
wahrung vor allem relevanten Tötungs- (1,1%) sowie sexuellen Gewaltdelikte
(2,7%) auch in dieser Subgruppe eher selten auftreten. Etwas häufiger (11,3%) fin-
den sich Raubdelikte.58

Die allgemeinen Rückfallraten der Gewalttäter, hier definiert als „keine Wieder-
verurteilung“, bewegen sich zwischen 72,6% nicht mehr verurteilter Personen nach
Tötungsdelikten (n=846), 59,1% nach sexuellen Gewaltdelikten (n=2054) und
41,3% nach Raubdelikten (n=8473).

Stellt man hingegen auf die Wiederverurteilung wegen eines Delikts derselben
Deliktsgruppe ab, variieren die Anteile zwischen 1,1% bei den Tötungsdelikten,
über 4,0% bei den sexuellen Gewaltdelikten bis zu 7,6% bei den Raubdelikten.59

Als Serientäter, definiert durch einen Eintrag mit einem (beliebigen) Gewaltde-
likt vor, in und nach der Bezugsentscheidung, erwiesen sich 6,3% der gesamten

___________
53 Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 38, 103, 121.
54 Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 46, 106.
55 Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 59, 124.
56 Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 71 f., 129 f.
57 Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 140. Siehe dazu auch die Auswertungen in Kapitel 9.
58 Harrendorf, 2004, 297; Harrendorf, 2007, 136.
59 Harrendorf, 2004, 302; Harrendorf, 2007, 188.
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___________

Gewaltstraftäter.60 Dabei fiel im Gegensatz zu den Raubdelikten bei den Tötungs-,
aber auch bei den sexuellen Gewaltdelikten auf, dass die Rate der Aussteiger mit
19,4% bzw. 24,3% die der Einsteiger (5,1% bzw. 6,5%) jeweils deutlich übertraf.61

Der Autor zieht das Fazit, dass die Rückfälligkeit von Gewalttätern eher niedrig
sei. Prädiktor für eine erneute (auch einschlägige) Rückfälligkeit sei zunächst das
Vorliegen von (insbesondere einschlägigen) Vorstrafen. Allerdings gestalte sich die
Rückfälligkeit bei Tötungsdelinquenten und Sexualtätern eher günstig, dagegen bei
den Raubtätern besonders ungünstig. Der Anteil von Serientätern liege für alle De-
liktsgruppen deutlich unter 10%.62

Harrendorfs Dissertation aus dem Jahr 2007 lassen sich noch einige weitere An-
gaben über die Sicherungsverwahrung als Bezugsentscheidung entnehmen. Aus-
gewertet wurden in diesem Zusammenhang 62 Anordnungen von Sicherungsver-
wahrung. Weniger von Bedeutung, weil schon den amtlichen Statistiken zu ent-
nehmen, ist dabei der Befund, dass der Sicherungsverwahrung „fast ausschließlich
die schweren Gewaltdelikte (Tötungsdelikte, sexuelle Gewaltdelikte und Raubde-
likte)“ zugrunde liegen.63

Die 62 Anordnungen von Sicherungsverwahrung waren in 29 Fällen (46,8%) mit
einer Freiheitsstrafe im Bereich zwischen zwei und fünf Jahren, in 27 Fällen
(43,5%) mit einer von über fünf bis zehn Jahren und in sechs Fällen (9,7 %) mit
zeitigen Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe
kombiniert. Für Nicht-Gewaltdelikte ermittelte Harrendorf eine gleichzeitige
durchschnittliche Freiheitsstrafe von etwa fünf Jahren, bei sexuellen Gewaltdelik-
ten von fünf Jahren fünf Monaten, bei Raubdelikten von acht Jahren und acht Mo-
naten.64 Dies bestätigt bereits Mitte der 90er Jahre erarbeitete Befunde.65

Interessanterweise fiel die Rückfälligkeit bei den wegen Gewaltdelikten ver-
wahrten Personen (13 von 38, 34%) geringer aus als bei den übrigen Delinquenten
(13 von 24, 54%).66

60 Harrendorf, 2004, 305 f.; Harrendorf, 2007, 346 mit leicht höheren Zahlen.
61 Harrendorf, 2004, 306 f. Möglicherweise ist das aber auf die unterschiedlich langen

Referenzzeiträume zurückzuführen; Harrendorf, 2007, 346 mit leicht anderen Zahlen.
62 Harrendorf, 2004, 308; Harrendorf, 2007, 387 ff.
63 Harrendorf, 2007, 179; siehe dazu die Auswertungen in Kapitel 5. Ganz generell wa-

ren 61,3% aller Delikte, die zur Anordnung von Sicherungsverwahrung führten, Gewaltde-
likte.

64 Harrendorf, 2007, 181.
65 Kinzig, 1996, 305 ff.
66 Harrendorf , 2007, 243 und Tabelle 8.39a im Anhang.



KAPITEL 8
Untersuchungen zur Anordnungs- und

Begutachtungspraxis bei der Sicherungsverwahrung
(Elmar Habermeyer und Kollegen)

Kapitel 8 wird das Ergebnis einiger neuerer empirischer Arbeiten zur Anord-
nungs- und Begutachtungspraxis bei der Sicherungsverwahrung zusammenfassen,
die vom Rostocker Psychiater Elmar Habermeyer und Kollegen durchgeführt wur-
den.

8.1 Teilstudie „Kriminologische und diagnostische Merkmale
von Häftlingen mit angeordneter Sicherungsverwahrung“

Elmar Habermeyer und Kollegen werteten in ihrem im Jahre 2007 abgeschlos-
senen DFG-Forschungsprojekt67 die Gutachten und Urteile von 224 (von insgesamt
304 ermittelten) Verfahren aus, die in den Jahren 1991-2001 in Bayern, Nordrhein-
Westfalen, Brandenburg und Sachsen zur Anordnung von Sicherungsverwahrung
führten. Erfasst wurden dabei in Anlehnung an den für die Studie „Die Sicherungs-
verwahrung auf dem Prüfstand“ erstellten Erhebungsbogen u.a. soziodemographi-
sche Daten, Daten zur Delinquenzvorgeschichte sowie zur Anlasstat.

Eine Einteilung nach der Hauptdeliktsrichtung der zu Sicherungsverwahrung
verurteilten Straftäter ergab 47,7% Sexualstraftäter (n=107), 21,0% Körperverlet-
zer/Totschläger (47), 16,1% Raubtäter (36), 9,8% Diebe (22), 3,6% Betrüger (8)
sowie 1,6% andere Täter (4). Das Durchschnittsalter bei Begehung der zur Anord-
nung der Sicherungsverwahrung führenden Tat betrug 39,3 Jahre.68

In soziobiographischer Hinsicht zeigten sich bei 78,1% der Probanden Auffällig-
keiten in der Herkunftsfamilie. Heimunterbringungen fanden sich in 96 der 224
Fälle (42,9%), Gewalterfahrungen in der Herkunftsfamilie in Form von Misshand-
lung oder sexuellem Missbrauch bei 83 Personen (37,1%).69

Bei der Auswertung der Variablen zu Schulbildung und Beruf wurde festgestellt,
dass 16,1% der Probanden (36 von 224) keinen Schulabschluss erreicht hatten.
Ebenfalls 36 Personen (16,1%) hatten lediglich die Sonderschule absolviert. Haupt-
schul- und Realschulabschluss waren mit 118 (52,7%) bzw. 39 Absolventen
(13,4%) am häufigsten vertreten. Das Gros der Probanden hatte keinen Beruf er-

___________

67 Habermeyer, 2007, sowie Habermeyer/Puhlmann/Passow/Vohs, MschrKrim 90 (2007),
317 ff. für eine Teilgruppe von 100 Verfahren aus Nordrhein-Westfalen.

68 Habermeyer, 2007, 4.
69 Habermeyer, 2007, 4.
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lernt (41,3%; 92) oder war nur angelernt (22,4%; 50). Daneben enthielt die Unter-
suchungsgruppe 76 Facharbeiter in Industrie und Handwerk (34,1%).70

Die Legalbiographie war dadurch gekennzeichnet, dass fast alle (98,2%) der
Probanden vorbestraft waren, bei durchschnittlich 8,7 Vorstrafen. Diebe (11,4)
sowie Betrüger (10,8) hatten eine höhere, Raubtäter (7,9) sowie Sexualtäter (8,0)
eine geringere Zahl an Vorstrafen. Das Alter bei der ersten Delinquenz betrug
durchschnittlich 17,6 Jahre, das bei der ersten Verurteilung durchschnittlich 19,9
Jahre. Insgesamt gab es in 207 der 224 Fälle (92,4%) Gewalt- bzw. Sexualdelikte
in der Vorgeschichte.

Die 224 mit Sicherungsverwahrung belegten Straftäter waren im Vorfeld der An-
lasstat durchschnittlich viermal inhaftiert, die Haftzeit dauerte durchschnittlich 12,1
Jahre. Während der zur Anordnung der Sicherungsverwahrung führenden Tat be-
fanden sich nur 86 der 219 Täter (39,3%) nicht unter Bewährung oder nicht in
Haft.

Die Länge des Zeitraums zwischen der letzten Haftentlassung und der Anlasstat
betrug durchschnittlich 13,6 Monate (n=202). Immerhin 46% der Probanden wur-
den innerhalb der ersten sechs Monate nach Entlassung mit der Anlasstat straffäl-
lig.71

Diese Ergebnisse interpretierten Habermeyer und Kollegen dahingehend, dass in
Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen „das Klientel der Sicherungsver-
wahrten auf Gewalt- bzw. Sexualstraftäter eingeengt werden konnte.“ Des Weite-
ren hätten die Daten zur Legalbiographie gezeigt, dass regelmäßig eine „zeitlich
stabile persönlichkeitsgebundene Bereitschaft“ zur Begehung erheblicher Straftaten
vorhanden gewesen sei. Für die „hohe kriminologische Gefährdung“ der mit Siche-
rungsverwahrung belegten Klientel spreche auch die hohe Deliktfrequenz bei vo-
rangegangenen langen Haftzeiten und einem hohen Anteil von Bewährungsversa-
gen bzw. des Missbrauchs von Vollzugslockerungen. Sicherungsverwahrung werde
„bei einer kriminologischen Risikopopulation“ angeordnet. Deren Biographie sei
zumeist gekennzeichnet durch schwierige Sozialisationsbedingungen mit „Broken
Home“-Konstellationen und einer früh einsetzenden Delinquenz bei fehlender
Schul- bzw. Berufsausbildung.72

8.2 Die Gutachtenpraxis bei der Sicherungsverwahrung

Im Zentrum der Arbeiten von Habermeyer und Kollegen stand jedoch die Gu-
tachtenpraxis bei der Anordnung von Sicherungsverwahrung.

___________
70 Habermeyer, 2007, 5.
71 Habermeyer, 2007, 5 f.
72 Habermeyer, 2007, 9.
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8.2.1 Habermeyers Habilitationsschrift
„Die Maßregel der Sicherungsverwahrung“

So hat sich Habermeyer in seiner im Jahr 2006 vorgelegten Habilitationsschrift
mit dem Titel „Die Maßregel der Sicherungsverwahrung: Forensisch-psychiatri-
sche Bedeutung, Untersuchungsbefunde und Differentialindikation zur Maßregel
gemäß § 63 StGB“ speziell mit der Gutachtenpraxis bei der Sicherungsverwahrung
auseinandergesetzt.73

Seine Arbeit hatte zum Ziel „die Auseinandersetzung mit Kinzigs … Kritik an
den psychiatrischen Begutachtungen im Kontext der SV, … eine psychiatrische
Bestandsaufnahme zur Klientel der Sicherungsverwahrten und … den Vergleich
dieser Klientel mit im psychiatrischen Maßregelvollzug untergebrachten Tätern.“
Auf der Basis dieser Untersuchungen sollte „eine psychiatrische Bestimmung des
Hangbegriffes des § 66 StGB“ erfolgen und „Festlegungen dazu, wie bei der psy-
chiatrischen Begutachtung sachlich fundiert auf ihn Bezug genommen werden
kann.“ Auf dieser Basis sei die Erarbeitung von „gutachterliche(n) Mindeststan-
dards zur Differenzierung zwischen den Voraussetzungen der §§ 63 und 64 StGB
und des § 66 StGB“ anzustreben.74

Die empirische Basis bildete die Auswertung von zehn Urteilen sowie der dazu
erstellten (externen) Gutachten in Verfahren aus den Jahren 1991-2001, in denen in
einem nordrhein-westfälischen Landgerichtsbezirk Sicherungsverwahrung ange-
ordnet wurde,75 des Weiteren die retrospektive Auswertung von zehn eigenen Gut-
achten, die Habermeyer in den Jahren 1997-2003 zur Kriminalprognose von Pro-
banden erstellt hatte, die vor Antritt der Sicherungsverwahrung standen (n=6) oder
bereits darin untergebracht waren (n=4).76 Zum Vergleich erfolgte die Auswertung
von fünf eigenen kriminalprognostischen Gutachten im Maßregelvollzug nach § 63
StGB und außerdem die Bildung einer Kontrollgruppe von neun Gewalttätern, bei
denen der Autor Gutachten zur Schuldfähigkeit erstellt hatte, die aber letztendlich
keine Maßregel auferlegt bekamen.77

Als Resultat des ersten Teilbereichs seiner Untersuchung, der Überprüfung der
Mitte der 90er Jahre geäußerten Kritik an der Begutachtungspraxis bei Verfahren
mit Sicherungsverwahrung, konstatierte der Autor ein „zwiespältiges Ergebnis“. So
sei es im Hinblick auf die Seitenzahl und formale Aspekte zu begrüßenswerten
Änderungen gekommen. Die Kritik an der uneinheitlichen Terminologie der Gut-

___________

73 Habermeyer, 2006; vgl. zu Teilaspekten bereits Habermeyer/Hoff/Saß, MschrKrim
85 (2002), 20 ff.; Habermeyer/Kunert/Herpertz, ArchKrim 213 (2004), 65 ff.; Habermey-
er/Saß, Nervenarzt 75 (2004), 1061 ff.; Habermeyer, MschrKrim 88 (2005), 12 ff.

74 Habermeyer, 2006, 38 f.
75 Habermeyer, 2006, 41.
76 Habermeyer, 2006, 45.
77 Habermeyer, 2006, 49, 88.
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achten habe nicht reproduziert werden können. Auf der Negativseite sei ein selte-
ner Bezug auf diagnostische Klassifikationssysteme zu verbuchen gewesen sowie
eine fehlende standardisierte Erfassung von kriminalprognostischen Risikofaktoren
aufgefallen. Daher seien die Möglichkeiten eines kriteriengeleiteten Vorgehens bei
der Erstellung der Kriminalprognose nicht zufrieden stellend genutzt worden.78

Im zweiten Untersuchungsabschnitt wurden für die Probanden, bei denen der
Autor eigene Gutachten in Zusammenhang mit der Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung erstellt hatte, die PCL-R-Werte und HCR-20-Daten ermittelt.79

Die zehn untersuchten Straftäter hätten PCL-R-Werte zwischen 5 und 31 aufgewie-
sen, so dass bei einem vorgegebenen Wert von 30 lediglich ein Proband als „Psy-
chopath“ gelten könne. Dies stelle, so Habermeyer, jedoch die Verwertbarkeit die-
ser Skala im Kontext der Sicherungsverwahrung nicht in Frage, da es sich bei der
„Psychopathy“ nicht um ein kategoriales, sondern um ein dimensionales Merkmal
handele.80

Die HCR-20-Werte der neun als Gewalttäter klassifizierten Probanden hätten
zwischen 16 und 35 geschwankt. Den errechneten Mittelwert von 27,11 interpre-
tierte Habermeyer als Indiz dafür, dass eine Klientel mit massiver krimineller Ge-
fährdung in der Sicherungsverwahrung untergebracht sei, wobei allerdings auch die
Gesamtwerte des HCR-20 keine direkten Rückschlüsse auf die Gefährlichkeit er-
möglichten. Resümierend bemerkte er, dass der Einsatz der Instrumente PCL-R
und HCR-20 zwar hilfreich für die standardisierte Erfassung von Risikofaktoren
für wiederholtes kriminelles Verhalten sei, zusätzlich aber kriminologische Prädik-
toren der Rückfallkriminalität wie die Vorstrafenbelastung, das Rückfallintervall
und die Rückfallschwere abzuklären seien. Bedeutend sei letztendlich, die Begut-
achtung auf eine standardisierte Datenerfassung zu stützen.81

Der dritte Untersuchungsabschnitt erbrachte laut Habermeyer das Ergebnis, dass
mit Hilfe der genutzten Manuale nicht zwischen psychiatrischen Maßregelvoll-
zugspatienten gemäß § 63 StGB und den Sicherungsverwahrten unterschieden
werden könne.82

Des Weiteren etablierte der Autor eine Einteilung der untersuchten Sicherungs-
verwahrten in drei Gruppen, nämlich in „Berufsverbrecher“, „sozial desintegrierte
Wiederholungstäter mit Persönlichkeitsauffälligkeiten bzw. Persönlichkeitsstörun-

___________
78 Habermeyer, 2006, 50 ff., 87 ff., 119.
79 Zur Konstruktion dieser Werte siehe Kapitel 9.1.3.1.
80 Habermeyer, 2006, 69, 96; vgl. auch Habermeyer/Kunert/Herpertz, ArchKrim 213

(2004), 65 ff.
81 Habermeyer, 2006, 71 ff., 99 ff.
82 Habermeyer, 2006, 76 ff., 101 ff., 119 f.
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gen“ sowie in der Sicherungsverwahrung fehlplazierte „rezidivierende Delinquen-
ten mit schwerwiegenden psychischen Störungen“.83

Die Arbeit schloss mit dem Versuch, einen Arbeitsansatz zur Differentialindika-
tion zwischen den Maßregeln nach § 63 und § 66 StGB zu entwickeln, wobei für
die Differenzierung zwischen forensisch-psychiatrischer Maßregel und Siche-
rungsverwahrung das Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung nicht entscheidend
sei.84

8.2.2 Weitere Auswertungen zur Gutachtenpraxis
bei der Sicherungsverwahrung durch Habermeyer und Kollegen

Im Rahmen der unter 8.1 genannten Untersuchung werteten Habermeyer und
Kollegen auch 208 Gutachten aus, die für in den Jahren 1991-2001 in Bayern,
Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen geführte Verfahren erstellt wur-
den, die die Anordnung von Sicherungsverwahrung nach sich zogen.

In formaler Hinsicht hätten sich Unterschiede zu den von Kinzig im Jahr 1996
veröffentlichten Daten ergeben. So seien die Gutachten nunmehr durchschnittlich
56 Seiten lang gewesen (bei Kinzig: 36 Seiten). Gutachten unter zehn Seiten habe
es nunmehr kaum noch gegeben (0,5%; bei Kinzig noch 12,4%). In 64% (Kinzig:
42%) der Gutachten sei der Einsatz testpsychologischer Untersuchungsinstrumente
erfolgt. In 55,3% (Kinzig: 20%) der Gutachten seien diese Instrumente von einem
Psychologen als Zusatzgutachter oder im Gutachten integriert angewandt worden.85

Die diagnostischen Überlegungen seien oftmals nicht klar formuliert bzw. die
getroffenen Diagnosen nicht näher begründet worden. Insgesamt sei in 165 der 208
Gutachten (79,3%) von (zum Teil kombinierten) psychischen Auffälligkeiten die
Rede gewesen, wobei aber nur in der Hälfte der Gutachten (51%) zumindest die
Terminologie und/oder die diagnostischen Kriterien der anerkannten Klassifikati-
onssysteme benutzt worden seien. Zwar sei in 66% der Gutachten (n=138) von
Persönlichkeitsauffälligkeiten bzw. -störungen die Rede gewesen, jedoch nur bei
66 dieser Fälle explizit die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung im Sinne der
ICD- bzw. DSM-Klassifikation vergeben worden. Auch sei nicht immer deutlich
geworden, inwiefern es sich lediglich um die Beschreibung von Persönlichkeits-
merkmalen oder um eine Persönlichkeitsstörung im engeren Sinne gehandelt habe.

___________

83 Habermeyer, 2006, 103 ff., 120; vgl. auch Kröber, 2006, 69 (164 ff.), der bei der Si-
cherungsverwahrung in vier Begutachtungskonstellationen unterteilt; vgl. schon ders.,
MschrKrim 87 (2004), 261 (267 ff.) sowie ders., 2004, 187 (205 ff.).

84 Habermeyer, 2006, 108 ff., 120 f.
85 Habermeyer, 2007, 6 f.
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___________

Abseits von bzw. parallel zu Persönlichkeitsauffälligkeiten bzw. -störungen seien
bei 54 Fällen (26%) Diagnosen aus dem Bereich der „Störungen durch psychotrope
Substanzen“ gestellt worden.86

Bezüglich der Verwendung von Prognoseskalen stellten Habermeyer und Kolle-
gen bemerkenswerterweise fest, dass lediglich in einem einzigen der ausgewerteten
227 Gutachten der HCR-20 zum Einsatz gekommen sei. Darüber hinaus seien auch
durchschnittlich nur 8,9 der im PCL-R erfassten 20 Risikomerkmale, von den im
HCR-20 erfassten 20 Variablen im Schnitt lediglich 10,6 erwähnt worden. Darun-
ter seien vorwiegend Items der auf die Vorgeschichte der Probanden abzielenden
History-Skala gewesen. Interessanterweise kam das Team um Habermeyer auch
zum Ergebnis, dass über den Zehn-Jahres-Zeitraum keine Veränderung bezüglich
des Informationsgehaltes der Gutachten zu verzeichnen gewesen sei. Lediglich
Gutachten aus Universitäten hätten eine größere Informationsmenge aufzuweisen
gehabt.87

Zusammenfassend stellten Habermeyer und Kollegen fest, im weitaus überwie-
genden Teil der Fälle sei kein expliziter Bezug zu den aktuellen Klassifikationssys-
temen psychischer Erkrankungen hergestellt worden. Nach wie vor bestünden ter-
minologische Unklarheiten. Die Grundlagen der gutachterlichen Unterscheidung
zwischen Persönlichkeitsakzentuierung und -störung sei in vielen Fällen offen
geblieben. Es sei der Eindruck entstanden, dass vielfach versucht worden ist, die
Feststellung einer Persönlichkeitsstörung und damit Diskussionen über das Vorlie-
gen einer forensisch relevanten „schweren anderen seelischen Abartigkeit“ zu um-
gehen.

Die Gutachten hätten nur eingeschränkt Informationen über kriminalprognosti-
sche Risikofaktoren enthalten. So bestehe ein erhebliches und korrekturbedürftiges
Defizit bei der Umsetzung empirischer Erkenntnisse der Prognoseforschung in die
Gutachtenpraxis.

Nach wie vor sei ein Qualitätsdefizit mit fehlender Integration diagnostischer
Vorgaben, standardisierter Untersuchungsinstrumente und kriminologischer Er-
kenntnisse in die Begutachtung zu verzeichnen.

Die Ergebnisse legten nahe, dass die Abgrenzung zwischen der Maßregel der Si-
cherungsverwahrung und den forensisch-psychiatrischen Behandlungsmaßregeln
nicht adäquat vorgenommen werde. Dadurch sei die Dringlichkeit qualitätssichern-
der Maßnahmen im Bereich der forensisch-psychiatrischen Begutachtung deutlich
geworden.88

86 Habermeyer, 2007, 7 f.
87 Habermeyer, 2007, 8 f.
88 Habermeyer, 2007, 9 ff.



KAPITEL 9
Der Stand der Prognoseforschung unter besonderer

Berücksichtigung der Kriminalprognose bei der Anordnung
der Sicherungsverwahrung

In meiner Ausgangsuntersuchung aus dem Jahr 1996 wurde die Erstellung einer
verlässlichen Kriminalprognose „als ein ungelöstes, vielleicht sogar unlösbares
Problem“ bezeichnet. Zur Begründung dieser Skepsis wurden verschiedene Argu-
mente genannt: Dazu gehörten das Fehlen einer prognostischen Erfolgskontrolle,
die nicht existente Herausarbeitung eines Modells von Gefährlichkeit, vor allem
aber methodische Probleme, die auch auf die niedrige Basisrate bei der Vorhersage
schwerer Straftaten zurückzuführen seien. Gerade Letztere ließen eine hohe Anzahl
sogenannter „false positives“, also zu Unrecht als gefährlich prognostizierter Per-
sonen, erwarten. Hinzu trete der Umstand, dass die Sicherungsverwahrung in der
Regel zu einem Zeitpunkt einsetzt, in dem der Kriminalitätsgipfel der inhaftierten
Personen bereits überschritten sein dürfte.89

Demgegenüber hat sich das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung
vom 5. Februar 2004 sehr viel optimistischer in der Beurteilung der Frage gezeigt,
ob die derzeit vorhandenen Prognosefähigkeiten eine valide Grundlage für die An-
ordnung der Sicherungsverwahrung abgeben können.

Bereits referiert wurde in diesem Zusammenhang der Standpunkt des Gerichts,
Prognoseentscheidungen trügen stets das Risiko der Fehlprognose, seien im Recht
aber gleichwohl unumgänglich. In diesem Zusammenhang verwies der Senat unter
Nennung eines Aufsatzes des Münchener Psychiaters Norbert Nedopil darauf, dass
sich in der Praxis der forensischen Psychiatrie das Wissen um die Risikofaktoren in
den letzten Jahren erheblich verbessert habe, „so dass über einen Teil der Delin-
quenten relativ gute und zuverlässige prognostische Aussagen gemacht werden
können.“ Die in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht
angehörten Sachverständigen Marneros und Nedopil hätten übereinstimmend an-
gegeben, ein bestimmter und bestimmbarer Anteil der Probanden versammele eine
derartige Häufung von Risikofaktoren auf sich, dass eine Gefahr sicher prognosti-
ziert werden könne. Gerade für die seltenen Fälle hochgradiger Gefährlichkeit, die
§ 67d Abs. 3 StGB im Auge habe, bilde, so das Bundesverfassungsgericht, die
Prognose eine taugliche Entscheidungsgrundlage.90

Bei der Zitierung von Nedopils Ausführungen unterschlug das Bundesverfas-
sungsgericht jedoch die noch im gleichen Abschnitt (!) des genannten Aufsatzes
betonten Grenzen prognostischer Fähigkeiten. Für die „Unzulänglichkeit prognos-

___________

89 Kinzig, 1996, 79 ff., 98 ff.
90 BVerfGE 109, 133 unter C. II., S. 156 ff.; siehe bereits Kapitel 1.4.2. Aus Sicht der

Ministerialbürokratie reklamiert Schneider, U. (2006, 413 (420 ff.)) ebenfalls „deutliche
Fortschritte“ bei der Kriminalprognose.
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tischer Entscheidungen“ namhaft gemacht werden auch von Nedopil „vor allem
wissenschaftstheoretische Gründe“ sowie der Umstand, dass seltenes menschliches
Verhalten, wie alle seltenen Ereignisse, „noch weit schwerer prognostizierbar“
sei.91

Dieser unklare Befund lässt es angezeigt erscheinen, sich einen Überblick über
den Stand der Prognoseforschung und -fähigkeiten im Bereich der Sicherungsver-
wahrung gut zehn Jahre nach der Publikation der Ausgangsuntersuchung im Jahr
1996 zu verschaffen.

Dabei wird in einem ersten Abschnitt (9.1) der (nicht unumstrittene) Standard
der Prognosepraxis bei der Sicherungsverwahrung referiert. Dem schließt sich eine
Betrachtung der Probleme an, die bei der Voraussage neuer erheblicher Straftaten
im Bereich der Sicherungsverwahrung auftreten (9.2).

9.1 Der (nicht unumstrittene) Standard
der Prognosepraxis bei der Sicherungsverwahrung

Für eine valide Prognose müssten eigentlich zunächst drei Fragen geklärt sein:

1. Wer soll begutachten?

2. Was soll begutachtet werden?

3. Nach welcher Methode soll begutachtet werden?

9.1.1 Wer soll begutachten?

Die zur Beantwortung dieser Frage an sich primäre Auskunftsquelle, die StPO,
enthält keine Angaben darüber, welche Berufsgruppe für Kriminalprognosen als
kompetent zu erachten ist. So spricht § 246a Satz 1 StPO lediglich davon, dass
dann, wenn damit zu rechnen sei, dass die Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung angeordnet oder vorbehalten werde, „ein Sachverständiger“ über den Zustand
des Angeklagten und seine Behandlungsaussichten zu vernehmen sei.

Noch karger fallen die in § 275a Abs. 4 StPO enthaltenen Bestimmungen über
die Beteiligung von Sachverständigen in Verfahren über die (endgültige) Anord-
nung der vorbehaltenen und der nachträglichen Sicherungsverwahrung aus. § 275a
Abs. 4 Satz 1 StPO dekretiert lediglich, dass die Strafkammer vor der Entscheidung
über die endgültige Anordnung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung „das
Gutachten eines Sachverständigen“ einzuholen habe, ohne über die Herkunft des
Sachverständigen oder den Gegenstand seiner Expertise nähere Aussagen zu tref-
fen. Im Falle der nachträglichen Anordnung der Sicherungsverwahrung erhöht Satz
2, ebenfalls ohne eine inhaltliche Festlegung, die Zahl der erforderlichen Gutachten

___________
91 Nedopil, NStZ 2002, 344 (346).
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auf zwei. Satz 3 enthält darüber hinaus für beide Formen der Sicherungsverwah-
rung die Einschränkung, dass die Gutachter im Rahmen des vorangegangenen
Strafvollzuges oder der Unterbringung nicht mit der Behandlung des Verurteilten
befasst gewesen sein dürfen.

Zur Frage der Provenienz der Gutachter finden sich für den Bereich der Siche-
rungsverwahrung auch in der Rechtsprechung keine verbindlichen Aussagen.92 In
der Praxis dominiert bei einer möglichen Anordnung der traditionellen Sicherungs-
verwahrung nach § 66 StGB nach wie vor die Heranziehung eines forensischen
Psychiaters, wenn auch vereinzelt forensische Psychologen eingesetzt werden.93

Für den Fall des § 275a Abs. 4 StPO, also der möglichen Anordnung der nachträg-
lichen Sicherungsverwahrung, hat der 1. Strafsenat des BGH mittlerweile ausge-
führt, es könne im Einzelfall durchaus angezeigt sein, „Sachverständige unter-
schiedlicher Fachrichtungen mit der Begutachtung zu beauftragen“.94 Vor dem
Hintergrund dieser Offenheit von Gesetzgebung und Rechtsprechung verwundert
es nicht, dass verschiedene Disziplinen ihre Zuständigkeit reklamieren.

Für eine Kompetenz der Kriminologie hat sich zuletzt der Strafverteidiger Ralf
Neuhaus ausgesprochen. Jedenfalls dann, wenn es sich um einen im psychopatho-
logischen Sinne „gesunden“ Täter handele, sei es der Kriminologe, so Neuhaus,
„der aufgrund seiner Ausbildung am ehesten eine möglichst genaue Aufklärung
und Analyse der biografischen Entwicklung im Lebenslängsschnitt wie -quer-
schnitt zu leisten vermag und der im Zweifel am wenigsten gefährdet ist, die sozia-
len oder lebensweltlichen Probleme des Angeklagten zu pathologisieren.“95 Auch
Feltes und Putzke führen aus, dass die Kriterien zur Beurteilung der Gefährlichkeit
maßgeblich kriminologische seien.96

Diesen Stimmen ist im Ausgangspunkt beizupflichten. Denn da die Anordnung
der Sicherungsverwahrung im Wesentlichen auf einer Gefährlichkeitsprognose bei
einem in der Regel gerade gesunden Straftäter beruht, ist jedenfalls nicht ersicht-
lich, woher eine größere gutachterliche Kompetenz von Psychiatern gegenüber
Psychologen oder Kriminologen resultieren soll.97 So resümiert auch der Psychia-

___________
92 Ohne nähere Hinweise auch die Kommentierung von Meyer-Goßner, 2007 zu § 246a

StPO.
93 Boetticher, 2006, 87 (101 f.); vgl. auch Habermeyer, 2007.
94 BGHSt 50, 121 (129). Im entschiedenen Fall war ein Facharzt für Psychiatrie und

Psychotherapie sowie ein Diplom-Psychologe herangezogen worden; vgl. jetzt auch Mey-
er-Goßner, 2007, § 275a Rdnr. 10.

95 Neuhaus, 2006, 355 (378 ff.).
96 Feltes/Putzke, 2005, 76 (90).
97 Kinzig, NStZ 2004, 655 (659) im Anschluss an Feltes, StV 2000, 281. Bock, StV

2007, 269 (271) bezeichnet dezidiert die Kriminologie und nicht die Psychiatrie als für die
Kriminalprognose „originär zuständig“; kritisch gegenüber psychiatrischer Kompetenz
auch Dahle, 2005, 9.
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ter Leygraf, es bestehe in der wissenschaftlichen Diskussion keine Übereinstim-
mung darüber, ob die Psychiatrie aufgrund eines speziellen Expertenwissens zu
einer Gefährlichkeitsprognose überhaupt in der Lage sei. Speziell bei der Siche-
rungsverwahrung entferne sich diese Disziplin „recht weit aus dem psychiatrischen
Bereich“, was insbesondere für die „Frage der Hangtäterschaft“ gelte.98

___________

Doch ergibt sich daraus noch nicht zwangsweise, dass Kriminologen oder Psy-
chologen für die Erstellung der benötigten Gefährlichkeitsprognosen qualifiziert
sind. Zweifel nährt schon der Umstand, dass jedenfalls in Deutschland die Berufs-
bezeichnung „Kriminologe“ zumeist autodidaktisch erworben wird. Forensisch
erfahrene und mit der Grundlage der Gefährlichkeitsprognose vertraute Psycholo-
gen dürften ebenfalls äußerst rar sein. Ein Ausweg aus diesem Zuständigkeitsdi-
lemma, das durch das Fehlen hinreichend geschulter Sachverständiger noch an Be-
deutung gewinnt, könnte in der Einführung interdisziplinärer Fachkommissionen
nach Schweizerischem Vorbild liegen.99

9.1.2 Was soll begutachtet werden?

Stimmt es daher schon wenig zuversichtlich, dass über die zur Erstellung einer
Gefährlichkeitsprognose kompetente Berufsgruppe Unsicherheit besteht, ist zudem
ein weiterer wichtiger Punkt weit von einer abschließenden Klärung entfernt: Der
Inhalt der Begutachtung, die der Sachverständige vorzunehmen hat.

Für den Bereich der traditionellen Sicherungsverwahrung spricht § 246a Satz 1
StPO im Gegensatz zur vorbehaltenen und nachträglichen Sicherungsverwahrung
in § 275a StPO immerhin noch von einer Einvernahme „über den Zustand des An-
geklagten und die Behandlungsaussichten“. Der BGH hat diesen Auftrag im Jahr
1993 dahingehend präzisiert, dass die Aufgabe des Sachverständigen darin bestehe,
„sich gutachtlich über die Gesamtheit der Persönlichkeitsmerkmale des Angeklag-
ten zu äußern, die für die Beurteilung seines Hangs und der ihm zu stellenden Ge-
fährlichkeitsprognose bedeutsam sind.“100

Später hat die Rechtsprechung diese eng begrenzte Fragestellung deutlich erwei-
tert. So ist der 4. Strafsenat der Auffassung, der Sachverständige habe sich „über
den Hang und die hangbedingte Gefährlichkeitsprognose“101 bzw. „zur Frage der

98 Leygraf, 2004, 439 f.
99 Ullenbruch, NJW 2006, 1377 (1384); Böhm, StraFo 2005, 300 (304 f.), letzterer aber

eher unter dem Aspekt, eine angemessene Behandlung im Strafvollzug zu erreichen.
100 BGH, U v. 29.9.1993 – 2 StR 355/93, NStZ 1994, 95 = BGHR StPO § 246a S 1

Sachverständiger 1 = BGHR StPO § 339 Sachverständiger 1 = MDR 1994, 130 = wistra
1994, 112 = StV 1994, 231.

101 BGH, B v. 11.4.1995 – 4 StR 46/95, StV 1996, 541. Vgl. auch BGH, B v.
13.11.2007 – 3 StR 341/07 mit der Auffassung, die Strafkammer hätte im Einzelnen darle-
gen müssen, aus welchen Gründen sie gemeint hat, im Gegensatz zu dem Sachverständi-
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Hangtäterschaft des Angeklagten zu äußern.“102 Wiederum anders sieht der
5. Strafsenat die Aufgabe des Sachverständigen in einem Gutachten „über die einen
Hang ausmachenden Persönlichkeitsmerkmale des Angeklagten und die Gefähr-
lichkeitsprognose im Sinne des § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB“.103

Nicht ganz widerspruchsfrei sind ebenfalls die Äußerungen des Bundesverfas-
sungsgerichts. So spricht es für das nach § 67d Abs. 3 StGB nach Ablauf von zehn
Jahren Sicherungsverwahrung erforderliche Gutachten davon, dass der Richter
nach sachverständiger Beratung „eine eigenständige Prognoseentscheidung zu tref-
fen (habe), bei der er dem ärztlichen Gutachten richterliche Kontrolle entgegenzu-
setzen hat“. Demgegenüber führt es an anderer Stelle aus, dass der Sachverständige
„eine Wahrscheinlichkeitsaussage über das künftige Legalverhalten des Verurteil-
ten zu treffen (habe), die das Gericht in die Lage versetzt, die Rechtsfrage des
§ 67d Abs. 3 StGB eigenverantwortlich zu beantworten.“104

Diese Unsicherheit in der Abgrenzung der Aufgaben von Sachverständigem und
Gericht spiegelt sich auch in divergierenden Äußerungen in der Literatur. So weist
beispielsweise (der Richter) Müller-Metz nachdrücklich darauf hin, dass Aussagen
über das Vorliegen eines Hangs und der Gefährlichkeit Aufgabe des Gerichts sei-
en.105 Demgegenüber halten (die Psychiater) Habermeyer und Saß eine Beschrän-
kung ihrer Expertise auf „rein diagnostische Überlegungen“ für „kaum realisierbar“
und entwickeln eine eigene Umschreibung des Hangtäters.106 Vermittelnd fordert
(der Bundesrichter) Boetticher, dass „zwischen dem Prognosegutachter und dem
Gericht Einigkeit darüber hergestellt werden müsse(n), ob die in der zu beurteilen-
den Vortat zum Ausdruck kommende Gefährlichkeit überdauert.“107

9.1.3 Nach welcher Methode soll begutachtet werden?

Doch harren nicht nur die geeignete Profession des heranzuziehenden Sachver-
ständigen und der Inhalt des zu erteilenden Gutachtenauftrags sowie damit verbun-

___________

gen eine fundierte Prognose unter Einbeziehung der wesentlichen individuellen Merkmale
in der Person des Angeklagten treffen zu können.

102 BGH, B v. 22.7.2003 – 4 StR 265/03, BGHR StGB § 250 Abs 2 Nr 1 Verwenden 4
= StV 2004, 207 = NStZ 2004, 263.

103 BGH, U v. 29.11.2005 – 5 StR 339/05, NStZ-RR 2006, 105.
104 BVerfGE 109, 133.
105 Müller-Metz, StV 2003, 42 ff. Dezidiert Pollähne, 2006, 221 (228): „Auch prognos-

tisch fundierte Entscheidungen sind von den dazu berufenen Juristinnen und Juristen zu
treffen und zu verantworten.“ Leygraf, 2004, 438 (442) meint, es sei die Aufgabe des Gut-
achters, vorhandene Risikoaspekte herauszuarbeiten und zu beschreiben. Über die Verant-
wortbarkeit des Risikos habe das Gericht zu urteilen.

106 Habermeyer/Saß, Nervenarzt 75 (2004), 1061 ff.; vgl. auch Kröber, 2006, 69 (169),
die Frage an den psychiatrischen Sachverständigen sei, ob ein Hang zur Begehung erhebli-
cher Straftaten vorliege.

107 Boetticher, 2006, 87 (99).
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den die richtige Arbeitsteilung zwischen Sachverständigem und Gericht der Klä-
rung. Umstritten ist zudem, nach welcher Methode die erforderliche Gefährlich-
keitsprognose erstellt werden soll.108

Eine aus Richtern am BGH, Bundesanwälten, forensischen Psychiatern und Psy-
chologen, Sexualmedizinern und weiteren Juristen bestehende interdisziplinäre
Arbeitsgruppe hat dazu im Jahr 2006 „Mindestanforderungen für Prognosegutach-
ten“ vorgelegt.109 Darin wird die Festlegung auf ein bestimmtes Verfahren als we-
der sinnvoll noch notwendig erachtet. In diesem Zusammenhang wird davon ge-
sprochen, dass die Informationen aus Aktenstudium und Exploration „mit erfah-
rungswissenschaftlich fundierten, standardisierten Instrumenten“, die „Anhalts-
punkte und grobe Risikoeinschätzungen“ liefern könnten, erfasst und partiell be-
wertet werden könnten.110 Nicht hinreichend deutlich wird dabei, ob es sich bei den
genannten „Instrumenten“ um solche statistischer Art oder eher um Leitfäden zur
Erstellung einer klinischen (idiographischen) Kriminalprognose handelt.111

Gegen die Einbeziehung statistischer Instrumente, wie den HCR-20, den SVR-20
und die PCL-R,112 hat sich in jüngster Zeit der Kriminologe Michael Bock ge-
wandt. Die Bezugnahme auf statistische Instrumente sei „nicht akzeptabel“, u.a.
weil sie nur anhand von Rückfalluntersuchungen, nicht aber anhand von Ver-
gleichsuntersuchungen mit der Durchschnittspopulation entwickelt worden seien.
Sie vereinten daher, so das harte Verdikt Bocks, „alle relevanten Schwächen und
Fehler einer Kriminalprognose, wie sie in der Kriminologie schon vor Jahrzehnten
anhand der bekannten Schlechtpunkteskalen diskutiert wurden.“113 Bock empfiehlt
statt dessen mit einer von der „Angewandten Kriminologie“ bereit gestellten „Me-
thode der idealtypisch-vergleichenden Einzelfallanalyse (MIVEA)“ zu arbeiten, die
„im Grunde die einzige wissenschaftliche Alternative“ zur klinischen Prognose
darstelle.114

___________

108 Dahle, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 101 (102): „Konkrete methodische
Vorgaben für die Arbeit des Prognosesachverständigen sind in den Gesetzestexten indes-
sen kaum enthalten.“

109 Boetticher/Kröber/Müller-Isberner/Böhm/Müller-Metz/Wolf, NStZ 2006, 537 ff.
110 Boetticher/Kröber/Müller-Isberner/Böhm/Müller-Metz/Wolf, NStZ 2006, 537

(542 f.).
111 Insofern zutreffend die Kritik von Bock, StV 2007, 269 (271).
112 Zu diesen Instrumenten sogleich. Allerdings waren der HCR-20 sowie der SVR-20

ursprünglich als Checkliste zur Unterstützung klinisch-idiographischer Fallbeurteilungen
gedacht, die PCL-R in erster Linie zur diagnostischen Erfassung von „psychopathy“, so
dass ihre Einordnung als statistische Prognoseinstrumente nicht ganz zweifelsfrei ist
(s. dazu Dahle, 2005, 61 ff., 67 ff. sowie Dahle/Schneider/Ziethen, Forens Psychiatr Psy-
chol Kriminol 2007, 15 (19 f.)).

113 Bock, StV 2007, 269 (272).
114 Bock, StV 2007, 269 (270). Zur MIVEA: Brettel, StV 2005, 99 ff.; Brettel/Bock,

2005, 67 ff.
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Selbige muss aber schon deswegen Bedenken erwecken, weil, wie es in der
Selbstbeschreibung heißt, „dieses Verfahren weder langwierige Schulungen noch
ein besonderes Expertenwissen voraussetzt.“115 So begegnet die herrschende Mei-
nung der Psychiater, Psychologen und Juristen dem Einsatz der MIVEA mit Skep-
sis oder ignoriert sie sogar.116

Ganz generell stehen damit im deutschsprachigen Raum zwei Wege der Progno-
seerstellung im Vordergrund: die statistischen (aktuarischen) Prognoseverfahren,
die einem den Naturwissenschaften nahestehenden nomothetischen Wissenschafts-
verständnis folgen, sowie die einem eher der geisteswissenschaftlichen Tradition
verbundenen und zu einem idiographischen Wissenschaftsverständnis passenden
klinischen (idiographischen) Prognosen. Letztere bemühen sich um eine möglichst
sorgfältige Rekonstruktion der Entwicklungen im Einzelfall.117

9.1.3.1 Statistische (aktuarische) Prognoseverfahren

In der Praxis verwendet werden und in gewisser Weise bewährt haben sich unter
den statistischen Prognoseverfahren vor allem die der „dritten Generation“, die
nicht nur statische Faktoren, wie die Vorstrafenbelastung, einbeziehen, sondern
sich durch die Aufnahme dynamischer Risikofaktoren auszeichnen.118 An promi-
nenter Stelle steht dabei ein speziell für die Vorhersage von (gerade für die Siche-
rungsverwahrung zentralen) Gewaltrückfällen entwickeltes Instrument: das Histo-
rical-Clinical-Risk Management 20 Item-Schema (kurz: HCR-20), das seit dem
Jahr 1997 in einer zweiten revidierten Version vorliegt.119 Das HCR-20 bezieht

___________

115 Explizit: Brettel, StV 2005, 99 (102); ähnlich: Brettel/Bock, 2005, 67: „unabhängig
von Vorausbildung und Fachbegrifflichkeit“.

116 Vgl. die Einwände bei Dahle, 2006, 1 (51) sowie Boetticher, 2006, 87 (104 f.); in
den Handbüchern und Beiträgen zur Prognose von Nedopil, 2006, Kröber, 2006, 69 ff.
sowie Leygraf, 2004, 438 ff. kommt die MIVEA gar nicht vor.

117 Dahle, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 101 (103); Dahle/Schneider/Zie-
then, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 15 ff.; Nedopil, 2006, 58 ff. sowie ders.,
2004, 70 (73) behandelt neben einem idiographischen und einem nomothetischen noch ein
hypothesengeleitetes Konzept. Aus wissenschaftstheoretischer Sicht gegen den Einsatz
statistischer Prognoseverfahren: Bock, StV 2007, 269 (270).

118 Ein guter Überblick über die standardisierten Instrumente zur Kriminalprognose fin-
det sich bei: Dahle/Schneider/Ziethen, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 15 ff.;
ausführlicher: Dahle, 2005, 48 ff.; Nedopil, 2006, 99 ff.; kritisch zu den Fehlerquellen und
zur Bewährung statistischer Prognosen dagegen: Albrecht, G., 2003, 97 (113 ff.); ders.,
2004, 475 (479 ff.); zusammenfassend zur statistischen Methode auch: Eisenberg, 2005,
§ 21 Rdnr. 20 ff.; Meier, 2007, § 7 Rdnr. 40 ff.

119 Webster/Douglas/Eaves/Hart, 1997; deutsche Übersetzung von Müller-Isberner/
Gonzales Cabeza/Jöckel, 1998; zum HCR-20 speziell: Dahle/Schneider/Ziethen, Forens
Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 15 (18 f.); Nedopil, 2006, 109 ff.; Dahle, 2005, 54 ff.;
kritisch: Albrecht, G., 2003, 97 (113 ff.).
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seinen Namen aus dem Umstand, dass mit seiner Hilfe 20 Items erhoben werden,
von denen zehn die Vergangenheit (u.a. die kriminelle Karriere) betreffen, fünf den
klinischen Bereich (etwa einen fehlenden Behandlungserfolg) und weitere fünf das
Risiko-Management (etwa einen Mangel an Unterstützung). Jedes dieser 20 Items
wird vom Untersucher zwischen 0 (als nicht vorhanden), 1 (möglicherweise vor-
handen) und 2 (vorhanden) bewertet.120 Anhand des Gesamtscores erfolgt am Ende
eine Einstufung, die zwischen einer niedrigen, mäßigen und hohen Wahrschein-
lichkeit zukünftigen gewalttätigen Verhaltens differenziert. Einschränkend ist her-
vorzuheben, dass der HCR-20 für die Vorhersage von Gewalttaten psychisch
Kranker entwickelt wurde.

In der forensischen Praxis eine wichtige Rolle spielt außerdem die Psychopathy
Checklist-Revised (kurz: PCL-R),121 ein Instrument zur Diagnose eines speziellen
Persönlichkeitskonstrukts, die auch in einer Kurzform (Screening-Version mit nur
12 Merkmalen) als PCL-SV vorliegt.122 Sie enthält 20 Charakterzüge und Verhal-
tensweisen wie etwa Impulsivität oder Verantwortungslosigkeit. Auch hier erfolgt
eine Einstufung zwischen 0 (trifft nicht zu), 1 (trifft möglicherweise/teilweise zu)
und 2 (trifft sicher zu). (Addierte) Werte über 30 in Nordamerika und über 25 in
Europa gelten als Indikator für die Zuordnung des Probanden zu dem Bild der
„Psychopathy“ und sind daher Anzeichen für ein erhöhtes Kriminalitätsrisiko und
für fehlende Aussichten auf einen Behandlungserfolg.

Als Hilfsmittel zur Einschätzung der Rückfallrisiken bei (gerade bei der Siche-
rungsverwahrung häufigen) Tätern mit Sexualdelikten ist außerdem das Sexual-
Violence-Risk-20 Schema (kurz: SVR-20) von Bedeutung. Es enthält ebenfalls 20
Items aus drei Bereichen (psychosoziale Anpassung (11), Sexualdelinquenz (7) und
Zukunftsplanung (2)), wobei eine Einschätzung nach vorhanden/nicht vorhanden
erfolgt.123

In einer neueren Übersicht wird allen drei genannten Instrumenten eine hohe
empirische Bewährung attestiert. Gewährleistet sei auch die Objektivität in der

___________

120 Zur Frage, ob nur möglicherweise vorliegenden Items aus beweisrechtlichen Grün-
den überhaupt Berücksichtigung finden dürfen, vgl. Volckart, 2004, 92 (97 f.) und Polläh-
ne (2006, 221, 239 f.) einerseits, Dahle, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 101
(106) andererseits.

121 Hare, 1991.
122 Zur PCL-R: Dahle/Schneider/Ziethen, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 15

(19 f.); Nedopil, 2006, 99 ff.; Dahle, 2005, 65 ff., der dort eine Einordnung der PCL-R
unter die „klinisch-idiographische Methode“ vornimmt; kritisch: Albrecht, G., 2003, 97
(110 ff.); ebenso: Pfäfflin, 2006, 259 (265) mit der Auffassung, dass sich die PCL-R „für
die Rückfallbeurteilung im Einzelfall allenfalls sehr begrenzt, wenn überhaupt“ eigne.

123 Boer/Hart/Kropp/Webster, 1997. Deutsche Übersetzung von Müller-Isberner/Gon-
zalez Cabeza/Eucker, 2000. Zum SVR-20: Dahle/Schneider/Ziethen, Forens Psychiatr
Psychol Kriminol 2007, 15 (20); Nedopil, 2006, 112; Dahle, 2005, 58 ff.; kritisch: Alb-
recht, G., 2003, 97 (110 ff.).
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Anwendung. Die (mittlere) Vorhersagegüte sei als „hoch“ (HCR-20) bzw. als „mo-
derat“ (PCL-R/SV sowie SVR-20) zu bezeichnen. Für alle drei Instrumente lägen
auch empirische Belege aus Deutschland vor.124

Generell wird von den in Deutschland allgemein mit eher klinischen Methoden
arbeitenden forensischen Psychiatern der (begleitende) Einsatz dieser statistischen
Verfahren empfohlen.125 Für den Einsatz des PCL-R sowie des HCR-20 speziell
bei der Begutachtung von Sicherungsverwahrten hat sich, wie erwähnt, Habermey-
er ausgesprochen.126 Auch verschiedene Gerichtsentscheidungen lassen erkennen,
dass die genannten statistischen Prognosemethoden bei Begutachtungen in Verfah-
ren mit potentieller Anordnung von Sicherungsverwahrung Verwendung finden.127

9.1.3.2 Klinische (idiographische) Prognoseverfahren

Im Unterschied zu den eben beschriebenen aktuarischen Prognoseverfahren, die
vor allem im angelsächsischen Raum und dort aufgrund der befürchteten Unzuver-

___________

124 Dahle/Schneider/Ziethen, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 15 (22 f.); vgl.
auch die Untersuchung von Nedopil, 2006, 156, in der sich gewalttätige Rückfälle mit den
Instrumenten PCL-R, dem HCR-20 und der ILRV „gut bis sehr gut“ vorhersagen ließen.
Wesentlich skeptischer in der Einschätzung der Leistungsfähigkeit statistischer Instrumen-
te dagegen: Albrecht, G., 2003, 97 (107 ff.); ders., 2004, 475 ff. (485 ff.); ihm folgend:
Pollähne, 2006, 221 (251).

125 Vgl. Nedopil, 2006, 124: „Es entspräche … sicherlich heute nicht mehr dem Stand
der Wissenschaft, auf den Einsatz von Prognoseinstrumenten zu verzichten oder die in
diesen Prognoseinstrumenten enthaltenen Variablen nicht zu berücksichtigen …“; Kröber,
2006, 89: „Wir werden in wenigen Jahren regelhaft bei kriminalprognostischen Gutachten
eine Kombination haben aus klinischer Persönlichkeitsanalyse anhand eingehender Explo-
ration zur Lebensgeschichte, und auch darauf gestützt, Risikobeschreibungen anhand der
standardisierten Prognoseinstrumente …“; zurückhaltender noch Leygraf, 2004, 444.
Auf die Problematik der Individualisierung der verwendeten Prognosemanuale verweisen
demgegenüber vor allem aus dem Lager der täterorientierten und angewandten Kriminolo-
gie kommende Stimmen, vgl. etwa: Schneider, H., StV 2006, 99 und Brettel, StV 2006, 64.
Dazu tritt der Chor der grundsätzlichen Prognoseskeptiker: Albrecht, G., 2003; Albrecht,
G., 2004; Volckart, 2004; Pollähne, 2006.

126 Habermeyer, MschrKrim 88 (2005), 12 ff; Habermeryer, 2006, 91. Dazu auch Krö-
ber, MschrKrim 87 (2004), 261 (267 f.); ders., DNP 2005, 54 (56). Zur bisherigen Begut-
achtungspraxis bei § 66b StGB, aber ohne auf methodische Fragen einzugehen vgl. die
Fälle bei Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130 ff.

127 Vgl. etwa OLG Frankfurt/M, StV 2005, 142 (SVR-20 sowie PCL-R) mit heftiger
Kritik von Eisenberg, StV 2005, 345 sowie Schneider, H., StV 2006, 99 (104); LG Kai-
serslautern (U v. 16.2.2005, 6035 Js 19586/04 4 KLs im Falle einer traditionellen Siche-
rungsverwahrung: PCL-SV und HCR-20) sowie LG Bochum (U v. 27.7.2005 – 8 KLs 36
Js 59/02 mit HCR-20 sowie SVR-20; zu diesem Fall: Kröber/Lammel/Wendt/Leygraf, Fo-
rens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 130 (132)).
Vgl. aber auch BGH, B v. 6.12.2007 – 3 StR 355/07, wo im Falle der Heranziehung ver-
schiedener statistischer Prognoseinstrumente bezweifelt wird, ob damit den beim Ange-
klagten vorhandenen „individuellen Risikofaktoren“ gerecht werde.



Stand der Prognoseforschung 143

lässigkeit klinischer Prognosen eine hohe Bedeutung besitzen,128 stellen in Konti-
nentaleuropa klinische (idiographische) Prognoseverfahren anhand mehrdimensio-
naler Kriterienkataloge im allgemeinen die Methode der Wahl dar. So argumentie-
ren forensische Psychiater und Psychologen mehrheitlich damit, dass statistische
Instrumente für die idiographische Prognose hilfreich seien, sie aber eine indivi-
duumszentrierte Einzelfallbetrachtung nicht ersetzen könnten.129 Relativierend ist
allerdings darauf hinzuweisen, dass im Rahmen klinischer Prognoseverfahren in
der Regel auch statistische Verfahren Anwendung finden, sich daher der Gegensatz
zu den statistischen Prognoseverfahren als nicht so scharf darstellt, wie es die Di-
chotomie klinisch versus statistisch Glauben macht.130

In diesem Zusammenhang ist eine neuere Berliner Rückfallstudie (CRIME) an
einer Stichprobe von 307 Strafgefangenen zu erwähnen. Selbige wurden im ersten
Halbjahr des Jahres 1976 neu in den Berliner Strafvollzug eingewiesen, retrospek-
tiv aufgrund der verfügbaren Daten für den Zeitpunkt der Entlassung aus der In-
dexhaft begutachtet und durchschnittlich im Mittel 19,6 Jahre nachbeobachtet.
CRIME glaubt, eine Überlegenheit der idiographischen gegenüber der aktuarischen
Methode belegen zu können.131 Allerdings wurden auch hier von 17 im Rahmen
einer klinisch-idiographischen Gewaltprognose als „eher ungünstig“ oder „sehr un-
günstig“ beurteilten Probanden trotz eines langfristigen Beobachtungszeitraums nur
neun mit einem „gravierenden Gewaltdelikt“ rückfällig.132

In rechtlicher Hinsicht hat das Bundesverfassungsgericht für die Sicherungsver-
wahrung festgehalten, dass „eine bloß abstrakte, auf statistische Wahrscheinlich-
keiten gestützte Prognoseentscheidung“ nicht ausreiche. Vielmehr bedürfe es unter
Ausschöpfung der Prognosemöglichkeiten einer positiven Entscheidung über die
Gefährlichkeit des Betroffenen, um die Freiheitsentziehung zu rechtfertigen.133 Der

___________

128 Urbaniok, 2005, 85 weist zutreffend darauf hin, dass die Ursachen für diese unter-
schiedliche Vorgehensweise zwischen alter und neuer Welt bisher wenig geklärt sind; vgl.
auch Dahle, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 101 (103 ff.).

129 Dahle/Schneider/Ziethen, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 15 (23 f.); Dah-
le, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 101 (105): Statistische Verfahren können „die
Anforderung einer auf den Einzelfall zugeschnittenen Individualprognose schon von ihrer
Anlage her nicht bewältigen.“

130 Vgl. etwa Nedopil, 2006, 45: „Die meisten Autoren sehen heute eine professionell
angewandte Kombination aktuarischer und klinischer Vorhergehensweisen als sinnvoll
an.“ Haller, 2007, 521 (527): „In der Praxis wird es zu einer kombinierten Anwendung der
verschiedenen Prognosemethoden kommen, wobei Prognosetafeln dazu anleiten, wichtige
Faktoren nicht zu übersehen.“

131 Dahle, 2005.
132 Dahle, 2005, 139, Tabelle 36, („gravierendes Gewaltdelikt“ definiert als zu einer

Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren führend; absolute Zahlen aufgrund eigener Be-
rechnung). Zum möglicherweise dahinter stehenden Basisraten-Problem, siehe sogleich.

133 BVerfGE 109, 190.
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1. Strafsenat hat in seinem ersten Urteil zur nachträglichen Sicherungsverwahrung
im Anschluss an diese Rechtsprechung betont, dass, auch wenn bestimmte Persön-
lichkeitsstörungen von vornherein ein hohes Rückfallrisiko beinhalteten, dennoch
das Gericht eine individuelle Gefährlichkeitsprognose abgeben müsse. Der Um-
stand, dass nach den Sachverständigen ein über 50% liegendes Rückfallrisiko für
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung anderer bestünde, könne für sich
allein nicht die Gefährlichkeit ohne eine weitere, umfassende Gesamtwürdigung
begründen.134

Umschrieben wird die klinische Prognose etwa von Leygraf damit, dass dabei
„alle im Einzelfall wesentlichen Faktoren erfasst und in ihrer Bedeutung hinsicht-
lich der Kriminalprognose gewichtet“ würden. Sie böte somit „den Vorteil eines
individuellen Einzelbezuges“, stelle stärker auf „die spezielle Problematik psy-
chisch kranker bzw. gestörter Rechtsbrecher ab“ und ermögliche es, „die im Voll-
zug gewonnenen Erfahrungen und eventuelle therapeutische Veränderungen zu
berücksichtigen.“135 Kröber schreibt zur Erstellung der klinischen Individualprog-
nose, man müsse, basierend auf einer profunden Kenntnis der Akten und des Pro-
banden, der prognostischen Aussage im Einzelfall eine stabile Grundlage schaffen.
„Es geht um die Frage, worin bei dieser Person die ‚in den Taten zutage getretene
Gefährlichkeit’ besteht, was bei dieser Person die allgemeinen und besonderen
Gründe ihrer Straffälligkeit sind.“136

Über die Frage, welche größeren Lebensbereiche und -zusammenhänge des Pro-
banden bei klinischen Prognosen einzubeziehen sind, scheint in der forensischen
Psychiatrie weitgehend Übereinstimmung zu herrschen. So weist Leygraf im An-
schluss an Rasch darauf hin, dass sich die in der Prognosepraxis genutzten Krite-
rien im Wesentlichen in die vier Bereiche anamnestische Befunde, vor allem hin-
sichtlich der früheren Delinquenz (1), aktuelles Querschnittsbild der Persönlichkeit
bzw. Erkrankung (2), Verlauf seit Tatbegehung (3) und Zukunftsperspektiven (4)
unterteilen ließen.137

Damit übereinstimmend fordert auch das Bundesverfassungsgericht, dass sich
das Gutachten mit dem Anlassdelikt, der prädeliktischen Persönlichkeit, der
postdeliktischen Persönlichkeitsentwicklung sowie dem sozialen Empfangsraum
des Täters auseinandersetzen müsse.138

___________

134 BGHSt 50, 121. Zum dahinter stehenden Konflikt zwischen der für die klinische In-
dividualprognose sprechenden Einzelfallgerechtigkeit und dem für die statistische Krimi-
nalprognose streitenden Gleichbehandlungsanspruch, vgl. Pollähne, 2006, 221 (244).

135 Leygraf, 2004, 437 (443).
136 Kröber, 2006, 69 (90).
137 Leygraf, 2004, 437 (445 ff.); ähnlich Kröbers (Kröber, 2006, 90 ff.) vierschrittige

Individualprognose.
138 BVerfGE 109, 133.
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Schwieriger ist es, konkrete Aussagen darüber zu erhalten, nach welchen Krite-
rien die abschließende Prognose für einen Straftäter zu einer positiven oder negati-
ven wird.139 Bei Kröber findet sich dazu der Hinweis, dass im letzten Schritt abzu-
leiten sei, „ob und wenn ja, weshalb damit (sc. mit der aktuellen Entwicklung nach
der Tat) das Delinquenzrisiko derart gemindert ist, dass künftige erhebliche Strafta-
ten unwahrscheinlich geworden sind, oder ob zumindest – und unter welchen Kau-
telen – der Weg von Lockerungen beschritten werden kann.“140 Nedopil meint,
letztlich müsse dargelegt werden, „ob und ggf. in welcher Form die delinquenzbe-
dingenden Faktoren aus der Vergangenheit zum Zeitpunkt der Begutachtung noch
vorliegen und ob und in welcher Form diese durch protektive Faktoren kompensiert
worden sind.“141 Diese vergleichsweise weichen Formulierungen zeigen, dass die
spezifische Problematik der Kriminalprognose in der Verknüpfung rechtlicher
Standards mit empirischen Erkenntnissen bei der Anwendung auf den Einzelfall
liegt.142 Sie stärken jedenfalls nicht den Glauben, zuverlässige Kriminalprognosen
erstellen zu können.

9.2 Probleme bei der Prognose von neuen
erheblichen Straftaten im Bereich der Sicherungsverwahrung

Die Prognose von neuen erheblichen Straftaten, die für alle Spielarten der Siche-
rungsverwahrung erforderlich ist, sieht sich zunächst dem methodischen Problem
einer mutmaßlich niedrigen Basisrate und einer daraus resultierenden hohen Zahl
falscher Positiver gegenüber (9.2.1). Dazu treten weitere spezifische Schwierigkei-
ten, die mit der Gefährlichkeitsprognose bei der (vor allem nachträglichen) Siche-
rungsverwahrung verbunden sind (9.2.2). Im Anschluss daran soll eine Einschät-
zung gewagt werden, wie hoch unsere Prognosekompetenz im Bereich dieser Maß-
regel derzeit wirklich ist (9.2.3).

9.2.1 Das methodische Problem einer mutmaßlich niedrigen
Basisrate und einer daraus resultierenden hohen Zahl falscher Positiver

Das (niedrige) Basisraten-Problem wurde in der Ausgangsuntersuchung aus dem
Jahre 1996 als ein neuralgischer Punkt der Validität einer Gefährlichkeitsprognose
und damit der Legitimation des Konzepts der Sicherungsverwahrung insgesamt

___________

139 Zur daraus resultierenden Kritik an den klinischen Prognosen, vgl. etwa Albrecht,
G., 2003, 97 (99) sowie ders., 2004, 475 (478) mit dem Hinweis, dass sich klinische Prog-
nosen nicht an anderen Populationen bei Kreuzvalidierung bewähren könnten; Pollähne,
2006, 221 (241 ff.).

140 Kröber, 2006, 69 (93).
141 Nedopil, 2006, 205.
142 Pollähne, 2006, 221 (222, 246).
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beschrieben.143 Wenn die Prognoseforschung tatsächlich in den letzten zehn Jahren
große Fortschritte gemacht hat, müsste man einer Lösung des Basisraten-Problems
näher gekommen sein. Einleitend eine kurze Erinnerung daran, was es mit dem
Basisraten-Problem auf sich hat. Zur Illustration soll der klassische so genannte
Taxi-Fall dienen.

Ein Taxifahrer beging nach einem nächtlichen Verkehrsunfall Fahrerflucht. Fol-
gende Informationen sind bekannt: In der Stadt existieren zwei Taxifirmen, die
Green Cab und die Blue Cab Company. 85% der Taxis in der Stadt sind grün, 15%
blau. Ein Zeuge behauptet, das am Unfall beteiligte Taxi sei blau gewesen. Um
sich von der Zuverlässigkeit seiner Aussage zu überzeugen, bittet das Gericht den
Zeugen unter ähnlichen Sichtverhältnissen wie in der Unfallnacht die Farben von
Taxis zu bestimmen: Dabei identifiziert der Zeuge jede der beiden Farben zu 80%
richtig.144

Prima facie und ohne längeres Nachdenken würde man wohl die Wahrschein-
lichkeit, dass das unfallverursachende Taxi tatsächlich blau war, auf 80% beziffern.
Statt dessen beträgt diese Wahrscheinlichkeit jedoch nur 41%. Dieses Ergebnis
wird erst bei einer Darstellung im Häufigkeitsformat plausibel. Dann lässt sich
leicht erkennen, dass der Zeuge 80% der 85 grünen Taxis (68) richtig als grün
wahrnimmt, aber fälschlich 20% der 85 (17) als blau. Von den 15 blauen Taxis
gelingt es ihm ebenfalls 80% (12) richtig als blau zu identifizieren, 20% (3) werden
von ihm fälschlich als grün eingeschätzt. Im Ergebnis hat er 29 Taxis (davon 17
fälschlich und 12 korrekt) als blau erkannt. Das ergibt eine Wahrscheinlichkeit,
richtig zu liegen, von 12/29 = 0,41, also 41%. Umgekehrt handelt es sich bei 59%
der als blau identifizierten Taxis um so genannte „false positives“145 Dieses
schlechte Ergebnis und damit die hohe Zahl der „false positives“ wird maßgeblich
dadurch beeinflusst, dass das zu identifizierende Ereignis (hier: das Taxi war blau)
selten auftritt, die Basisrate also niedrig ist.146

Die Basisrate ist dabei, speziell für Fragen der Kriminalprognose formuliert, das
Vorkommen von Tätern eines Delikts in einer bestimmten nach allgemeinen Krite-
rien definierten Menge.147

___________

143 Kinzig, 1996, 83 ff.
144 Beispiel geschildert nach Groß, 2004, 11 f.
145 Die Wahrscheinlichkeit lässt sich nach dem Bayes-Theorem berechnen, vgl. dazu

bereits Kinzig, 1996, 85 f.; in letzter Zeit etwa: Nedopil, 2006, 58 f. Eine das Problem ver-
anschaulichende 4-Felder-Matrix findet sich z.B. bei Volckart, R&P 2002, 105 (107) sowie
ders., 2004, 92 (98 f.). Zu weiteren Beispielen für die Schwierigkeit, Wahrscheinlichkeits-
aussagen im strafrechtlichen Bereich richtig zu interpretieren: Gigerenzer, 2002, 197 ff.

146 Vgl. Groß, 2004, 12.
147 So allgemein Volckart, R&P 2002, 105 (106).
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Darauf, dass der Versuch, seltenes, etwa gewalttätiges Verhalten vorherzusagen,
zwangsläufig mit der Produktion einer hohen Zahl falscher Positiver verbunden ist,
haben jüngst wieder die Psychiater Nedopil und Stadtland anhand einer Auswer-
tung von Daten aus dem Münchner Prognoseprojekt aufmerksam gemacht.

Grundlage ihrer Untersuchung waren alle Schuldfähigkeitsbegutachtungen, die
in den Jahren 1992 bis 1995 in der Abteilung für Forensische Psychiatrie der Psy-
chiatrischen Klinik der Universität München angefertigt wurden. Im Rahmen die-
ser Schuldfähigkeitsbeurteilungen wurden Risikoeinschätzungen durchgeführt,
ohne dass selbige den Betroffenen bekannt wurden. Rückkopplungseffekte konnten
damit ausgeschlossen werden. Eine ausführliche Dokumentation ermöglichte zu-
dem eine nachträgliche Anwendung später entstandener Instrumente wie HCR-20,
PCL-R, ILRV, VRAG, SVR-20, SOREAG und Static-99. In die Untersuchung
wurden ausschließlich solche Probanden einbezogen, die bis zum Jahr 2002 entwe-
der aus einer Haftanstalt oder einem forensisch-psychiatrischen Krankenhaus ent-
lassen oder die nach der Begutachtung gar nicht inhaftiert wurden. Die Legalbe-
währung wurde anhand aktueller Bundeszentralregisterauszüge erfasst. Im Ergeb-
nis wurden 262 Probanden im Durchschnitt 85,6 Monate lang (von 1-138 Monaten)
in Freiheit nachbeobachtet.148

Von diesen 262 Probanden wurden 159 (60,7%) nicht rückfällig. 66 (25,2%) tra-
ten mit nicht-gewalttätigen Straftaten und 32 (12,2%) mit Gewalttaten in Erschei-
nung. Weitere fünf Probanden (1,9%), alle an einer Schizophrenie leidend, hatten
ebenfalls einen erneuten BZR-Eintrag. Da aber bei diesen keine Daten über die
Tatschwere zur Verfügung standen, schlugen die Untersucher diese fünf Fälle den
nicht-gewalttätigen Rückfällen zu. Wie zu erwarten, kamen auch Nedopil und
Stadtland zu dem Ergebnis, dass sich die genannten standardisierten Prognosein-
strumente für die Vorhersage gewalttätiger krimineller Rückfälle bewährt haben.149

Dennoch war bei der Vorhersage gewalttätigen Verhaltens anhand der aktuari-
schen Instrumente eine hohe Rate falscher Positiver, also zu Unrecht als gefährlich
eingestufter Personen, zu verzeichnen. Bei einer Überprüfung anhand der PCL-R
Skala als derjenigen mit der besten prädiktiven Validität für gewalttätige Rückfälle
zeigte sich, dass z.B. bei Zugrundelegung eines Wertes von 24 (Grenzwert für die
Diagnose einer Psychopathie in Europa) zwar 15 Probanden höhere Werte aufwie-
sen, davon aber nur fünf, also ein Drittel, mit Gewalttaten rückfällig wurden. Ver-
gleichbare Werte ergaben sich auch bei der Anwendung des HCR-20. Auch der
umgekehrte Versuch, die Rückfallfreien sicher zu identifizieren, erbrachte nicht
viel bessere Ergebnisse.150

___________

148 Nedopil/Stadtland, 2007, 541 ff.; Nedopil, 2006, 150 ff.
149 Nedopil/Stadtland, 2007, 541 (544); Nedopil, 2006, 153 ff.
150 Nedopil/Stadtland, 2007, 541 (545 ff.); Nedopil, 2006, 160 ff. und Nedopil, 2006,

276: „In allen Studien, in denen auch jene mit ungünstigem Risikoprofil die Möglichkeit



148 Neuere empirische Befunde zur Sicherungsverwahrung

Die Autoren schlossen mit dem Resümee, dass mit prognostischen Einschätzun-
gen der Rückfallgefahr von Rechtsbrechern immer noch eine erhebliche Unsicher-
heit verbunden sei. Diese Erkenntnis solle den Prognostiker zur Zurückhaltung
mahnen und ihn davor bewahren, sein Können zu überschätzen. Das Problem der
falsch positiven Risikoeinschätzungen stelle sich insbesondere bei der Verlänge-
rung der Sicherungsverwahrung über zehn Jahre hinaus sowie im Falle nachträgli-
cher Sicherungsverwahrung.151

Doch ließe sich einwenden, dass sich die Untersuchung von Nedopil und Stadt-
land eben nicht auf das Klientel der Sicherungsverwahrung bezog und dort die Ba-
sisrate eine ganz andere sein könnte. Bezogen auf die Sicherungsverwahrung wäre
die Basisrate wie folgt zu definieren: Der Anteil der Personen, die, entließe man sie
nach Verbüßung der Freiheitsstrafe statt sie zu verwahren, wieder schwer rückfällig
würden, an der Gesamtzahl der mit Sicherungsverwahrung belegten Personen. Ein
erster Blick zeigt, dass diese Rate nicht ermittelt werden kann.152 Man kann sich
ihr lediglich anzunähern versuchen.153

___________

9.2.1.1 Annäherung an die Basisrate
bei Sicherungsverwahrten über Rückfallstudien

So hat Groß in einer Untersuchung aus dem Jahre 2004154 aufgrund einer Aus-
wertung einer Fülle von in- und ausländischen Studien versucht, „deliktbezogene
Rezidivraten von Straftätern im internationalen Vergleich“ zu ermitteln.155 Zusam-
menfassend stellte er fest, dass die Basisraten für viele Deliktgruppen bisher noch
nicht bekannt seien. Zudem fehlten Informationen über die Sensitivität und Spezifi-

hatten rückfällig zu werden, lag deren Rückfallrate nie über 50%. … Die Rückfälle mit
Gewalttaten lagen in allen Studien, auch in jener aus der Arbeitsgruppe des Autors, bei
Probanden, die eine ungünstige Prognose erhalten hatten, unter 20%. Über 80% dieser
Probanden wären als „falsch positive“ in Einrichtungen verblieben. Vgl. auch Dahle, 2005,
202 zur Prognoseleistung aufgrund nomothetischer Prognosen: „Für hochschwellige Rück-
fallereignisse als Kriterium, allen voran gravierende Gewaltdelikte, die eine entsprechend
geringe Basisrate aufwiesen, waren die Verhältnisse erwartungsgemäß umgekehrt. Hier
waren falsch-negative Prognosen seltene Ausnahmen, wohingegen die Quoten falsch-
positiverer Einschätzungen recht hoch waren.“

151 Nedopil/Stadtland, 2007, 541 (547 f.); Nedopil, 2006, 160 ff.
152 So das zweite von Volckart (R&P 2002, 105 (107)) formulierte kriminalprognosti-

sche Gesetz: „Bei kriminalprognostisch begründetem Freiheitsentzug bleibt die Basisrate
der Rückfälligkeit unbekannt.“ Vgl. auch Volckart, 2004, 92 (100); Kröber, 2006, 84;
Dahle, 2005, 21 ff.; Pollähne, 2006, 221 (253).

153 Vgl. dazu die interessanten Rechenbeispiele von Goerdeler, ZJJ 2004, 191 (193) auf
der Basis der Auswertungen der Kommentierten Rückfallstatistik sowie von Richter,
ZfStrVo 2003, 201 (203).

154 Groß, 2004; zusammenfassend: Nedopil, 2006, 65 ff.
155 Allerdings sind die Rückfallraten von den nur theoretisch existenten Basisraten zu

unterscheiden, vgl. dazu Volckart, R&P 2002, 105 (111 ff.); Pollähne, 2006, 221 (254).
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tät von Prognose-Instrumenten bei bestimmten Populationen und den jeweiligen
Schwellenwerten.156 Insofern seien einer regelmäßigen Anwendung des Bayes-
Theorems zur Ermittlung von Individualprognosen Grenzen gesetzt. Trotz der gro-
ßen Anzahl der zwischenzeitlich zur Verfügung stehenden Studien bleibe es wei-
terhin schwierig, die exakten Rezidivraten einer bestimmten Straftäterpopulation zu
bestimmen. Tendenziell scheine zu gelten, dass je geringfügiger die jeweilige
Straftat sei, umso höher die Rezidivraten ausfielen. Besonders grausame Gewalt-
verbrechen seien zwar spektakulär und prägten in vielen Medien die Kernthemen
der Berichterstattung, insgesamt gesehen kämen sie jedoch selten vor, und auch die
Rezidivraten von diesen Tätergruppen seien insgesamt gesehen relativ gering. Al-
lerdings ergänzt der Autor, dass es auch hier Täter gäbe, von denen eine besonders
hohe Gefahr weiterer Gewalttaten ausgehe.157

Konkret ermittelte Groß, dass weniger als 20% der Gewalttäter innerhalb von
fünf Jahren wegen erneuter Gewalttaten festgenommen würden. Dabei sei davon
auszugehen, dass die Rezidivraten im Sinne einer neuen Verurteilung deutlich ge-
ringer ausgeprägt sind.158 Von den untersuchten Sexualstraftätern seien insgesamt
14,7% mit neuen Sexualdelikten rückfällig geworden bei Zugrundelegung einer
durchschnittlichen Beobachtungsdauer von 13 Jahren.159 Groß’ Ergebnis liegt da-
mit in der Nähe desjenigen, das von der Kriminologischen Zentralstelle in der
Rückfallstudie über Sexualstraftäter ermittelt wurde.160

Zur Rückfälligkeit nach Entlassung aus der Sicherungsverwahrung sei noch ein-
mal speziell auf die Ergebnisse der kommentierten Rückfallstatistik verwiesen.
Danach wurden von 60 Personen, die im Bezugsjahr 1994 nach vorangegangener
Anordnung von Sicherungsverwahrung aus der Haft entlassen worden waren, 13
(22%) erneut zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, dürften also eine
schwerere Straftat begangen haben.161 Doch kann aus diesem Befund selbstver-
ständlich nicht gefolgert werden, die Basisrate betrüge in der uns interessierenden
Population 22%, da ja die Entlassung aus der Sicherungsverwahrung gerade eine
positive Prognose voraussetzt.

___________

156 Dazu auch Nedopil, 2006, 48 ff. Gegen die Unterscheidung in Empfindlichkeit und
Spezifität aber Volckart, R&P 2002, 105 (110).

157 Groß, 2004, 147 f.; vgl. auch Dahle, 2005, 29.
158 Groß, 2004, 150.
159 Groß, 2004, 153. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Ermitt-

lung einer Basisrate bei polytropen Straftätern weitere methodische Probleme aufwirft.
160 S. oben Kapitel 6.1 und 6.2.
161 Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 38, 128, s.o. Kapitel 7.1.
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9.2.1.2 Annäherung an die Basisrate
bei Sicherungsverwahrten über Realexperimente

Wie gesehen, können über die Basisrate und damit einhergehend die Zahl der so
genannten „false positives“ bei kriminalprognostisch bedingtem Freiheitsentzug
keine präzisen Aussagen gemacht werden. Denn bekanntlich können Sicherungs-
verwahrte im Vollzug nicht ihre Ungefährlichkeit unter Beweis stellen. Dieser me-
thodischen Schwierigkeit verdankt sich ein großer Teil der Faszination, die von den
bekannten Untersuchungen infolge der Baxstrom-Entscheidung im Jahr 1966 und
der Dixon-Entscheidung im Jahr 1971 in den USA ausgeht. In beiden Fällen muss-
ten aus verfahrensrechtlichen Gründen psychisch kranke Rechtsbrecher, obwohl sie
für gefährlich gehalten wurden, in die Freiheit entlassen werden. Aus den jeweils
äußerst geringen Rückfallquoten wurde geschlossen, dass die Zahl der „false posi-
tives“ beträchtlich sein müsse.162

Konnte man bisher hoffen, dass sich in Deutschland die Zahl der fälschlicher-
weise als gefährlich prognostizierten Personen wegen der möglicherweise anders-
gearteten Klientel und gleichzeitiger Fortschritte in der Prognoseforschung als weit
weniger dramatisch darstellen würde,163 liegt nunmehr eine neuere Untersuchung –
wenn auch nicht direkt zur Sicherungsverwahrung, aber doch im Bereich der Un-
terbringung in einer stationären Maßregel – vor, die Anlass dazu gibt, das Problem
der „false positives“ auch bei der Sicherungsverwahrung weiterhin nicht zu unter-
schätzen.164

Ausgangspunkt der Untersuchung von Rusche sind zwei Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 1992165 und 1995166. Im zuletzt genann-
ten Beschluss kam das Gericht zum Ergebnis, dass es verfassungswidrig sei, auf
die in erster Linie fürsorgerisch begründeten Einweisungen nach §§ 15 Abs. 2, 16
Abs. 3 StGB DDR in Verbindung mit § 11 EinweisungsG DDR nach der Wieder-
vereinigung das strafrechtliche Maßregelrecht der §§ 61 ff. StGB analog anzuwen-
den. In der Folge dieser Entscheidung wurden von insgesamt 33 betroffenen zuvor
für gefährlich gehaltenen Patienten die meisten entlassen und nur ein kleiner Teil
weiterhin geschlossen in der Allgemeinpsychiatrie untergebracht.167 Für seine

___________
162 Ausführlich: Kinzig, 1996, 87 ff.; Dessecker, 2004, 190 ff.
163 Vgl. Leygraf, 2004, 437 (438) mit dem Hinweis, dass die in den USA gefundenen

Ergebnisse auf den bundesdeutschen Straf- und Maßregelvollzug kaum übertragbar sein
dürften.

164 Vgl. auch Pollähne, 2006, 221 (247 ff.).
165 BVerfG, B v. 2.7.1992 – 2 BvR 1541/91, R&P 1992, 142 = DtZ 1993, 53.
166 BVerfG, B v. 9.3.1995 – 2 BvR 1437/93, 2 BvR 1757/93, 2 BvR 861/94, NStZ

1995, 399 m. Anm. Toepel, NStZ 1996, 101 = R&P 1995, 79 = FamRZ 1995, 1052 = NJ
1995, 583 = DtZ 1995, 436.

167 Rusche, 2004, 35, 87 ff.
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Nachuntersuchung anhand der Auszüge des Bundeszentralregisters wertete Rusche
die Daten der 32 männlichen Probanden aus.168

Von den 32 entlassenen Probanden wurden in einem durchschnittlichen Katam-
nesezeitraum von 5,72 Jahren nur acht Probanden (25%) rückfällig. Lediglich bei
fünf davon kam es zu „gefährlicher (Gewalt-Delinquenz), die erneute Inhaftierung
und/oder Unterbringung zur Folge hatte.“ Von 15 zum Zeitpunkt der Entlassung als
prognostisch ungünstig beurteilten Personen wurden lediglich vier Personen (27%)
rückfällig.169

Daraus zieht Rusche den Schluss, dass „auf einen tatsächlich gefährlichen immer
noch fast drei nur vermeintlich gefährliche, falsch-positive Patienten gekommen
wären. … Der prognostische Wert der Prognoseinstrumente oder der ihnen zu
Grunde liegenden kriminogenen Merkmale scheint also nur hinsichtlich der Identi-
fikation von Gefährlichkeit und nicht von Ungefährlichkeit gegeben zu sein. Die
Zahl falsch-Positiver lässt sich durch ihre Verwendung augenscheinlich nicht redu-
zieren.“170 Letztendlich bleibe es dabei, dass die Identifizierung potentiell gefährli-
cher Rechtsbrecher nur um den Preis eines hohen Anteils zu Unrecht untergebrach-
ter Patienten erreicht werde.171

9.2.2 Spezifische Schwierigkeiten der Kriminalprognose
im Bereich der Sicherungsverwahrung

Bevor abschließend eine Einschätzung der Zuverlässigkeit von Prognosen im
Bereich der Sicherungsverwahrung gewagt wird, sollen an dieser Stelle einige Fak-
toren aufgezeigt werden, die die Treffsicherheit der Kriminalprognose (vor allem
negativ) beeinflussen können. Sie sind einerseits rechtlicher, andererseits kriminal-
politischer Art, stehen aber auch spezifisch mit der Art und Weise der Kriminal-
prognose bei der Sicherungsverwahrung in Verbindung.

In rechtlicher Hinsicht wurden, wie aufgezeigt, seit dem Jahr 1998 die formellen
Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung sukzessive herab-
gesetzt. Vom Erfordernis von ehedem drei Straftaten, über die Reduktion auf zwei
Straftaten bis hin zu nunmehr nur noch einer Straftat im Fall der nachträglichen
Sicherungsverwahrung nach § 66b Abs. 2 StGB. Dazu kommt ein weiteres: Wäh-
rend nach der ursprünglichen Konzeption der Sicherungsverwahrung noch eine
doppelte Feststellung der Gefährlichkeit (im Erkenntnisverfahren und am Ende der
___________

168 Rusche, 2004, 93 ff.
169 Rusche, 2004, 114 ff.; vgl. auch zusammenfassend Nedopil, 2006, 43 f. sowie Nedo-

pil/Stadtland, 2007, 541.
170 Rusche, 2004, 124 f.
171 Rusche, 2004, 129. Vgl. auch Nedopil/Stadtland, 2007, 541: „Die Zahl der fälschlich

für so gefährlich gehaltenen Patienten, dass sie forensisch gesichert werden müssen, ist bei
der Betrachtung derartiger ‚juristischer Experimente’ erschreckend hoch.“
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Vollstreckung der Freiheitsstrafe) erfolgen musste, ist nunmehr im Falle vorbehal-
tener wie auch nachträglicher Sicherungsverwahrung nur noch eine Gefährlich-
keitsprognose am Ende des Strafvollzuges erforderlich. Durch diese Absenkung
formeller Hürden hat sich auch das dem Sachverständigen für die Kriminalprogno-
se zur Verfügung stehende Tatsachenmaterial deutlich verringert.172

Hinzu kommt, dass das Merkmal des Hangs unverändert eine kaum einschrän-
kende Funktion besitzt.173 Abgesehen davon harrt auch die Ausfüllung dieses
Merkmals unverändert der Klärung. Welche Schwierigkeiten daraus für die Praxis
der Begutachtung entstehen, hat vor nicht allzu langer Zeit der Psychiater Lammel
beschrieben: „Das Problem des Sachverständigen in der Praxis ist nun, dass er sich
zu einem Begriff äußern soll, den die eigene Fachsprache nicht kennt, mit dem die
Rechtswissenschaft, die ihn als Rechtsbegriff verwaltet, selbst ihre Probleme hat
und der ihm folglich auch vom Juristen aus Gründen, die mit einer durch Anreiche-
rung und Ausweitung gekennzeichneten, auch pathologische Zustände mit der Fol-
ge von verminderter Schuldfähigkeit umfassenden Begriffstradition zu tun haben,
nicht hinlänglich überzeugend erläutert werden kann.“174

Eher kriminalpolitisch ist die Tendenz zu beobachten, dass Ärzte und Therapeu-
ten in Verbindung mit risikoreichen Prognosen oder Lockerungs- und Entlassungs-
entscheidungen zunehmend Gefahr laufen, strafrechtlich belangt zu werden, also
zunehmend konservativ prognostizieren dürften.175 Dies ist umso plausibler, als die
falsch Positiven ja kein Problem darstellen, weil sie im Gefängnis verbleiben. Mehr
noch: Werden sie nach Jahren der Haft entlassen und bleiben im Anschluss straf-
frei, kann dies gar als Erfolg der Haft oder der Behandlung gedeutet werden.176

Vier weitere Gründe sprechen für eine Überproduktion von Gefährlichkeit gera-
de im Bereich der Sicherungsverwahrung: So kann die bei Prognosen regelmäßig
starke Gewichtung der strafrechtlichen Vergangenheit dazu führen, dass Personen
mit einer ausgeprägten kriminellen Vergangenheit auch bei optimaler Entwicklung
im Vollzug mit deutlicher Reduktion dynamischer Risikofaktoren allenfalls in mitt-

___________

172 Pfister, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 111 (114); vgl. auch ders., 2004,
146 (159) sowie Kröber, 2004, 187 (197). Überdies sind auch Juristen in der Regel wenig
mit Fragen der Kriminalprognose vertraut. Damit korrespondiert, dass die vorhandenen
Prognoseprobleme auch in juristischer Hinsicht nur mäßig aufgearbeitet worden sind, vgl.
Pollähne, 2006, 221 (233 ff.).

173 Vgl. bereits die empirischen Nachweise bei Kinzig, 1996, 353 ff., 377 ff.; aus neue-
rer Zeit etwa: Lammel, 2004, 11 ff. Nach Pfister (2004, 146 (164)) ist nicht erkennbar, dass
sich die Rechtsprechung von der Kritik am Hangbegriff beeindrucken lässt.

174 Lammel, 2004, 29.
175 BGHSt 49, 1; vgl. Boetticher, 2005, 11 (31).
176 Darauf weist Albrecht, G., 2004, 475 (487) hin; ihm folgend: Pollähne, 2006, 221

(248).



Stand der Prognoseforschung 153

lere Risikobereiche vordringen können, sie also kaum eine Chance haben, je ein
geringes Risiko bescheinigt zu bekommen.177

Des Weiteren spricht der nach wie vor hohe Altersdurchschnitt der Sicherungs-
verwahrten dafür, dass selbige erst dann verwahrt werden, wenn sie ihren Krimina-
litätsgipfel überwunden haben.178 Anders formuliert: Der Alterseffekt dürfte bei
älteren Sicherungsverwahrten zu einer deutlich niedrigeren Basisrate führen, ohne
dass das entsprechende Ausmaß auch nur annäherungsweise abgeschätzt werden
kann.

Zudem ist bemerkenswert, dass von den vielen Personen, bei denen eine nach-
trägliche Sicherungsverwahrung diskutiert, diese aber letztendlich nicht angeordnet
wurde, bisher nur in einem Fall ein mutmaßlicher Rückfall bekannt wurde.179

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass, wie Habermeyer gezeigt hat, jedenfalls
in den Jahren 1991 bis 2001 insofern Mängel bei der Prognoseerstellung vorhanden
waren, als im Bereich der Sicherungsverwahrung nicht auch mit den genannten
standardisierten kriminalprognostischen Verfahren (wie PCL-R und HCR-20) ge-
arbeitet wurde.180

Doch sollen zwei Argumente nicht verschwiegen werden, die dafür angeführt
werden, dass die Basisrate bei den zur Sicherungsverwahrung anstehenden Perso-
nen doch beträchtlich sein und sich damit die Zahl der falschen Positiven im erträg-
lichen Rahmen halten könnte. Zum einen kann bei der Angabe von Rückfallraten
regelmäßig das Dunkelfeld nicht berücksichtigt werden. Zum anderen sind die Be-
obachtungszeiträume naturgemäß zeitlich begrenzt, was ebenfalls zu einer „syste-
matischen Unterschätzung der tatsächlichen Basisrate bei der Einschätzung auf der
Grundlage von empirischen Rückfallstudien“ führen kann.181

___________

177 Dahle, Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 101 (105) sieht dieses Problem vor
allem bei der Verwendung aktuarischer Verfahren.

178 Zum Alter als protektivem Faktor: Nedopil, 2006, 127 ff.; vgl. dazu schon die Er-
gebnisse in Kapitel 5.

179 Im Fall René N. war die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung
durch den BGH abgelehnt worden (BGHSt 50, 373). Laut Presseberichten (Die Welt vom
13.8.2007) ist der Betreffende wieder inhaftiert. Er soll Ende Juli 2007 „in Hamburg über
eine Bekannte hergefallen sein und die Frau, als sie sich wehrte, gewürgt haben.“ Nicht zur
Verhandlung kam dagegen der Fall Jens A. Gegen ihn soll laut Presseberichten der Antrag
auf nachträgliche Sicherungsverwahrung zurückgezogen worden sein, nachdem zwei Gut-
achter unabhängig voneinander seine Ungefährlichkeit bescheinigt hatten. Nach seiner
Haftentlassung im Februar 2006 soll er im Oktober 2007 einen zehnjährigen Jungen miss-
braucht haben (Berliner Zeitung vom 25.10.2007).

180 Habermeyer, 2006, 57.
181 Dahle, 2005, 27 ff., 30; vgl. auch Pollähne, 2006, 221 (247 f.), der freilich das Dun-

kelfeld-Problem weit weniger akzentuiert.
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9.2.3 Die Prognosekompetenz im Bereich
der Sicherungsverwahrung: eine Einschätzung

Wer eine Einschätzung über die Zuverlässigkeit von Prognosen im Bereich der
Sicherungsverwahrung abgeben möchte, tut gut daran, sich zunächst zu vergewis-
sern, unter welchen Voraussetzungen eine Prognose eine Inhaftierung einer Person
über das Ende der Freiheitsstrafe hinaus, die ja unter Umständen bis an ihr Lebens-
ende reichen kann, rechtfertigen vermag. In der Ausgangsuntersuchung wurde her-
ausgearbeitet, für die Rechtfertigung der Sicherungsverwahrung generell, also ge-
samtgesellschaftlich, sei „ein eindeutiger Beleg erforderlich, dass durch das inso-
weit bestehende Normprogramm und dessen Handhabung der Gewinn für die öf-
fentliche Sicherheit den Verlust an Individualrechten, die der Betroffene erleidet,
mehr als aufwiegt.“182 Begreiflicherweise liegt nun die besondere Schwierigkeit
darin, einen genauen Maßstab dafür zu bestimmen, nach dem ein solcher „eindeu-
tiger Beleg“ angenommen werden kann.

Auf der individuellen Ebene tragen die im Strafgesetzbuch zur Frage der Prog-
nosesicherheit niedergelegten normativen Kriterien eher zur Verwirrung denn zu
einer Klärung bei. Während bei der traditionellen Sicherungsverwahrung in § 66
StGB verlangt wird, dass der Täter „infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten
… für die Allgemeinheit gefährlich ist“, erfordert die endgültige Anordnung der
vorbehaltenen Sicherungsverwahrung nach § 66a Abs. 2 Satz 2 StGB, dass „erheb-
liche Straftaten zu erwarten sind“. Wiederum anders die Formulierung bei der
nachträglichen Sicherungsverwahrung, bei der vorausgesetzt ist, dass der Täter
„mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Straftaten begehen wird“ (§ 66b Abs. 1
und 2 StGB). Auch in der Rechtsprechung ist der Inhalt dieser neuen Formulierun-
gen noch weitgehend ungeklärt.183

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seinem Urteil vom 5.2.2004, wie be-
reits ausgeführt, auf den Standpunkt zurückgezogen, Prognoseentscheidungen trü-
gen „stets das Risiko der Fehlprognose“ in sich. Wenn es dabei davon spricht, dass
eine Prognose „im Einzelfall unzulänglich sein“ könne, ist damit offensichtlich
(auch) der Fall gemeint, dass ein als gefährlich prognostizierter Straftäter nicht
schwer rückfällig geworden wäre, hätte man ihn entlassen. Damit in Übereinstim-
mung steht auch der Bezug auf die Aussagen der in der Verhandlung angehörten
Sachverständigen, „ein bestimmter und bestimmbarer Anteil der Probanden ver-
sammele eine derartige Häufung von Risikofaktoren auf sich, dass eine Gefahr si-
cher prognostiziert werden könne.“ „Gerade für die seltenen Fälle hochgradiger
Gefährlichkeit“ bilde die Prognose eine taugliche Entscheidungsgrundlage.184 In
diesem Zusammenhang ist auch die fünf Tage später getroffene Feststellung des

___________

182 Kinzig, 1996, 34.
183 Teil A, Kap. 4.3.3.2.
184 BVerfGE 109, 133.
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Gerichts zu sehen, es genüge keinesfalls, „wenn lediglich nicht ausgeschlossen
werden kann, dass der Untergebrachte in Freiheit weitere rechtswidrige Taten be-
geht. Eine bloß abstrakte, auf statistische Wahrscheinlichkeiten gestützte Progno-
seentscheidung reicht nicht aus. Vielmehr bedarf es unter Ausschöpfung der Prog-
nosemöglichkeiten einer positiven Entscheidung über die Gefährlichkeit des Be-
troffenen, um die Freiheitsentziehung zu rechtfertigen.“185

Welcher genaue Grad an Wahrscheinlichkeit eines schweren Rückfalls für die
Legitimation der Sicherungsverwahrung erforderlich ist, dazu verhält sich das
Bundesverfassungsgericht jedoch nicht. Allenfalls eine (sehr) hohe Wahrschein-
lichkeit kann dem oben für die gesamtgesellschaftliche Ebene geforderten „eindeu-
tigen Beleg“ entsprechen. In diesem Zusammenhang sei an die Voraussetzungen
erinnert, die eine Verurteilung und damit gegebenenfalls einen Freiheitsentzug für
eine begangene Straftat zu rechtfertigen vermögen. Nach der Rechtsprechung zu
§ 261 StPO setzt ein Schuldspruch voraus, dass ein nach der Lebenserfahrung aus-
reichendes Maß an Sicherheit besteht, demgegenüber vernünftige Zweifel nicht
mehr aufkommen. Lediglich bloß theoretische Zweifel haben außer acht zu blei-
ben.186 Müssten nicht für die Legitimation des der Sicherungsverwahrung zugrun-
deliegenden Sonderopfers, einen Freiheitsentzug für nicht begangene Straftaten,
ähnliche Maßstäbe gelten?

Will man einem bestimmten Straftäter die Freiheit über das Ende seiner Strafe
hinaus entziehen, ist dieser Freiheitsentzug aber auch immer individuell zu recht-
fertigen. Genauso wie es ein Fehlurteil darstellen würde, wenn ein Gericht, auch
wenn es vollkommen prozessordnungsgemäß vorgegangen wäre, einen Unschuldi-
gen verurteilt hätte, darf die individuelle Legitimation einer weiteren Inhaftierung
aufgrund einer Prognose ausschließlich daran gemessen werden, ob das prognosti-
zierte Verhalten (schwerer Rückfall/kein schwerer Rückfall) tatsächlich eingetreten
ist oder, im Falle der weiteren Inhaftierung, bei einer Entlassung tatsächlich einge-
treten wäre.

Dies schließt es aus, einen Freiheitsentzug schon dadurch als gerechtfertigt anzu-
sehen, dass der Betroffene nur richtig einem Kollektiv zugeordnet wird, für das
z.B. mit 60%iger Sicherheit eine Gewalttat vorausgesagt werden kann, er selbst,
hätte man ihn entlassen, aber nicht schwer rückfällig geworden wäre, weil er zu
den anderen tatsächlich ungefährlichen 40% gehörte.187 Auch dann wäre er ein
Prognoseopfer, ein „falscher Positiver“, den man nicht weiter hätte inhaftieren dür-

___________

185 BVerfGE 109, 190.
186 Rechtsprechungsnachweise bei Meyer-Goßner, 2007, § 261 Rdnr. 2.
187 Die Realität ist allerdings noch komplizierter: so etwa wenn im Verfahren OLG

Koblenz, B v. 19.11.2007 – 1 Ws 141/07 der Gutachter „eine Rückfallquote für Sexualde-
likte bei einer bestehenden Pädophilie … speziell für die Fälle des sexuellen Missbrauchs
von Kindern (unhinterfragt) auf 35-74%“ beziffert.
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fen.188 Entscheidend für die Richtigkeit einer Prognose und damit auch die Legiti-
mation einer individuellen Sicherungsverwahrung muss also immer der Eintritt
oder Nichteintritt des im Ergebnis vorhergesagten Verhaltens sein.189 Eine damit
verwobene kaum diskutierte Frage ist die, welche Irrtumsrisiken wir in beiden
Richtungen bei einer vorbeugenden tief in das Freiheitsrecht eingreifenden Maßre-
gel wie der Sicherungsverwahrung akzeptieren wollen, ohne dieses Rechtsinstitut
generell in frage zu stellen.190

Mustert man vor diesem Hintergrund die in der Literatur zur Prognosefähigkeit
im Bereich der Sicherungsverwahrung geäußerten Stimmen, überwiegen quer
durch die mit dieser Maßregel befassten Berufsgruppen eindeutig die Skeptiker.191

So führt der Psychiater Leygraf aus, dass Begutachtungen zur Prognose „in der
wissenschaftlichen wie öffentlichen Diskussion gleichermaßen umstritten“ sei-
en.192 Die Gefahr hoher „False-positives“-Raten ergäbe sich allein schon daraus,
dass es sich bei schweren bzw. Gewaltdelikten um seltene Ereignisse handele. Je
kleiner die Basiswahrscheinlichkeit eines Ereignisses sei, umso höher liege die

___________

188 Nicht hinreichend differenzierend Urbaniok, 2005, 85 (91 ff.); und nach einem Be-
richt in der Zeit Nr. 29, 14.7.2005: „Wenn ein Straftäter nicht rückfällig werde, heiße das
noch lange nicht, dass er nicht gefährlich sei. Eine Rückfallprognose, die nicht eintrete,
müsse nicht falsch sein. Und er vergleicht den trotz schlechter Prognose entlassenen Ge-
waltverbrecher mit einem betrunkenen Autofahrer, der ebenfalls eine öffentliche Gefahr
darstelle, auch wenn es nicht zum Unfall kommt. Deshalb werde jedem Betrunkenen am
Steuer prophylaktisch der Führerschein abgenommen.“ Ihm folgend Kröber (2006, 89) mit
dem Hinweis, dies sei „keine Frage von ‚Falsch-Positiven’, sondern von einer wertenden,
normativen Entscheidung.“ Pollähne, 2006, 221 (225) macht darauf aufmerksam, dass die
Prognosestellung durchaus „lege artis“ erfolgt sein und sich später gleichwohl als – regel-
gerecht unvermeidbarer – Irrtum erweisen könne.

189 Vgl. auch Nedopil, 2006, 53 f., 276.
190 Urbaniok, 2005, 85 (103 f.) deutet an, dass er Freiheitsentziehungen auch bei Wahr-

scheinlichkeiten einer künftigen Straftatbegehung von unter 50% für akzeptabel hält:
„Dass es nicht damit getan sein kann, sich nur auf hochwahrscheinliche Risikodispositio-
nen zu konzentrieren, wird auch dadurch deutlich, dass für die normative Bewertung die
Art der Rechtsgütergefährdung eine gewichtige Rolle spielt. Wäre eine auch nur in über-
tragender Weise mit 30% zu kennzeichnende Rückfall-Risikodisposition festzustellen,
dann wäre es ein großer Unterschied, ob sich diese Einschätzung auf allgemeine Körper-
verletzungstaten oder Sexualmorde bezieht.“ Vgl. auch Kröber, 2006, 88 f. mit dem Hin-
weis, ob man jemand verwahren wolle, der ein 20%iges Risiko aufweist, ein sexuell moti-
viertes Tötungsdelikt zu begehen, sei eine wertende, normative Entscheidung.
Die Frage, welche Fehlurteilsrisiken wir für die Verhängung von Strafe akzeptieren, ohne
deren gesamtgesellschaflichen Nutzen in Abrede zu stellen, scheint ebenfalls wenig disku-
tiert.

191 Äußerungen, die sich speziell auf die Sicherungsverwahrung beziehen, sind aller-
dings rar.

192 Leygraf, 2004, 438.
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Quote einer fälschlicherweise angenommenen Rückfallgefahr.193 Begutachtungen
zur nachträglichen Sicherungsverwahrung seien sicher ausgesprochen problema-
tis

wir oft nicht die Ungefährlichkeit des Begutachteten
pr

Prognoseforschung kaum aufgegriffen
un

orbehaltenen und nachträglichen
Si

___________

ch.194

Nedopil, ebenfalls Psychiater, beklagt im Vorwort seines Handbuchs für Progno-
sen in der Forensischen Psychiatrie, dass kritisches oder selbstkritisches Hinterfra-
gen prognostischer Möglichkeiten, Methoden und Fähigkeiten vielfach in den Hin-
tergrund getreten sei. Auch seien juristische Rahmenbedingungen, Methoden sowie
Grenzen der Aussagefähigkeit psychiatrischer Gefährlichkeits- oder Rückfallprog-
nosen immer undurchschaubarer. Freiheitsentzug, so seine ernüchternde Feststel-
lung, erfolge nicht deswegen, „weil wir die Rückfallgefahr im Einzelfall vorhersa-
gen können, sondern, weil

ognostizieren können.“195

Auch der Psychiater Pfäfflin schreibt in einem Beitrag über „Mängel in Progno-
segutachten“, dass die gut begründete und grundsätzliche Kritik an der Anwendung
der Basisrate auf den Einzelfall bisher in der

d schon gar nicht widerlegt worden sei.196

Die forensische Psychologin Nowara resümiert, „dass die Zahl der ‚false-posi-
tive-Entscheidungen’ sehr hoch“ sei, offenbar weil die Basisraten für schwere De-
likte überschätzt würden.197 Deutlich positiver fällt allerdings die Einschätzung des
Psychologen Dahle aufgrund der Ergebnisse der Berliner CRIME-Studie aus. Den-
noch meldet auch er gerade für den Bereich der v

cherungsverwahrung „Erkenntnisbedarf“ an.198

Geradezu vernichtend ist das Urteil des Bielefelder Soziologen Günter Albrecht.
Da, wo es um gravierende Formen der Gewalt gehe, die Prognose also sehr gefragt
sei, sei die Basisrate so niedrig, dass auch bisher noch nicht erreichte Treffergenau-
igkeiten zu Ergebnissen führen, die nicht vertretbar sind.199 Dass auch 40 Jahre
nach dem Aufkommen labeling-theoretischer Argumente die für den Karrierever-
lauf relevanten Determinanten fast nur in der Person und dem unmittelbaren sozia-
len Umfeld der Täter, nicht aber auch bei den informellen und formellen gesell-
schaftlichen Reaktionen gesucht würden, sei ebenso skandalös wie fatal.200 Auch
sei es schizophren, wenn dem Strafrecht einerseits der Schuldgrundsatz und damit

193 Leygraf, 2004, 439.
194 Leygraf, 2004, 442.
195 Nedopil, 2006, 5 f.
196 Pfäfflin, 2006, 259 (265).
197 Nowara, 2006, 175 (179).
198 Dahle, 2005, 197 ff., 221.
199 Albrecht, G., 2004, 475 (511); Pollähne, 2006, 221 (255).
200 Albrecht, G., 2004, 475 (510); ebenso Pollähne, 2006, 221 (246) mit dem Hinweis

auf Rückkopplungseffekte bei Schlecht-Prognosen.
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in gewisser Weise ein indeterministisches Weltbild zugrunde liege, andererseits die
Kriminalprognose auf einem deterministischen Menschenbild beruhe.201 So wisse
jeder, der sich mit Kriminalprognosen beschäftigt habe, dass sie trotz großer Be-
mühungen bisher nur bescheidene Leistungen erbrächten. Dies hindere Kriminal-
politiker sowie die Praktiker in der Justiz aber nicht daran, oft unrealistische Erwar-
tungen in Bezug auf die Leistungsfähigkeit von Prognosen zu haben.202 Angesichts
der Fehleranfälligkeit von Prognosen könne der Prognostiker nur mit einer äußerst
restriktiven/repressiven Prognosepraxis reagieren, da er selbst durch eine Sicher-
heitsaspekt betonende Gesetzgebung und Hysterie in der Öffentlichkeit unter
sc

ren-
gu

ngen sowie auf den „Proban-
de

d und in Handeln
un

itsbedürfnisse und zurückgegangene Entlassungszahlen
eher gestiegen sein dürfte.

___________

hwerstem Druck stehe.203

Die Juristen Kubink und Söffing fassen den Meinungsstand dahingehend zusam-
men, dass man „überwiegend“ davon ausgehe, dass es trotz erheblicher Anst

ngen ein wirklich befriedigendes Vorhersageverfahren derzeit nicht gebe.204

Der Jurist Pollähne sieht „einige spezifische Methodikprobleme gerade der Kri-
minalprognose“ darin, dass sie unter denkbar ungünstigen Rahmenbedingungen
erfolge, indem sie sich auf einen zumeist relativ langen Zeitraum erstrecken solle,
den Eintritt relativ seltener Ereignisse vorherzusagen habe und dabei in relativer
Unkenntnis über die zukünftigen situativen Bedingu

n“ und sein Leben wirkenden Einflüsse erfolge.205

Der Rechtsphilosoph Köhler meint, „Erfahrungssätze naturgesetzlicher Art, unter
deren Anwendungsbedingungen Geschehensverläufe in bestimmter Weise als
wahrscheinlich oder gewiß prognostiziert werden können, treffen auf menschliches
Verhalten nicht zu, da es durch Selbstbestimmung, durch normorientierte Entschei-
dungen überhaupt definiert ist, die sich, bevor sie getroffen sin

mittelbar übergehen, nicht zuverlässig vorhersagen lassen.“206

Versucht man ein Resümee über den derzeitigen Stand der Prognoseforschung
unter besonderer Berücksichtigung der Prognose im Bereich der Sicherungsver-
wahrung, lässt sich zwar generell ein vor allem methodischer Fortschritt bei der
Erstellung von Kriminalprognosen bei Verwendung durchaus unterschiedlicher
Modelle konstatieren. Dennoch spricht sehr viel dafür, dass sich gerade unter den
Sicherungsverwahrten nach wie vor ein hoher Anteil falscher Positiver befindet,
der in den letzten Jahren durch die Absenkung der formellen Voraussetzungen,
stärker gewordene Sicherhe

201 Albrecht, G., 2004, 475 (477).
202 Albrecht, G., 2003, 97; Albrecht, G., 2004, 475.
203 Albrecht, G., 2003, 97 (122); Albrecht, G., 2004, 475 (511).
204 Kubink/Söffing, 2006, 37 (42).
205 Pollähne, 2006, 221 (245).
206 Köhler, 2007, 273 (282).
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___________

Diese Prognoseopfer werden in der öffentlichen, besonders kriminalpolitischen
Diskussion seit Jahren fast völlig ausgeblendet, was auch deswegen leicht gelingt,
weil sie eben nicht sichtbar werden.207 Bewusst oder unbewusst mag dabei die
Überlegung eine Rolle spielen, dass die Interessen dessen, der schon einmal eine
schwere Straftat begangen hat, weniger schwer wiegen. Dagegen hat Volckart völ-
lig zu Recht angeführt, dass ein strafgerichtlich angeordneter Freiheitsentzug nur
aus zwei Gründen erfolgen dürfe: entweder als auf schuldhaftem Verhalten beru-
hende Strafe oder als eine zuverlässige ungünstige Kriminalprognose vorausset-
zende Maßregel.208

Gelingt uns eine solche zuverlässige Kriminalprognose aber nicht, muss dieser
Befund eine erhebliche Rückwirkung für die Legitimation des gesamten Instituts
der Sicherungsverwahrung zeitigen. Vor einem abschließenden Urteil soll jedoch
zunächst eine eigene empirische Untersuchung über die Legalbewährung gefährli-
cher Rückfalltäter vorgestellt werden.

207 Zu den Prognoseopfern vgl. auch Pollähne 2006, 221 (250 f., 257); Albrecht, G.,
2003, 97; Volckart, 2004, 92 (93).

208 Volckart, 2004, 92 (107 f.): „Deshalb gibt es vor dem Problem der Gerechtigkeit des
Einsperrens falscher Positiver kein Ausweichen.“





TEILC
Die eigene empirische Untersuchung

KAPITEL 10
Einführung

In die Ausgangsuntersuchung „Die Sicherungsverwahrung auf dem Prüfstand“
waren die aus Verfahrensakten erhobenen Angaben zu 501 Probanden eingeflos-
sen. Darunter befanden sich 318 Personen, die überwiegend in den Jahren 1981-
1990 in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen zu
Sicherungsverwahrung verurteilt worden waren (SV-Gruppe), sowie 183 in den
Jahren 1988-1990 in diesen drei Bundesländern verurteilte Personen einer Kont-
rollgruppe (KG) von Sexual- und Raubtätern, bei denen die formellen Vorausset-
zungen für eine Anordnung von Sicherungsverwahrung vorgelegen hatten, bei de-
nen aber, aus welchem Grund auch immer, auf die Auferlegung dieser Maßregel
verzichtet worden war. Die Datenerhebung der ursprünglichen Studie erfolgte vom
Herbst 1993 bis zum Sommer 1994.1 Ab dem Jahr 2002 wurden die Bundeszentral-
registerauszüge dieser Personen eingeholt.2

Aufbau der empirischen Untersuchung

___________
1 Kinzig, 1996, 157 ff.
2 Siehe unten Kapitel 11.1.1.

318 Personen, die überwiegend in den
Jahren 1981-1990 in den Ländern

Ba-Wü, Bay und NRW
zu SV verurteilt worden sind

183 in den Jahren 1988-1990
verurteilte Personen (Sexual- und
Raubtäter), bei denen die formellen
Voraussetzungen für SV vorlagen,
diese aber nicht angeordnet wurde

Ausgangsuntersuchung
„Die Sicherungsverwahrung auf dem Prüfstand“

Datenaufnahme: Sommer 1993

Nachuntersuchung ab dem Jahr
2002 anhand von Auszügen aus
dem Bundeszentralregister
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10.1 Beschreibung des Erhebungsinstruments

Ziel der eigenen empirischen Untersuchung ist, anhand der Analyse von Auszü-
gen aus dem Bundeszentralregister (BZR-Auszüge) eine Aussage über das
Legalverhalten der Probanden der Sicherungsverwahrungsgruppe (SV-Gruppe)
nach Anordnung dieser Maßregel bzw. nach Ende der letzten Datenaufnahme in
den Jahren 1993/1994 treffen zu können. Entsprechend gilt dies für die Kontroll-
gruppe (KG) für die Zeit nach Abschluss des Verfahrens (bzw. nach Ende der letz-
ten Datenaufnahme in den Jahren 1993/1994), das trotz Vorliegens der formellen
Voraussetzungen nicht zur Auferlegung von Sicherungsverwahrung führte.

Relevant ist damit ein Zeitrahmen, dessen Beginn durch die Verurteilung zu ei-
ner Freiheitsstrafe (für die Kontrollgruppe in den Jahren 1988 bis 1990, für die SV-
Probanden überwiegend in den Jahren 1981 bis 1990, teilweise auch davor,3 bei
gleichzeitiger Anordnung von Sicherungsverwahrung) markiert ist und der sich in
der Regel4 bis zum Zeitpunkt der Erstellung der BZR-Auszüge im Juli 2002 er-
streckt. Die Auswertung ist eine Fortsetzung und Fortschreibung der ursprüngli-
chen Studie und bezieht sich aus diesem Grund auf die damals untersuchten 501
Probanden aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-
Westfalen.5

Für die Datenerhebung wurde ein Analyseinstrument entwickelt (siehe Anhang).
Um die unterschiedlichen Bedingungen von SV-Gruppe und KG berücksichtigen
zu können, wurden zwei – allerdings nur leicht voneinander abweichende – Varian-
ten erarbeitet. Insgesamt sollte die Legalbewährung auf drei Ebenen erfasst wer-
den.

Vorangeschaltet waren einleitende Fragen (Nr. 1-7, für SV-Gruppe und KG
identisch), die die Identifikation des Probanden ermöglichen und die Anknüpfung
an die erste Auswertungsstaffel herstellen sollten. Dazu wurden die Fallnummer
der Ausgangsstudie (1), Vor- und Zuname des Probanden (2), sein Geburtsdatum
(3) wie auch der Zeitpunkt der letzten Erhebung (6) und des neuen BZR-Auszuges
(7) erfasst. Geklärt wurde auch, ob ein solcher Auszug überhaupt vorhanden war
(4) und, wenn nicht, aus welchen Gründen selbiger fehlte (verstorben/über 90 Jah-
re/nicht ersichtlich6) (5).

___________
3 Siehe dazu Kinzig, 1996, 159.
4 Zur späteren Einholung von Vollstreckungsheften, siehe unten.
5 Dazu ausführlich: Kinzig, 1996, 157 ff.
6 § 24 Abs. 1 und 2 BZRG bestimmt derzeit: „(1) Eintragungen über Personen, deren

Tod der Registerbehörde amtlich mitgeteilt worden ist, werden drei Jahre nach dem Ein-
gang der Mitteilung aus dem Register entfernt. Während dieser Zeit darf nur den Gerichten
und Staatsanwaltschaften Auskunft erteilt werden. (2) Eintragungen, die eine über 90 Jahre
alte Person betreffen, werden ebenfalls aus dem Register entfernt.“
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1. Eine erste Fragengruppe (Nr. 8-9, für beide Gruppen überwiegend identisch)
bezog sich auf den gegenwärtigen Status des Probanden. Dabei wurde eruiert,
ob sich dieser zum Zeitpunkt des BZR-Auszuges in Freiheit befand (für SV-
Gruppe alternativ: Ja, nach Entlassung/Ja, aber gesucht/Nein, in Strafhaft/Nein,
in SV/Nein, in sonstiger Institution; für KG nur Ja/Nein (8)), wie lange beja-
hendenfalls seine Legalbewährung bereits andauerte (Dauer in Monaten, (9)7)
oder ob er sich in Strafhaft, in Sicherungsverwahrung oder einer sonstigen In-
stitution des Maßregelvollzugs aufhielt.

2. Auf einer zweiten Ebene wurde retrospektiv der Vollstreckungsverlauf hin-
sichtlich der Bezugsfreiheitsstrafe und/oder der Bezugssicherungsverwahrung
zu erfassen versucht: Zunächst (Frage 10) wurden Daten bezüglich der verbüß-
ten Dauer der Bezugsfreiheitsstrafe inkl. etwaiger Maßregeln (in Monaten nach
der Art der Unterbringung; des Weiteren wurden hier eventuell verbüßte Straf-
reste aus Urteilen vor der Anlasstat berücksichtigt), eventuelle Aussetzungen
zur Bewährung (nur Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe und Sicherungsverwah-
rung (Frage 11)) und darauf folgende etwaige Widerrufe erfasst (Frage 12). In
der SV-Gruppe wurde besonders berücksichtigt, ob (SV-Gruppe: Frage 13) und
gegebenenfalls wie oft (SV-Gruppe: Frage 14) und nach welcher Zeit (SV-
Gruppe: Frage 15) die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt und
ob (SV-Gruppe: Frage 16) und wenn ja, wie oft (SV-Gruppe: Frage 17) diese
Aussetzung widerrufen wurde. Schließlich wurde auf dieser Ebene erfasst, wie
lange die Sicherungsverwahrung insgesamt bis zum Zeitpunkt des neuen BZR-
Auszuges gedauert hatte (in Monaten; (SV-Gruppe: Frage 18)).

3. Ein dritter Bereich (Fragen Nr. 19-23 der SV-Gruppe und Nr. 13-17 der KG)
bezog sich auf das Legalverhalten der Probanden seit dem letzten Erhebungs-
zeitpunkt. Hier interessierte zunächst die Zahl der neuen Verurteilungen über-
haupt (Fragen Nr. 19 SV-Gruppe und Nr. 13 KG), daneben die Zahl und Art
der Straftaten und der dabei begangenen Delikte (Fragen Nr. 20 SV-Gruppe
und Nr. 14 KG). Letztere wurden mittels eines Kataloges erfasst, um zu über-
prüfen, inwieweit die Probanden wieder einschlägig delinquent wurden. Des
Weiteren (Fragen Nr. 21 SV-Gruppe und Nr. 15 KG) wurden die für die neuen
Straftaten verhängten Sanktionen und die Dauer eines etwaigen Vollzugs erho-
ben. Konkret: Wurde auf Geld- oder Freiheitsstrafen (mit/ohne Bewährung) er-
kannt? Bei letzteren, in welcher Höhe (in Monaten)? Zudem: Wurden weitere
Maßregeln der Besserung oder Sicherung angeordnet? Und schließlich: In wel-
cher zeitlichen Dauer (in Monaten) wurden diese Sanktionen oder Maßregeln
vollzogen? Abschließend (Fragen Nr. 22 SV-Gruppe und Nr. 16 KG) wurde die
Dauer des Freiheitsentzuges nach dem letzten Erhebungszeitpunkt (für KG oh-

___________
7 Legalbewährung in diesem Sinn liegt allerdings auch dann vor, wenn sich der Proband

zwar in Freiheit befand, nach seiner Entlassung aus der Bezugssanktion zwischenzeitlich
aber dennoch wiederverurteilt wurde (etwa zu einer Geldstrafe).
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ne die Bezugsfreiheitsstrafe, da diese schon von Frage Nr. 10 erfasst war) er-
rechnet, untergliedert nach verbüßten Freiheitsstrafen sowie Aufenthalten in der
Sicherungsverwahrung oder im sonstigen Maßregelvollzug.

Ziel war es, die kriminelle Karriere der 501 Ausgangsprobanden erfassen zu
können.

10.2 Methodische Grundlagen einer Analyse
anhand von Auszügen aus dem Bundeszentralregister

10.2.1 Informationsgehalt des Bundeszentralregisters

Die im Juli 2002 gewährte Auskunft aus dem Bundeszentralregister erfolgte auf
der Grundlage von § 42 Abs. 2 BZRG a.F.8 als so genannte unbeschränkte Aus-
kunft. Insofern liefert das BZR zumindest theoretisch ein Bild der kriminellen Kar-
rieren der dort registrierten deutschen Bevölkerung/in Deutschland lebender Aus-
länder zu einem gegebenen Zeitpunkt. Allerdings unterliegt die Erfassung der straf-
rechtlichen Verurteilungen von Personen im BZR bestimmten Fristen (§ 24 BZRG:
Entfernung von Eintragungen; §§ 45 ff. BRZG: Tilgung von Eintragungen). Daher
modifizieren neue Meldungen, Entfernungen, aber auch Tilgungen von Einträgen
dieses Bild auf der Zeitschiene, so dass, wie auch die aktuelle Anfrage beim BZR
gezeigt hat, selbiges nur ein selektives historisches Gedächtnis aufweist.9

Dennoch stellten die eingeholten BZR-Auszüge prinzipiell eine brauchbare Grundlage
für die angestrebte Analyse dar. Ein generelles Problem bei Nachzeichnung einer
kriminellen Karriere über einen längeren Zeitraum ergab sich jedoch aus der mög-
lichen Entfernung von Personen. Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 BZRG werden Eintra-
gungen über Personen, deren Tod der Registerbehörde amtlich mitgeteilt worden
ist, drei Jahre nach dem Eingang der Mitteilung aus dem Register entfernt. Nach
Absatz 2 werden zudem Eintragungen, die eine über 90 Jahre alte Person betreffen,
ebenfalls aus dem Register entfernt. Wegen solcher Entfernungen, hauptsächlich
durch Tod, mussten vereinzelt bei Staatsanwaltschaften Nachforschungen nach
dem Schicksal der entfernten Personen angestellt werden.10

___________
8 In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1226, 1985

I S. 195), zuletzt geändert durch Artikel 4a des Gesetzes vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I
S. 2662). § 42 Abs. 2 BZRG a.F. lautete: „Der Generalbundesanwalt kann gestatten, daß
für wissenschaftliche Forschungsvorhaben unbeschränkt Auskunft aus dem Register erteilt
wird, wenn und soweit die Bedeutung des Forschungsvorhabens dies rechtfertigt und die
Gewähr besteht, daß ein Mißbrauch der bekanntzugebenden Eintragungen nicht zu be-
fürchten ist. Der Generalbundesanwalt darf in einem solchen Fall insbesondere die Namen
der Betroffenen nur dann preisgeben, wenn ohne diese Preisgabe das Forschungsvorhaben
nicht durchgeführt werden kann.“

9 Zum Problem der Tilgungsvorschriften: Jehle/Heinz/Sutterer, 2003, 24 f.
10 Dazu unten Kapitel 11.1.
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Im Übrigen weisen Auszüge aus dem Bundeszentralregister, sofern Einträge
vorhanden sind, folgendes Schema auf (vgl. §§ 5-19 BZRG), das hier anhand eines
Beispiels dokumentiert wird (Tabelle 6):

Tabelle 6: Beispiel für das Aussehen eines BZR-Eintrages

Datum der Verurteilung: 31.08.1988 Erkennendes Gericht: LG Bochum
Aktenzeichen: (R2200) –KLS 5 JS 416/86
Datum der Rechtskraft des Urteils: Rechtskräftig seit 01.02.1989
Tatbezeichnung: Sexueller Missbrauch von Kindern in zwei Fällen
Datum der (letzten) Tat: 00.06.1986
Angewendete Vorschriften: STGB § 176 Abs. 1, § 53, § 51
Strafmaß: 4 Jahre Freiheitsstrafe
evtl. Maßregel(n) oder Nebenfolgen: Verbot der Beschäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung und
Ausbildung Jugendlicher (gesetzlich eingetretene Nebenfolge nach § 25 JArbSchG)
Vermerke über Aussetzung zur Bewährung von Freiheitsstrafe oder Maßregel: Strafrest zur Be-
währung ausgesetzt bis 03.12.1994
Gericht und Datum der Aussetzung: Ausgesetzt durch: 22.11.1991 +1 STVK 300/91+R2200+LG
BOCHUM+ Bewährungshelfer bestellt
Vermerk über Widerruf: Strafaussetzung widerrufen
Vermerk über Führungsaufsicht: Führungsaufsicht bis 26.1.2000
Erledigungsvermerk der Strafvollstreckung mit Datum: Strafvollstreckung erledigt am
26.01.1995
Erledigungsvermerk(e) bzgl. der Maßregel(n) mit Datum: Führungsaufsicht erledigt am
07.06.1995

Für die Analyse relevante Daten sind, wie erwähnt, vor allem die Erkenntnis, ob
eine neue Verurteilung vorliegt, wenn ja, wann diese erfolgte, auf welche Straftaten
sie sich bezog und auf welche Strafe das Gericht erkannte. Über die Eckdaten des
Zeitpunkts der letzten Tat und – bei Freiheitsstrafen oder Maßregeln – das Endda-
tum der Strafvollstreckung oder der Aussetzung der Freiheitsstrafe oder Maßregel
zur Bewährung ließ sich der Vollstreckungsverlauf in den meisten Fällen rekon-
struieren und somit die Legalbewährung der Untersuchungsgruppen feststellen.11

10.2.2 Leicht zu ermittelnde Delinquenzkarrieren

Anhand des BZR lassen sich verschiedene typische Delinquenzkarrieren nach-
zeichnen, die auch danach unterschieden werden können, mit welcher Sicherheit
sich ihr Verlauf aus dem BZR ablesen lässt.

Relativ einfach waren die Fälle zu handhaben, in denen sich der Proband, insbe-
sondere wenn Sicherungsverwahrung angeordnet worden war, bewährte. Nach den

___________
11 Zu den Problemfällen, siehe sogleich Kapitel 10.2.3.
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gesetzlichen Vorgaben (§§ 57 Abs. 1, 67c Abs. 1, 67d Abs. 2 und 3, 67g Abs. 5
StGB) können folgende drei Typen von Vollstreckungsverläufen unterschieden
werden:

1. Ein Rest der Freiheitsstrafe und die vollständige Sicherungsverwahrung werden
zur Bewährung ausgesetzt (§§ 57 Abs. 1, 67c Abs. 1 StGB). Es tritt Führungs-
aufsicht ein. Nach Bewährung wird der Strafrest erlassen und die Sicherungs-
verwahrung für erledigt erklärt.

2. Die Freiheitsstrafe wird vollständig verbüßt, die Maßregel der Sicherungsver-
wahrung wird in vollem Umfang zur Bewährung ausgesetzt (§ 67c Abs. 1
StGB). Es tritt Führungsaufsicht ein. Der Proband bewährt sich, die Siche-
rungsverwahrung wird für erledigt erklärt.

3. Die Freiheitsstrafe wird verbüßt und die Maßregel der Sicherungsverwahrung
vollstreckt,

! entweder bis zum Zeitpunkt ihres Endes nach zehn Jahren (bis zur Aufhebung
der Zehn-Jahres-Frist bei erster Sicherungsverwahrung in § 67d Abs. 1 Satz 1
StGB im Jahre 1998; nach dem Jahr 1998 auch Erledigungserklärung nach § 67d
Abs. 3 Satz 1 StGBmöglich). Es folgt Führungsaufsicht;

! oder bis zur Aussetzung der Sicherungsverwahrung zur Bewährung. Es
folgt Führungsaufsicht (§ 67d Abs. 2 Satz 2 StGB). Der Proband bewährt
sich, und die Sicherungsverwahrung wird für erledigt erklärt.

Die drei geschilderten Typen sind wiederum in zwei Subvariationen vorhanden.
So können sich die Probanden vollständig bewähren, so dass keinerlei weitere Ein-
träge im BZR vorhanden sind. Daneben existieren Personen, die in einem Rahmen
straffällig werden, den die Gerichte innerhalb des Bewährungszeitraums als nicht
so schwerwiegend einschätzen, dass dies zu einem Widerruf der zur Bewährung
ausgesetzten Freiheitsstrafe und/oder Maßregel führt. Dies kann etwa bei der Be-
gehung von kleineren Delikten wie Fahren ohne Führerschein oder Diebstahl ge-
ringwertiger Sachen der Fall sein, die regelmäßig mit Geld- oder Bewährungsstra-
fen geahndet werden.

Diesen Idealtypen, die gewissermaßen die gesetzgeberischen Vorstellungen der
resozialisierenden Wirkungen von Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung re-
präsentieren, steht eine breite Vielfalt von Delinquenzverläufen gegenüber, die
diesen Idealverlauf variieren.

Geradezu den Gegenpart zu den resozialisierten Probanden stellen die „schwe-
ren“ Fälle (insbesondere der SV-Gruppe) dar, in denen eine Entlassung aus der
Sicherungsverwahrung wegen der angenommenen Gefährlichkeit der Probanden
nicht möglich scheint. Auch sie erfüllen insoweit die gesetzgeberischen Vorstel-
lungen, als hier dem Sicherungsbedürfnis der Öffentlichkeit Genüge getan wird.
Wiederum lassen sich zwei Typen beschreiben, die von ihrer Erfassung auf der
Grundlage des BZR keine Schwierigkeiten bereiten:
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1. Der Proband wird nicht mehr straffällig, aber auch nicht aus der Sicherungs-
verwahrung entlassen. Im BZR liegen keine weiteren Einträge vor.

2. Der Proband wird aus dem Vollzug heraus wiederum straffällig und wird erneut
verurteilt. Im Falle der Verhängung von (einer) weiteren Freiheitsstrafe(n) wird
die Sicherungsverwahrung zur Verbüßung von Freiheitsstrafe unterbrochen und
nach deren Erledigung wieder fortgesetzt.

Für alle diese Typen bieten die BZR-Auszüge im Regelfall ein ausreichendes
Maß an Informationen, so dass diese „Delinquenzkarrieren“ relativ problemlos
nachgezeichnet werden können.

10.2.3 Schwer zu ermittelnde Delinquenzkarrieren

Zu einem geringen Teil boten die im BZR eingetragenen Daten jedoch keine si-
chere Gewähr für eine exakte Dokumentation der strafrechtlichen Legalbiographie.
Selbige wurden in einem ersten Schritt als „Problemfälle“ bezeichnet. Ihre Zahl
betrug 89 für die SV-Gruppe und 38 für die KG.

In einem zweiten Schritt konnte die strafrechtliche Karriere von 39 der 89 Prob-
lemfälle der SV-Gruppe sowie 17 der 38 der KG durch eine Feinanalyse doch noch
rekonstruiert werden. Dies geschah etwa durch eine Einsicht in die von der Aus-
gangsuntersuchung noch archivierten Aufzeichnungen oder durch einen Rückgriff
auf Vorschriften der Strafvollstreckungsordnung.

Die verbleibenden 50 Fälle der SV-Gruppe konnten vier Fallgruppen zugeordnet
werden:

1. Es fehlten Erledigungsvermerke für die Bezugsfreiheitsstrafe, so dass z.B. das
genaue Antrittsdatum der Sicherungsverwahrung unklar blieb (8 Fälle).

2. Die Anordnung von Sicherungsverwahrung traf mit der Anordnung einer weite-
ren Maßregel zusammen oder es fand nach § 67a Abs. 2 StGB eine Überwei-
sung aus der Sicherungsverwahrung in eine der beiden anderen stationären
Maßregeln statt, ohne dass das genaue Datum ersichtlich war (22 Fälle).
Hinter dieser allgemeinen Konstellation verbergen sich wiederum verschiedene
Verläufe.

! In einigen Fällen wurde zugleich mit der Freiheitsstrafe und der Siche-
rungsverwahrung die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
(§ 63 StGB) angeordnet. Zwar gilt hier nach § 67 Abs. 1 StGB grundsätz-
lich, dass die therapeutische Maßregel vor der Freiheitsstrafe vollzogen
wird, doch muss dies (§ 67 Abs. 2, 3 StGB) nicht zwingend so sein, so dass
die Art der vollstreckten Sanktion aus dem BZR nicht immer eindeutig er-
kennbar ist.

! Teilweise wurde zugleich mit der Freiheitsstrafe und der Sicherungsver-
wahrung eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) ange-
ordnet. Hier gibt es zwei Varianten des Vollstreckungsverlaufs:
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! Die therapeutische Maßregel wird vor der Strafe (und natürlich vor der Si-
cherungsverwahrung) vollzogen (vgl. § 67 Abs. 1 StGB). Hier kann es
schwierig werden, die Dauer des Aufenthalts in der Entziehungsanstalt und
deren Anrechnung auf die Freiheitsstrafe ebenso wie die Höchstfrist der
Maßregel zu bestimmen (vgl. §§ 67 Abs. 4, 67d Abs. 1 StGB).12

! Wird dagegen die Strafe oder ein Teil derselben vor der Maßregel vollzogen
(vgl. § 67 Abs. 2 StGB), ergeben sich solche Schwierigkeiten zunächst
nicht, da Strafe und Maßregel in diesem Fall zeitlich strikt getrennt sind.
Wird etwa die Hälfte oder werden zwei Drittel der Freiheitsstrafe vor der
Maßregel vollzogen und danach erst die Maßregel des § 64 StGB, ist selbi-
ge nach § 67d Abs. 1 Satz 1 StGB auf dann maximal 24 Monate begrenzt.

! Zudem kann nach der Anordnung von Freiheitsstrafe und Sicherungsver-
wahrung die Überweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus oder in eine
Entziehungsanstalt erfolgen (§ 67a Abs. 2 StGB). In diesem Fall wird zwar
nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 BZRG die Tatsache der Überweisung, nicht aber der
Zeitpunkt der Anordnung im BZR vermerkt, so dass sich eine zeitliche Be-
stimmung des jeweiligen Aufenthaltes nicht vornehmen lässt.

3. Bei einer Aussetzung der Freiheitsstrafe oder der Sicherungsverwahrung oder
dem Eintritt der zehnjährigen Höchstfrist (vor 1998) war das genaue Entlas-
sungsdatum nicht zu ermitteln (5 Fälle).13

Zum Teil konnte hier eine Berechnung der bereits vollstreckten Freiheitsstrafe
oder auch der Zeit in der Sicherungsverwahrung über andere im BZR-Auszug
vorhandene Daten erfolgen. So ließ sich vereinzelt der Aussetzungszeitpunkt
anhand der Angabe der Länge der Führungsaufsicht bestimmen.14

4. Eine Restgruppe mit verschiedenartigen Problempunkten wie etwa der Flucht
aus dem Strafvollzug oder der Sicherungsverwahrung (15 Fälle).

Alle noch offenen Fragen konnten letztendlich durch die Einsichtnahme in die bei den
zuständigen Staatsanwaltschaften geführten Vollstreckungshefte gelöst werden.

___________
12 Vgl. etwa die Rechtsprechung des OLG Frankfurt/M., B v. 30.6.1992 – 3 Ws 335/92,

MDR 1993, 68 = StV 1993, 92 = NStZ 1993, 453 = R&P 1994, 187 sowie OLG Hamm, B
v. 16.6.1994 – 3 Ws 336/94, StV 1995, 89 = R&P 1994, 189; vgl. auch Volckart, NStZ
1987, 215 ff. mit Erläuterung verschiedener Berechnungsvarianten.

13 Eigentlich müsste eine solche Eintragung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BZRG erfolgen.
14 § 68c Abs. 1 StGB sieht bekanntlich für die Führungsaufsicht eine Dauer zwischen

zwei und fünf Jahren vor, wobei deren Handhabung, wie zu erkennen war, regional durch-
aus variiert.
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10.2.4 Ein Beispiel: der Fall Bernd Büch

Wie weit sich die Angaben in den BZR-Auszügen vom eigentlichen Vollstre-
ckungsverlauf entfernen können, soll anhand eines Fallbeispieles geschildert wer-
den. Zugrunde gelegt wird der aus der Presse und dem Bericht des Untersuchungs-
ausschusses des Nordrhein-Westfälischen Landtages15 bekannte Fall des Straftäters
Bernd Büch, Jahrgang 1948, der sich unter den Sicherungsverwahrungsprobanden
(Fallnummer: NRW 195) befindet. Die folgende Tabelle 7 zeigt den Vollstre-
ckungsverlauf nach den im Untersuchungsausschuss ermittelten Angaben:

Tabelle 7: Die Delinquenzkarriere des Bernd Büch

27.07.1964: Erste Festnahme, Beginn der U-Haft
08.01.1965: 1. Verurteilung: Jugendstrafe von unbestimmter Dauer
16.01.1965: Ende der U-Haft mit Rechtskraft, keine Anrechnung auf die Strafe
17.01.1965: Beginn der Strafhaft
03.02.1967: Umwandlung in eine Jugendstrafe von zwei Jahren zehn Monaten und

Aussetzung des Strafrestes
15.02.1967: Entlassung aus dem Strafvollzug nach zwei Jahren einem Monat
29.09.1967: Erneute Festnahme, Beginn der U-Haft
11.10.1967: Widerruf der Aussetzung der 1. Jugendstrafe
20.11.1967: Unterbrechung der U-Haft, Reststrafvollzug aus der 1. Jugendstrafe
09.05.1968: 2. Verurteilung: vier Jahre Jugendstrafe
19.09.1968: Erledigung der 1. Jugendstrafe
19.09.1968: Beginn Strafvollstreckung der 2. Jugendstrafe
11.01.1972: Aussetzung des Strafrestes aus der 2. Jugendstrafe
19.02.1972: Erneute Untersuchungshaft
24.08.1972: 3. Verurteilung: fünf Jahre Freiheitsstrafe, Maßregel nach § 63 StGB
07.11.1972: Reststrafvollzug aus der 2. Jugendstrafe
03.06.1973: Erledigung der 2. Jugendstrafe
04.06.1973: Beginn Strafvollstreckung der 3. Freiheitsstrafe
03.12.1973: Flucht nach Haftunterbrechung zur Durchführung einer Operation
25.07.1974: Erneute Festnahme und Weitervollstreckung der 3. Freiheitsstrafe
19.05.1976: Erneute Flucht nach Haftunterbrechung zur Durchführung einer Operation
21.07.1976: Erneute Festnahme und Weitervollstreckung der 3. Freiheitsstrafe
20.07.1977: Erneute Flucht nach Haftunterbrechung zur Durchführung einer Operation
03.10.1977: Erneute Festnahme und Weitervollstreckung der 3. Freiheitsstrafe
02.11.1978: Erledigung der 3. Verurteilung
10.11.1978: 4. Verurteilung: acht Jahre ein Monat Freiheitsstrafe, Maßregel nach § 63 StGB
15.12.1978: Vollstreckung der Maßregel im PLK
23.05.1981: Flucht aus gelockertem Maßregelvollzug
26.05.1981: Erneute Festnahme, Weitervollstreckung der Maßregel im PLK
02.09.1983: 5. Verurteilung: 13 Jahre Freiheitsstrafe
13.05.1984: Erneute Flucht aus gelockertem Maßregelvollzug

___________
15 LT-Drs. 12/4747.
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19.05.1984: Erneute Festnahme und Untersuchungshaft
24.06.1984: Strafvollstreckung aus 5. Verurteilung
25.10.1985: 6. Verurteilung: acht Jahre Freiheitsstrafe, Maßregel nach § 66 StGB
22.02.1993: 2/3 Zeitpunkt der 5. Freiheitsstrafe, Unterbrechung, Beginn der Strafvollstre-

ckung aus der 6. Verurteilung
19.08.1993: StVK (an sich unzuständig): Änderung der Vollstreckungsreihenfolge, Vorweg-

vollzug der Maßregel nach § 63 StGB aus der 4. Verurteilung
29.04.1997: Überführung aus der JVA in die Maßregel nach § 63 StGB
15.04.1998: Erneute Flucht unter Hilfe von außen
24.06.1998: Erneute Festnahme und Vollstreckung der bisher nicht erledigten Restfreiheits-

strafen aus der 4., 5. und 6. Verurteilung
30.03.1999: 7. Verurteilung: lebenslange Freiheitsstrafe, Maßregel nach § 66 StGB

Werfen wir nun einen Blick in den BZR-Auszug vom 17.07.2002, um einen Ein-
druck davon zu gewinnen, wie (un)genau das Register mitunter die Realität abbil-
det. Einschränkend ist zu betonen, dass es sich bei diesem Fall – er war nicht um-
sonst Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses – um einen
in jeder Hinsicht extrem gelagerten Sachverhalt handelt. Aus dem BZR-Auszug
lassen sich folgende Daten extrahieren:

Büch wurde in die Stichprobe aufgenommen aufgrund seiner 6. Verurteilung am
25.10.1985 zu acht Jahren Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung. Die letzte
Straftat hatte er am 19.05.1984 begangen. Zu diesem Zeitpunkt war er aber bereits
am 02.09.1983 (5. Verurteilung) zu 13 Jahren Freiheitsstrafe und am 10.11.1978
(4. Verurteilung) zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren ein Monat und zur Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (vor)verurteilt worden. Diese
Sanktionen konnten im Jahre 1985 noch nicht vollständig vollstreckt sein. Außer-
dem waren ihm am 24.08.1972 (3. Verurteilung) fünf Jahre Freiheitsstrafe und die
Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt auferlegt worden. Das Datum der
(letzten) Tat bei dieser 3. Verurteilung ist im BZR nicht vermerkt, doch erscheint
ein Erledigungsvermerk für die Strafvollstreckung (02.11.1978). Die Vollstreckung
oder Erledigung der Maßregel aus diesem Urteil lässt sich dem BZR dagegen nicht
entnehmen. Sie bedeutet jedoch eine Weichenstellung für die weitere Interpretation
des Vollstreckungsverlaufes. Einziger Hinweis ist ein Erledigungsvermerk, der
vom 11.5.1999 datiert. Verfügte man nur über die BZR-Daten, wären verschiedene
Varianten denkbar:

! Variante 1: So könnte die neuerliche Anordnung der Maßregel des § 63
StGB im Jahre 1978 einerseits darauf hindeuten, dass nun tatsächlich die
Maßregel vor der Strafe vollzogen und Büch in ein PLK verbracht wurde.

! Variante 2: Andererseits besteht die Möglichkeit, dass auch nach dieser
Verurteilung zunächst die Freiheitsstrafe verbüßt und die Vollstreckung der
Maßregel(n) zurückgestellt wurde.

Wie könnte der hypothetische Vollstreckungsverlauf bei diesen beiden Varianten
aussehen?
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! Variante 1: Büch befand sich ab dem 02.11.1978 (Erledigungsvermerk der
Strafvollstreckung) aufgrund der Maßregel aus dem Jahr 1972 in einem
psychiatrischen Krankenhaus. Man könnte spekulieren, dass die Tat im Mai
1984, die zur 6. Verurteilung führte, bei einer Lockerung o.ä. erfolgte. Bis
dahin hätte er 66 Monate (November 1978 bis Mai 1984) im Maßregelvoll-
zug verbracht.
Da allerdings die 5. Verurteilung im Jahr 1983 keine Maßregel mehr ent-
hielt, könnte man auch annehmen, dass Büch spätestens nach Entdeckung
der letzten Tat im Mai 1981 in Strafhaft einsaß.
Dem BZR lässt sich aufgrund seiner kargen Angaben jedenfalls nicht die
genaue Reihenfolge der Vollstreckung von Strafe oder Maßregel entneh-
men.

! Variante 2: Büch befand sich ab 02.11.1978 im Vollzug der Freiheitsstrafe
aus der 4. Verurteilung. Der Vollzug der Maßregeln nach § 63 StGB hätte
dann zurückgestellt werden müssen. Der Erledigungsvermerk der Maßregel
aus dem Jahr 1999 könnte auch auf eine gesetzlich nicht geregelte durch
Rechtsfortbildung entwickelte Erledigung hinweisen, so dass möglicher-
weise gar keine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus erfolgte.16

Dafür, dass, wie im Fall Büch, allein anhand des BZR die Verbüßungszeiten in
den einzelnen Institutionen des Straf- und Maßregelvollzuges nicht immer festge-
stellt werden können, ist – neben den verschiedenen Entweichungen Büchs, die in
seinem Fall die Dinge noch komplizierter machen – vor allem der Umstand ver-
antwortlich, dass die Abfolge und die Dauer des jeweiligen Aufenthalts im Straf-
oder Maßregelvollzug – im Gegensatz zur nachträglichen Überweisung von einer
in die andere Maßregel nach § 67a StGB – nicht eintragungspflichtig sind.

Aus dem Fall Büch ergibt sich auch, dass Interpretationsschwierigkeiten bei der
Auswertung der BZR-Daten häufig ein Problem von kurz nacheinander straffällig
werdenden Mehrfachtätern sind: Schon im Jahre 1985 hatte Büch Freiheitsstrafen
angesammelt, die einen Strafvollzug (ohne Maßregel) bis ins Jahr 2007 bedeutet
hätten. So hatte er bis zum Juli 2002 wegen der raschen Folge neuer Straftaten und
Verurteilungen noch keine Strafe voll verbüßt.

___________
16 Dazu Bechtoldt, 2002, 49 ff.



KAPITEL 11
Die Legalbewährung

der Sicherungsverwahrungsgruppe

11.1 Überblick über die Probanden der Sicherungsverwahrungsgruppe

Kapitel 11 wird zunächst die Auswertung der Daten der SV-Gruppe präsentieren,
Kapitel 12 anschließend die der KG. Zur besseren Anschaulichkeit wird bei der
Darstellung dieser hochselektiven Tätergruppe in geeigneten Fällen mit kleinen
biographischen Skizzen gearbeitet, die jeweils mit einem Blickpunkt • gekenn-
zeichnet sind.

11.1.1 Die Einholung der BZR-Auszüge

Vor Einholung der BZR-Auszüge für die Nachuntersuchung musste zunächst ein
Problem beseitigt werden, das auf eine datenschutzrechtliche Auflage der Aus-
gangsuntersuchung zurückzuführen war. Damals hatte das Justizministerium
Nordrhein-Westfalen verfügt, dass nach abgeschlossener Untersuchung die Namen
der Probanden zu vernichten seien. Da somit für dieses Bundesland nur noch die
Aktenzeichen der Ausgangsverfahren und die Geburtsdaten der Probanden vorhan-
den waren, musste für die 264 Probanden dieses Bundeslandes (143 Verwahrte,
121 Kontrollgruppenprobanden) zunächst eine aufwendige Reanonymisierung
durchgeführt werden. Dazu war bei den einzelnen beteiligten Staatsanwaltschaften
anhand der vorhandenen Daten der Name der Probanden zu erfragen, um dann in
einem zweiten Schritt einen BZR-Auszug einholen zu können. Diese
Reanonymisierung gelang bei allen Probanden der SV-Gruppe.

Nachdem von den Sicherungsverwahrungsprobanden der Name, das Geburtsda-
tum und der Geburtsort zusammengestellt worden waren, erfolgte die Anfrage
beim BZR. Die Auswertung der im Juli 2002 überlieferten Auszüge (mit letzten
Ergänzungen im Jahr 2006), der sich im Falle einer im Detail nicht oder nur schwer
zu ermittelnden Legalbiographie17 Nachfragen bei einzelnen Staatsanwaltschaften
in den Jahren 2003 bis 2006 anschlossen, führte zu einer Grundgesamtheit der
Nachuntersuchung von insgesamt 318 Sicherungsverwahrungsprobanden.

Diese 318 Personen verteilen sich, entsprechend der Ausgangsuntersuchung, auf
die Bundesländer Baden-Württemberg (80), Bayern (95) sowie Nordrhein-West-
falen (143) (Tabelle 8).

___________
17 Siehe oben Kapitel 10.
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Tabelle 8: Verteilung der SV-Probanden auf die drei Bundesländer

Land/Jahr 1994 2002 Prozent
Ba-Wü 80 80 100,0%
Bayern 95 95 100,0%
NRW 143 143 100,0%
Gesamt 318 318 100,0%

11.1.2 Zwischenzeitlich verstorbene SV-Probanden

Bei 32 Probanden der SV-Gruppe (10,1% von 318) enthielten die eingeholten
BZR-Auszüge den Vermerk „keine Eintragung“. Dieses für die hochsanktionierte
Gruppe der SV-Probanden eigentlich merkwürdige Ergebnis erklärt sich durch die
Bestimmung in § 24 Abs. 1 und 2 BZRG idF bis zum 30.4.2002. Nach § 24 Abs. 1
Satz 1 BZRG aF wurden Eintragungen über Personen, deren Tod der Registerbe-
hörde amtlich mitgeteilt worden ist, bereits ein Jahr nach dem Eingang der Mittei-
lung aus dem Register entfernt.18 Danach sind sie auch registerrechtlich nicht mehr
existent und somit für die Forschung grundsätzlich verloren. Gleiches gilt für über
90 Jahre alte Personen, deren Eintragungen nach § 24 Abs. 2 BZRG, unabhängig
von einem Aufenthalt im Vollzug, ebenfalls aus dem Register entfernt werden (Ta-
belle 9).

Tabelle 9: Verteilung der (verstorbenen) SV-Probanden auf die einzelnen Bundesländer

Land Erhebung 1994 Erhebung 2002 verstorben/
über 90 Jahre Grundgesamtheit

Ba-Wü 80 80 6 74 25,9%
Bayern 95 95 11 84 29,4%
NRW 143 143 15 128 44,8%
Gesamt 318 318 32 286 100,0%

Trotz dieses Hindernisses gelang es durch Nachfragen bei den einzelnen Staats-
anwaltschaften, teilweise auch bei Justizvollzugsanstalten, das vollstreckungsrecht-
liche Leben dieser 32 Probanden weitgehend zu rekonstruieren. Bei 28 Personen
konnte der Tod sicher nachgewiesen werden,19 bei drei Probanden ist er begründet
zu vermuten,20 Eine Probandin war zum Erhebungszeitpunkt im Jahr 2002 bereits
über 90 Jahre alt.21 Prozentual war die Mortalität in Bayern am höchsten (11,7%),
___________

18 Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 BZRG nF beträgt die Frist nunmehr drei Jahre.
19 Bei den verstorbenen SV-Probanden handelt es sich um die Personen mit den Kenn-

ziffern Ba-Wü 18, 43, 59, 71, 97, Bay 33, 46, 47, 49, 53, 54, 64, 80, 84, 94 und 103 sowie
NRW 25, 44, 52, 57, 79, 81, 98, 101, 220, 225, 228 und 234.

20 Vermutlich verstorben sind die Probanden NRW 116, 136 sowie 264.
21 Hierbei handelt es sich um die Probandin Ba-Wü 1.
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gefolgt von Nordrhein-Westfalen (10,5%). In Baden-Württemberg betrug die Ster-
berate dagegen nur 7,5% unter Einschluss besagter über 90 Jahre alter Probandin.
Das Sterbealter der 24 Probanden, für die das Todesdatum ermittelt werden konnte,
stellt sich wie folgt dar (Tabelle 10):

Tabelle 10: Sterbealter der 24 SV-Probanden

40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. 70-79 J. über 80 J.

6 15 1 1 1

Das Sterbealter betrug im Durchschnitt 54,2 Jahre. Es liegt somit deutlich unter
der allgemeinen Lebenserwartung von rund 76 Jahren bei Männern und 81 Jahren
bei Frauen in den Jahren 2002/2004.22

Überwiegend konnte in Erfahrung gebracht werden, wo die Probanden verstor-
ben waren, ob im Vollzug oder in Freiheit (Tabelle 11).

Tabelle 11: Vollzugsstatus der verstorbenen 31 SV-Probanden

Land Anzahl Verstorben im
Vollzug

Verstorben in
Freiheit Ungeklärt

Ba-Wü 5 2 1 2

Bayern 11 6 5 0
NRW 15 4 7 4
Gesamt 31 12 13 6

11.1.2.1 Im Straf- oder Maßregelvollzug verstorbene SV-Probanden

Wie in Tabelle 11 ausgewiesen, verstarben immerhin 12 Probanden im Vollzug
von Freiheitsstrafe oder Sicherungsverwahrung. Dabei konnte in einigen Fällen die
Todesursache in Erfahrung gebracht werden.

! Der Proband Ba-Wü 71, Jahrgang 1952, wurde im Mai 1984 wegen Vergewal-
tigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung zu einer siebenjährigen Freiheits-
strafe verurteilt. Daneben erhielt er Sicherungsverwahrung, die er im April
1991 antrat. Im Oktober 1997 lehnte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf
Haftunterbrechung nach § 455 StPO ab. Zwar sei der Verurteilte „im Sinne des
§ 455 Abs. 4 Satz 1 Ziff. 2 und 3 StPO so schwer erkrankt, dass sowohl von der
Vollstreckung eine nahe Lebensgefahr für ihn zu besorgen ist, als auch die
schwere Krankheit nicht in einem Anstaltskrankenhaus behandelt werden kann
und die Krankheit voraussichtlich für eine erhebliche Zeit fortbestehen wird“,
doch stünden bei dem „gemeingefährlichen Verurteilten“ nach § 455 Abs. 4

___________
22 Quelle: Statistisches Jahrbuch, Online unter http://www.destatis.de.
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Satz 2 StPO „überwiegende Gründe, insbesondere der öffentlichen Sicherheit“
entgegen. Der Proband verstarb ein knappes Jahr später im September 1998 als
46-Jähriger in der Sicherungsverwahrung, nachdem noch im Mai 1998 eine
Familienangehörige um „Reststrafe … aufgrund eines Tumors und schweren
Herzproblemen“ gebeten hatte.

! Der Proband Ba-Wü 97, Jahrgang 1937, wurde im Oktober 1989 zu einer Frei-
heitsstrafe von sechs Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verur-
teilt. Außerdem hatte er noch eine Restfreiheitsstrafe von sieben Monaten zu
verbüßen. Zum Antritt der Sicherungsverwahrung, die für September 1995 vor-
gesehen war, kam es nicht mehr, da der Proband bereits zwei Jahre zuvor im
Alter von 55 Jahren im Gefängnis verstarb.

! Der Proband Bay 47, Jahrgang 1942, wurde im November 1986 wegen Dieb-
stahlsdelikten u. a. zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und anschließender
Sicherungsverwahrung verurteilt. Er verstarb noch während des Vollzugs seiner
Freiheitsstrafe im Juli 1990 im Alter von 48 Jahren.

! Der Proband Bay 49, Jahrgang 1946, wurde im Jahr 1990 zu einer Freiheitsstra-
fe von acht Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, in der
er im Jahr 2002, etwa 56-jährig (genauer Todestag nicht bekannt), verstarb.

! Der Proband Bay 53, Jahrgang 1937, war im Januar 1989 wegen Vergewalti-
gung u. a. zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und anschließender Siche-
rungsverwahrung verurteilt worden. Er verstarb vor Ablauf seiner Freiheitsstra-
fe im November 1994 im Alter von 57 Jahren im Strafvollzug.

! Gegen den Probanden Bay 54, Jahrgang 1950, wurde im Jahr 1990 wegen Be-
trugs u. a. eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und Sicherungsverwahrung an-
geordnet. Im März 1993 wurde die Sicherungsverwahrung zur Bewährung aus-
gesetzt. Im Oktober 1993 erging, auch wegen des Verdachts neuer Straftaten,
ein Sicherungshaftbefehl. Der Proband wurde im November 1993 erneut fest-
genommen. Im Januar 1994 wurde die Aussetzung der Sicherungsverwahrung
widerrufen. Im April 1994 unterbrach die Staatsanwaltschaft die weitere Voll-
streckung wegen Haftunfähigkeit nach § 455 Abs. 4 Nr. 3 StPO „aufgrund einer
schwerwiegenden Erkrankung, welche seine sofortige Verlegung in die onko-
logische Abteilung“ eines Krankenhauses erforderlich machte. Ein Tag zuvor
war der Proband im Alter von 43 Jahren bereits verstorben.

! Gegen den Probanden Bay 80, Jahrgang 1948, war im Dezember 1982 u. a.
wegen schweren Raubes eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und Sicherungs-
verwahrung verhängt worden, in die er im Juni 1992 überführt wurde. In der
Nicht-Aussetzungsentscheidung der Strafvollstreckungskammer vom Februar
1997 wurde neben verschiedenen Krankheiten herausgestellt, für den Proban-
den „bestünde ein hochgradiger Risikofaktor bezüglich Herzinfarkt oder
Schlaganfall.“ Strafvollstreckungskammer und Oberlandesgericht verneinten
im Frühjahr 1997 die Möglichkeit einer Aussetzung, weil „von einem labilen
und kriminell veranlagten Menschen in Freiheit noch immer erhebliche Strafta-
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ten erwartet werden, insbesondere dann, wenn nicht alles so läuft, wie er es sich
in Verkennung der Realitäten vorstellt.“ Gleichwohl warf das OLG in seinem
Beschluss wegen des fast 15 Jahre andauernden Straf- und Maßregelvollzuges
die Frage der Verhältnismäßigkeit auf und mahnte ein neues Gutachten an. Au-
ßerdem werde sich die Frage stellen, ob der Proband „physisch überhaupt noch
in der Lage ist, der Anlasstat vergleichbare gewichtige Straftaten wie schweren
Raub und gefährliche Körperverletzung zu begehen.“ Der Proband verstarb im
Alter von 49 Jahren im Januar 1998 in Sicherungsverwahrung.

! Gegen den Probanden Bay 94, Jahrgang 1949, wurde im Mai 1991 eine Frei-
heitsstrafe von drei Jahren drei Monaten rechtskräftig. Die gleichzeitig ange-
ordnete Sicherungsverwahrung wurde ab Oktober 1992 vollstreckt. Er verstarb
im Mai 2002 in einem Krankenhaus in einem Alter von 52 Jahren, nachdem er
wegen einer akuten Herzerkrankung am Morgen des gleichen Tages aus der Si-
cherungsverwahrung dorthin verbracht worden war.

! Der Proband NRW 25, Jahrgang 1941, wurde im Jahr 1984 zu einer acht-
jährigen Freiheitsstrafe und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.
Im Oktober 1991 wurden die Restfreiheitsstrafe und die Sicherungsverwahrung
zur Bewährung ausgesetzt. Bereits im Januar 1992 wurde der Proband wieder
inhaftiert und anschließend wegen schwerer räuberischer Erpressung u. a. er-
neut verurteilt. Der Proband erhängte sich laut Auskunft der zuständigen Jus-
tizvollzugsanstalt im Jahr 1993 im Alter von 51 Jahren noch während der
Untersuchungshaft in seiner Zelle.

! Der Proband NRW 52, Jahrgang 1938, wurde im Jahr 1972 neben einer Frei-
heitsstrafe von sieben Jahren zu Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Mai 1987
wurde er aus der Sicherungsverwahrung entlassen, bekam aber im November
1990 erneut eine Freiheitsstrafe von drei Jahren neun Monaten und eine zweite
Sicherungsverwahrung auferlegt. Im Dezember 1993 war diese Strafe verbüßt,
die Aussetzung der Maßregel wurde abgelehnt. Im Beschluss der Strafvollstre-
ckungskammer wurde u. a. festgestellt, der Proband verfüge über geringe Au-
ßenkontakte und sei zunehmend isoliert. Der Proband verstarb im Juni 1994 in
der Justizvollzugsanstalt im Alter von 56 Jahren.

! Der Proband NRW 220, Jahrgang 1944, wurde im August 1982 zu einer Frei-
heitsstrafe von acht Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verur-
teilt. Er verstarb im Jahr 1996, rund 52-jährig (genaues Todesdatum unbe-
kannt), während des Vollzugs der Sicherungsverwahrung.

! Der Proband NRW 225, Jahrgang 1943, war durch Urteile aus dem Jahr 1982
zu siebeneinhalb Jahren Freiheitsstrafe und aus dem Jahr 1984 zu neuneinhalb
Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt
worden. Im August 1995 hatte der Proband bei beiden Strafen den 2/3-
Zeitpunkt erreicht. Ab Oktober 2001 hätte die Vollstreckung der Sicherungs-
verwahrung angestanden. Der Proband verstarb im September 1995 in der JVA
im Alter von 52 Jahren im Vollzug der Freiheitsstrafe.
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11.1.2.2 In Freiheit verstorbene SV-Probanden

Für weitere 13 Probanden konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sie in Frei-
heit verstorben sind.

! Gegen den Probanden Ba-Wü 18, Jahrgang 1918 (!), war im Dezember 1974
wie auch im August 1987 wegen gewaltloser Eigentums- und Vermögensdelik-
te die zweite und dritte Sicherungsverwahrung angeordnet worden, in die er im
Dezember 1989 überführt wurde. Auf seine sofortige Beschwerde hin ordnete
das zuständige OLG entgegen der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft an,
den nunmehr 80-jährigen Probanden im Mai 1998 zu entlassen. Im Januar 1998
war die Verlegung in ein Justizvollzugskrankenhaus erfolgt, nachdem der Pro-
band unter den Bedingungen des Regelvollzugs nicht mehr haftfähig war. Ein
ärztliches Gutachten bescheinigte eine „Multimorbidität“. Der Proband starb
nur knapp ein Monat nach seiner Entlassung im Alter von 80 Jahren.23

! Der Proband Bay 33, Jahrgang 1928, wurde im März 1977 zu einer neun-
jährigen Freiheitsstrafe und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt,
die ab April 1987 vollstreckt wurde. Er verstarb im März 2000 im Alter von 71
Jahren, nachdem die Sicherungsverwahrung vermutlich24 bis zum Eintritt der
Zehn-Jahres-Grenze im April 1997 vollstreckt worden war.

! Der Proband Bay 46, Jahrgang 1924, wurde im Jahr 1971 wegen 19 Einbruch-
diebstählen zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe und seiner zweiten Siche-
rungsverwahrung verurteilt. Anfang des Jahres 1981 wurden diese und der Rest
der ersten Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährung
wurde widerrufen, nachdem der Proband, in Freiheit bis zum Juli 1982, im Mai
1983 wiederum wegen verschiedener Einbrüche rechtskräftig zu einer erneuten
Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden war. Im Juli 1990 begann nach
Ablauf der Zehn-Jahres-Frist erster Sicherungsverwahrung der Antritt der zwei-
ten Sicherungsverwahrung. Im Juni 1995 wurde die Sicherungsverwahrung bei
dem nunmehr 70-jährigen Probanden zur Bewährung ausgesetzt. Er ist zwi-
schenzeitlich (sehr wahrscheinlich in Freiheit) verstorben, ohne dass der Todes-
zeitpunkt geklärt werden konnte.25

! Gegen den Probanden Bay 64, Jahrgang 1944, wurde bis November 1996 die
Sicherungsverwahrung aus zwei Urteilen der Landgerichte Köln aus dem Jahr
1975 und Regensburg aus dem Jahr 1983 vollstreckt. Nachdem er im August
1996 in ein Krankenhaus verlegt worden war, unterbrach die Staatsanwaltschaft

___________
23 Vgl. bereits die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 453.
24 Jedenfalls zum Erhebungszeitpunkt der Ausgangsuntersuchung im Jahre 1994 dauer-

te die Sicherungsverwahrung an, ohne dass eine Entlassung abzusehen war.
25 Vgl. schon die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 449.



178 Die eigene empirische Untersuchung

im November 1996 die Strafvollstreckung nach den §§ 455, 463 StPO. Der
Proband verstarb im Februar 1997 im Alter von 52 Jahren.26

! Der Proband Bay 84, Jahrgang 1940, war im Dezember 1983 wegen Mordes zu
einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden und verbüßte diese bis
zum Januar 1994. Im November 1996 zeigte die Justizvollzugsanstalt während
der anschließenden Sicherungsverwahrung an, dass wegen eines „weit fortge-
schrittenen Bronchialkarzinoms“ Vollzugsuntauglichkeit eingetreten sei. Der
Proband wurde Mitte Dezember 1996 entlassen. Er verstarb im April 1997 im
Alter von 56 Jahren.

! Der Proband Bay 103, Jahrgang 1944, wurde im März 1985 u. a. wegen sexuel-
ler Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und Sicherungsverwah-
rung verurteilt, die er im Juni 1992 antrat. Er verstarb im April 1999, nachdem
er zuvor (Datum unbekannt) aus der Sicherungsverwahrung entlassen worden
war.

! Der Proband NRW 57, Jahrgang 1932, wurde im Jahr 1982 zu einer Freiheits-
strafe von neun Jahren acht Monaten (unter einer nachträglichen
Gesamtstrafenbildung mit teilweise schon verbüßten Freiheitsstrafen) und an-
schließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Im September 1988 wurde die
Sicherungsverwahrung, die bis zu diesem Zeitpunkt drei Jahre vier Monate
vollstreckt worden war, zur Bewährung ausgesetzt. Ein halbes Jahr später wur-
de der Proband mit zwei weiteren Betrügereien und einer Unterschlagung rück-
fällig und im September 1991 zu einer weiteren Freiheitsstrafe von fünf Jahren
verurteilt. Er verstarb im Oktober 1996 im Alter von 64 Jahren, nachdem zuvor
die Strafvollstreckung unterbrochen worden war.

! Der Proband NRW 79, Jahrgang 1951, war im Oktober 1985 zu einer Freiheits-
strafe von zehneinhalb Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung ver-
urteilt worden. Im Januar 1996 setzte die Strafvollstreckungskammer die Siche-
rungsverwahrung mit Wirkung vom März 1996 vollständig zur Bewährung aus.
Der Proband verstarb im Dezember 1996 im Alter von 45 Jahren.

! Der Proband NRW 81, Jahrgang 1942, wurde im Jahr 1985 zu einer neun-
jährigen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt,
die ab Oktober 1992 vollstreckt wurde. Er verstarb im August 1999 im Alter
von 57 Jahren, nachdem die Sicherungsverwahrung im Dezember 1997 zur
Bewährung ausgesetzt worden war.

! Der Proband NRW 98, Jahrgang 1941, erhielt im Jahr 1979 ebenfalls eine
neunjährige Freiheitsstrafe. Die anschließende Sicherungsverwahrung wurde ab
Juli 1991 vollstreckt. Im September 1993 wurde die Sicherungsverwahrung zur
Bewährung ausgesetzt. Der Proband verstarb im Dezember 1994 im Alter von
53 Jahren.

___________
26 Vgl. schon die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 450.
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! Der Proband NRW 101, Jahrgang 1943, wurde im Jahr 1985 zu einer Freiheits-
strafe von 14 ½ Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Er
verstarb im November 1991 im Alter von 47 Jahren an einem Krebsleiden,
nachdem die Strafvollstreckung zwei Jahre zuvor deswegen unterbrochen wor-
den war.

! Der Proband NRW 228, ebenfalls Jahrgang 1941, erhielt im November 1983
eine Freiheitsstrafe von vier Jahren drei Monaten. Im Juli 1987 begann der An-
tritt der Sicherungsverwahrung. Zwei Jahre später, im Juli 1989, wurde diese
zur Bewährung ausgesetzt. Im Januar 1991 wurde der Proband nach raschem
Rückfall erneut rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt
und die Aussetzung der Sicherungsverwahrung widerrufen. Ab Januar 1991
wurde erneut die Sicherungsverwahrung vollstreckt, die im Februar 1993 wie-
derum zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Proband verstarb im Oktober
1993 im Alter von 51 Jahren.

! Der Proband NRW 234, Jahrgang 1944, verstarb nach Strafunterbrechung im
November 1996 im Februar 1997 im Alter von 52 Jahren.27

11.1.2.3 SV-Probanden, bei denen Ort oder Zeitpunkt
des Versterbens ungeklärt sind

Bei sechs Probanden sind Ort und Zeitpunkt des Versterbens ungeklärt. Bei den
Probanden NRW 116 (Jahrgang 1933), 136 (Jahrgang 1943) sowie 264 (Jahrgang
1941) meldete das BZR „keine Eintragung“. Nachforschungen bei den vollstre-
ckenden Staatsanwaltschaften blieben ergebnislos, so dass anzunehmen ist, dass die
betreffenden Personen schon vor längerer Zeit verstorben sind. Bei den anderen
drei Probanden Ba-Wü 43 (Jahrgang 1954) und 59 (Jahrgang 1936) sowie NRW 44
(Jahrgang 1934) wurde der Tod vom BZR durch Meldungen im März und Juli
2006 bestätigt.

11.1.2.4 Zwischenergebnis

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung zur lebenslangen Frei-
heitsstrafe im Jahre 1986 ausdrücklich festgestellt, es sei mit der Würde des Men-
schen unvereinbar, die vom Gericht geforderte konkrete und grundsätzlich auch
realisierbare Chance, der Freiheit wieder teilhaftig zu werden, auf einen von Siech-
tum und Todesnähe gekennzeichneten Lebensrest zu reduzieren. Dies sei mit den

___________
27 Dieser Proband ist personenidentisch mit dem Probanden Bay 64. Da er zweimal zu

Sicherungsverwahrung verurteilt worden war, ist er auch zweimal in die Stichprobe aufge-
nommen worden.
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Erfordernissen einer dem Gerechtigkeitsgedanken verpflichteten staatlichen Straf-
rechtspflege nicht zu vereinen.28

Hat dieser Grundsatz schon für den allgemeinen Strafvollzug Bedeutung, muss
er in einem besonderen Maße für Sicherungsverwahrte gelten, die ja nicht mehr
eine Strafe verbüßen, sondern mit der schuldunabhängigen Maßregel ein Sonderop-
fer erbringen. Immerhin zwölf im Vollzug verstorbene Sicherungsverwahrungs-
probanden mahnen, darüber nachzudenken, wie auch bei dieser Klientel ein Ster-
ben in Freiheit oder aber bei überwiegenden Sicherungsinteressen der Allgemein-
heit zumindest ein menschenwürdiges Sterben im Vollzug ermöglicht werden
kann.29

11.1.3 Grundgesamtheit der Sicherungsverwahrungsgruppe

Die folgende Auswertung umfasst somit 286 zu Sicherungsverwahrung verurteil-
te Personen, davon 128 (44,8%) aus Nordrhein-Westfalen, 84 aus Bayern (29,4%)
und 74 (25,9%) aus Baden-Württemberg (Tabelle 12).

Tabelle 12: SV-Probanden der Ausgangs- und der Nachuntersuchung nach Bundesländern

Land/Jahr 1994 Grundgesamtheit
Ba-Wü 80 74 25,9%
Bayern 95 84 29,4%
NRW 143 128 44,8%
Gesamt 318 286 100,0%

In der Ausgangsuntersuchung erfolgte eine Verteilung auf sieben Tätergruppen.
Tabelle 13 zeigt, welche Probanden im Jahr 2002 noch erfasst werden konnten.
Dabei zeigen sich in der Zusammensetzung zwischen Ausgangs- und Folgestudie
nur geringe Unterschiede. Die Sexualtäter stellen nunmehr einen etwas größeren
Anteil (35,0% im Jahre 2002 gegenüber 34,0% im Jahre 1994), die Raubtäter einen
etwas geringeren (25,2% aktuell im Vergleich zu noch 26,7% acht Jahre zuvor).

___________
28 BVerfG, U v. 24.4.1986 – 2 BvR 1146/85, BVerfGE 72, 105 (116) = NJW 1986,

2241 = JZ 1986, 849 = MDR1986, 819 = StV 1986, 485 = NStZ 1986, 451 = EuGRZ
1986, 616 = NStE Nr 3 zu § 57a StGB, vgl. auch BVerfG, U v. 21.6.1977 – 1 BvL 14/76,
BVerfGE 45, 187 (245) = EuGRZ 1977, 267 = NJW1977, 1525 = DRiZ 1977, 281 = MDR
1977, 906 = JuS 1977, 833 = VR 1977, 390 = VerfRspr Art 1 Abs 1 GG, Nr 170; BVerfG,
B v. 28.6.1983 – 2 BvR 539/80 u 612/80, 2 BvR 539/80, 2 BvR 612/80, BVerfGE 64, 261
(281) = NStZ 1983, 476 = JZ 1983, 889 = NJW 1984, 33 = EuGRZ 1984, 26 = StV 1984,
160 = MDR 1984, 462.

29 Zur Gesamtproblematik vor allem Fiedeler, 2003; Skirl, ZfStrVo 2003, 283; BAG-S
Informationsdienst Straffälligenhilfe 1/2004, 36; vgl. auch den eindrucksvollen Artikel
über die JVA Werl von Götte, Berliner Zeitung vom 25.10.2004. Aus der Betroffenenper-
spektive: Hackbarth, ZfStrVo 2006, 287.
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Tabelle 13: Probanden der Ausgangs- und der Nachuntersuchung nach Tätergruppen

Tätergruppe/Jahr Grundgesamtheit 1994 Grundgesamtheit 2002
Sexualtäter 108 34,0% 100 35,0%
Raubtäter 85 26,7% 72 25,2%
Totschläger 41 12,9% 39 13,6%
Diebe 49 15,4% 45 15,7%
Betrüger 24 7,5% 20 7,0%
Brandstifter 7 2,2% 7 2,4%
andere Täter 4 1,3% 3 1,0%
Gesamt 318 100,0% 286 100,0%

Seit der Ausgangsuntersuchung vergingen bis zum Datum des neu eingeholten
BZR-Auszuges durchschnittlich 8,7 Jahre (Median: 8,4 Jahre).

11.1.4 Lebensalter der SV-Probanden

Das Alter der 286 lebenden Personen der SV-Gruppe zum Erhebungszeitpunkt
(überwiegend) im Jahre 2002 (definiert als Alter zum Datum des neuen BZR-
Auszuges) lag im Durchschnitt bei 56,4 Jahren (Median 55,3, min.: 38,5, max.:
80,9 Jahre). Die 50-59-Jährigen bilden mit 105 Probanden (36,7%) die größte
Gruppe, gefolgt von den 60-69-Jährigen (82, 28,7%) und den 40-49-Jährigen (73,
25,5%) (Tabelle 14).

Allerdings unterscheidet sich die Altersverteilung in den verschiedenen Täter-
gruppen (Schaubild 16). So sind bei den Sexual- sowie Gewalttätern (Raubtäter
sowie Totschläger) eher die jüngeren Jahrgänge vertreten, während bei den Dieben,
vor allem aber auch den Betrügern, vergleichsweise viele 60-Jährige und noch Äl-
tere erfasst wurden.

Schaubild 16: Lebensalter der untersuchten
286 SV-Probanden
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Tabelle 14: Lebensalter der 286 SV-Probanden

Alter 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. 70-79 J. > 80 J.
Ges. 5 (1,7%) 73 (25,5%) 105 (36,7%) 82 (28,7%) 19 (6,6%) 2 (0,7%)

11.2 Der Vollstreckungsverlauf

11.2.1 Derzeitiger Status der SV-Probanden

115 Probanden (40,2%) befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung des BZR-
Auszuges im Juli 2002 (teilweise auch später) in Freiheit, weitere 13 (4,5%) waren
ebenfalls in Freiheit, wurden aber gesucht. Insgesamt 158 Probanden (55,2%) wa-
ren dagegen inhaftiert. Davon verbüßten 41 Personen (14,3%) eine Freiheitsstrafe,
104 (36,4%) saßen in Sicherungsverwahrung ein sowie 13 (4,5%) in „sonstigen
Institutionen“, etwa in einem psychiatrischen Krankenhaus (Schaubild 17).

Von den verschiedenen Tätergruppen befinden sich die Diebe (64,4%) und die
Betrüger (50,0%) überdurchschnittlich häufig in Freiheit. Im Strafvollzug weisen
dagegen Raubtäter (23,6%) und Totschläger (23,1%) höhere Werte auf.

In der Sicherungsverwahrung selbst sind vor allem Sexualtäter (50,0%) wie wie-
derum Totschläger (46,2%) überdurchschnittlich häufig vertreten, während sechs
Sexualtäter in einer sonstigen Institution untergebracht sind (Tabelle 15).

Tabelle 15: Status verschiedener Tätergruppen zum Zeitpunkt des BZR-Auszuges (n = 286)

Tätergruppe In Freiheit In Freiheit, aber
gesucht

Im Straf-
vollzug

In SV In sonstiger
Institution

Sexualt. (n=100) 34 (34,0%) 1 (1,0%) 9 (9,0%) 50 (50,0%) 6 (6,0%)
Raubt. (n=72) 30 (41,7%) 3 (4,2%) 17 (23,6%) 18 (25,0%) 4 (5,6%)
Totschl. (n=39) 8 (20,5%) 2 (5,1%) 9 (23,1%) 18 (46,2%) 2 (5,1%)
Diebe (n=45) 29 (64,4%) 2 (4,4%) 3 (6,7%) 11 (24,4%) 0 (0,0%)
Betrüger (n=20) 10 (50,0%) 4 (20,0%) 2 (10,0%) 3 (15,0%) 1 (5,0%)
Andere (n=10) 4 (40,0%) 1 (10,0%) 1 (10,0%) 4 (40,0%) 0 (0,0%)
Gesamt (n=286) 115 (40,2%) 13 (4,5%) 41 (14,3%) 104 (36,4%) 13 (4,5%)

Vergleicht man die Ergebnisse nach Bundesländern, befinden sich in Nordrhein-
Westfalen mit 58 überdurchschnittlich viele Probanden (45,3%) in Freiheit. Es
folgt Baden-Württemberg (27 Probanden, 36,5%), dahinter Bayern (30, 35,7%)
(Tabelle 16).

Tabelle 16: Status der 286 SV-Probanden
zum Zeitpunkt des BZR-Auszuges nach Bundesländern

Land In Freiheit In Freiheit,
aber gesucht

Im Straf- vollzug In SV In sonstiger
Institution

Ba-Wü 27 (36,5%) 6 (8,1%) 5 (6,8%) 32 (43,2%) 4 (5,4%)
Bayern 30 (35,7%) 2 (2,4%) 11 (13,1%) 36 (42,9%) 5 (6,0%)
NRW 58 (45,3%) 5 (3,9%) 25 (19,5%) 36 (28,1%) 4 (3,1%)
Gesamt 115 (40,2%) 13 (4,5%) 41 (14,3%) 104 (36,4%) 13 (4,5%)
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Interessant ist ein Blick auf das Durchschnittsalter der in Freiheit befindlichen
und der inhaftierten (einschließlich der in Freiheit, aber auf der Flucht befindlichen)
SV-Probanden (Schaubild 18). Die Tatsache, dass die in Freiheit befindlichen Pro-
banden über alle Tätergruppen hinweg älter sind als die Inhaftierten (deutliche Un-
terschiede bei den Raubtätern mit neun, den Betrügern, aber auch den Totschlägern
mit sieben Jahren Differenz, ebenso wie im Durchschnitt aller Probanden), lässt un-

Schaubild 18: Durchnittsalter in Freiheit befindlicher und
inhaftierter SV-Probanden
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terschiedliche Erklärungen zu. Einerseits ist zu vermuten, dass das (fortschreitende)
Alter einen positiven Einfluss auf die Entlassung aus der Sicherungsverwahrung
ausübt. Andererseits bewähren sich die älteren Probanden mutmaßlich auch besser
in Freiheit.

Bei den 115 Probanden in Freiheit war zu ermitteln, wie lange der Aufenthalt in ei-
ner strafrechtlichen Institution (Straf- oder Maßregelvollzug) bereits zurücklag. Aus-
weislich des Schaubilds 19 befanden sich immerhin 54 Probanden schon zwischen
fünf und zehn Jahren in Freiheit, 23 sogar mehr als zehn Jahre, so dass bei insg. 77 der
115 in Freiheit befindlichen SV-Probanden (67,0%) von einer erfolgreichen
Legalbewährung ausgegangen werden kann. Der Mittelwert des in Freiheit verbrach-
ten Zeitraums liegt bei 6,8 Jahren (Median 7,7 Jahre, min.: 2 Monate, max.: 16,1 Jah-
re).

Schaubild 19: Zeitdauer, die sich die 115 SV-Probanden
bereits in Freiheit befinden
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Schaubild 20: Legalbewährung der 115 in Freiheit
befindlichen SV-Probanden
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Von den 115 in Freiheit befindlichen Personen wurde die Mehrheit, nämlich 64
Probanden (55,7%), nach der Ausgangsuntersuchung im Jahre 1993/1994 bis zur
Einholung des neuen BZR-Auszuges im Jahre 2002 (teilweise bis 2006) nicht mehr
verurteilt. 25 Probanden (21,7%) erhielten allenfalls noch Geldstrafen. Freiheits-
strafen mit Bewährung (gegebenenfalls zuzüglich Geldstrafen) wurden 14 Proban-
den auferlegt (12,2%). 12 Probanden (10,4%) erhielten (auch) Freiheitsstrafen ohne
Bewährung, davon sechs nur solche (Schaubild 20).

! Auffällig verlief die weitere strafrechtliche Karriere beim Probanden Bay 61,
der nach der Ausgangsuntersuchung zu fünf weiteren Freiheitsstrafen, davon al-
lein vier ohne Bewährung, verurteilt wurde. Er, Jahrgang 1932, war bereits im
Jahr 1969 (!) u. a. wegen „Notzucht und schweren Diebstahls im Rückfall in 14
Fällen“ mit acht Jahren „Zuchthaus“ und Sicherungsverwahrung belegt worden,
die er im Juli 1975 antrat. Im Oktober 1976 erstmals aus der Sicherungsverwah-
rung entlassen, stahl er umgehend ein Auto. Nach Verbüßung einer einjährigen
Freiheitsstrafe und erneuter Sicherungsverwahrung kehrte er im Mai 1977 von
einem Hafturlaub nicht mehr zurück. Er wurde wiederum festgenommen und
im Mai 1979 wegen „Diebstahls in 12 Fällen“ zu einer sechsjährigen Freiheits-
strafe verurteilt. Ab Mai 1985 befand er sich wieder in Sicherungsverwahrung.
Während Vollzugslockerungen wurde er erneut rückfällig und u. a. wegen
Diebstahls zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Nachdem nach Ver-
büßung dieser Freiheitsstrafe die Sicherungsverwahrung im Juli 1991 zum
zweiten Mal zur Bewährung ausgesetzt wurde, beging er ab September 1991
erneute (leichte) Straftaten, was ihm im Januar 1992 eine neue 18-monatige
Freiheitsstrafe einbrachte. Die Sicherungsverwahrung wurde folglich nach dem
zweiten Widerruf erneut vollstreckt, bis sie nach zehn Jahren im Oktober 1997
für erledigt erklärt (§ 67d Abs. 2 StGB a.F.) und der mittlerweile 65-jährige
Proband wiederum in Freiheit entlassen wurde. Es folgten besagte fünf weitere
Verurteilungen. Im Oktober 1998 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer
achtmonatigen Freiheitsstrafe, im März 1999 wegen Urkundenfälschung zu drei
Monaten, im September 1999 wiederum wegen mehrfachen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis zu zehn Monaten, im Oktober 2000 wegen desselben Delikts,
teilweise in Tateinheit mit Urkundenfälschung, zu acht Monaten und zuletzt im
Dezember 2001 wiederum wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu zwölf Mona-
ten Freiheitsstrafe, die diesmal zur Bewährung ausgesetzt wurde.30

11.2.2 Die vorangegangene Freiheitsstrafe

Ein Vergleich zwischen der im Urteil verhängten Strafe für die Anlasstat(en) und
der bis zur Einholung des BZR-Auszuges deswegen im Strafvollzug verbrachten
Zeit zeigt, dass die meisten Probanden ihre Freiheitsstrafe bereits verbüßt hatten.

___________
30 Vgl. auch die spätere Fallschilderung.
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Insgesamt betrug die Dauer der mit der Sicherungsverwahrung angeordneten
Freiheitsstrafe bei den ehedem 318 Probanden der Ausgangsuntersuchung im
Durchschnitt rund siebeneinhalb Jahre (89,9 Monate; Schaubild 21).31

Die 286 Probanden der Nachuntersuchung hatten bis zur Einholung der BZR-
Auszüge im Jahre 2002 diese siebeneinhalb Jahre (89,3 Monate) im Strafvollzug
bereits verbracht. Besonders lange im Vollzug der Freiheitsstrafe befanden oder
teilweise sogar noch befinden sich die Totschläger. Wenn in dieser Gruppe mit
131,6 Monaten die durchschnittliche Dauer der verbüßten die der angeordneten
Freiheitsstrafe (nur 121,7 Monate) übersteigt, ist dies darauf zurückzuführen, dass
bei der Dauer der angeordneten Freiheitsstrafen sieben Probanden nicht einberech-
net wurden, die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurden.32

11.2.3 Die Aussetzung eines Restes der Bezugsfreiheitsstrafe
inklusive der vollständigen Sicherungsverwahrung zur Bewährung

Bei immerhin 17 von 286 Probanden (5,9%) wurde nicht nur die Sicherungsver-
wahrung nach § 67c Abs. 1 StGB vollständig zur Bewährung ausgesetzt, sondern
darüber hinaus noch nach § 57 Abs. 1 StGB ein Rest der gleichzeitig angeordneten
Freiheitsstrafe.
___________

31 Dazu im einzelnen Kinzig, 1996, 247 ff.
32 Bei der Gruppe der Diebe dürfte der Umstand, dass die verbüßte die angeordnete

Dauer der Freiheitsstrafe übersteigt, darauf zurückzuführen sein, dass einige Diebe mit
relativ kurzen Freiheitsstrafe bereits verstorben sind und daher nicht mehr in die Berech-
nung der verbüßten Dauer einbezogen wurden.

Schaubild 21: Dauer der angeordneten
und der verbüßten Freiheitsstrafe
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! In diese Gruppe einbezogen wurde Proband Ba-Wü 101, ein im Jahr 1947 ge-
borener Raubtäter, ungarischer Staatsangehöriger, der im Juni 1991 rund drei
Monate vor Ende seiner Strafhaft und dem Antritt der Sicherungsverwahrung
gemäß § 456a StPO nach Ungarn abgeschoben wurde. Bereits im Oktober 1992
wurde der Proband in Österreich verhaftet und im März 1993 wegen schweren
Raubes nach § 143 1. Strafsatz öStGB zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe und
Unterbringung in der Anstalt für gefährliche Rückfallstäter (§ 23 Abs. 1 Z. 3
öStGB) verurteilt. Im April 2002 wurde der Proband in die Anstalt für gefähr-
liche Rückfallstäter Sonnberg überstellt. Zusätzlich waren im BZR von zwei
Staatsanwaltschaften Suchvermerke niedergelegt.

Gegliedert nach Tätergruppen, befanden sich unter diesen 17 Probanden ein Se-
xualstraftäter,33 acht Raubtäter,34 zwei Totschläger,35 vier Diebe36 sowie zwei Be-
trüger.37

Bei zehn dieser 17 Probanden erfolgte kein Widerruf der Aussetzung von Rest-
freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung (Schaubild 22).38 Bei sieben von ihnen
verzeichnete das BZR überhaupt keine neuen Einträge.

Allerdings muss auch die Begehung neuer Straftaten nicht zwangsläufig zum
Widerruf der Strafrestaussetzung und der Sicherungsverwahrung führen. Dies zeigt
sich bei zwei Probanden:
___________

33 Proband Ba-Wü 51.
34 Probanden Ba-Wü 101, NRW 10, 51, 111, 130, 211, 214 und 222.
35 Probanden Bay 118 und NRW 53.
36 Probanden Bay 34 und 119 sowie NRW 133 und 135.
37 Probanden NRW 38 und 173.
38 Darunter allerdings auch bei besagtem rückfälligen Probanden Ba-Wü 101. Im Übri-

gen bei Bay 34 und 118 sowie NRW 38, 51, 53, 111, 133, 135 sowie 222.
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! So wurde der Proband NRW 135, geboren im Jahr 1942, nach seiner Entlas-
sung im November 1991 bis zur Erledigungserklärung der Sicherungsverwah-
rung sechs Jahre danach zweimal wegen kleinerer Diebstahlsdelikte zu Geld-
strafen verurteilt. Danach finden sich, wiederum jeweils wegen Diebstahls,
zwei weitere Eintragungen (Februar 2000 und Januar 2001) im BZR mit der
Sanktion Geldstrafe.

! Dass ein Rückfall mitunter auch nach einer längeren straffreien Phase erfolgt,
zeigt sich an Proband NRW 222, geboren im Jahr 1939. Nachdem sein Strafrest
inklusive der Sicherungsverwahrung im September 1993 zur Bewährung ausge-
setzt worden war und er sich straffrei verhalten hatte, wurde die Sicherungs-
verwahrung im Oktober 1996 für erledigt erklärt. Im Juni 1999 wurde er dann
u. a. wegen Körperverletzung zu einer 18monatigen Freiheitsstrafe, im August
2002 wegen schweren Raubs unter Einbeziehung dieser Freiheitsstrafe zu einer
solchen von vier Jahren sieben Monaten verurteilt.
Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass bei sieben der 17 Probanden ein Wi-

derruf erfolgte,39 darunter bei vier der acht Raubtäter. Bei zwei Probanden, darun-
ter ein Dieb (Bay 119) und ein Betrüger (NRW 173),40 wurde die Aussetzung auch
ohne weitere Straftat zunächst widerrufen, später aber die Sicherungsverwahrung
erneut und diesmal erfolgreich zur Bewährung ausgesetzt.

! Ohne eine (bisher) rechtskräftige Verurteilung wegen einer neuen Straftat wur-
de die Sicherungsverwahrung bei einem Erpresser widerrufen (NRW 10). Der
Proband,41 Jahrgang 1951, war im Jahr 1991 wegen Erpressung (Schaden:
55.000 DM) zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und Sicherungsverwahrung
verurteilt worden. Bereits im November 1993 wurden nach Verbüßung von
39,5 der 48 Monate Freiheitsstrafe diese und die Sicherungsverwahrung zur
Bewährung ausgesetzt. Dabei stützte sich die Kammer auf ein „überzeugendes
Gutachten“ einer Sachverständigen, wonach bei dem Gefangenen eine „Neu-
orientierung“ erfolgt sei. Im November 1995 wurde die Aussetzung widerrufen,
weil der Proband untergetaucht sei. Im Dezember 1999 wurde der Mann in
Belgien festgenommen. Nach Verbüßung der Restfreiheitsstrafe erfolgte im
April 2001 der Antritt der Sicherungsverwahrung. Im Juli 2001 wurde von
einer Staatsanwaltschaft wegen neuer Straftaten Anklage wegen mehrfachen
Betruges (Schaden: 700.000 DM) erhoben. Zuletzt wurde mit Beschluss vom
Mai 2003 die erneute Aussetzung der Sicherungsverwahrung zur Bewährung

___________
39 Bei den Probanden Ba-Wü 51, Bay 119, NRW 10, 130, 173, 211 sowie 214.
40 Proband NRW 173, Jahrgang 1940, wurde im Jahr 1984 u.a. wegen mehrfachen Be-

trugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren und anschließender Sicherungsverwah-
rung verurteilt. Im Mai 1988 wurden ein Teil der Strafe und die Sicherungsverwahrung
vollständig zur Bewährung ausgesetzt. Nach erfolgtem Widerruf und Vollverbüßung der
Freiheitsstrafe im April 1992 wurde die Sicherungsverwahrung im September 1999 erneut
zur Bewährung ausgesetzt.

41 Vgl. schon die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 386 f.



Die Legalbewährung der Sicherungsverwahrung 189

abgelehnt. Dabei kann eine Passage dieses Beschlusses als Beispiel für die
Schilderung einer bereits in der Kindheit angelegten problematischen Ent-
wicklung dienen, die sich bei Sicherungsverwahrten immer wieder findet: So
heißt es dort: „Der Verurteilte wurde als Kleinkind von einem Motorrad ange-
fahren, erlitt eine Schädelverletzung und ist seitdem auf dem rechten Auge
blind; mit 6 Jahren wurde er erneut von einem Auto angefahren und lag einige
Tage bewusstlos im Krankenhaus, 1968 hatte er einen Unfall als Beifahrer und
1975 wurde er anlässlich seiner Festnahme durch Schüsse verletzt … Aller-
dings lag bei dem Verurteilten eine gestörte Beziehung zu seiner Mutter vor, er
fühlte sich als jüngstes von 4 Kindern unerwünscht und abgelehnt.“
Drei Probanden, allesamt Raubtäter, befinden sich aufgrund neuer Straftaten

nunmehr im Strafvollzug.

! Proband NRW 130, Jahrgang 1938, wurde im Jahr 1983 wegen „schweren Raubes
in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, unbefugtem Führen einer Schusswaffe“ zu ei-
ner Freiheitsstrafe von neun Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Okto-
ber 1992 wurden ein Strafrest und die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausge-
setzt. Nachdem der Mann bereits im Januar 1993 rückfällig geworden war, wurde er
im Dezember 1997 wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jah-
ren mit anschließender (zweiter) Sicherungsverwahrung verurteilt.

! Proband NRW 211, Jahrgang 1948, wurde im Jahr 1981 u. a. wegen „schwerer
räuberischer Erpressung in drei Fällen“ zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren
verurteilt. Im Juli 1993 wurden ein geringer Strafrest und die Sicherungsver-
wahrung zur Bewährung ausgesetzt. Im Mai 1994 wurde der Proband rückfäl-
lig, sofort festgenommen und im Oktober 1995 wegen schweren Bandendieb-
stahls zu einer neuerlichen Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, deren
Strafvollstreckung im Mai 1999 erledigt war. Nach einigen Monaten Strafvoll-
streckung der Restfreiheitsstrafe aus dem Jahr 1981 wurde im September 1999
der verbleibende Strafrest und die Sicherungsverwahrung erneut vollständig zur
Bewährung ausgesetzt. Ein Jahr später im September 2000 folgte ein weiterer
Rückfall, wofür im März 2001 wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Dieb-
stahl eine neue Freiheitsstrafe von vier Jahren ausgesprochen wurde, ohne dass
eine neue Sicherungsverwahrung angeordnet wurde.

! Proband NRW 214, Jahrgang 1945, wurde im Jahr 1984 wegen „Diebstahl im
schweren Fall und schweren Raubes in zwei Fällen“ zu einer Freiheitsstrafe
von acht Jahren sechs Monaten verurteilt. Im November 1992 wurden ein Straf-
rest sowie die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt und der Pro-
band entlassen. Schon im Jahr darauf wurde der Proband rückfällig, weswegen
der Mann im Mai 1995 wegen „schwerer räuberischer Erpressung in zwei selb-
ständigen Fällen, in Tatmehrheit mit schwerem Raub in einem Fall, in Tat-
mehrheit mit gefährlicher Körperverletzung in einem Fall“ zu einer neuerlichen
Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt wurde. Außerdem wurde eine
neue Sicherungsverwahrung angeordnet.
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! Gravierender rückfällig wurde auch der Sexualtäter Proband Ba-Wü 51. Er,
Jahrgang 1951, war im Jahr 1988 wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit
Körperverletzung zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe mit anschließender Si-
cherungsverwahrung verurteilt worden. Im Juni 1990 wurden die Restfreiheits-
strafe und die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt. Bereits im Ja-
nuar 1992 erhielt er wegen Vergewaltigung in zwei Fällen eine neue dreijährige
Freiheitsstrafe und seine zweite Sicherungsverwahrung, in der er sich im Juni
2006 noch befand.

11.2.4 Die Aussetzung der Sicherungsverwahrung zur Bewährung

Bei 134 der 269 Probanden,42 also fast der Hälfte der Probanden (49,8%), wurde
die Sicherungsverwahrung schon einmal zur Bewährung ausgesetzt (Schaubilder
23 und 24).

Wie zu erwarten, setzen die Strafvollstreckungskammern die Sicherungsverwah-
rung vor allem bei den gewaltfreien Tätergruppen (Diebe mit 68,3% sowie Betrü-
ger mit 72,2%) zur Bewährung aus, während sie bei den Sexual-, den Raubtätern,
vor allem aber den Totschlägern (nur 21,6%, wobei hier aber auch die langen Frei-
heitsstrafen zu berücksichtigen sind) wesentlich vorsichtiger sind.

Bei 120 Probanden wurde die Sicherungsverwahrung einmal zur Bewährung
ausgesetzt, bei 13 zweimal,43 bei einem Probanden sogar dreimal (NRW 8).

___________
42 Die 17 Personen, bei denen Sicherungsverwahrung und Restfreiheitsstrafe zur Be-

währung ausgesetzt wurden, sind hier nicht berücksichtigt.
43 Ba-Wü 103, Bay 31, 61 und 108 sowie NRW 4, 140, 141, 177, 193, 208, 213, 242

und 276.

Schaubild 23: Aussetzung der Sicherungsverwahrung zur
Bewährung
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33 Probanden kamen in den Genuss einer vollständigen Aussetzung der Siche-
rungsverwahrung zur Bewährung. Die Widerrufsquote liegt hier in einem ähnli-
chen Bereich wie nach zusätzlicher Aussetzung eines Restes der Freiheitsstrafe.
Betrug sie dort 41,2% (7 von 17), sind es hier 45,5% (15 von 33) (Schaubild 25).

Ermittelt man die Zeit, bis die Sicherungsverwahrung zum ersten Mal zur Be-
währung ausgesetzt wurde, ergibt sich für die verschiedenen Tätergruppen ein rela-
tiv einheitliches Bild. So wurden bei den 134 Probanden zuvor durchschnittlich 3,2
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Schaubild 25: Aussetzung der vollständigen Sicherungs-
verwahrung nach Vollverbüßung und deren Widerruf

Widerruf Aussetzung

Schaubild 24: Probanden mit Aussetzung der
Sicherungsverwahrung zur Bewährung (Angaben in %)

68,3%

49,8%

70,0%72,2%

21,6%

48,4%47,5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Se
xu
alt
äte
r

Ra
ub
tät
er

To
tsc
hlä
ge
r

Di
eb
e

Be
trü
ge
r

an
de
re
Tä
ter

Ge
sa
mt



192 Die eigene empirische Untersuchung

Jahre Sicherungsverwahrung vollstreckt. Lässt man die 33 Probanden außer Acht,
bei denen die Sicherungsverwahrung nach Ende der Freiheitsstrafe vollständig zur
Bewährung ausgesetzt wurde, sind es 4,2 Jahre (rote Zusatzsäule; n=101).

Abgesehen von der kleinen Gruppe der anderen Täter, müssen die Sexualtäter
mit 3,8 (4,7) Jahren am längsten bis zur ersten Aussetzung in Sicherungsverwah-
rung verbringen, rund ein Jahr mehr als alle anderen Tätergruppen (Raubtäter: 2,8
(4,2) Jahre; Totschläger: 2,7 (3,6 Jahre); Diebe: 2,5 (3,5) Jahre oder Betrüger: 2,9
(3,5) Jahre (Schaubild 26)).

In allen Tätergruppen befinden sich allerdings Probanden, die bis zur ersten Aus-
setzung der (zweiten) Sicherungsverwahrung jahrelang warten müssen. Bei einem
Sexualstraftäter dauerte es 13,3 Jahre bis zur ersten Aussetzung, bei einem Räuber
10,7 Jahre, aber auch bei einem Dieb immerhin 10,3 Jahre. Dabei zeigte sich, wie
bereits in der Ausgangsuntersuchung, das häufige Zusammentreffen von kurzen
Freiheitsstrafen und langen Verwahrzeiten, etwa bei so genannten Pädophilen.

! Proband NRW 204, Jahrgang 1934, wurde bereits im Jahr 1964 wegen „Un-
zucht mit einem Kind in Tateinheit mit schwerer Unzucht zwischen Männern
als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher“ zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jah-
ren sechs Monaten und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach
Ablauf der Zehn-Jahres-Frist erster Sicherungsverwahrung kam er im Februar
1977 in Freiheit, wurde aber schon ein Jahr später wegen „sexuellen Miss-
brauchs eines Kindes in Tateinheit mit homosexuellen Handlungen und ver-

Schaubild 26: Durchschnittliche Dauer der Sicherungs-
verwahrung bis zur ersten Aussetzung
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suchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes“ zu einer Freiheitsstrafe von 27
Monaten und zweiter Sicherungsverwahrung verurteilt. Ab August 1980 befand
sich der Proband wieder in Sicherungsverwahrung. Im Jahr 1990 äußerte sich
ein Gutachter wie folgt: „Zumal es sich bei den Straftaten durchweg um ein
unaggressives, nicht gewaltsames Vorgehen gehandelt hat, stellt sich die Frage
der Verhältnismäßigkeit.“ Nachdem eine weitere Gutachterin ebenfalls auf die-
ses Problem aufmerksam gemacht hatte, wurde der Proband nach 13 Jahren und
vier Monaten zweiter Sicherungsverwahrung Anfang des Jahres 1994 in die
Freiheit entlassen. Somit verbrachte er insgesamt 23 Jahre drei Monate in Si-
cherungsverwahrung.44

! Lange Verwahrzeiten weist aber auch Proband NRW 278, ein Dieb, Jahrgang
1938 auf, der im Oktober 1979 wegen „fortgesetzten schweren Diebstahls mit
Waffen im Rückfall“ zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren mit anschlie-
ßender (zweiter) Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. Diese trat er im
August 1989 nach Ablauf der Zehn-Jahres-Frist erster Sicherungsverwahrung
an. Im Februar 1994 erfolgte nach § 67a Abs. 2 StGB eine Überweisung in den
Vollzug der Maßregel des § 63 StGB, die von der Strafvollstreckungskammer
wie folgt begründet wurde: „Bei dem Untergebrachten ist eine starke Persön-
lichkeitsveränderung eingetreten, die dringend psychiatrischer Behandlung
bedarf. Diese ist in der JVA X nicht möglich.“
Nachdem im November 1998 eine dauerhafte Beurlaubung in ein betreutes
Wohnen erfolgt war, diagnostizierte ein Gutachten im Oktober 1999 eine
„Affektpsychose und eine dissoziale Persönlichkeitsstruktur“. Im November
1999 setzte die Strafvollstreckungskammer nach insgesamt rund 20 Jahren
ununterbrochenen Vollzuges die zweite Sicherungsverwahrung zur Bewährung
aus. Einleitend schilderte die Strafvollstreckungskammer die institutionelle
Karriere des Probanden wie folgt: „Der jetzt 60 Jahre alte Verurteilte befindet
sich mit Ausnahme geringfügiger Entweichungszeiten seit 37 Jahren ununter-
brochen im Strafvollzug oder in der Sicherungsverwahrung.“45

Exkurs: Ein Fall von Drehtürenvollzug

Als Beispiel für einen Drehtürenvollzug kann Proband NRW 08, Jahrgang 1943,
angeführt werden, der im Jahr 1988 wegen Brandstiftung und versuchten Dieb-
stahls mit Waffen in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren
und Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. Im März 1997 erfolgte nach Verbü-
ßung der Freiheitsstrafe die vollständige Aussetzung der Sicherungsverwahrung
zur Bewährung (§ 67c Abs. 1 StGB). Maßgeblich für die „günstige Sozial- und Ge-

___________
44 Vgl. auch unten und bereits die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 459.
45 Die strafrechtliche Karriere von Proband NRW 278 wird auch unter den Langzeit-

verwahrten geschildert.
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fährlichkeitsprognose“ waren nach Auffassung der Strafvollstreckungskammer u.
a. eine Reifung auch aufgrund gesundheitlicher Beschwerden („zwei schwere
Magenoperationen“) und die Bemühungen des Bewährungshelfers, für eine Bleibe
zu sorgen. Sechs Monate nach der Entlassung wurde der Proband festgenommen.
Im Oktober 1997 gab die Strafvollstreckungskammer dem Antrag auf Widerruf auf
der Grundlage der § 67g Abs. 1 Nr. 2 und 3 StGB statt. Als Grund führte sie an, der
Proband habe eine Vorverlegung seiner Entlassung um zwei Tage erschlichen und
dadurch verhindert, dass ihn sein Bewährungshelfer in einer betreuten Wohnungs-
einrichtung unterbringen konnte. Statt dessen habe er sich in eine ferne Großstadt
abgesetzt und damit alle Weisungen bis zu seiner Festnahme missachtet.

Nachdem sich der Proband von September 1997 an in Sicherungsverwahrung
befand, ordnete die Strafvollstreckungskammer im November 1998 an, ihn nach 17
Monaten im Februar 1999 erneut zu entlassen. Maßgebliche Gründe waren ein
Gutachten, nach dem sich die „kriminellen Neigungen des Untergebrachten abge-
schwächt“ hätten, und die Möglichkeit, „zunächst in einer betreuten Einrichtung zu
wohnen.“ Wiederum sechs Monate später, im August 1999, wurde der Proband
wieder inhaftiert und die Aussetzung im September 1999 nach § 67g Abs. 1 Nr. 3
StGB widerrufen. Erneut hatte sich der Proband nicht bei seinem Bewährungs-
helfer gemeldet.

Zwei weitere Jahre, bis zum August 2001, musste der Proband in Sicherungsver-
wahrung verbringen, bis die Strafvollstreckungskammer eine dritte Aussetzung der
Unterbringung wagte. Vorangegangen war wiederum ein positives Sachverstän"
digengutachten. Darin wurde ausgeführt, dass der Untergebrachte die Aufnahme in
einer betreuten Wohneinrichtung „als einzig sinnvollen und möglichen Weg“
ansehe, „um den Kampf gegen die Krebserkrankung aufzunehmen und die Chan-
cen auf eine relativ längere Lebenserwartung zu vergrößern.“ Deshalb sei nunmehr
davon auszugehen, „dass der Untergebrachte sich in die Einrichtung begeben und
dort bleiben werde.“ Diesmal blieb der Proband nur eineinhalb Monate auf freiem
Fuß. Mit Beschluss vom Oktober 2001 erfolgte der dritte Widerruf der Aussetzung.
Bereits 14 Tage nach seiner Aufnahme in der betreuten Wohneinrichtung hatte sich
der Proband wieder abgesetzt.

Die Sicherungsverwahrung wurde nunmehr weitere 21 Monate, von September
2001 bis Juni 2003, weiter vollstreckt, bis die Strafvollstreckungskammer die vierte
Aussetzung wagte. Zum dritten Mal hatte zuvor derselbe Sachverständige die
Aussetzung befürwortet. Als einen für die Aussetzung sprechenden Gesichtspunkt
führte das Gericht nunmehr an, dass es bei den bisherigen Aussetzungen jeweils
nur zu Verstößen gegen Bewährungsauflagen gekommen sei. Bereits im September
2003 folgte der vierte Widerruf. Wiederum hatte sich der Proband nicht in die
angewiesene Wohnungseinrichtung begeben. Als tragende Gesichtspunkte für den
Widerruf führte das Gericht aus: „Die Kammer sieht aber die Gefahr, dass der
Proband in so einer Lebenssituation wieder in die Straffälligkeit abgleitet. Auch in
der Vergangenheit hat er zur Finanzierung seiner Lebenshaltungskosten Straftaten
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begangen. Der Sachverständige … hat in seinem von der Kammer eingeholten Gut-
achten am 10.3.2003 ausgeführt, dass nur dann nicht mit weiteren erheblichen
rechtswidrigen Taten bei dem Probanden zu rechnen sei, wenn er in geordneten
Verhältnissen lebt, sozial eingebunden ist und finanziell zurecht kommt. Dies ist
bei Gelegenheitsarbeiten nicht gewährleistet.“

Der Fall zeigt zum einen, wie schwierig es sein kann, einen ehedem Verwahrten
in einer betreuten Wohneinrichtung dauerhaft unterzubringen. Zum anderen wirft
er aus rechtlicher Sicht die Frage auf, ob bei einer zwar renitenten Person, die aber,
soweit bekannt, bei insgesamt vier Aussetzungen nicht strafrechtlich auffällig ge-
worden ist, noch im Sinne des § 67g Abs. 1 StGB davon gesprochen werden kann,
„dass der Zweck der Maßregel ihre Unterbringung erfordert.“

11.2.5 Der Widerruf der Aussetzung der Sicherungsverwahrung zur Bewährung

Bei 47 der 134 Probanden (35,1%) wurde die Aussetzung der Sicherungsverwah-
rung zur Bewährung widerrufen, darunter bei 42 Probanden einmal, bei vier zwei-
mal und bei dem bereits genannten Brandstifter dreimal. Besonders schlecht
schneiden die Sexualtäter ab, bei denen in 23 von 47 Fällen (48,9%) ein Widerruf
erfolgte. Vergleichsweise günstig zeigen sich hier die Raubtäter, bei denen nur in
sechs von 31 Fällen (19,4%) die Aussetzung widerrufen wurde (Schaubild 27).

11.2.6 Wege aus der Sicherungsverwahrung

Wie bereits gesehen, befinden sich 128 Personen nunmehr in Freiheit. Die Wege
aus der Sicherungsverwahrung verlaufen allerdings durchaus unterschiedlich (Ta-
belle 17).

Schaubild 27:Widerruf der Aussetzung der
Sicherungsverwahrung zur Bewährung
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Tabelle 17: Gründe für die Erlangung der Freiheit
bei den 128 in Freiheit befindlichen Sicherungsverwahrten

Grund für die Erlangung der Freiheit Ba-Wü Bay NRW Ges.
nach Aussetzung der Reststrafe 1 3 7 11
nach Aussetzung nach §§ 67c, d 24 20 50 94
Nach Erledigungserklärung ohne vorangegangene
Aussetzung

4 5 5 14

Nach Erledigungserklärung, vorangegangener
Aussetzung und Widerruf

2 3 0 5

nach Flucht/Abschiebung/sonstiges 2 1 1 4
Gesamt 33 32 63 128

Bei 94 von 128 in Freiheit befindlichen Sicherungsverwahrungsprobanden wurde die
Maßregel vollständig oder nach teilweisem Vollzug derselben ein- oder zum geringen
Teil auch mehrmals zur Bewährung ausgesetzt. Elf Personen kamen sogar schon vor
dem Ende der Freiheitsstrafe wieder in Freiheit (siehe oben Kapitel 11.2.3).

Bei 14 Probanden wurde die Sicherungsverwahrung für erledigt erklärt, zumeist
nachdem zehn Jahre Sicherungsverwahrung vollzogen worden waren (dazu unten
Kapitel 11.2.7).

Bei fünf Personen wurde die Sicherungsverwahrung zunächst zur Bewährung
ausgesetzt, dann widerrufen und nach weiterem Vollzug für erledigt erklärt.

Vier Personen wurden abgeschoben oder flohen.

11.2.7 Sonderfall: Entlassung nach Ablauf der Zehn-Jahres-Frist
bei erster Sicherungsverwahrung trotz Schlechtprognose

Bis zum 31.1.1998 konnten Sicherungsverwahrte wegen der Geltung von § 67d
Abs. 1 Satz 1 StGB darauf vertrauen, dass sie im Falle einer ersten Anordnung von
Sicherungsverwahrung spätestens nach zehnjährigem Aufenthalt in dieser Maßre-
gel (zwangsweise) und damit trotz schlechter Prognose entlassen werden. Dann
wurde diese Höchstfrist gestrichen und durch die Regelung in § 67d Abs. 3 StGB
ersetzt.46

___________
46 Siehe dazu Kapitel 1.1.1.
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Die bis zum Jahr 1998 geltende Höchstfrist, eingeschränkt auch die nunmehr in
§ 67d Abs. 3 StGB geltende Regelung, erlaubt anhand der Auswertung der BZR-
Auszüge eine Überprüfung der Schlechtprognose ganz im Sinne der Realexperi-
mente aus den USA (Baxstrom, Dixon) sowie der Untersuchung von Rusche.47

Nachzugehen war also der Frage, wie die strafrechtliche Karriere der Probanden
verlief, die trotz einer Schlecht-Prognose nach zehn Jahren Sicherungsverwahrung
zwangsweise entlassen werden mussten.

Ingesamt handelte es sich um 22 Probanden (Schaubild 28, Tabelle 18). Davon
stammen sechs aus Baden-Württemberg sowie aus Nordrhein-Westfalen und zehn
aus Bayern. Rückfällig wurden von den 22 Probanden nur acht (36%). Von den 15
Probanden, die vor dem Jahr 1998 nach § 67d Abs. 1 Satz 1 aF StGB entlassen
wurden, wurden sieben rückfällig (47%).

Tabelle 18: Verteilung der Rückfälle nach Erledigungserklärung

Bundes-
land

Entlassungsdatum
vor 31.1.1998 nach 31.1.1998

Rückfall Kein Rückfall Rückfall Kein Rückfall
Ba-Wü 1 (Nr. 4) 1 (Nr. 124) 1 (Nr. 41) 3 (Nr. 56, 79, 92)
Bayern 4 (Nr. 15, 32, 61,

129)
3 (Nr. 73, 82,
112)

0 3 (Nr. 123, 128,
132)

NRW 2 (Nr. 27, 261) 4 (Nr. 129, 176,
235, 236)

0 0

Gesamt 7 8 1 6

___________
47 Siehe dazu Kapitel 9.2.1.2.
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Schaubild 28: Rückfall nach (zumeist) zehnjähriger Höchstdauer
der SV und zwangsweiser Entlassung trotz Schlechtprognose
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11.2.7.1 SV-Probanden mit Erledigungserklärung nach (zumeist)
zehn Jahren Sicherungsverwahrung vor dem Jahr 1998 ohne Rückfall

Wie Tabelle 18 zu entnehmen ist, wurden acht der 15 vor dem 31.1.1998
zwangsweise nach zehn Jahren Sicherungsverwahrung entlassenen Probanden aus-
weislich ihrer BZR-Auszüge nicht mehr rückfällig.

11.2.7.1.1 aus Baden-Württemberg

! Proband Ba-Wü 124, Jahrgang 1940, wurde im Jahr 1978 u. a. wegen versuch-
ten Totschlags zu einer achteinhalbjährigen Freiheitsstrafe mit Sicherungsver-
wahrung verurteilt, aus der er im Mai 1997 nach Erreichen der Höchstdauer
von zehn Jahren entlassen wurde. Weitere Einträge existieren nicht.48

11.2.7.1.2 aus Bayern

! Proband Bay 73, Jahrgang 1937, wurde bereits im Jahr 1975 wegen vielfachen
Betrugs zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Mai 1983 wurde
die Sicherungsverwahrung nach zwei Jahren und sieben Monaten zur Bewäh-
rung ausgesetzt. Jedoch befand sich der Proband nur bis Oktober 1984 auf frei-
em Fuß. Im Mai 1986 erhielt er wegen mehrfachen Betruges und Diebstahls er-
neut eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren, die er bis zum Dezember 1989
verbüßte. Im September 1996 wurde die Sicherungsverwahrung nach insgesamt
zehn Jahren für erledigt erklärt. Es sind keine weiteren Straftaten bekannt.49

! Proband Bay 82, Jahrgang 1939, wurde im Jahr 1974 wegen räuberischer Er-
pressung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und anschlie-
ßender Sicherungsverwahrung verurteilt. Im März 1981 erfolgte wegen dessel-
ben Delikts eine weitere Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb
Jahren, nachdem der Proband aus einem Hafturlaub nicht zurückgekehrt war.
Im April 1984 wurde der Proband in Sicherungsverwahrung überführt. Erst
nach über neun Jahren wurde mit Lockerungen begonnen. Der Proband wurde
im April 1994 – die Sicherungsverwahrung wurde nach zehn Jahren für erledigt
erklärt – nach über 20 Jahren aus dem Vollzug entlassen. Es existiert kein wei-
terer BZR-Eintrag.50

! Proband Bay 112, Jahrgang 1940, wurde im Jahr 1980 wegen „Diebstahls in
vier Fällen, versuchter Diebstahl in zwei Fällen und vorsätzlichem Gestatten
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.
Obwohl der psychiatrische Sachverständige in der Hauptverhandlung ausge-
führt hatte, „zur kriminologischen Prognose gewannen wir den Eindruck, daß

___________
48 Vgl. bereits die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 452.
49 Vgl. bereits die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 447.
50 Vgl. bereits die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 450.
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es sich nicht um einen für Leben oder Gesundheit anderer gefährlichen Täterty-
pus handelt, eher um einen für den Besitz anderer lästigen Mann …“, ordnete
das Gericht Sicherungsverwahrung an, die ab Juli 1984 vollstreckt wurde. Nach
Ablauf der Zehn-Jahres-Frist und Erledigungserklärung der Sicherungsverwah-
rung erfolgte im Juli 1994 die Entlassung. Es existiert kein weiterer BZR-
Eintrag.

11.2.7.1.3 aus Nordrhein-Westfalen

! Proband NRW 129, Jahrgang 1948, wurde im Jahr 1983 wegen „versuchter
sexueller Nötigung in Tateinheit mit Körperverletzung sowie versuchter sexuel-
ler Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung“ zu einer Frei-
heitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Hier hatte der Gutachter im Erkenntnis-
verfahren ausgeführt: „Letztlich bleibt es allein dem richterlichen Ermessen
überlassen, ob die Voraussetzungen des § 66 StGB gegeben sind.“ Im Novem-
ber 1987 trat der Proband die Sicherungsverwahrung an. Im November 1997
wurde er aufgrund der Zehn-Jahres-Grenze und nach Erledigungserklärung ent-
lassen. Es existiert kein weiterer BZR-Eintrag.

! Proband NRW 176, Jahrgang 1934, wurde im Jahr 1981 wegen versuchter Ver-
gewaltigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung zu einer fünfeinhalbjährigen
Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Jahr 1989 war bei ihm
ein Antrag auf Kastration von der Gutachterstelle bei der Ärztekammer abge-
lehnt worden. Im Juni 1994 wurde er nach zehn Jahren Sicherungsverwahrung
entlassen. Im Registerauszug findet sich keine Eintragung über eine neue Ver-
urteilung, aber ein Suchvermerk der StA Aachen vom September 2000 wegen
Strafverfolgung.51

! Proband NRW 235, Jahrgang 1942, wurde im Jahr 1980 wegen einer Reihe von
Diebstahlsdelikten zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe und zu Sicherungsver-
wahrung verurteilt. Im März 1994 war die Sicherungsverwahrung nach zehn
Jahren Dauer erledigt. Es existiert kein weiterer Eintrag.52

! Proband NRW 236, Jahrgang 1941, verbüßte zunächst bis zum April 1984 eine
vierjährige Freiheitsstrafe wegen Raubes. Nach zehn Jahren Sicherungsverwah-
rung wurde er im April 1994 aus der Haft entlassen. Obwohl er entlassungsvor-
bereitende Maßnahmen und Hilfen verweigerte, findet sich kein neuer Ein-
trag.53

___________
51 Vgl. bereits die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 456.
52 Vgl. bereits die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 464 f.
53 Vgl. bereits die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 455.
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11.2.7.2 SV-Probanden mit Erledigungserklärung nach
zehn Jahren Sicherungsverwahrung vor dem Jahr 1998 mit Rückfall

Wie bereits erwähnt, bewahrheitete sich bei sieben der vor Januar 1998 wegen
Erreichens der Höchstfrist entlassenen Probanden die schlechte Prognose: Sie wur-
den rückfällig. Allerdings waren nur bei zwei Personen54 schwere Straftaten zu ver-
zeichnen.

11.2.7.2.1 aus Baden-Württemberg

! Proband Ba-Wü 4, Jahrgang 1940, wurde im Jahr 1981 wegen Vergewaltigung
in Tateinheit mit sexueller Nötigung zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe mit
anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Januar 1995 wurde diese
nach zehn Jahren für erledigt erklärt. Das BZR vermerkt eine weitere Verurtei-
lung aus dem Juli 1996 u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer fünfmona-
tigen Freiheitsstrafe, die zunächst zur Bewährung ausgesetzt und später erlassen
wurde.55

11.2.7.2.2 aus Bayern

! Proband Bay 15, Jahrgang 1954, wurde im Jahr 1981 wegen sexueller Nötigung
in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von
viereinhalb Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach
Ablauf der Zehn-Jahres-Frist wurde die Sicherungsverwahrung im Februar
1996 für erledigt erklärt und der Proband entlassen. Im März 1998 wurde er
wegen schweren Raubes (Tatzeit August 1996) zu einer Freiheitsstrafe von
neun Jahren und anschließender (zweiter) Sicherungsverwahrung verurteilt.

! Proband Bay 32, Jahrgang 1931, wurde im Jahr 1977 wegen siebenfachen
Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und Sicherungsverwahrung
verurteilt. Nachdem die Strafe im Juni 1985 vollstreckt war, wurde die
Sicherungsverwahrung im Dezember 1988 zur Bewährung ausgesetzt. Eine
neue Verurteilung wegen zweifachen Diebstahls (sieben Monate Freiheitsstra-
fe) führte zum Widerruf der Aussetzung. Im Januar 1997 wurde die Siche-
rungsverwahrung nach zehn Jahren für erledigt erklärt. Im BZR finden sich
zwei weitere Einträge wegen Diebstahls (Februar 1998 und September 2000)
unter jeweiliger Verurteilung zu Geldstrafen.

! Proband Bay 61, Jahrgang 1932, erhielt bereits im Jahr 1969 wegen „Notzucht“
und vielfachen schweren Diebstahls eine achtjährige Zuchthausstrafe sowie die
Sicherungsverwahrung, die er im Juli 1975 antrat. Im Oktober 1976 entlassen,
wurde er bereits am nächsten Tag mit dem Diebstahl eines Autos rückfällig (ein

___________
54 Probanden Bay 15 und NRW 27; Proband Bay 129 wurde im Bereich mittlerer Kri-

minalität rückfällig.
55 Vgl. bereits die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 452.
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Jahr Freiheitsstrafe). Im Mai 1977 kehrte er von einem Hafturlaub nicht mehr
zurück und erhielt wegen Diebstahls in zwölf Fällen eine sechsjährige Frei-
heitsstrafe, die er bis Mai 1985 verbüßte. Danach saß er erneut in Sicherungs-
verwahrung ein, allerdings unterbrochen von drei Jahren Strafvollzug (Juli
1988 bis Juli 1991) wegen verschiedener neuer Diebstahlsdelikte. Nach erneu-
ter Aussetzung der Sicherungsverwahrung im Juli 1991 und erneuter Verurtei-
lung (Januar 1992) zu einer 18monatigen Freiheitsstrafe befand sich der Pro-
band vom März 1993 bis Oktober 1997 bis zum Ablauf der Zehn-Jahres-Frist
erneut in Sicherungsverwahrung.
Danach vermerkt das BZR fünf weitere Einträge: u. a. wegen vorsätzlichen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis (Oktober 1998: acht Monate Freiheitsstrafe), we-
gen Urkundenfälschung (März 1999: drei Monate Freiheitsstrafe), sowie drei
weitere wiederum u. a. wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (Sep-
tember 1999: zehn Monate Freiheitsstrafe; Oktober 2000: acht Monate Frei-
heitsstrafe sowie Dezember 2001: ein Jahr Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Be-
währung).56

! Gegen den Probanden Bay 129, Jahrgang 1949, war im Jahr 1975 u. a. wegen
gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung neben einer Freiheitsstrafe
von sieben Jahren Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Im Oktober 1984
war die Strafe verbüßt, zehn Jahre danach (Oktober 1994) erfolgte die Entlas-
sung aus der Sicherungsverwahrung. Das BZR weist drei neue Einträge aus:
wegen dreifachen Diebstahls im Juli 1998 (elf Monate Freiheitsstrafe zur Be-
währung), wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (Oktober 1998, Geldstrafe) sowie
wegen achtfachen Diebstahls (August 2001, drei Jahre Freiheitsstrafe).

11.2.7.2.3 aus Nordrhein-Westfalen

! Proband NRW 27, Jahrgang 1946, wurde im März 1982 wegen Diebstahls in
einem besonders schweren Fall und versuchter Brandstiftung zu einer
dreieinhalbjährigen Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung verurteilt, aus
der er mit Erreichen der Höchstfrist im März 1995 entlassen wurde. Im März
1998 wurde er wegen schwerer Brandstiftung (Tatzeit: Oktober 1997) erneut zu
einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Daneben wurde zum zweiten Male
Sicherungsverwahrung angeordnet.

! Proband NRW 261, Jahrgang 1949, wurde im November 1978 wegen sexueller
Nötigung zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung
verurteilt, aus der er nach zehn Jahren im Januar 1995 entlassen wurde. Es fin-
den sich bis zum März 2006 drei weitere Eintragungen zu Geldstrafen.57

___________
56 Das Schicksal dieses Probanden wurde bereits geschildert (s.o. Kapitel 11.2.1).
57 Vgl. bereits die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 456.
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11.2.7.3 SV-Probanden mit Erledigungserklärung
nach dem Jahr 1998 ohne Rückfall

Seit dem Jahr 1998 bestimmt § 67d Abs. 3 Satz 1 StGB, dass, wenn zehn Jahre
der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vollzogen worden sind, das Ge-
richt die Maßregel für erledigt erklärt, „wenn nicht die Gefahr besteht, daß der Un-
tergebrachte infolge seines Hanges erhebliche Straftaten begehen wird, durch wel-
che die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden.“58

Bei sieben Probanden finden sich im BZR Erledigungserklärungen, ohne dass
die Sicherungsverwahrung nach § 67d Abs. 2 StGB wegen einer positiven Progno-
se zur Bewährung ausgesetzt worden wäre. Nur einer dieser Probanden wurde
rückfällig, dies aber auch nur im Bagatellbereich.

11.2.7.3.1 aus Baden-Württemberg

! Proband Ba-Wü 56, Jahrgang 1940, wurde im Jahr 1984 u. a. wegen sexuellen
Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verur-
teilt. Nach über 17 Jahren ununterbrochener Sicherungsverwahrung wurde sel-
bige im Dezember 2005 für erledigt erklärt. Bis zum März 2006 war kein neuer
Eintrag zu verzeichnen.

! Der Proband Ba-Wü 79, Jahrgang 1951, wurde im Jahr 1987 wegen versuchter
Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und anschließender Si-
cherungsverwahrung verurteilt. In seinem Gutachten hatte der Psychiater u. a.
ausgeführt: „SV steht im Zusammenhang mit Verschulden, das nicht allein ei-
nes des Angeklagten ist“, sowie „Die Voraussetzungen einer solchen Maßnah-
me zu bejahen, ist für den Gutachter mithin bedrückend.“ Im März 1990 be-
gann die Sicherungsverwahrung, die im Januar 2001 nach mehr als zehn Jahren
Dauer für erledigt erklärt wurde. Im Mai 1993 und im August 1998 war der
Verwahrte wegen zweier Sachbeschädigungen jeweils zu Geldstrafen verurteilt
worden. Neuere BZR-Einträge existieren nicht.

! Beim Probanden Ba-Wü 92, Jahrgang 1942, einem Dieb, ergaben sich Kompli-
kationen aus einem Auslandsaufenthalt. Nachdem er in Ungarn, wo er nach
seiner Entlassung aus der Sicherungsverwahrung im Jahre 1989 lebte und arbei-
tete, nicht mehr erreichbar war, wurde im März 1993 ein Sicherungshaftbefehl
nach § 453c StPO erlassen.
Wenig später, im Dezember 1994, leitete die StA Würzburg gegen den Pro-
banden ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein, was im Februar 1995 zum Wi-
derruf der Aussetzung der Sicherungsverwahrung führte, der auf § 67g Abs. 1
Nr. 2 und 3 StGB gestützt wurde.

___________
58 Zum Prognosemaßstab und den Anforderungen an ein Sachverständigengutachten,

vgl. OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2006, 90 (der Fall betrifft den Probanden Ba-Wü 64) sowie
OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2006, 93 (der Fall betrifft den Probanden Ba-Wü 67).
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Im Januar 1999 wurde der Proband bei seiner Einreise nach Deutschland fest-
genommen. Die sofortige Beschwerde des Verteidigers gegen den Beschluss
aus dem Jahr 1995 wurde im März 1999 als unzulässig verworfen. Zur gleichen
Zeit wurde das Ermittlungsverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Die
Sache wurde entsprechend § 33a StPO an das Landgericht Karlsruhe zur
„Durchführung des Nachverfahrens“ zurückgegeben.
Im Mai 1999 hob das LG den Widerrufsbeschluss auf und erklärte die Siche-
rungsverwahrung für erledigt.59 Es sei nicht auszuschließen, „daß dem Verur-
teilten die Schreiben des Gerichts lediglich aufgrund falscher Schreibeweise der
Adresse nicht zugingen. … Denn trotz der über mehrere Jahre hinweg nicht
bestehenden gerichtlichen Kontrolle haben sich keine Anhaltspunkte dafür
ergeben, daß der Verurteilte nochmals straffällig wurde.“

11.2.7.3.2 aus Bayern

! Proband Bay 123, Jahrgang 1949, wurde im Juli 1986 vor allem wegen ver-
suchter Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu ei-
ner Freiheitsstrafe von fünf Jahren und einem Monat verurteilt. Der Psychiater
hatte im Gutachten u. a. formuliert: „Die delinquente Karriere ist allein schon
aus den Sozialisationsbedingungen nachvollziehbar.“ Und: „Angeklagter hat
die letzten 13/14 Jahre (sc. im Gefängnis) unter Bedingungen verbracht, die
weniger an die Sozietät als an das Gefängnisleben sozialisieren.“ Und: „Ob zu
erwartende Straftaten von erheblicher Bedeutung sind, ist in erster Linie eine
rechtswissenschaftliche Frage.“ Im Mai 1990 erfolgte der Antritt der Siche-
rungsverwahrung, nach zehn Jahren im Mai 2000 wurde der Proband nach vo-
rangegangener Erledigungserklärung aus der Sicherungsverwahrung entlassen.
Es existiert kein weiterer BZR-Eintrag.

! Der Proband Bay 128, Jahrgang 1927 (!), wurde im September 1977 wegen
„sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tatmehrheit mit Nötigung zur Unzucht
in Tatmehrheit mit bedingt versuchten Mordes in Tateinheit mit sexuellem
Missbrauch eines Kindes in einem besonders schweren Fall“ zu einer 12-
jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Im März 1989 erfolgte der Antritt der Siche-
rungsverwahrung. Im Jahr 1993 empfahl ein zur Vorbereitung der Ausset-
zungsentscheidung beauftragter Sachverständiger Lockerungen. Im April 1999
wurde die Sicherungsverwahrung nach insgesamt 22 Jahren Vollzug für erle-
digt erklärt und der 72-Jährige entlassen. Es existiert kein weiterer BZR-
Eintrag.

! Der Proband Bay 132, Jahrgang 1944, wurde im März 1987 wegen mehrfachen
Diebstahls und Hehlerei zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren vier Monaten

___________
59 Insoweit handelt es sich hier um einen untypischen Fall einer Erledigungserklärung

und nicht um eine solche nach § 67d Abs. 3 StGB.
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verurteilt. Im Oktober 1990 war die Freiheitsstrafe erledigt, die Sicherungsver-
wahrung wurde angetreten. Im August 1995 wurde wegen „Beleidigung in vier
rechtlich zusammentreffenden Fällen“ eine weitere Freiheitsstrafe von vier
Monaten verhängt. Im Februar 2001 wurde nach rund 15 Jahren im Vollzug,
darunter zehn Jahren in Sicherungsverwahrung selbige für erledigt erklärt. Es
existiert kein weiterer BZR-Eintrag.

11.2.7.4 SV-Probanden mit Erledigungserklärung nach
dem Jahr 1998 mit Rückfall

! Bei Proband Ba-Wü 41, Jahrgang 1934, wurde im Jahr 1982 die Sicherungs-
verwahrung wegen Diebstahls zusammen mit einer vierjährigen Freiheitsstrafe
angeordnet. Im Februar 1993 wurde sie zur Bewährung ausgesetzt, danach we-
gen neuer Straftaten widerrufen, weswegen der Proband zu weiteren Freiheits-
strafen von sechs Monaten (Juni 1990), zehn Monaten (August 1993) und 16
Monaten (Januar 1995) verurteilt wurde. Im Dezember 1998 wurde die Siche-
rungsverwahrung nach Ablauf von fast zehn Jahren für erledigt erklärt. Danach
vermerkt das BZR bis zum Juli 2002 noch zwei Geldstrafen (November 1999
und Juni 2000) wegen Diebstahls sowie (August 2001) eine viermonatige Frei-
heitsstrafe zur Bewährung wegen Diebstahls.

11.2.7.5 Sonderfall: Proband NRW 105

! Gegen den Probanden NRW 105, Jahrgang 1926 (!), wurde im Jahr 1985
wegen Betrugs und Diebstahls in drei Fällen neben einer Freiheitsstrafe von
acht Jahren Sicherungsverwahrung angeordnet. Im Februar 1992 wurde der
Verurteilte aus der Haft entlassen, nachdem die Strafvollstreckung wegen eines
im Juli 1991 erlittenen Schlaganfalles zunächst für ein Jahr unterbrochen
worden war. In der Folge wurde wiederholt befristet Strafausstand zugebilligt.
Letztlich wurden im November 2002 die Restfreiheitsstrafe und die Siche-
rungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt. Diese wurde von der Strafvoll-
streckungskammer wie folgt begründet: „Der Verurteilte, der am 9. August
2002 einen erneuten Schlaganfall erlitten hat, befindet sich seit nunmehr über
10 Jahren in Freiheit. In dieser Zeit ist er nicht mehr strafrechtlich in
Erscheinung getreten.“60

___________
60 Vgl. bereits die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 465.
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11.3 Die Dauer der Sicherungsverwahrung

11.3.1 Kumulierte Angaben über die Tätergruppen hinweg

Die durchschnittliche Dauer der Sicherungsverwahrung beträgt über alle 286
SV-Probanden hinweg ca. 5,7 Jahre (68,1 Monate). Damit zeigt sich ein Trend zu
längeren Verwahrzeiten als noch Anfang der 90er Jahre.61

Die Durchschnittsdauer hat sich in den einzelnen Tätergruppen gegenüber der
Ausgangsuntersuchung zumeist erhöht. An der Spitze steht wiederum die Gruppe
der Sexualtäter mit 95,0 Monaten, also knapp acht Jahren zusätzlichen Vollzuges.
Auffällig sind die hohen Werte der (gewaltlosen) Diebe (67,5 Monate) sowie der
Betrüger (71,2 Monate), die damit zum Teil deutlich vor den Gruppen der Tot-
schläger (53,5 Monate) und der Raubtäter (37,5 Monate) liegen (Schaubild 29).

Nimmt man den Median zum Maßstab, ergeben sich folgende Werte: Für die Se-
xualtäter sieben Jahre neun Monate, für die Diebe fünf Jahre elf Monate, für die
Betrüger sechs Jahre, für die Totschläger vier Jahre ein Monat und für die Raubtä-
ter ein Jahr elf Monate.
___________

61 In der Ausgangsuntersuchung (Kinzig, 1996, 469) ergab sich ein Durchschnitt von
50,5 Monaten. Relativierend ist dazu zu bemerken, dass die Verwahrten aufgrund des län-
geren Untersuchungszeitraumes eine größere Chance besaßen, die Sicherungsverwahrung
tatsächlich anzutreten.
Das Bundesverfassungsgericht machte in der Höchstdauer-Entscheidung (BVerfGE 109,
133) aufgrund der Informationen durch die Landesregierungen zu den Verwahrzeiten fol-
gende Angabe: „Die durchschnittliche Vollzugsdauer der erstmalig angeordneten Siche-
rungsverwahrung benannten Baden-Württemberg mit sechs Jahren, Bayern mit sieben
Jahren, Hessen sowie Nordrhein-Westfalen mit vier Jahren und sieben Monaten und
Schleswig-Holstein mit zwei Jahren und drei Monaten. Die wiederholte Sicherungsver-
wahrung wurde in Bayern durchschnittlich 10,2 Jahre lang und in Nordrhein-Westfalen
durchschnittlich sechs Jahre und drei Monate lang vollzogen.“

Schaubild 29: Durchschnittliche Dauer der
Sicherungsverwahrung
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Immerhin 58 Personen (20,3%) wurden überhaupt (noch) nicht sicherungsver-
wahrt, überwiegend, weil Freiheitsstrafe und/oder Sicherungsverwahrung erfolg-
reich zur Bewährung ausgesetzt wurden. Auf der anderen Seite befanden sich 46
Personen (16,1%) länger als zehn Jahre in Sicherungsverwahrung (Schaubild 30).

Schlüsselt man diese beiden Extrempopulationen nach Tätergruppen auf, zeigt
sich, dass einerseits 27 Raubtäter bisher nicht in die Verwahrung gerieten, anderer-
seits sich die Gruppe der sehr lang Verwahrten in der Mehrzahl aus Sexualtätern
zusammensetzt (Schaubild 31).

Schaubild 31: SV-Probanden ohne und mit mehr
als zehn Jahren Sicherungsverwahrung nach Tätergruppen

Die unterschiedlichen Verwahrzeiten in der Gesamtpopulation der 286 Proban-
den lassen sich anschaulich visualisieren, wenn man die Verwahrdauern, zusam-
mengefasst nach 2-Jahres-Blöcken, abträgt. Die Kurve der Sexualstraftäter steigt
bis zur Zehn-Jahres-Grenze an, während die vergleichsweise vielen Nichtverwahr-
ten bei den Raubtätern imponieren (Schaubild 32).

Schaubild 30: Dauer der Sicherungsverwahrung
bei den 286 SV-Probanden
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Überraschenderweise weisen aber auch sechs Diebe und drei Betrüger Verwahr-
zeiten von mehr als zehn Jahren auf.

Der Gruppe der Langzeitverwahrten soll im Folgenden nachgegangen werden.

11.3.2 Einzelfälle: Acht SV-Probanden mit langen Verwahrzeiten

Aufgeschlüsselt nach Bundesländern, sind in Bayern (10) und Baden-Württem-
berg (9) im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen (8) vergleichsweise viele Langzeit-
verwahrte untergebracht (Schaubild 33).

Die vier Sexualtäter, die über 20 Jahre allein in der Sicherungsverwahrung verbrach-
ten, entstammen drei verschiedenen Bundesländern. Der Proband NRW 194 ist seit
mehr als 21 Jahren verwahrt, Proband Bay 29 seit mehr als 22 Jahren, Proband NRW
204 seit mehr als 23 Jahren und Proband NRW 37 sogar seit 24,5 Jahren.

Schaubild 32: Dauer der Sicherungsverwahrung
nach Tätergruppen
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! Proband NRW 194,62 Jahrgang 1934, erhielt seine erste Sicherungsverwahrung
im Jahre 1968 wegen zweifachen sexuellen Missbrauchs, davon einmal in Tat-
einheit mit sexueller Nötigung. Nach vierzehnjährigem Straf- und Maßregel-
vollzug, davon bis zur Höchstgrenze zehn Jahre in der Sicherungsverwahrung,
wurde er im Jahre 1982 entlassen. Zweieinhalb Jahre später rückfällig gewor-
den, erhielt der Proband im Juni 1985 eine weitere fünfjährige Freiheitsstrafe
und eine zweite Sicherungsverwahrung. Seitdem er die Freiheitsstrafe im Sep-
tember 1989 verbüßt hat, befindet sich der Proband in Sicherungsverwahrung
(Stichtag: Juli 2002), allerdings unterbrochen durch eine weitere Freiheitsstrafe
von 18 Monaten, die wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes im März 1997
verhängt worden war.

! Proband Bay 29,63 Jahrgang 1934, erhielt seine erste Sicherungsverwahrung im
Jahr 1968, seine zweite im Jahr 1974, zuzüglich zu Freiheitsstrafen von sechs
und dreieinhalb Jahren Dauer. Bis zum Untersuchungszeitpunkt (Juli 2002) be-
fand sich der Proband seit dem Ende der Strafvollstreckung im April 1981 un-
unterbrochen in Sicherungsverwahrung.

! Die strafrechtliche Karriere von Proband NRW 204, ebenfalls Jahrgang 1934,
der nach seiner Entlassung nach mehr als 23 Jahren Sicherungsverwahrung im
Dezember 1993 keinen Eintrag mehr aufweist, wurde bereits geschildert.64

! Gegen den Probanden NRW 37, Jahrgang 1929, wurde im Jahre 1971 wegen
„Unzucht mit einem Kind“ neben einer Freiheitsstrafe von drei Jahren Siche-
rungsverwahrung angeordnet. Diese wurde zehn Jahre vollstreckt, bis zur
Erledigungserklärung im Juni 1983. Es folgten zunächst ein Diebstahl (1983,
Geldstrafe) und ein versuchter sexueller Missbrauch eines Kindes (1984, Frei-
heitsstrafe von einem Jahr neun Monaten).

! Seit Mai 1985 wieder auf freiem Fuß wurde der Proband umgehend wieder
rückfällig und im Januar 1986 wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Freiheits-
strafe von zweieinhalb Jahren und einer zweiten Sicherungsverwahrung
verurteilt. Eine verminderte Schuldfähigkeit wurde nicht ausgeschlossen. Der
Proband hatte einen Monat nach seiner Entlassung zwei sieben Jahre alte
Mädchen in ein Wäldchen geführt, sie sich dort einzeln vorgenommen und sein
Glied gegen ihre Scheide gedrückt. In seinem für die Hauptverhandlung erstell-
ten Gutachten diagnostizierte der Sachverständige neben einer „Pädophilie“
einen „vorzeitigen Alterabbau“.
Im Januar 1988 erfolgte der Antritt der zweiten Sicherungsverwahrung. Im
Jahre 1990 wurde in einem Gutachten eine „Alterspädophilie“ festgestellt und
zugleich darauf hingewiesen, dass es eine „rein juristische Frage“ sei, ob der
Täter angesichts der zu erwartenden gewaltlosen Delikte entlassen werden kön-

___________
62 Vgl. bereits die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 455.
63 Vgl. bereits die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 448 f.
64 Vgl. bereits oben Kapitel 11.2.4 sowie die Fallschilderung bei Kinzig, 1996, 459.
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ne. Zwei Jahre später schlug ein weiterer Sachverständiger eine Unterbringung
in einem geschlossenen Heim über eine Betreuungsweisung vor.
Im Oktober 1994 überwies die Strafvollstreckungskammer den Probanden nach
§ 67a Abs. 1 und 2 StGB in die Maßregel des § 63 StGB. Im Februar 1995
gelangte der Mann in eine forensisch-psychiatrische Abteilung einer Landes-
klinik. In einem Gutachten auf der Basis von § 14 MRVG NRW äußerte sich
ein Sachverständiger im November 1997 wie folgt: „In Anbetracht der geringen
Introspektionsfähigkeit, des Überwiegens konfliktvermeidender Verhaltens-
strategien, Ausweichverhaltens und bestimmter Anhaltspunkte für ein sich
mittlerweile entwickelndes, aber noch leichtes hirnorganisches Psychosyndrom
sind Deliktbearbeitung und psychotherapeutische Korrekturen abweichenden
Verhaltens und der Persönlichkeitsstörung, in die die strukturelle Pädophilie
eingebettet ist, nicht (mehr) möglich. Es bleibt noch ein institutionell-betreu-
ender Rahmen für Herrn X. Da er gut kooperiert, sind allerdings Lockerungen
möglich und vertretbar. Mittelfristig erscheint eine Perspektive im Heimbereich
oder einer Wohngemeinschaft auf dem Krankenhausgelände realistisch. Durch
die dort gegebenen Angebote im Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereich ist ein
stützender und unterstützender, aber eben auch begrenzender Rahmen gegeben,
den Herr X. nicht zuletzt auch im Blick auf drei Jahrzenhnte Strafvollzug,
Sicherungsverwahrung und Maßregelvollzug braucht.“
Im Juli 2000 lehnte die Strafvollstreckungskammer erneut die Aussetzung ab.
Dabei wurde aus einer Stellungnahme der Anstalt zitiert, nach der sich
„mehrere Vorfälle“ ereignet hätten, „bei denen er sexuelle Übergriffe auf
Mitpatientinnen verübt habe.“ Es werde jedoch „in absehbarer Zeit zu prüfen
sein, ob weitere Lockerungsschritte zur Vorbereitung in einem Heim vertretbar
sind.“
Im Oktober 2000 wurde auf der Grundlage von § 16 Abs. 3 MRVG NRW ein
neues Gutachten erstattet. Die Kriminalprognose wurde darin als ungünstig
bezeichnet. „Außerhalb eines stark beschützenden Milieus muss man daher
weiterhin mit sexuell devianten Verhaltensweisen gegenüber hilflosen Personen
oder Kindern rechnen.“ Abschließend äußerte sich der Sachverständige wie
folgt: „Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man vorhersagen, dass Herr X nach
langer Zeit der Institutionalisierung und seiner jetzigen psychopathologischen
Konstitution sicherlich nicht mehr im Verlaufe seines weiteren Lebens in der
Lage sein wird, außerhalb eines mehr oder minder beschützenden und begren-
zenden institutionellen Rahmens zu leben.“
Im September 2001 lehnte die Strafvollstreckungskammer erneut die Ausset-
zung unter Hinweis auf das oben genannte Gutachten ab.
Gleiches geschah bei dem mittlerweile 73-jährigen Probanden im November
2002. Dabei rekurrierte die Strafvollstreckungskammer fälschlicherweise auf
den Maßstab des § 67d Abs. 2 StGB, nicht auf den strengeren des § 67d Abs. 3
StGB. Im Übrigen führte sie u. a. aus: „Angesichts der festgefahrenen Behand-
lungssituation können bei dem Untergebrachten keine wesentlichen Fortschritte
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zur Behebung seiner dissozialen Persönlichkeitsstörung festgestellt werden.“
Der Beschluss endet mit den Sätzen: „Ohne eine kritische Distanz zu den
sexuellen Mißbrauchstaten und eine Auseinandersetzung mit der pädo-sexuel-
len Deviation besteht weiterhin die Gefahr der Begehung rechtswidriger Taten
außerhalb des Maßregelvollzugs durch den Untergebrachten. Eine Aussetzung
kam daher nicht in Betracht.“
Damit befindet sich der Proband seit fast 25 Jahren in Sicherungsverwahrung,
ohne dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz thematisiert worden wäre.65

Der Raubtäter mit der längsten Unterbringungszeit, mehr als zehn Jahre, ist Pro-
band Bay 27. Proband Bay 72 weist die längste Unterbringungszeit in der Gruppe
der Totschläger auf.

! Proband Bay 27, Jahrgang 1953, wurde im Jahr 1980 als erst 27-Jähriger wegen
schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Frei-
heitsstrafe von elf Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt. Im für die
Hauptverhandlung erstellten Gutachten wurde dem Probanden eine „stark aus-
geprägte Selbstunsicherheit“, eine „sehr geringe psychische Belastbarkeit und
Gehemmtheit im sozialen Kontakt“ attestiert. Im Juni 1990 trat der Proband die
Sicherungsverwahrung an, in der er sich im Juli 2002 noch befand.

! Gegen den im Jahr 1939 geborenen Probanden Bay 72 wurde bereits im Jahr
1965 wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit vorsätzlicher Kör-
perverletzung, versuchter und vollendeter Notzucht etc. sechs Jahre Zuchthaus
verhängt und die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet.
Im Mai 1973 wurde der Proband nach knapp zwei Jahren in der Sicherungs-
verwahrung entlassen. Nach erneuter Straftat und Anordnung einer zweiten Si-
cherungsverwahrung (nebst einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren) mit
Urteil vom November 1975 wegen versuchten Totschlags und nach einem Wi-
derruf der ersten Sicherungsverwahrung befand er sich vom Oktober 1979 bis
Oktober 1981 wieder in Sicherungsverwahrung, dann erneut seit März 1988.
Zuvor war er im Januar 1985 noch einmal wegen Verkehrsdelikten zu einer
Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden.
Im Jahr 1988 kam die Strafvollstreckungskammer zu folgender Einschätzung
des Probanden: „Die Strafvollstreckungskammer ist darüber hinaus der Mei-
nung, daß bei diesem Sicherungsverwahrten sich die negative Prognose für die
Zukunft geradezu aufdrängt. Dies ergibt sich in erster Linie aus seinem Vorle-
ben, das beredtes Beispiel für eine beispiellose Labilität und Rechtsfeindlich-
keit ist.“
Ähnlich lautete das Urteil im August 1990: „Es würde jeder Lebenserfahrung
widersprechen, daß eine Persönlichkeit, die so oft und gravierend versagt hat,
nunmehr plötzlich sichere Gewähr bietet für ein straffreies Leben.“

___________
65 Siehe bereits die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 453 ff.
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Im Februar 1994 waren zehn Jahre (erster) Sicherungsverwahrung vollstreckt,
die zweite (unbefristete) Sicherungsverwahrung wurde angetreten.
Im November 1994 wurde dem Probanden in einem psychiatrischen Gutachten
eine „wenig differenzierte, abnorm aggressive, früher auch hypersexuelle Per-
sönlichkeit mit einer ausgeprägten Neigung zum massiven Alkoholmißbrauch“
bescheinigt. Der Proband stellte einen Antrag auf Überweisung in die Maßregel
nach § 64 StGB, die von dem Gutachter befürwortet wurde.
Im März 1995 erfolgt die Überweisung in die Entziehungsanstalt nach § 67a
Abs. 2 StGB.
Im Mai 1996 wurde die Sicherungsverwahrung nach mehr als zwölf Jahren
Dauer zur Bewährung ausgesetzt, obwohl im Gutachten „ein chronischer Alko-
holismus“ diagnostiziert wurde.
Im März 2001 verfasste die Bewährungshelferin folgenden Bericht: „X. konnte
sich seit seiner Haftentlassung im Mai 1996 eine geordnete Existenz aufbauen.
Er lebt mit seiner Freundin in einer stabilen Beziehung. Zu seinen Kindern und
einem Bruder konnte er wieder ein familiäres Verhältnis aufbauen. Seit Mai
1998 steht er in einem festen Beschäftigungsverhältnis. X. hat vor einem Jahr
die MPU im ersten Anlauf bestanden, er besitzt jetzt wieder eine Fahrerlaub-
nis.“

Schließlich imponieren noch ein langzeitverwahrter Dieb (NRW 278), außerdem
ein langzeitverwahrter Betrüger (Bay 117).

! Der Proband NRW 278, Jahrgang 1938, wurde im Jahr 1970 u. a. wegen
schweren Raubes in Tateinheit mit räuberischer Erpressung zu einer Freiheits-
strafe von sechs Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Freiheits-
strafe war im Juni 1976 verbüßt.
Noch aus der im Anschluss vollstreckten Sicherungsverwahrung heraus wurde
er wieder straffällig und im Oktober 1979 wegen eines fortgesetzten schweren
Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zweiter
Sicherungsverwahrung verurteilt. Der im Prozess gehörte Gutachter äußerte
sich wie folgt: „Es wird ständig eine Gefahr von ihm ausgehen, sobald man ihn
in Freiheit läßt.“ Nach Wiederantritt der Sicherungsverwahrung im Januar 1983
attestierte ein Gutachten Ende 1985 eine „Abschwächung negativer Merk-
male.“
Zum Ende der ersten Sicherungsverwahrung im August 1989 sprach derselbe
Sachverständig erneut von einer „günstigen Entwicklung“. Eine Entlassung sei
nach Klärung der Unterbringung in eine betreute Einrichtung möglich.
Eine weitere Gutachterin befürwortete Anfang des Jahres 1993 die Aussetzung.
Sie gab aber auch zu bedenken: „Es ist schwer vorstellbar, wie Herr X. nach 33
Jahren in die Welt eintreten und in ihr bestehen kann.“
Ein Jahr später erkannte dieselbe Gutachterin auf eine „Persönlichkeits-
störung“. Da die Möglichkeiten in der JVA erschöpft seien, empfahl sie die
Überweisung in die Maßregel nach § 63 StGB, die im Januar 1994 beschlossen
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wurde. Die Begründung der Strafvollstreckungskammer lautete wie folgt: „Bei
dem Untergebrachten ist eine starke Persönlichkeitsveränderung eingetreten,
die dringend psychiatrischer Behandlung bedarf. Diese ist in der JVA X nicht
möglich.“
Im November 1999 wurde die Sicherungsverwahrung nach mehr als zwanzig
Jahren Dauer und nach rund 37 Jahren ununterbrochenen Straf- und Maßregel-
vollzugs zur Bewährung ausgesetzt. Zuvor war der Proband (November 1998)
dauerhaft in ein betreutes Wohnen beurlaubt worden.
Ein zur Vorbereitung erstelltes Gutachten diagnostizierte eine „Affektpsychose
und eine dissoziale Persönlichkeitsstruktur“. Andererseits sei ein geeigneter so-
zialer Empfangsraum gefunden. Außerdem erfolge eine psychiatrische Behand-
lung. Da eine schwerwiegende Delinquenz nicht mehr zu erwarten sei, befür-
wortete der Sachverständige die Aussetzung. Dem schloss sich die Strafvoll-
streckungskammer an. Weitere BZR-Einträge sind nicht vorhanden.66

! Proband Bay 117, Jahrgang 1931, wurde schon im Jahr 1962 (!) wegen ver-
schiedener Betrugs- und Diebstahlsdelikte zu einer Freiheitsstrafe von vierein-
halb Jahren und erster Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach seiner Entlas-
sung aus der Sicherungsverwahrung im Mai 1969 wurde er wieder rückfällig
und erhielt im März 1973, wiederum wegen verschiedener Betrugs- und Dieb-
stahlsdelikte, eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und die zweite Sicherungs-
verwahrung. In der Hauptverhandlung äußerte der Gutachter die Befürchtung,
dass sich lange Freiheitsstrafen auf die Resozialisierungschancen eher negativ
auswirken werden.
Im Dezember 1976 erfolgte der Wiederantritt der Sicherungsverwahrung. Im
August 1980 wurde die Sicherungsverwahrung erneut zur Bewährung ausge-
setzt. Im Januar 1983 wurde der Proband wieder verhaftet und im Februar 1984
erneut wegen Diebstahls in Tateinheit mit einem Waffendelikt zu einer Frei-
heitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Nachdem er diese Strafe im No-
vember 1986 verbüßt hatte, befand er sich wieder in Sicherungsverwahrung,
von der zehn Jahre Anfang des Jahres 1989 vollstreckt waren. Im August 1996
wurde die Maßregel nach insgesamt mehr als siebzehn Jahren zur Bewährung
ausgesetzt. Es existiert kein weiterer Eintrag im Bundeszentralregister.67

___________
66 Die strafrechtliche Karriere von Proband NRW 278 wurde bereits oben in Kapitel

11.2.4 geschildert, weil er lange auf die erste Aussetzung der Sicherungsverwahrung war-
ten musste.

67 Siehe bereits die Fallschilderung in Kinzig, 1996, 447 f.
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11.4 Rückfälle

11.4.1 Wiederverurteilungen und zugrunde liegende Delinquenz

Mehr als die Hälfte der 286 Probanden (n=148, 51,7%) ist seit der Ausgangsun-
tersuchung nicht mehr verurteilt worden.68

11.4.1.1 Bei allen wiederverurteilten 138 SV-Probanden

Von den wiederverurteilten 138 Probanden haben knapp zwei Drittel (85;
61,6%) eine Strafe auferlegt bekommen, weitere 26 (18,8%) zwei Strafen. Insge-
samt 27 Personen (19,6%) wurden drei- oder mehrfach wiederverurteilt, eine Per-
son (Ba-Wü 54) sogar vierzehnmal (Schaubild 34).

Insgesamt sind die 138 wiederverurteilten Probanden wegen 718 prozessualer
Taten belangt worden, zu insgesamt mehr als der Hälfte (insgesamt 76 Personen)
aber nur wegen einer (48 Personen, 34,8%) oder wegen zwei (28 Personen, 20,3%)
neuer Straftaten (Schaubild 35). Den Maximalwert erreichte Proband Ba-Wü 15
mit 156 Straftaten, darunter Handeltreiben und Erwerb von Betäubungsmitteln in
155 Fällen.

Betrachtet man sich die Delinquenz der 138 wiederverurteilten Straftäter (insge-
samt waren 860 Delikte zu verzeichnen), überwiegen, wie zu erwarten, die gewalt-
losen Straftaten (Schaubild 36). An der Spitze stehen mit 24,9% Verurteilungen nach

___________
68 Als Referenzzeitpunkt wurde, wie erwähnt, das Datum der Ausgangsuntersuchung

gewählt. Daher wurde z.B. der Proband Bay 117 (s. zuvor) nicht als rückfälliger Straftäter
erfasst.

Schaubild 34: Anzahl der SV-Probanden mit
Wiederverurteilungen
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dem BtMG, gefolgt von den Diebstahls-/Unterschlagungsdelikten mit 17,2%, der
Vermögensdelinquenz mit 15,6% und den Straßenverkehrsdelikten mit 10,1%.

An gravierenderen Straftaten waren zu verzeichnen: 44 Raub- bzw. Erpres-
sungsdelikte, davon 26 in qualifizierter Form, 40 Sexualstraftaten, darunter zehn-

Schaubild 35: Anzahl der von den 138 wiederverurteilten
SV-Probanden begangenen Straftaten
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Schaubild 36: Delinquenz der wiederverurteilten
138 SV-Probanden
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mal sexueller Missbrauch (§§ 176-176b StGB), 17 Vergewaltigungen und 13 sexu-
elle Nötigungen. Hinzu kamen 51 Körperverletzungs- sowie vier Tötungsdelikte.

11.4.1.2 Nach Tätergruppen

Betrachtet man die Zahl der wiederverurteilten Personen über die Tätergruppen
hinweg (Schaubild 37), schneiden die Diebe mit 60,0% wiederverurteilten Perso-
nen (27 von 45) besonders ungünstig, die Betrüger mit nur 35,0% (7 von 20) dage-
gen besonders günstig ab. Bei den Sexualtätern wie auch den Totschlägern wurden
jeweils mehr als die Hälfte nicht wiederverurteilt (Sexualtäter 55,0%, 55 von 100;
Totschläger 61,5%, 24 von 41). Die Raubtäter schneiden mit 54,2% (39 von 72)
wiederverurteilten Probanden dagegen schlechter ab. Dabei ist selbstverständlich
zu berücksichtigen, dass sich ein Teil der Personen ununterbrochen oder die meiste
Zeit im Vollzug befand.

Diejenigen Probanden, die schwer rückfällig wurden (mit Sexualstraftaten, Tö-
tungs-, Körperverletzungs-, Raub- und Erpressungsdelikten), hatten zumeist auch
zuvor wegen dieser Art Straftaten ihre Sicherungsverwahrung erhalten.

So entstammen von 24 Probanden, die neue Sexualstraftaten begingen, 18 der
Gruppe der Sexualstraftäter69 (Schaubild 38).

___________
69 Dabei handelt es sich um neun Probanden aus Baden-Württemberg (Nr. 3, 7, 45, 51,

53, 72, 82, 118 und 119), einen aus Bayern (Nr. 75) sowie acht aus Nordrhein-Westfalen
(Nr. 127, 143, 145, 146, 194, 195, 223 und 240).

Schaubild 37: Anzahl der Wiederverurteilungen nach
Tätergruppen

55

33
24

18
13

5

25 23

10
17

5 57
12

3 4 0 0

13
4 2 6 2 0

0
10
20
30
40
50
60

Sexualtäter Raubtäter Totschläger Diebe Betrüger andere
Täter

An
za
hl
de
rP
ro
ba
nd
en

keine eine zwei mehr als zwei



216 Die eigene empirische Untersuchung

Gegen 13 von ihnen70 wurde wiederum Sicherungsverwahrung angeordnet. An-
dererseits sind aber zugleich 82 von 100 Probanden aus dieser Tätergruppe (82%)
nicht mehr mit einer Sexualstraftat auffällig geworden. Zwei Probanden mit insge-
samt drei Tötungsdelikten waren ebenfalls Sexualstraftäter, ein weiterer mit einem
versuchten Totschlag gehört der Gruppe der Totschläger an.

___________
70 Dabei handelt es sich um sechs Probanden aus Baden-Württemberg (Nr. 45, 51, 53,

72, 118 und 119), einen aus Bayern (Nr. 75) sowie sechs aus Nordrhein-Westfalen (Nr.
127, 143, 146, 195, 223 und 240). Bei Proband Ba-Wü 82 ist nicht eindeutig klar, ob eine
erneute Sicherungsverwahrung angeordnet wurde, da das BZR zwar unter „angewendete
Vorschriften“ § 66 StGB, aber nicht explizit als Sanktion „Sicherungsverwahrung“ ver-
merkt.

Schaubild 38: Schwere Delinquenz der wiederverurteilten
SV-Probanden nach Tätergruppen
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In vergleichbarer Weise waren zwölf der 16 Personen, die erneut wegen Raub-
und Erpressungsdelikten verurteilt wurden, zuvor bereits der Gruppe der Räuber
zugeordnet worden.

Generell liegen die prozentualen Anteile der Probanden, die erneut mit schwerer
Delinquenz auffielen, niedrig (Schaubild 39). Die Sexualstraftäter wurden zu 18%
erneut wegen Sexualstraftaten, zu 15% auch wegen Körperverletzungsdelikten
(häufig in Tateinheit stehend) wiederverurteilt. Die Raubtäter wurden zu 17% wie-
der mit Raubstraftaten auffällig. Daneben wurden auch 13% der Probanden (das
sind realiter aber nur 5 von 39 Probanden) aus der Gruppe der Totschläger erneut
wegen Körperverletzungsdelikten verurteilt.

11.4.2 Verhängte Sanktionen

Wie bereits erwähnt, wurde die Mehrheit der SV-Probanden (148 von 286 Per-
sonen, 51,7%) nach dem letzten Erhebungstermin nicht mehr verurteilt.

11.4.2.1 Bei allen wiederverurteilten 138 SV-Probanden

Von den wiederverurteilten 138 Probanden erhielten zusammen knapp zwei Drit-
tel (n=89, 64,5%) eine oder mehrere Freiheitsstrafen ohne Bewährung, teilweise ne-

Schaubild 39: Prozentualer Anteil der mit schwerer
Delinquenz rückfälligen SV-Probanden nach Tätergruppen
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ben weiteren Sanktionen. Ein knappes Viertel (34; 24,6%) wurde nur noch mit ei-
ner (oder mehreren) Geldstrafen sanktioniert.71 Immerhin 15 Probanden (10,9%)
kamen mit einer (oder mehreren) Freiheitsstrafen mit Bewährung, teilweise zusam-
men mit weiteren Geldstrafen, davon (Schaubild 40).

Gegen 23 der 138 wiederverurteilten Probanden (16,7%) wurde erneut Siche-
rungsverwahrung angeordnet. Gegen eine Person wurde die Unterbringung im psy-
chiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB ausgesprochen.

___________
71 Dazu, dass dieser minder schwere Rückfall nach Entlassung aus Sicherungsverwah-

rung nicht selten zu sein scheint, vgl. auch Bischof, MschrKrim 2000, 346 (356).

Schaubild 40: Gegen die 138 wiederverurteilten
SV-Probanden verhängte Strafen
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11.4.2.2 Nach Tätergruppen

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man zusammenstellt, welche Probanden der
jeweiligen Tätergruppe eine Geldstrafe, eine Freiheitsstrafe mit oder eine solche
ohne Bewährung erhielten (Schaubild 41). Von den rückfälligen 45 Sexualtätern
wurden 32 (71,1%) zumindest auch zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verur-
teilt. Den geringsten Anteil weisen insoweit die Diebe auf, bei denen nur etwas
mehr als die Hälfte (14 von 27) auch mit einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung
sanktioniert wurde.

Die verhängten Freiheitsstrafen ohne Bewährung (allerdings unter Ausschluss
zweier lebenslanger Freiheitsstrafen)72 fielen im Durchschnitt geringer aus als die
noch für die Anlasstat angeordneten.

Selbst bei den Sexual- und Raubtätern erreichen sie im Durchschnitt nicht einmal
vier Jahre (47,2 bzw. 47,9 Monate) bei einem Median von rund drei bzw. zweiein-
halb Jahren (Schaubild 42).

___________
72 Selbige erhielten die Probanden NRW 195 und 240.

Schaubild 41: Anzahl/Anteil der rückfälligen SV-Probanden
nach Art der auferlegten Sanktion
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Zu mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe wurden insgesamt neun Sexualtäter,73

neun Raubtäter,74 zwei Totschläger,75 drei Diebe,76 ein Betrüger77 und ein sonstiger
Straftäter78 verurteilt.

Unter den 23 erneut mit der Maßregel nach § 66 StGB sanktionierten Straftätern
befanden sich 13 Sexualtäter,79 fünf Raubtäter80 sowie jeweils ein Totschläger,81

ein Dieb,82 ein Betrüger83 sowie zwei Probanden der Rubrik andere Täter.84

___________
73 Ba-Wü 7 (zwei Freiheitsstrafen von zwei Jahren neun Monaten und drei Jahren neun

Monaten Länge) und 45, Bay 15 und 75 sowie NRW 127, 143, 145, 195 und 240.
74 Ba-Wü 83 und 109, Bay 16 sowie NRW 29, 86, 130, 139, 211 (zwei Freiheitsstrafen

von fünf und vier Jahren Länge) und 214.
75 Ba-Wü 115 und NRW 4.
76 Bay 107 sowie NRW 54 (zwei Freiheitsstrafen von vier Jahren sechs Monaten und

zwei Jahren acht Monaten Dauer) und 141.
77 Ba-Wü 16.
78 Bay 35.
79 Ba-Wü 45, 51, 53, 118 und 119, Bay 15 und 75 sowie NRW 127, 143, 146, 195, 223

und 240.
80 Bay 16 sowie NRW 11, 29, 130 und 214.
81 NRW 4.
82 Bay 107.
83 Ba-Wü 16.

Schaubild 42: Durchschnittliche Länge der verhängten
Freiheitsstrafen ohne Bewährung nach Tätergruppen

47,2 47,9

22,9
29,6

36,2

50

36,3
31

19,8
25,7

20

60

0

10

20

30

40

50

60

70

Sexualtäter
(n=30)

Raubtäter
(n=25)

Totschläger
(n=10)

Diebe
(n=14)

Betrüger
(n=5)

andere
Täter (n=3)

Dauer der Freiheitsstrafe(n) in Monaten

Lä
ng
e
in
M
on
at
en

Durchschnitt Median



Die Legalbewährung der Sicherungsverwahrung 221

Überprüft man den Zusammenhang zwischen der Höhe der Freiheitsstrafe und
der (erneuten) Anordnung von Sicherungsverwahrung, zeigt sich, dass von acht
Sexualstraftätern, die eine neue Einzelfreiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren er-
hielten, sieben zugleich Sicherungsverwahrung auferlegt bekamen. Darüber hinaus
wurde auch gegen sechs Sexualstraftäter Sicherungsverwahrung angeordnet, ob-
wohl sie zu vergleichsweise geringen Freiheitsstrafen von unter fünf Jahren verur-
teilt wurden (Schaubild 43).85

In den anderen Tätergruppen ist der Ausschöpfungsgrad für die Sicherungsver-
wahrung geringer. So erhielt bei den Raubtätern, den Totschlägern und den Dieben
nur die Hälfte der Personen mit Verurteilungen über fünf Jahren zugleich eine Si-
cherungsverwahrung. Auch gab es nur zwei Probanden, die eine Maßregel nach
§ 66 StGB auferlegt bekamen, ohne zugleich zu einer Freiheitsstrafe von mehr als
fünf Jahren verurteilt worden zu sein.86

11.4.3 Einzelne SV-Probanden mit schweren Rückfällen

Werfen wir nun einen Blick auf die kriminelle Karriere der Probanden mit einem
schweren Rückfall, unterteilt nach Tätergruppen.

___________
84 Bay 35 sowie NRW 27.
85 Probanden Ba-Wü 51: drei Jahre; Ba-Wü 53: vier Jahre; Ba-Wü 118: zwei Jahre vier

Monate; Ba-Wü 119: drei Jahre sowie NRW 146: drei Jahre ein Monat und NRW 223: vier
Jahre neun Monate.

86 NRW 11 und 27: jeweils fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Schaubild 43: Höhe der Freiheitsstrafe und Anordnung
von Sicherungsverwahrung
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11.4.3.1 Sexualtäter mit schwerem Rückfall

Zwei Sexualtäter (NRW 195 und 240) wurden wegen insgesamt drei Tötungsde-
likten erneut verurteilt.

! Bei dem Probanden NRW 195 handelt es sich, wie bereits erwähnt, um Bernd
Büch dessen Rückfalltat zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im
nordrhein-westfälischen Landtag führte.87 Wegen der im Abschlussbericht ent-
haltenen ausführlichen Falldokumentation sollen hier nur einige zentrale Fakten
geschildert werden.
Büch, Jahrgang 1948, wurde im Oktober 1985 wegen versuchter Vergewalti-
gung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe
von acht Jahren verurteilt. Gleichzeitig wurde Sicherungsverwahrung angeord-
net. Ausweislich der Urteilsfeststellungen hatte er nach einer Flucht aus dem
Westfälischen Landeskrankenhaus Eickelborn, in dem er nach § 63 StGB un-
tergebracht war, eine Schwesternschülerin, um sie zu vergewaltigen, heftig ge-
würgt, bis er bei der Tatausführung gestört wurde. Dann ließ er die bewusstlose
und blutüberströmte Frau liegen. Die materiellen Voraussetzungen der Siche-
rungsverwahrung wurden wie folgt begründet: „Die Gesamtwürdigung des An-
geklagten und seiner in der Vergangenheit begangenen Straftaten ergibt, daß
er infolge eines Hangs im sexuellen Bereich zu erheblichen Straftaten, nament-
lich zu solchen, durch welche die Opfer seelisch und körperlich schwer geschä-
digt werden, für die Allgemeinheit gefährlich ist. Der Angeklagte hat den Hang,
aufkommende sexuelle Wünsche gegen den Willen der betroffenen Personen
unter Anwendung erheblicher Gewalt durchzusetzen und dadurch erhebliche
rechtswidrige Taten zu begehen, wobei die Opfer seelisch oder körperlich
schwer geschädigt werden. Deutliche Hinweise insbesondere auf letzteres sind
die festgestellten, von ihm verursachten Schäden bei den früheren Opfern und
auch die Schäden körperlicher und seelischer Art, die er bei (...) angerichtet
hat. Die Prognose für die Zukunft ist ungünstig. Der Angeklagte ist für die All-
gemeinheit gefährlich. Die Rückfallgefahr ist derzeit sehr groß aufgrund seiner
bestehenden Hypersexualität und den damit in Zusammenhang stehenden sadis-
tischen Phantasien. Welche Behandlungsmöglichkeiten es für den einsichtigen
und behandlungswilligen Angeklagten gibt, vermag das Schwurgericht nicht zu
entscheiden. Der Angeklagte muß von sich aus ärztlichen Rat einholen und sich
um die ihm empfohlene Behandlung bemühen.“
In seinem Gutachten hatte der psychiatrische Sachverständige eine Kastration
empfohlen: „Die einzige Möglichkeit einer wirklichen Hilfe besteht in einer
operativen Entfernung der Keimdrüsen, da dieser Eingriff erfahrungsgemäß in
sehr vielen, wenn auch nicht allen Fällen eine deutliche Reduzierung der sexu-
ellen Aktivität zur Folge hat. Allerdings ist mit gewissen Nebenwirkungen zu

___________
87 LT-Drs. 12/4747.
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rechnen. (...) Nach einem operativen Eingriff ist eine längere Beobachtungszeit
(etwa zwei Jahre) erforderlich, um das Gesamtverhalten von Herrn Büch be-
obachten und bewerten zu können.“
Büch, der sich immer wieder um eine Vorvollstreckung der Maßregel des § 63
StGB bemühte, wurde im April 1997 von der Justizvollzugsanstalt Aachen in
die Rheinischen Kliniken Düren zur Vollstreckung dieser Maßregel überführt.
Vorangegangen war ein umfassender Schriftwechsel, insbesondere eine unter-
schiedliche Einschätzung zweier psychiatrischer Sachverständiger über die
Therapiewillig- und -fähigkeit des Probanden. Ein Jahr später, im April 1998,
gelang Büch unter Mitwirkung von zwei Helfern die Flucht. Zwei Tage nach
seiner Flucht ermordete er in Sennewitz/Sachsen-Anhalt zwei Menschen und
vergewaltigte zwei Frauen, die er über viele Stunden als Geiseln nahm. Deswe-
gen wurde er vom Landgericht Halle/Saale im März 1999 zu einer lebenslangen
Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte darüber hinaus die besondere
schwere Schuld des Angeklagten fest und ordnete seine (erneute) Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwahrung an.

! Proband NRW 240, Jahrgang 1949, war im Januar 1986 u. a. wegen „Verge-
waltigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung“ zu einer Freiheitsstrafe von
sechs Jahren drei Monaten und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt
worden. Im Juni 1992 war die Strafvollstreckung erledigt. Die Sicherungsver-
wahrung wurde im August 1994 zur Bewährung ausgesetzt.
Im Juni 1995 wurde der Proband wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in
einem besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten verur-
teilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, im November 1995 wegen Dieb-
stahls zu einer Geldstrafe.
Knapp drei Jahre später erfolgte im Juni 1998 wegen fahrlässiger Trunkenheit
im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis die
Verurteilung zu einer weiteren Geldstrafe, im April 1999 wegen der gleichen
Delikte zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten, die zur Bewährung ausge-
setzt wurde.
Im September 1999 wurde der Proband wegen „Mordes in Tateinheit mit Ver-
gewaltigung, Vergewaltigung, Nötigung in Tateinheit mit Körperverletzung in
zwei Fällen und unerlaubte Ausübung der tatsächlichen Gewalt über eine halb-
automatische Selbstladekurzwaffe“ zu lebenslanger Freiheitsstrafe und (zwei-
ter) Sicherungsverwahrung verurteilt. Zudem wurde die besondere Schwere der
Schuld festgestellt.
Laut Presseberichten hatte der Proband bereits im August 1998 in seiner Bo-
chumer Firma eine 16-jährige Schülerin an einen Fernsehsessel gefesselt, ver-
gewaltigt und ermordet. Der Leichnam des Opfers wurde erst Ende März 1999
entdeckt. „Neben der Verurteilung wegen Mordes, Vergewaltigung und sexu-
eller Nötigung ordnete das Gericht verschärfte Bedingungen für den Fall an,
dass in ferner Zukunft eine bedingte Haftentlassung auf Bewährung überprüft
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wird. „Er ist für die Allgemeinheit sehr gefährlich und gilt als potenzieller Wie-
derholungstäter", sagte der Richter. Im Urteil des … Schwurgerichts wurden …
auch drei sexuelle Übergriffe des Elektrikers auf seine 25 Jahre alte Frau mit
abgeurteilt. Mit ihrer Anzeige im Februar (1999) hatte die aus Asien stam-
mende Frau die Polizei auf die Spur des Mörders gebracht. Im Prozess hatte
der Angeklagte die Tötung der Schülerin als tragischen Unfall dargestellt und
die Vergewaltigung bestritten.“88

Gegen weitere sechs rückfällige Sexualstraftäter89 wurden Freiheitsstrafen von
acht oder mehr Jahren ausgesprochen. Betrachtet man sich diese Personen, fällt
zweierlei auf. Zum einen wurden fünf davon einschlägig rückfällig,90 also erneut
wegen Sexualstraftaten verurteilt. Zum anderen bekamen, wie bereits oben er-
wähnt, ebenfalls fünf der sechs eine weitere Sicherungsverwahrung auferlegt.91

Diese schweren Rückfälle sollen nunmehr etwas genauer beleuchtet werden, zu-
nächst die vier Probanden mit langen Freiheitsstrafen und Sicherungsverwahrung
wegen neuer Sexualstraftaten.

! Bei dem Probanden Ba-Wü 45, Jahrgang 1950, war die Sicherungsverwahrung
im September 1990 nach sechs Jahren Dauer und neun Jahren Freiheitsentzug
insgesamt zur Bewährung ausgesetzt worden. Er wurde im November 1993
wegen „Vergewaltigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung und mit vorsätzli-
cher Körperverletzung, Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körper-
verletzung“ zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und zweiter Sicherungs-
verwahrung verurteilt. Seit Februar 2002 wird der Proband wieder verwahrt.

! Proband Bay 75, Jahrgang 1949, kann als Beispiel für einen Rückfälligen trotz
positiver psychiatrischer Prognose dienen. Er wurde im Jahr 1984 wegen
Vergewaltigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe
von acht Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt, die er im August 1994
antrat.
Im Januar 1996 attestierte ein Gutachter eine „ausgeprägte Beziehungsstörung“.
Bei einem so gelagerten Störungsbild sei eine Kombination von psychothera-
peutischen und sozialtherapeutischen Behandlungsstrategien angezeigt. Diese
Therapieform könne in einem psychiatrischen Krankenhaus besser angeboten
werden als in einer Justizvollzugsanstalt, und zwar aus organisatorischen, vor
allem jedoch aus personellen Gründen. Dem schloss sich die Strafvoll-
streckungskammer an und beschloss im März 1996 die Überstellung ins psy-
chiatrische Krankenhaus nach § 67a Abs. 2 StGB.

___________
88 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.3.1999.
89 Ba-Wü 45, Bay 15 und 75, NRW 127, 143 und 145.
90 Alle bis auf den Probanden Bay 15.
91 Alle bis auf den Probanden NRW 145. Warum dieser keine Sicherungsverwahrung

erhielt, wird sogleich gezeigt.
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Im April 1997 befürwortete ein weiterer Gutachter die Aussetzung der Maßre-
gel zur Bewährung: „Durch den Vollzug der Maßregel in einem psychiatrischen
Krankenhaus sind die Resozialisierungsbemühungen bisher erheblich vorange-
kommen.“ Es sei bereits eine mehrtägige Beurlaubung zum Betreuer erfolgt.
Das zentrale Problem liege „in einer ausgeprägten Beziehungsstörung“. Die
zentralen Symptome einer dissozialen Persönlichkeit seien bei dem Probanden
heute nicht mehr feststellbar. Auch werde er durch einen ehrenamtlichen
Betreuer und seine Familie gestützt.
„Zusammenfassend ist festzustellen, daß im Ergebnis der Begutachtung die ge-
nannten legalprognostischen Problemkreise mehrheitlich positiv zu bewerten
sind. Insofern ist aus Sicht des Sachverständigen zu empfehlen, bereits laufende
Vollzugslockerungen zügig auszubauen und zu erweitern. Dabei sollte die zeit-
liche Vorgabe in das therapeutische Ermessen der behandelnden Ärzte gestellt
werden. Für den Sachverständigen ist es vorstellbar, daß eine Entlassung auf
Bewährung in den nächsten sechs Monaten vorbereitet werden kann.“
Bereits drei Monate später, im Juli 1997, beschloss die Strafvollstreckungskammer
die Maßregelaussetzung. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein. Sie
war der Auffassung, die Entlassung sei, auch angesichts des Gutachtens, verfrüht. Im
Oktober 1997 erfolgte aufgrund eines Sicherungshaftbefehls u. a. wegen Verdachtes
einer neuerlichen Vergewaltigung die erneute Festnahme.
Im März 1998 wurde für den neuen Strafprozess ein „nervenärztliches Gut-
achten“ erstellt mit „gutachterlichen Ausführungen zur Frage nach den Voraus-
setzungen für die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung (§ 66 StGB)“.
Darin heißt es: „Diese Tat ist meines Erachtens im Zusammenhang mit der
bekannten Kriminalität des Probanden und seiner dissozialen Persönlich-
keitsstruktur zu sehen. … Die sexuellen Aggressionsdelikte sind nicht losgelöst
von der polyvalenten Kriminalität zu betrachten, sondern ein Teil dieser im
Sinne der Persönlichkeitsstörung mit teils histrionischen, teils schizoiden und
dissozialen Prägungen. Diese Persönlichkeitsstrukturen sind bei der Betrach-
tung des Persönlichkeitsquerschnitts früh bereits zur Ausbildung mit sozialer
und forensischer Bedeutung gekommen und haben unabhängig von Gefängnis-
strafen und Bemühungen im Maßregelvollzug aus meiner Sicht eine feste
fixierte Strukturierung bei dem jetzt 48-jährigen Probanden. … Somit bleibt
abschließend gutachterlich festzustellen, daß bezüglich der Frage nach den
Voraussetzungen für die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung die
dargelegte Persönlichkeitsstruktur mit den beschriebenen Persönlichkeits-
störungen, insbesondere mit der dissozialen Prägung, verbunden mit der bisher
zu beobachtenden Delinquenz, insbesondere auch im Bereich aggressiver
Sexualdelinquenz, ein Hang zu erheblichen rechtswidrigen Taten im Falle des
Herrn X erkennen und eine ungünstige Kriminalprognose konstatieren läßt.“
Im Mai 1998 erfolgte der Widerruf der Aussetzung der Sicherungsverwahrung
zur Bewährung, da der Verurteilte nach Aktenlage „als gefährlicher Sexual-
straftäter“ anzusehen sei.
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Im Juli 1998 wurde der Proband zu elf Jahren Gesamtfreiheitsstrafe (Einzel-
strafen: neun Jahre für die Vergewaltigung und zweieinhalb Jahre sowie sechs
Monate, jeweils wegen Betrugs) verurteilt. Zudem wurde erneut Sicherungsver-
wahrung angeordnet. Dazu führte das Gericht u. a. aus: „Nach dem Gutachten
des Sachverständigen X ist der Hang des Angeklagten … zu bejahen. … Diese
Wertung hat die Kammer überzeugt.“
Die Süddeutsche Zeitung berichtete über den Prozess am 10.7.1998 wie folgt:
„Elf Jahre Freiheitsstrafe, im Anschluss daran Sicherungsverwahrung: So
lautet das Urteil der ersten Strafkammer am Landgericht Landshut über den
48-jährigen Schriftsetzer, der im August 1997 in Landshut eine 19-jährige
Apothekenhelferin brutal vergewaltigt und anschließend in einer Scheune
gefesselt hatte. Die Kammer verurteilte ihn wegen Geiselnahme und Vergewal-
tigung sowie wegen zweier Fälle von Betrug, die er vom Bezirkskrankenhaus
Mainkofen aus begangen hatte. Der Mann sei ein ‚unverbesserlicher Hang-
täter’, sagte die Vorsitzende Richterin Alexandra Pflügler-Worle in der Urteils-
begründung, in der sie ausführlich auf die strafrechtliche Laufbahn des Ange-
klagten einging. Fast 25 Jahre hat er bereits im Gefängnis oder in der Psychia-
trie verbracht. Er ist vielfach vorbestraft, viermal hat er schon Frauen verge-
waltigt. Ein Gutachter bescheinigte ihm volle Schuldfähigkeit. Er sei kein
Trieb-, sondern ein Gewalttäter, der in den Vergewaltigungen seinen Hass auf
Frauen zum Ausdruck bringe. Staatsanwalt Norbert Kraus erkannte eine
erhebliche kriminelle Veranlagung. Er forderte zwölf Jahre Freiheitsstrafe.
Viele Prozessbeobachter fragten sich, weshalb dieser Mann überhaupt auf
freien Fuß kam, der zuletzt 1983 eine Frau während eines Hafturlaubs verge-
waltigt hatte. Das Landgericht Memmingen verurteilte ihn danach zu einer
Freiheitsstrafe von acht Jahren und ordnete die anschließende Sicherungs-
verwahrung an. … Gutachter und Juristen kamen im vergangenen Jahr zu dem
Schluss, dass der Schriftsetzer eine Chance verdient hat. Das wurde der 19-jäh-
rigen Apothekenhelferin zum Verhängnis. Die Vertreterin der Nebenklage,
Angelika Kubitschek, kritisierte in ihrem Plädoyer, dass die Psychiatrie in
diesem Fall ihrer Verantwortung auf eklatante Weise nicht gerecht geworden
sei.
Die Folgen für das Opfer und ihre Familie seien heute noch gar nicht abseh-
bar. Im März 1996, 13 Jahre nach der letzten Tat, wurde der 48-Jährige aus
der Justizvollzugsanstalt Straubing ins Bezirkskrankenhaus Mainkofen verlegt.
Dort wurde geprüft, wie er sich unter gelockerten Bedingungen verhielt. Schritt
für Schritt erhielt er immer mehr Freiheiten, die es ihm letztendlich auch
ermöglichten, mit gefälschten Papieren einen Bankkredit über 12.000 Mark zu
bekommen und für 126.000 Mark eine nicht existierende Druckmaschine zu
verkaufen.
Im August 1997 wurde der 48-Jährige schließlich auf Bewährung aus der
Sicherungsverwahrung entlassen. Auf der Basis des Gutachtens eines externen
Arztes fasste die Strafvollzugskammer des Landgerichts Deggendorf diesen



Die Legalbewährung der Sicherungsverwahrung 227

Beschluss. Die Staatsanwaltschaft Memmingen als die Behörde, die den
Prozess gegen den Schriftsetzer 1983 ins Rollen brachte, legte dagegen
Beschwerde ein. Die Entscheidung wurde jedoch vom Oberlandesgericht in
Muenchen bestätigt. ‚Vor einer Fehlprognose ist man nie hundertprozentig
sicher’, erklärte Gerhard Zierl, Sprecher des Bayerischen Justizministeriums.
Er verweist darauf, dass zum 1. April die gesetzlichen Vorgaben entscheidend
verschärft worden seien. Ob der Angeklagte, der das Urteil annahm, zu
Lebzeiten noch einmal auf freien Fuß kommt, ist fraglich.“

! Proband NRW 127, Jahrgang 1952, wurde im Jahr 1986 wegen Vergewaltigung
in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von
neun Jahren verurteilt. Im Juli 1997 trat er die Sicherungsverwahrung an. Im
Februar 2001 erhielt er wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher
Körperverletzung eine weitere Freiheitsstrafe von neun Jahren. Erneut wurde
Sicherungsverwahrung angeordnet. Da das Bundeszentralregister keine Ausset-
zung vermerkt, ist anzunehmen, dass die Rückfalltat während eines Hafturlaubs
o. ä. begangen wurde.

! Proband NRW 143, Jahrgang 1952, war im Mai 1986 wegen Vergewaltigung
zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und anschließender Sicherungsver-
wahrung verurteilt worden, die im Januar 1995 zur Bewährung ausgesetzt
wurde. Bereits im Dezember 1996 wurde er wegen versuchter Vergewaltigung
in Tateinheit mit sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren
und erneuter Sicherungsverwahrung verurteilt.
Im April 2003 lehnte die Strafvollstreckungskammer die Aussetzung dieser
Restfreiheitsstrafe und der beiden Sicherungsverwahrungen zur Bewährung ab.
In seiner Anhörung vor der Strafvollstreckungskammer führte der Verwahrte
u. a. aus: „Ich hoffe, dass das Ergebnis so ist, dass ich in der Anstalt nicht nur
verwahrt werde, sondern dass man sich noch aktiv bemüht, eine Änderung
herbeizuführen. Ich möchte nicht, dass aufgrund des jetzigen Gutachtens alle
Bemühungen um mich eingestellt werden.“

! Auch Proband NRW 145, Jahrgang 1944, erhielt eine lange Freiheitsstrafe
wegen einer neuen Sexualstraftat, aber ohne eine weitere Sicherungsver-
wahrung auferlegt zu bekommen. Er war bereits im Jahr 1981 wegen Verge-
waltigung in Tateinheit mit Entführung sowie Raub in Tateinheit mit gefähr-
licher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt wor-
den, deren Vollstreckung im Dezember 1991 erledigt war. Im August 1993
wurde die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt, im September
1996 wurde sie nach Ablauf der dreijährigen Führungsaufsicht für erledigt
erklärt. Der Proband wurde jedoch im Januar 1999 wieder rückfällig und wegen
Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt.
Dabei hatte das Landgericht Sicherungsverwahrung angeordnet. Diese wurde
auf die Revision des Angeklagten hin aufgehoben. Der Zweite Strafsenat des
BGH führte dazu in seinem Urteil vom Mai 2000 aus: „Das Landgericht hat in
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den Urteilsgründen dazu selbst ausgeführt, infolge eines Versehens die
Berücksichtigungsfähigkeit der (letzten) Vortat gemäß § 66 Abs. 4 StGB zu
Unrecht bejaht zu haben, und deshalb auf eine weitere Begründung der Anord-
nung verzichtet. Diese muss mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 66
Abs. 1 StGB deshalb entfallen.“92 Laut einem Pressebericht hatte der Proband
die Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährtin vergewaltigt.93

! Die kriminelle Karriere des Probanden Bay 15, der im März 1998 wegen
schweren Raubes (Tatzeit August 1996) zu einer Freiheitsstrafe von neun Jah-
ren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde, wurde bereits
geschildert.94

Schließlich erhielten weitere sechs Sexualstraftäter eine erneute Sicherungsver-
wahrung, ohne dass die daneben angeordnete Freiheitsstrafe die Grenze von fünf
Jahren erreichte.

! Proband Ba-Wü 51 wurde nach Aussetzung einer Restfreiheitsstrafe wieder rückfäl-
lig, so dass seine kriminelle Karriere schon zuvor beschrieben wurde.95

! Proband Ba-Wü 53, Jahrgang 1959, wurde im Jahr 1983 wegen sexueller Nöti-
gung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer
viereinhalbjährigen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung
verurteilt, die im November 1996 nach mehr als sieben Jahren zur Bewährung
ausgesetzt wurde. Nach der Begehung zweier Verkehrsdelikte, die im Juli 1999
zu einer Geldstrafe und im Januar 2000 zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe
führten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verzeichnet das Bundeszentralre-
gister einen weiteren Eintrag aus dem Oktober 2001. Hier wurde der Proband
wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverlet-
zung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zweiter Sicherungsverwah-
rung verurteilt.

! Proband Ba-Wü 118, Jahrgang 1942, wurde bereits im Alter von 27 Jahren (1970)
wegen „Gewaltunzucht in Tateinheit mit Unzucht mit einem Kinde als gefährlicher
Sittlichkeitsverbrecher“ zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und erster Siche-
rungsverwahrung verurteilt, die er im Dezember 1974 antrat. Im Jahr 1977 attestierte
ein Gutachter eine „Sexualneurose“, bei der die Behandlungsmöglichkeiten er-
schöpft seien, empfahl aber gleichwohl eine Aussetzung, die dann im April 1980
nach mehr als fünf Jahren Sicherungsverwahrung erfolgte.
Im September 1980 wurde der Proband rückfällig und zwei Jahre danach we-
gen Beleidigung, versuchten sexuellen Missbrauchs und sexueller Nötigung in

___________
92 BGH, B v. 3.5.2000 – 2 StR 90/00.
93 Rhein-Zeitung vom 29.9.1999.
94 S. oben Kapitel 11.2.7.2.2.
95 In Kapitel 11.2.3.
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drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und zweiter Sicherungsver-
wahrung verurteilt.
Nachdem im März 1990 diese Strafe verbüßt war, wurde wiederum Siche-
rungsverwahrung vollstreckt. Nachdem die erste Sicherungsverwahrung mit Er-
reichung der Zehn-Jahres-Grenze im November 1994 erledigt war, trat der Pro-
band die zweite Sicherungsverwahrung an.
Im März 1997 wurde nach mehr als 12 Jahren die Sicherungsverwahrung er-
neut zur Bewährung ausgesetzt. Der Proband wurde umgehend wieder rückfäl-
lig und wegen „sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie sexueller Nötigung
in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern und vorsätzliche Körper-
verletzung“ zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren vier Monaten und dritter
Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Juli 2002 befand er sich wieder in Siche-
rungsverwahrung, die jetzt mehr als 15 Jahre andauert.96

! Gegen den Probanden Ba-Wü 119, geboren im Jahr 1954, war die erste Siche-
rungsverwahrung im Jahre 1980 neben einer fünfjährigen Freiheitsstrafe wegen
versuchter Vergewaltigung in drei Fällen angeordnet worden. Nach Verbüßung
einer weiteren kurzen Freiheitsstrafe von zwei Monaten wurde die Sicherungs-
verwahrung zur Bewährung ausgesetzt. Es folgten zunächst zwei weitere Ver-
urteilungen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten im November 1988 sowie
zu einer Geldstrafe im Dezember 1993, bevor gegen den Probanden im März
1994 wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körper-
verletzung erneut eine dreijährige Freiheitsstrafe verhängt und Sicherungsver-
wahrung angeordnet wurde.

! Proband NRW 146, Jahrgang 1949, erhielt seine erste Sicherungsverwahrung
im Jahr 1988 neben einer dreieinhalbjährigen Freiheitsstrafe wegen sexueller
Nötigung in Tateinheit mit Beleidigung und Beleidigung in drei Fällen. Nach-
dem die Sicherungsverwahrung im Juli 1993 zur Bewährung ausgesetzt worden
war, wurde er zunächst im April 1994 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe
verurteilt. Im Januar 1996 wurde wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit
sexuellem Missbrauch von Kindern sowie wegen sexuellen Missbrauchs von
Kindern in zwei Fällen eine weitere dreijährige Freiheitsstrafe verhängt und
wieder Sicherungsverwahrung angeordnet. Aus dieser und einer weiteren Geld-
strafe wegen Steuerhinterziehung wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei
Jahren einem Monat gebildet, die im März 2000 vollstreckt worden war. Seit-
dem (Stand: Juli 2002) wird Sicherungsverwahrung vollstreckt.

! Die gegen den Probanden NRW 223, Jahrgang 1959, angeordnete Sicherungs-
verwahrung stammt vom Februar 1990. Parallel dazu wurde wegen sexueller
Nötigung in zwei Fällen eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verhängt,
die im Januar 1995 vollstreckt war. Im März 1995 wurde die Sicherungsver-
wahrung zur Bewährung ausgesetzt. Bereits im August 1995 wurde der Pro-

___________
96 Der Fall wird bereits in der Ausgangsuntersuchung (Kinzig 1996, 451 f.) geschildert.
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band rückfällig und im November 1996 wegen versuchter sexueller Nötigung in
Tatmehrheit mit Urkundenfälschung zu einer weiteren Freiheitsstrafe von vier
Jahren neun Monaten und zweiter Sicherungsverwahrung verurteilt, in der sich
der Proband zum Erhebungszeitpunkt im Juli 2002 noch befand.

11.4.3.2 Raubtäter mit schwerem Rückfall

Bei den Raubtätern zogen dagegen von vier Freiheitsstrafen von acht und mehr
Jahren97 nur zwei die gleichzeitige Anordnung von Sicherungsverwahrung nach
sich.98

! Proband Bay 16, Jahrgang 1960, hatte seine erste Sicherungsverwahrung schon
im Jahr 1986 wegen verschiedener Raub- und Sexualstraftaten neben einer
zehnjährigen Freiheitsstrafe erhalten. Bereits nach dem Ende des Strafvollzugs
wurde im Juli 1995 die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt.
Schon im Juli 1997 wurde der Proband u. a. wegen Vergewaltigung in Tatein-
heit mit Raub zu einer weiteren Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Zu-
dem wurde die zweite Sicherungsverwahrung angeordnet.

! Proband NRW 214, Jahrgang 1945, wurde im Mai 1995 wegen „schwerer räu-
berischer Erpressung in zwei selbständigen Fällen, in Tatmehrheit mit schwe-
rem Raub in einem Fall, in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung in
einem Fall“ zu einer neuerlichen Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt.
Außerdem wurde eine neue Sicherungsverwahrung angeordnet.99

! Proband Ba-Wü 83, Jahrgang 1957, ist seit dem Jahr 1984 mit mehreren
Unterbrechungen wegen Flucht in Haft. Im November 1987 wurde neben einer
Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen mehrfachen schweren Raubes auch
Sicherungsverwahrung angeordnet. Nachdem der Proband im Januar 1993 zum
wiederholten Male entflohen war, wurde er im Oktober 1994 wegen räube-
rischer Erpressung in drei Fällen zu einer weiteren Freiheitstrafe von elf Jahren
verurteilt, ohne dass erneut Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Insge-
samt war der Gefangene viermal flüchtig.
Dieser Fall zeigt exemplarisch die Schwierigkeiten, mit einer Person zu
arbeiten, die ohne jegliche zeitliche Entlassungsperspektive ist. Daneben ist den
ausgewerteten Unterlagen eine interessante Auseinandersetzung zwischen der
Justizvollzugsanstalt und der zuständigen Srafvollstreckungskammer über die
Durchsetzung von besonderen Sicherungsmaßnahmen zu entnehmen. Hinter-
grund war, dass im Februar 1998 wegen Fluchtgefahr die Verlegung des
Gefangenen in die JVA Schwalmstadt erfolgt war, die „besondere Sicherheits-

___________
97 Probanden Ba-Wü 83, Bay 16 sowie NRW 139 und 214.
98 Nämlich bei Bay 16 und NRW 214.
99 Da seine Sicherungsverwahrung schon früh zur Bewährung ausgesetzt wurde, wurde

sein strafrechtliches Schicksal bereits in Kapitel 11.2.3 geschildert.
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maßnahmen“ anordnete. Zur Begründung führte die JVA an, wegen der wieder-
holten Flucht des Gefangenen und der langen Dauer der noch unerledigten
Strafen nebst Sicherungsverwahrung sei von einer bestehenden Fluchtgefahr
auszugehen. Dagegen wehrte sich der Gefangene vor der Strafvollstreckungs-
kammer, die die Sicherungsmaßnahmen aufhob. Diese seien „von Anfang an
und bis heute unzulänglich begründet.“ Ein von der JVA vorgebrachter, vom
LKA stammender Hinweis auf das Vorhandensein von Fluchtgefahr sei ohne
Substantiierung „unbrauchbar.“ Dessen ungeachtet ordnete die JVA im Juni
1999 erneut Sicherungsmaßnahmen an, die von der Strafvollstreckungskammer
im Mai 2000 wieder aufgehoben wurden: „Entscheidend ist aber, dass die
Justizvollzugsanstalt aus der Zeit seit 1993, also aus mehr als sechsjährigem
Strafvollzug nicht von einem einzigen Verhalten des Gefangenen zu berichten
weiß, das auf eine erhöhte Fluchtgefahr schließen ließe. … Im Übrigen handelt
es sich bei der Argumentation der Anstalt um leere Worte oder um unhaltbare
Erwägungen.“ Die Rechtsbeschwerde, die der Leiter der JVA daraufhin
einlegte, wurde im September 2000 vom OLG Frankfurt/M. mit der Maßgabe
verworfen, dass der Ausspruch über die Feststellung der Rechtswidrigkeit der
nach dem 30. April 1999 weiter vollzogenen besonderen Sicherungs-
maßnahmen entfällt. In seinem Beschluss begründete das OLG zunächst, dass
entgegen der Auffassung der Strafvollstreckungskammer die Begründung der
Vollzugsbehörde die Annahme einer bei dem Antragsteller bestehenden
erhöhten Fluchtgefahr rechtfertige. Gleichwohl habe die Strafvollstreckungs-
kammer im Ergebnis zu Recht die getroffene Anordnung der Vollzugsbehörde
aufgehoben. Insbesondere die Kumulation der verschiedenen Maßnahmen sei
nicht ausreichend begründet worden.
Im März 2003 lehnte die Anstalt in ihrer Stellungnahme eine vorzeitige Entlas-
sung nach § 57 StGB ab. Strafende ist bei dem Gefangenen erst im Jahr 2015.
Der Anstaltsleiter schildert den Probanden wie folgt: „Zur Arbeit in einem der
hiesigen Werkbetriebe konnte Herr X bislang nicht eingesetzt werden, da er
sich exzessiv mit formal-kognitiven Aktivitäten bei der Durchsetzung seiner
Vorstellungen beschäftigt. … Herr X zeigt keine sichtbare Bereitschaft, bei der
Umsetzung der in den vorherigen Vollzugsplänen als notwendig erachteten
Vorgaben mitzuwirken und am Vollzugsziel mitzuarbeiten.“

! Proband NRW 139, Jahrgang 1944, wurde im Jahr 1983 wegen schweren Rau-
bes in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von neun Jah-
ren verurteilt. Daneben wurde Sicherungsverwahrung angeordnet. Aus dieser
und einer weiteren Freiheitsstrafe von neun Jahren sechs Monaten wurde im
November 1989 eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 ½ Jahren gebildet. Nach En-
de des Strafvollzuges wurde der Proband im November 1993 aus der Siche-
rungsverwahrung entlassen. Nachdem er im Juni 1995 erneut verhaftet worden
war, wurde er im Mai 1996 wegen eines gemeinschaftlichen schweren Raubes
zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Die zunächst ange-
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ordnete Sicherungsverwahrung hob der BGH im November 1996 auf, weil ent-
gegen § 246a StPO in der Hauptverhandlung kein Sachverständiger zur Gefähr-
lichkeitsprognose angehört worden war.100 Obwohl auf die erneute Anordnung
der Sicherungsverwahrung verzichtet wurde, liegt das Strafende erst im Jahr
2008.
Darüber hinaus erhielten drei weitere Raubtäter Sicherungsverwahrung:

! Proband NRW 11 bekam eine zweite Sicherungsverwahrung, obwohl gegen ihn
nur eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren verhängt wurde. Er, Jahrgang 1963,
wurde schon im Jahr 1989, u. a. wegen Raubes, zu einer neunjährigen Frei-
heitsstrafe und erster Sicherungsverwahrung verurteilt. Bereits im März 1999
wurde ihm wegen versuchter räuberischer Erpressung in Tateinheit mit sexuel-
ler Nötigung besagte Freiheitsstrafe von fünf Jahren auferlegt. Daneben wurde
Sicherungsverwahrung angeordnet.

! Gegen den Raubtäter NRW 29, Jahrgang 1958, wurde zunächst Sicherungs-
verwahrung im Jahr 1985 angeordnet neben einer zwölfjährigen Freiheitsstrafe
wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung
in drei Fällen jeweils tateinheitlich begangen mit einem Vergehen des unerlaub-
ten Führens einer halbautomatischen Selbstladewaffe. Nach einer weiteren
sechsmonatigen Freiheitsstrafe wegen Sachbeschädigung wurde die Siche-
rungsverwahrung im April 1997 zur Bewährung ausgesetzt. Im Mai 2001 wur-
de der Proband wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Frei-
heitsberaubung und Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer weiteren sieben-
jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Erneut wurde Sicherungsverwahrung ange-
ordnet.

! Proband NRW 130 wurde rückfällig, nachdem neben der ersten Sicherungs-
verwahrung auch ein Teil seiner Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wor-
den war. Seine strafrechtliche Karriere wurde daher bereits beschrieben.101

11.4.3.3 Weitere schwer rückfällige Straftäter
mit Anordnung von Sicherungsverwahrung

Bei fünf weiteren Tätern der anderen Probandengruppen wurde ebenfalls erneut
Sicherungsverwahrung angeordnet.

! Gegen den Probanden NRW 4, Jahrgang 1946, wurde bereits im Jahr 1981 die
erste Sicherungsverwahrung neben einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren neun
Monaten wegen einer „Körperverletzung im Rückfall“ verfügt. Im Oktober
1984 wurde die Maßregel zur Bewährung ausgesetzt. Nach einer weiteren Ge-
samtfreiheitsstrafe, wiederum u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, zu
zweieinhalb Jahren, die bis November 1989 vollstreckt wurde, und Widerruf

___________
100 BGH, B v. 13.11.1996 –2 StR 498/96.
101 In Kapitel 11.2.3.
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der Aussetzung der Sicherungsverwahrung wurde selbige im Juni 1994 erneut
zur Bewährung ausgesetzt. Im September 1996 wurde der Proband wegen einer
Reihe von Sexualstraftaten und Körperverletzungsdelikten zu einer Freiheits-
strafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Wiederum wurde Sicherungsverwah-
rung angeordnet.

! Proband Bay 107, Jahrgang 1939, bekam seine erste Sicherungsverwahrung
schon im Jahr 1979. Zeitgleich wurde er wegen zehnfachen Diebstahls zu einer
Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt, die er im April 1987 verbüßt hatte.
Nachdem der Täter im März 1992 nicht aus einem Hafturlaub zurückgekehrt
war, wurde er im Juni 1992 bei einem Einbruchsdiebstahl festgenommen. Im
Februar 1996 wurde er wegen Diebstahls in elf Fällen zu einer Freiheitsstrafe
von sechs Jahren verurteilt. Zusätzlich wurde ihm erneut Sicherungsverwah-
rung auferlegt.

! Proband Ba-Wü 16, Jahrgang 1938, erhielt seine erste Sicherungsverwahrung
im März 1988 neben einer zehnjährigen Freiheitsstrafe wegen 15fachen Betru-
ges. Nachdem die Sicherungsverwahrung im April 1999 vollständig zur Be-
währung ausgesetzt worden war, wurde der Proband umgehend rückfällig und
im Oktober 2001 wegen Betruges in 18 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sie-
ben Jahren verurteilt. Zudem bekam er zum zweiten Mal Sicherungsverwah-
rung.

! P!oband Bay 35, Jahrgang 1943, wurde im Mai 1988 wegen Diebstahls in drei
Fällen und Geldfälschung zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren mit
anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach Ende des Strafvollzuges
wurde die Sicherungsverwahrung im Juni 1992 zur Bewährung ausgesetzt. Be-
reits im März 1994 wurde der Proband wieder verurteilt, diesmal wegen ver-
suchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung in Tatmehrheit
mit schwerem Raub. Dafür bekam er eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jah-
ren und seine zweite Sicherungsverwahrung.

! Das Schicksal von Probanden NRW 27, bei dem im März 1995 die erste Siche-
rungsverwahrung nach Erreichen der Zehn-Jahres-Frist für erledigt erklärt wor-
den war, wurde bereits geschildert.102 Im März 1998 wurde er wegen schwerer
Brandstiftung (Tatzeit: Oktober 1997) erneut zu einer fünfjährigen Freiheits-
strafe verurteilt. Daneben wurde zum zweiten Male Sicherungsverwahrung an-
geordnet.

___________
102 In Kapitel 11.2.7.2.3.
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11.5 Dokumentation besonderer Probleme der Vollstreckung von Maß-
regeln, der Überweisung in eine andere Maßregel und der Entlas-
sungsvorbereitung sowie von gelungenen Entlassungen

Der Umstand, dass, wie geschildert, in einer Reihe von Fällen die Vollstre-
ckungshefte angefordert wurden, macht es möglich, anhand der Dokumentation
von Einzelschicksalen auf besondere Probleme der Vollstreckung von Maßregeln,
der Überweisung in eine andere Maßregel und der Entlassungsvorbereitung hinzu-
weisen, die beim Studium der Unterlagen erkennbar wurden.

11.5.1 Probleme der Vollstreckung von Maßregeln

Probleme bereiten Fälle, in denen Probanden in einem oder verschiedenen Er-
kenntnisverfahren unterschiedliche stationäre Maßregeln erhalten haben. In diesem
Fall stellt sich, auch im Verhältnis zur Freiheitsstrafe, die Frage einer sinnvollen
Vollstreckungsreihenfolge. Demonstriert werden kann dieses Problem an folgen-
dem Beispiel.

! Der Proband Ba-Wü 7, Jahrgang 1950, wurde im Jahr 1989 wegen vorsätz-
lichen Vollrauschs (Eintrag Nr. 11), dem eine sexuelle Attacke auf eine Frau
unter erheblichem Alkoholeinfluss zugrunde lag, zu drei Jahren Freiheitsstrafe
verurteilt. Außerdem wurden ihm die Maßregeln nach § 64 und § 66 StGB
auferlegt. Zuvor war er schon im Jahr 1980 (Nr. 9) wegen einer ebenfalls alko-
holisiert begangenen Vergewaltigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung zu
sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Hier hatte er die Maßregel nach
§ 63 StGB erhalten.
Nach Ende der Verbüßung dieser Freiheitsstrafe erfolgte im April 1986
zunächst eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB). Im
Anschluss an die Anordnung der Bezugsfreiheitsstrafe im Februar 1989 wurde
der Proband zunächst ab März 1989 in der Entziehungsanstalt untergebracht, ab
November 1991 wieder im psychiatrischen Krankenhaus. Im Dezember 1997
erfolgte dann die Überstellung in den Strafvollzug.
Im März 1998 (Nr. 16) wurde der Proband wegen schweren Raubes, er hatte
eine Drogeriefiliale nach einem Kneipenbummel überfallen, zu einer weiteren
Freiheitsstrafe von zwei Jahren neun Monaten verurteilt. Diesmal wurde wieder
die Maßregel nach § 63 StGB angeordnet, aus der er im Juni 1998 flüchtete.
Im Juli 2000 wurde er nach neuerlicher Festnahme wegen Wohnungseinbruchs-
diebstahls und versuchter sexueller Nötigung zu einer weiteren Freiheitsstrafe
von drei Jahren neun Monaten verurteilt (Nr. 17). Auch hier hatte er sich zuvor
betrunken. Erneut wurde auf die Maßregel des § 63 StGB erkannt.
Im Februar 2001 wurde er wieder ins psychiatrische Krankenhaus überstellt. Im
Juli 2002 regte selbiges dann die Vollstreckung der Sicherungsverwahrung an.
Es äußerte die Auffassung, „dass angesichts der bereits zuvor festgestellten
ungünstigen Behandlungsprognose eine weitere Therapie im psychiatrischen
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Maßregelvollzug nicht möglich und auch nicht zu verantworten sei.“ Auch der
Proband beantragte, in den Strafvollzug überstellt zu werden. Im November
2002 wurde dann der Vorwegvollzug der Restfreiheitsstrafe von rund einem
Jahr neun Monaten nach § 67 Abs. 3 StGB angeordnet. Dazu führte die Straf-
vollstreckungskammer aus: „Die Kammer verkennt nicht, dass es grundsätzlich
Aufgabe des Maßregelvollzuges ist, den Untergebrachten zur Einsicht in die
Erfordernisse seiner Behandlung zu führen. Aufgrund der Entwicklung in den
vergangenen, etwa 25 Jahren und der letzten beiden Stellungnahmen des ZfP X.
wäre es andererseits lebensfremd anzunehmen, dass derzeit die Entwicklung
einer Therapiebereitschaft von einem psychiatrischen Krankenhaus geleistet
werden könnte.“ Die Kammer versprach sich davon auch, dass der Proband
seine Therapiewilligkeit noch einmal überdenkt. Für Oktober 2004 war
wiederum die Unterbringung nach § 63 StGB notiert, danach Sicherungs-
verwahrung.

Eine Suchtproblematik, die ebenfalls zu einer Doppelung von Maßregeln bereits
im Erkenntnisverfahren führte, liegt auch der strafrechtlichen Karriere eines wie-
teren Probanden zugrunde.

! So wurde gegen den Probanden Ba-Wü 22, Jahrgang 1948, im Jahr 1985 wegen
verschiedener Raub- und Körperverletzungsdelikte neben einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von dreieinhalb Jahren nicht nur Sicherungsverwahrung, sondern
auch eine Maßregel nach § 64 StGB angeordnet (Eintrag Nr. 11), die ab
Dezember 1987 vollstreckt wurde. Nachdem der Proband aus ihr entwichen
war, wurde er einschlägig rückfällig und im April 1989 zu einer neuen Frei-
heitsstrafe von vier Jahren verurteilt (Nr. 12). Daneben wurde wiederum die
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung sowie in der Entziehungsanstalt
angeordnet. Nach einem Wechsel zwischen dem Vollzug der Freiheitsstrafe
und der Maßregel nach § 64 StGB entwich der Proband und wurde wieder
einschlägig rückfällig. So wurde er im Januar 1993 zu einer Freiheitsstrafe von
zweieinhalb Jahren und dritter Sicherungsverwahrung verurteilt (Nr. 14).
Ab Januar 1996 war der Proband nach Verbüßung aller Freiheitsstrafen
zunächst in der Sicherungsverwahrung untergebracht, im Mai 2000 wurde er
dann in die Maßregel nach § 64 StGB überstellt. Im Juni 2003 erfolgte wie-
derum die Anordnung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung, die die
Strafvollstreckungskammer mit der Erschöpfung der Behandlungsmöglichkeit
begründete: „Aus Sicht der Klinik X. ist eine Fortsetzung der Therapie im
Maßregelvollzug nach § 64 StGB nicht mehr sinnvoll und erfolgversprechend.
Die dortigen Möglichkeiten sind erschöpft und ohne weitere Lockerungen, die
in diesem Rahmen nicht möglich sind, können die sozialen Probleme des
Verurteilten nicht bearbeitet werden. Es wird zu prüfen sein, welche Mög-
lichkeiten des Justizvollzuges zur weiteren Rehabilitation des Verurteilten in
der Folge genutzt werden können.“
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Daneben waren Fälle zu verzeichnen, in denen die Strafvollstreckungskammer
einen beantragten und vom Gesetz auch grundsätzlich vorgesehenen Vorwegvoll-
zug einer therapeutischen Maßregel vor der Freiheitsstrafe (vgl. § 67 Abs. 1 StGB,
§§ 44a und b StVollstrO) und damit auch der Sicherungsverwahrung ablehnte.
! So im Fall des Probanden NRW 238, Jahrgang 1956, der im Juli 1988 wegen
Mordes in Tateinheit mit Raub zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und
anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde (Eintrag Nr. 9). Zuvor,
im Februar 1986, war gegen ihn bereits in einem anderen Verfahren die
Maßregel nach § 64 StGB angordnet worden.
Ein Vorwegvollzug des § 64 StGB vor § 66 StGB scheiterte zunächst daran,
dass „von Seiten des Landschaftsverbandes kein ausreichend sicherer Unter-
bringungsplatz zur Verfügung gestellt wurde.“
Im Januar 2001 trat der Proband daher zunächst die Sicherungsverwahrung an.
Eine Überweisung in den Vollzug nach § 64 StGB lehnte die Strafvoll-
streckungskammer zuletzt im März 2004 ab „vor dem Hintergrund, dass dort
deutlich zurückhaltender mit der Gewährung von Lockerungen umgegangen
werden wird.“ Dies wirkte sich konkret nachteilig für den Therapieerfolg aus:
„Auf diese schleppende Klärung der Therapiefrage reagierte der Verurteilte mit
Verärgerung und Frustration, darüber hinaus brach er den Gesprächskontakt zu
seinem Betreuer und dem psychologischen Dienst der Anstalt ab.“ Dennoch
äußerte das Gericht die Hoffnung, dass sich der Proband „erneut auf die
bestehenden Gesprächsangebote seitens der Anstaltspsychologin und seines
ehrenamtlichen Betreuers einlässt und sich insbesondere auch der – wie die
Kammer hofft, in einigen Monaten – bevorstehenden Psychotherapie bei einem
externen Therapeuten nicht verschließt.“
Die Frage des Vorrangs der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder

der Sicherungsverwahrung und die damit verbundenen zur Verfügung stehenden
therapeutischen Möglichkeiten prägte auch einen weiteren Fall.
! In diesem war Proband NRW 239, Jahrgang 1953, im Jahr 1982 wegen Mordes
u. a. zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und Sicherungsverwahrung verur-
teilt worden (Eintragung Nr. 4). Aus einem früheren einbezogenen Urteil aus
dem Jahr 1977 wurde wegen einer „Persönlichkeitsabart, die wahrscheinlich
auf eine frühkindliche, hirnentzündliche Erkrankung“ zurückzuführen sei,
ebenfalls eine Maßregel nach § 63 StGB aufrechterhalten. Eine neuerliche
Maßregel nach § 63 StGB wurde im Bezugsverfahren neben der Sicherungs-
verwahrung nicht angeordnet, weil eine Heilung auf medizinischem Wege nicht
möglich sei.
Dennoch fand von März 1987 bis September 1990 ein Vorwegvollzug der
Unterbringung in der Psychiatrie statt, weil, wie ein späterer Gutachter fest-
gestellt hatte, „nur eine medikamentöse und sozialtherapeutische Behandlung
die bei dem Verurteilten festgestellte Cerebralschädigung bessern könne.“
Dann ordnete die Strafvollstreckungskammer mit der Begründung, die Maß-
regel nach § 63 StGB habe aktuell eher sichernden denn therapeutischen Inhalt,
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zunächst den Vollzug der Reststrafen an. Im Dezember 1991 trat der Proband
die Sicherungsverwahrung an.
Eine zwischenzeitlich von der Strafvollstreckungskammer im Jahr 1995
beschlossene Vorwegvollstreckung der Maßregel nach § 63 StGB wurde vom
Oberlandesgericht wieder aufgehoben.
Im Dezember 2001 sprach sich eine vom Gericht bestellte Gutachterin mit
folgender Argumentation für eine Verlegung in die Maßregel nach § 63 StGB
aus. „Will man Herrn X. nicht bis zu seinem Tod im Gefängnis belassen, so
bleibt nur die Möglichkeit, ihn langsam und geduldig, Schritt für Schritt zu
rehabilitieren bzw. ihn wieder langsam an ein Leben außerhalb von Gefäng-
nismauern zu führen und dabei seine Entwicklung/Stabilisierung zu beobachten
und zu überwachen. Eine solche gestufte Rehabilitation kann eine Justizvoll-
zugsanstalt und aufgrund ihrer Struktur schon gar nicht die Justizvollzugs-
anstalt Y leisten. Für Sicherungsverwahrte besteht dort einzig die Möglichkeit
der Verlegung in den offenen Vollzug, für die er aber keinerlei Vorausset-
zungen mitbringt und die in seinem Fall aus Sicherheitsgründen gar nicht
diskutierbar ist. Die Psychiatrie hingegen hat solche Möglichkeiten einer ge-
stuften Rehabilitation; sie kann zu einem späteren Zeitpunkt auch für Herrn X
geeignete Nachsorgeeinrichtungen vermitteln, die aufnehmende forensische
Klinik/Abteilung müsste allerdings von vornherein auf den Anspruch verzich-
ten, Herrn X zur Psychotherapie zu verpflichten.“
Daraufhin beschloss das Landgericht und ihm folgend in der Beschwerde-
instanz auch das Oberlandesgericht den Weitervollzug nach § 63 StGB (§ 72
Abs. 3 StGB), so dass der Proband im Januar 2003 in die Psychiatrie überstellt
wurde.
Bereits im Februar 2004 verfügte das Landgericht die Rücküberstellung in die
Sicherungsverwahrung, nachdem der Proband im Rahmen der Anhörung den
Wunsch geäußert hatte, in die Sicherungsverwahrung zurückzukehren. Der
Untergebrachte unterliege einer „dissozialen Persönlichkeitsstörung“. Es sei „–
auch auf lange Sicht – nicht zu erwarten, dass in der weiteren Unterbringung
eine Resozialisierung oder auch nur eine Förderung des Untergebrachten zu
erreichen ist. Im vergangenen Behandlungszeitraum ist erneut deutlich ge-
worden, dass der Untergebrachte einer psychotherapeutischen Behandlung
nicht zugänglich ist.“

11.5.2 Probleme der Überweisung in eine andere Maßregel
(§ 67a Abs. 2 und 3 StGB)

Doch resultiert ein Wechsel zwischen den Maßregeln nicht immer aus ihrer
mehrfachen Anordnung im Erkenntnisverfahren. § 67a Abs. 2 StGB gibt der
Strafvollstreckungskammer die Möglichkeit, eine Person, gegen die Sicherungs-
verwahrung angeordnet worden ist, in den Vollzug der Maßregeln nach §§ 63, 64
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StGB zu überweisen, wenn dadurch die Resozialisierung der untergebrachten
Person besser gefördert werden kann. In verschiedenen Fällen wurden dabei the-
rapeutische Fortschritte geschildert.
! Der Proband Bay 124, Jahrgang 1959, wurde im Jahr 1990 wegen Raubes in
Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung (Eintrag Nr. 4) zu einer Freiheits-
strafe von fünfeinhalb Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt. Zu Straf-
ende wurde im Juni 1995 eine Aussetzung der Maßregel abgelehnt.
Im Rahmen dieser Entscheidung ließen sich im Übrigen zwei problematische
Umstände beobachten.
Zum einen wurde offenbar, dass der Proband mehrere Jahre überhaupt keine
Besuche erhalten hatte.
Zum anderen rekurrierte die Strafvollstreckungskammer in der Begründung der
Nichtaussetzung trotz einer guten Entwicklung im Strafvollzug allein auf die
bisherige kriminelle Karriere. Denn sie formulierte wie folgt: „Im Hinblick auf
die durch die Vielzahl der Verurteilung wegen Gewaltdelikte zutage getretene
Gefährlichkeit des Verurteilten, die Tatsache, daß die Verbüßung von empfind-
lichen Freiheitsstrafen bisher den Verurteilten von der Begehung weiterer
erheblicher Straftaten nicht abgehalten hat, läßt nur den Schluß zu, daß auch im
jetzigen Moment trotz des äußerst positiven Vollzugsverhaltens des Verurteil-
ten eine erhebliche Gefahr weiterer massiver Straftaten, insbesondere Gewalt-
delikte, besteht.“
Im Februar 1997 regte der Verteidiger die Umwandlung der Maßregel des
Probanden an, die auch von der Justizvollzugsanstalt befürwortet wurde. Im
September 1997 kam ein externes Sachverständigengutachten zu dem Ergebnis,
„daß Herr X einer kombinierten soziotherapeutisch-verhaltenstherapeutisch und
psychoedukativ orientierten Therapie bedürfe. … daß aus psychiatrischer Sicht
die „Resozialisierung“, eigentlich eine Sozialisierung des Herrn X. durch den
Vollzug der Maßregel in einem psychiatrischen Krankenhaus besser gefördert
werden kann.“
Im November 1997 wurde dann die Überweisung ins psychiatrische Kran-
kenhaus beschlossen. In den nächsten vier Jahren wurden dem Probanden je-
weils therapeutische Fortschritte bescheinigt.
Dennoch lehnte die Strafvollstreckungskammer auch im November 2001 die
Aussetzung der Maßregel mit folgender Begründung ab: „Nach dem Bericht
der behandelnden Ärzte … hat sich der Verurteilte einer kritischen Aufar-
beitung seines Anlassdelikts nicht verweigert, mit ihm wurde seine Persönlich-
keitsproblematik, insbesondere seine geringe Frustrationstoleranz, leichte Reiz-
barkeit und hohe Impulsivität kritisch besprochen. Er arbeitet konstruktiv an
seinen Persönlichkeitsdefiziten, so daß bei weiterer Therapiemotivation eine
Belastungserprobung in einer gemeindenahen Vollzugseinrichtung mittelfristig
vorstellbar ist. Derzeit bedarf es allerdings weiterhin der intensiven Aufar-
beitung der Persönlichkeitsdefizite, ohne die der Verurteilte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einschlägige Straftaten begehen würde.“
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! Auch der Sexualstraftäter Bay 87, Jahrgang 1954, wurde im Mai 2000 nach
vorangegangener achtjähriger Freiheitsstrafe und knapp sechsjähriger Siche-
rungsverwahrung in das Psychiatrische Krankenhaus überstellt. Im Juni 2002
konstatierte die zuständige Strafvollstreckungskammer, dass aufgrund der an-
fänglichen Therapiefortschritte „erste Lockerungen in einem eng umschrie-
benen Rahmen mit entsprechenden Kontrollen“ verantwortet werden könn-
ten.103

Misslingt die angezielte Therapie, kann nach § 67a Abs. 3 Satz 2 StGB auch
wieder eine Rückverlegung in die Sicherungsverwahrung erfolgen.

! Proband Ba-Wü 40, Jahrgang 1951, war zunächst im Jahr 1986 wegen ver-
schiedener in Tateinheit stehender Sexual- und Raubdelikte zu einer Frei-
heitsstrafe von neun Jahren und der Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung verurteilt worden (Eintrag Nr. 5). Nach Verbüßung dieser Strafe, einer
weiteren Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen versuchter Vergewaltigung
(Nr. 6) und zeitweiliger Sicherungsverwahrung beschloss die Strafvollstre-
ckungskammer im Mai 2000 die Überweisung ins psychiatrische Krankenhaus
nach § 67a StGB. Den Grund bildete eine „erhebliche(n) Persönlichkeitsstörung
mit sie begleitender sexueller Grundstörung, die von einer Alkoholproblematik
begünstigt“ werde.
Nach knapp einem Jahr beantragte die betreffende Klinik jedoch die Rückver-
legung in die Sicherungsverwahrung. Der Proband mache zwar bei allen Ange-
boten mit, werde aber immer schweigsam, wenn es um seine Probleme gehe.
„Trotz langjährigem Aufenthalt in der sozialtherapeutischen Anstalt und vielfa-
chen einzel- und gruppentherapeutischen Bemühungen wird die für eine positi-
ve Therapieprognose notwendige, wenigstens partielle Bereit¬schaft zur Of-
fenheit von ihm mit aktiver Verschlossenheit konterkariert; die zumindest auf
der bewussten Ebene existierenden Schuldgefühle deckt er mit einer fast abruf-
baren Weinerlichkeit zu – und die Bereitschaft zur Selbstkritik ist so ubiquitär
im Sinn eines ‚ich bin nichts, ich kann nichts, und aus mir wird nie etwas wer-
den’, dass mit ihr nicht gearbeitet werden kann.“
Als Begründung für den daraufhin im Mai 2001 nach § 67a Abs. 3 Satz 2 StGB
ergangenen Rücküberstellungsbeschluss führte die Kammer an, „dass es sich
bei den Straftaten um eine sado-masochistische Perversion handelt, die thera-
peutisch nicht angehbar ist, weil sie als Ich-synton (in Übereinstimmung mit
dem Selbstbild) angesehen werden muss.“ Dazu komme, dass aufgrund der Ge-
fährlichkeit des Probanden die normalerweise im psychiatrischen Krankenhaus
zur Verfügung stehenden Lockerungen nicht gewagt werden könnten. Die the-
rapeutische Resignation kommt in folgender weiterer Bemerkung der Kammer
zum Ausdruck: „Bei der jahrzehntelang bekannten Vorgeschichte des Verurteil-
ten im Vollzug hält die Kammer die vorgenommene zusätzliche Befassung und

___________
103 Ähnliches ergibt sich etwa aus den Unterlagen über den Probanden Bay 116.
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Beobachtung durch das psychia¬trische Kran¬kenhaus für die Beurteilung der
Therapiefähigkeit für ausreichend.“ Im August 2001 wurde der Proband wieder
in der Sicherungsverwahrung aufgenommen.
Die Überweisung von der Sicherungsverwahrung in das psychiatrische Kranken-

haus und wieder zurück bei wechselnden Diagnosen und therapeutischer Hoff-
nungslosigkeit kennzeichen auch einen weiteren Fall.

! Proband Bay 12, Jahrgang 1952, wurde im Jahre 1987 wegen versuchten
Mordes in zwei in Tateinheit stehenden Fällen zu einer Freiheitsstrafe von neun
Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt (Eintrag Nr. 10).
Die Freiheitsstrafe war im Febuar 1996 verbüßt.
Im Rahmen des Verfahrens nach § 67c StGB berichtete die zuständige JVA,
„daß in disziplinarrechtlicher Hinsicht gegen den Gefangenen im Vollstre-
ckungszeitraum insgesamt 26mal vorgegangen werden mußte. Soziale Kontakte
würden von X. nicht mehr unterhalten. Der Gefangene habe sich sozial isoliert,
da er über keinerlei Kontakte weder außerhalb noch innerhalb der JVA Y
verfüge. Insgesamt sei der Strafgefangene eine der am negativsten auffallenden
Personen in der JVA Y. Bereits 1990 sei festgestellt worden, daß der Gefan-
gene an einer ! Schizophrenia simplex" leide. Eine damals begonnene,
jedoch vom Gefangenen wieder abgebrochene Heilbehandlung habe erste An-
fangserfolge gezeigt. Seit dem Abbruch der Behandlung werde immer wieder
über extrem auffälliges Verhalten von X. berichtet.“
In einem im Mai 1996 erstellten „nervenärztlichen Gutachten“ kam der
Sachverständige zu dem Ergebnis, „daß bei dem deutlich vorgealterten Proban-
den eindeutig ein schizophrener Defekt mit Einengung der Interessen, Kontakt-
schwäche und autistischem Verhalten vorläge.“ Wegen der „Schizophrenia
simplex“ empfahl der Gutachter „eine spezielle psychiatrische Behandlung“
und die Überweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus, in das der Proband
im November 1996 verlegt wurde.
Im September 1998 wurde ärztlicherseits die Diagnose „dissoziale Persönlich-
keitsstörung und Verdacht auf eine Psychose aus dem schizophrenen For-
menkreis“ gestellt.
Im Februar 1999 erfolgte die Verlegung in ein anderes Krankenhaus, „weil der
Verurteilte in Z. massive Gewaltandrohungen gegenüber einem Pfleger geäu-
ßert hatte.“ Im Juni 1999 stellte diese Klinik einen Antrag auf Rückverlegung
in die Sicherungsverwahrung, den sie wie folgt begründete: „Der Verurteilte
lebt vielmehr völlig perspektivlos und nahezu untätig in den Tag hinein. Sein
gesamtes Verhalten erlaubt keinerlei Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder
Lockerungen innerhalb der Klinik. Die behandelnden Ärzte des Bezirkskran-
kenhauses sind deswegen insgesamt zu der Überzeugung gelangt, daß bei dem
zugrunde liegenden Erkrankungsbild einer schizotypen Störung mit antisozia-
lem und konstant antitherapeutischem Verhalten Entwicklungstendenzen hin zu
einer auch nur ansatzweise erfolgreichen Resozialisierung mit den im psych-
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iatrischem Krankenhaus zur Verfügung stehenden Mitteln bei Herrn X. nicht zu
erkennen seien.“ Dem Antrag auf Rücküberweisung in die Sicherungs-
verwahrung folgte die Strafvollstreckungskammer im Juli 1999 auf der Grund-
lage des § 67a Abs. 3 Satz 2 StGB.
Im Juni 2001 lehnte die zuständige Strafvollstreckungskammer die Aussetzung
der Sicherungsverwahrung erneut ab. Sie bezog sich dabei neben einem knap-
pen Bericht der JVA überwiegend auf eine noch vom November 1999 stam-
mende Stellungnahme des Bezirkskrankenhauses Z.: „Auf dem Boden dieser
prognostisch ungünstigen, therapeutisch auch allgemein sehr schwer oder kaum
beeinflußbaren dissozialen Persönlichkeitsanteile habe sich zudem eine
schizotypische Persönlichkeitsstörung herausentwickelt, bei der keine klaren
Grenzen zu Schizophrenia simplex oder zu den schizoiden oder paranoiden
Persönlichkeitsstörungen vorhanden seien. Grundlegende Persönlichkeitsver-
änderungen seien im konkreten Fall weder durch psychotherapeutische noch
durch pharmakotherapeutische Maßnahmen zu erreichen, zumal wenn diese
überdies vom Verurteilten grundlegend abgelehnt würden.“

Wenn auch nach jahrelanger Unterbringung noch keine Therapiefortschritte zu
verzeichnen sind, scheint dieser Umstand aber auch nicht immer in der alleinigen
Verantwortung des Sicherungsverwahrten zu liegen.

! Proband Bay 63, Jahrgang 1958, erhielt im Jahr 1990 eine achtjährige Freiheits-
strafe mit Sicherungsverwahrung wegen Vergewaltigung (Eintrag Nr. 12).
Im Rahmen der nach § 67c StGB erfolgenden Prüfung diagnostizierte ein
Gutachter im August 1997 eine dissoziale bzw. antisoziale Persönlichkeit mit
Neigung zum Alkoholmissbrauch, die einer psychologisch-psychotherapeuti-
schen Intervention bedürfe, aber nicht die Überstellung in die Maßregel nach
§ 63 StGB erforderlich mache.
Im Februar 1998 lehnte die Strafvollstreckungskammer daher den Antrag auf
Überstellung in die Maßregel nach § 63 StGB ab. Im Oktober 1998 sprach sich
ein Gutachter für eine Alkohol- und anschließende Sozialtherapie aus, dagegen
aber ein anderer Sachverständiger („Eine Psychiatrisierung und Therapierung
sei nicht indiziert“). Im Januar 1999 teilte die zuständige JVA X. mit, dass nicht
absehbar sei, ob ein Platz in der sozialtherapeutischen Anstalt nach der
Entziehung zur Verfügung stehe. Daraufhin lehnte die Strafvollstreckungskam-
mer im Mai 1999 eine Überweisung in die Maßregel nach § 64 StGB ab, weil
die Anschlussbehandlung nicht gesichert sei. In einer weiteren Stellungnahme
vom Oktober 1999 äußerte sich die JVA X. zu den Therapiemöglichkeiten im
bayerischen Vollzug, die alle nicht in Frage kämen. Daraufhin ordnete die
Strafvollstreckungskammer im Dezember 1999 die Fortdauer der Sicherungs-
verwahrung an. Die Überstellung in eine andere Maßregel lehnte sie erneut ab.
Im Juli 2000 beurteilte ein Gutachter eine Entziehungskur als „von vornherein
aussichtslos“, ein anderer schlug eher eine Sozialtherapie vor.
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In einem neuen im Oktober 2001 erstellten Gutachten vermochte der Sachver-
ständige „Züge einer Verhärtung und Verbitterung im Sinn einer haftbedingten
Entwicklung“ zu erkennen. Der Verurteilte erscheine noch unzugänglicher als
bei der letzten Untersuchung vor elf Jahren. Die vom Untergebrachten gewählte
Isolierung dürfte „die ungünstige Fixierung problematischer Persönlichkeits-
züge weiter verstärkt haben.“ … „Eher nachteilig seien auch die bisherigen
Auseinandersetzungen um eine eventuelle Änderung der Maßregel um eine
Therapie gewesen.“ Der Gutachter kam zur Auffassung, dass vor einer
Therapie Verhaltensänderungen eintreten müssten.
Dem schloss sich das zuständige Oberlandesgericht in seiner Beschwerde-
entscheidung an, wobei es dennoch konzedierte, dass der Verurteilte „immer
wieder auf eine Verlegung aus der JVA zum Zwecke der Therapie gedrängt
hat.“ Auch sei richtig, dass zeitweise eine Therapie in einer Entziehungsanstalt
befürwortet, aber nicht zustande gekommen sei.

Mitunter wird ein Proband zwar zunächst in die Maßregel nach § 63 StGB
überwiesen, dann aber trotz lange fehlenden Therapiefortschritts keine Rückver-
legung angestrebt.

! Der Proband Bay 77, Jahrgang 1958, erhielt im Jahr 1986 (Eintrag Nr. 8) u. a. wegen
Vergewaltigung in zwei Fällen eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren zuzüglich
Sicherungsverwahrung. Im Januar 1987 trat dazu eine weitere Freiheitsstrafe von
zwei Jahren (Nr. 9). Nach Ende dieser Freiheitsstrafen wurde im Juni 1997 die
Überweisung in die Maßregel nach § 63 StGB beschlossen. Dabei wurde konstatiert,
dass der Proband „seit Beginn seiner Haftzeit Versuche zur Aufnahme einer
stationären Sozialtherapie unternommen“ habe.
Im Januar 2001 kam ein externer Sachverständiger zu der Auffassung, dass es
in der mehrjährigen Sexualtherapie bisher nicht möglich gewesen sei, die
Hintergründe der sexuellen Straftaten aufzudecken. Es sei der Eindruck
entstanden, dass die Persönlichkeitsstruktur des Verurteilten mit psychothera-
peutischen Mitteln kaum zu beeinflussen sei. Daher stelle sich die Frage, wie
lange die Behandlung fortgesetzt werden solle. Die behandelnde Klinik dia-
gnostizierte in dem Verfahren eine „dissoziale Persönlichkeitsstörung“, worauf-
hin die Aussetzung der Maßregel im April 2001 abgelehnt wurde.
Obwohl die behandelnde Anstalt im Februar 2003 „immer noch keine progno-
serelevanten Therapiefortschritte“ erkennen konnte, wurde die Unterbringung
in der Maßregel nach § 63 StGB fortgesetzt, offensichtlich weil aufgrund des
angepassten Vollzugsverhaltens kein Handlungsbedarf gesehen wurde.

Ein weiterer Fall war dadurch gekennzeichnet, dass der Proband die Rück-
verlegung in die Sicherungsverwahrung anstrebte, dies aber vom Gericht nicht für
tunlich gehalten wurde.
! Gegen den Proband NRW 144, Jahrgang 1955, wurde im Jahr 1987 wegen drei
Sexualdelikten eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und die Unterbringung in
der Sicherungsverwahrung angeordnet (Eintrag Nr. 8).
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Nach Strafende wurde ab Oktober 1994 die Maßregel zunächst in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus vollzogen, nach Ausbleiben von Therapieerfolgen
der Proband im Juli 1996 aber wieder in die Sicherungsverwahrung rück-
überstellt.
Im Juli 2000 wurde bei dem Probanden ein „gemischtes Residuum einer para-
noid-halluzinatorischen schizophrenen Psychose“ diagnostiziert, worauf er im
September 2000 erneut in die Maßregel nach § 63 StGB überwiesen wurde.
Dort aufgenommen wurde der Proband aber erst im Oktober 2001, nachdem
über ein Jahr bei der Suche nach einem Maßregelplatz vergangen war. Im Juli
2002 hieß es in einer ärztlichen Stellungnahme, es müsse abgewartet werden,
„um entscheiden zu können, ob die nun positive Entwicklung des Patienten von
Dauer und ausreichend stabil ist.“
Obwohl der Proband im Januar 2003 die Rückverlegung in die Sicherungs-
verwahrung anstrebte, wurde dies im März 2003 von der Strafvollstreckungs-
kammer abgelehnt. Sie begründete diese Entscheidung damit, es müsse darauf
ankommen, „ihm eine realistische Perspektive zu geben und erneut an einer
tragfähigen Krankheits- und Behandlungseinsicht zu arbeiten.“ Anderenfalls
laufe der Untergebrachte Gefahr, auch über den Ablauf der Zehn-Jahres-Frist
hinaus in der Maßregel der Unterbringung zu verbleiben.

Bisweilen wird auch retrospektiv die der Überweisung in die Maßregel nach § 63
StGB zugrunde liegende Indikation in Zweifel gezogen.

! Dies war der Fall bei Proband Bay 92, Jahrgang 1949, der im Jahr 1984 wegen
mehrfachen Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und
anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde (Eintrag Nr. 7). Nach
den Urteilsfeststellungen hatte er Einbruchsdiebstähle in Anwaltskanzleien,
Arztpraxen u. a. begangen bzw. versucht, um seinen Lebensunterhalt zu finan-
zieren. Weiter wurde ihm wegen Diebstahlsdelikten im Jahr 1993 eine Frei-
heitsstrafe von zweieinhalb Jahren (Eintrag Nr. 8) auferlegt.
Im Juni 2000 wurde in einem externen Gutachten „eine psychotherapeutische
Behandlung“ in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgeschlagen „als ein
Versuch, den Kreislauf von Konflikten und nachfolgender Kriminalität zu
durchbrechen.“ Die Überstellung dauerte aber nur von September 2000 bis
Dezember 2001, dann erfolgte wieder der Vollzug der Sicherungsverwahrung.
Die Strafvollstreckungskammer führte zur Begründung der Rückverlegung aus,
dass der Verurteilte nach dem übereinstimmenden Gutachten der behandelnden
Ärzte „an keiner typischen psychiatrischen Erkrankung“ leide, „welche übli-
cherweise im Rahmen von § 63 StGB behandelt wird.“ Bei ihm bestehe
lediglich unverändert „eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, die regelmäßig
(und speziell im Fall des Verurteilten) keiner Psychotherapie zugänglich“ sei.
Aufgrund zweier Fluchtversuche sei eine erfolgversprechende Behandlung
ausgeschlossen, zumal er grundsätzlich alle Ärzte als ihm negativ gesinnt
ablehne.
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Der Ablauf der Zehn-Jahres-Frist erster Sicherungsverwahrung war für Mai
2004 vorgemerkt.

Als therapeutisch trostlos präsentieren sich zwei weitere Fälle:
! Gegen den Probanden NRW 39, Jahrgang 1956, wurden im Jahr 1990 wegen
Raub- und Sexualstraftaten neben einer zehnjährigen Freiheitsstrafe Siche-
rungsverwahrung sowie die Unterbringung nach § 63 StGB angeordnet (Eintrag
Nr. 4). Schon vor dem erkennenden Gericht kamen zwei Sachverständige zu
der Auffassung, „dass der Verurteilte nach heutigem Kenntnisstand nicht thera-
pierbar ist, weil seine Veranlagung zur Begehung von Sexualdelikten mit
erheblicher Gewaltanwendung im Wesentlichen auf einer irreversiblen Hirn-
schädigung beruht. Weder chirurgisch/hirnchirurgische Eingriffe noch medi-
kamentöse oder psychotherapeutische Behandlung würden einzeln oder in ich-
rem Zusammenwirken an der Gefährlichkeit des Angeklagten nichts zu ändern
vermögen.“ Die Unterbringungsanordnung nach § 63 StGB begründete das
erkennende Gericht vornehmlich mit der damals noch geltenden Zehn-Jahres-
Frist bei erster Sicherungsverwahrung.
Im April 2003 wurde zuletzt die Fortdauer der Sicherungsverwahrung ange-
ordnet. Bei dem Untergebrachten liege eine „schwere Persönlichkeitsstörung“
vor. Die Resozialisierung des Angeklagten könne auch durch eine Überweisung
in die Maßregel nach § 63 StGB nicht besser gefördert werden.

! Der Proband NRW 241, Jahrgang 1959, wurde im Dezember 1986 wegen Mor-
des in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt (Eintrag
Nr. 5). Zudem wurden Maßregeln nach § 63 und nach § 66 StGB angeordnet.
Nachdem eine Zeit die Unterbringung nach § 63 StGB vor der Strafe vollzogen
worden war, wurde der Proband im Februar 1989 in den Strafvollzug verlegt.
Im Juni 2000 war die Strafe vollstreckt. Gleichzeitig ordnete die Strafvollstre-
ckungskammer an, dass nunmehr die Sicherungsverwahrung zu vollziehen sei.
Bei dem Probanden lägen „schwerste Störungen im psycho-sexuellen Bereich
sowie physische Beeinträchtigungen“ vor. „Der Verurteilte entwickelte sadis-
tisch/perverse Tötungsphantasien, die letztlich zu den beiden ihm zur Last
gelegten Straftaten führten… Eine therapeutische Behandlung des Verurteilten
ist nicht möglich … Eine Behandlung des Verurteilten in einer psychiatrischen
Klinik verspricht daher keinen weiteren Erfolg.“
Zuvor hatte der Anstaltsarzt in einem Bericht erklärt, eine Besserung bzw. eine
Heilung der Störungen sei „niemals zu erwarten …, da bei ihm die Bereit-
willigkeit, aber auch die Fähigkeit für intensive therapeutische Maßnahmen
fehlen. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten,
dass er ohne entsprechende Sicherungsmaßnahmen wieder einschlägige Straf-
taten begehen wird.“

Kontroverse Beurteilungen eines Probanden durch die behandelnde Anstalt und
einen bestellten externen Sachverständigen kennzeichnen einen weiteren Fall, bei
dem zudem die Aufhebung der Zehn-Jahres-Frist im Jahre 1998 eine Rolle spielte.
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! Der Proband NRW 100, Jahrgang 1958, wurde wegen Vergewaltigung in Tat-
einheit mit sexueller Nötigung im Jahr 1983 zu einer Freiheitsstrafe von fünf
Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt (Eintrag Nr. 3).
Nach Ende des Strafvollzuges wurde der Proband im Mai 1988 in die Maßregel
nach § 63 StGB überwiesen. Noch im März 1996 setzte der Untergebrachte,
unzufrieden über die Rücknahme von Lockerungen nach einer Kindstötung
durch einen anderen Maßregelpatienten, auf den Ablauf der Zehn-Jahres-Frist
erster Sicherungsverwahrung im Mai 1998.
In einer Stellungnahme vom September 1996 diagnostizierte die Klinik „eine
narzißtische Störung mit passiv-aggressiven Persönlichkeitszügen.“ Deswei-
teren kam sie zur Schlussfolgerung, „daß eine Fortsetzung von therapeutischen
Bemühungen wenig aussichtsreich erscheint, insofern sich bei dem Patienten
eine wachsende und nun verfestigte Verweigerungshaltung abzeichnet.“ Jedoch
sei die Entwicklung des Patienten auch von kontroversen Aspekten gekenn-
zeichnet gewesen.
Daraufhin erfolgte im Dezember 1996 die Rücküberweisung in die Sicherungs-
verwahrung. Im März 1998 wurde ein erneutes externes Gutachten eingeholt.
Dabei kam der Gutachter zu dem Ergebnis, dass nach fast 20 Jahren in Un-
freiheit „auch bei noch so intensiven Bemühungen eine Bearbeitung dieser
Straftaten nicht mehr möglich sein“ dürfte. Damit sei aber auch aus
psychiatrischer (objektiver) Sicht eine Beurteilung der künftigen Gefährlichkeit
nicht möglich. Moniert wurde, dass bislang keine großzügigeren Vollzugs-
lockerungen gewährt worden seien, obwohl dies durch zwei Sachverständige
angeregt worden sei. Daher müsse sich die Legalprognose „an pragmatischen
Kriterien orientieren“, in erster Linie an tragfähigen sozialen Kontakten, einer
Arbeits- oder Ausbildungsstelle und möglichst auch einer geeigneten Partnerin.
„Seitens der JVA müßten entsprechende Bemühungen des Untergebrachten
stärker als bisher unterstützt werden.“ Derzeit könne eine einigermaßen zuver-
lässige Einschätzung mangels geeigneter Beurteilungskriterien nicht getroffen
werden.
Diesem Gutachten widersprach der Anstaltspsychologe der Justizvollzugsan-
stalt scharf. Das Gutachten „befremdet aus unterschiedlichen Gründen.“ Die
diagnostischen Aussagen zur Störungsstruktur seien äußerst knapp gehalten.
Der Weg der „pragmatischen Kriterien“ könne nicht überzeugen, wirke wahllos
und beliebig, eine Zuordnung zur Störungssymptomatik werde nicht deutlich.
Im Juni 1998 lehnte die Strafvollstreckungskammer eine Entlassung ab, emp-
fahl aber zugleich eine externe Therapie.

Kontroversen können sich aber auch zwischen der Strafvollstreckungskammer
und den begutachtenden oder behandelnden Ärzten entwickeln.

! Gegen den Probanden NRW 282, Jahrgang 1961, wurde im Jahr 1988 wegen
Totschlags eine Freiheitsstrafe von vier Jahren mit anschließender Sicherungs-
verwahrung angeordnet (Eintrag Nr. 10), die er im Dezember 1992 antrat.
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Im Mai 2000 wurde der Untergebrachte in die Psychiatrie überwiesen. Aus-
weislich eines externen Gutachtens leide der Proband an einer „Persönlichkeits-
störung, die als spezifisch antisozial/dissozial zu bezeichnen ist, mit Elementen
der Boderline-Persönlichkeitsstörung, der vermeidend-selbstunsicheren und der
dependenten Art.“
In einem weiteren Gutachten vom August 2001 kam ein anderer Sachverstän-
diger dagegen zum Ergebnis, es liege „keine schwerwiegende Persönlichkeits-
störung“ vor, „wohl aber eine sehr nachhaltige, früh beginnende dissoziale
Fehlentwicklung.“ Er halte es „für aussichtslos, den Untergebrachten in
absehbarer Zeit mit den Möglichkeiten des Maßregelvollzugs zu nennenswerten
Veränderungen zu bringen, so dass der Maßregelvollzug zügig beendet werden
sollte.“
Dennoch beschloss die Strafvollstreckungskammer im Februar 2002 den Fort-
vollzug der Maßregel nach § 63 StGB. Denn der Verurteilte leide „an einer
psychiatrischen Störung …, die typischerweise in einer forensischen Klinik zu
behandeln ist und behandelt wird, und für deren Behandlung der Vollzug der
Sicherungsverwahrung keine günstigeren Voraussetzungen anbieten kann. …
Nach Kenntnis der Kammer ist diese Art, den häufig schwer dissozialen Unter-
gebrachten die Möglichkeit zum langsamen Einstieg in weiterführende Behand-
lungsmaßnahmen anzubieten, derzeit der einzige Ansatz, dieser Tätergruppe
eine Perspektive gegenüber dem ansonsten verbleibenden lebenslangen Weg-
schluss zu eröffnen. … Anders als die Klinik und der Sachverständige …
erscheint der Kammer die Situation nicht aussichtslos.“
Nachdem die behandelnde Klinik wiederum die Rücküberstellung in die
Sicherungsverwahrung angeregt hatte und im Dezember 2002 die Zehn-Jahres-
Grenze erreicht worden war, beschloss das Landgericht im Januar 2003 die
Rücküberstellung in die Sicherungsverwahrung, verband diese aber mit deut-
licher Kritik an der Klinik. „Denn die Klinik ist nicht bereit, den Unterge-
brachten auf eine Station zu übernehmen, auf welcher der Versuch einer
nachhaltigen psychiatrischen Behandlung stattfinden könnte … Ein Gericht hat
keine gesetzliche Handhabe, an diesen Umständen etwas zu ändern. Der Kam-
mer sind zudem aus ihrer ständigen Befassung mit den gesamten Angele-
genheiten der Klinik X hinreichend differenzierte und vielschichtige Gründe
bekannt, warum die Klinik, in ihrer ureigensten Verantwortung handelnd, mit
Patienten so verfährt wie mit Y. Insbesondere begegnet es unter keinem
rechtlichen Gesichtspunkt Bedenken, wenn die Klinik ihre beschränkten
Ressourcen an Platz und Personal demjenigen – von ihr alleine zu bestim-
menden – Kreis von Patienten zukommen lässt, bei dem sie ihren gesetzlichen
Auftrag (Besserung, um entlassen zu können) am effektivsten umsetzen kann.
Vorliegend kommt zu dieser allgemeinen Erwägung der besondere Umstand,
dass der Untergebrachte die wenigen Chancen, die ihm die Klinik auf der
Station … anbieten konnte, nicht hat nutzen können.“



Die Legalbewährung der Sicherungsverwahrung 247

Die dagegen gerichtete Beschwerde des Probanden verwarf das zuständige
Oberlandesgericht im Januar 2003 mit der Erwägung, dass die konstatierte
Therapieunfähigkeit des Verurteilten „auch mit den Mitteln des Maßregel-
vollzugs in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht mehr aufbrechbar“ sei.
Im Mai 2003 ordnete das Landgericht die Fortdauer der zwischenzeitlich mehr
als zehnjährigen Sicherungsverwahrung an.
In den Akten befindet sich auch ein Brief des Probanden an die vollstreckende
Staatsanwaltschaft, in dem es u. a. heißt: „Wie Sie wissen, bin ich über ein Jahr
über mein Urteil hinaus. Wieso ich noch eingesperrt bin, begreife ich nicht
mehr.“ Darüber hinaus beklagt sich der Proband über Gutachten nach Akten-
lage und die Zustände in der Anstalt.

Über zehn Jahre hinaus blieb ein weiterer Proband in Sicherungsverwahrung un-
tergebracht, der sich ebenfalls zwischenzeitlich in der Maßregel nach § 63 StGB befand.

! Der Proband NRW 207, Jahrgang 1951, wurde im Jahr 1985 wegen sexueller
Nötigung in Tateinheit mit räuberischer Erpressung und Entführung gegen den
Willen der Entführten zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und anschließender
Sicherungsverwahrung verurteilt (Eintrag Nr. 9), die er im Dezember 1992 antrat.
Im Oktober 1994 beschloss das Landgericht seine Überstellung ins psychia-
trische Krankenhaus, die „wegen erheblicher Schwierigkeiten hinsichtlich der
Bereitstellung eines Therapieplatzes“ erst nach erfolgreicher Verfassungs-
beschwerde im April 1998 vorgenommen wurde. Nur wenige Monate später,
im Dezember 1998, beschloss das Landgericht Arnsberg auf Antrag des Verur-
teilten seine Rücküberstellung in die Sicherungsverwahrung.
Im Dezember 2002 ordnete die Strafvollstreckungskammer die Fortdauer der
Sicherungsverwahrung über die Zehn-Jahres-Frist hinaus an. Zuvor hatte eine
Gutachterin eine „Persönlichkeitsstörung mit im Wesentlichen dissozialen und
narzisstischen Anteilen“ diagnostiziert. Zusätzlich bestehe „ein mittlerer
Schweregrad einer Psychopathie mit oberflächlicher Angepasstheit, Neigung zu
manipulativem Verhalten und fehlendem Einfühlungsvermögen.“
Im März 2003 verwarf das OLG die Beschwerde gegen die genannte Entschei-
dung, forderte aber auch, von der Aufsichtsbehörde zuvor noch abgelehnte
Vollzugslockerungen nunmehr kurzfristig in Angriff zu nehmen, „um dem
Beschwerdeführer eine Perspektive und damit auch eine Motivation für eine
Aufarbeitung seiner Persönlichkeitsdefizite zu geben.“

11.5.3 Probleme der Entlassungsvorbereitung

In mehreren Fällen wurde deutlich, dass es einerseits schwierig ist, für die
zumeist jahrelang in Unfreiheit befindlichen Personen eine adäquate Wohn-
einrichtung zu finden, dass eine solche andererseits aber eine wichtige Voraus-
setzung für eine mögliche Entlassung sein kann. So scheint sich im folgenden Fall
weniger die Persönlichkeit des Probanden entscheidend geändert zu haben als
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vielmehr mit der Bereitstellung einer Unterbringung in einem fest strukturierten
Wohnen die Voraussetzungen für eine Entlassung geschaffen worden zu sein.

! Der Proband Bay 5, Jahrgang 1943, wurde im Jahr 1985 wegen schwerer räube-
rischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und anschlie-
ßender Sicherungsverwahrung verurteilt, die er im September 1993 antrat (Ein-
trag Nr. 9).
In einem für die Entscheidung nach § 67d Abs. 2 StGB im November 1997
erstellten Gutachten wurde festgehalten, „daß eine bisher unbehandelte
Alkoholabhängigkeit fortbestehe. Es lägen offensichtliche Defizite und schwer-
wiegende Beeinträchtigungen des psychischen Zustandes, die eindeutig Krank-
heitswert erreichten, vor. Diese wären unter den Bedingungen eines the-
rapeutischen Milieus bei Beachtung der Sicherheitserfordernisse eindeutig
besser zu behandeln, als durch die Fortschreibung der Sicherungsverwahrung.“
Daraufhin erfolgte im Januar 1998 die Überweisung ins psychiatrische Kran-
kenhaus, aus der der Proband im Mai 1999 die Rückverlegung in die Siche-
rungsverwahrung beantragte. Zuvor hatte er sich einen Ausgang von drei Tagen
genehmigt, ohne straffällig zu werden, und am dritten Tag der Polizei gestellt.
Zur Begründung für seinen Antrag führte der Proband aus: „Die Gemein-
schaftsunterbringung mit kranken Patienten kann ich nicht mehr ertragen.“
Die zuständige Klinik diagnostizierte im selben Monat „eine dissoziale
Persönlichkeit“. Eine psychiatrische Krankheit, die eine Therapie indiziere,
liege nicht vor, so dass im psychiatrischen Krankenhaus lediglich Freizügig-
keiten wahrgenommen, aber kein grundlegender Einfluss auf die Prognose ge-
nommen werden könne. So wurde der Proband im Juni 1999 in die Sicherungs-
verwahrung rückverlegt.
Zur Vorbereitung einer weiteren Aussetzungsentscheidung wurde im Juni 2001
ein Sachverständigengutachten eingeholt. Darin kam der Gutachter zum Ergeb-
nis, dass nach dem Fehlschlagen therapeutischer Bemühungen zur Herabset-
zung der Gefährlichkeit nur die Möglichkeit bliebe, „vor einer anstehenden
Entlassung rechtzeitig Entlassungsvorbereitungen zu treffen.“ Aufbauend auf
die positiven Erfahrungen mit dem Verurteilten in der Haft sollten zukünftig in
Freiheit feste strukturierte Rahmenbedingungen gegeben werden. Im September
2001 gelang es, für den Verwahrten, der zuvor ohne Außenkontakte gelebt
hatte, einen ehrenamtlichen Betreuer zu finden. Im Juli 2002 erfolgte eine Aus-
führung in eine betreute Wohneinrichtung. Nachdem auch ein Probewohnen
erfolgreich verlaufen war, wurde die Sicherungsverwahrung nach Ablauf von
zehn Jahren im September 2003 für erledigt erklärt. Dem nunmehr 60-jährigen
Probanden wurde als Weisung u a. auferlegt, in der besagten Einrichtung,
einem Heim für Strafentlassene, Wohnung zu nehmen.104

___________
104 Der Fall ist nicht in der Gruppe der Erledigungserklärungen dokumentiert, weil die

Erledigung erst nach dem Jahr 2002 erfolgte.
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Die Aufnahme in einer „beschützenden Einrichtung“ scheint auch maßgeblich
für die erfolgreiche Entlassung eines weiteren Probanden mit einer beachtlichen
kriminellen Karriere gewesen zu sein.

! Dieser, NRW 102, Jahrgang 1935, wurde bereits im Jahr 1967 wegen
mehrfachen schweren Diebstahls zu einer Zuchthausstrafe von sechs Jahren
und Sicherungsverwahrung verurteilt (Eintrag Nr. 4). Im Januar 1973 wurde die
Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt, der Proband aber bereits ein
Jahr später (1974) erneut wegen mehrfachen schweren Diebstahls zu einer
Freiheitsstrafe von wiederum sechs Jahren und zweiter Sicherungsverwahrung
verurteilt (Nr. 5). Im Juli 1979 erfolgte erneut die Aussetzung der Sicherungs-
verwahrung. Jedoch wurde der Proband im September 1981 wegen eines
neuerlichen versuchten schweren Diebstahls zu einer zweijährigen Freiheits-
strafe verurteilt (Nr. 6). Nach erfolgter Strafverbüßung und zeitweiliger Un-
terbringung in der Sicherungsverwahrung wurde er im März 1986 erneut
entlassen. Wegen eines neuerlichen Rückfalls erhielt der Proband im März
1988 wegen schweren Raubes in zwei Fällen und mehrfachen Diebstahls eine
weitere diesmal neunjährige Freiheitsstrafe (Nr. 7), zudem seine dritte Siche-
rungsverwahrung, die er im Juni 1996 antrat. Im Oktober 1998 wurde der
mittlerweile 63-Jährige daraus entlassen und in „einer beschützenden Einrich-
tung“ untergebracht. Zuvor war er zweimal dorthin beurlaubt worden. Bis zum
Juni 2002 war kein neuer Rückfall bekannt.
Auch in einem weiteren Fall bildete die Aufnahme in eine Art betreutes Wohnen

einen wichtigen Baustein für die Entlassung.

! Der Proband NRW 227, Jahrgang 1951, wurde im Februar 1990 wegen
versuchten Totschlages zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt
(Eintrag Nr. 6). Außerdem wurden die Maßregeln nach § 64 StGB und § 66
StGB angeordnet. Erstere wurde von Juni 1990 bis Dezember 1994 vollstreckt.
Danach befand sich der Proband wieder in Strafhaft, bis im August 1996 eine
erste Aussetzung der Sicherungsverwahrung erfolgte. Nach einem Alkohol-
rückfall im September 1998 wurde der Proband zunächst in Sicherungshaft
genommen. Im Mai 1999 wurde die Aussetzung der Sicherungsverwahrung
widerrufen und der Proband im Juli 1999 wieder in der Sicherungsverwahrung
untergebracht.
Im März 2004 wurde selbige erneut zur Bewährung ausgesetzt. Vorangegangen
waren neben einer sonst positiven Persönlichkeitsentwicklung Ausgänge und
ein Urlaub in einer sozialtherapeutischen Einrichtung, die dem Probanden als
Wohnung angewiesen wurde.
Alternativ zur Aufnahme in einer betreuten Einrichtung scheint auch das

Wohnen in einer Familienpflegestelle ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche
Entlassung sein zu können. Allerdings ist es nicht immer einfach, einen solchen
Platz kontinuierlich zur Verfügung zu stellen.
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! Der Proband Bay 74, Jahrgang 1932, erhielt im Jahr 1983 wegen Vergewalti-
gung in Tateinheit mit sexueller Nötigung eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren
(Eintrag Nr. 19). Nach Strafverbüßung trat er im September 1986 die gleich-
zeitig angeordnete Sicherungsverwahrung an.
In einem im Februar 1990 erstellten Gutachten wurde bei dem Probanden eine
„chronische, paranoide halluzinatorische Psychose aus dem schizophrenen
Kreis“ diagnostiziert und eine psychiatrische Behandlung angeregt.
Daraufhin wurde der Proband im April 1991 nach § 67a Abs. 2 StGB in die
Psychiatrie überwiesen. Nach positiver Entwicklung gewährte die Strafvoll-
streckungskammer im Februar 1993 als „Vollzugslockerung“ eine Belas-
tungserprobung von sechs Monaten in einer Familienpflegestelle, die aber
schon im Mai 1993 unterbrochen wurde, weil die Betreuungsfamilie aus ihrem
Haus ausziehen musste.
Erst im Februar 1994 konnte dann eine neue Belastungserprobung, wiederum in
einer Familie, erfolgen. Nach positiver Entwicklung kündigte allerdings die
betreffende Familie aus Gründen, die nichts mit dem Probanden zu tun hatten,
im Dezember 1995 die Familienpflegestelle. Daraufhin wurde für den
Verurteilten ein neuer intensiv betreuter Einzelwohnplatz in einer eigenen
Wohnung gefunden.
Nach positiver Entwicklung wurde im Juli 1996 die Maßregel nach § 63 StGB
zur Bewährung ausgesetzt.
Allerdings lassen sich dem BZR bis zum Juli 2002 sechs neue Einträge
entnehmen: zwei zu einer Geldstrafe und vier zu Freiheitsstrafen von zwei
Jahren, einem Jahr, sechs und vier Monaten, und zwar wegen Diebstahls- und
Betrugsdelikten.
Ein Platz in einer „psychiatrischen Familienpflege“ war auch eine wichtige

Voraussetzung für eine Entlassung in einem weiteren Fall. Daneben spielten
Verhältnismäßigkeitserwägungen bei einem Sicherungsverwahrten eine Rolle, der
wegen Betruges untergebracht war.105

! Proband Bay 131, Jahrgang 1943, erhielt im Jahr 1984 eine Freiheitsstrafe von
fünf Jahren wegen „fortgesetzten gemeinschaftlichen Betruges“ (Eintrag Nr.
15). Die gleichzeitig verhängte Sicherungsverwahrung trat er im September
1989 an.

___________
105 Die Frage, wie lange eine Verwahrung wegen Betruges verhältnismäßig ist, stellt

sich auch bei dem Probanden Ba-Wü 88. Er, Jahrgang 1936, verbüßte seine Freiheitsstrafe
vollständig bis zum Juli 1990 und flüchtete dann, bis er im März 1998 erneut festgenom-
men wurde. Daraufhin hatte er zunächst bis Ende des Jahres 2003 einen Rest aus seiner
ersten Sicherungsverwahrung (aus dem Jahr 1972 (!)) sowie eine zwischenzeitlich ver-
hängte Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen Betrugs abzusitzen. Seit Anfang 2004 wird
die zweite Sicherungsverwahrung (aus dem Jahr 1984!) vollstreckt.
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Im Juli 1990 konnte nach einem positiv verlaufenen Aufenthalt in einer Sozial-
therapeutischen Anstalt die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt
werden.
Von Juni bis Dezember 1994 befand sich der Proband in Untersuchungshaft.
Nachdem sich der Proband ins Ausland abgesetzt hatte, wurde im August 1995
die Aussetzung der Maßregel widerrufen. Der Proband wurde dann im Oktober
1997 in den Niederlanden verhaftet und im Mai 1998 wegen Vergehen gegen
das BtMG zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die im April 1999
vollstreckt war.
In ihrer ablehnenden Aussetzungsentscheidung regte die Strafvollstreckungs-
kammer im Juni 1999 an, zunächst einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden, den
der Verurteilte im Wege des Freigangs wahrnehmen könne. Nach einer nicht zu
kurzen Erprobung im Freigang solle dann die Entlassung vorbereitet werden,
nach Möglichkeit in eine Einrichtung für betreutes Wohnen.
In der Folge entwickelte der Proband jedoch eine psychiatrische Störung, die
zunächst unbehandelt blieb. Dazu führte ein Gutachter im August 2001 aus:
„Die psychotische Erkrankung des Herrn X bedingt psychiatrischerseits ein-
deutig eine Behandlungsbedürftigkeit dieser schweren psychiatrischen Störung.
… Im vorliegenden Fall stimmt bedenklich, dass die psychotische Symp-
tomatik offensichtlich bereits seit geraumer Zeit besteht; es handelt sich nicht
mehr um ein akutes Krankheitsbild, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit um
einen bereits chronifizierten Krankheitsprozess.“
Ergänzend wies der Psychiater darauf hin, „dass das letzte einschlägige
Betrugsdelikt … nunmehr fast 18 Jahre zurückliegt. … Hinzu kommt, dass
auch ein gewisser „biologischer“ Alterungseffekt erwartet werden kann. Sämt-
liche epidemiologischen Rückfallstudien belegen, dass gerade bei dissozialen
Störungen jenseits des 50. Lebensjahres im statistischen Mittel eine deutliche
Abnahme bezüglich der Häufigkeit und der Intensität weiterer Straftaten sich
abzeichnet.“ Ergänzend fügte er unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten an,
dass der Proband psychisch erkrankt und nie mit Aggressions- oder Ge-
waltdelikten auffällig geworden sei. Das Gutachten schloss mit der Empfehlung
einer Umwandlung der Sicherungsverwahrung in die Maßregel nach § 63
StGB, die im November 2001 angeordnet wurde.
Entgegen dem Antrag der Justizvollzugsanstalt, die für eine Aussetzung der
Sicherungsverwahrung plädiert hatte, beschloss die Strafvollstreckungskammer
im September 2001 die Fortdauer der Unterbringung. Zuvor müsse der Ver-
urteilte Lockerungen durchlaufen. Die Haftanstalt wurde in dem Beschluss
kritisiert, weil sie zwar die Aussetzung der Maßregel beantragt, bisher aber ein
solches Lockerungsprogramm nicht durchgeführt habe.
Im Januar 2003 stellte die behandelnde Klinik einen Antrag auf eine Belas-
tungserprobung in der „psychiatrischen Familienpflege“, die der Proband er-
folgreich durchlief.
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In einem im September 2003 erstellten neuen Prognosegutachten der Klinik
äußerte diese die Auffassung, dass der Proband zu den bisherigen Betrügereien
schon deswegen nicht mehr in der Lage sei, „da schon allein sein Erschei-
nungsbild sowie die durch die psychotische Erkrankung gebrochene persön-
liche Dynamik Herrn X als eine Person darstellen, der weder vom Aussehen
noch von der Eloquenz, geschweige denn von seiner Überzeugungskraft die
Voraussetzungen bietet, noch einmal ein ! großes Rad zu drehen" – oder
auch nur ein kleineres.“
Deswegen wurde die Maßregel zum Jahresende 2003 zur Bewährung ausge-
setzt.

Die Schwierigkeiten, die bei der Suche nach einer solchen betreuten Einrichtung
auftreten können, illustriert ein weiterer Fall.

! Proband NRW 243, Jahrgang 1942, wurde im Jahr 1986 wegen sexuellen
Missbrauchs in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von
sechs Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt (Eintrag Nr. 11).
Nach Strafende wurde der Proband im März 1991 wegen seines Alkohol-
problems zunächst in die Maßregel nach § 64 StGB überstellt, fünf Monate
später aber bereits rücküberwiesen. Eine weitere erfolglose Unterbringung in
der Maßregel nach § 64 StGB erfolgte von Dezember 1993 bis Oktober 1995.
Im Jahr 2001 erfolgte Bemühungen um eine Unterbringung in einer Wohnein-
richtung scheiterten, weil diese eine „unaufgearbeitete Sexualdelinquenz“
bemängelte.
In einem an die Strafvollstreckungskammer im September 2002 gerichteten
Schreiben erbat die dem Untergebrachten bestellte Betreuerin um Konkreti-
sierung der Vorstellungen, „die die Kammer von einer ! stützenden und be-
schützenden Einrichtung" # hat. „Mein persönlicher Eindruck als Ergebnis
meiner Heimsuche für Herrn X bisher ist, daß es die in der Vorstellung des
Gutachters wünschenswerte Einrichtung innerhalb Deutschlands nicht gibt.
Auch die JVA kann hier keinerlei Hilfestellung aus ihrem Erfahrungsschatz
liefern. Ebenso erscheint der Antrag auf dosierte Lockerungen, wie auf S. 61 ff.
des Gutachtens empfohlen, von vornherein aussichtslos ohne Perspektive einer
Entlassung.
Dann aber sollte Herrn X gegenüber mit offenen Karten gespielt werden, daß
die Bedingungen, an die seine Entlassung geknüpft sind, objektiv unerfüllbar
sind.“
Im gleichen Monat wies die Justizvollzugsanstalt auf zahlreiche Anstrengungen
zur Findung einer Wohnungseinrichtung hin, „die der Persönlichkeits-
problematik des Verwahrten gerecht wird und ihm den von den Gutachtern
geforderten strukturierenden, stützenden und beschützenden Rahmen zu bieten
in der Lage ist. Die Vermittlungsschwierigkeiten ergeben sich zum einen aus
der unbearbeiteten Sexualdelinquenz und dem fortgeschrittenen Lebensalter des
Verurteilten, zum anderen bei den zahlreich bisher angefragten Einrichtungen
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auch daraus, dass sie nicht die Personaldichte aufweisen, um den bei Herrn X
erforderlichen Betreuungsanforderungen gerecht werden zu können. …“
Die Schwierigkeit, eine geeignete Einrichtung zu finden, wenn mit Delinquenz

eine Drogenproblematik einhergeht, zeigt auch ein weiterer Fall. Hilfreich kann
selbstverständlich eine stabile soziale Beziehung sein.
! Gegen den Proband Ba-Wü 42, Jahrgang 1955, wurde im Jahr 1989 wegen
verschiedener Beschaffungstaten (Polytoxikomanie) eine Freiheitsstrafe von
fünfeinhalb Jahren angeordnet (Eintrag Nr. 9). Zusätzlich wurden die Maß-
regeln nach §§ 63 und 66 StGB angeordnet.
Von August 1990 bis Dezember 1992 wurde zunächst die Maßregel nach § 63
StGB vollstreckt. Nachdem im Mai 1992 eine erneute Freiheitsstrafe von
dreieinhalb Jahren wegen Diebstahlsdelikten und räuberischen Diebstahls und
zudem erneut die Maßregel nach § 63 StGB angeordnet worden war, befand
sich der Proband zunächst bis zum Antritt einer Drogentherapie im August
1995 im Strafvollzug. Nachdem im April 1998 alle offenen Strafen verbüßt
waren, wurde die Maßregel nach § 63 StGB vollzogen.
Im April 1999 kam es nach vorangegangener positiver Entwicklung zu
Entweichungen mit Drogenrückfällen. Daher wurde im Dezember 1999 eine
Methadonsubstitution in Angriff genommen. Nach zwischenzeitlicher Unter-
bringung in der Wohngemeinschaft einer Drogenberatungsstelle kehrte der
Proband auf eigenen Wunsch in die forensische Wohngemeinschaft der Klinik
zurück, wo sich aber ebenfalls Drogenrückfälle ereigneten. Ein weiterer Wech-
sel in eine Wohngemeinschaft für Substituierte musste im August 2001 vor-
zeitig beendet werden „aus Gründen, die wohl nicht vom Patienten zu vertreten
waren“. Nach einer zwischenzeitlichen Wiederaufnahme in der Klinik konnte
der Proband ab Oktober 2001 eine eigene Wohnung beziehen.
Im Januar 2003 konnten die Maßregeln zur Bewährung ausgesetzt werden.
Vorangegangen war eine Stellungnahme der Klinik, in der hervorgehoben
wurde, „dass das soziale Netzwerk, das geknüpft werden konnte, für X trag-
fähig sei. Es bestehe eine gute therapeutische Anbindung zur … Drogenbera-
tungsstelle …, ebenso verlaufe die Substitutionsbehandlung … konfliktfrei.
Darüber hinaus bestehe eine wichtige soziale Bindung bereits seit Jahren zu
einer Bekannten. …“

11.5.4 Beispiele von gelungenen Entlassungen
Abschließend sollen noch einige Beispiele gelungener Entlassungen geschildert

werden.

! Der im Jahr 1944 geborene Proband Bay 114 wurde im Jahr 1990 wegen
Menschenhandels in Tateinheit mit Zuhälterei und Körperverletzung und
anderer Delikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt
(Eintrag Nr. 14). Die gleichzeitig angeordnete Sicherungsverwahrung trat er im
Juni 1993 an.
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Im September 1995 erhielt der Untergebrachte Ausgang, ab Dezember 1996
Urlaub aus der Haft. Im Februar 1997 bescheinigte ein Sachverständigen-
gutachten eine „deutliche Reifung“. Es kam zu folgendem Ergebnis: „Unter
Berücksichtigung der dargestellten Bereiche – Verlauf seit 1994, soziale Kon-
takte, Zukunftsplanung und Persönlichkeitsentwicklung – komme er zusam-
menfassend zu dem Ergebnis, daß alle vier Bereiche prognostisch positiv zu
bewerten seien. Einen ! Hang" zur Begehung weiterer Straftaten könne er
nicht mehr feststellen.“
Daraufhin wurde die Maßregel im Juli 1997 zur Bewährung ausgesetzt. Das
BZR vermerkt in der Folge nur noch eine weitere Verurteilung zu einer Geld-
strafe.

! Der Proband NRW 118, Jahrgang 1953, wurde im März 1986 wegen versuchter
Vergewaltigung (Eintrag Nr. 3) zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.
Seit Juli 1992 wurde Sicherungsverwahrung vollzogen. Selbige wurde bereits
im November 1994 zur Bewährung ausgesetzt. Dies begründete die Strafvoll-
streckungskammer wie folgt: „Der Untergebrachte hat die Inhaftierung genutzt,
an sich zu arbeiten und seine Probleme aufzuarbeiten. Ein Nachreifungsprozeß
hat stattgefunden. Er ist inzwischen insgesamt 37 Tage beurlaubt worden und
pünktlich und ordnungsgemäß zurückgekehrt. Unter Berücksichtigung aller
Umstände glaubt das Gericht, eine bedingte Entlassung verantworten zu
können.“ Der Proband wurde nur noch im Dezember 1999 wegen Beleidung zu
einer Geldstrafe verurteilt.

! Proband Bay 138, Jahrgang 1948, wurde schon im Jahr 1976 wegen Raubes mit
Todesfolge in Tateinheit mit Mord zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren mit
anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt (Eintrag Nr. 5), die er im April
1991 antrat. Zuvor war bereits im Jahr 1969 auch die Maßregel nach § 63 StGB
angeordnet worden. Von Juni 1995 bis März 1999 erfolgte die Unterbringung
auf der Grundlage des § 64 StGB, danach wieder in der Sicherungsverwahrung.
In der Folge eines im Juli 2000 erstatteten Gutachtens, das allerdings betonte,
„daß nach 26 Jahren Freiheitsentzug offen bleibe, wie der Untergebrachte sich
nach einer so langen Zeit der unselbständigen Lebensführung unter den frei-
heitlichen Lebensbedingungen zurecht finde und wie er auf die veränderten Be-
dingungen reagiere“, wurden Lockerungen in Angriff genommen. Zehn Aus-
gänge und sechs Beurlaubungen verliefen ohne Komplikationen.
Daraufhin führte der Gutachter im Januar 2002 ergänzend aus, „angesichts der
heute erreichten positiven Konstellation sei die Gefahr sehr gering, daß beim
Verurteilten die durch die Taten zutage getretene Gefährlichkeit fortbestehe. …
Die sehr geringe Gefahr lasse sich durch Auflagen zusätzlich verringern. …
Beim Verurteilten bestehe ein optimaler sozialer Empfangsraum.“
In der Folge setzte die Strafvollstreckungskammer im Februar 2002 beide Maß-
regeln zur Bewährung aus. Begleitend erfolgte seine Ausschreibung zur beob-
achtenden Fahndung.
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Selbstverständlich können neben einer positiven Entwicklung im Vollzug auch
ein fortgeschrittenes Alter, ein schlechter Gesundheitszustand und die Verurteilung
wegen eines Nichtgewaltdelikts zu einer Aussetzung der Sicherungsverwahrung
beitragen.

! Der Proband Bay 109, Jahrgang 1938, erhielt im Jahr 1990 wegen Diebstahls
eine fünfjährige Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung (Ein-
trag Nr. 18), die er im Juni 1994 antrat.
Ein im Februar 1995 in Auftrag gegebenes Sachverständigengutachten kam
zum Ergebnis, dass „hinsichtlich der langen kriminologischen Vorgeschichte
von einem Hang, nicht aber von einem Charakterdefekt im Sinne der schweren
anderen seelischen Abartigkeit auszugehen“ sei. Daher sei „– trotz gewisser
fortbestehender Bedenken hinsichtlich der außerordentlich langen kriminellen
Vorgeschichte des Probanden – der Vollstreckungskammer zu empfehlen, nach
einer angemessenen Zeit zu prüfen, ob der angestrebte Zweck der Sicherungs-
verwahrung nicht mit Hilfe einer weniger einschneidenden Form der Bewäh-
rungsauflage erreicht werden kann, um dem Probanden noch einmal eine Chan-
ce der Sozialbewährung zu geben.“
Trotz dieses Vorbehalts ordnete das Oberlandesgericht bereits im Oktober 1995
die Entlassung des Probanden an. Dafür hielt es neben verschiedenen kör-
perlichen Beschwerden die Hinwendung des Probanden zur Religiosität für
ausschlaggebend. Im Folgenden verzeichnet das BZR nur noch eine Eintragung
zu einer Geldstrafe.

Auch bei einem weiteren Dieb ist das Bestreben der Institutionen zu erkennen,
Verwahrzeiten gewaltloser Täter möglichst kurz zu halten.

! Der Proband NRW 208, Jahrgang 1943, wurde im Jahr 1987 wegen Diebstahls
in 16 Fällen und versuchten Diebstahls (Eintrag Nr. 14) zu einer Freiheitsstrafe
von dreieinhalb Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt,
die er im Mai 1989 antrat. Daraus im September 1991 entlassen, wurde der
Proband schnell wieder rückfällig und im September 1993 von einem öster-
reichischen Gericht vor allem wegen verschiedener Diebstahlsdelikte zu einer
weiteren Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Nach Überstellung nach
Deutschland wurde ab Juni 1996 erneut Sicherungsverwahrung vollstreckt.
Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens erfolgte im Januar 1999 die
Verlegung in den offenen Vollzug. Obwohl der Proband zwischenzeitlich
„aufgrund von Fehlverhaltens und des Verdachts einer neuen Straftat“ in den
geschlossenen Vollzug zurückverlegt wurde, wurde im April 2000 bereits
wieder mit Lockerungen begonnen. Im November 2000 erfolgte die Aussetzung
der Sicherungsverwahrung. Die Strafvollstreckungskammer begründete dies
damit, dass der Proband 40 Tage Urlaub beanstandungsfrei absolviert habe und
bei einem Familienangehörigen wohnen könne. Bis zum Juli 2002 verzeichnete
das BZR keinen weiteren Eintrag.



KAPITEL 12
Die Legalbewährung der Kontrollgruppe

12.1 Überblick über die Probanden der Kontrollgruppe

Wie bereits erwähnt, wurden in der Ausgangsstudie in den Jahren 1993/1994
auch 183 Personen einer Kontrollgruppe (KG) erfasst, die die formellen Vorausset-
zungen nach § 66 Abs. 1 und/oder 2 StGB erfüllt hatten, bei denen aber, aus wel-
chem Grund auch immer, auf die Auferlegung dieser Maßregel verzichtet worden
war. Die BZR-Auszüge dieser Personen wurden ebenfalls nacherhoben.

12.1.1 Datenausfall

Allerdings konnte ein KG-Proband (NRW 152) nicht reanonymisiert werden.106

Wie die Tabelle 19 zeigt, gelang es im Übrigen, die Stichprobe der Ausgangsunter-
suchung komplett zu erfassen.

Tabelle 19: Verteilung der KG-Probanden auf die drei Bundesländer

Land/Jahr 1994 2002 Prozent
Baden-Württemberg 26 26 100,0%
Bayern 36 36 100,0%
NRW 121 120 99,2%
Gesamt 183 182 99,5%

So konnten die BZR-Auszüge aller 68 Sexualstraftäter (37,4%) erhoben und
ausgewertet werden. Da es sich bei dem genannten Probanden NRW 152 um einen
Raubtäter handelte, gingen dagegen nur die Registerauszüge von 114 der ehedem
115 Personen dieser Tätergruppe (62,6%) in die Untersuchung ein.

Wie bereits erwähnt,107 war bei 38 KG-Probanden eine valide Erfassung der kri-
minellen Karriere allein anhand der BZR-Auszüge nicht möglich. Vornehmlich war
dies dann der Fall, wenn ein Freiheitsstraf- und ein Maßregelvollzug zusammentra-
fen. Aus diesem Grund wurden nach einer Feinanalyse die Vollstreckungshefte von
insgesamt 21 Probanden angefordert und ausgewertet. Dadurch gelang eine valide
Erhebung.

12.1.2 Zwischenzeitlich verstorbene KG-Probanden

Bei 20 der 182 Probanden (11,0%; 16 Raub- und 4 Sexualstraftäter) enthielt der
BZR-Auszug den Vermerk „keine Eintragung“. Für 15 Personen konnte sicher er-
___________

106 Zu den Gründen vgl. Kapitel 11.1.1.
107 Vgl. Kapitel 10.2.3.
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mittelt werden, dass sie zwischenzeitlich verstorben waren.108 Bei den restlichen
fünf Probanden ist dies berechtigt zu vermuten (Tabelle 20).109

Tabelle 20: Verteilung der (verstorbenen) KG-Probanden auf die einzelnen Bundesländer

Land Erhebung
1994

Erhebung
2002

verstorben Grundgesamtheit

Ba-Wü 26 26 7 19 11,7%
Bayern 36 36 2 34 21,0%
NRW 121 120 11 109 67,3%
Gesamt 183 182 20 162 100,0%

Damit ist der Anteil der verstorbenen Probanden in der Gruppe der Sicherungs-
verwahrten (10,1%) und der Kontrollgruppe (11,0%) beinahe identisch. Auch zwi-
schen den Bundesländern bestehen vergleichsweise geringe Unterschiede (Schau-
bild 44).

Für 15 der 20 KG-Probanden konnte von den Staatsanwaltschaften das Sterbeal-
ter in Erfahrung gebracht werden (Tabelle 21).

___________
108 Es handelt sich um die Probanden Ba-Wü 28, 35, 73 und 108, Bay 25 und 134 sowie

NRW 15, 20, 61, 63, 69, 96, 280, 281 und 287.
109 Vermutlich verstorben sind die Probanden Ba-Wü 27, 47 und 62 sowie NRW 157

und 163.

Schaubild 44: Prozentualer Anteil der in den drei
Bundesländern verstorbenen Probanden
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Tabelle 21: Sterbealter der 15 KG-Probanden

30-39 J. 40-49 J. 50-59 J.

2 8 5

Es betrug im Durchschnitt nur 46,4 Jahre, liegt somit rund acht Jahre unter dem
Sterbealter bei den SV-Probanden (54,2 Jahre) und deutlich unter der allgemeinen
Lebenserwartung von rund 76 Jahren bei Männern und 81 Jahren bei Frauen in den
Jahren 2002/2004.110

Sechs der 20 KG-Probanden verstarben während des Vollzuges, weitere acht in
Freiheit. Bei den restlichen sechs Personen war nicht zu klären, ob der Tod hinter
Gittern oder in Freiheit eintrat (Tabelle 22).

Tabelle 22: Vollzugsstatus der verstorbenen 20 KG-Probanden

Land Anzahl Verstorben
im Vollzug

Verstorben
in Freiheit Ungeklärt

Ba-Wü 7 2 2 3

Bayern 2 2 0 0
NRW 11 2 6 3
Gesamt 20 6 8 6

Das Schicksal dieser 20 KG-Probanden soll im Folgenden kurz beschrieben
werden: zunächst die sechs im Strafvollzug verstorbenen Probanden, anschließend
die acht in Freiheit Verstorbenen, zuletzt die sechs restlichen Probanden.

12.1.2.1 Im Strafvollzug verstorbene KG-Probanden

Sechs Probanden verstarben noch während des Strafvollzuges, fünf davon wäh-
rend des Vollzuges der Bezugsfreiheitsstrafe.

! Gegen den Probanden Ba-Wü 35, Jahrgang 1933, war im November 1989 we-
gen mehrfacher Vergewaltigung eine Freiheitsstrafe von acht Jahren verhängt
worden. Er verstarb im Juli 1990 im Justizvollzugskrankenhaus im Alter von 57
Jahren.

! Der Proband Ba-Wü 108, Jahrgang 1960, war im Jahr 1990 wegen zweifacher
Vergewaltigung ebenfalls zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt
worden. Er verstarb im Oktober 1994 im Gefängnis im Alter von 34 Jahren. Als
Todesursache wurde ein Magendurchbruch festgestellt.

! Wegen räuberischen Diebstahls und anderer Delikte war der Proband Bay 25,
Jahrgang 1958, im Jahr 1990 u. a. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jah-

___________
110 Quelle: Statistisches Jahrbuch, Online unter http://www.destatis.de.
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ren verurteilt worden. Nachdem ein Strafrest zur Bewährung ausgesetzt worden
war, verzeichnet das Bundeszentralregister bis zum Jahr 1999 weitere Eintra-
gungen zu Freiheitsstrafen von zwei, drei, zweimal vier und einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von 15 Monaten Dauer. Der Proband starb im März 2001 im Alter
von 42 Jahren an einer Überdosis Rauschgift, aller Wahrscheinlichkeit nach
während des Vollzugs einer dieser Freiheitsstrafen.

! Ein weiterer Raubtäter, Proband Bay 134, geboren im Jahr 1946, wurde im Jahr
1988 wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und
sechs Monaten verurteilt. Er verstarb noch während des Strafvollzuges im No-
vember 1993 im Alter von 47 Jahren.

! Proband NRW 61, Jahrgang 1952, wurde im Jahr 1990 wegen schwerer räube-
rischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Er ver-
starb im Mai 1992 im Justizvollzugskrankenhaus im Alter von 40 Jahren.

! Gegen den Probanden NRW 281, Jahrgang 1938, war im Jahr 1990 u. a. wegen
sexueller Nötigung eine fünfjährige Freiheitsstrafe verhängt worden. Gleichzei-
tig wurde die Unterbringung im psychiatrischen Landeskrankenhaus angeord-
net. Dort verstarb er im September 1993 im Alter von 55 Jahren.

12.1.2.2 In Freiheit verstorbene KG-Probanden

Bei den acht in Freiheit verstorbenen Probanden handelt es sich allesamt um
Raubtäter.

! Proband Ba-Wü 28, Jahrgang 1958, verstarb im Februar 1993 im Alter von 34
Jahren, nachdem im Juli 1992 ein Rest seiner Freiheitsstrafe von vier Jahren
sechs Monaten und zwei Wochen, zu der er im Jahr 1990 u. a. wegen eines
räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer verurteilt worden war, zur Bewährung
ausgesetzt worden war. Noch vor seinem Tod hatte die Strafvollstreckungs-
kammer im November 1992 diese Strafaussetzung widerrufen, nachdem der
Verurteilte Therapieauflagen nicht eingehalten hatte.

! Ein weiterer Raubtäter, Proband Ba-Wü 73, wurde im Jahr 1940 geboren. Im
Jahr 1989 war er wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheits-
strafe von drei Jahren verurteilt worden. Nachdem bei ihm die Strafvollstre-
ckung wegen einer schweren Erkrankung unterbrochen worden war, verstarb er
im Dezember 1995 im Alter von 55 Jahren.

! Proband NRW 15, Jahrgang 1953, wurde im Jahr 1988 wegen schweren Rau-
bes zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Nachdem im Novem-
ber 1995 der Rest dieser und der einer weiteren Freiheitsstrafe zur Bewährung
ausgesetzt worden waren, verstarb der Proband im Dezember 1996 im Alter
von 43 Jahren.

! Proband NRW 20, ebenfalls Jahrgang 1953, war im Jahr 1990 wegen schwerer
räuberischer Erpressung zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wor-



260 Die eigene empirische Untersuchung

den. Außerdem wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeord-
net. Im Mai 1993 wurden Strafrest und Maßregel zur Bewährung ausgesetzt.
Der Proband verstarb im April 1998 im Alter von 44 Jahren.

! Ein weiterer Raubtäter, Proband NRW 63, geboren im Jahr 1937, war im Jahr
1988 u. a. wegen Raubes zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verur-
teilt worden. Er verstarb im Juni 1993, 55-jährig, nachdem die Restfreiheitsstra-
fe im August 1992 zur Bewährung ausgesetzt worden war.

! Ebenfalls im Jahr 1988 u. a. wegen Raubes verurteilt worden war Proband
NRW 69, Jahrgang 1955. Er erhielt damals eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei
Jahren. Laut Auskunft der aktenführenden Staatsanwaltschaft verstarb er im
September 2001 in Freiheit im Alter von 46 Jahren.

! Proband NRW 280, Jahrgang 1942, war im Jahr 1988 u. a. wegen Raubes zu
einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im April 1998 wurde eine
Restfreiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Er verstarb im Juni 2000 im Alter
von 57 Jahren.

! Wegen schweren Raubes und weiterer Delikte war im Jahr 1990 Proband NRW
287, Jahrgang 1937, verurteilt worden. Ein Rest seiner vierjährigen Freiheits-
strafe wurde im Januar 1993 zur Bewährung ausgesetzt. Der Proband verstarb
im September 1996 im Alter von 59 Jahren.

12.1.2.3 KG-Probanden, bei denen Ort
oder Zeitpunkt des Versterbens ungeklärt sind

Bei sechs Probanden, darunter fünf Raubtätern, konnten der Ort und/oder der
Zeitpunkt des Versterbens nicht ermittelt werden.

! Dazu gehört Proband Ba-Wü 27, Jahrgang 1940, der im Jahr 1988 wegen sexu-
eller Nötigung und anderer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und
sieben Monaten verurteilt worden war. Nach Ende des Strafvollzuges wurde er
im Februar 1991 entlassen. Das Bundeszentralregister vermeldete „keine Ein-
tragung“. Weitergehende Informationen konnten nicht in Erfahrung gebracht
werden.

! Proband Ba-Wü 47, Jahrgang 1950, wurde im Jahr 1990 u. a. wegen schwerer räube-
rischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Auch hier ent-
hielt das Bundeszentralregister den Vermerk „keine Eintragung“. Weitere Informati-
onen über die Umstände des Todes existieren nicht.

! Dasselbe gilt für den Probanden Ba-Wü 62, geboren im Jahr 1960. Er war im
Jahr 1990 wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheits-
strafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden.

! Über den Probanden NRW 96, Jahrgang 1954, konnte durch die aktenführende
Staatsanwaltschaft ermittelt werden, dass er im Dezember 1994 im Alter von 40
Jahren verstorben ist. Zuvor war er im Jahr 1988 wegen schwerer räuberischer
Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden.
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Proband NRW 157, Jahrgang 1950, war im Jahr 1989 wegen versuchter räuberi-
scher Erpressung in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von
zwei Jahren neun Monaten verurteilt worden. Das Bundeszentralregister meldete
„keinen Eintrag“. Die aktenführende Staatsanwaltschaft war nicht in der Lage,
Auskunft über den Verbleib dieses Probanden zu geben.
Gleiches gilt für den Probanden NRW 163, geboren im Jahr 1959. Er war im Jahr
1990 u. a. wegen zweifacher schwerer räuberischer Erpressung zu einer Gesamt-
freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden.

12.1.3 Grundgesamtheit der Kontrollgruppe

Die folgende Auswertung umfasst somit 162 KG-Probanden, davon 19 (11,7%)
aus Baden-Württemberg, 34 (21,0%) aus Bayern und 109 (67,3%) aus Nordrhein-
Westfalen (Tabelle 23).

Tabelle 23: KG-Probanden der Ausgangs- und der Nachuntersuchung nach Bundesländern

Land/Jahr 1994 Grundgesamtheit
Baden-Württemberg 26 19 11,7%
Bayern 36 34 21,0%
NRW 121 109 67,3%
Gesamt 183 162 100,0%

Unter den verstorbenen oder in einem Fall nicht reanonymisierten 21 KG-
Probanden befanden sich nur vier Sexual-, aber immerhin 17 Raubtäter, so dass
Daten zu 64 Sexual- und 98 Raubtätern in die Folgeuntersuchung eingingen. Damit
stellen die Sexualtäter mit nunmehr 39,5% einen etwas größeren Anteil, als dies
noch mit 37,2% im Jahre 1994 der Fall war (Tabelle 24).

Tabelle 24: KG-Probanden der Ausgangs- und der Nachuntersuchung nach Tätergruppen

Tätergruppe / Jahr Grundgesamtheit
1994

Grundgesamtheit
2002

Sexualtäter 68 37,2% 64 39,5%
Raubtäter 115 62,8% 98 60,5%
Gesamt 183 100,0% 162 100,0%

Seit der Ausgangsuntersuchung vergingen bis zum Datum der neu eingeholten
Bundeszentralregisterauszüge im Jahr 2002 (teilweise bis 2006) durchschnittlich
8,5 Jahre (Median 8,4 Jahre). Der Nachuntersuchungszeitraum unterscheidet sich
damit nur geringfügig von dem der Sicherungsverwahrungsgruppe (8,7 Jahre). Die
Varianz zwischen dem Minimum von 7,7 und dem Maximum von 12,7 Jahren ist
durch einige nachträgliche Anforderungen bedingt.
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12.1.4 Lebensalter der KG-Probanden

Das Alter der 162 lebenden Personen der Kontrollgruppe lag zum Erhebungs-
zeitpunkt im Jahre 2002111 im Durchschnitt bei 50,7 Jahren (Median 48,8 Jahre,
min.: 37,3, max.: 71,9 Jahre) und damit knapp sechs Jahre unter dem Alter der SV-
Probanden (56,4 Jahre). Die 40-49-Jährigen bilden mit 86 Probanden (53,1%) die
größte Gruppe, gefolgt von den 50-59-Jährigen (n=51; 31,5%) und den 60-69-
Jährigen (n=17; 10,5%) (Tabelle 25).

Tabelle 25: Lebensalter der 162 KG-Probanden

Lebensalter 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. 70-79 J.
Sexualtäter 1 30 19 13 1
Raubtäter 4 56 32 4 2
Gesamt 5 (3,1%) 86 (53,1%) 51 (31,5%) 17 (10,5%) 3 (1,9%)

Die Sexualtäter sind mit durchschnittlich 52,5 Jahren etwas älter als die Raubtä-
ter, die auf 49,6 Jahre kommen.

12.2 Der Vollstreckungsverlauf

12.2.1 Derzeitiger Status der KG-Probanden

104 der 162 KG-Probanden (64,2%) befanden sich zum Zeitpunkt der Erstellung
des Bundeszentralregisterauszuges in Freiheit, 58 Personen (35,8%) im Straf- oder
Maßregelvollzug. Die Raubtäter (n=65; 66,3%) waren etwas häufiger in Freiheit
als die Sexualstraftäter (n=39; 60,9%).

Dass sich die SV-Probanden in deutlich geringerem Maße in Freiheit befanden
(40,2% gegenüber 64,2% bei den KG-Probanden), kann wegen der unterschiedli-
chen Sanktionierung als erwartungsgemäß bezeichnet werden.

Zieht man einen Vergleich zwischen den drei beteiligten Bundesländern, sind in
Baden-Württemberg immerhin 15 der 19 KG-Probanden (78,9%) in Freiheit, in
Nordrhein-Westfalen dagegen nur 67 von 109 (61,5%). Eine Mittelstellung nimmt
Bayern ein (22 KG-Probanden in Freiheit, 64,7%) (Tabelle 26).

Tabelle 26: Vollzugsstatus der 162 KG-Probanden

Sexualstraftäter Raubtäter Gesamt
Land/
Status

In
Freiheit

Im
Vollzug

In
Freiheit

Im
Vollzug

In
Freiheit

Im
Vollzug

Ba-Wü 9 3 6 1 15 (78,9%) 4 (21,1%)
Bayern 11 7 11 5 22 (64,7%) 12 (35,3%)
NRW 19 15 48 27 67 (61,5%) 42 (38,5%)

Gesamt 39
(60,9%)

25
(39,1%)

65
(66,3%)

33
(33,7%)

104
(64,2%)

58
(35,8%)

___________
111 Definiert als Alter zum Datum des neuen BZR-Auszuges.
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Das Durchschnittsalter der inhaftierten Sexualtäter liegt mit 52,9 Jahren fast vier
Jahre über dem der Raubtäter mit 49,0 Jahren (Schaubild 45). Bemerkenswerter-
weise ist aber das Durchschnittsalter der inhaftierten und der in Freiheit befindli-
chen Probanden mit 50,7 Jahren identisch. Diese Aussage gilt im Wesentlichen
auch, wenn man nur die beiden Subgruppen Sexual- und Raubtäter ins Visier
nimmt.

Dabei ist das Durchschnittsalter der inhaftierten Sexualtäter der Sicherungsver-
wahrungs- (54 Jahre) und der Kontrollgruppe (53 Jahre) ebenso wie das der inhaf-
tierten Raubtäter beider Gruppen (50 gegenüber 49 Jahre) fast identisch. Demge-
genüber sind die entlassenen Sexualtäter (57 gegenüber 52 Jahre), aber auch die
entlassenen Raubtäter der SV-Gruppe (59 gegenüber 50 Jahre) deutlich älter als die
der Kontrollgruppe.

Bei den 104 KG-Probanden in Freiheit konnte ermittelt werden, wie lange der
Aufenthalt in einer strafrechtlichen Institution (Straf- oder Maßregelvollzug) be-
reits zurücklag. Ausweislich des abgebildeten Schaubildes 46 befanden sich im-
merhin 49 Probanden schon zwischen fünf und zehn Jahren in Freiheit, 15 sogar
mehr als zehn Jahre. Somit kann bei insgesamt 64 der 104 in Freiheit befindlichen
KG-Probanden (61,5%) von einer geglückten Resozialisierung in dem Sinne aus-
gegangen werden, dass keine Freiheitsstrafen mehr angeordnet wurden. Der Mit-
telwert und der Median des in Freiheit verbrachten Zeitraums liegen bei 6,2 bzw.
6,1 Jahren, bei einem Minimum von einem Monat und einem Maximum von 14,3
Jahren. Dabei sind die Sexualtäter mit durchschnittlich 6,8 Jahren (Median 7,7 Jah-
re) etwas länger in Freiheit als die Raubtäter mit 5,9 Jahren (Median 5,9 Jahre).

Schaubild 45: Durchschnittsalter in Freiheit befindlicher und
inhaftierter KG-Probanden
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Von allen 162 KG-Probanden befindet sich jeweils ein gutes Drittel noch oder
schon wieder im Vollzug (n=58; 35,8%) oder schon seit mehr als fünf Jahren in
Freiheit (n=64; 39,5%) (Schaubild 47). Zwischen den Sexual- und Raubtätern un-
terscheidet sich die Verteilung wiederum nur unwesentlich. Die Sexualstraftäter
halten sich im Vergleich zu den Raubtätern etwas häufiger im Vollzug (39,1% :
33,7%) auf, haben sich aber auch mit mehr als fünf Jahren in Freiheit prozentual
etwas mehr legalbewährt (42,2% : 37,8%).

Allerdings wurden von den 104 in Freiheit befindlichen KG-Probanden der
Kontrollgruppe nur 16 (15,4%) nach Verbüßung der Bezugsfreiheitsstrafe über-
haupt nicht mehr verurteilt (Schaubild 48), während dies bei der SV-Gruppe bei
mehr als der Hälfte der Probanden der Fall ist (64 von 115 Probanden, 55,7%).

Von den 58 inhaftierten KG-Probanden sind nur acht (13,8%) nicht mehr verur-
teilt worden. Diese acht halten sich zumeist immer noch im Maßregelvollzug auf.

Schaubild 46: Seit dem letzten Straf- oder Maßregelvollzug
in Freiheit verbrachter Zeitraum
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Schaubild 47: Legalbewährung der KG-Probanden
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Zehn in Freiheit befindliche und sechs inhaftierte KG-Probanden sind seit der
Ausgangsuntersuchung im Jahr 1993 mehr als fünfmal verurteilt worden.

Im Übrigen unterscheidet sich die prozentuale Zahl der Wiederverurteilungen in
diesen beiden Subgruppen nur sehr geringfügig. Durchschnittlich bringen es die
104 in Freiheit befindlichen KG-Probanden auf 2,7 Wiederverurteilungen, die 60
inhaftierten KG-Probanden auf 2,6.

12.2.2 Die vorangegangene Freiheitsstrafe

Bei der Betrachtung der Vollstreckung der in den Jahren 1988 bis 1990 verhäng-
ten Bezugsfreiheitsstrafe können vier verschiedene Konstellationen unterschieden
werden.

131 der 162 KG-Probanden (80,9%) saßen ausschließlich im Strafvollzug ein, im
Straf- und im Maßregelvollzug nach § 63 StGB vier Probanden (2,5%), im Straf-
vollzug und in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) 15 Probanden (9,2%) sowie
im psychiatrischen Krankenhaus und/oder der Entziehungsanstalt allein weitere 12
Probanden (7,4%) (Schaubild 49).112

Die 131 KG-Probanden, die sich ausschließlich im Strafvollzug befanden, haben
ihre Freiheitsstrafe, die durchschnittlich 68,9 Monate betrug (Sexualtäter: 63,9
Monate, Raubtäter: 71,4 Monate), ganz überwiegend verbüßt (Schaubild 50). Wenn
die tatsächlich im Strafvollzug verbrachte Zeit mit 63,1 Monaten um rund ein hal-
bes Jahr hinter der Dauer der angeordneten Freiheitsstrafe mit 68,9 Monaten zu-
rückbleibt, ist das darauf zurückzuführen, dass die Bezugsfreiheitsstrafe in 46 Fäl-
len zur Bewährung ausgesetzt wurde.

___________
112 Bei diesen 12 Personen handelt es sich um die Probanden Ba-Wü 106, Bay 20, 42,

43, 111 sowie NRW 23, 75, 120, 165, 259, 275, 286.

Schaubild 48: Anzahl der Wiederverurteilungen nach in
Freiheit befindlichen und inhaftierten KG-Probanden
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Bei der Gruppe der zusammen 19 KG-Probanden, die anlässlich der Bezugsver-
urteilung sowohl im Straf- als auch im Maßregelvollzug einsaßen, übersteigt die
Dauer der Inhaftierung mit 62,9 Monaten die Dauer der tatsächlich verhängten
Freiheitsstrafe mit 53,0 Monaten um fast ein Jahr.

Eklatant ist die Differenz bei den 12 Probanden, die nur im Maßregelvollzug ein-
saßen. Wurde gegen sie im Durchschnitt eine Freiheitsstrafe von 54,7 Monaten
angeordnet, verbrachten sie tatsächlich drei Jahre mehr, nämlich insgesamt siebe-
neinhalb Jahre (90,2 Monate), im Maßregelvollzug.

Ist ein solcher Unterschied aufgrund des zweispurigen Sanktionensystems durch-
aus vom Normprogramm, jedenfalls bei der Unterbringung im psychiatrischen

Schaubild 49: Art der Inhaftierung für die Anlasstat
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Krankenhaus nach § 63 StGB, angelegt, erscheint es doch gerechtfertigt, die Fälle
gesondert unter die Lupe zu nehmen, bei denen die Diskrepanz zwischen der Dauer
der angeordneten Freiheitsstrafe und der im Maßregelvollzug zugebrachten Zeit
besonders augenfällig war.
Dabei handelt es sich um die vier Probanden NRW 23 (36 Monate Freiheitsstra-

fe : 174 Monate im Maßregelvollzug), NRW 164 (42 : 115 Monate), NRW 165
(57 : 148 Monate) sowie NRW 259 (30 : 152 Monate). Sie weisen beachtliche Ge-
meinsamkeiten auf. Alle sind Sexualstraftäter, alle erhielten ihre Anlassstrafe für
einen sexuellen Missbrauch, alle stammen aus Nordrhein-Westfalen, und alle wa-
ren zum Zeitpunkt der Einholung des Bundeszentralregisterauszuges etwa 50 Jahre
alt. Ihre strafrechtliche Karriere soll im Folgenden kurz dargestellt werden.

! Proband NRW 23, Jahrgang 1954, wurde im Jahr 1988 u. a. wegen sexuellen
Missbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Außerdem wur-
de ihm eine Maßregel nach § 63 StGB auferlegt. Zwei Gutachter attestierten
dem Probanden eine Minderbegabung sowie eine dissoziale Entwicklung. Die
Kammer begründete die Nichtanordnung der Sicherungsverwahrung mit dem
Vorrang der Maßregel des § 63 StGB (§ 72 Abs. 2 StGB).

! Seit dieser Zeit und damit seit knapp 15 Jahren (Stand: jeweils Juli 2002) be-
findet sich der Proband im psychiatrischen Krankenhaus. Eine Aussetzung der
Maßregel vermerkt das Bundeszentralregister nicht, ebenso wenig enthält es ei-
nen neuen Eintrag.

! Proband NRW 164, Jahrgang 1953, erhielt seine Freiheitsstrafe von dreieinhalb
Jahren im Jahre 1990 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei tatein-
heitlich zusammentreffenden Fällen. Gleichzeitig wurde die Unterbringung
nach § 63 StGB angeordnet. Das psychiatrische Gutachten vermerkte eine
„tiefgreifende narzisstische Persönlichkeitsstörung“. Im Dezember 1992 war
die Strafvollstreckung erledigt. Im Bundeszentralregister findet sich kein Ver-
merk über eine etwaige Entlassung.

! Proband NRW 165, Jahrgang 1953, wurde im März 1990 wegen sexuellen
Missbrauchs eines Kindes in drei Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit
Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren neun Monaten verur-
teilt. Außerdem wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus angeordnet. In der damaligen Hauptverhandlung diagnostizierten zwei
vom Gericht bestellte Gutachter eine dissoziale Psychopathie. Auch hier enthält
das Bundeszentralregister keinen weiteren Eintrag. Eine Entlassung aus der
Maßregel ist nicht vermerkt, so dass sich der Proband nunmehr seit rund zwölf
Jahren im psychiatrischen Krankenhaus aufhält.

! Proband NRW 259, Jahrgang 1951, wurde im November 1989 wegen sexuellen
Missbrauchs in Tateinheit mit homosexuellen Handlungen zu einer Freiheits-
strafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Auch bei ihm wurde die Maßregel
nach § 63 StGB angeordnet. Diagnostiziert wurde damals eine „schwere neuro-
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tische Persönlichkeitsstörung, auch schwer narzisstisch“. Auch dieser Proband
wurde nach den Angaben des Bundeszentralregisters bisher nicht entlassen, so
dass er sich seit mittlerweile fast 13 Jahren im psychiatrischen Krankenhaus be-
findet.
Damit findet sich sowohl in der SV-Gruppe als auch in der KG eine Klientel von

Tätern eines sexuellen Missbrauchs, bei denen auf relativ kurze Freiheitsstrafen
lange Maßregelzeiten folgen.

12.3 Rückfälle

12.3.1 Wiederverurteilungen und zugrunde liegende Delinquenz

Wie bereits ausgeführt, sind 138 der 162 KG-Probanden (85,2%) nach der Be-
zugsfreiheitsstrafe, die in den Jahren zwischen 1988 und 1990 verhängt worden
war, erneut verurteilt worden. Nur 24 Probanden (14,8%) blieben straffrei.

12.3.1.1 Bei allen wiederverurteilten 138 KG-Probanden

Von den wiederverurteilten 138 KG-Probanden wurde ein knappes Drittel (n=40;
29,0%) lediglich einmal sanktioniert, weitere 29 Personen (21,0%) zweimal und 23

Personen (16,7%) dreimal. Insgesamt 46 Personen (genau ein Drittel) wurden
viermal oder noch häufiger wiederverurteilt, davon eine Person sogar zwölfmal
(Schaubild 51). Durchschnittlich erfolgten 3,1 neue Verurteilungen.

Ein Vergleich zwischen den jeweils 138 wiederverurteilten SV- und KG-Proban-
den zeigt, dass die KG-Probanden häufiger verurteilt wurden (Schaubild 52). Prima
facie könnten dafür vor allem zwei Gründe verantwortlich sein: zum einen könnte
das „time at risk“-Intervall bei den nur eine Freiheitsstrafe verbüßenden KG-
Probanden größer sein, zum anderen könnten den SV-Probanden höhere Freiheits-
strafen auferlegt worden sein, die ein weiteres Delinquieren verhindern.

Schaubild 51: Anzahl der KG-Probanden mit
Wiederverurteilungen
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Die 138 wiederverurteilten KG-Probanden sind insgesamt wegen 988 prozessua-
ler Taten belangt worden, zu knapp der Hälfte (insgesamt 68 Personen) aber nur
wegen einer (n=27; 19,6%), wegen zwei (n=23; 16,7%) oder wegen drei (n=18;
13,0%) neuer Straftaten (Schaubild 53). Der Durchschnittswert liegt bei 7,2 neuen
Straftaten (SV-Gruppe: 5,2 Straftaten), bei einem Median von vier. Bei einem KG-
Probanden wurden 111 neue Straftaten abgeurteilt.

Den Verurteilungen dieser 138 KG-Probanden lagen Verstöße gegen 1297 Straf-
tatbestände zugrunde. Damit übersteigt auch hier der Durchschnittswert der KG-
(9,4 abgeurteilte Delikte) den der SV-Probanden (6,2 Delikte). Betrachtet man sich

Schaubild 53: Anzahl der von den 138 wiederverurteilten
KG-Probanden begangenen Straftaten
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Schaubild 52: Zahl der Wiederverurteilungen
der rückfälligen SV- und KG-Probanden
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die Art der Delinquenz, überwiegen, wie zu erwarten, die gewaltlosen Straftaten.
An der Spitze stehen mit 29,8% Verurteilungen nach dem BtMG, gefolgt von den
Diebstahls-/Unterschlagungsdelikten mit 16,7%, den Straßenverkehrsdelikten mit
8,9% sowie der Vermögensdelinquenz mit 8,4% (Schaubild 54).

Vergleicht man die Delinquenz der 138 verurteilten SV-Probanden mit derjeni-
gen der Kontrollgruppe, ist die Ähnlichkeit frappant. Jeweils steht die Betäu-
bungsmitteldelinquenz an der Spitze, gefolgt von den Diebstahls- und Unterschla-
gungsdelikten. Ein Unterschied von mehr als fünf Prozentpunkten ist nur bei den
Vermögensdelikten vorhanden (8,4% der Delinquenz in der KG- gegenüber 15,6%
in der SV-Gruppe).

An gravierenderen Straftaten waren zu verzeichnen: 85 Sexualstraftaten, darun-
ter 27mal sexueller Missbrauch (§§ 176-176b StGB), 20 Vergewaltigungen und 18
sexuelle Nötigungen. Dazu kommen 85 Raub- bzw. Erpressungsdelikte, davon 44
in qualifizierter Form, ebenso 81 Körperverletzungsdelikte. In einem Fall (NRW
72) wurde ein versuchter Totschlag registriert.

Schaubild 54: Delinquenz der wiederverurteilten
138 KG-Probanden
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12.3.1.2 Nach Tätergruppen

Betrachtet man die Zahl der wiederverurteilten Personen über die Tätergruppen
hinweg, schneiden die Sexualtäter mit nur 77% wiederverurteilten Personen (49
von 64) besser als die Raubtäter ab, bei denen 91% (89 von 98) erneut sanktioniert
wurden (Schaubild 55).

Diese erhöhte Delinquenz der Raubtäter schlägt sich auch im Durchschnittswert
nieder. 3,4 Verurteilungen bei den Raubtätern stehen nur 2,7 bei den Sexualtätern
gegenüber. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich ein Teil der Personen
ununterbrochen oder die meiste Zeit im Vollzug befand.

Schaubild 56: Delinquenz der wiederverurteilten Sexual- und Raubtäter
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Schaubild 55: Anzahl der Wiederverurteilungen nach
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Von der gesamten Delinquenz der 49 Sexualstraftäter (324 Delikte) entfallen
23,1% auf die Sexualdelikte, 21,9% auf die Diebstahlsdelikte, 9,6% auf die Kör-
perverletzungsdelikte sowie weitere 23,8% auf sonstige Delikte. Bei den 89 Raub-
tätern ist der Anteil der BtM-Delikte mit 38,2% (372 von 973 Delikten insgesamt)
am höchsten. Es folgen die Diebstahlsdelikte mit 15,0%, die sonstigen Delikte mit
14,5% sowie die Straßenverkehrsdelikte mit 8,9% (Schaubild 56).
Untersucht man die Probanden, die wegen Sexualstraftaten, Tötungs-, Körper-

verletzungs-, Raub- oder Erpressungsdelikten (wieder-)verurteilt und damit schwer
rückfällig wurden, zeigt sich die Validität der in der Ausgangsuntersuchung vorge-
nommenen Einordnung der KG-Probanden nach Sexual- und Raubstraftätern. So
entstammen von 27 Probanden, die neue Sexualstraftaten verübt haben, 21 der
Gruppe der Sexualstraftäter. In vergleichbarer Weise waren 25 der 29 Personen, die
erneut wegen Raub- und Erpressungsdelikten verurteilt wurden, zuvor bereits der
Gruppe der Räuber zugeordnet worden (Schaubild 57).
Generell liegen die prozentualen Anteile der KG-Probanden, die erneut mit

schwerer Delinquenz auffielen, niedrig. So wurden nur noch 21 der 64 Sexualstraf-
täter (33%) einschlägig, d.h. mit einer Sexualstraftat, rückfällig.113 Ganz konkret
sind zehn Sexualstraftäter erneut wegen sexuellen Missbrauchs, acht wegen Ver-
gewaltigung und 12 wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. 17 Sexualstraftä-
ter (27%) wurden wegen Körperverletzungsdelikten (häufig in Tateinheit mit ei-
nem Sexualdelikt stehend) sanktioniert.

___________
113 Bei den 21 erneut wegen einschlägiger Straftaten verurteilten Sexualstraftätern der

KG handelt es sich um die Personen Ba-Wü 32, 49, 77, 99 und 106, Bay 21, 104, 111 und
125 sowie NRW 13, 64, 107, 154, 170, 182, 183, 198, 251, 254, 268 und 274.

Schaubild 57: Zahl der Wiederverurteilten
mit schwerer Delinquenz nach Tätergruppen
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25 der 98 Raubtäter (26%) wurden erneut wegen einer Raub- oder Erpressungs-
tat verurteilt. 20 Personen verübten ein solches Delikt in qualifizierter Form.114 30
Raubtäter (30%) wurden wegen eines Körperverletzungsdelikts sanktioniert, sechs
wegen einer Sexualstraftat.

Auch diese Werte liegen deutlich über denen der SV-Probanden (18% einschlä-
gig rückfällige Sexualstraftäter, 17% einschlägig rückfällige Raubstraftäter).

12.3.2 Verhängte Sanktionen

12.3.2.1 Bei allen wiederverurteilten 138 KG-Probanden

Von den wiederverurteilten 138 KG-Probanden erhielten insgesamt mehr als
zwei Drittel (n=95; 68,8%) eine oder gar mehrere Freiheitsstrafen ohne Bewäh-
rung, überwiegend neben weiteren Sanktionen (Schaubild 58).

___________
114 Dabei handelt es sich um die Probanden Bay 18 und 101 sowie NRW 21, 40, 65, 73,

75, 89, 92, 93, 97, 149, 180, 181, 188, 200, 249, 255, 269 und 270. Einschlägig rückfällig,
aber nicht in qualifizierter Form, wurden die Probanden Ba-Wü 70, NRW 31, 95, 253 und
290.

Schaubild 58:
Gegen die 138 wiederverurteilten KG-Probanden
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Das liegt ebenfalls über dem entsprechenden Prozentsatz in der SV-Gruppe. Dort
bekamen nur 89 der wiederverurteilten Probanden (64,5%) eine oder gar mehrere
Freiheitsstrafen ohne Bewährung auferlegt. 19 KG-Probanden (13,8%) wurden nur
noch mit einer (oder mehreren) Geldstrafen sanktioniert. Zusammen immerhin 23 Per-
sonen (16,7%) kamen mit einer (oder mehreren) Freiheitsstrafen mit Bewährung, teil-
weise zusammen mit weiteren Geldstrafen, davon. Ein Proband (NRW 184) wurde
(nur) nach § 63 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Gegen 14 der 138 wiederverurteilten KG-Probanden (10,1%) wurde nunmehr
Sicherungsverwahrung angeordnet, jeweils gegen sieben Sexual- und sieben Raub-
täter.115 Gegen zehn Personen wurde die Unterbringung im psychiatrischen Kran-
kenhaus nach § 63 StGB ausgesprochen (gegen eine Person wiederholt).116 Gegen
weitere acht Personen wurde die Maßregel nach § 64 StGB verhängt.

12.3.2.2 Nach Tätergruppen

Im Folgenden wurde untersucht, welche Probanden der jeweiligen Tätergruppe
(mindestens) eine Geldstrafe, eine Freiheitsstrafe mit oder eine solche ohne Bewäh-
rung erhielten. Von den rückfälligen 49 Sexualtätern sind 33 (67,3%) zumindest
auch zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Bei den Raubtä-
tern beträgt dieser Anteil sogar 69,7% (Schaubild 59).

___________
115 Dabei handelt es sich um die Probanden Ba-Wü 49, Bay 18, 21, 104 und 125 sowie

NRW 13, 92, 97, 120, 149, 183, 200, 251 und 269, s. Schaubild 64.
116 Ba-Wü 106, Bay 20 und 111 sowie NRW 72, 75, 89, 120, 121, 184 und 198.

s. Schaubild 64.

Schaubild 59: Anzahl/Anteil der rückfälligen KG-Probanden
nach Art der jeweiligen Sanktion
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Der Wert der Sexualtäter in der SV-Gruppe liegt mit 71,1% noch etwas darüber,
der der Raubtäter in dieser Gruppe (64,1%) dagegen etwas niedriger.

Auch bei den anderen beiden Sanktionsarten liegt in der Kontrollgruppe der An-
teil der Raub- über dem der Sexualtäter.

Betrachtet man die verhängten Strafen noch etwas genauer, lässt sich feststellen,
dass insgesamt 88 der 138 rückfälligen KG-Probanden (63,8%) ein- oder mehrfach
zu (insgesamt 170) Geldstrafen verurteilt wurden (Schaubild 60).

Insgesamt 56 von 138 KG-Probanden (40,6%) erhielten ein- oder mehrfach Frei-
heitsstrafen mit Bewährung (Schaubild 61). Die durchschnittliche Dauer dieser

Schaubild 60: KG-Probanden mit Geldstrafen

21
14

4 3 4 2 1

29 31

18

6 3 2 0

50
45

22

9 7 4 1
0

10

20

30

40

50

60

keine 1 2 3 4 5 6

Zahl der Geldstrafen

Za
hl
de
rP
ro
ba
nd
en

Sexualstraftäter Raubtäter Gesamt

Schaubild 61: KG-Probanden mit Freiheitsstrafen mit
Bewährung
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Freiheitsstrafen liegt bei 9,2 Monaten (Median 8,0 Monate, min.: 2 Monate, max.:
33 Monate).117

Bei 20 dieser 56 Probanden (35,7%), die (mindestens) zu einer Freiheitsstrafe
mit Bewährung verurteilt wurden, wurde die gewährte Bewährung widerrufen und
daraufhin die Freiheitsstrafe mindestens teilweise verbüßt. Die durchschnittliche
Verbüßungsdauer betrug 8,1 Monate (Median 7,0 Monate, min.: 1 Monat, max.: 24
Monate).

Wie bereits erwähnt, sind insgesamt 95 von 138 KG-Probanden (68,8%) ein-
oder mehrfach zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden (Schau-
bild 62).

___________
117 Werte über 24 Monate sind auf die Verhängung mehrerer Freiheitsstrafen mit Be-

währung zurückzuführen.

Schaubild 62: KG-Probanden mit Freiheitsstrafen
ohne Bewährung
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Schaubild 63: KG-Probanden mit Freiheitsstrafen ohne
Bewährung nach der Dauer
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Die verhängten Freiheitsstrafen ohne Bewährung (teilweise kumuliert) betrugen
durchschnittlich bei allen 95 KG-Probanden, die (mindestens) eine solche Sanktion
auferlegt bekamen, 49,0 Monate bei einem Median von 42 Monaten. Der Wert der
33 Sexualtäter liegt mit 52,1 Monaten (Median 52,0 Monate) über dem Durch-
schnittswert der 62 Raubtäter, der 47,3 Monate (Median 39,0 Monate) beträgt.
Auch hier fielen die Freiheitsstrafen damit im Durchschnitt geringer aus als die
noch für die Anlasstat verhängten.118

Vergleicht man wiederum die wiederverurteilten Probanden der SV- und der
Kontrollgruppe, erhielten die 33 Sexualtäter der Kontrollgruppe im Durchschnitt
mit 52,1 Monaten höhere Freiheitsstrafen als die 30 in der SV-Gruppe (47,2 Mona-
te), dagegen die 25 Raubtäter in der SV-Gruppe (47,9 Monate) etwas höhere als die
62 Raubtäter (47,3 Monate) in der Kontrollgruppe.

29 KG-Probanden erhielten Freiheitsstrafen von mehr als fünf Jahren Dauer, da-
runter 12 Sexual- und 17 Raubtäter (Schaubild 63).

Die 14 Anordnungen von Sicherungsverwahrung verteilen sich gleichermaßen
auf beide Tätergruppen (Schaubild 64). Die Verteilung bei der Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt demonstriert die bei den Raubtätern stärker vorhandene
Suchtproblematik. Daneben wurde bei zehn Probanden die Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

12.3.3 Einzelne KG-Probanden mit schweren Rückfällen

12.3.3.1 Sexualtäter mit schwerem (einschlägigem) Rückfall

Folgende Tabelle 27 zeigt, dass von den 21 einschlägig rückfälligen Sexualstraf-
tätern zehn zu einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren Dauer verurteilt wur-
den. Bei fünf dieser zehn Personen wurde gleichzeitig Sicherungsverwahrung an-
___________

118 Siehe Kinzig, 1996, 247 ff.: Sexualtäter 61,6 Monate, Raubtäter 66,7 Monate.

Schaubild 64: KG-Probanden mit Maßregeln
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geordnet, zwei wurden nach § 63 StGB untergebracht. Drei weitere Probanden
blieben von der gleichzeitigen Anordnung einer Maßregel verschont.

Tabelle 27: Sanktionierung der 21 einschlägig rückfälligen Sexualstraftäter
(Dauer der Freiheitsstrafen kumuliert)

< 36 M. 36-60 M. 36-60 M. u.
Maßr.

61-84 M. 61-84 M. u.
Maßr.

> 84 M. > 84 M. u.
Maßregel

Ba-Wü 99
NRW 64
NRW 107
NRW 274

Ba-Wü 77
NRW 170*
NRW 268

Ba-Wü 106
(PLK)

NRW 254
(EA)

Ba-Wü 49
NRW 13
(je SV)

Ba-Wü 32
NRW 154

Bay 111
NRW 198*
(je PLK)

Bay 21*
Bay 125
NRW 183
(je SV)

NRW 182 Bay 104
NRW 251
(je SV)

Erklärung: * bedeutet, dass mindestens zwei Freiheitsstrafen ohne Bewährung addiert wurden.

Diese zehn einschlägig schwer rückfälligen Sexualtäter sollen im Folgenden et-
was näher beschrieben werden. Hinzugenommen werden die beiden Probanden Ba-
Wü 49 sowie NRW 13, deren Freiheitsstrafen zwar nur fünf und dreieinhalb Jahre
betrugen, die aber ebenfalls Sicherungsverwahrung auferlegt bekamen.

12.3.3.1.1 Einschlägig rückfällige Sexualstraftäter mit Anordnung von
Sicherungsverwahrung

Beginnen wir mit den sieben Straftätern, die nunmehr Sicherungsverwahrung
auferlegt bekamen.

! Der Proband, der zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und Sicherungsver-
wahrung verurteilt wurde, trägt die Kennziffer Ba-Wü 49 und ist Jahrgang
1963. Er war im Oktober 1989 (Eintrag Nr. 5) wegen versuchter Vergewalti-
gung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Im für die
Hauptverhandlung erstellten psychiatrischen Gutachten wurde ihm eine
„schwere antisoziale Persönlichkeitsstörung“ attestiert. Allerdings gab das er-
kennende Gericht wegen des in § 72 Abs. 1 StGB statuierten Vorrangs der we-
niger beschwerenden Maßregel der Unterbringung nach § 63 StGB den Vorzug
vor der Sicherungsverwahrung. Die Strafvollstreckung endete im August 1994,
nachdem die Unterbringung nach § 63 StGB bereits im Januar 1993 für erledigt
erklärt worden war. Nur wenige Tage nach seiner Entlassung wurde der Pro-
band wieder rückfällig und im Februar 1995 (Eintrag Nr. 6) wegen versuchter
Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Frei-
heitsstrafe von fünf Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt, in der er sich
im Juli 2002 noch befand.
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! Der Proband Bay 21, Jahrgang 1948, war im Februar 1990 (Eintrag Nr. 12)
wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit homosexuellen Handlungen in
Tatmehrheit mit homosexuellen Handlungen zu einer Freiheitsstrafe von zwei-
einhalb Jahren verurteilt worden. Im damaligen Verfahren wurde er nicht be-
gutachtet. Die Strafvollstreckung war im März 1992 erledigt. Bereits zwei Mo-
nate später wurde er wieder rückfällig und im Februar 1993 (Eintrag Nr. 13)
wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit homosexuellen
Handlungen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Nachdem er im
Juni 1994 erneut entlassen worden war, erfolgte ein weiterer Rückfall im Okto-
ber 1996. Deswegen wurde er im Dezember 1997 (Eintrag Nr. 14) wegen sexu-
eller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Außer-
dem wurde die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet.119 Im
Juni 2000 war die Strafvollstreckung erledigt, die Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung begann.

! Der Proband Bay 104, Jahrgang 1942, war im Dezember 1988 (Eintrag Nr. 18)
zum ersten Mal wegen eines Sexualdelikts, und zwar wegen Vergewaltigung,
zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden, die er im Januar 1991
verbüßt hatte. Nach drei weiteren Freiheitsstrafen wegen Diebstahls, verübt im
April 1995 sowie März und August 1996, erhielt er im Mai 1997 (Einträge 19-
21) eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr fünf Monaten, die er im Septem-
ber 1997 verbüßt hatte.
Bereits zuvor war er aber auch mit Sexualstraftaten rückfällig geworden. Im Ja-
nuar 1999 (Eintrag Nr. 22) verhängte das Landgericht Schweinfurt wegen
mehrfacher Sexualstraftaten und Diebstahls eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren.
Zudem ordnete es Sicherungsverwahrung an.
Zu diesem Fall meldete die Nachrichtenagentur AFP am 28.1.1999: „Der Kin-
derschänder Wilfried Michel wird das Gefängnis wahrscheinlich nie mehr ver-
lassen. Das Landgericht Schweinfurt verurteilte den 56jährigen am Donnerstag
zu 15 Jahren Gefängnis und anschließender Sicherungsverwahrung. Michel
hatte vier Mädchen im Alter zwischen neun und zwölf Jahren entführt und ver-
gewaltigt. Er habe kaltblütig und mit großer krimineller Energie gehandelt und
werde auch in hohem Alter noch gefährlich sein, sagte der Vorsitzende Richter.
Der Angeklagte, der schon im Prozess geschwiegen hatte, nahm das Urteil reg-
los auf. Die Kinder litten weiter unter „fortdauernden Angstzuständen und Ver-
zweiflung“, sagte der Richter. Der wegen Vergewaltigung bereits vorbestrafte
ehemalige Fremdenlegionär hatte sie 1994 in Neuruppin und 1997 in Halle und
im fränkischen Aibstadt überfallen. Der Richter verwies auf das extrem gewalt-
tätige Vorgehen Michels, der die Opfer mit einem Gewehr oder einem Messer
bedroht, in seinem Auto verschleppt und dann misshandelt hatte. Ein Kind hielt

___________
119 Der BZR-Eintrag vermeldet die Verurteilung durch ein Amtsgericht. Richtigerweise

dürfte wohl ein Landgericht geurteilt haben.
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er 18 Stunden in seiner Gewalt. Michel sei kein Triebtäter, sondern hab „ziel-
bewusst und organisiert seine eigenen Wünsch“ befriedigt, sagte der Richter.
Positiv bewertete die Kammer, dass er den Kindern anschließend einen Schlaf-
sack oder Schokolade gab. Nachdem ein Mädchen seine auffällige Brusttäto-
wierung beschrieben hatte, war Michel nach monatelanger Großfahndung
1998 in einem Hotel bei Weimar festgenommen worden. Genetische Fingerab-
drücke und Zeugenaussagen hatten ihn zweifelsfrei überführt. Mit dem Urteil
entsprach das Landgericht dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Der Ver-
teidiger hatte kein bestimmtes Strafmaß beantragt.“
Zum gleichen Verfahren schrieb die FAZ am 29.1.1999: „Im Schweinfurter
Kinderschänder-Prozess ist der ehemalige Fremdenlegionär Wilfried Michel
am Donnerstag zur Höchststrafe von fünfzehn Jahren Gefängnis mit anschlie-
ßender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die 1. Große Strafkammer
am Landgericht Schweinfurt sah es nach einer Prozessdauer von fast vier Mo-
naten als erwiesen an, dass der 57 Jahre alte Berliner in Bayern, Sachsen-
Anhalt und Brandenburg vier Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren ent-
führt und vergewaltigt hat.
„Die seelische Schädigung an den Kindern ist so erheblich, dass nur die Verhän-
gung der Höchststrafe eine gerechte Sühne sein kann“, sagte der Vorsitzende
Richter Karl-Jochen Boettcher. Der in Handschellen und Fußketten in den Ge-
richtssaal geführte Michel nahm das Urteil ohne äußere Regung auf. Mit dem Ur-
teil folgte das Gericht dem Antrag von Staatsanwalt und Nebenklägern. Michels
Anwalt hatte in seinem Plädoyer kein konkretes Strafmaß genannt. Das Gericht
machte sich ein psychiatrisches Gutachten zu eigen, das dem Angeklagten „volle
Schuldfähigkeit" attestiert und vor Wiederholungstaten gewarnt hatte.“

! Der Proband Bay 125, Jahrgang 1943, war im November 1988 (Eintrag Nr. 17)
wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexueller Nötigung
zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden, die er im Mai 1993
verbüßt hatte. Im damaligen Verfahren hatte die Staatsanwaltschaft bereits Si-
cherungsverwahrung beantragt. Zwei Gutachter hielten allerdings den Ange-
klagten trotz der Diagnose einer Pädophilie und einer Persönlichkeitsstörung
nicht für hinreichend gefährlich. Die Sicherungsverwahrung wurde daher u. a.
mit den Argumenten abgelehnt, es liege kein Hang vor, der Angeklagte sei we-
gen seines Alters nach Strafverbüßung nicht mehr gefährlich, und er zeige
nunmehr Reue und Einsicht.
Bereits im Monat nach seiner Haftentlassung, im Juni 1993, wurde der Proband
wieder rückfällig und im Dezember 1994 (Eintrag Nr. 18) wegen sexuellen
Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit sexueller Nötigung zu einer Frei-
heitsstrafe von sechs Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verur-
teilt. In letzterer befand er sich zum Erhebungszeitpunkt im Juli 2002.

! Der Proband NRW 13 ist der zweite KG-Proband mit einer Freiheitsstrafe von we-
niger als fünf Jahren Dauer, bei dem aber dennoch Sicherungsverwahrung angeord-
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net wurde. Er, Jahrgang 1955, war im August 1988 (Eintrag Nr. 9) wegen sexuellen
Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren ver-
urteilt worden. Zwei Gutachter attestierten eine „dissoziale Persönlichkeit“, beurteil-
ten aber die Gefährlichkeit unterschiedlich, so dass das Gericht auf die Anordnung
der Sicherungsverwahrung verzichtete. Dabei führte die Kammer mit Blick auf die
Sachverständigengutachten aus, es liege kein Hang vor, drohte aber die Sicherungs-
verwahrung für den Fall neuer Straffälligkeit an.
Im November 1991 wurde ein Strafrest zur Bewährung ausgesetzt. Im Juli 1992
wurde der Proband wieder rückfällig und im Mai 1993 (Eintrag Nr. 10) wegen
sexueller Nötigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes und
Vornahme homosexueller Handlungen zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb
Jahren verurteilt, die er im März 1996 verbüßt hatte. Im Juli 2002 befand sich
der Proband noch in der gleichzeitig angeordneten Sicherungsverwahrung.

! Der Proband NRW 183, Jahrgang 1954, war im März 1988 wegen Vergewalti-
gung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu einer Frei-
heitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden (Eintrag Nr. 12). Im damaligen
Verfahren wurde er vom Sachverständigen als eine „Person mit einer Reihe aus
der Spielbreite der Norm fallenden Wesenszügen“ diagnostiziert. Er wurde aber
nicht als gefährlich angesehen, die Sicherungsverwahrung damals nicht ange-
ordnet. Im Juli 1995 wurde ein Strafrest zur Bewährung ausgesetzt.
Nachdem der Proband im November 1997 eine Geldstrafe wegen Sachbeschä-
digung in zwei Fällen erhielt (Eintrag Nr. 13), wurde er im August 1998 (Ein-
trag Nr. 14) wegen „Vergewaltigung in 5 Fällen und vorsätzlicher Körperver-
letzung, jeweils in Tateinheit mit Freiheitsberaubung“ zu einer Freiheitsstrafe
von sieben Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

! Der Proband NRW 251, Jahrgang 1941, wurde im Januar 1988 (Eintrag Nr. 7) we-
gen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, die im De-
zember 1992 erledigt war. Im damaligen Verfahren wurden ihm ein „gesteigerter
Sexualtrieb“ und eine Gefährlichkeit attestiert. Sicherungsverwahrung wurde damals
aber nicht angeordnet, vor allem, weil die Tat „im innerfamiliären Bereich“ verblie-
ben sei.
Nachdem er im Januar 1996 wegen „fahrlässigen Gestattens des Fahrens ohne
Fahrerlaubnis“ eine Geldstrafe erhalten hatte (Eintrag Nr. 8), wurde er im Juli
1997 (Datum der letzten Tat: November 1996) wegen „Vollrauschs in drei Fäl-
len und sexuellem Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Miss-
brauch von Schutzbefohlenen“ zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jah-
ren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt (Eintrag Nr. 9).

12.3.3.1.2 Einschlägig rückfällige Sexualstraftäter mit mehr als fünf Jahren
Freiheitsstrafe und Anordnung der Unterbringung nach § 63 StGB

Bei zwei einschlägig schwer rückfälligen Sexualstraftätern wurde nunmehr die
Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.
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! Der Proband Bay 111, Jahrgang 1955, wurde im August 1989 (Eintrag Nr. 9)
wegen sexueller Nötigung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von
sechs Jahren und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verur-
teilt. Im Juli 1993 wurden ein Strafrest und die Maßregel zur Bewährung aus-
gesetzt. Im August 1994 wurde der Proband wieder rückfällig und im April
1995 (Eintrag Nr. 10) wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit sexueller Nöti-
gung zu einer Freiheitsstrafe von wiederum sechs Jahren verurteilt. Erneut
wurde die Unterbringung nach § 63 StGB angeordnet. Diese beiden Maßregeln
wurden im September 2001 für erledigt erklärt.

! Der Proband NRW 198, Jahrgang 1951, wurde im Jahr 1989 (Eintrag Nr. 4)
wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und
sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Im Sep-
tember 1993 hatte er seine Strafe verbüßt. Im August 1997 wurde er zunächst
wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe (Eintrag Nr. 5), im Juni 1999 (Datum
der letzten Tat August 1998) wegen sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe
von zwei Jahren verurteilt (Eintrag Nr. 6). Im Juni 2000 (Eintrag Nr. 7) wurde
gegen ihn außerdem wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit Körperverlet-
zung eine Freiheitsstrafe von vier Jahren verhängt und die Unterbringung nach
§ 63 StGB angeordnet.

12.3.3.1.3 Einschlägig rückfällige Sexualstraftäter mit mehr als fünf Jahren Frei-
heitsstrafe ohne Anordnung einer Maßregel

Gegen drei einschlägig rückfällige Sexualstraftäter wurden Freiheitsstrafen von
mehr als fünf Jahren Dauer angeordnet. Von einer stationären Maßregel blieben sie
dennoch verschont.

! Der Proband Ba-Wü 32, Jahrgang 1957, war im August 1989 (Eintrag Nr. 8)
wegen „Vergewaltigung in vier Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit
sexueller Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung, vorsätzlichem Fahren
ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit unbefugtem Gebrauch eines Kraft-
fahrzeugs“ zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Im
Oktober 1992 (Eintrag Nr. 9) wurde er zudem wegen „Vergewaltigung in Tat-
einheit mit sexueller Nötigung“ (Datum der letzten Tat: Juni 1991) zu einer
sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Proband, der auch im Oktober 1994
(Eintrag Nr. 10) wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall eine
achtmonatige Freiheitsstrafe erhielt, war durchgehend zwölf Jahre zwei Monate
inhaftiert, bevor er im März 2000 entlassen wurde. Danach vermerkt das BZR
(Einträge Nr. 11-14) im Herbst 2000 drei Geldstrafen, jeweils wegen der Bege-
hung kleinerer Delikte.

! Proband NRW 154, Jahrgang 1934 (!), wurde im April 1989 wegen Vergewal-
tigung (Tatzeit Dezember 1986) zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren
verurteilt (Eintrag Nr. 9), vier Monate später (August 1989) wegen „versuchter
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Vergewaltigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung und Vergewaltigung“
(letzte Tat: März 1989) zu einer weiteren Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jah-
ren. Aus beiden wurde im April 1990 eine Gesamtfreiheitsstrafe von siebenein-
halb Jahren gebildet. Aus dieser wurde der Proband im September 1996 im Al-
ter von 62 Jahren entlassen. Seitdem sind keine neuen Einträge mehr zu ver-
zeichnen.

! Proband NRW 182, Jahrgang 1953, wurde im September 1989 (Eintrag Nr. 12)
„wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit sexuellem Miss-
brauch eines weiteren Kindes“ zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verur-
teilt, die im September 1994 verbüßt war. Aus dem Juni 1999 datiert eine wei-
tere Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren, und zwar wegen „sexuellen Miss-
brauchs von Kindern sowie schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in
fünf Fällen.“

12.3.3.1.4 Weitere nicht einschlägig rückfällige Sexualstraftäter mit mehr als fünf
Jahren Freiheitsstrafe

Im Übrigen gibt es nur noch einen weiteren Sexualstraftäter, der eine Freiheits-
strafe von mehr als fünf Jahren Dauer erhielt.

! Dabei handelt es sich um den Probanden NRW 160, Jahrgang 1955. Er hatte im
Januar 1994 seine Freiheitsstrafe von vier Jahren drei Monaten (Eintrag Nr. 14)
wegen „versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexueller Nötigung und
vorsätzlicher Körperverletzung“ verbüßt. Es folgten vier Geldstrafen (Einträge
15-18) in den Jahren 1992, zweimal 1995 sowie 1996 wegen Diebstahls und
Sachbeschädigung. Im November 1997 erhielt er außerdem eine fünfmonatige
Freiheitsstrafe wegen Betruges (Eintrag Nr. 19), die zunächst zur Bewährung
ausgesetzt wurde. Im Juli 1998 wurde er außerdem wegen schwerer Brandstif-
tung zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt (Eintrag Nr. 20).

12.3.3.2 Raubtäter mit schwerem Rückfall

Erfasst man, parallel zur Auswertung der Sexualstraftäter, zunächst nur die 20
Raubtäter, die mit einer qualifizierten Raub- oder Erpressungstat zu einer oder
mehreren Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt wurden, zeigt sich, dass ge-
gen sechs von ihnen nunmehr Sicherungsverwahrung angeordnet wurde (Tabelle
28). Zwei Probanden wurden neben einer Freiheitsstrafe zusätzlich mit einer Un-
terbringung im psychiatrischen Krankenhaus sanktioniert, drei Personen mit einer
Maßregel nach § 64 StGB.

Wie Schaubild 65 zu entnehmen ist, scheinen im Vergleich zu den Sexualtätern
auch hier die Raubtäter eine etwas größere Chance zu haben, bei einer Freiheits-
strafe von mehr als fünf Jahren keine Sicherungsverwahrung, jedenfalls keine stati-
onäre Maßregel auferlegt zu bekommen.
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Tabelle 2#: Sanktionierung der 20 einschlägig qualifiziert rückfälligen Raubtäter
(Dauer der Freiheitsstrafen kumuliert)

< 36 M. 36-60 M. 36-60 M. u.
Maßr.

61-84 M. 61-84 M. u.
Maßr.

> 84 M. > 84 M. u.
Maßregel

NRW 65
(EA)

NRW 180
NRW 255
NRW 270*

NRW 75
(PLK)

NRW 73
NRW 181*
(je EA)

NRW 93
NRW 188*
NRW 249

NRW 89
(PLK)

NRW 97*
NRW 200
(je SV)

Bay 101
NRW 21*
NRW 40*

Bay 18
NRW 92
NRW 149*
NRW 269
(je SV)

Erklärung: * bedeutet, dass mindestens zwei Freiheitsstrafen ohne Bewährung addiert wurden.

Misst man die Schwere des Rückfalls an der Höhe der angeordneten Freiheits-
strafe, lässt sich ersehen, dass insgesamt 13 Probanden, davon elf aus Nordrhein-
Westfalen und zwei aus Bayern mit einer einzelnen Freiheitsstrafe von mehr als
fünf Jahren Dauer rückfällig geworden sind. Gegen sieben von ihnen wurde Siche-
rungsverwahrung angeordnet (Tabelle 29).

Von diesen 13 Probanden waren elf auch einschlägig schwer rückfällig.120 Dem-
gegenüber wurden nur zwei Probanden121 zu einer einzelnen Freiheitsstrafe von
mehr als fünf Jahren Dauer verurteilt, ohne gleichzeitig einschlägig schwer rückfäl-
lig zu sein. Davon erhielt ein Proband (NRW 120) zusätzlich die Sicherungsver-
wahrung.

___________
120 Bay 18, 101 sowie NRW 21, 89, 92, 93, 97, 149, 200, 249 und 269.
121 NRW 106 und 120.

Schaubild 65: Höhe der Freiheitsstrafe und Anordnung
von Sicherungsverwahrung bei einschlägig schwer
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Tabelle 29: Sanktionierung der mit (einer einzelnen) Freiheitsstrafe
von mehr als fünf Jahren Dauer rückfälligen Raubtäter

61-84 M. 61-84 M. u. Maßr. > 84 M. > 84 M. u. Maßregel
NRW 93: 66 M.
NRW 106: 69 M.
NRW 249: 69 M.

NRW 89: 66 M +
PLK

NRW 97: 66 M. + SV
NRW 120: 78 M. +
SV
NRW 200: 84 M. +
SV

Bay 101: 120 M.

NRW 21: 96 M.

Bay 18: 132 M. + SV

NRW 92: 96 M. + SV
NRW 149: 150 M. +
SV
NRW 269: 108 M. +
SV

Betrachten wir die strafrechtliche Karriere dieser dreizehn Probanden.

12.3.3.2.1 Raubtäter mit Anordnung von Sicherungsverwahrung

Dazu gehören zunächst die insgesamt sieben Probanden, gegen die nunmehr Si-
cherungsverwahrung angeordnet wurde.

! Der Proband Bay 18, Jahrgang 1945, wurde im September 1988 (Eintrag Nr. 12)
wegen „schwerer räuberischer Erpressung in 9 Fällen in einem Fall in Tateinheit mit
erpresserischem Menschenraub, schwerem Raub und versuchter schwerer räuberi-
scher Erpressung“ (Datum der letzten Tat im August 1983) zu einer Freiheitsstrafe
von elf Jahren verurteilt. Das für die Hauptverhandlung erstellte Gutachten beschei-
nigte ihm eine „Dissozialität“. Mit Wirkung vom April 1999 wurde ein geringer
Strafrest zur Bewährung ausgesetzt. Kurz danach (Datum der letzten Tat 10.5.2000)
wurde der Proband wieder rückfällig und im August 2001 (Eintrag Nr. 13) wegen
„schwerer räuberischer Erpressung in 2 tatmehrheitlichen Fällen“ zu einer erneuten
Freiheitsstrafe von elf Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt. Zur Frage der
Anordnung der Sicherungsverwahrung führte der 1. Strafsenat des BGH aus: „Die
Strafkammer hat die Notwendigkeit einer Sicherungsverwahrung nach sachverstän-
diger Beratung rechtsfehlerfrei aus den zahlreichen Vorstrafen des Angeklagten (et-
wa wegen über zehn bewaffneten Überfällen) und den sonstigen zu seiner Persön-
lichkeit angefallenen – Erkenntnissen geschlossen. Wie eine Gesamtschau der Ur-
teilsgründe mit hinlänglicher Klarheit ergibt, hat sie dabei nicht auch auf das Prozeß-
verhalten des Angeklagten abgestellt, was rechtsfehlerhaft wäre ... Sie hat vielmehr
nur dargelegt, daß auch das Prozeßverhalten keinen Anlaß gibt, die Gefährlichkeits-
prognose in Zweifel zu ziehen. Dies ist nicht zu beanstanden…“122

! Der Proband NRW 92, Jahrgang 1946, wurde im Juli 1990 (Einträge Nr. 13 und
14) wegen Versuchs der Beteiligung an einem Raub in Tateinheit mit einem
Waffendelikt zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren acht Monaten verurteilt.

___________
122 BGH, B v. 12.3.2002 – BGH 1 StR 557/01, wistra 2002, 267 = NStZ 2002, 495.
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Nachdem die Strafvollstreckung im April 1994 erledigt war, wurde er im Au-
gust 1995 (Eintrag Nr. 15) wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung
und im März 1996 (Einträge Nr. 16 und 17) wegen Diebstahls jeweils zu Geld-
strafen verurteilt. Außerdem erhielt er im September 1997 (Eintrag Nr. 18) eine
Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Januar 1998 (Eintrag Nr. 19)
bekam er wegen „gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung
und unerlaubtem Führen einer halbautomatischen Selbstladewaffe“ sowie ver-
suchten schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung (letz-
te Tat im Juni 1997) eine Freiheitsstrafe von acht Jahren mit anschließender Si-
cherungsverwahrung. Im April 2000 wurde der Proband wegen Aufenthaltser-
mittlung gesucht.

! Der Proband NRW 97, Jahrgang 1956, wurde im Jahr 1989 (Eintrag Nr. 7) we-
gen schwerer räuberischer Erpressung in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von
sieben Jahren verurteilt. Noch in der Haft beging er im November 1990 (Ein-
trag Nr. 8) eine Körperverletzung, wofür er eine Freiheitsstrafe von sechs Wo-
chen erhielt. Im März 1994 (Eintrag Nr. 9) bekam er wegen eines Drogende-
likts eine Geldstrafe. Im Januar 1997 wurde der Rest der Freiheitsstrafe zur
Bewährung ausgesetzt. Im August 1998 wurde der Proband rückfällig und im
Juni 2000 (Eintrag Nr. 10) wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tatein-
heit mit schwerem Raub in Tatmehrheit mit schwerer räuberischer Erpressung
zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren und anschließender Sicherungs-
verwahrung verurteilt.

! Der Proband NRW 149, Jahrgang 1960, wurde im Jahr 1989 (Einträge Nr. 4
und 5) u. a. wegen zweifacher schwerer räuberischer Erpressung zu einer Frei-
heitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt. Im Mai 2000 – im April 1998
(Eintrag Nr. 6) war außerdem eine viermonatige Freiheitsstrafe wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis verhängt worden – wurden die Reste diverser noch offener
Freiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt. Im Mai 2001 (Eintrag Nr. 7) erhielt
der Proband erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Geldstrafe. Im Ja-
nuar 2002 (Eintrag Nr. 8) wurde er wegen schwerer räuberischer Erpressung in
neun Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 12 ½ Jahren mit anschließender Siche-
rungsverwahrung verurteilt.
Über die Hauptverhandlung berichtete die Westdeutsche Allgemeine Zeitung
wie folgt:123 „Die Hälfte des Lebens in Haft verbracht. Serientäter zu zwölfein-
halb Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt
Er ist ein Serientäter von besonderem Format. Kaum war der 41-Jährige nach
elf Jahren Haft wieder auf freiem Fuß, startete er die nächsten 26 Überfälle –
davon fünf an einem Tag.
Gestern verurteilte ihn die XI. Große Strafkammer wegen schwerer räuberi-
scher Erpressung zu zwölfeinhalb Jahren Haft mit anschließender Sicherungs-

___________
123 WAZ vom 30.1.2002.
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verwahrung. „Der Angeklagte legt eine kriminelle Energie an den Tag, wie wir
sie hier noch nicht erlebt haben“, sagte der Vorsitzende Richter der XI. Großen
Strafkammer, Wolfgang Meyer, in der Urteilsbegründung. Die Staatsanwalt-
schaft hatte zuvor 14 Jahre mit Sicherungsverwahrung gefordert. Nach der
Haftstrafe wird überprüft, ob der dreifache Familienvater zum Schutz der All-
gemeinheit noch länger im Gefängnis bleiben muss. Nur sein umfangreiches
Geständnis, so der Vorsitzende Richter, habe ihn vor der Höchststrafe von 15
Jahren bewahrt.
Insgesamt 26 Überfälle – auf Tankstellen und Banken – gehen von Dezember
2000 bis Juli 2001 auf sein Konto. Aus prozessökonomischen Gründen waren
jetzt nur neun Banküberfälle angeklagt, bei denen der Räuber 75.000 Mark er-
beutet hatte. Die meisten Taten wurden bereits im Vorfeld eingestellt, da sich
am Strafmaß nichts geändert hätte.
Eine Kaffeepause an einer Autobahnraststätte ist dem ausgebufften Profi, der
vorher genau Räumlichkeiten und Fluchtwege ausbaldowert hatte, zum Ver-
hängnis geworden. Anhand der Spuren an der Kaffeetasse konnte die Polizei
ein DNA-Raster erstellen, das schließlich am 19. Juli 2001 zur Festnahme führ-
te. Doch bevor die Spuren ausgewertet waren, hatte er noch sieben weitere
Überfälle begangen.
Mit 20 Jahren hat der Räuber den ersten Passanten überfallen, dann ging es
Schlag auf Schlag. Von den nächsten 21 Jahren hat er lediglich 23 Monate auf
freiem Fuß gelebt.“

! Der Proband NRW 200, Jahrgang 1954, wurde im Juni 1990 (Eintrag Nr. 11)
wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jah-
ren verurteilt. Die Strafvollstreckung war im März 1996 erledigt. Zwei Jahre
später (Eintrag Nr. 12), im März 1998, erhielt er eine zehnmonatige Freiheits-
strafe wegen eines versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall, die
zur Bewährung ausgesetzt wurde. Im Januar 1999 (Eintrag Nr. 13) (Tatzeit Juli
1998) wurde er wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Tatein-
heit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe
mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.
Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtete über die Hauptverhandlung
wie folgt:124 „Messerstecher muß sieben Jahre in Haft. Im Anschluß Siche-
rungsverwahrung
Sieben Jahre Haft, dann Sicherungsverwahrung: Der 44-jährige Messerste-
cher, der laut Staatsanwalt auf der Schattenseite aufwuchs, wird die Sonne lan-
ge missen müssen.
Die Mutter trank, der Stiefvater prügelte. Von den letzten 22 Lebensjahren ver-
brachte der Dortmunder 18 hinter Schloß und Riegel. Rauben und stehlen –
aber nicht töten! verwahrte sich Verteidiger Ulrich Bambor gegen die Anklage.

___________
124 WAZ vom 16.1.1999.
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Die lautete auf versuchten Raubmord. Der 44-Jährige war der Aushilfskraft ei-
ner Nordstadt-Kneipe am 8. Juli nach Lokalschluß gefolgt. An der Bahnunter-
führung Brinkhoffstraße rammte er dem 52-Jährigen von hinten ein Klappmes-
ser zwischen die Nieren. Beide stürzten, der Täter knallte mit dem Gesicht auf
den Asphalt. Ob er wegen seiner Verletzungen ohne Beute wegrannte oder weil
der andere ihm plötzlich eine Gaspistole vor die Nase hielt, konnte nicht ge-
klärt werden.
Opfer verlor einen Liter Blut
Jedenfalls unterstellte Staatsanwalt Heiko Hildesheim, er habe den arglosen
52-Jährigen, der ihn nicht wiedererkennen durfte, abrupt ausschalten wollen
und seinen Tod billigend in Kauf genommen. Er forderte zehn Jahre plus Siche-
rungsverwahrung. Die 8,5 cm lange Klinge war durch die Wucht des Stoßes
durch die Lederjacke hindurch 10 cm in den Rücken eingedrungen. Der 52-
Jährige verlor innerlich einen Liter Blut. Er schleppte sich selbst zur Notopera-
tion in die Klinik.
Das Schwurgericht erkannte auf gefährliche Körperverletzung und versuchte
schwere räuberische Erpressung. Den Tötungsvorsatz sah es auch wegen des
mittelschweren Rausches (2,5 Promille) nicht erwiesen. Die Sicherungsverwah-
rung nach Haftende begründete die Kammer mit dem Ansteigen seiner krimi-
nellen Kurve. Sie übersah nicht die tristen Lebensumstände des 44-Jährigen.
Doch, so Vorsitzender Josef Eikelmann: Der Schutz der Allgemeinheit geht
vor.“

! Der Proband NRW 269, Jahrgang 1946, erhielt im Februar 1988 wegen schwe-
rer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub
(Eintrag Nr. 10) eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren. In diesem Ver-
fahren lehnte die Kammer die Anordnung der Sicherungsverwahrung ab. Be-
reits im März 1992 (Eintrag Nr. 11) wurde der Proband wegen gemeinschaftli-
cher schwerer räuberischer Erpressung (Datum der letzten Tat August 1991) zu
einer Freiheitsstrafe von neun Jahren mit anschließender Sicherungsverwah-
rung verurteilt.

! Nicht einschlägig schwer rückfällig, aber dennoch mit Sicherungsverwahrung
sanktioniert, wurde der Proband NRW 120, Jahrgang 1965. Er wurde im No-
vember 1989 (Eintrag Nr. 3) wegen versuchter schwerer räuberischer Erpres-
sung und im Dezember 1990 (Eintrag Nr. 4) wegen Vergewaltigung zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren und Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Damals wurde bei ihm eine
„Borderline“-Störung attestiert.
Im Februar 1993 (Eintrag Nr. 5) erhielt er zudem wegen sexueller Nötigung in
Tateinheit mit Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren
und eine erneute Maßregel des § 63 StGB. Im April 1995 (Eintrag Nr. 6) wurde
er auch wegen versuchter sexueller Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher
Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, diesmal mit Siche-
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rungsverwahrung verurteilt. Im Dezember 1997 (Eintrag Nr. 7) erhielt er eine
Geldstrafe wegen Beleidigung, im Juli 1998 (Eintrag Nr. 8) eine einjährige
Freiheitsstrafe wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Verleumdung.
Die Strafen waren im Juni 2001 verbüßt.

12.3.3.2.2 Weitere schwer rückfällige Raubtäter mit Freiheitsstrafe zwischen
61 Monaten und sieben Jahren

Vier ebenfalls schwer rückfällige Probanden erhielten eine (höchste) Freiheits-
strafe zwischen 61 Monaten und sieben Jahren, aber nicht zugleich Sicherungsver-
wahrung.

! Proband NRW 89, Jahrgang 1953, wurde im Jahr 1989 wegen gemeinschaftli-
chen Raubes in Tateinheit mit gemeinschaftlichem erpresserischen Menschen-
raub zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt (Eintrag Nr. 9). Im
damaligen Verfahren war eine „Dissozialität“ beim Angeklagten festgestellt,
Sicherungsverwahrung von der Staatsanwaltschaft beantragt, vom Gericht aber
nicht angeordnet worden. Im März 1995 wurde ein Strafrest zur Bewährung
ausgesetzt. Bereits im November 1995 wurde der Proband rückfällig und im
Mai 1996 (zusammen mit Proband NRW 93!) wegen gemeinschaftlichen
schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt
(Eintrag Nr. 10). Außerdem wurde die Unterbringung nach § 63 StGB ange-
ordnet.

! Proband NRW 93, Jahrgang 1941, wurde im Jahr 1988 wegen schweren Rau-
bes in Tateinheit mit schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe
von vier Jahren verurteilt (Eintrag Nr. 12). In der damaligen Hauptverhandlung
wurde eine „Persönlichkeitsstörung“ diagnostiziert. Allerdings wies der dort
gehörte Gutachter auch auf einige Faktoren hin, die eher für eine günstige
Prognose sprächen. Unter Bezug auf dieses Gutachten lehnte die Kammer da-
mals die Anordnung der Sicherungsverwahrung ab. Auch zeige der Angeklagte
eine gewisse Umkehr und Reue.
Im September 1991 war die Strafvollstreckung erledigt. Es folgten zwei Verur-
teilungen zu Geldstrafen: wegen Sachbeschädigung im April 1994 (Eintrag Nr.
13) sowie im November 1994 wegen Körperverletzung (Eintrag Nr. 14).

! Im Mai 1996 (Datum der letzten Tat: November 1995) wurde gegen den Pro-
banden wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes (zusammen mit Proband
NRW 89!) eine weitere Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verhängt, die er
bis Juli 2001 voll verbüßte. Das Bundeszentralregister verzeichnet einen weite-
ren Eintrag (Nr. 16) vom Oktober 2003 (Geldstrafe) wegen vorsätzlicher Trun-
kenheit im Verkehr.

! Proband NRW 106, Jahrgang 1957, war im September 1990 wegen schwerer
räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verur-
teilt worden (Eintrag Nr. 10). Gleichzeitig wurde die Unterbringung in einer
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Entziehungsanstalt angeordnet (§ 64 StGB). Im Januar 1993 wurden ein Straf-
rest und die Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt. Nach einer Verurteilung
wegen Sachbeschädigung im März 1993 zu einer Geldstrafe (Eintrag Nr. 11)
wurde der Proband im gleichen Jahr rückfällig und im April 1994 wegen ver-
schiedener Verstöße gegen das BtMG zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren
neun Monaten verurteilt (Eintrag Nr. 12). Erneut wurde die Maßregel nach § 64
StGB angeordnet. Im Mai 1994 wurde die erste Unterbringung, im Juli 1997
die zweite Unterbringung für erledigt erklärt. Im Juli 1998 wurden die jeweili-
gen Strafreste zur Bewährung ausgesetzt. Im August 2000 (Eintrag Nr. 13)
wurde der Proband wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe ver-
urteilt.

! Proband NRW 249, Jahrgang 1946, wurde im Februar 1989 (Eintrag Nr. 4)
wegen „schweren Raubes und schwerer räuberischer Erpressung und versuchter
schwerer räuberischer Erpressung“ zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verur-
teilt. Bereits im August 1996, also offensichtlich während einer vollzuglichen
Lockerung, wurde der Angeklagte rückfällig und im Februar 1997 wegen
schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren neun
Monaten verurteilt.

12.3.3.2.3 Weitere schwer rückfällige Raubtäter mit Freiheitsstrafe von mehr als
sieben Jahren

Zwei weiteren Probanden wurden zwar Freiheitsstrafen von acht und zehn Jah-
ren auferlegt, jedoch keine Sicherungsverwahrung.

! Proband Bay 101, Jahrgang 1946, wurde im Jahr 1988 (Eintrag Nr. 11) u. a.
wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Der
bestellte Sachverständige erachtete damals den Angeklagten für gesund und
ungefährlich. Mit Hinweis auf dieses Gutachten sah die Kammer von der An-
ordnung der Sicherungsverwahrung ab. Im Januar 1995 wurde ein Rest dieser
Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Im Januar 1996 erfolgte eine Verur-
teilung wegen Diebstahls in vier Fällen zu einer Geldstrafe (Eintrag Nr. 12). Im
Juni 1999 (letzte Tat: September 1998, Eintrag Nr. 13) wurde der Proband u. a.
wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung und gemeinschaft-
lich schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt.

! Proband NRW 21, Jahrgang 1959, wurde im Juni 1988 (Eintrag Nr. 12) wegen
gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Raubes in Tateinheit mit Sachbe-
schädigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Ein Sachverstän-
diger hatte ihn in einem Gutachten als eine „haltlose Persönlichkeit mit Nei-
gung zum Alkohol- und Tablettenmissbrauch“ bezeichnet und für gefährlich
erachtet, ohne dass Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Die Strafe war
im Januar 1992 vollstreckt. Bereits im Dezember 1992 (Eintrag Nr. 13) wurde
der Proband „wegen schweren Raubes in Tateinheit mit unerlaubtem
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Sichverschaffen von Betäubungsmitteln“ zu einer weiteren achtjährigen Frei-
heitsstrafe verurteilt, deren Tatzeit im Juni 1990 lag. Nach Erledigung dieser
Strafe im Januar 2000 erfolgte eine Verurteilung wegen eines Vergehens gegen
das Waffengesetz im Dezember 2000 zu einer Geldstrafe (Eintrag Nr. 14). Au-
ßerdem wurde der Proband im Januar 2001 wegen räuberischer Erpressung und
wegen Diebstahls im besonders schweren Fall zu einer zweieinhalbjährigen
Freiheitsstrafe verurteilt (Eintrag Nr. 15).
Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtete am 18.1.2001 unter der Über-
schrift „19 Jahre Haft schreckten nicht vor neuen Taten ab. Wirt beraubt –
Jetzt geht’s wieder hinter Gitter“ über das Verfahren: „Fast die Hälfte seines
Lebens, 19 Jahre, hat der 41-jährige Bochumer hinter Gitter verbracht. Vier
Monate nach der letzten Entlassung – er hatte gerade zwölf Jahre abgesessen –
beraubte er den Wirt einer Herner Kneipe, den König von Wanne-Eickel.
So hatte sich das Opfer bei dem späteren Täter vorgestellt. Die zwei begannen
ein Kumpelverhältnis: mit Alkohol und Rotlicht-Streifzügen. Am 14. Mai wurde
das Verhältnis aber getrübt: Der 41-Jährige forderte vom Wirt kurz vor Feier-
abend 50 Mark. Das lehnte der Wirt ab. Höchstens wollte er ihm zehn bis 20
Mark für ein Taxi geben. Plötzlich schlug der rabiate Gast dem Wirt zweimal
ins Gesicht. Der rückte aus Angst 800 Mark raus. Der Täter entschuldigte sich
später beim Wirt – das Geld behielt er allerdings.
Drei Wochen später die nächste Straftat: Mit fast drei Promille im Blut stemmte
der 41-Jährige das Rollo eines Kiosks hoch – und stahl aus dem Verkaufsraum
30 Feuerzeuge.
Gestern das Urteil der 13. Strafkammer: Zweieinhalb Jahre Haft wegen räube-
rischer Erpressung und schweren Diebstahls. Vorsitzender Hermann Pamp
sagte angesichts der ungeheuren Vorstrafenliste (u. a. bewaffneter Überfall auf
einen Dealer), dass auch heute schon Voraussetzungen für die Sicherungsver-
wahrung vorlägen. Bei der nächsten Straftat würden dann zehn Jahre zusätz-
lich zur Haftstrafe drohen. Ein weiterer Anklagevorwurf wurde gestern fallen-
gelassen. Der Täter war in ein Lokal eingebrochen und hatte sich im Vorraum
zum Bierkeller selbst eingesperrt. Das Gitter des Fass-Schachtes war plötzlich
zugeklappt. Erst am nächsten Morgen kamen Retter.“





TEILD
Zusammenfassung und Ertrag der Untersuchung

1. Die rechtliche Entwicklung der Sicherungsverwahrung
seit dem Jahr 1998

Der Überblick über die rechtliche Entwicklung der Sicherungsverwahrung in
Teil A der Untersuchung hat gezeigt, dass dieses Rechtsinstitut in den letzten zehn
Jahren, beginnend im Jahr 1998, sukzessive ausgeweitet und entgrenzt wurde, so
dass Bedenken bestehen, heute noch von der Sicherungsverwahrung als „ultima
ratio“, als „eine der letzten Notmaßnahmen der Kriminalpolitik“1 zu sprechen.

1.1 Ausweitung und Entgrenzung der Sicherungsverwahrung
durch eine am Einzelfall orientierte Gesetzgebung

Diese Ausweitung vollzog sich zunächst in fünf Phasen, bis sie durch die Einfüh-
rung der nachträglichen Sicherungsverwahrung im Jahre 2004 einen ersten, aber
nur vorläufigen Abschluss fand. Seitdem stehen Erweiterungen dieser neuen Maß-
regel-Variante im Zentrum der rechtspolitischen Überlegungen. Dabei wurde (in
einem vermutlich nur ersten Schritt) das Erfordernis von Nova für die Fallgruppe
aufgegeben, bei der die Anordnung einer originären Sicherungsverwahrung aus
rechtlichen Gründen nicht möglich war (§ 66b Abs. 1 Satz 2 StGB). Trotz an sich
unauffälligem Vollzugsverhalten läuft hier ein Gefangener Gefahr, allein aufgrund
geänderter rechtspolitischer Anschauungen nachträglich untergebracht zu werden.2

Eine Entgrenzung der Sicherungsverwahrung ist in drei Richtungen festzustellen:3

! Zum ersten ist sie charakterisiert durch die Zurücknahme der formellen Voraus-
setzungen, insbesondere durch den Verzicht auf ehedem noch erforderliche

___________
1 So aber noch die Vorstellungen im Schriftlichen Bericht des Sonderausschusses für

die Strafrechtsreform Ende der 60er Jahre, BT-Drs. V/4094, S. 19. Zur Aufgabe des Prin-
zips der Sicherungsverwahrung als „ultima ratio“ auch Laubenthal, ZStW 116 (2004), 703
(736).

2 Vgl. demgegenüber noch die Begründung des Gesetzentwurfs zur Einführung der
nachträglichen Sicherungsverwahrung, BT-Drs. 15/2887, S. 12: Die nachträgliche Siche-
rungsverwahrung „soll den Gerichten ausschließlich eine Reaktionsmöglichkeit auf die
vermutlich seltenen Fälle bieten, in denen sich die fortdauernde Gefährlichkeit eines Ver-
urteilten erst im Vollzug ergibt.“

3 Vgl. auch Kreuzer (ZIS 2006, 145), der einen nicht enden wollenden Trend konsta-
tiert, „die Sicherungsverwahrung gegenständlich, zeitlich und prozedural zu entgrenzen“.
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Vortaten und dafür angeordnete Vorstrafen. Waren vor dem Jahr 1998 noch
wenigstens drei Straftaten für die Anordnung der Sicherungsverwahrung erfor-
derlich (§§ 66 Abs. 1 und 2 StGB a.F.), verlief der Weg über die Reduktion auf
zwei Straftaten im Falle der Begehung von Verbrechen und verschiedener Se-
xualdelikte (§ 66 Abs. 3 StGB) hin zu dem jetzt nur noch bestehenden Erfor-
dernis einer einzigen, wenn auch schweren, Straftat. Schon sie allein kann
nunmehr zur Anordnung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung (in der
Variante des § 66b Abs. 2 StGB) führen. Wurde die bereits vor Jahren geäußer-
te Auffassung, es drohe folgerichtig die Möglichkeit einer Sicherungsverwah-
rung ohne Straftat,4 zunächst belächelt, ist eine solche Maßregelvariante bereits
heute in der Sonderkonstellation des § 66b Abs. 3 StGB Realität.5

! Im Hinblick auf den persönlichen Anwendungsbereich ist festzustellen, dass die
Sicherungsverwahrung, die noch vor knapp 40 Jahren auf älter als 25-Jährige
beschränkt werde sollte,6 nach und nach auf jüngere Tätergruppen erstreckt
wurde. Der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung für Heranwachsende, auf die
das Erwachsenenstrafrecht Anwendung findet, folgte wenig später die nach-
trägliche Sicherungsverwahrung. Beabsichtigt ist nunmehr, diese Variante auch
für Jugendliche verfügbar zu machen.7 Damit würde die (derzeit noch fehlende)
Erstreckung der traditionellen Sicherungsverwahrung auf diese Personengruppe
weitgehend überflüssig.8

Damit verbunden ist die dritte durchaus fundamental zu nennende Änderung, die
das Konzept der nachträglichen Sicherungsverwahrung mit sich brachte: die Verla-
gerung auf eine Gefährlichkeitsprüfung allein zu Ende des Vollzuges der angeord-
neten Freiheitsstrafe. Demgegenüber bildete es eine Errungenschaft der Strafrechts-
reform der 60er Jahre, die Sicherungsverwahrung nur bei Vorhandensein einer
___________

4 Bereits Kinzig, StV 2002, 500 (503): „Warum sollte nach der Sicherungsverwahrung
für Ersttäter eine solche nicht auch für gefährliche Personen möglich sein, die noch keiner-
lei Straftaten begangen haben, vorausgesetzt, sie werden von Gutachtern als gefährlich
prognostiziert?“

5 Jedenfalls setzt die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach § 66b Abs. 3
StGB nicht einmal mehr eine einzige schuldhaft begangene Straftat voraus.

6 Das 2. Strafrechtsreformgesetz aus dem Jahr 1969 wollte die Sicherungsverwahrung
solchen Fällen vorbehalten, in denen die Anlasstat nach Vollendung des 25. Lebensjahres
verübt wurde. Für so genannte Jungerwachsene, die die Anlasstat vor dem 27. Lebensjahr
begangen hatten, sich noch in der Entwicklung befanden und Gefahr liefen, sich zu Hang-
tätern zu entwickeln, war stattdessen in § 65 Abs. 2 StGB unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Unterbringung in der Sozialtherapeutischen Anstalt vorgesehen (vgl. Kinzig, RdJB
2007, 155 ff.).

7 Vgl. den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherungsver-
wahrung bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht, BT-Drs. 16/6562.

8 Vgl. die Neuformulierung bezüglich der Nova in § 7 Abs. 2 JGG des Entwurfs, wo-
durch die eingrenzende Wirkung dieses Merkmals verloren ginge (s. auch die Begründung,
BT-Drs. 16/6562, S. 9).
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doppelten Gefährlichkeit, im Zeitpunkt der Verurteilung und nach § 67c StGB am
Ende des Strafvollzuges für gerechtfertigt zu halten.9

Folgendes Schaubild 66 liefert einen Überblick über die Aufgabe der verschie-
denen formellen und materiellen Voraussetzungen.

Schaubild 66: Änderungen im Recht der Sicherungsverwahrung zwischen dem Jahr 1998
und dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwah-

rung bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht

Künftig könnte eine Sicherungsverwahrung daher auf folgende Struktur reduziert sein:
Schaubild 67: Modell einer künftigen Sicherungsverwahrung

___________
9 BGH, U v. 25.5.1971 – 1 StR 40/71, BGHSt 24, 160 (164) = NJW 1971, 1416 (1417).

Vorstrafe 1 Vorstrafe 2

Straf-
vollzug

Straf-
vollzug

Schwere
Anlasstat

Hang

Gefährlich-
keits-
prognose

Anordnung
der SV

Freiheitsstrafe
Straf-
ende

Anordnung
der SV

Nova

Hang

Gefährlich-
keits-
prognose

Sicherungs-
verwahrung

10 Jahre
Ende 1. SV

2. SV

Jugendliche

Heranwachsende

Schwere
Anlasstat

Freiheitsstrafe
Straf-
ende

Anordnung
der SV

Gefährlich-
keits-
prognose

Sicherungs-
verwahrung



296 Zusammenfassung und Ertrag der Untersuchung

Die Begründung für alle ins Werk gesetzten Verschärfungen der letzten Jahre
war und ist dabei fast immer identisch. Waren es im Jahre 1997 „die in letzter Zeit
bekanntgewordenen schweren Straftaten“, die gezeigt hätten, „dass der Schutz der
Bevölkerung vor Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten verbessert
werden muß“10, sind es heute „Beispiele der jüngeren Vergangenheit“, die, zusam-
men mit dem „Schutz potenzieller Opfer“, das Erfordernis belegten, „dass für sol-
che Extremfälle eine angemessene Rechtsgrundlage dafür zur Verfügung steht,
entsprechend gefährliche Personen in staatlichem Gewahrsam zu belassen.“11 Die-
ser Gesetzgebung, die den für die betroffenen Opfer selbstverständlich unerträglich
zu nennenden Einzelfall zur Maxime des Handelns macht, fehlt es aber an einer
Begrenzung. Denn jede schwere Straftat wird stets die kriminalpolitische Frage
aufwerfen, ob sie nicht bereits nach geltendem Recht durch eine vorangegangene
Sicherungsverwahrung des Täters zu verhindern gewesen wäre,12

verneinendenfalls, ob nicht eine solche Rechtsgrundlage durch ein Absenken der
formellen oder materiellen Voraussetzungen geschaffen werden sollte. „De lege
lata“ lastet daher seit Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung ein
erheblicher Druck auf den Staatsanwaltschaften, den Gutachtern und den Gerich-
ten, die ihnen an die Hand gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten zur Sicherung
vor dem als gefährlich erscheinenden Straftäter vollumfänglich auszuschöpfen.
Dazu trägt bei, dass sich im Falle eines schweren Rückfalls der Beitrag der für eine
etwaige Entlassung justitiell Verantwortlichen leicht eruieren lässt. „De lege feren-
da“ steht die Rechtspolitik vor dem Problem, dass die nachzubessernden Verwah-
rungslücken gegen unendlich tendieren.

Diese Fokussierung einer Gesetzgebung auf den Einzelfall erklärt auch, warum
Stimmen, die mit der allgemeinen Kriminalitätsentwicklung zu argumentieren ver-
suchen, in der kriminalpolitischen Diskussion ungehört verhallen. Dass sich nach
den „Kernpunkten“ des immerhin von der Bundesregierung herausgegebenen Peri-
odischen Sicherheitsberichts 2006 „deutliche Rückgänge der Tötungsdelikte“ im
polizeilichen Hellfeld gezeigt, „auch die besonders brisanten sexuell motivierten
Tötungen von Kindern“ weiter abgenommen haben und „sehr selten“ sind, „Ver-
gewaltigungen im öffentlichen Raum“ als „rückläufig“ bezeichnet und für den se-
xuellen Kindesmissbrauch „ganz langfristig im Hellfeld Rückgänge“ festgestellt
werden13, wird, gemessen an dem Leid der im Fokus der Öffentlichkeit stehenden
___________

10 Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährli-
chen Straftaten vom 11.3.1997, BT-Drs. 13/7163, S. 1.

11 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei
Verurteilungen nach Jugendstrafrecht vom 4.10.2007, BT-Drs. 16/6562, S. 1.

12 Dies kann dann bis zur Einrichtung von Untersuchungsausschüssen gehen, wie nach
dem „Mordfall Carolin“, vgl. Beschlussempfehlung und Sachstandsbericht des Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschusses zur Klärung von Sachverhalten im Bereich des Jus-
tizministeriums; LT-Drs. MVP 4/2092.

13 Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht 2006, S. 59 f.
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einzelnen Opfer, nicht als ernstzunehmender Einwand akzeptiert. Dazu kommt,
dass nach der gefühlten Kriminalitätsentwicklung ohnehin eine erhebliche Steige-
rung der die Bevölkerung beunruhigenden Gewalt- und Sexualdelikte zu verzeich-
nen ist.14 Als paradigmatisch für die Gegeneinwände, denen eine der ständigen
Ausweitung der Sicherungsverwahrung kritisch gegenüberstehende Position ausge-
setzt ist, können Hinweise angesehen werden, man solle doch auch an die Opfer
denken, Täterschutz dürfe nicht vor Opferschutz stehen und jede Straftat sei
schließlich eine zuviel.

1.2 Das Resultat: ein gesetzgeberischer Flickenteppich

Resultat dieser vielfältigen vermeintlichen Nachbesserungen der Rechtspolitik
ist, dass im Bereich der Sicherungsverwahrung ein gesetzgeberischer Flickentep-
pich entstanden ist15, der von der klassischen über die vorbehaltene bis hin zur
nachträglichen Sicherungsverwahrung reicht, die sich jeweils in verschiedene Vari-
anten untergliedern und in ihren Facetten kaum noch zu überschauen sind.

Beredter Ausdruck der nicht mehr nachvollziehbaren, weil unsystematischen Tä-
tigkeit des Gesetzgebers ist, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung für
Einmaltäter in § 66b Abs. 2 StGB kein Pendant in § 66 StGB, der Vorschrift über
die originäre Anwendung der Sicherungsverwahrung, findet.

Man wäre daher geneigt, einer grundlegenden Reform der §§ 66 ff. StGB das
Wort zu reden, müsste man nicht befürchten, dass selbige zum Anlass genommen
würde, weitere Personenkreise in das Blickfeld dieser Maßregel zu rücken. Erste
Überlegungen existieren bereits. Propagiert wird eine „nachfolgende Sicherungs-
verwahrung“. Sie soll auf dem Prinzip beruhen, dass über die Anordnung der Si-
cherungsverwahrung generell erst gegen Ende der Freiheitsstrafe entschieden wird.
Damit einhergeht das fragwürdige Versprechen, dass dadurch „die oft kritisierten
Lücken aufgrund der formalen Voraussetzungen für die Anordnung der SV“ ge-
schlossen werden könnten „zu Gunsten einer allgemeineren Regelung, die aber
eine Einzelfallentscheidung aufgrund der breitest denkbaren Prognosegrundlage“
erlaube.16 Andernorts wird vorgeschlagen, „für die vorbehaltene und die nachträg-
liche Sicherungsverwahrung auf die formellen Voraussetzungen von Vorverurtei-
lungen weitgehend zu verzichten.“ Darüber hinaus solle der Gesetzgeber auch die
einschränkende Voraussetzung der „neuen Tatsachen“ aufgeben.17

___________
14 Zu den dramatisch zu nennenden Überschätzungen des Anstiegs ausgewählter Straf-

taten in den Jahren zwischen 1993 und 2003 durch die Bevölkerung, vgl. die Untersuchung
von Pfeiffer/Windzio/Kleimann, MschrKrim 87 (2004), 415 ff.

15 So richtig die Diagnose von Caspari, DRiZ 2006, 72; Köhler (2007, 273 (278)) cha-
rakterisiert die gegenwärtige Regelung als unübersichtlich, unklar und unbestimmt.

16 So Caspari, DRiZ 2006, 72 (73).
17 So Kalf, 2006, 205 (214).
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1.3 Eine verpasste Chance: die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts

Dass eine solche weitere Öffnung der Sicherungsverwahrung das Verdikt der
Verfassungswidrigkeit treffen würde, kann bestenfalls als offen bezeichnet werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat es insbesondere in seiner Entscheidung vom
5.2.2004 über die rückwirkende Aufhebung der Zehn-Jahres-Frist erster Siche-
rungsverwahrung versäumt, dieser Maßregel den ihr nach praktischer Handhabung
und Wirkung zukommenden Strafcharakter beizumessen und daher auf sie die der
Strafe vorbehaltenen Garantien des Art. 103 Abs. 2 GG anzuwenden.18

Vor diesem Hintergrund ist – selbst wenn sich das Gericht bisher vollständig
Aussagen darüber enthalten hat, ob die nachträgliche Sicherungsverwahrung nicht
das in Art. 103 Abs. 3 GG normierte Prinzip des „ne bis in idem“ verletzt19 –, auch
nicht anzunehmen, dass dieser Variante künftig ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 3
GG attestiert werden wird. Dennoch soll in diesem Zusammenhang daran erinnert
werden, dass sogar das Reichsgericht in nationalsozialistischer Zeit im Jahr 1935 in
den Fällen, in denen die Anordnung der bereits eingeführten Maßregel bei der letz-
ten Verurteilung unterblieben war, eine nachträgliche Unterbringung wegen eines
„Verbrauchs der Strafklage“ als unzulässig ansah20.

In der Zukunft zu erwartende weitere Ausweitungen der Sicherungsverwahrung
könnten am ehesten an der fehlenden Verhältnismäßigkeit scheitern. Immerhin hat
das Bundesverfassungsgericht in der erwähnten Kammerentscheidung zu § 66b
Abs. 2 StGB im Rahmen der Prüfung des Verhältnismäßigkeitsprinzips die bisheri-
ge „enge Begrenzung des Anwendungsbereichs des § 66b StGB“ herausgestellt.
Als einschränkende Kriterien nannte es an erster Stelle das gesetzliche Erfordernis
der Nova, also dass „vor Ende des Vollzugs der verhängten Freiheitsstrafe Tatsa-
chen erkennbar werden (sc. müssen), die auf eine erhebliche Gefährlichkeit des
Verurteilten für die Allgemeinheit hinweisen.“21 Sollte dieses Erfordernis zukünftig
gänzlich aufgegeben werden, erscheint es nicht ausgeschlossen, dass die nachträg-
liche Sicherungsverwahrung nicht mehr, wie verfassungsrechtlich gefordert, auf
„einige wenige Verurteilte beschränkt bleibt“ und daher unverhältnismäßig ist.

___________
18 BVerfGE 109, 133; bestätigt für die nachträgliche Sicherungsverwahrung durch die

1. Kammer des 2. Senats, NJW 2006, 3483.
19 Dazu hat das Bundesverfassungsgericht lediglich entschieden, dass es nicht gegen

Art. 103 Abs. 3 GG verstößt, wenn eine Maßregel der Besserung und Sicherung „im Rah-
men der ursprünglichen Verurteilung neben der Freiheitsstrafe“ verhängt wird, vgl.
BVerfGE 55, 28 (30); BVerfG NStZ-RR 1996, 122.

20 RGSt 69, 170 (172 f.). Dazu ausführlich: Jansing, 2004, 254 ff., 387 ff.; vgl. auch
Sander, 2007, 199 ff.

21 BVerfG, NJW 2006, 3483 (3484).
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Bisher nicht eingegangen ist das Bundesverfassungsgericht auf die zahlreichen in
der Literatur vertretenen Auffassungen, die jedenfalls der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung einen Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 EMRK attestieren, da keine
der dort für eine Freiheitsentziehung genannten Eingriffsermächtigungen einschlä-
gig sei.22 Hier wird eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte abzuwarten sein.23

1.4 Eingrenzungsversuche durch den Bundesgerichtshof

Dass es bisher nicht zu einer uferlosen Anwendung der Vorschriften über die
nachträgliche Sicherungsverwahrung gekommen ist, ist vor allem der restriktiven
Auslegung des § 66b StGB durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu
verdanken.

Bewerkstelligt wurde diese, wie in der Rechtsprechungsübersicht in Teil A ge-
zeigt, vor allem durch eine enge Begrenzung der Zielpopulation, verbunden mit
dem Beharren auf dem Erfordernis wirklich neu zu nennender Tatsachen, die über-
dies von einer gewissen Erheblichkeit sein müssen.
! So vertritt der BGH in Übereinstimmung mit der Judikatur des Bundes-
verfassungsgerichts und den Gesetzgebungsmaterialien zu Recht die Auffas-
sung, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung „nur bei einer geringen
Anzahl denkbarer Fälle in Betracht“ kommt24 und daher „auf seltene Einzelfälle
extrem gefährlicher Täterpersönlichkeiten beschränkt“ werden muss.25 Zielpo-
pulation des § 66b StGB sind daher nur die Straftäter, gegen

! die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen eine Sicherungsverwahrung im
Ausgangsverfahren nicht angeordnet werden konnte und bei denen sich erst

___________
22 Dazu zuerst: Kinzig, NJW 2001, 1455 (1458); ausführlich auch Renzikowski, JR

2004, 271 ff.; aus der EMRK-Literatur: Dörr, in: Grote/Marauhn (Hrsg.): EMRK/GG,
2006, Kap. 13 Rdnr. 161; des Weiteren: Hanack, 2002, 709 (717 f.); Richter, ZfStrVo
2003, 201 (204); Rzepka, R&P 2003, 191 (207 ff.); Streng, 2003, 611 ff.; Baier, Jura 2004,
552 (557 f.); Calliess, ZfStrVo 2004, 135 (136); Böllinger, 2005, 138 (147); Gazeas,
StraFo 2005, 9 (14 f.); Schulz, SchlHA 2005, 247 (254); Dessecker, 2005, 37 (50 f.); Alb-
recht, H.-J., 2006, 191 (205, 207); Römer, JR 2006, 5; Streng, StV 2006, 92 (98);
MünchKommStGB/Ullenbruch, § 66b Rdnr. 50 ff.; Bender, 2007, 162 ff.;
kritisch: Pieroth JZ 2002, 922 (927), aber noch vor Inkrafttreten der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung; Hörnle, StV 2006, 383 (386 f.); Rosenau (FS Venzlaff 2006, 286 (306
ff.)) bejaht aufgrund einer funktionalen Betrachtungsweise und wegen einer frappanten
Übereinstimmung mit der englischen Two-Strikes-Gesetzgebung die EMRK-Konformität,
ohne aber die Eigenart der nachträglichen Sicherungsverwahrung zu berücksichtigen; Mil-
de (2006, 296 ff.) stützt die EMRK-Vereinbarkeit auf Art. 5 Abs. 1 S. 2 lit. a EMRK, un-
klar: Wollmann, NKP 4/2007, 152 ff.

23 Derzeit sind mehrere Verfahren anhängig.
24 BGHSt 50, 121 (125); BGHSt 50, 284 (296).
25 BGHSt 50, 373 (378).
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während des Vollzugs herausstellt, dass von ihnen eine erhebliche Gefahr für
die Allgemeinheit ausgeht.26 Dies schließt gleichzeitig das Bestreben aus, mit-
hilfe der nachträglichen Sicherungsverwahrung Rechtsfehler der Tatgerichte
nachträglich zu korrigieren.27 Daher kommt eine Maßregel nach § 66b StGB
z.B. dann nicht in Betracht, wenn die formellen Voraussetzungen der (traditio-
nellen) Sicherungsverwahrung im Ausgangsverfahren fehlerhaft verneint wor-
den sind.

! Dieser eng umrissene Anwendungsbereich hat auch Auswirkungen auf die De-
finition der bei der nachträglichen Sicherungsverwahrung grundsätzlich vo-
rausgesetzten Nova. Neu sind daher nur die erst nach der letzten Verhandlung
in der Ausgangsinstanz bekannt oder erkennbar gewordenen Tatsachen. Er-
kennbar und daher nicht „neu“ i.S. des § 66b StGB sind demnach auch solche
„Tatsachen, die ein sorgfältiger Tatrichter mit Blick auf § 244 Abs. 2 StPO hät-
te aufklären müssen, um entscheiden zu können, ob eine Maßregel nach §§ 63,
64, 66, 66a StGB anzuordnen ist“.28

! Darüber hinaus müssen die neuen Tatsachen erheblich sein, d.h. „im Lichte des
Verhältnismäßigkeitsprinzips schon für sich und ungeachtet der notwendigen
Gesamtwürdigung aller Umstände Gewicht haben im Hinblick auf mögliche
Beeinträchtigungen des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit
oder der sexuellen Selbstbestimmung anderer.“29

Diese restriktiven Maßstäbe führen dazu, dass als neue Tatsachen im Wesentli-
chen – und das auch nur unter erheblichen Einschränkungen – neue psychiatrische
Diagnosen, die aber auf neuen Anknüpfungstatsachen beruhen müssen, und eine
Therapieverweigerung oder ein Therapieabbruch, dem aber vor dem erkennenden
Gericht eine glaubhaft bekundete Therapiebereitschaft vorangegangen sein muss,
in Frage kommen. Im Gegensatz dazu dürfte auf die Begehung neuer Straftaten
oder ein problematisches Vollzugsverhalten allein wohl kaum jemals eine nach-
trägliche Sicherungsverwahrung gestützt werden können.

1.5 Wachsendes Sonderopfer der Verwahrten

Von ihrem dogmatischen Ausgangspunkt handelt es sich bei der Sicherungsver-
wahrung um eine Inhaftierung für noch nicht begangene Straftaten. Sicherungs-
verwahrten wird daher ein Sonderopfer auferlegt. Gerade deswegen muss beachtet

___________
26 BGHSt 50, 121 (124).
27 BGHSt 50, 121 (126).
28 BGHSt 50, 275 (278) (4. Strafsenat) mit Verweis auf BGHSt 50, 121 (1. Strafsenat)

sowie BGHSt 50, 180 (2. Strafsenat).
29 BGHSt 50, 284 (296 f.)
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werden, dass diese Maßregel nicht nur eine solche der Sicherung ist, sondern – und
zwar nach der gesetzlichen Konzeption vornehmlich – eine solche der Besserung
und Sicherung darstellt.30

Dies scheint in der neueren Gesetzgebung in Vergessenheit geraten zu sein.
Auch hier ist die Entwicklung eindeutig. So war das Gesetz des Jahres 1998 noch
durch Vorschriften zum Ausbau der Sozialtherapie (§ 9 StVollzG) flankiert.31 Im
Rahmen der Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung dachte die da-
malige Bundesregierung, wenn auch nur beiläufig, immerhin noch darüber nach,
„mit den Ländern über die Schaffung eines Sicherheitsverwahrungsvollzugsgeset-
zes zu diskutieren, durch das eine deutlichere Abgrenzung zwischen Strafvollzug
und Vollzug der Sicherungsverwahrung ermöglicht werden könne“.32 Bei den letz-
ten Ausweitungen der Sicherungsverwahrung wurden dann weder flankierende
therapeutische Anstrengungen erwogen noch eine vollzugliche Besserstellung der
Sicherungsverwahrten thematisiert.

2. Der Ertrag neuerer empirischer Untersuchungen
zur Sicherungsverwahrung

Die Auswertung der amtlichen Statistiken in Teil B der Untersuchung ergab,
dass sich im Vergleich zur ersten Hälfte der 90er Jahre die jährlichen Anordnungen
von Sicherungsverwahrung mehr als verdoppelt, inzwischen gar verdreifacht haben
(z.B. in den Jahren 1990 und 1994: 27 Anordnungen; zuletzt 2006: 83 Anordnun-
gen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Statistik bisher weder die vorbehaltene
noch die nachträgliche Sicherungsverwahrung erfasst. Der genannte Anstieg dürfte
neben der Einführung des § 66 Abs. 3 StGB vor allem auf eine konsequentere An-
wendung des § 66 Abs. 1 und 2 StGB zurückzuführen sein. Wer die formellen Vo-
raussetzungen für die Sicherungsverwahrung erfüllt, besitzt jetzt eine weit größere
Chance, dieser Maßregel unterworfen zu werden, als das noch zum Zeitpunkt der
Ausgangsuntersuchung in den 80er Jahren der Fall war. Für die Richtigkeit dieser
These spricht auch, dass die Zahl der Personen, die sich mit (nur) bis zu vier Vor-
strafen in Sicherungsverwahrung befinden (1990: 44; zuletzt: 133), ebenso deutlich
angestiegen ist wie die Zahl derjenigen, deren letzter Strafvollzug vor der Anlasstat
vergleichsweise lange zurücklag.

___________
30 Demgegenüber meint MünchKommStGB/Ullenbruch, 2005, § 66 Rdnr. 6, die Siche-

rungsfunktion stehe nahezu allein; noch stärker in diese Richtung: NK-StGB-Böllinger/
Pollähne, § 66 Rdnr. 31.

31 Zum derzeitigen Stand der Sozialtherapie in Deutschland, s. Egg/Spöhr, Forens
Psychiatr Psychol Kriminol 2007, 200 ff.

32 So noch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Zusammenhang mit der Einführung
der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung, s. BT-Drs. 14/9264, S. 9 f.
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Erheblich zugenommen hat auch die Zahl der Sicherungsverwahrten. Sie hat sich
ebenfalls mehr als verdoppelt: von einem historischen Tiefststand im Jahre 1997
mit 176 Verwahrten auf zuletzt 415 im Jahre 2007. Da sich die höheren Anord-
nungszahlen wegen der vorangehenden Freiheitsstrafe erst mit einer deutlichen
zeitlichen Verzögerung auswirken werden, ist zu vermuten, dass in weitem Um-
fang längere Verwahrzeiten zum Anstieg der Sicherungsverwahrten beitragen. Die-
se These wird auch dadurch untermauert, dass sich z.B. die Zahl der über 60-
Jährigen unter den Verwahrten zwischen den Jahren 1990 und 2006 fast vervier-
facht hat. So sind die in der Maßregel nach § 66 StGB Untergebrachten im Ver-
gleich zu den Strafgefangenen nach wie vor sehr alt. Unter den Bundesländern hat
Nordrhein-Westfalen die stärkste Zunahme an Verwahrten zu verzeichnen. Ein
Vergleich der Verwahrten nach der Art der der Verurteilung zugrunde liegenden
Straftaten ergab einen deutlichen Anstieg bei den Gewalttätern unter Einschluss der
Raubtäter.

Weitere Erkenntnisse zur Praxis der Sicherungsverwahrung lieferten in den letz-
ten Jahren vor allem Arbeiten der Kriminologischen Zentralstelle Wiesbaden, die
Erstellung der Kommentierten Rückfallstatistik sowie aus psychiatrischer Sicht
Forschungen einer Gruppe um Elmar Habermeyer.

Auswertungen der Kriminologischen Zentralstelle belegten für die Jahre 2002
bis 2004 ein (relativ hohes) Entlassungsalter Sicherungsverwahrter zwischen 55,8
und 58,7 Jahren. Gemäß der kriminalpolitischen Stimmung, teilweise aber auch
aufgrund gesetzlicher Vorgaben (vgl. § 67d Abs. 3 Satz 1 StGB), waren dabei die
gewaltlos handelnden Eigentumsdelinquenten gemessen an der Gesamtzahl der
Verwahrten deutlich überrepräsentiert. Der Median der Dauer der sich an die Frei-
heitsstrafe anschließenden Sicherungsverwahrung wurde für die Entlassenen zwi-
schen 4,5 und 6,6 Jahre beziffert, wobei zu beachten ist, dass bei dieser Berech-
nung selbstverständlich die langzeit in Sicherungsverwahrung Einsitzenden nicht
berücksichtigt sind.

Eine weitere empirisch angelegte Arbeit über die „Sicherung des gefährlichen
Gewalttäters“ kam zu dem Ergebnis, dass der Anteil der zu zeitiger Freiheitsstrafe
verurteilten Straftäter, die statistisch mit einem deutlich erhöhten Rückfallrisiko
belastet sind, mit 18% wesentlich höher liege, die „Sicherheitslücke“ mithin erheb-
lich größer sei als vom Gesetzgeber bisher angenommen. Prognoseirrtümer könn-
ten bei diesen potentiell zu verwahrenden Personen zwar nicht ausgeschlossen
werden, sie ließen sich aber bei „Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards doch
weitgehend vermeiden.“ Rechtstechnisch solle eine nachträgliche Sicherungsver-
wahrung für diesen Personenkreis über eine Erweiterung der Wiederaufnahme-
gründe eröffnet werden.

Mit dem Problem, dass über massenstatistische Auswertungen von Daten aller
Straftäter Sicherungsverwahrte nur in ganz geringem Maße erfasst werden, war
auch die Kommentierte Rückfallstatistik konfrontiert. Immerhin ergab sich, dass
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von 60 Personen, die im Bezugsjahr 1994 nach vorangegangener Anordnung von
Sicherungsverwahrung aus der Haft entlassen worden waren, nur 25 (42%) in den
nächsten vier Jahren eine Folgeentscheidung aufzuweisen hatten. Damit erwies
sich die Legalbewährung dieser Personengruppe besser als die derjeniger, die eine
Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung als vorangegangene Bezugsentscheidung
aufzuweisen hatten. Von den 25 Folgeentscheidungen nach vorangegangener Si-
cherungsverwahrung enthielten 19 Freiheitsstrafen (davon 13 ohne Bewährung)
sowie sechs Geldstrafen. Gegen vier Personen wurde erneut Sicherungsverwahrung
angeordnet. Dabei fiel die Rückfälligkeit bei den wegen Gewaltdelikten verwahrten
Personen etwas geringer aus als bei den übrigen Delinquenten.

Elmar Habermeyer und Kollegen setzten sich in den vergangenen Jahren vor al-
lem mit der Gutachtenpraxis bei der Anordnung von Sicherungsverwahrung ausei-
nander. Dabei kamen sie anhand der Auswertung von 208 Gutachten, die in den
Jahren 1991-2001 in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen in
Verfahren erstellt wurden, die in die Anordnung von Sicherungsverwahrung mün-
deten, zu einem zwiespältigen Ergebnis. Neben vor allem im formalen Bereich,
aber auch bei der verwendeten Terminologie liegenden Verbesserungen konstatier-
ten die Autoren unverändert ein erhebliches und korrekturbedürftiges Defizit bei
der Umsetzung empirischer Erkenntnisse der Prognoseforschung in die
Gutachtenpraxis sowie ein Qualitätsdefizit mit fehlender Integration diagnostischer
Vorgaben, standardisierter Untersuchungsinstrumente und kriminologischer Er-
kenntnisse in die Begutachtung.

3. Ein Blick auf die Prognoseforschung, insbesondere
auf die Fähigkeit zur Prognose schwerer Straftaten

Dieser Befund, aber auch die dagegen vergleichsweise optimistische Einschät-
zung, die das Bundesverfassungsgericht in den beiden im Jahr 2004 ergangenen
Entscheidungen zur Fähigkeit, schwere Straftaten sicher vorauszusagen, zu erken-
nen gab, ließ es angeraten erscheinen, sich einen Überblick über den Stand der
Prognoseforschung zu verschaffen, konkret über die für die Sicherungsverwahrung
zentrale Fähigkeit, schwere Straftaten sicher voraussagen zu können.

Dabei erbrachte eine genauere Beschäftigung mit den verfahrensrechtlichen Vor-
schriften zur nachträglichen, aber auch zur vorbehaltenen Sicherungsverwahrung
das bedenklich stimmende Ergebnis, dass bisher weder über die erforderliche gu-
tachterliche Ausbildung noch über den genauen Gegenstand der Expertise und da-
mit der Arbeitsteilung zwischen Gutachter einerseits und Gericht andererseits hin-
reichende Klarheit existiert.33 Darüber hinaus herrscht auch Uneinigkeit über die
___________

33 Dies gilt im Übrigen im wesentlichen auch für die traditionelle Sicherungsverwah-
rung. Die gesamte Problematik eines Beschlusses nach § 67d Abs. 3 StGB vermittelt die
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Methode, nach der eine Gefährlichkeitsprognose zu erstellen ist. Mehrheitlich
scheinen in Deutschland vor allem bei der durch Psychiater vorgenommenen Prog-
nose klinische (idiographische) Prognoseverfahren Verwendung zu finden, wobei
teilweise ergänzend mit statistischen (aktuarischen) Methoden gearbeitet wird.

Trotz zweifelsfrei festzustellender Fortschritte in der Prognoseerstellung wird die
sichere Voraussage schwerer Straftaten, auf der die Legitimation der Sicherungs-
verwahrung zentral basiert, nach wie vor durch allgemeine methodische und spezi-
fische Schwierigkeiten beeinträchtigt. Dies gilt auch unter der Berücksichtigung
des Umstandes, dass sich die sogenannte Basisrate, d.h. der Anteil der Personen,
die, entließe man sie nach Verbüßung der Freiheitsstrafe statt sie zu verwahren,
wieder schwer rückfällig würden an der Gesamtzahl der mit Sicherungsverwahrung
belegten Personen, nicht bestimmen lässt. Denn es existiert eine Reihe von Hinwei-
sen, die darauf hindeuten, dass die Zahl der so genannten „false positives“, d.h. der
Personen, denen man fälschlich bei einer Entlassung nach dem Strafvollzug einen
schweren Rückfall voraussagt, beträchtlich sein könnte. Dafür spricht auch eine
neuere Untersuchung, die im Sinne eines Realexperiments die Legalbewährung
einer Gruppe von 32 männlichen Probanden nachverfolgte, die aufgrund einer Ver-
fassungsgerichtsentscheidung, obwohl als gefährlich eingeschätzt, aus der Unter-
bringung entlassen werden mussten. Ähnlich wie in den berühmten Baxstrom- und
Dixon-Fällen in den USA blieb auch hier der schwere Rückfall die Ausnahme.

Darüber hinaus lassen sich als Indizien für eine Überschätzung von Gefährlich-
keit im Bereich der Sicherungsverwahrung anführen: die Herabsenkung der formel-
len Voraussetzungen, die Schwierigkeiten bei der Operationalisierung des Hangbe-
griffes, die zunehmend in den Blick gerückten strafrechtlichen und gesellschaftli-
chen Konsequenzen bei Fehlprognosen der Entscheidungsträger, der unverändert
hohe Altersdurchschnitt der Sicherungsverwahrten und der Umstand, dass bisher
von den Personen, bei denen eine nachträgliche Unterbringung nach den Landesge-
setzen, aber auch die nachträgliche Sicherungsverwahrung diskutiert, aber nicht
angeordnet wurde, nur vereinzelt schwere Rückfälle bekannt wurden.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass in der Literatur eine Vielzahl von Stim-
men existiert, die die Fähigkeiten, die Begehung schwerer Straftaten zutreffend
voraussagen zu können, deutlich infrage stellt. Diese Skepsis zieht sich dabei quer
durch alle Berufsgruppen. So spricht sehr viel dafür, dass sich gerade unter den
Sicherungsverwahrten nach wie vor ein hoher Anteil falscher Positiver befindet,
der in den letzten Jahren durch die Absenkung der formellen Voraussetzungen,
stärker gewordene Sicherheitsbedürfnisse und zurückgegangene Entlassungszahlen
eher noch gestiegen sein dürfte.

___________
Entscheidung OLG Koblenz, B v. 19.11.2007 – 1 Ws 141/07 m. zu Recht krit. Anm. Groß,
jurisPR-StrafR 4/2008 Anm. 4.
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4. Ergebnisse der eigenen empirischen Untersuchung
zur Legalbewährung von 318 zu Sicherungsverwahrung

verurteilten Straftätern

Die Grundlage der eigenen empirischen Untersuchung bildete die Auswertung
von 500 Bundeszentralregisterauszügen von Personen, deren Legalbiographie be-
reits in den Jahren 1993/1994 anhand der Verfahren, die zur Anordnung von Siche-
rungsverwahrung führten oder zumindest aufgrund der formellen Voraussetzungen
hätten führen können, erhoben worden war. 318 unter ihnen waren zu Sicherungs-
verwahrung verurteilte Straftäter.
Dabei konnte zunächst ermittelt werden, dass immerhin 12 Personen im Vollzug

der Sicherungsverwahrung verstorben waren. Dieser Umstand erscheint vor dem
Hintergrund einer verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, die es für mit der
Würde des Menschen unvereinbar hält, die jedem Gefangenen eingeräumte Chan-
ce, der Freiheit wieder teilhaftig zu werden, auf einen von Siechtum und Todesnä-
he gekennzeichneten Lebensrest zu reduzieren, höchst bedenklich. Trotz zuneh-
mender Stimmen, die einem sprichwörtlichen Wegschließen „für immer“ das Wort
reden, bleibt es ein verfassungsrechtlicher Auftrag, auch und gerade Sicherungs-
verwahrten ein Sterben in Freiheit zu ermöglichen. Dessen ungeachtet werden
Langstrafenanstalten nicht umhin kommen, sich der Frage anzunehmen, wie ein
menschenwürdiges Sterben im Vollzug möglich gemacht werden kann.

4.1 Der Vollstreckungsverlauf

Von den zum Untersuchungszeitpunkt noch lebenden 286 SV-Probanden befan-
den sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Registerauszuges rund zehn Jahre nach
der Ausgangsuntersuchung 158 Personen (rund 55%) noch oder wieder im Voll-
zug, 128 Probanden (rund 45%) in Freiheit. Gewaltlos handelnde Tätergruppen wie
Diebe und Betrüger waren zu einem höheren Prozentsatz auf freiem Fuß, Sexualtä-
ter und Totschläger waren dagegen häufig immer noch in Sicherungsverwahrung.
Dass das Durchschnittsalter der in Freiheit befindlichen Personen in allen Täter-
gruppen über dem der Inhaftierten lag, mag sich zum einen damit erklären, dass mit
steigendem Alter die Entlassungschancen steigen, zum anderen damit, dass sich
ältere Probanden auch besser in Freiheit bewähren.
Von den 115 in Freiheit befindlichen – und nicht gleichzeitig gesuchten – Perso-

nen wurde die Mehrheit, nämlich 64 Probanden (rund 56%), nach der Ausgangsun-
tersuchung im Jahre 1993/1994 bis zur Einholung des neuen BZR-Auszuges im
Jahre 2002 (teilweise bis 2006) nicht mehr verurteilt. Mehr als 20% erhielten nur
Geldstrafen. Dieser Umstand und die Tatsache, dass sich 77 Personen schon mehr
als fünf Jahre in Freiheit befinden, lässt das Urteil zu, dass es einem erheblichen
Teil ehemals Sicherungsverwahrter gelingt, zu einem Leben zurückzufinden, das
straftatenfrei verläuft oder allenfalls noch durch die Begehung von Bagatelldelikten
gekennzeichnet ist.
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Für die Aussetzung der Sicherungsverwahrung kommen grundsätzlich drei Zeit-
punkte in Betracht: Nach §§ 57 Abs. 1, 67c Abs. 1 StGB kann sie gänzlich und
zusätzlich mit einem Teil der vorher zu verbüßenden Freiheitsstrafe ausgesetzt
werden; nach § 67c Abs. 1 StGB kann die Entlassung nach dem Ende der vollver-
büßten Freiheitsstrafe erfolgen und nach § 67d Abs. 2 StGB, nachdem bereits ein
Teil der Sicherungsverwahrung vollstreckt worden ist. Egal, ob man die Siche-
rungsverwahrung schon vor dem Ablauf der Freiheitsstrafe (n=17), mit dem Ablauf
der Freiheitsstrafe (n=33) oder erst nach einiger in der Maßregel verbrachten Zeit
(n=101) aussetzte, bewegten sich die Widerrufsraten jeweils unter 50%. Wurde die
Aussetzung der Sicherungsverwahrung widerrufen, war dafür nicht durchweg die
Begehung neuer schwerer Straftaten verantwortlich.

Bei 134 der 269 Probanden34, also fast der Hälfte der Probanden (49,8%), wurde
die Sicherungsverwahrung schon einmal, teilweise auch mehrfach, zur Bewährung
ausgesetzt. Wie zu erwarten, setzen die Strafvollstreckungskammern die Siche-
rungsverwahrung vor allem bei den gewaltfreien Tätergruppen zur Bewährung aus,
während sie bei den Sexual-, den Raubtätern, vor allem aber den Totschlägern we-
sentlich vorsichtiger sind. Die 134 Probanden, bei denen die Sicherungsverwah-
rung schon einmal zur Bewährung ausgesetzt wurde, befanden sich durchschnitt-
lich 3,2 Jahre in dieser Maßregel. Wenn diese Zahl deutlich unter der von der Kri-
minologischen Zentralstelle ermittelten von rund fünf bis sieben Jahren Siche-
rungsverwahrung liegt, ist diese Differenz vermutlich darauf zurückzuführen, dass
der hier abgedeckte Untersuchungszeitraum eine Zeitspanne umfasst, in der man
(teilweise) noch aussetzungsfreudiger gewesen sein dürfte.

Mit der bei Sexual- und Gewalttätern geringeren Aussetzungsquote gehen auch
längere Verwahrzeiten einher, als dies bei Dieben und Betrügern der Fall ist. Dabei
zeigte sich, wie bereits in der Ausgangsuntersuchung, das häufige Zusammentreffen
von kurzen Freiheitsstrafen und langen Verwahrzeiten, etwa bei so genannten Pädo-
philen. Bei etwas mehr als einem Drittel der 134 Probanden (47 Personen; 35,1%)
wurde die Aussetzung der Sicherungsverwahrung zur Bewährung widerrufen. Wäh-
rend hier die Sexualtäter mit einer Widerrufsquote von knapp 50% vergleichsweise
schlecht abschnitten, lag die Widerrufsquote bei den Raubtätern unter 20%.

Für eine deutliche Überschätzung der Gefährlichkeit Sicherungsverwahrter spricht der
Umstand, dass von 22 Probanden, deren Sicherungsverwahrung nach § 67d Abs. 2 a.F.
oder § 67d Abs. 3 StGB n.F. trotz fortbestehender Gefährlichkeit für erledigt erklärt
werden musste, nur acht rückfällig wurden, darunter (nur) zwei mit einem schweren
Raub und einer schweren Brandstiftung in einem gravierendenMaße.

___________
34 Die 17 Personen, bei denen Sicherungsverwahrung und Restfreiheitsstrafe zur Be-

währung ausgesetzt wurden, sind hier nicht berücksichtigt.
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4.2 Die Dauer der Sicherungsverwahrung

Die durchschnittliche Dauer der Sicherungsverwahrung betrug über alle 286 SV-
Probanden hinweg ca. 5,7 Jahre. Damit zeigt sich ein Trend zu längeren Verwahr-
zeiten als noch Anfang der 90er Jahre. An der Spitze stand auch hier die Gruppe
der Sexualtäter mit knapp acht Jahren zusätzlichen Vollzuges. Auffällig waren
auch die hohen Werte der (gewaltlosen) Diebe und Betrüger mit fast sechs Jahren.
Von den 46 Probanden, die eine Verwahrdauer von mehr als zehn Jahren aufwie-
sen, waren 28 (rund 60%) Sexualtäter. Von den elf über 15 Jahre in der Siche-
rungsverwahrung befindlichen Personen waren gar neun Sexualtäter, mit Spitzen-
verwahrdauern von knapp 25 Jahren.

4.3 Rückfälle

Knapp mehr als die Hälfte aller 286 Probanden (n=148, 51,7%) wurde seit der
Ausgangsuntersuchung nicht mehr verurteilt. Im Falle einer Wiederverurteilung
bildeten Fälle von Sexual- und Gewaltdelinquenz auch bei der hochausgelesenen
Gruppe der Sicherungsverwahrten eher eine Ausnahme. Bei der (relativ gesehen
seltenen) schweren Delinquenz zeigte sich, dass, wenn überhaupt, vor allem Sexu-
altäter wieder mit Sexualtaten, Raubtäter wieder mit Raubtaten rückfällig wurden.
Allerdings übertrafen auch hier die prozentualen Werte (berechnet auf alle Proban-
den der entsprechenden Tätergruppe) nicht die 20-Prozent-Marke. Erwähnt werden
muss, dass drei Tötungsdelikte und ein versuchter Totschlag, begangen durch ins-
gesamt drei Täter, zu verzeichnen waren.

Von den wiederverurteilten 138 Probanden erhielten zusammen knapp zwei Drittel
eine oder mehrere Freiheitsstrafen ohne Bewährung, teilweise neben weiteren Sanktio-
nen. Sexual- und Raubtäter wurden durchschnittlich mit knapp vier Jahren Freiheitsstra-
fe härter sanktioniert als die anderen Tätergruppen. Gegen 23 Personen wurde erneut
Sicherungsverwahrung angeordnet, darunter bei 13 Sexual-, fünf Raubtätern sowie je-
weils einem Totschläger, Dieb, Betrüger sowie zwei Probanden der Rubrik andere Täter.
Vor allem bei den Sexualtätern zeigten sich die Gerichte im Falle eines schweren Rück-
falls bereit, erneut Sicherungsverwahrung anzuordnen.

4.4 Besondere Probleme bei der Vollstreckung
der Sicherungsverwahrung und der Entlassungsvorbereitung

Da in einer Reihe von Fällen die Vollstreckungshefte angefordert wurden, war es
möglich, anhand der Dokumentation von Einzelschicksalen besondere Probleme
der Vollstreckung angeordneter Maßregeln, der Überweisung in eine andere Maß-
regel und der Entlassungsvorbereitung herauszuarbeiten Schwierigkeiten bereiten
offensichtlich Fälle, in denen Straftäter in einem oder verschiedenen Erkenntnis-
verfahren unterschiedliche stationäre Maßregeln erhalten (haben). In diesem Fall
stellt sich, auch im Verhältnis zur Freiheitsstrafe, die Frage einer sinnvollen Voll-
streckungsreihenfolge.
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Zudem gibt § 67a Abs. 2 StGB der Strafvollstreckungskammer die Möglichkeit,
eine Person, gegen die Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist, in den
Vollzug der Maßregeln nach §§ 63, 64 StGB zu überweisen, wenn dadurch die
Resozialisierung der untergebrachten Person besser gefördert werden kann.35 In
verschiedenen Fällen wurden dabei therapeutische Fortschritte geschildert. Miss-
lingt die angezielte Therapie, kann nach § 67a Abs. 3 Satz 2 StGB auch wieder eine
Rückverlegung in die Sicherungsverwahrung erfolgen. So kann sich ein Wech-
selspiel zwischen verschiedenen stationären Einrichtungen ergeben, vor allem
dann, wenn der Täter für das behandelnde psychiatrische Krankenhaus als aus-
therapiert erscheint oder selbst die Rückkehr in die Sicherungsverwahrung anstrebt.

In mehreren Fällen wurde deutlich, dass es einerseits schwierig ist, für die
zumeist jahrelang in Unfreiheit befindlichen Personen eine adäquate Wohneinrich-
tung zu finden, dass andererseits aber gerade eine passende Unterbringung eine
wichtige Voraussetzung für eine mögliche Entlassung ist.

5. Die Legalbewährung einer Kontrollgruppe
gefährlicher Straftäter

Erhoben wurden zudem die BZR-Auszüge von 182 Personen einer Kontroll-
gruppe, die die formellen Voraussetzungen nach § 66 Abs. 1 und/oder 2 StGB er-
füllt hatten, bei denen aber in den Jahren zwischen 1988 und 1990, aus welchem
Grund auch immer, auf die Auferlegung der Sicherungsverwahrung verzichtet
worden war. Da ein Proband nicht erreicht werden konnte und 20 Personen zwi-
schenzeitlich verstorben waren, konnte die strafrechtliche Karriere von 162 Pro-
banden nachgezeichnet werden, darunter 64 Sexual- und 98 Raubtäter.

104 der 162 Probanden (64%) befanden sich zum Zeitpunkt der Erstellung des
Bundeszentralregisterauszuges in Freiheit, 58 Personen (36%) im Straf- oder Maß-
regelvollzug. Die Raubtäter (66%) waren etwas häufiger in Freiheit als die Sexual-
straftäter (61%). Bei insgesamt 64 der 104 in Freiheit befindlichen Probanden
(62%) kann aufgrund der Tatsache, dass sie sich schon mehr als fünf Jahre in Frei-
heit befinden, von einer geglückten Resozialisierung ausgegangen werden. Die
Sexualtäter befanden sich dabei etwas häufiger (noch oder wieder) im Vollzug,
aber auch häufiger schon mehr als fünf Jahre in Freiheit als die Raubtäter.

Insgesamt nur 24 der 162 Probanden (15%) wurden nach der Ausgangsuntersu-
chung überhaupt nicht mehr verurteilt. Von den wiederverurteilten 138 Probanden
wurde ein knappes Drittel (n=40; 29%) lediglich einmal sanktioniert, weitere 29
Personen (21%) zweimal und 23 Personen (17%) dreimal. Insgesamt 46 Personen

___________
35 Zur schwierigen Grenzziehung zwischen „mad or bad“ oder Patient und Straftäter,

vgl. Nedopil, NJW 2000, 837.
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(genau ein Drittel) wurden viermal oder noch häufiger wiederverurteilt. Durch-
schnittlich erfolgten 3,1 neue Verurteilungen.

Die 988 prozessualen Taten, denen 1297 Straftatbestände zugrunde lagen, bilden
das Potential der Kriminalität, die man vielleicht mit einer Anordnung von Siche-
rungsverwahrung bei der Sanktionierung der Anlasstat in den Jahren 1988 bis 1990
hätte verhindern können. Auch hier machten weniger gravierende Straftaten den
Hauptanteil der Delinquenz aus. An schwereren Straftaten waren zu verzeichnen:
85 Sexualstraftaten, darunter 27mal sexueller Missbrauch, 20 Vergewaltigungen
und 18 sexuelle Nötigungen. Dazu kommen 85 Raub- bzw. Erpressungsdelikte,
davon 44 in qualifizierter Form, ebenso 81 Körperverletzungsdelikte. In einem Fall
wurde ein versuchter Totschlag registriert. Insgesamt stellen diese Delikte 19% der
neuen Gesamtkriminalität dar.

Ein Vergleich der Delinquenz der 138 verurteilten Sicherungsverwahrungspro-
banden mit derjenigen der Kontrollgruppe zeigte eine frappierende Ähnlichkeit.
Jeweils stand die Betäubungsmitteldelinquenz an der Spitze, gefolgt von den Dieb-
stahls- und Unterschlagungsdelikten. Ein Unterschied von mehr als fünf Prozent-
punkten war nur bei den Vermögensdelikten vorhanden (8,4% der Delinquenz in
der KG gegenüber 15,6% in der SV-Gruppe). Bei einer reinen Betrachtung nach
der Zahl der Verurteilungen schnitten die Sexualtäter der KG mit 77% wiederver-
urteilten Personen besser ab als die Raubtäter (91%).

Wie auch in der SV-Gruppe wurde die neue Sexualdelinquenz ganz überwiegend
von Sexualtätern begangen, neue Raub- und Erpressungsdelikte dagegen ganz
überwiegend von den Raubtätern. Allerdings wurde nur ein Drittel der Sexualtäter
einschlägig rückfällig, bei den Raubtätern waren es nur 26%.

Von den wiederverurteilten 138 Probanden erhielten insgesamt mehr als zwei
Drittel (n=95; 69%) eine oder gar mehrere Freiheitsstrafen ohne Bewährung, über-
wiegend neben weiteren Sanktionen. Der Anteil der wiederverurteilten Sexual- und
Raubtäter, der eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung erhielt, differierte bemerkens-
werterweise zwischen SV-Gruppe und KG kaum. Auch bezüglich der durchschnitt-
lichen Länge der verhängten Freiheitsstrafen wiesen Sexual- und Raubtäter von
SV-Gruppe und KG nur geringe Unterschiede auf. Versucht man den möglichen
Präventionsgewinn, den eine frühere Anordnung von Sicherungsverwahrung Ende der
80er Jahre hätte bringen können, einzuschätzen, ergibt sich ein zwiespältiges Bild:
Einerseits wurden insgesamt 69 der 162 Probanden der Kontrollgruppe (43%) gar
nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verur-
teilt, so dass eine Sanktionierung mit Sicherungsverwahrung sie ohne größeren Prä-
ventionsgewinn der Freiheit beraubt hätte. Andererseits erhielten 14 Probanden, davon
sieben Sexual- und sieben Raubtäter, nach ihrem Rückfall doch noch Sicherungsver-
wahrung. Wie in der SV-Gruppe wurde auch hier bei den Sexualtätern tendenziell häu-
figer Sicherungsverwahrung angeordnet.
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6. Die Zukunft der Sicherungsverwahrung

Das vorsichtige Fazit und der zugleich letzte Satz der im Jahr 1996 publizierten
Ausgangsuntersuchung, die im Übrigen auch einen umfassenden rechtsverglei-
chenden Teil enthielt, lautete: „Vielleicht sollte eine rationale Kriminalpolitik die
mehr als 60 Jahre andauernden ungelösten Probleme der Sicherungsverwahrung
zum Anlass nehmen, es einmal mit einem Sanktionenrecht ohne Sicherungsver-
wahrung zu probieren.“36 Von dieser kriminalpolitischen Perspektive sind wir der-
zeit weiter entfernt denn je.

Dessen ungeachtet sollen in einem letzten Abschnitt dieser Arbeit Ziele formu-
liert, aber auch an Forderungen erinnert werden, deren Realisierung die Bedenken,
denen sich das Rechtsinstitut der Sicherungsverwahrung unverändert ausgesetzt
sieht, abschwächen könnten. Sie lassen sich unterteilen in Gesichtspunkte, die die
Anordnung (6.1), den Vollzug (6.2) sowie die Vorbereitung der Entlassung aus der
Sicherungsverwahrung (6.3) betreffen. Diskutiert werden müssen darüber hinaus
praktikable Alternativen zu dieser Sanktion (6.4). Zuletzt wird eine Bilanz der mit
der Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung verbundenen Vor- und
Nachteile aufzeigen, dass jedenfalls dieses Rechtsinstitut wieder abgeschafft wer-
den sollte (6.5).

6.1 Die Ebene der Anordnung der Sicherungsverwahrung

Wie die Auswertung der Strafvollzugsstatistik gezeigt hat, befanden sich auch im
Jahr 2006 noch 39 Straftäter in Deutschland in Sicherungsverwahrung, die nicht
aus Anlass von Gewalt- oder Sexualtaten inhaftiert waren. Dazu gehören vor allem
Diebe und Betrüger. Zumeist handelt es sich dabei um Personen, die zwar eine be-
achtliche kriminelle Karriere aufweisen, deren verursachte materielle Schäden sich
aber in Grenzen halten. Zeiten in Sicherungsverwahrung von bis zu zehn Jahren
zuzüglich zu erheblichen Freiheitsstrafen erscheinen vor dem Umstand, dass in
Fällen gehobener Wirtschaftskriminalität mit Schäden in Millionenhöhe nicht sel-
ten Verfahrenseinstellungen nach § 153a StPO oder Erledigungen im Strafbefehls-
verfahren erfolgen, schlicht als unverhältnismäßig.37

Gesetzestechnisch könnte die Herausnahme der angesprochenen Personengruppe
dadurch erfolgen, dass man alle Arten der Sicherungsverwahrung auf den in § 66
Abs. 3 StGB normierten Katalog von Anlasstaten beschränkt.

___________
36 Kinzig, 1996, 600. Dezidiert in jüngster Zeit: Köhler, 2007, 273 (286): „insbesondere

muß die noch geltende Maßregel der Sicherungsverwahrung aufgehoben werden“ sowie
Sander, 2007, 243: „Das Institut der Sicherungsverwahrung an sich und seine ausufernde
Ausgestaltung sind nicht legitimierbar.“

37 Vgl. dazu auch bereits Kern, 1997.
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Wie die Übersicht über die neueren Untersuchungen von Habermeyer und Kol-
legen gezeigt hat, besteht darüber hinaus unverändert Verbesserungsbedarf bei der
fachlichen Qualifikation der Gutachter, die in Verfahren herangezogen werden, in
denen die Anordnung oder die Aussetzung der Sicherungsverwahrung im Raume
steht. Dieser Missstand ist auch darauf zurückzuführen, dass der Gesetzgeber in
verschiedenen Wellen neue Bestimmungen geschaffen hat, die die Einholung von
kriminalprognostischen Gutachten erforderlich machen, denen aber nicht eine ent-
sprechende Zahl fachlich versierter Sachverständiger gegenüberzustehen scheint.

6.2 Die Ebene des Vollzugs der Sicherungsverwahrung

Die Sicherungsverwahrung war schon vor ihrer Entstehung in nationalsozialisti-
scher Zeit dem Verdacht des Etikettenschwindels ausgesetzt, der darin besteht, bei
ihr handele es sich ja in Wahrheit um nichts anderes als eine Strafe, nur komme sie
im Gewand einer Maßregel daher.38 Selbst Exner war noch im Jahre 1934 der Auf-
fassung, es sei „ungerecht und unehrlich“ dieses Rechtsinstitut einzuführen oder
beizubehalten, „falls die Sicherungsverwahrung tatsächlich in der Praxis nicht an-
ders aussieht und aussehen kann als eine Strafe.“39

Demgegenüber kann die rechtliche wie praktische Ausgestaltung des Vollzugs
der Sicherungsverwahrung auch rund 75 Jahre nach ihrer Einführung unverändert
nur als grob unzulänglich bezeichnet werden. Das Strafvollzugsgesetz stellt in den
§§ 129 ff. nach wie vor die streng genommen ja schuldlos Verwahrten im Ver-
gleich zu Strafgefangenen nur geringfügig besser; von einem noch in den 60er Jah-
ren geforderten „Hotelvollzug“ ist man weit entfernt.40 Dabei scheinen bessere
Haftbedingungen am ehesten dort zu herrschen, wo Sicherungsverwahrte auf eige-
nen Stationen untergebracht sind.41

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Höchstdauer-Entscheidung zwar ver-
bal einen „privilegierten Vollzug“ für die Sicherungsverwahrung gefordert, daraus
aber wenig handfeste Konsequenzen abgeleitet. Immerhin hat es jedoch die Lan-
desjustizverwaltungen aufgefordert, „dafür Sorge zu tragen, dass Möglichkeiten
der Besserstellung im Vollzug soweit ausgeschöpft werden, wie sich dies mit den
Belangen der Justizvollzugsanstalten verträgt.“
___________

38 Das geflügelte Wort des „Etikettenschwindels“ stammt von Kohlrausch, 1924, 33.
Dazu bereits Kinzig, 1996, 117 ff. Köhler (2007, 273 (274)) spricht von einer „Häufung
zweier schwerer Strafen, zunächst einer bestimmten Freiheitsstrafe für die Anlaßtat, darauf
folgend einer unbestimmten Freiheitsstrafe.“

39 Exner, 1934, 1403.
40 Baumann, 1963, Anm. zu § 53.
41 Vgl. zu den Bedingungen Feest/Köhne, in AK-StVollzG, 2006, vor § 129 Rdnr. 9 ff.;

zur Situation in der JVA Straubing: Bender, 2007, 134 f.; zu der in der JVA Werl:
Schmälzger/Skirl, ZfStrVo 2004, 323 ff. Vgl. auch die im Entstehen befindliche Studie von
Bartsch, BewHi 2007, 399 ff.
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Dringend erforderlich wäre es in diesem Zusammenhang, endlich ein Siche-
rungsverwahrungsvollzugsgesetz zu schaffen, das tatsächlich dem auch vom Bun-
desverfassungsgericht geforderten „Abstand zwischen dem allgemeinen Strafvoll-
zug und dem Vollzug der Sicherungsverwahrung“ Rechnung trägt.42 Gelänge es,
den „allein spezialpräventiven Charakter der Maßregel sowohl dem Verwahrten als
auch für die Allgemeinheit deutlich“ zu machen,43 wäre der Vorwurf des Etiketten-
schwindels seiner Grundlage beraubt. Dabei erscheinen gerade bei der zunehmen-
den Gruppe der Langzeitverwahrten Privilegierungen als besonders dringlich. Eine
solche verbesserte Unterbringung dürfte auch unter Sicherheitsaspekten (etwa bei
den im Vollzug in der Regel angepassten Sexualstraftätern) eher als unbedenklich
anzusehen sein. Indes ist ein solches Gesetz nach der im Zuge der Föderalismusre-
form erfolgten Übertragung der Kompetenz zur Gesetzgebung auf dem Gebiet des
Strafvollzuges an die Länder nicht in Sicht. Auch enthalten die aus verschiedenen
Bundesländern vorliegenden Entwürfe zu neuen Strafvollzugsgesetzen für Siche-
rungsverwahrte keinerlei Verbesserungen gegenüber den bisher geltenden §§ 129
ff. StVollzG.44

Negativ fällt für die Bewertung der Sicherungsverwahrung zudem ins Gewicht,
dass es bisher nur unzureichend gelungen ist, sie nicht nur als eine Maßregel der
Sicherung, sondern, wie es ihrer Einordnung im Sechsten Titel der Rechtsfolgen im
StGB an sich angemessen wäre, als eine solche der Besserung zu etablieren.45 Dazu
müsste ein Ausbau (teilweise sogar erst eine Einrichtung) von Plätzen für die (zu-
meist älteren) Sicherungsverwahrten in sozialtherapeutischen Einrichtungen erfol-
gen,46 aber auch die psychotherapeutische Behandlung im Regelvollzug deutlich
erweitert werden.47 Über eine hoffnungsvoll stimmende Neukonzeption wird aus

___________
42 Vollzugsrechtliche Forderungen zur Ausgestaltung des Abstandsgebots finden sich

bei Rösch (ZfStrVo 2004, 131 (134 f.)), der damit aber zugleich unwillentlich belegt, dass
sich Vollzug von Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung eben kaum unterscheiden.

43 BVErfGE 109, 133.
44 Vgl. die Art. 159-164 im Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstra-

fe und der Sicherungsverwahrung (Bayerisches Strafvollzugsgesetz – BayStVollzG), LT-
Drs. 15/9382 vom 27.11.2007, die §§ 94-98 im Hamburgischen Gesetz über den Vollzug
der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Sicherungsverwahrung (Hamburgisches Straf-
vollzugsgesetz – HmbStVollzG) v. 14.11.2007 (HmbgGVBl. 2007 I 471 ff.) sowie die
§§ 107-112 im Niedersächsischen Justizvollzugsgesetz vom 14.12.2007 (Nds.GVBl.
Nr.41/2007, 720 ff.).
Bender (2007, 160 ff.) befürchtet nicht zu unrecht, dass sich weiter auseinander entwi-
ckelnde Unterbringungsbedingungen unter dem Gesichtspunkt von Art. 3 Abs. 1 GG Be-
deutung gewinnen könnten.

45 Vgl. auch Streng, 2003, 611 (636 ff.).
46 Dass therapeutische Angebote für Sicherungsverwahrte demgegenüber eher zurück-

gehen, konstatieren Feest/Köhne, in AK-StVollzG, 2006, vor § 129 Rdnr. 14.
47 In Baden-Württemberg (JVA Mannheim) wurde im November 2007 eine Behand-

lungsabteilung „Gewalt- und Sexualstraftäter“ eingerichtet (vgl. Stuttgarter Nachrichten
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Nordrhein-Westfalen berichtet.48 Demgegenüber eine Kategorie der „hoffnungslos
Verwahrten“ zu entwickeln49, ist schon aus Gründen der Wahrung der Menschen-
würde abzulehnen.50

6.3 Die Ebene der Vorbereitung der Entlassung
aus der Sicherungsverwahrung

Erfreulicherweise hat das Bundesverfassungsgericht explizit betont, dass die Si-
cherungsverwahrung normativ wie tatsächlich am Resozialisierungsgedanken aus-
gerichtet sei. Dazu hat es im Rahmen der Anforderungen für eine sachgerechte
Prognoseerstellung die Bedeutung der Gewährung von Vollzugslockerungen her-
vorgehoben. In diesem Zusammenhang dürfe sich das Vollstreckungsgericht nicht
damit abfinden, wenn die Vollzugsbehörde ohne hinreichenden Grund die Gewäh-
rung von Vollzugslockerungen versagt.51 Der Hintergrund für diese Forderung liegt
darin, dass Wege aus der Sicherungsverwahrung nicht selten dadurch erschwert,
möglicherweise gar verhindert werden, dass die Strafvollstreckungskammer zwar
die Erprobung des Verwahrten in Lockerungen für angezeigt erachtet, diese aber
vom Vollzug, insbesondere vom aufsichtsführenden Ministerium, verhindert wird.
Um einer solchen „latenten Sicherungsverwahrung“ zu begegnen,52 könnte es an-
gezeigt sein, die Kompetenz der Strafvollstreckungskammer zur Anordnung von
Lockerungen zu erweitern.

Wie die Ausführungen in Teil C und insbesondere auch die Darstellung ver-
schiedener Einzelschicksale belegen, ist des Weiteren der Ausbau, mitunter auch
erst die Bereitstellung von Nachsorgeeinrichtungen erforderlich, die in Form einer
geschützten Umgebung oder einer Art betreutem Wohnen helfen können, den
Übergang eines lange Inhaftierten in die Freiheit zu ermöglichen.53 Das Fehlen
derartiger Institutionen scheint gerade bei älteren oder kranken Verwahrten eine an
sich mögliche Entlassung in die Freiheit zu verhindern.

___________
vom 16.11.2007: „Therapie für Sexualstraftäter. Neues Projekt in Mannheim soll Rück-
fallquote senken“). Sicherungsverwahrte sind allerdings dort in der JVA Freiburg unterge-
bracht (vgl. auch Böhm, ZRP 2007, 41 ff.). Vgl. auch Aulinger, 2007, 555 (559).

48 Skirl, ZfStrVo 2005, 323 (326 ff.).
49 So aber die äußerst problematische Bezeichnung in BVErfGE 109, 133.
50 Zum Anspruch auf Behandlung gefährlicher Gewalt- und Sexualstraftäter im Straf-

vollzug, vgl. Böhm, StraFo 2005, 184 ff. sowie ders., KrimPäd 44 (2006), 15 ff.
51 Dieser Aspekt ist bereits in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte aufgegriffen

worden, vgl. OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2006, 90 (93).
52 Vgl. die Formulierung bei Feest/Köhne, in AK-StVollzG, 2006, vor § 129 Rdnr. 7 f.
53 Auch Aulinger (2007, 555 (573 ff.)) konstatiert fehlende Nachsorgekonzepte „für ge-

fährliche Sexualstraftäter“; zur Notwendigkeit einer ambulanten Nachsorge vgl. auch Boet-
ticher NStZ 2005, 417 (422 ff.).



314 Zusammenfassung und Ertrag der Untersuchung

6.4 Die Ebene der Alternativen zur Sicherungsverwahrung

Ein Paradoxon ist unverändert, dass die Sicherungsverwahrung häufig erst dann
vollstreckt wird, wenn die betroffenen Personen ein fortgeschrittenes Alter erreicht
haben. Dann dürfte aber nach kriminologischen Erkenntnissen der Gipfelpunkt der
kriminellen Karriere häufig überschritten sein.

Zu prüfen ist also, ob nicht im Einzelfall eine engmaschig ausgestaltete Füh-
rungsaufsicht eine sinnvolle (und auch billigere) Alternative zur Sicherungsver-
wahrung sein kann.54 Insofern bestehen nach deren Neugestaltung durch das Gesetz
zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die
nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13.4.2007 deutlich erweiterte Möglich-
keiten (vgl. etwa die §§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 und 11, Abs. 2 (Therapieweisung)
StGB n.F.).55

6.5 Die Abschaffung der nachträglichen Sicherungsverwahrung

Ziehen wir zuletzt eine Bilanz der neuen Sanktion der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung rund vier Jahre nach ihrer Einführung.

Vorab ist zu konstatieren, dass der mehrfache Ausbau der Sicherungsverwahrung
in den letzten Jahren, insbesondere aber die Einführung der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung in § 66b StGB, ohne jegliche kriminologische Begleitforschung
vorgenommen wurde. So hätte beispielsweise zuvor geklärt werden können, wie
sich eigentlich die Legalbiographie der Probanden entwickelt hat, die nach Landes-
recht hätten nachträglich verwahrt werden sollen, die tatsächlich aber entlassen
worden sind. Hier ist es nicht fern liegend anzunehmen, dass diese weit weniger
häufig und schwerwiegend rückfällig wurden, als es die gestellten Anträge erwar-
ten ließen.

In jedem Fall ist die nachträgliche Sicherungsverwahrung ein Beleg dafür, in
welch bescheidenem Maße diese Maßregel Sicherheitserwartungen der Bevölke-
rung befriedigen kann.56 So hat die restriktive Auslegung des § 66b StGB durch
den Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht dazu geführt, dass in den
ersten beiden Jahren nach Inkrafttreten der nachträglichen Sicherungsverwahrung
___________

54 Vgl. auch das Minderheitenvotum in der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts, BVErfGE 109, 190. Die auf den Strafvollzug durch vermehrte Anordnung und län-
gere Verwahrzeiten zukommenden Kosten sind durchaus beachtlich, vgl. zum prognosti-
zierten Anstieg der Verwahrtenzahlen in Nordrhein-Westfalen: Skirl, ZfStrVo 2005,
323 ff. Stattdessen wäre eigentlich aufgrund der demographischen Entwicklung ein Rück-
gang der Gefangenen- und Verwahrtenzahlen zu erwarten (vgl. Koepsel, 2006, 571 (574)).

55 Zum ganzen Gesetz, vgl. Peglau, NJW 2007, 1558. Nach einem Bericht des Ham-
burger Abendblatts vom 21.11.2007 soll für „Risikostraftäter“ in Hamburg nach Vollver-
büßung künftig ein Betreuungsverhältnis von 1:40 anstatt 1:110 gelten.

56 Vgl. auch Frisch, 2002, 669 (673 ff.).
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bis zum Stichtag Juni 2006 nur sechs rechtskräftige Anordnungen zu verzeichnen
waren, von denen noch eine durch das Bundesverfassungsgericht aufgehoben wur-
de.57 Eine sichere Aussage darüber, ob durch die weitere Einsperrung gerade dieser
Täter schwere Straftaten verhindert wurden, ist nicht zu treffen. Die Möglichkeit
dazu besteht selbstverständlich.

Jedoch steht diesem (nur) möglichen Zugewinn an Sicherheit auf der Habenseite
eine Reihe gewichtiger Negativposten gegenüber. So könnten vor allem durch die
Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung die Risiken für die Bevölke-
rung sogar gestiegen sein. Für diese Vermutung sprechen verschiedene Faktoren.

So ist für den Adressatenkreis der nachträglichen Sicherungsverwahrung ein re-
sozialisierungsfeindliches Klima des Misstrauens entstanden. Dies belegt u.a. die
„Verwaltungsvorschrift nachträgliche Sicherungsverwahrung“. Sie hält die Justiz-
vollzugsanstalten dazu an, „Kenntnisse aus dem Strafvollzug, die auf eine erhebli-
che Gefährlichkeit des Verurteilten hindeuten, zum Anlass zu nehmen, bei der
Vollstreckungsbehörde einen Antrag auf nachträgliche Anordnung der Sicherungs-
verwahrung anzuregen.“ „Für die Identifizierung Verurteilter, bei denen wegen
ihrer hohen Gefährlichkeit die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung
in Betracht kommt“, tragen die Anstalten zusammen mit den Staatsanwaltschaften
die Verantwortung. Dazu treten weitreichende Dokumentationspflichten über das
Verhalten im Vollzug. Von besonderer Bedeutung ist zudem, dass die Staatsan-
waltschaften bereits bei Einleitung der Vollstreckung „in geeigneten Fällen“ prüfen
müssen, ob die Verurteilten formell sicherungsverwahrungsfähig sind; das Ergeb-
nis dieser Prüfung haben sie im Vollstreckungsheft zu vermerken und formell
Verwahrungsfähige müssen sie den Justizvollzugsanstalten melden.58

Somit laufen alle formell sicherungsverwahrungsfähigen Straftäter Gefahr, dass
neue Tatsachen, die sie im Vollzug im Rahmen einer Therapie oder einer Behand-
lung schaffen oder offenbaren, zu einer nachträglichen Sicherungsverwahrung An-
lass geben können. Zugleich werden sie bereits bei Beginn ihres Strafvollzugs mit
einer latenten Sicherungsverwahrung belegt, die die Bereitschaft zur Gewährung
von Lockerungen deutlich reduzieren dürfte. Da die weit überwiegende Mehrheit
nach Ende des Strafvollzuges und in Übereinstimmung mit der bisherigen restrikti-
ven Rechtsprechung aber doch in die Freiheit entlassen werden muss, dürften sich
die Entlassungsvorbereitung und damit auch die Resozialisierungschancen dieser
zahlenmäßig doch beachtlichen Personengruppe eher verschlechtert haben.59 Kon-

___________
57 So die von Ullenbruch, NStZ 2007, 62 (63) ermittelten Zahlen.
58 Verwaltungsvorschrift nachträgliche Sicherungsverwahrung, Nachweis für Baden-

Württemberg: VwV d. JuM vom 6. Oktober 2005 (4344/0008), Die Justiz 2005, 423.
59 Vgl. zu den Richtlinien und der damit verbundenen Rückwirkung auf das Vollzugs-

klima auch Kreuzer, ZIS 2006, 145 (151); ders., BewHi 2006, 195 (207); Ullenbruch,
NStZ 2007, 62 (70 f.); ein „Ansteigen der Rückfallkriminalität“ befürchtet etwa auch
Koepsel, 2006, 571 (573 f.). Alex, StV 2006, 105 ff. weist zurecht auf die Rückwirkungen
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kret feststellbar ist dieser Missstand bereits jetzt bei den Straftätern, bei denen die
nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung von den Landgerichten abge-
lehnt oder vom Bundesgerichtshof oder gar vom Bundesverfassungsgericht aufge-
hoben wurde.60 Nur stichwortartig erwähnt werden sollen als weitere Nachteile der
nachträglichen Sicherungsverwahrung die umfangreiche, zugleich aber weitgehend
unnütze Bindung justitieller und Gutachterressourcen.

Darüber hinaus ist der Verlust an Rechtskultur gewaltig, der mit der Erweiterung
der Möglichkeiten, Sicherungsverwahrung anordnen zu können, einhergegangen
ist.61 Dieser Entwicklung liegt zugrunde ein empirische Realitäten ignorierender
„verselbständigter Sicherheitsdiskurs“62, der von den Medien nach jedem spektaku-
lären Gewaltverbrechen befeuert wird und ein Klima einer omnipräsenten Angst
vor Sexual- und Gewaltstraftätern erzeugt.63 Die Politik reagiert darauf mit sukzes-
siven Nachrüstungen des Rechts der Sicherungsverwahrung.64 Damit kann sie zwar
kriminalpolitische Handlungsfähigkeit demonstrieren, wird sich aber bei jeder neu-
en schweren Straftat mit dem Problem konfrontiert sehen, dass sie die Hoffnung
auf die Herstellung einer absoluten Sicherheit ein weiteres Mal enttäuschen musste.
Gleichzeitig scheint der Blick dafür verlorengegangen zu sein, dass unter der Ägide
eines Schuldstrafrechts, auch wenn dieses maßregelrechtliche Ergänzungen vorse-
hen mag, nicht alle Sicherheitslücken gestopft werden können. Denn zu einem hu-
manen Strafrecht gehört auch, um mit dem Bundesverfassungsgericht zu argumen-
tieren, dass der „Kern der Menschenwürde“ getroffen würde, „wenn der Verurteilte
ungeachtet der Entwicklung seiner Persönlichkeit jegliche Hoffnung, seine Freiheit
wiederzuerlangen, aufgeben muss.“65

„Pars pro toto“ steht für den vorläufigen Endpunkt der eben beschriebenen Ent-
wicklung vor allem die Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung. Vor
rund einem Jahrzehnt noch existierende als ehern angesehene rechtsstaatliche Bar-
rieren wurden bei dieser Variante weitgehend aufgehoben.66 Für dieses scharfe
Schwert des Strafrechts reicht danach schon die Begehung einer einzigen Straftat
___________
hin, die sich daraus ergeben können, dass durch möglicherweise unnötige sozialtherapeuti-
sche Bemühungen um Sexualstraftäter knappe Ressourcen für andere behandlungsbedürf-
tigere Tätergruppen wie Eigentums- und Vermögensdelinquenten blockiert werden.

60 Vgl. auch Ullenbruch NJW 2006, 1377.
61 Von „Kosten an Rechtskultur“ spricht Goerdeler, ZJJ 2004, 191 (193).
62 Zutreffend die Einschätzung von Böllinger, 2005, 138 (140).
63 Vgl. Boetticher, NStZ 2005, 417 (418).
64 Vgl. Frisch, 2002, 669 (670).
65 BVErfGE 45, 187; vgl. auch Boetticher 2005, 11 (15) mit den Hinweis darauf, dass

anderenfalls die Systeme des Strafvollzugs oder des Maßregelvollzugs einen Kollaps erlei-
den könnten.

66 Kreuzer (ZIS 2006, 145 (146)) beklagt in diesem Zusammenhang das Fallen „rechts-
staatliche(r) Schamgrenzen“; Boetticher (2005, 11) registriert durch diese Regelungen
„bisher nicht gekannte Eingriffe in Freiheitsrechte von Untergebrachten“.
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aus. Damit wurde das Prognosematerial in unverantwortlicher Weise ausgedünnt.
Die ehemals doppelte Gefährlichkeitsprüfung im Erkenntnisverfahren und am Ende
des Strafvollzugs wurde auf Letztere reduziert. Das bei der originären Sicherungs-
verwahrung geltende Prinzip, dass die (zusätzliche) Anordnung der Sicherungs-
verwahrung auf die Höhe der Einzel- als auch der Gesamtfreiheitsstrafe zurückwir-
ken kann,67 scheint bei der nachträglichen Sicherungsverwahrung außer Kraft ge-
setzt. Das sukzessive Absenken der formellen Voraussetzungen geht mit einem
Verlust an Bestimmtheit und Rechtssicherheit einher, die Gefährlichkeitsprognose
der Gutachter bekommt die zentrale Bedeutung.68

Nicht unberechtigt ist daher die Diagnose, dass auf dem Gebiet des Maßregel-
rechts der „Schutzstaat“ 69 oder „Sicherheitsstaat“70 in Verwirklichung begriffen
sei. Dazu passt, dass bisher noch ungeklärt ist, ob – und das gilt für den § 66b
StGB generell – die nachträgliche Sicherungsverwahrung überhaupt den in der
EMRK gestellten Anforderungen gerecht wird.71

Ein „Sanktionenrecht ohne Sicherungsverwahrung“, wie noch im Jahr 1996 für
möglich gehalten, erscheint derzeit als eine Utopie. Leider ist selbst die Abschaf-
fung der nachträglichen Sicherungsverwahrung derzeit mehr als unwahrscheinlich.
Das ändert aber nichts daran, dass ihre kriminalpolitische Bilanz negativ ist und
daher nur ihre Streichung empfohlen werden kann.72

___________
67 Vgl. etwa BGH, U v. 12.12.1979 – 3 StR 436/79, NJW 1980, 1055 (1056); zuletzt

etwa: BGH, B v. 29.11.2001 – 5 StR 507/01, NStZ 2002, 535 (536).
68 Vgl. auch Alex, StV 2006, 105 (108).
69 Baier, Jura 2004, 552 (557).
70 Rzepka, R&P 2003, 127 ff.; 191 ff.; Haffke, Kritische Justiz 2005, 17 ff.
71 Siehe oben unter 1.3.
72 Für eine Abschaffung der nachträglichen Sicherungsverwahrung auch: Schneider,

StV 2006, 99 (103); Kreuzer, BewHi 2006, 195 (208); Leygraf, Forens Psychiatr Psychol
Kriminol 2007, 121 (129): „überflüssig“; NK-StGB-Böllinger/Pollähne, § 66b Rdnr. 5.





7. Nachtrag: Stellungnahme zur geplanten Neuordnung
des Rechts der Sicherungsverwahrung

Ende August 2010 hat das Bundesministerium der Justiz einen Diskussionsentwurf
eines Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zur Stär-
kung der Führungsaufsicht vorgelegt (die beabsichtigte Fassung der §§ 66-66b StGB
findet sich im Anhang zu diesem Nachtrag). Dieser ist wie folgt zu bewerten:

I. Ausgangspunkt

Eine Reform des Rechts der Sicherungsverwahrung ist überfällig. Mit den derzeit
existenten Formen von traditioneller oder primärer (§ 66 StGB), vorbehaltener (§ 66a
StGB) sowie nachträglicher Sicherungsverwahrung (§ 66b StGB), die zudem noch Be-
sonderheiten im Bereich des Jugendstrafrechts aufweisen (§§ 7 Abs. 2-4, 106 Abs. 3-6
JGG), ist ein nur noch Eingeweihten in glücklichen Stunden verständliches Konglomerat
an Vorschriften entstanden. Zudem hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR) in Sachen M. gegen Deutschland vom 17.12.2009/10.5.20101
deutlich gemacht, dass die Warnungen aller derjenigen Sachverständigen berechtigt wa-
ren, die schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht haben, dass die rückwirkende
Verlängerung der Sicherungsverwahrung, aber auch ihre nachträgliche Anordnung, ge-
gen die Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verstoßen
dürften.2

Insofern ist die vom Diskussionsentwurf (DE) angestrebte grundlegende Überar-
beitung des Rechts der Sicherungsverwahrung geboten und daher zu begrüßen.
Dem Ziel des DE, „die Schaffung eines Systems, das einen angemessenen Schutz
der Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern ermöglicht, dabei aber die rechts-
staatlichen Anforderungen an dieses 'letzte Mittel der Kriminalpolitik' wahrt“ (DE
S. 1), ist uneingeschränkt zuzustimmen.

Will man eine Gesamtreform der Sicherungsverwahrung in Angriff nehmen,
scheint es unbedingt erforderlich, sich den Charakter dieser Sanktion in Erinnerung
zu rufen. Sie ist als Maßregel der Besserung und Sicherung von der Schuld unab-
hängig. Der Straftäter hat seine Schuld bereits verbüßt, wenn er nach seiner Strafe
in Sicherungsverwahrung untergebracht wird. Er sitzt allein deswegen ein, weil
von ihm in Zukunft die Begehung einer schweren Straftat erwartet wird.

Rechtstatsächlich hat sich die Zahl der jährlichen Anordnungen von Sicherungs-
verwahrung seit Mitte der 90er Jahre vervierfacht, die Zahl der Sicherungsverwahr-
ten ungefähr verdreifacht (Schaubilder 1 und 2).

1 Dazu u.a. die Besprechungen von Grabenwarter, JZ 2010, 857, Kinzig, NStZ 2010,
233, H.E. Müller, StV 2010, 207, Radtke, NStZ 2010, 537.

2 Bereits Kinzig, NJW 2001, 1455 (1458) für die nachträgliche Verwahrung nach Landesrecht;
ders. NStZ 2004, 655 (660) für die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach Bundesrecht.
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Diese Entwicklung ist umso erstaunlicher, findet dieser Anstieg doch keine Ent-
sprechung in einer Zunahme schwerer, insbesondere der Tötungs- und Sexualkri-
minalität.3

3 Vgl. den von den Bundesministerien des Inneren und der Justiz herausgegebenen
Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht, 2006. Dort heißt es auf S. 59 f.: „Im polizeilichen
Hellfeld zeigen sich deutliche Rückgänge der Tötungsdelikte. Auch die besonders brisanten
sexuell motivierten Tötungen von Kindern nehmen weiter ab und sind sehr selten. … Ver-
gewaltigungen im öffentlichen Raum sind … rückläufig.“
Dazu, dass ein Rückgang von Straftaten nicht in simpler Weise auf eine verstärkte Inhaftie-
rung zurückgeführt werden kann, vgl. etwa Center on Juvenile and Criminal Justice: Re-
search Update: Does more imprisonment lead to less crime? am 26.8.2010 abrufbar unter
http://www.securitytransformation.org/images/documentos/291_Does_more_imprisonment
_lead_to_less_crime.pdf.

Schaubild 1: Anordnungen von Sicherungsverwahrung
1980-2008 (Quelle: Strafverfolgungsstatistik)
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Schaubild 2: Sicherungsverwahrte 1980-2010
(Quelle: Strafvollzugsstatistik)
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Im gesamteuropäischen Vergleich stellt das Rechtsinstitut der Sicherungsver-
wahrung, wie der EGMR festgestellt hat, eher eine Ausnahme dar.4 Zudem haben
verschiedene Untersuchungen in jüngster Zeit belegt, dass es zu einer deutlichen
Überschätzung der Gefährlichkeit von Sicherungsverwahrten oder von solchen
Personen kommt, die zu (nachträglicher) Sicherungsverwahrung anstehen.5

Zusammengefasst streiten also folgende Argumente dafür, dass die Sicherungs-
verwahrung, wie auch der DE formuliert, als letztes Mittel, als „ultima ratio“,
eingesetzt werden sollte:

! Bei der Sicherungsverwahrung handelt es sich um eine schuldunab-
hängige Sanktion,

! die zentral auf einer (unsicheren) Prognose beruht,

! im europäischen Vergleich eher die Ausnahme darstellt

! und die in den letzten Jahren trotz jedenfalls nicht angestiegener
Schwerkriminalität einen enormen Zuwachs erfahren hat.

Akzeptiert man die Prämisse von der Sanktion der Sicherungsverwahrung als
„ultima ratio“, hat dies zwingend einen engen Anwendungsbereich zur Konse-
quenz, der sich in hohen formellen wie materiellen Hürden widerspiegeln muss.
Der Gesetzgeber der späten 60er Jahre, damals sogar in Gestalt einer großen Koali-
tion (!), hat diesem „ultima ratio“-Charakter der Sicherungsverwahrung nach lan-
gen sorgfältigen Reformüberlegungen durch folgendes Modell Rechnung getragen,
das sich noch heute in § 66 Abs. 1 StGB findet.

4 Vgl. EGMR, U. v. 17.12.2009 (19359/04 M. gegen Deutschland) Nr. 69-73; dazu
Kinzig, NStZ 2010, 233 (234 f.).

5 Neben der hier referierten Untersuchung vgl. Alex, Nachträgliche Sicherungsverwah-
rung – ein rechtsstaatliches und kriminalpolitisches Debakel, 2010; aus psychiatrischer
Sicht vgl. Kröber, Der Tagesspiegel v. 10.8.2010: „Bei Straftätern, die sehr lange im Frei-
heitsentzug gelebt haben, werden im Schnitt nur noch zehn bis 15 Prozent rückfällig“; N.
Leygraf, Der Westen v. 11.8.2010: „Auch in internationalen Untersuchungen hat sich
bestätigt, dass zehn bis zwanzig Prozent der Täter, die als hochgefährlich eingeschätzt
werden, tatsächlich wieder eine schwere Straftat begehen. Ein viel geringerer Anteil also,
als gemeinhin angenommen wird.“
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Schaubild 3: Anforderungen an eine traditionelle oder primäre Sicherungsverwahrung
nach § 66 Abs. 1 StGB vor dem Jahr 1998

Dieses Modell galt mehr als 25 Jahre unangefochten und trug dazu bei, die Zahl
der Sicherungsverwahrten auf ein Rekordtief von 176 Verwahrten Mitte der 90er
Jahre zu reduzieren. Dazu trat die in § 66 Abs. 2 StGB normierte Variante der Si-
cherungsverwahrung, die den noch unerkannten Serientäter im Visier hat. Trotz
zum Teil quantitativ höherer Schwerkriminalität galt es noch bis Mitte der 90er
Jahre als völlig unstreitig, dass (allein) diese traditionelle oder primäre Sicherungs-
verwahrung in der Lage sei, für einen ausreichenden Schutz potentieller Opfer zu
sorgen.

II. Reformvorstellungen des DE im Bereich der traditionellen oder primä-
ren Sicherungsverwahrung nach § 66 StGB

1. Reformanliegen des DE

Der DE spricht sich dafür aus, in diesem Bereich der Sicherungsverwahrung eine
„Konsolidierung“ (DE S. 1, 13) vornehmen zu wollen. Darunter sind im Wesentli-
chen zwei Änderungen zu verstehen:

! eine Beschränkung des Anwendungsbereichs (dazu unter II.3.1) sowie

! eine Klarstellung des für die Gefährlichkeitsprognose maßgeblichen
Zeitpunkts (dazu unter II.3.2).
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2. Vorgaben des EGMR

Ausweislich des Urteils in Sachen M. gegen Deutschland hält der EGMR die
traditionelle oder primäre Sicherungsverwahrung nach § 66 StGB für zulässig.

3. Konzeption des DE

3.1 Beschränkung des Anwendungsbereichs der traditionellen oder primä-
ren Sicherungsverwahrung

Die Beschränkung des Anwendungsbereichs der traditionellen oder primären Si-
cherungsverwahrung ist zunächst vorbehaltlos zu begrüßen. Sie entspricht seit lan-
gem in der Literatur erhobenen Forderungen. Rechtstechnisch wird diese Be-
schränkung dadurch angestrebt, dass in § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a-c StGB-DE eine für
den Anwender nicht eben leicht zu lesende Spezifizierung der nunmehr in Betracht
kommenden Anlasstaten vorgenommen wird.

Vorweg ist zu bemerken, dass die Neuregelung in § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 1c StGB-
DE insoweit als nicht verhältnismäßig erscheint, als eine Straftat nach § 145a StGB
Sicherungsverwahrung nach sich ziehen können soll. Darüber hinaus ist fraglich,
ob ein bloßer Verstoß gegen eine Weisung im Rahmen der Führungsaufsicht jemals
eine Symptomtat sein kann (vgl. dagegen DE S. 25). Eine Streichung dieser Alter-
native ist schon deswegen gut vertretbar, weil selbige äußerst selten in Frage kom-
men dürfte. Dies liegt daran, dass die Verhängung einer Freiheitsstrafe von min-
destens zwei Jahren (§ 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StGB-DE) bei einer in § 145a StGB
enthaltenen Strafobergrenze von drei Jahren schon wegen Unverhältnismäßigkeit
kaum jemals angeordnet werden dürfte.

Die im Übrigen vom DE beabsichtigte Beschränkung der Anwendung der tradi-
tionellen oder primären Sicherungsverwahrung wird allerdings nur zu einer margi-
nalen Reduktion der Anordnung und Vollstreckung von Sicherungsverwahrung
beitragen. So wurde ausweislich der Strafverfolgungsstatistik im Jahr 20086 111
mal Sicherungsverwahrung angeordnet. Auf § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a StGB-DE ent-
fielen davon (hypothetisch) 69 Anordnungen, auf Nr. 1b 34 Anordnungen.7 Nach
neuem Recht wäre also allenfalls in acht Fällen keine Sicherungsverwahrung mehr
angeordnet worden, insbesondere in fünf Fällen bei einem Diebstahl in einem be-

6 Strafverfolgungsstatistik 2008, S. 334 ff.
7 Im Einzelnen: Auf Buchstabe a): Straftaten gegen das Leben (13); die körperliche Un-

versehrtheit (5); die persönliche Freiheit (4); die sexuelle Selbstbestimmung (46); Strafta-
ten des 28. Abschnitts (1).
Auf Buchstabe b): Straftaten nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB: 2; § 244a StGB: 1; §§ 249-

256, 316a StGB: 24; dem BtMG: 7.
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sonders schweren Fall.8 Dies würde bei den Anordnungen nach § 66 StGB ledig-
lich eine Reduktion um 7,2% bedeuten.

Eine ähnliche Quote ergibt sich bei Auswertung der Strafvollzugsstatistik. Über-
prüft man, wer zum Stichtag 31.3.2009 in Sicherungsverwahrung einsaß,9 wären
von 491 Sicherungsverwahrten allenfalls 34 (6,9%) Personen nicht mehr verwah-
rungswürdig, darunter als größte Gruppe eine Reihe von Betrügern.10

Nimmt man die auch im DE erhobene Forderung, Sicherungsverwahrung müsse
„ultima ratio“ für wirklich gefährliche Straftäter sein, ernst, böte sich über die Be-
schränkungen des DE hinaus an, eine Konzentration der Sicherungsverwahrung auf
Gewalt- und Sexualstraftäter, gegebenenfalls noch zusätzlich Brandstifter, vorzu-
nehmen. Folgt man dem und reduziert den Katalog des § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StGB
entsprechend, sollte die Klausel in § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StGB-DE insofern be-
grenzt werden als die Gefahr eines schweren wirtschaftlichen Schadens nicht mehr
zur Anordnung der Sicherungsverwahrung ausreichen darf.

Offensichtlich nicht geregelt ist im Entwurf, wie mit den Personen zu verfahren
ist, die zu Sicherungsverwahrung verurteilt oder gar bereits verwahrt sind, die aber
nach dem revidierten Recht nicht mehr verwahrt werden könnten. Hier sollte im
EGStGB eine Bestimmung getroffen werden, welche die Überführung dieser Per-
sonen in Sicherungsverwahrung ausschließt oder die Entlassung bereits Verwahrter
vorsieht.

Die für § 66 Abs. 2 StGB (traditionelle oder primäre Sicherungsverwahrung des
noch unerkannten Serientäters) vorgesehenen Änderungen erscheinen als Konse-
quenz der Neuerungen in § 66 Abs. 1 StGB-DE folgerichtig. Bezüglich des auch
hier noch zu breiten Anwendungsbereichs unterliegen sie denselben Bedenken.

Die in § 66 Abs. 3 StGB enthaltene Erweiterung der Sicherungsverwahrung auf
Straftäter mit nur zwei Straftaten fand erst im Jahr 1998 Eingang ins Strafgesetz-
buch. Will man sie trotz des Gebots, die Sicherungsverwahrung als „ultima ratio“
auszugestalten, überhaupt beibehalten, sollte man im Gegenzug wenigstens auf den
Ausbau der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung verzichten (s. u.). Im Übrigen
handelt es sich um Folgeänderungen.

8 § 243 Abs. 1 StGB: 5mal; § 263 Abs. 3, 5 StGB: 2, sowie § 267 Abs. 1 StGB: 1, wo-
bei nach dem DE (S. 24) bei einer Verurteilung nach § 263 Abs. 5 StGB ebenfalls Siche-
rungsverwahrung möglich sein soll.

9 Rechtspflege Strafvollzug - Demographische und kriminologische Merkmale der
Strafgefangenen zum Stichtag 31.3.2009.

10 Diese 34 Straftäter verteilen sich wie folgt: 2 Straftäter, die wegen Delikten nach
§§ 166-168 StGB einsitzen, 9 wegen Delikten nach §§ 242, 243 StGB, 19 wegen eines
Delikts nach § 263 StGB, 3 wegen eines nach § 267 StGB, 1 wegen eines nach § 316
StGB. Ganz genaue Angaben sind wegen fehlender Differenzierung (z.B. zwischen Betrug
nach § 263 Abs. 1 und 5 StGB) nicht zu erlangen.
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3.2 Klarstellung des für die Gefährlichkeitsprognose maßgeblichen Zeitpunkts

Die vom DE in § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StGB beabsichtigte Klarstellung des für
die Gefährlichkeitsprognose maßgeblichen Zeitpunkts dürfte nicht schaden. Erfor-
derlich scheint sie mir wegen der dazu bereits vorliegenden ausführlichen Recht-
sprechung und Kommentarliteratur jedoch nicht.11

III. Reformvorstellungen des DE im Bereich der vorbehaltenen Sicherungs-
verwahrung nach § 66a StGB

1. Reformanliegen des DE

Der DE strebt den „Ausbau der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung (§ 66a StGB)“
an (DE S. 2, 14 f.). Dabei unterscheidet das neue Recht eine vorbehaltene Sicherungs-
verwahrung, die an § 66 Abs. 3 StGB-DE anknüpft (§ 66a Abs. 1 StGB-DE) und eine
vorbehaltene Sicherungsverwahrung für Erst- oder Einmaltäter (§ 66a Abs. 2 StGB-DE).

2. Vorgaben des EGMR

Das Konzept der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung verfolgt einen Mittelweg
zwischen der traditionellen oder primären Sicherungsverwahrung, die zusammen
mit der Freiheitsstrafe durch das erkennende Gericht angeordnet wird und der
nachträglichen Sicherungsverwahrung, die isoliert am Ende der Freiheitsstrafe er-
folgt.

Verschiedene Formulierungen des EGMR imUrteil M. gegen Deutschland deuten da-
rauf hin, dass die vorbehaltene Sicherungsverwahrung in einen Konflikt mit Art. 5
Abs. 1 S. 2 EMRK geraten könnte. Als Eingriffsgrund für eine vorbehaltene Siche-
rungsverwahrung dürfte allein Art. 5 Abs. 1 S. 2 lit. a) EMRK in Frage kommen. Dieser
verlangt eine „rechtmäßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zuständi-
ges Gericht“.

Ob dieses Erfordernis im Falle einer vorbehaltenen Sicherungsverwahrung gewahrt
ist, erscheint offen. Der EGMR verlangt im Ausgangspunkt unstreitig, dass „zwischen
der Verurteilung und der in Rede stehenden Freiheitsentziehung ein hinreichender Kau-
salzusammenhang bestehen“ müsse (Urteil Nr. 88). Darüber hinaus fordert der Ge-
richtshof „dass das Gesetz in den Fällen, in denen die Freiheitsentziehung nach inner-
staatlichem Recht zulässig ist, hinreichend zugänglich sein muss und präzise und vor-
hersehbar anzuwenden ist, um jegliche Gefahr der Willkür zu vermeiden“ (90). Schon
das mag man bei der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung bezweifeln, deren letztendli-

11 Vgl. zuletzt die Nachweise von Stree/Kinzig, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch,
28. Aufl. 2010, § 66 Rdnr. 35 ff.
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che Anordnung in zentraler Weise vom Vollzugsverhalten des Strafgefangenen und da-
mit einemwenig aussagekräftigen Kriterium abhängig gemacht wird.

Des Weiteren betont der EGMR in der Entscheidung M. gegen Deutschland mehr-
fach in auffälliger Weise den engen Zusammenhang zwischen der Schuldfeststellung
und dem Ausspruch der Maßregel. So sei „die von einem erkennenden Gericht zu-
sätzlich oder anstatt einer Freiheitsstrafe angeordnete Sicherungsverwahrung
grundsätzlich als 'Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zusätzliches Ge-
richt' im Sinne von Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a der Konvention gerechtfertigt“ (93).
Demgegenüber wird die Sicherungsverwahrung nach vorangegangenem Vorbehalt
gerade nicht von dem (gleichzeitig über die Tat) erkennenden Gericht auferlegt. Da-
gegen wird im vom EGMR angeführten belgischen Recht die Zurverfügungstellung
des Rückfalltäters „zusätzlich zu einer Freiheitsstrafe angeordnet“ (94). Schließlich
weist der EGMR konkret für die Sicherungsverwahrung darauf hin, „dass die An-
ordnung einer Sicherungsverwahrung nach Artikel 66 Abs. 1 StGB … immer von der
gerichtlichen Feststellung der Schuld des Betroffenen an einer Straftat abhängt und
mit dieser zusammen erfolgt“. Zudem macht das Gericht in einem obiter dictum da-
rauf aufmerksam, „dass die Entscheidungen der Vollstreckungsgerichte, den Be-
schwerdeführer weiter in Haft zu halten, das Erfordernis der 'Verurteilung' im Sinne
von Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a nicht erfüllen, da sie keine Schuldfeststellung mehr
beinhalten“ (96). In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass der EGMR
explizit betont, dass auch im Fall des nicht gegen die EMRK verstoßenden Fall
Kafkaris gegen Zypern das erkennende Gericht die lebenslange Freiheitsstrafe ver-
hängt hatte (101).12

Dass auch die vorbehaltene Sicherungsverwahrung Gefahr laufe gegen die EMRK
zu verstoßen, ist bereits vor der Entscheidung M. gegen Deutschland im deutschen
Schrifttum thematisiert, wenn auch mehrheitlich abgelehnt worden. Soweit die vor-
behaltene Sicherungsverwahrung auch nach dem Judikat des EGMR unter dem
Blickwinkel des Art. 5 EMRK für völlig unbedenklich gehalten wird, kann dies nicht
überzeugen.13 Nicht nur im deutschen14, auch im ausländischen Schrifttum finden

12 Vgl. auch Kinzig, NStZ 2010, 233 (239).
13 So behauptet Laue (JR 2010, 198 (203)), dass die Sicherungsverwahrung schon im Er-

kenntnisverfahren „angeordnet“ werde, „allerdings nur unter dem Vorbehalt der weiteren
Entwicklung des Täters“. Dem widerspricht bereits der Gesetzestext (vgl. § 66a Abs. 3 S. 2
StGB-DE: „Es ordnet die Sicherungsverwahrung an …“; vgl. auch § 66a Abs. 2 S. 1 StGB:
„Über die Anordnung der Sicherungsverwahrung entscheidet das Gericht …“), nach dem die
Entscheidung im Nachverfahren maßgeblich ist. Kreuzer (NKP 3/2010, 89 (94 f.)) verkennt,
dass nur die traditionelle oder primäre Sicherungsverwahrung im Urteil des erkennenden Ge-
richts angeordnet wird. Am Ende der Strafzeit findet nach § 67c Abs. 1 StGB (vgl. den Wort-
laut) nur eine Überprüfung durch die Strafvollstreckungskammer statt.

14 Vgl. auch die vorsichtige Formulierung von Fischer, StGB, 57. Aufl. 2010, § 66a
Rdnr. 2: „Dass die Anordnung langjährigen Freiheitsentzugs noch als Rechtsfolge gelten
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sich Stimmen, die nach dem Urteil M. gegen Deutschland die Vereinbarkeit der vor-
behaltenen Sicherungsverwahrung mit Art. 5 EMRK bezweifeln.15

Ergänzend sei auf eine neue Entscheidung des OLG Hamm hingewiesen, in dem
eine nachträgliche Sicherungsverwahrung u.a. deswegen zur Bewährung ausgesetzt
wurde, weil ihr mit folgenden Worten ein Verstoß gegen Art. 5 EMRK bescheinigt
wurde: „Denn in diesem Urteil (sc. bei der Anordnung der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung) erfolgt keine erneute Schuldfeststellung. Es geht schlicht von
derjenigen im Ausgangsverfahren aus. Darauf, dass die Entscheidung – anders als
diejenige über die weitere Vollstreckung der Sicherungsverwahrung durch die
StVK – im Erkenntnisverfahren aufgrund einer neuen Hauptverhandlung ergeht,
kommt es demgegenüber nicht an. Maßgeblich ist die Frage, ob die Entscheidung
im Zusammenhang mit einer Schuldfeststellung ergeht. Dies ist nicht der Fall.“16

Dieser Befund lässt den Ausbau der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung als ri-
sikobehaftet erscheinen.

3. Konzeption des DE

In der Konzeption des DE ist, wie bereits erwähnt, zu trennen zwischen einer
vorbehaltenen Sicherungsverwahrung, die an § 66 Abs. 3 StGB-DE anknüpft
(§ 66a Abs. 1 StGB-DE) und einer vorbehaltenen Sicherungsverwahrung für Erst-
oder Einmaltäter (§ 66a Abs. 2 StGB-DE).

3.1 Die vorbehaltene Sicherungsverwahrung nach § 66a Abs. 1 StGB-DE

Vergleicht man die Anforderungen der geplanten vorbehaltenen Sicherungsver-
wahrung mit denjenigen der traditionellen oder primären Sicherungsverwahrung
nach § 66 Abs. 1 StGB lassen sich folgende Unterschiede erkennen:

kann, welche 'aus Anlass' einer bestimmten Straftat verhängt wird, wenn sie aufgrund 'der
Entwicklung während des Strafvollzuges' erfolgt, ist nicht unzweifelhaft.“

15 So etwa Leblois-Happe AJPénal 2010, 129 ff.: „Il paraît plus périlleux d’affirmer, sur ce
point, la compatibilité avec les dispositions conventionnelles de l’ajournement de l’internement et
de la rétention de sûreté du droit français“, wobei bei sie mit dem „l’ajournement de
l’internement“ explizit auf die vorbehaltene Sicherungsverwahrung Bezug nimmt. Vgl. auch das
„Discussion paper on secure preventive detention“ des „EUROPEAN COMMITTEE ON
CRIME PROBLEMS (CDPC)“ des Europarats (abrufbar unter
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/committees/
CDPC-BU(2010)%2004rev%20preventive%20detention.pdf), in dem die Entscheidung des
EGMR unter Punkt 35 wie folgt interpretiert wird: „The Court was of the opinion that if
after the original court conviction of the sentencing court, a court responsible for the ex-
ecution of the sentence orders preventive detention, this latter decision does not satisfy the
requirement of conviction for the purpose of Art 5, § 1 (a) of the Convention as it no long-
er involves the finding of guilt (M. v. Germany).“

16 OLG Hamm, B v. 22.7.2010 - III-4 Ws 171/10 OLG Hamm, 3 AR 1460/10 GStA
Hamm, II StVK K 4/10 LG Essen, 203 Js 843/01 StA Duisburg.
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Schaubild 4: Anforderungen an die vorbehaltene Sicherungsverwahrung nach
§ 66a Abs. 1 StGB-DE im Vergleich zur traditionellen oder primären Siche-
rungsverwahrung nach § 66 Abs. 1 StGB

Der Vergleich mit der traditionellen oder primären Sicherungsverwahrung zeigt,
dass bereits in dieser Variante wesentliche Anforderungen entfallen, die bisher noch
zu einer einigermaßen restriktiven Anordnung der Sicherungsverwahrung beitragen.
Insbesondere muss es für die Anordnung eines Vorbehalts nach den Vorstellungen
des DE (vgl. DE S. 27 f.) entgegen der bisherigen Rechtsprechung des BGH jetzt nur
noch wahrscheinlich sein, dass die Voraussetzungen des § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StGB,
sprich: ein Hang und die daraus resultierende Gefährlichkeit, vorliegen.

Systematisch überzeugt an dieser Konzeption schon nicht, warum mit dem Hang
ein Merkmal zwar für die Anordnung des Vorbehalts eine gewisse Bedeutung auf-
weisen („wahrscheinlich“) muss, dem aber dann für die endgültige Anordnung der
Sicherungsverwahrung jegliche Relevanz abgesprochen wird. Zudem ist die Formu-
lierung in § 66a Abs. 1 Nr. 3 StGB-DE, es müsse „nicht mit hinreichender Sicherheit
feststellbar, aber wahrscheinlich“ sein, „dass die Voraussetzungen des § 66 Absatz 1
Satz 1 Nr. 4 vorliegen“ von einer großen Unbestimmtheit geprägt. Dies zeigt schon
jetzt die unterschiedliche Interpretation des § 66a StGB in der Kommentarliteratur.17

Wenn der DE davon spricht, dass der Verzicht auf die sichere Feststellung des

17 Vgl. die Nachweise von Stree/Kinzig, in Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 28.
Aufl. 2010, § 66a Rdnr. 3.
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Merkmals des Hangs deswegen erforderlich sei, da es sonst zu einer „mit dem be-
rechtigten Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit kaum zu vereinbarenden Beschrän-
kung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung“ komme (DE S. 28), bleibt dies eine
empirisch nicht belegte Behauptung. Nachgewiesen werden müssten dafür Sachver-
halte, in denen eine Sicherungsverwahrung nach § 66 Abs. 3 StGB-DE deswegen
nicht in Betracht kam, weil die Gefährlichkeit des Straftäters zum Urteilszeitpunkt
nur wahrscheinlich war, der Gefangene dann aber zum Ende der Freiheitsstrafe als
gefährlich erachtet wurde, gleichwohl entlassen werden musste und trotz ernstzu-
nehmender Bemühungen durch die Führungsaufsicht schwer rückfällig wurde.
Im Übrigen ist diese Variante der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung einer

Reihe derjenigen Einwände ausgesetzt, die der DE völlig zu Recht gegen die nach-
trägliche Sicherungsverwahrung anführt (s. sogleich unten unter III.3.3).

3.2 Die vorbehaltene Sicherungsverwahrung nach § 66a Abs. 2 StGB-DE

Schaubild 5: Anforderungen an die vorbehaltene Sicherungsverwahrung nach
§ 66a Abs. 2 StGB-DE im Vergleich zur traditionellen oder primären Sicherungs-
verwahrung nach § 66 Abs. 1 StGB

Schaubild 5 zeigt deutlich, wie sich die Auflösung der für die traditionelle oder
primäre Sicherungsverwahrung in § 66 Abs. 1 StGB geschaffenen rechtsstaatlichen
Vorkehrungen bei der beabsichtigten Variante des § 66a Abs. 2 StGB-DE fortsetzt.
Formelle Voraussetzungen wie Vorstrafen und ein Vorvollzug, die zum einen die
Ausgestaltung der Sicherungsverwahrung als „ultima ratio“ gewährleisten, zum
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anderen für eine halbwegs zuverlässige Prognose geradezu unerlässlich sind, fehlen
völlig.18 Für die Anordnung des Vorbehalts genügt die Begehung einer schweren,
wenn auch mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren abgeurteilten Kata-
logtat, wobei in problematischer Weise hinzukommt, dass auch die Verurteilung zu
einer Gesamtstrafe ausreichen kann (vgl. DE S. 29).

Für eine in Zukunft gegenüber der nachträglichen Sicherungsverwahrung nach
§ 66b Abs. 2 StGB überschießende Anwendung dieser Variante könnte insbeson-
dere sorgen, dass der DE auf das Vorhandensein neuer Tatsachen („Nova“) gänz-
lich verzichtet (vgl. DE S. 34 f.). Zusammen mit der weiten Öffnung des § 66a
Abs. 2 StGB-DE ist daher zu befürchten, dass die Gerichte nunmehr in einer Viel-
zahl von Fällen einen Vorbehalt der Sicherungsverwahrung anordnen werden.
Nimmt man die Strafverfolgungsstatistik 2008 als Maßstab, kommen für die ein-
zelnen in § 66a Abs. 2 Nr. 1 StGB-DE genannten Deliktsgruppen folgende Fallzah-
len in Betracht:

Deliktsgruppe 5-10 J. 10-15 J. Lebensl. Summe

V. gegen das Leben 204 77 110 391

V. gegen die körperliche Unversehrtheit 69 2 0 71

V. gegen die persönliche Freiheit 44 5 0 49

V. gegen die sexuelle Selbstbestimmung 254 18 0 272

V. nach dem 28. Abschnitt 39 1 1 41

V. nach den §§ 250, 251 (252, 255) 351 23 0 374

Gesamt 961 126 111 1198

Selbst wenn man die zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten unberücksichtig
lässt, laufen damit nach jetzigem Stand rund 1000 Personen jährlich Gefahr, den Vorbe-
halt einer Sicherungsverwahrung auferlegt zu bekommen. Angesichts des derzeitigen
aufgeheizten kriminalpolitischen Klimas ist daher zu befürchten, dass die Zahl der Si-
cherungsverwahrten weiter, womöglich drastisch, ansteigen wird. Dies würde augen-
scheinlich im Widerspruch dazu stehen, dass sich auch der DE zu einer restriktiveren
Ausgestaltung der Sicherungsverwahrung zu bekennen scheint (vgl. DE S. 23).

Will man überhaupt an dieser Variante festhalten, könnten zwei Voraussetzun-
gen wenigstens zu einer gewissen Einengung dieser Alternative beitragen:

18 Wenn es im DE auf S. 28 heißt, die Nummern 1 und 2 enthielten die formellen Vo-
raussetzungen, erscheint dies deswegen eigenartig, als sich die Nummer 2 des § 66a Abs. 2
StGB-DE im Wesentlichen darin erschöpft festzustellen, dass keine (weiteren) formellen
Voraussetzungen erforderlich sind.
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! So sollte dringend erwogen werden, die für den Ausspruch eines
Vorbehalts erforderliche Freiheitsstrafe auf „mindestens zehn Jahre“ anzu-
heben. Damit dürften die meisten Straftäter erfasst sein, deren Rückfall
nach Nichtanordnung nachträglicher Sicherungsverwahrung die Bevölke-
rung beunruhigt hat.19 In diesem Zusammenhang ist das auch vom DE er-
kannte Problem zu berücksichtigen, dass bei vergleichsweise kurzen Frei-
heitsstrafen ohnehin kaum Zeit im Vollzug verbleibt, „um weitere Erkennt-
nisse zur Gefährlichkeit der verurteilten Person zu gewinnen“ (DE S. 32).

! Ein weitere restriktivere Variante des § 66a Abs. 2 StGB-DE läge
darin, zu fordern, dass zum Urteilszeitpunkt wenigstens Hang und/oder Ge-
fährlichkeit sicher festgestellt werden müssen. So könnte immerhin vermie-
den werden, dass der jetzige Vorschlag eine Konstellation erlaubt, in der al-
lein das Vollzugsverhalten bei einer im Urteil nur „wahrscheinlichen“ Ge-
fährlichkeit zu einer endgültigen Sicherungsverwahrung führt.20

3.3 Generelle Problematik der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung

Über die Frage der Vereinbarkeit der EMRK hinaus begegnet das Konzept der vorbe-
haltenen Sicherungsverwahrung aber auch einigen grundsätzlichen Bedenken, die der
DE zu Recht auch der nachträglichen Sicherungsverwahrung entgegenhält (vgl. S. 37 f.).

So besteht nach der Neukonzeption die Gefahr, dass, ähnlich wie jetzt bei der
nachträglichen Sicherungsverwahrung, ein erheblicher Anteil an Vorbehalten aus-
gesprochen werden wird. Ist dem so, kann dies zwei Effekte auslösen:

! Eine große Zahl dieser Vorbehalte werden am Ende in einer öffent-
lichen, d.h. unter großem medialen Druck geführten Hauptverhandlung,
echte Sicherungsverwahrungen. Damit dürfte endgültig das Konzept der Si-
cherungsverwahrung als „ultima ratio“ verlassen werden.

! Die Vorbehalte erstarken nicht zu endgültigen Sicherungs-
verwahrungen. Dann besteht wiederum das Problem, dass Personen in einer
großen Anzahl relativ kurzfristig aus der Freiheitsstrafe entlassen werden

19 So erhielt „Karl D.“ in seinem die Öffentlichkeit stark beschäftigenden Fall für seine An-
lasstaten eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren (vgl. BGH U v. 13.1.2010 – 1 StR 372/09). Ebenso
bekam der später rückfällige derzeit (August 2010) vor dem Landgericht Berlin stehende „Uwe
K.“ eine Freiheitsstrafe von elf Jahren; vgl. zudem den vomDE auf S. 30 f. geschilderten Fall des
LGMünster, in dem ebenfalls eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren verhängt worden war.

20 Die vom DE (S. 35) aufgeführten Gegenbeispiele einer fehlgeschlagenen Therapie
sowie eines neu eingeholten Sachverständigengutachtens scheinen nicht überzeugend. Im
Übrigen räumt auch der DE an anderer Stelle (S. 36) ein, dass der Strafvollzug „tendenzi-
ell wenig Raum für die Schaffung neuer prognoserelevanter Tatsachen“ lasse.
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(müssen), die darauf nicht hinreichend vorbereitet werden konnten.21

Ganz generell dürfte es nach einem Vorbehalt ebenfalls kaum zu Vollzugslocke-
rungen kommen, die Betroffenen sich auf Therapieangebote im Hinblick auf die
ausstehende endgültige Entscheidung über die Sicherungserwahrung nicht vorbe-
haltlos einlassen und daher diese Variante das Vollzugsklima erheblich belasten.

IV. Reformvorstellungen des DE im Bereich der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung nach § 66b StGB

1. Reformanliegen des DE

Der DE beabsichtigt, zu einer „Beschränkung der nachträglichen Sicherungsver-
wahrung“ nach § 66b StGB zu gelangen (DE S. 2). Dieses Ziel ist uneingeschränkt
zu begrüßen.

2. Vorgaben des EGMR

Nach der Entscheidung des EGMR in Sachen M. gegen Deutschland verbietet es
sich, an einer nachträglichen Sicherungsverwahrung nach § 66b Abs. 1 und 2 StGB
festzuhalten.22 Dies dürfte nach einem neuen Beschluss des 5. Strafsenats jetzt
auch im Regelfall die Ansicht des BGH sein.23

3. Die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach § 66b StGB-DE

Als falsch erscheint die Prämisse des DE (S. 39) bei dieser Variante gehe es
„nicht um die erstmalige Anordnung einer zeitlich unbegrenzten freiheitsentzie-
henden Maßnahme, sondern im Kern um die Überweisung von einer derartigen
Maßnahme in eine andere.“ Gegen diese Ansicht spricht schon der klare Geset-
zeswortlaut. Überweisungen in den Vollzug einer anderen Maßregel finden sich in
§ 67a StGB. Demgegenüber regelt § 66b Abs. 3 StGB wie auch § 66b StGB-DE
die (wörtlich!) Anordnung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung.

Leider verliert der DE kein Wort zur Vereinbarkeit dieser Variante mit den Vorga-
ben der EMRK. Auf welche Weise hier einem Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 S. 2
EMRK entgangen werden soll, bleibt unklar. Bemerkenswerterweise hat auch der 4.
Strafsenat des BGH eine Anordnung nachträglicher Sicherungsverwahrung nach

21 Dem wird auch nicht § 275a Abs. 5 StPO-DE vorbeugen können, zumal die Verlet-
zung dieser Norm nicht sanktionsbewehrt ist.

22 Insoweit gelten die oben unter III.2 gemachten Ausführungen.
23 Vgl. BGH 5 StR 60/10 v. 21.7.2010. Diese Entscheidung hält eine nachträgliche Si-

cherungsverwahrung „allenfalls bei höchstgefährlichen Verurteilten“ für möglich, „bei
denen sich die Gefahrenprognose aus konkreten Umständen in der Person oder ihrem
Verhalten ableiten lässt.“ Ob dieser Eingriff auf Art. 5 Abs. 1 S. 2 EMRK gestützt werden
kann, ist freilich eine andere Frage.
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§ 66b Abs. 3 StGB wegen eines Verstoßes gegen die EMRK aufgehoben.24

4. Durch den DE nicht gelöste Fragen der nachträglichen Sicherungsverwahrung

Problematisch und inkonsistent erscheint es, wenn die nachträgliche Sicherungsver-
wahrung für Altfälle aufrechterhalten wird, denn immerhin wird zu Recht konstatiert,
dass selbige gegen die EMRK verstoßen könne (DE S. 38 oben). Damit wird sehenden
Auges in Kauf genommen, dass die Bundesrepublik dazu verurteilt werden könnte,
Schadensersatzzahlungen an sich in Straßburg beschwerende Straftäter zu leisten.

V. Weitere im DE nicht aufgegriffene Reformüberlegungen

Eine Gesamtreform der Sicherungsverwahrung bietet einerseits die Möglichkeit,
alle wichtigen derzeit offenen Probleme dieser Maßregel einer Lösung zuzuführen,
andererseits auch die Gelegenheit, Fehlentwicklungen der Sicherungsverwah-
rungsgesetzgebung der letzten 12 Jahre zu korrigieren. Daher sollten folgende Re-
formvorschläge zur Diskussion gestellt werden:

1. Möglichkeit eines Entlassungsgesetzes

Ungeregelt bleiben im DE die sogenannten Altfälle.

! Dazu gehören zunächst alle Personen mit Straftaten vor dem
26.1.1998 (Zeitpunkt der Aufhebung der 10-Jahres-Höchstdauer),
die sich bereits zehn oder mehr Jahre in Sicherungsverwahrung be-
finden oder in Zukunft aufgrund einer negativen Prognose zehn Jah-
re in Sicherungsverwahrung erreichen werden (sog. Parallelfälle).

! Nach herrschender Meinung in der Wissenschaft und jetzt auch des
BGH25 sind dazu aber auch alle Personen zu zählen, die zu nachträg-
licher Sicherungsverwahrung verurteilt wurden.

Da es der parlamentarische Gesetzgeber gewesen ist, der dadurch, dass er die Si-
cherungsverwahrung nachträglich entfristete, Verstöße gegen die EMRK verursacht
hat, sollte auch das Parlament, insbesondere die Koalitionsfraktionen, darüber nach-
denken, ob und wie per Gesetz ein nunmehr menschenrechtskonformer Zustand wie-
derhergestellt werden kann. Eine Möglichkeit hierzu wäre ein Entlassungsgesetz.

Dagegen hat sich das Bundeskabinett Anfang September 2010 auf ein „Gesetz zur
Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter“ verständigt.26 Dieses

24 BGH 4 StR 577/09 v. 12.5.2010.
25 BGH 4 StR 577/09 v. 12.5.2010 sowie vor allem BGH 5 StR 60/10 v. 21.7.2010.
26 Ein Gesetzentwurf lag Ende September 2010 noch nicht vor. So genannte Eckpunkte fin-

den sich auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz unter http://www.bmj.bund.de.
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Gesetz soll für eine Unterbringung der Altfälle sorgen. Sie soll durch eine Zivilkammer
des Landgerichts erfolgen, wenn u.a. „zwei Gutachten externer – nicht im Vollzug be-
schäftigter – Sachverständiger eine psychische Störung (Art. 5 Abs. 1 S. 2 e)) EMRK
sowie die auf dieser Störung beruhende Gefahr belegen, dass der Verurteilte weitere
Straftaten begehen wird, durch die die Opfer seelisch oder körperlich schwer ge-
schädigt werden oder die Begehung einer hinreichend konkretisierten potentiellen
schweren Straftat droht (Art. 5 Abs. 1 S. 2 c)) EMRK.“

Dass diese Regelung den Vorgaben der EMRK entsprechen wird, wird allerdings
schon jetzt vielfach und m. E. zu Recht bezweifelt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn
es sich dabei um eine geschlossene Einrichtung handeln soll. Eine solche „Thera-
pieunterbringung“ auf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 e) EMRK (Freiheitsentziehung bei psy-
chisch Kranken) zu stützen, scheint bereits deswegen fraglich, da die Anordnung
der Sicherungsverwahrung in der Regel eine Schuldfähigkeit voraussetzt. Zudem
fordert der EGMR, dass die Unterbringung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 e) EMRK
nicht allein zur Abwehr einer Gefährlichkeit erfolgen darf.27

2. Ausgestaltung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Form einer
echten Maßregel

Seit der Föderalismusreform liegt die Zuständigkeit für die Ausgestaltung des
Vollzugs der Sicherungsverwahrung bei den Bundesländern. Diese sollten sich
(endlich) auf Mindestgrundsätze zum Vollzug der Sicherungsverwahrung verstän-
digen, die den bereits seit Jahrzehnten erhobenen Forderungen nach einer Ausge-
staltung der Sicherungsverwahrung in Form einer echten Maßregel Rechnung tra-
gen. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang daran, dass das Bundesverfassungs-
gericht bereits im Jahr 2004 einen „Abstand zwischen dem allgemeinen Strafvoll-
zug und dem Vollzug der Sicherungsverwahrung“ eingefordert hat, „der den allein
spezialpräventiven Charakter der Maßregel … deutlich macht.“28

3. Weitere Korrekturvorschläge

Des Weiteren wäre die Abschaffung zweier im Zuge der letzten Jahre eingeführ-
ter Neuerungen wünschenswert:

! So sollte die Unvereinbarkeit von lebenslanger Freiheitsstrafe mit
allen Formen der Sicherungsverwahrung wiederhergestellt werden. Damit
kann dem Eindruck in der Bevölkerung vorgebeugt werden, es gäbe, wenn
die lebenslange Freiheitsstrafe nicht mit Sicherungsverwahrung kombiniert
ist, eine lebenslange Freiheitsstrafe zweiter Klasse.

! Die Reform sollte auch zum Anlass genommen werden, über die

27 Vgl. zuletzt Sabeva v. Bulgaria no 44290/07 v. 10.6.2010: „not only because they are a
danger to the public but also because their own interests may necessitate their detention“.

28 BVerfGE 109, 133 (167).
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Wiedereinführung einer strikten Zehn-Jahres-Grenze im Falle erster Siche-
rungsverwahrung nachzudenken. Jedenfalls sollte eine Verschärfung der
jetzt in § 67d Abs. 3 S. 1 StGB geltenden Regelung erwogen werden. Denn
empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass es in diesem Bereich zu ei-
ner deutlichen Überschätzung der Gefährlichkeit kommt. Verbleibenden
Zweifelsfällen kann mit einer engmaschig ausgestalteten Führungsaufsicht
Rechnung getragen werden.

VI. Zusammenfassung

Da es sich bei der Sicherungsverwahrung um eine schuldunabhängige Sanktion
handelt, die zentral auf einer (unsicheren) Prognose beruht und im europäischen
Vergleich eher die Ausnahme darstellt, darf die Sicherungsverwahrung nur letztes
Mittel, „ultima ratio“ sein. Daraus folgt, dass ihre Anordnung hohen formellen wie
materiellen Hürden unterliegen muss.

Akzeptiert man diese Prämisse, zeigt der vorgelegte Diskussionsentwurf des
Bundesministeriums der Justiz Licht und Schatten.

1. Zur traditionellen oder primären Sicherungsverwahrung nach § 66 StGB-DE

Zu begrüßen ist der Versuch, zu einer Beschränkung der traditionellen oder pri-
mären Sicherungsverwahrung zu gelangen. Dabei geht der Entwurf aber zu zaghaft
vor. Hier böte sich über die Beschränkungen des DE hinaus an, eine Konzentrati-
on der Sicherungsverwahrung auf Gewalt- und Sexualstraftäter, gegebenen-
falls noch zusätzlich Brandstifter, vorzunehmen.

2. Zur vorbehaltenen Sicherungsverwahrung nach § 66a StGB-DE

Das für die vorbehaltene Sicherungsverwahrung durch § 66a StGB-DE vorgeleg-
te Konzept bietet keine Gewähr dafür, dass es den Anforderungen nach Art. 5
EMRK genügt. Es ist zudem in weiten Bereichen ähnlicher Kritik ausgesetzt,29 wie
sie zu Recht auch gegen die nachträgliche Sicherungsverwahrung erhoben wird.

29 Vgl. etwa Fischer, StGB, 57. Aufl. 2010, § 66a Rdnr. 2a: „unzweckmäßig“; Jehle in
SSW, StGB, 2009, § 66a Rdnr. 3: „Der Regelung der vorbehaltenen Sicherungsverwah-
rung wird zu Recht vorgeworfen, dass die Erweiterung der Erkenntnisgrundlage auf den
Zeitraum des Vollzuges nichts an der anfänglichen Prognoseunsicherheit ändern kann, da
das Vollzugsleben künstlich ist und damit nur eine eingeschränkte Aussagekraft für das
künftige Legalverhalten in Freiheit hat.“ MünchKommStGB/Ullenbruch, 2003, § 66a
Rdnr. 17 ff., Böllinger/Pollähne, StGB, 3. Aufl. 2010, § 66a Rdnr. 4 ff.; Ziegler in
Heintschel-Heinegg, BeckOK StGB, Stand 1.3.2010: § 66a Rdnr. 1: „Die Vorschrift ist auf
teilweise berechtigte Kritik gestoßen.“ Dezidiert anders in jüngerer Zeit: Bartsch, Siche-
rungsverwahrung: Recht, Vollzug, aktuelle Probleme sowie Kreuzer/Bartsch, GA 2008,
655 (663 ff.), die freilich die traditionelle oder primäre Sicherungsverwahrung im Gegen-
zug abschaffen wollen.
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Insbesondere lässt § 66a Abs. 2 StGB-DE befürchten, dass aufgrund der weiten
Öffnung des Vorbehalts, für den nach ersten Schätzungen jährlich 1000 Personen
in Frage kommen, ein weiterer deutlicher Anstieg der Verwahrtenzahlen eintreten
wird. Will man an dieser Variante überhaupt festhalten, sollte entweder die für den
Ausspruch eines Vorbehalts erforderliche Freiheitsstrafe auf mindestens zehn Jahre
erhöht werden und/oder der Hang und/oder die Gefährlichkeit zum Verurteilungs-
zeitpunkt sicher festgestellt werden müssen.

3. Zur nachträglichen Sicherungsverwahrung nach § 66b StGB-DE

Richtig ist der Plan des DE, die nachträgliche Sicherungsverwahrung abzuschaf-
fen, die sich unter kriminalpräventiven Aspekten als kontraproduktiv erwiesen hat,
aber auch nach den Vorgaben des EGMR nicht mehr zulässig sein dürfte. Wieso
die großen Zweifel an der Vereinbarkeit mit der EMRK nicht für die Variante nach
§ 66b StGB-DE gelten sollen, lässt der Entwurf offen.

Unklar bleibt auch, warum der Entwurf, bis auf die geplanten Änderungen der
Führungsaufsicht, nicht das Problem der Altfälle angeht. Bei der Ausgestaltung des
Vollzuges der Sicherungsverwahrung (der nach einer verfehlten Reform nunmehr
den Ländern obliegt) muss, wie es das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahre
2004 formuliert hat, ein Abstandsgebot zwischen dem Vollzug der Strafe und der
Maßregel eingehalten werden. Intensive therapeutische Bemühungen müssen bei
Straftätern mit anschließender Sicherungsverwahrung (oder auch nur dem Vorbehalt)
bereits während des Vollzugs der Freiheitsstrafe einsetzen. Dringend zu verstärken
ist auch das Angebot an Einrichtungen des betreuten Wohnens o.ä., die in der Lage
sind, Sicherungsverwahrten nach ihrer Entlassung aufzunehmen. Dabei gilt ganz ge-
nerell, dass die Legitimation der Sicherungsverwahrung in dem Maße zunimmt, in
dem sich ihr Vollzug deutlich von dem der Freiheitsstrafe unterscheidet.
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Anhang 1: Beabsichtigte Fassung der §§ 66-66b StGB
nach dem Diskussionsentwurf

§ 66 StGB Unterbringung in der Sicherungsverwahrung

(1) Das Gericht ordnet neben der Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn

1. jemand zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren wegen einer vorsätzli-
chen Straftat verurteilt wird, die

a) sich gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit
oder die sexuelle Selbstbestimmung richtet oder unter den Achtundzwanzigsten
Abschnitt fällt,

b) im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren bedroht ist oder

c) den Tatbestand des § 145a erfüllt oder den des § 323a, soweit die im Rausch be-
gangene rechtswidrige Tat eine solche der in den Buchstaben a oder b genannten Art ist,

2. der Täter wegen Straftaten der in Nummer 1 genannten Art, die er vor der
neuen Tat begangen hat, schon zweimal jeweils zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr verurteilt worden ist,

3. er wegen einer oder mehrerer dieser Taten vor der neuen Tat für die Zeit von
mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe verbüßt oder sich im Vollzug einer frei-
heitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung befunden hat und

4. die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt, dass er infolge eines
Hanges zu erheblichen Straftaten, namentlich zu solchen, durch welche die Opfer
seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden oder schwerer wirtschaftlicher
Schaden angerichtet wird, zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit
gefährlich ist.
Für die Einordnung als Straftat im Sinne von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b gilt
§ 12 Absatz 3 entsprechend.

(2) Hat jemand drei Straftaten der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Art be-
gangen, durch die er jeweils Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verwirkt hat, und
wird er wegen einer oder mehrerer dieser Taten zu Freiheitsstrafe von mindestens drei
Jahren verurteilt, so kann das Gericht unter der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bezeichneten
Voraussetzung neben der Strafe die Sicherungsverwahrung auch ohne frühere Verurtei-
lung oder Freiheitsentziehung (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3) anordnen.

(3) Wird jemand wegen eines Verbrechens oder wegen einer Straftat nach den
§§ 174 bis 174c, 176, 179 Abs. 1 bis 4, §§ 180, 182, 224, 225 Abs. 1 oder 2 oder
wegen einer vorsätzlichen Straftat nach § 323a, soweit die im Rausch begangene
Tat ein Verbrechen oder eine der vorgenannten rechtswidrigen Taten ist, zu Frei-
heitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt, so kann das Gericht neben der
Strafe die Sicherungsverwahrung anordnen, wenn der Täter wegen einer oder meh-
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rerer solcher Straftaten, die er vor der neuen Tat begangen hat, schon einmal zu
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist und die in Absatz 1
Satz 1 Nr. 3 und 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Hat jemand zwei Straftaten der in Satz 1 bezeichneten Art begangen, durch die er
jeweils Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verwirkt hat und wird er wegen
einer oder mehrerer dieser Taten zu Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren ver-
urteilt, so kann das Gericht unter den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bezeichneten Vo-
raussetzungen neben der Strafe die Sicherungsverwahrung auch ohne frühere Ver-
urteilung oder Freiheitsentziehung (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3) anordnen. Die
Absätze 1 und 2 bleiben unberührt.

(4) Im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 gilt eine Verurteilung zu Gesamtstrafe
als eine einzige Verurteilung.
Ist Untersuchungshaft oder eine andere Freiheitsentziehung auf Freiheitsstrafe an-
gerechnet, so gilt sie als verbüßte Strafe im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3.
Eine frühere Tat bleibt außer Betracht, wenn zwischen ihr und der folgenden Tat
mehr als fünf Jahre verstrichen sind.
In die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche
Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.
Eine Tat, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes abgeur-
teilt worden ist, steht einer innerhalb dieses Bereichs abgeurteilten Tat gleich,
wenn sie nach deutschem Strafrecht eine Straftat der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, in
den Fällen des Absatzes 3 der in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Art wäre.

§ 66a StGB Vorbehalt der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung

(1) Das Gericht kann im Urteil die Anordnung der Sicherungsverwahrung vor-
behalten, wenn

1. jemand wegen einer der in § 66 Absatz 3 Satz 1 genannten Straftaten verurteilt
wird,

2. die übrigen Voraussetzungen des § 66 Absatz 3 erfüllt sind, soweit dieser
nicht auf § 66 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 verweist, und

3. nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar, aber wahrscheinlich ist, dass
die Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 vorliegen.

(2) Einen Vorbehalt im Sinne von Absatz 1 kann das Gericht auch aussprechen, wenn

1. jemand zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren wegen eines oder meh-
rerer Verbrechen gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Frei-
heit, die sexuelle Selbstbestimmung, nach dem Achtundzwanzigsten Abschnitt oder
nach den §§ 250, 251, auch in Verbindung mit § 252 oder § 255, verurteilt wird,

2. die formellen Voraussetzungen des § 66 betreffend weitere Taten, Verurtei-
lungen oder Freiheitsentziehungen nicht erfüllt sind und
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3. mit hinreichender Sicherheit feststellbar oder zumindest wahrscheinlich ist,
dass die Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 vorliegen.

(3) Über die nach Absatz 1 oder 2 vorbehaltene Anordnung der Sicherungsver-
wahrung kann das Gericht im ersten Rechtszug nur bis zur vollständigen Vollstre-
ckung der Freiheitsstrafe oder bis zur rechtskräftigen Aussetzung der Vollstre-
ckung des Strafrestes zur Bewährung entscheiden.
Es ordnet die Sicherungsverwahrung an, wenn die Gesamtwürdigung des Verurteil-
ten, seiner Tat oder seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung bis zum Zeit-
punkt der Entscheidung ergibt, dass von ihm erhebliche Straftaten zu erwarten
sind, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden.

§ 66b Nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung

Ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d Abs. 6
für erledigt erklärt worden, weil der die Schuldfähigkeit ausschließende oder ver-
mindernde Zustand, auf dem die Unterbringung beruhte, im Zeitpunkt der Erledi-
gungsentscheidung nicht bestanden hat, so kann das Gericht die Unterbringung in
der Sicherungsverwahrung nachträglich anordnen, wenn

1. die Unterbringung des Betroffenen nach § 63 wegen mehrerer der in § 66
Abs. 3 Satz 1 genannten Taten angeordnet wurde oder wenn der Betroffene wegen
einer oder mehrerer solcher Taten, die er vor der zur Unterbringung nach § 63 füh-
renden Tat begangen hat, schon einmal zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei
Jahren verurteilt oder in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden
war und

2. die Gesamtwürdigung des Betroffenen, seiner Taten und ergänzend seiner
Entwicklung bis zum Zeitpunkt der Entscheidung ergibt, dass er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch
oder körperlich schwer geschädigt werden. Dies gilt auch, wenn im Anschluss an
die Unterbringung noch eine daneben angeordnete Freiheitsstrafe ganz oder teil-
weise zu vollstrecken ist.
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Anhang 2: Übersicht über die Anforderungen an die verschiedenen
Formen der Sicherungsverwahrung nach §§ 66 und 66a StGB-DE

Grundlage/
Vorausset-
zungen

§ 66 I § 66 II § 66 III 1 § 66 III 2 § 66a I § 66a II

Vorstrafen 2 x 1 J. - 1 x 3 J. - - oder
1 x 3 J.

-

Vorvollzug 2 J. - 2 J. - - oder
2 J.

-

Anlasstat Kat. I Kat. I Kat. II Kat. II Kat. II Kat. III

Strafhöhe 2 J. 3 J. 2 J. 3 J. 3 J. oder 2 J. 5 J.

Gefährlich-
keit bei Ver-
urteilung

+ + + + wahrscheinl. mind.
wahrsch

Gefährlich-
keit am Stra-
fende

+ + + + + +

Hang bei
Verurteilung

+ + + + wahrscheinl. mind.
wahrsch

Hang am
Strafende

- - - - - -

Anordnung
der SV

zwin-
gend

fakulta-
tiv

fakultativ fakultativ fakultativ fakulta-
tiv

Besonderhei-
ten

3 x 1 J. 2 x 2 J.
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Erhebungsbogen SV-Gruppe

1. Fallnummer der Ausgangsstudie: _____________

2. Vor- und Zuname des Probanden: _____________

3. Geburtsdatum (JJMMTT): _____________

4. Neuer BZR-Auszug vorhanden? Ja
Nein

5. Wenn nein, Grund: Verstorben
über 90 Jahre
nicht ersichtlich

6. Datum der letzten Erhebung (JJMMTT): _____________

7. Datum des neuen BZR-Auszuges (JJMMTT): _____________

8. Befand sich der Proband zum Zeitpunkt
des BZR-Auszuges in Freiheit?

Ja, nach Entlassung
Ja, aber gesucht
Nein, in Strafhaft
Nein, in SV
Nein, in sonstiger Institution

9. Wenn ja, seit wann? (Dauer in Monaten) _____________

10. Bis zum Zeitpunkt des BZR-Auszuges verbüßte Dauer
der Bezugsfreiheitsstrafe in Monaten:

_____________

11. Wurde die Bezugsfreiheitsstrafe inkl. der SV zur
Bewährung ausgesetzt?

Ja
Nein

12. Wenn ja, wurde die Aussetzung widerrufen? Ja
Nein

13. Wurde die Bezugs-SV zur Bewährung ausgesetzt?
(Wenn „nein“, weiter mit Frage 18)

Ja
Nein

14. Wenn ja, wie oft? _____________



15. Nach jeweils wie vielen Monaten Dauer der SV? _____________

16. Wurde die Aussetzung widerrufen? Ja
Nein

17. Wenn ja, wie oft?

18. Dauer der Bezugs-SV insgesamt bis zum Zeitpunkt des
BZR-Auszuges in Monaten:

_____________

19. Zahl der neuen Verurteilungen nach dem letzten
Erhebungstermin (Wenn „0“ weiter mit Frage 22)

_____________

20. Zu den Straftaten und den Delikten der neuen Verurteilungen:

Anzahl der dabei begangenen Straftaten: ____________

Anzahl der dabei begangenen Delikte: ____________

Darunter

Sexualstraftaten (§§ 174-184c)

! davon sexueller Missbrauch(§§ 176- 176b)

! davon Vergewaltigung (§ 177 a.F.; § 177 Abs. 2-4 n.F.)

! davon sexuelle Nötigung (§ 178 a.F.; § 178 Abs. 1 n.F.)

____________

____________

____________

____________

Tötungsdelikte (§§ 211, 212) ____________

Körperverletzungsdelikte (§§ 223-231) ____________

Diebstahlsdelikte, Unterschlagung (§§ 242-248c)

! davon qualifizierter Diebstahl (§§ 243-244a)

____________

____________

Raub- und Erpressungsdelikte (§§ 249-256)

! davon Qualifikationen (§§ 250, 251, 255)

____________

____________

Vermögensdelikte (§§ 259-282) ____________

Brandstiftungsdelikte (§§ 306-306f n.F.) ____________

Straßenverkehrsdelikte (§§ 315-316; Delikte nach dem StVG) ____________

Delikte nach dem BtmG ____________

Sonstige Delikte ____________



21. Dabei verhängte Sanktionen und Dauer des Vollzuges:

Anzahl Art der Sanktion Gesamt-
dauer in

Mon.

Verbüßt
in Mon.

Geldstrafe – –

Freiheitsstrafe mit Bewährung

Freiheitsstrafe ohne Bewährung

Unterbrgng im Psych. Krankenhaus (§ 63 StGB) –

Unterbrgng i. d. Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) –

Unterbrgng i. d. Sicherungsverw. (§ 66 StGB) –

22. Dauer des Freiheitsentzuges nach dem letzten Erhebungszeitpunkt:

Wegen verbüßter Freiheitsstrafen: ____________

In der Sicherungsverwahrung (§ 66 StGB): ____________

Im sonstigen Maßregelvollzug (§§ 63, 64 StGB): ____________

23. Bemerkungen:

24. Datum:



Erhebungsbogen Kontrollgruppe

1. Fallnummer der Ausgangsstudie: _____________

2. Vor- und Zuname des Probanden: _____________

3. Geburtsdatum (JJMMTT): _____________

4. Neuer BZR-Auszug vorhanden? Ja
Nein

5. Wenn nein, Grund: Verstorben
über 90 Jahre
nicht ersichtlich

6. Datum der letzten Erhebung (JJMMTT): _____________

7. Datum des neuen BZR-Auszuges (JJMMTT): _____________

8. Befand sich der Proband zum Zeitpunkt des BZR-
Auszuges in Freiheit?

Ja
Nein

9. Wenn ja, seit wann? (Dauer in Monaten): _____________

10. Bis zum Zeitpunkt des BZR-Auszuges verbüßte
Dauer der Bezugsfreiheitsstrafe in Monaten:

_____________

11. Wurde die Bezugsfreiheitsstrafe zur Bewährung
ausgesetzt?

Ja
Nein

12. Wenn ja, wurde die Aussetzung widerrufen? Ja
Nein

13. Zahl der Verurteilungen nach der
Bezugsfreiheitsstrafe:
(Wenn „0“, weiter mit Frage 16)

_____________



14. Zu den Straftaten und den Delikten der neuen Verurteilungen:

Anzahl der dabei begangenen Straftaten: ____________

Anzahl der dabei begangenen Delikte: ____________

Darunter

Sexualdelikte (§§ 174-184c)

! davon sexueller Missbrauch(§§ 176- 176b)

! davon Vergewaltigung (§ 177 a.F.; § 177 Abs. 2-4 n.F.)

! davon sexuelle Nötigung (§ 178 a.F.; § 178 Abs. 1 n.F.)

____________
____________
____________
____________

Tötungsdelikte (§§ 211, 212) ____________

Körperverletzungsdelikte (§§ 223-231) ____________

Diebstahlsdelikte, Unterschlagung (§§ 242-248c)

! davon qualifizierter Diebstahl (§§ 243-244a)

____________

____________

Raub- und Erpressungsdelikte (§§ 249-256)

! davon Qualifikationen (§§ 250, 251, 255)

____________

____________

Vermögensdelikte (§§ 259-282) ____________

Brandstiftungsdelikte (§§ 306-306f n.F.) ____________

Straßenverkehrsdelikte (§§ 315-316; Delikte nach dem StVG) ____________

Delikte nach dem BtmG ____________

Sonstige Delikte nach dem StGB oder anderen Gesetzen ____________

15. Dabei verhängte Sanktionen und Dauer des Vollzuges:

An-
zahl

Art der Sanktion Gesamt-dauer
in Mon.

Verbüßt in
Mon.

Geldstrafe – –

Freiheitsstrafe mit Bewährung

Freiheitsstrafe ohne Bewährung

Unterbrgng im Psych. Krankenhaus
(§ 63 StGB)

–

Unterbrgng i. d. Entziehungsanstalt
(§ 64 StGB)

–

Unterbrgng i. d. Sicherungsverw.
(§ 66 StGB)

–



16. Dauer des Freiheitsentzuges nach dem letzten Erhebungszeitpunkt:

Wegen verbüßter Freiheitsstrafen: ____________

In der Sicherungsverwahrung (§ 66 StGB) ____________

Im sonstigen Maßregelvollzug (§§ 63, 64 StGB): ____________

17. Bemerkungen:

18. Datum:
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